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Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, daß sich so 
wenig Leute damit beschäftigen. 
Henry Ford (1863-1947, amerikanischer Unternehmer) 

Mein Dank gilt allen Historikern, Schriftstellern, Journalisten und Zeitzeugen, die diese Chro-
nik überhaupt erst ermöglichten. Ihre Berichte und wissenschaftlichen Publikationen haben 
entscheidend dazu beigetragen, daß auch unbequeme historische Tatsachen nicht in Verges-
senheit geraten sind. 
 
Besonders danke ich:  
Konrad Adenauer, Raymond Aron, Jork Artelt, James Bacque, Bruno Bandulet, André Bar-
mettler, Reinhart Beck, Friedemann Bedürftig, Hans Joachim Berbig, Ludwig Biewer, Sonja 
van Biezen, Wolfgang Birkenfeld, Georg Bluhm, Günter Böddeker, Erhard Bödecker, Wil-
fried Böhm, Johannes Bökmann, Paul Carell, Werner Conze, Stèphane Courtois, Walter von 
Cube, Herbert Czaja, Hellmuth Günther Dahms, Alexander Demandt, Karlheinz Deschner, 
Ernst Deuerlein, Adolf Diestelkamp, Hans Dollinger, Klaus Dorst, Hans Ebeling, Willi Eilers, 
Jürgen Elsässer, Karl Dietrich Erdmann, Frank Fabian, Norman G. Finkelstein, Jan von Flok-
ken, Josef Folttmann, Reinhard Franzke, Karl Wilhelm Fricke, Ruth Andreas-Friedrich, Jo-
seph Frings, Clemens August Graf von Galen, Lothar Gassmann, John Gimbel, Hermann Gla-
ser, Victor Gollancz, Wilhelm von Gottberg, Richard Grill, Lothar Groppe, Alfred Grosser, 
Frank Grube, Sebastian Haffner, Johannes Hartmann, Steffen Heitmann, Eva Herman, Hans 
Heumann, Walter Hoeres, Joachim Hoffmann, Joseph Höffner, Klaus Hornung, Wolfgang 
Hug, Georg Huntemann, Peter Hüttenberger, Bernhart Jähnig, Karl Jaspers, Karl Jering, Bar-
bara Johr, Linus Kather, Günter Keil, Michael Klonovsky, Horst Koch, Kurt E. Koch, Volker 
Koop, Erich Kosthorst, Erik von Kuehnelt-Leddihn, Ekkehard Kuhn, Rolf Lasius, Rudolf 
Laun, Domenico Losurdo, Hubertus Prinz zu Löwenstein, Golo Mann, Wolfgang W. Mickel, 
Horst Möller, Hanns Möller-Witten, Walter Müller-Bringmann, Heinz Nawratil, Elisabeth 
Nussbaumer, Manfred Oertel, Manfred Overesch, Geoffrey Parker, Hermann Pfister, Karl 
Ploetz, Heinz-Jürgen Priamus, Kurt Pritzkoleit, Winfried Ranke, Peter Rassow, Hans-Werner 
Rautenberg, Hubert Recker, Gerhard Reichling, Klaus Rainer Röhl, Hans Rothfels, Helke 
Sander, Guntram von Schenck, Alfred Schickel, Theodor Schieder, Carlo Schmid, Heinz Die-
ter Schmid, Franz Scholz, Caspar Freiherr von Schrenck–Notzing, Thorsten Schulte, Kurt 
Schumacher, Eva Schweitzer, Alexandra Stiglmayer, Alfred Streim, Michael Stürmer, Arno 
Surminski, Robert H. Tenbrock, Karl Teppe, Wolfgang Thüne, Nikolai Tolstoy, Wolfgang 
Trees, Heinrich Troeger, Johannes Tuchel, Karlheinz Weißmann, Rosemarie Wildermuth, 
Rudolf Willeke, Willy Wimmer, Klaus Wippermann, Robert Wistrich, Alfred Maurice de 
Zayas, Christian Zentner und Jean Ziegler.  
 
Diese Chronik ist meiner Frau Angelika gewidmet, die leider viel zu früh von uns gehen muß-
te. 
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Anstatt eines Vorwortes 
 

Man muß von jedem fordern, was er leisten kann. 
Antoine de Saint Exupery, eigentlich Marie Roger Comte (1900-1944, französischer Schriftsteller) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen viele deutsche Historiker im Rahmen der soge-
nannten "Reeducation" ("Umerziehung") zwangsweise die vorgegebenen subjektiven Aussa-
gen und verzerrten historischen Wertungen der alliierten Siegermächte. Die Geschichte der 
deutschen Verlierer wurde dementsprechend einseitig dargestellt und wichtige historische 
Fakten blendete man nicht selten kurzerhand aus, um den politischen Vorgaben der Sieger zu 
entsprechen.  
Der deutsche Schriftsteller Caspar Freiherr von Schrenck-Notzing (1927-2009) schrieb später 
in seinem Buch "Charakterwäsche. Die Re-education der Deutschen und ihre bleibenden 
Auswirkungen" über die einseitige politische Geschichtsschreibung (x306/16-18): >>... Histo-
rische Wertungen werden heute mit dem gleichen dogmatischen Eifer umfochten wie theolo-
gische Lehrsätze im 16. Jahrhundert. Es breitet sich behende eine Geschichtsinquisition aus, 
die bereits daran gegangen ist, historische Forschungen in die beiden Kategorien "volkspäd-
agogisch willkommen" und "volkspädagogisch unwillkommen" (Golo Mann) einzuteilen. 
Glaubte man einst, daß das Geschick der Völker auf den Schlachtfeldern oder in den Parla-
menten entschieden werde, so sieht man es heute durch die Portale der Volkshochschulen 
schreiten. 
Als "volkspädagogisch willkommen" gilt derzeit alles, was irgendwie (im negativen Sinne) 
mit dem "Dritten Reich" in Verbindung gebracht und somit der "Bewältigung der Vergangen-
heit" dienstbar gemacht werden kann. ... 
Deutschland war 1945 keine leere, sondern eine dicht beschriebene Tafel. Nur daß die Eintra-
gungen nicht in deutscher, sondern in englischer, russischer und französischer Sprache ge-
macht worden waren. Die geschichtlichen Dominanten unserer Gegenwart liegen seither we-
niger in der deutschen als in der russischen und amerikanischen Geschichte. Washington und 
Lenin sind ungleich mehr Gestalten der Geschichte des heutigen Deutschlands als Bismarck 
und Friedrich der Große. 
Die Entwicklungen der amerikanischen Innenpolitik spielen für das westliche Deutschland 
heute eine ähnlich entscheidende Rolle wie vor 60 Jahren die der englischen Innenpolitik für 
Indien. Der Unterschied ist, daß sich die Inder über diese Situation im klaren waren und die 
mit ihr gegebenen Chancen nutzten. Allerdings hat sich seither die Herrschaftstechnik erheb-
lich verfeinert und ist von der Zensur der Antworten zur Suggestion der Fragen fortgeschrit-
ten. 
Die besatzungsgeschichtlichen Ursprünge unserer Gegenwart sind tabu, und in den von Bonn 
und Ostberlin aus verwalteten Teilen Deutschlands wird mit gleichem Eifer an der Legende 
der autonomen Entstehung deutscher Nachkriegsstaaten gearbeitet. ...<< 
 

Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft dafür auf, um Probleme herumzureden, 
anstatt sie anzupacken. 
Henry Ford (1863-1947, amerikanischer Unternehmer) 

Glücklicherweise gab es zu allen Zeiten mutige, gerechte und wahrheitsliebende Geschichts-
schreiber, Historiker, Journalisten, Schriftsteller und andere Zeitzeugen, die sich um eine voll-
ständige, wahrheitsgetreue Geschichtsschreibung bemühten, so daß die "Geschichte der Be-
siegten" zwar vorübergehend verschwiegen, aber letzten Endes nicht ausgelöscht werden 
konnte.  
Im Gegensatz zu der heute besonders ausgeprägten einseitigen politischen Geschichtsschrei-
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bung der Sieger berichtet dieses Buch auch aus der Sichtweise der Verlierer, denn wenn man 
nicht alle Positionen objektiv und angemessen berücksichtigt, sondern wichtige historische 
Zusammenhänge und unbequeme Tatsachen bewußt verschweigt oder unterschlägt, werden 
geschichtliche Ereignisse manipuliert und zwangsläufig unkorrekt dargestellt. 
Diese Dokumentation beschränkt sich auf die Erläuterung von wesentlichen historischen Fak-
ten und Problemen des Zeitraumes von 1946 bis 2016.  
Die Dokumentation beginnt mit einer Zeittafel der wichtigen geschichtlichen Ereignisse. Da-
nach folgen Erläuterungen der historischen Schlüsselereignisse und zusammengefaßte Schluß-
folgerungen für den Zeitabschnitt von 1946 bis 2016 sowie Anmerkungen zu den düsteren 
Zukunftsperspektiven der Deutschen. 
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Zeittafel der wichtigen historischen Ereignisse von 1946 bis 2016 
 

Verlöscht den Glauben an Gott, und es wird Nacht in der Seele des Menschen. 
Alphonse de Lamartine (1790-1869), französischer Dichter 

04.01.1946  
Ungarn: Die Nationalregierung beschließt am 4. Januar 1946 eine Durchführungsverordnung 
über die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung Ungarns nach Deutschland gemäß Beschluß 
des Alliierten Kontrollrats vom 20. November 1945 (x008/94E-104E). 
06.01.1946 
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 10.12.1945 bis 
6.01.1946 täglich lediglich 1.699 bzw. 1.521 Kalorien zugeteilt, obwohl ein Erwachsener, der 
eine normale körperliche Tätigkeit ausübt, täglich rund 3.000 Kalorien benötigt.  
08.01.1946 
CSR: Vertreter der nordamerikanischen Militärregierung in Deutschland und der CSR legen 
am 8./9. Januar 1946 die Ausweisungsmodalitäten für die Sudetendeutschen fest (x004/328-
331). 
25.01.1946 
WBZ:  Alle Münchener Filmtheater müssen am 25. Januar 1946 den Film "Die Todesmühlen" 
(US-Dokumentarfilm über die von den Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern be-
gangenen Verbrechen) zeigen. 
Am 25. Januar 1946 trifft der erste Vertriebenentransport aus Budweis im Grenzübergangsla-
ger Furth im Wald ein. Bis zum 24. Februar werden täglich 4 Züge mit 4.800 Personen abge-
fertigt. In den einzelnen Bezirken werden meistens schon bestehende Konzentrations- oder 
Internierungslager als Sammelstellen für die Auszuweisenden eingerichtet. Trotz der getroffe-
nen Vereinbarungen werden viele arbeitsfähige Familienmitglieder in der Tschechoslowakei 
zurückgehalten. Bei fast jedem Vertriebenentransport ist festzustellen, daß die abtransportier-
ten Familien auseinandergerissen und die arbeitsfähigen Männer in der Tschechoslowakei 
zurückgehalten werden (x004/120). 
26.01.1946 
Berlin:  Der Alliierte Kontrollrat beschließt am 26. Januar 1946 die Einführung der 6-Tage- 
bzw. 48-Stunden-Arbeitswoche. 
27.01.1946 
WBZ:  David Ben Gurion (Präsident der zionistischen Arbeitergewerkschaften) fordert am 27. 
Januar 1946 in München die Rückgabe Palästinas (Kanaan, das "gelobte Land"), um einen 
selbständigen jüdischen Staat zu gründen. 
Frankreich:  Die französische Regierung verlangt am 12. Februar 1946 in einem Schreiben an 
die Westmächte die Einbeziehung des Saargebietes in das französische Zoll- und Währungs-
system (x111/136). 
14.02.1946  
Polen: Am 14. Februar 1946 vereinbaren britische und polnische Politiker noch einmal, daß 
die Aussiedlung und Überführung der Deutschen in "humaner und ordentlicher Weise durch-
geführt werden" soll. Die Fahrtrouten werden festgelegt, und es wird beschlossen, daß für die 
Bewachung der Transporte, für Verpflegung und ärztliche Fürsorge während der Ausweisung 
gesorgt werden muß. Die Ausgewiesenen sollen nicht mehr als 500 RM und Gepäck mitneh-
men, als sie "in den Händen tragen können" (x001/148E). 
20.02.1946  
Ostdeutschland: Im Rahmen der sog. "Operation Schwalbe" werden am 20. Februar 1946 die 
ersten Vertriebenen in die britische Zone verfrachtet.  
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Bis Mitte 1947 transportiert man rund 1.360.000 deutsche Heimatlose mit Güterzügen in den 
Westen (x039/230).  
05.03.1946 
WBZ:  Die Besatzungsbehörden verstärken am 5. März 1946 ihre Entnazifizierungsmaßnah-
men (Gesetz Nr. 104 "zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus").  
Die deutsche Bevölkerung wird in Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und 
Entlastete aufgeteilt.  
USA: Churchill weist am 5. März 1946 während seiner Rede in Fulton/Missouri darauf hin, 
daß die Inbesitznahme der deutschen Ostgebiete durch den polnischen Staat unrechtmäßig sei, 
weil die endgültige polnische Westgrenze erst durch einen Friedensvertrag festgelegt werden 
soll. Polen würde die Vereinbarungen des Potsdamer Abkommens mißachten.  
13.03.1946 
UdSSR: Stalin protestiert am 13. März 1946 in der Prawda gegen Churchills antisowjetische 
Politik und Churchills Rede vom 5. März 1946 in Fulton (x068/272): >>Es sei doch eigentlich 
nur ein geringer Unterschied, ob man, wie Hitler, die Hegemonie der Welt für die "arische" 
Rasse beanspruche oder für die "englischsprechenden" Völker. ...<<  
Stalin vergleicht Churchill nicht nur mit Hitler, sondern er bezeichnet ihn außerdem als "Het-
zer des 3. Weltkrieges" (x111/145). 
26.03.1946  
Berlin:  Der Alliierte Kontrollrat beschließt am 26. März 1946 den ersten Industrieplan für 
Deutschland. Die Industrieproduktion soll etwa 50-55 % der Produktionsmenge des Jahres 
1938 betragen. Höhere produzierte Mengen sollen als Reparationsgüter an das Ausland ver-
teilt oder vernichtet werden (x101/12). 
18.04.1946 
Niederlande: In Den Haag tritt am 18. April 1946 erstmalig der neue Internationale Gerichts-
hof der Vereinten Nationen (UNO, später UN) zusammen. Die UNO-Mitglieder verpflichten 
sich zum Verzicht auf Gewaltanwendung. Eingriffe in die jeweilige Landesgerichtsbarkeit 
sieht der UNO-Gerichtshof nicht vor. 
20.04.1946 
SBZ: Die sowjetische Besatzungsmacht und die Führung der KPD vollziehen am 20. April 
1946 die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED. 
21.04.1946 
Berlin:  Am 21. April 1946 kommen die Delegierten des Vereinigungsparteitages im Berliner 
Admiralspalast zusammen, um die SED zu gründen.  
Wilhelm Pieck (1876-1960, ab 1945 KPD-Vorsitzender, von 1946-54 Vorsitzender der SED) 
und Otto Grotewohl (1894-1964, 1945 Vorsitzender der SPD in der SBZ, von 1946-54 SED-
Vorsitzender) reichen sich damals feierlich die Hände.  
29.04.1946 
Ostdeutschland: Der Stettiner Stadtkommandant Zaremba fordert am 29. April 1946 von den 
Sowjets die Übergabe der Insel Usedom (pommersche Insel vor dem Stettiner Haff, 445 qkm) 
und eine Gebiet entlang des Rendow-Flusses an Polen (x111/161).  
April 1946 
Jugoslawien: Im April 1946 sind von den 17.999 deutschen Häftlingen des Internierungsla-
gers Rudolfsgnad etwa 46 % Jungen und Mädchen im Alter bis 14 Jahre (x006/505). 
Das Bundesarchiv Koblenz berichtet im Jahre 1974 über die Internierungslager und Zwangs-
arbeit in Jugoslawien (x010/51): >>... Besonders hohe Todesquoten sind für die Konzentrati-
onslager, die sog. Vernichtungs- oder "Endlager", überliefert, in die alte Menschen, Kranke 
und Kinder verbracht worden waren. Das größte Lager dieser Art Knicanin (Rudolfsgnad) 
passierten ca. 33.000 Menschen, von denen nach geretteten Aufzeichnungen eines Lagerarztes 
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9.503 verstorben sind, davon 8.012 Erwachsene und 1.491 Kinder unter 14 Jahren. ...<< 
05.05.1946 
WBZ:  Die bayerische Heimat- und Königspartei fordert am 4. Mai 1946 die Wiederherstel-
lung der Monarchie.  
Diese Partei wird 3 Tage später durch die US-Militärregierung verboten. 
15.05.1946 
USA: US-Senator Shipstead kritisiert am 15. Mai 1946 die nordamerikanische Besatzungspo-
litik. In einer Rede vor dem US-Senat bezeichnet er den Morgenthau-Plan als "Amerikas ewi-
ges Schanddenkmal ... für die Vernichtung der deutschsprachigen Menschen" (x028/152).  
19.05.1946 
WBZ:  General König (französischer Oberbefehlshaber in Deutschland) fordert am 19. Mai 
1946 erneut die Eingliederung des Saargebietes in das französische Wirtschaftssystem (x111/-
171). 
22.05.1946  
SBZ: Sämtliche mitteldeutschen Vereine (einschließlich Sportvereine) werden am 22. Mai 
1946 aufgelöst, ihr Vermögen wird beschlagnahmt. 
CSR: Karl Hermann Frank (1898 in Karlsbad geboren, stellvertretender Gauleiter des Sude-
tenlandes und stellvertretender Reichsprotektor) wird am 22. Mai 1946 in Prag öffentlich hin-
gerichtet. Frank (seit 1943 unbegrenzter Machthaber im Protektorat Böhmen und Mähren) 
wird vor einer großen Zuschauermenge gehängt.  
Frank, der mit seiner Familie am 9.05.1945 nach Pilsen geflüchtet war, wurde dort von den 
Nordamerikanern inhaftiert und später an die Tschechen ausgeliefert.  
Mai 1946 
WBZ:  In der US-Zone hungern die Deutschen weiterhin. Die Rationen sinken im Mai 1946 
auf weniger als 1.200 Kalorien.  
01.06.1946 
WBZ:  Am 1. Juni 1946 werden die Ausweisungstransporte der Ungarn-Deutschen von den 
Nordamerikanern gestoppt, weil Ungarn das beschlagnahmte Vermögen der Volksdeutschen 
auf seine Reparationsforderungen anrechnen will (x008/63E-64E). 
02.06.1946 
Vatikan:  Der Papst weist am 2. Juni 1946 "etwas verspätet" auf die Not der deutschen 
Kriegsgefangenen und Vertriebenen hin. Er fordert die sofortige Auflösung der Konzentrati-
onslager (x039/230). 
04.06.1946 
SBZ: Ein Schulgesetz wird am 4. Juni 1946 erlassen, um die "Demokratisierung in den mit-
teldeutschen Schulen" durchzusetzen. 
05.06.1946 
SBZ: Durch den SMAD-Befehl 167 vom 5. Juni 1946 gehen die SAG-Betriebe "auf Grund 
der Reparationsansprüche der Sowjetunion" in sowjetisches Eigentum über. 
06.06.1946 
WBZ:  Der US-Militärgouverneur unterzeichnet am 6. Juni 1946 den "CARE-Vertrag" (CA-
RE = "Cooperative for American Remittances to Europe"), so daß endlich Hilfslieferungen 
der privaten CARE-Hilfsorganisation erfolgen können (x175/425).  
20.06.1946 
WBZ:  In Stuttgart wird am 20. Juni 1946 der "Deutsche Zentralausschuß für die Verteilung 
ausländischer Liebesgaben" ("CARE-Pakete") eingerichtet.  
24.06.1946  
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 24. Juni bis 
zum 21. Juli 1946 täglich nur 1.065 bzw. 1.286 Kalorien zugeteilt (x117/31). 
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26.06.1946 
USA: Robert H. Jackson (1892-1954, US-Hauptanklagevertreter bei den Nürnberger Prozes-
sen) erklärt am 26. Juli 1946 (x353/58): >>… Die Alliierten befinden sich technisch immer 
noch in einem Kriegszustand mit Deutschland, obwohl die politischen und militärischen Ein-
richtungen des Feindes zusammengebrochen sind. Als ein Militärgerichtshof stellt dieser Ge-
richtshof eine Fortsetzung der Kriegsanstrengungen der alliierten Nationen dar.<< 
07.07.1946 
WBZ:  Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) lehnt am 7. Juli 
1946 Dänemarks Gebietsforderungen ab (x111/190): >>Schleswig ist ein Teil Deutschlands.  
Das Streben, von Deutschland wegzukommen, und alle Bemühungen, irgendeinen Teil 
Schleswigs abzutrennen, erfolgt nicht aus Liebe zum dänischen Volk, sondern einzig und al-
lein wegen des dänischen Specks. ...<< 
10.07.1946 
Frankreich:  Außenminister Bidault erklärt am 10. Juli 1946 während der Pariser Konferenz 
(x039/230): >>... Die Konferenz von Potsdam hat in Bezug auf Ostdeutschland prinzipiell 
zwar provisorisch, sachlich jedoch grundlegende Abmachungen getroffen, welche die franzö-
sische Regierung nicht strittig gemacht hat.<<  
Juli 1946  
Ostdeutschland: Da man aus den abgetretenen ostpolnischen Gebieten jenseits des Bug nur 
rund 1,4 Millionen Polen repatriieren und in den deutschen Ostgebieten ansiedeln kann, rich-
tet sich ab Juli 1946 die Ansiedlungswerbung verstärkt an die Bevölkerung Zentralpolens.  
Polnische Werbungskommissionen versuchen sogar, die im rheinisch-westfälischen Ruhrge-
biet und in Frankreich lebenden Bergarbeiter polnischer Abstammung für eine Ansiedlung in 
Ostdeutschland zu gewinnen (x001/119E).  
03.08.1946 
WBZ:  Das Eheverbot für britische Besatzungssoldaten und deutsche Frauen wird am 3. Au-
gust 1946 aufgehoben.  
23.08.1946 
WBZ:  Die britische Militärregierung löst am 23. August 1946 in der britischen Zone die Pro-
vinzen des ehemaligen Landes Preußen auf und gründet aus den Provinzen Rheinland und 
Westfalen das Land Nordrhein-Westfalen. 
30.08.1946  
WBZ:  Die französische Militärregierung bildet am 30. August 1946 aus der bayerischen 
Pfalz, den preußischen Regierungsbezirken Koblenz und Trier, 4 Kreisen der preußischen 
Provinz Hessen-Nassau sowie aus dem linksrheinischen Teil Hessens (Rheinhessen) das Land 
Rheinland Pfalz.  
14.09.1946  
SBZ: Max Fechner (1892-1973, zweiter SED-Vorsitzender) lehnt in der Zeitung "Freies 
Deutschland" vom 14. September 1946 die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ab (x024/-
260): >>... Zur deutschen Ostgrenze möchte ich erklären, daß die SED sich jeder Verkleine-
rung deutschen Gebietes entgegenstellen wird. Die Ostgrenze ist nur provisorisch und kann 
erst bei der Friedenskonferenz unter Mitwirkung aller großen Siegerstaaten festgelegt wer-
den.<< 
16.09.1946  
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 16. September 
bis zum 13. Oktober 1946 täglich nur 1.530 bzw. 1.247 Kalorien zugeteilt (x117/31). 
20.09.1946 
Polen: Der polnische Politiker Boleslaw Bierut (1892-1956) rechtfertigt am 20. September 
1946 die polnische Eroberungs- und Vertreibungspolitik (x309/76): >>... (Es gebe) keine und 
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kann auch keine andere vernünftigere und gerechtere Grundlage für Gebietsveränderungen 
geben als die hier angewandte.  
Wir sind auf den Boden zurückgekehrt, auf dem sich vor Jahrhunderten unser historisches, 
kulturelles und staatliches Erbe bildete, einen Boden, befruchtet mit Blut, Schweiß und Trä-
nen unserer Väter und Mütter, auf einem Boden, von dem jeder Zollbreit gedüngt ist, mit der 
uns heiligen Asche unserer Vorfahren. Wer kann unser Recht auf diesen Boden bestreiten? 
...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtet später über diese pol-
nischen Rechtfertigung (x309/76): >>Bierut hielt es also für legitim, das Rad der Geschichte 
um 700 Jahre zurückzudrehen und unter anderem dem Stamm der Schlesier das Existenzrecht 
auf "urslawischen Boden" abzusprechen.  
Er hatte wohl nicht bedacht, daß jemand mit den gleichen Argumenten das Rad um weitere 
700 Jahre zurückdrehen und dem Volk der Polen das Existenzrecht auf "urgermanischen Bo-
den" absprechen könnte.<< 
23.09.1946 
WBZ:  Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) lehnt am 23. Sep-
tember 1946 in Köln die Abtretung der deutschen Ostgebiete an Polen und die Abtretung des 
Saargebietes an Frankreich entschieden ab (x111/218). 
01.10.1946  
WBZ:  Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-Prozeß werden am 1. Oktober 1946 nach 403 
öffentlichen Sitzungen die Urteile verkündet.  
12 NS-Führer (Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, 
Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sau-
ckel, Arthur Seyß-Inquart und Julius Streicher) werden zum Tod durch den Strang verurteilt.  
Rudolf Heß, Walter Funk und Erich Raeder erhalten lebenslange Freiheitsstrafen.  
Baldur von Schirach, Albert Speer, Konstantin Freiherr von Neurath und Karl Dönitz erhalten 
10- bis 20jährige Freiheitsstrafen.  
Hjalmar Schacht, Franz von Papen und Hans Fritzsche werden freigesprochen.  
Die Führungskorps der NSDAP, Gestapo, SS und SD stuft man als verbrecherische Organisa-
tionen ein. Das deutsche Reichskabinett, der Generalstab und das Oberkommando der Wehr-
macht werden im Sinne der Anklage für nicht verbrecherisch befunden und freigesprochen.  
12.10.1946 
SBZ: In der Direktive Nr. 38 des Alliierten Kontrollrats vom 12. Oktober 1946 werden u.a. 
der Begriff "Sühnemaßnahmen" und der Straftatbestand "Friedensgefährdung" erläutert. 
15.10.1946 
Berlin:  Der deutsche Nachkriegsfilm "Die Mörder sind unter uns" (mit Hildegard Knef, E. W. 
Borchert und anderen, Regie: Wolfgang Staudte) wird am 15. Oktober 1946 uraufgeführt. 
16.10.1946  
SBZ: Wilhelm Pieck (SED-Vorsitzender) lehnt am 16. Oktober 1946 die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie strikt ab (x009/313): >>... Wir werden alles tun, damit bei den Alliierten 
die Grenzfragen nachgeprüft und eine ernste Korrektur an der jetzt bestehenden Ostgrenze 
vorgenommen wird.<< 
WBZ:  Im Nürnberger Gefängnis werden am 16. Oktober 1946 zehn deutsche Hauptkriegs-
verbrecher gehängt, während Hermann Göring kurz vor der Hinrichtung Selbstmord begeht.  
23.10.1946  
CSR: Kurt Daluege (1897 in Kreuzburg/Schlesien geboren, stellvertretender Reichsprotektor 
in Böhmen und Mähren, nach Kriegsende an die CSR ausgeliefert) wird am 23. Oktober 1946 
wegen Lidice und anderer Terrormaßnahmen in Prag hingerichtet.  
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25.10.1946  
Großbritannien:  Ein britischer Beamter des Foreign Office notiert am 25. Oktober 1946 
(x020/78): >>... Je mehr wir im Falle einer Teilung Deutschlands von Deutschland haben, um 
so besser.  
Ostdeutschland ist dann zumindest im Verhältnis kleiner. Selbst wenn Deutschland nicht ge-
teilt werden sollte, wird die Oder-Neiße-Grenze es den Russen sehr viel schwerer machen, 
sich der vollen Unterstützung der Deutschen zu versichern.  
Nicht daß die Deutschen jemals den Verlust von Ostpreußen, Danzig und Oberschlesien ver-
gessen werden, daß die Deutschen niemals zufrieden sein werden. Aber wenn wir wirklich der 
Gefahr gegenwärtig sein müssen, daß die Russen die Sympathien eines geeinten Deutschlands 
gewinnen könnten, dann ist die Oder-Neiße-Grenze für sie eine schwer zu überwindende Bar-
riere.<< 
29.10.1946  
SBZ, Berlin und WBZ:  Nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946 halten sich in den 4 
Besatzungszonen (einschließlich Berlin) 9.593.800 deutsche Flüchtlinge und Vertriebene auf 
(x111/235). 
Oktober 1946 
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Berlin-Hohenschönhausen ("Speziallager Nr. 4") 
wird im Oktober 1946 aufgelöst.  
CSR: Innenminister Nosek gibt Ende Oktober 1946 bekannt (x004/123): >>... daß die Um-
siedlung der Deutschen abgeschlossen sei; von den z.Z. der Potsdamer Konferenz in der CSR 
lebenden 2,5 Millionen Deutschen seien 2.165.000 nach Deutschland überführt worden, da-
von 1.415.000 in die amerikanische Besatzungszone.<< 
Nach tschechischen Angaben hat man bis Ende Oktober 1946 etwa 750.000 Sudetendeutsche 
in die Sowjetzone ausgewiesen (x004/124).  
Infolge von Streitigkeiten sperren die Nordamerikaner ihre Besatzungszone für Ausweisungs-
transporte aus der CSR. Diese Maßnahme verlängert zwangsläufig das große Elend der zu-
rückgebliebenen oder zurückgehaltenen Sudetendeutschen. 
01.11.1946 
WBZ:  Die britische Militärregierung gründet am 1. November 1946 das Land Niedersachsen. 
Das neue Land Niedersachsen besteht aus den alten Ländern und Provinzen Braunschweig, 
Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Hannover. 
10.11.1946  
Frankreich:  Die Kommunistische Partei siegt am 10. November 1946 mit 28,2 % der abge-
gebenen Stimmen bei der Wahl zur Nationalversammlung (x175/422). 
Der sozialistische Politiker Léon Blum (1872-1950) wird später zum Ministerpräsidenten der 
IV. Republik gewählt und kann sich bis 1947 im Amt halten.  
18.11.1946 
WBZ:  Die "Neue Zeitung" berichtet am 18. November 1946 über den Prestigeverlust der 
deutschen Sprache (x111/247): >>Wer heute außerhalb der Sprachgrenze Deutsch spricht, 
wird unwillig angesehen, auch wenn er neutrale oder alliierte Abzeichen angesteckt hat. ...<< 
26.11.1946 
Berlin:  Die französische Besatzungsmacht fordert am 26. November 1946 die Sprengung der 
Berliner Siegessäule von 1871 (x116/150).  
Alle deutschen Denkmäler, die angeblich den deutschen Militarismus und Nationalismus ver-
herrlichen, sollen ebenfalls zerstört werden (x116/151). 
01.12.1946 
SBZ: Die Sowjets gründen am 1. Dezember 1946 eine deutsche Grenzpolizei.  
Diese Grenzpolizei untersteht bis zum 15.05.1952 dem Ministerium des Inneren und danach 
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dem Ministerium für Staatssicherheit (x009/163-164).  
09.12.1946 
WBZ:  Vom 9. Dezember 1946 bis zum 5. Januar 1947 erhalten die Deutschen in der briti-
schen und nordamerikanischen Besatzungszone immer noch tägliche Hungerrationen von 
1.529 bzw. 1.534 Kalorien. 
1946 
Ostdeutschland: Von den bis Ende 1946 in den deutschen Ostgebieten angesiedelten Polen 
stammen rund 1,4 Millionen aus dem an die UdSSR abgetretenen Ostpolen, 237.000 sind re-
patriierte polnische Displaced Persons aus Mittel- und Westeuropa, und ca. 1.950.000 hat man 
aus Zentralpolen und aus den südpolnischen Wojewodschaften umgesiedelt (x001/119E-
120E). 
Nach polnischen Angaben liegen im Jahre 1946 in den ehemaligen deutschen Ostgebieten 
noch 63,3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche brach (x001/118E). 
01.01.1947 
WBZ:  Konrad Adenauer erklärt am 1. Januar 1947 in einem CDU-Aufruf, daß kein christlich-
demokratischer Politiker einen Friedensvertrag unterschreiben werde, in dem man die Oder-
Neiße-Linie anerkennen müßte (x111/269). 
06.01.1947 
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 6. Januar bis 
zum 2. Februar 1947 täglich nur 1.515 bzw. 1.534 Kalorien zugeteilt (x117/31). 
22.01.1947 
WBZ:  Die nordamerikanische und die britische Militärregierung einigen sich über die Grün-
dung des Landes Bremen.  
Bremen, Wesermünde und Bremerhaven werden am 22. Januar 1945 als eigenständiges Land 
Bremen gegründet und Bestandteil der US-Zone.  
28.01.1947 
Berlin:  Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) lehnt am 28. Ja-
nuar 1947 die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie entschieden ab (x111/277): >>Ein Frie-
densvertrag, der die in Potsdam provisorisch als die Ostgrenze Deutschlands festgelegte 
deutsch-polnische Grenze als endgültig erklären würde, kann nicht unterzeichnet werden.  
Es muß der Versuch unternommen werden, um jeden Preis so viel Territorium wie möglich 
östlich der Oder und Neiße zu gewinnen.  
Wir anerkennen unsere Pflicht, Reparationen zu zahlen, aber die deutsche Zahlungsfähigkeit 
muß berücksichtigt werden. Zuerst muß die deutsche Wirtschaft wieder hergestellt werden, 
erst nachher sind Reparationszahlungen möglich.<< 
WBZ:  Die Industrie- und Handelskammer berichtet am 28. Januar 1947 in Frankfurt/Main 
über den Zerstörungsgrad von deutschen Städten (x111/277):  
>>Dresden = 39,7 (Zerstörungsgrad: Kubikmeter/Einwohner) 
Nürnberg = 28,4 
Frankfurt/Main = 21,6 
Köln = 20,8 
Berlin = 16,0 
Düsseldorf = 14,0 
Bremen = 12,7 
München = 9,6 
Leipzig = 7,1 ...<< 
Jugoslawien: Die jugoslawische Presseagentur Tanjug meldet am 28. Januar 1947, daß der 
jugoslawische Delegierte Dr. Mladen Ivekovic bei der Konferenz der stellvertretenden Au-
ßenminister in London ein Memorandum überreicht hat, in dem gefordert wird, daß die rund 
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100.000 Deutschen, die sich noch in Jugoslawien aufhalten, von Deutschland übernommen 
werden sollen (x006/468). 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas schreibt später 
über die "Umsiedlung" der Jugoslawien-Deutschen (x028/121-122): >>... Inzwischen war die 
Lage der Flüchtlinge in Deutschland so katastrophal geworden, daß die amerikanischen Be-
hörden den jugoslawischen Wünschen keine Folge leisteten. Doch liefen die Vertreibungen 
aus Jugoslawien, Polen und der Tschechoslowakei weiter.  
So stellte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 1947 fest:  
"Hätte man daran gedacht, daß die Repatriierung von rund anderthalb Millionen Griechen aus 
Kleinasien nach dem Ersten Weltkrieg mehrere Jahre dauerte und Hilfspläne in großem Maß-
stab erforderte, dann wäre die Vorhersage nicht schwer gewesen, daß die übereilte Verpflan-
zung von 14 Millionen Menschen eine Menge Probleme humanitärer Art aufwerfen werde, 
vor allem in einem mit Ruinen übersäten Europa, in dem der Hunger regierte". 
Aber die Welt hatte zu viel Leiden und Tod gesehen. Das Elend der deutschen Vertriebenen 
stieß auf taube Ohren und blinde Augen.<< 
Januar 1947 
WBZ:  Die deutsche Tageszeitung "Westfälische Nachrichten berichtet im Januar 1947 
(x353/23): >>… Mit der Herausgabe dieser seiner Patente und Erfindungen hat das deutsche 
Volk in Wirklichkeit bereits eine Reparationsleistung vollbracht, wie sie in solcher Höhe noch 
kein Volk der Welt jemals aufgebracht hat. Diese Tatsache wird im Ausland meist mehr oder 
weniger geflissentlich übersehen.<< 
17.02.1947  
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Ketschendorf ("Speziallager Nr. 5") wird am 17. 
Februar 1947 aufgelöst.  
25.02.1947  
Berlin:  Der Alliierte Kontrollrat führt am 25. Februar 1947 die völkerrechtswidrige Liquidie-
rung des preußischen Staates - Kontrollratsgesetz Nr. 46 – durch. 
04.03.1947 
SBZ: 2 Berliner Studenten (CDU-Mitglieder) werden am 4. März 1947 wegen Waffenbesitz 
zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.  
09.03.1947 
SBZ: Der SED-Politiker Otto Grotewohl erklärt am 9. März 1947 während einer KPD-Ver-
sammlung in Frankfurt (x039/230): >>Die SED billige die Grenzziehung im Osten ebenso 
wenig, wie sie sich mit einer geplanten Neuregelung der Grenzen im Westen abfinden wür-
de.<<  
12.03.1947  
USA: US-Präsident Truman verkündet am 12. März 1947, die kommunistische Bedrohung 
mit wirtschaftlichen Mitteln zu bekämpfen ("Truman-Doktrin").  
21.03.1947 
WBZ:  Der deutsche Historiker Manfred Hellmann (1912-1992) schreibt am 21. März 1947 in 
der "Göttinger Universitäts-Zeitung" über Mitteldeutschland (x111/296): >>... Vergessen Sie 
nie, daß wir hier kein "Osten" sind, daß z.B. Thüringen vor noch nicht allzu langer Zeit das 
"grüne Herz Deutschlands" genannt wurde.<< 
24.03.1947 
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Torgau wird am 24. März 1947 aufgelöst.  
27.03.1947  
WBZ:  Der EKD-Rat bittet am 27. März 1947 um die Rückgabe der besetzten Gebiete 
(x111/297): >>Unser Volk wird sonst in der Enge seines Landes ersticken und sterben müs-
sen. ...<< 
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28.03.1947 
SBZ: In der sowjetischen Zone beginnen am 28. März 1947 die Dienstverpflichtungen für den 
Uranbergbau. 
31.03.1947  
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 31. März bis 
zum 27. April 1947 täglich nur 1.552 Kalorien zugeteilt. 
18.04.1947 
WBZ:  Die Briten sprengen am 18. April 1947 rund 6.000 t Munition, um die Insel Helgoland 
vollständig zu zerstören (x111/307).  
24.04.1947 
UdSSR: Die Moskauer Viererkonferenz (10.03.-24.04.1947) scheitert am 24. April 1947, 
weil die Westmächte der Sowjetunion weder die "demokratisch-antifaschistische" Ausrich-
tung Westdeutschlands noch Reparationen aus laufender Produktion oder die Vier-Mächte-
Kontrolle der Ruhr zubilligen wollen (x009/405-406).  
April 1947 
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Jamlitz bei Lieberose wird im April 1947 aufgelöst. 
21.05.1947  
CSR: Eduard Benesch bestätigt am 21. Mai 1947 in der Zeitung "Lidova Demokracie" seine 
frühzeitigen Vertreibungspläne (x151/63): >>... Die erste Frage, die ich unserer Auslandsakti-
on schon im Jahre 1940 vorlegte, war die Frage des Abschubs der Deutschen aus unserem 
Land. Ich stellte die Frage direkt und integral (vollständig) und besprach sie offen, zuerst mit 
den Engländern, dann mit den Amerikanern, mit den Russen zuletzt.<< 
05.06.1947 
USA: US-Außenminister George C. Marshall (1880-1959) stellt am 5. Juni 1947 in der Har-
vard-Universität das nordamerikanische Hilfsprogramm "ERP" (European Recovery Pro-
gramm) für Westeuropa vor (x058/379). 
06.06.1947  
WBZ:  Nach einem Streit um die Tagesordnung findet die gesamtdeutsche Münchener Konfe-
renz vom 6. bis zum 8. Juni 1947 ohne die Ministerpräsidenten der sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ) statt. 
11.06.1947 
WBZ:  Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) erhält am 11. Juni 
1947 in der französischen Zone Redeverbot. 
25.06.1947 
Berlin:  Der Alliierte Kontrollrat erteilt am 25. Juni 1947 "Grundsätze für die Demokratisie-
rung des Unterrichts in Deutschland", Direktive Nr. 54 (x114/2.164). 
27.06.1947  
SBZ: Durch SMAD-Befehl vom 27. Juni 1947 wird die "Deutsche Wirtschafts-Kommission" 
(DWK) gebildet, die Aufgaben einer Zentralregierung wahrnimmt.  
Der DWK gehören auch die zentralen deutschen Verwaltungen für Inneres (Polizei), Justiz, 
Volksbildung und Gesundheitswesen an, obwohl sie zunächst selbständig bleiben. Die DWK 
gründet z.B. auch den "Ausschuß zum Schutz des Volkseigentums" (Leitung: Erich Mielke - 
Vorläufer des Staatssicherheitsdienstes). 
04.07.1947 
SBZ: Der SED-Politiker Ernst Thape (1892-1985, Volksbildungsminister in Sachsen-Anhalt) 
schreibt am 4. Juli 1947 über eine Reise nach Süd- und Südwestdeutschland (x111/342): 
>>Ich hatte auf dieser Reise ... den Eindruck, daß sich das Wort "Deutschland" immer leiser 
anhört, je weiter man nach Südwesten kommt. In der französischen Zone ... vernahm ich es 
überhaupt nicht mehr! ...<< 
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Juli 1947 
SBZ/Ostpreußen: Durch das fortgesetzte Eintreffen von russischen Zivilisten verlieren die 
Deutschen im östlichen Ostpreußen ab Juli 1947 allmählich ihre Arbeitsplätze und Wohnun-
gen. Da die Arbeitskraft der ca. 100.000 Deutschen infolge des Zustroms von Russen mehr 
oder weniger entbehrlich ist, beginnt die "Aussiedlung" der restlichen deutschen Bevölkerung 
(x001/152E). 
15.08.1947 
WBZ:  US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erteilt am 15. August 1947 den Befehl, illegal 
eingewanderte Grenzgänger in die sowjetische Besatzungszone abzuschieben. 
15.09.1947  
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 15. September 
bis zum 12. Oktober 1947 täglich nur 1.432 Kalorien zugeteilt. 
19.09.1947 
Ostdeutschland: Stettin wird aufgrund einer sowjetisch-polnischen Vereinbarung am 19. 
September 1947 der polnischen Verwaltung unterstellt (x039/230). 
September 1947  
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Frankfurt/Oder wird im September 1947 aufgelöst. 
Berlin:  Im Treptower Park beginnt im September 1947 der Bau eines riesigen Ehrenmals 
(größtes antifaschistisches Denkmal in Westeuropa) für die gefallenen Soldaten der Rote Ar-
mee. 
03.11.1947 
Berlin:  Der Chef der polnischen Militärmission in Berlin fordert am 3. November 1947 in 
einer Note an den Alliierten Kontrollrat ein Verbot aller revisionistischen Forderungen in 
Deutschland (x111/385). 
In den Lagern der britischen Zone halten sich noch rund 212.000 Displaced Persons auf 
(x111/385).  
05.11.1947  
Ostdeutschland: Aufgrund des sowjetisch-polnischen Abkommens vom 19. September 1947 
besetzen polnische Truppen am 5. November 1947 in Ostpommern einen Gebietsstreifen von 
50 km Länge und 10 km Breite mit der Hafenstadt Stettin.  
Diese Verletzung des Potsdamer Abkommens wird im Jahre 1950 von der DDR sanktioniert 
(x064/15). 
15.11.1947 
WBZ:  Der deutsche Journalist Walter von Cube (1906-1984) berichtet am 15. November 
1947 während eines Rundfunkkommentars über den Beginn der Londoner Außenministerkon-
ferenz (x111/390): >>... Nicht der deutsche Wille zur Einheit, sondern der alliierte Wille zur 
Einigung wird die Zukunft bestimmen. ...  
In der Tatsache, daß Deutschland gegenwärtig keine Außenpolitik machen kann, liegt ein 
wenn auch bitterer Trost:  
Wir sind, als hätten wir Urlaub, von den Geschäften der Geschichte befreit und haben Zeit, 
uns um unsere geistige Gesundheit zu kümmern.<< 
20.11.1947 
WBZ:  Im Saarland wird am 20. November 1947 die französische Währung als gesetzliches 
Währungsmittel eingeführt und damit der wirtschaftliche Anschluß des Saarlandes an Frank-
reich vollzogen (x111/391).  
21.11.1947 
WBZ:  91 % der Studenten und 81 % der Studentinnen der Universität Frankfurt/Main besit-
zen am 21. November 1947 ein Untergewicht von mehr als 10 kg (x111/392). 
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29.11.1947  
USA: Die UN-Vollversammlung stimmt am 29. November 1947 einer Teilung Palästinas in 
einen unabhängigen jüdischen und einen unabhängigen arabischen Staat zu. 
19.12.1947 
USA: US-Außenminister Marshall erklärt am 19. Dezember 1947 während einer Rundfunkre-
de in Washington (x111/404): >>Zur Zeit ist an ein einheitliches Deutschland nicht zu den-
ken. ...<< 
Dezember 1947 
SBZ/WBZ:  Wilhelm Harmssen (Bremer Wirtschaftssenator) berichtet, daß man bis zum Jah-
resende 1947 bereits enorme Reparationsleistungen (Kriegsentschädigungen) aufgebracht hat. 
Nach diesen Berechnungen betragen die Reparationen des Deutschen Reiches von 1945 bis 
1947 rd. 178 Milliarden  Reichsmark (RM) (x111/408).  
1947 
Schweiz: Die polnischen Regierung macht im Jahre 1947 Entschädigungsforderungen gegen-
über der Reichsbank geltend (x136/134-135): >>... Ausgehend von der Annahme, die 3,2 Mil-
lionen getöteter Juden stellten 800.000 Familien von je 4 Personen dar und jede Familie hätte 
100 Gramm Feingold in irgendeiner Form besessen, kommen wir zur Überzeugung, daß die 
Deutschen mindestens 80 Tonnen polnisches Gold gestohlen haben und regulär in der Reichs-
bank deponiert haben.<< 
Als Rechtfertigung dieser Entschädigungsforderungen dienen Aufzeichnungen des SS-
Wirtschaftsverwaltungshauptamtes des Jahres 1942 (x136/135): >>... 50 Kilogramm Gold, die 
aus Zahnkronen und Prothesen stammen, welche bei verstorbenen polnischen Gefangenen 
gefunden worden sind, werden in der Reichsbank deponiert.<< 
05.01.1948 
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden vom 5. Januar bis 
zum 1. Februar 1948 täglich nur 1.400 Kalorien zugeteilt (x117/31). 
15.01.1948 
Berlin:  In der Berliner Stadtverordnetenversammlung ereignen sich am 15. Januar 1948 hefti-
ge Tumulte, weil der SPD-Fraktionsführer Swolinski die politischen Ziele der SED ablehnt 
(x112/437): >>Wir wollen eine deutsche Demokratie von Königsberg und Memel bis zum 
Süden Deutschlands. ...<< 
25.02.1948  
CSR: Staatspräsident Benesch wird nach einem Staatsstreich der Kommunistischen Partei 
(Gleichschaltung von Polizei, Presse, Rundfunk und Verwaltung) am 25. Februar 1948 zum 
Rücktritt gezwungen. KP-Chef Klement Gottwald gründet nach der gewaltsamen Machtüber-
nahme die "Volksrepublik Tschechoslowakei" und bildet in der CSR eine kommunistische 
Regierung (x004/68). 
26.02.1948 
WBZ:  Das Präsidium des Bayerischen Roten Kreuzes beschwert sich am 26. Februar 1948 
schriftlich beim Länderrat der nordamerikanischen Besatzungszone, daß von den 340.000 im 
Gebiet von Hessen ansässig gewordenen sudetendeutschen Vertriebenen noch mindestens 
6.000 Familienangehörige zwangsweise in der CSR zurückgehalten werden (x004/125). 
18.03.1948 
SBZ: Beim 2. Volkskongreß spricht sich Otto Grotewohl (1894-1964, ab 1949 Ministerpräsi-
dent der DDR) am 18. März 1948 für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie aus (x009/509). 
20.03.1948 
Berlin:  Am 20. März 1948 findet die letzte Sitzung des Alliierten Kontrollrats statt. Marschall 
Wassili D. Sokolowski (1897-1968, ab 1946 Oberkommandierender der sowjetischen Trup-
pen in der SBZ) protestiert gegen die antisowjetische Haltung der Westmächte und verläßt 
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vorzeitig die Sitzung des Alliierten Kontrollrats.  
24.03.1948 
Jugoslawien: Am 24. März 1948 werden die letzten Internierungslager für Volksdeutsche 
aufgelöst (x025/26). 
Die noch arbeitsfähigen Volksdeutschen weist man Staatsgütern und staatlichen Industriebe-
trieben zu, wo sie meistens für zunächst 3 Jahre in ein sog. vertragliches Arbeitsverhältnis 
übernommen werden. Ausgangsbeschränkungen, Meldepflicht und Polizeikontrollen gehören 
weiterhin zum Alltag der entlassenen Volksdeutschen (x006/114E). 
März 1948 
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden im März 1948 täg-
lich nur 1.298 Kalorien zugeteilt. 
01.04.1948 
SBZ: Die Bestimmungen für den Verkehr durch die sowjetische Besatzungszone (Interzonen-
verkehr) werden am 1. April 1948 nochmals verschärft. 
UdSSR: Die "Prawda" kommentiert am 1. April 1948 die letzte AKR-Sitzung (x112/485): 
>>Die Zerstückelung Deutschlands ist vollendete Tatsache geworden. ...<< 
03.04.1948 
USA: Das europäische Wiederaufbauprogramm wird am 3. April 1948 verabschiedet.  
Bis zum 30. Juli 1952 erhalten z.B. England 3,176 Milliarden Dollar, Frankreich 2,706 Milli-
arden Dollar; Italien 1,474 Milliarden Dollar und Westdeutschland 1,389 Milliarden Dollar 
(x024/225).  
07.04.1948 
CSR: Nach dem Staatsstreich verschärft sich der antijüdische Kurs der Kommunisten. Die am 
7. April 1948 vorgenommene Revision des Restitutionsgesetzes schließt sämtliche Wieder-
gutmachungsverpflichtungen aus, wenn sie gegen das öffentliche Interesse verstoßen (x004/-
103). 
14.05.1948  
Israel: Nach dem Erlöschen des britischen Mandats über Palästina ruft Ben Gurion am 14. 
Mai 1948 in Tel Aviv den unabhängigen Staat Israel aus und übernimmt das Amt des Pre-
mierministers.  
02.06.1948  
WBZ:  Viktor Brack (1904 in Haaren geboren) wird am 2. Juni 1948 in Landsberg/Lech ge-
hängt.  
Brack leitete zunächst von 1939-41 die "Vernichtungsaktion T4" ("Euthanasie-Programm"). 
In den polnischen Vernichtungslagern organisierte und überwachte Brack anschließend den 
Bau und Betrieb der Tötungseinrichtungen (Gaskammern und Vergasungswagen).  
Großbritannien:  Die Londoner Sechsmächte-Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) endet 
mit der Empfehlung, Deutschland am Wiederaufbau Europas zu beteiligen sowie die Errich-
tung einer internationalen Behörde für die Kontrolle des Ruhrgebietes und die Bildung eines 
westdeutschen Staates anzustreben (x156/55-56). 
16.06.1948  
WBZ:  Das Kabarett "Die Mausefalle" (Leitung: Werner Finck) beginnt am 16. Juni 1948 mit 
dem neuen Programm "Wir sind wieder soweit!" 
17.06.1948 
WBZ:  Die deutsche Fischereiflotte (68 Schiffe) darf am 17. Juni 1948 erstmals seit dem 
Kriegsende wieder zum Fischfang starten. 
18.06.1948  
WBZ:  Die westlichen Militärregierungen verkünden am 18. Juni 1948 im Rundfunk, daß am 
21. Juni die DM-Währung in den drei Westzonen eingeführt werden soll. 
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19.06.1948 
Berlin:  Marschall Wassili D. Sokolowski (1897-1968, 1946-48 Oberkommandierender der 
sowjetischen Truppen in der SBZ) verbietet am 19. Juni 1948 das Westgeld in Groß-Berlin 
sowie in der Ostzone und ordnet die völlige Schließung der Zonengrenzen für den Personen-
verkehr an. 
20.06.1948  
WBZ:  In den Westzonen wird am 20. Juni 1948 die Währungsreform durchgeführt.  
Jeder Westdeutsche erhält ein "Kopfgeld" von 40 DM, das einen Monat später um 20 DM 
erhöht wird. Sämtliche Forderungen werden auf 10 % ihres Nennwertes abgewertet. Die 
Reichsmark-Geldkonten tauscht man im Verhältnis 100:6,5 in Deutsche Mark um (x069/214).  
23.06.1948  
SBZ: Gemäß SMAD-Befehl Nr. 111 wird am 23. Juni 1948 die "Deutsche Mark der Deut-
schen Notenbank" in Ost-Berlin und in der SBZ eingeführt (das Umtauschverhältnis ent-
spricht z.T. dem Tausch in den Westzonen).  
24.06.1948 
Berlin:  Sowjetische Truppen blockieren am 24. Juni 1948 sämtliche Land- und Wasserwege 
nach den Berliner Westsektoren und unterbrechen die Energieversorgung sowie Lebensmittel-
lieferungen aus der SBZ, um die West-Berliner Bevölkerung auszuhungern. Berlin kann in-
folgedessen nur noch auf dem Luftweg versorgt werden. 
26.06.1948  
Berlin:  US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erteilt am 26. Juni 1948 den Befehl, eine 
Luftbrücke nach West-Berlin einzurichten ("Operation Vittels").  
28.06.1948 
Berlin:  Die britische Royal Air Force beteiligt sich am 28. Juni 1948 an der Berliner Luft-
brücke. 
Juni 1948 
WBZ:  In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden im Juni 1948 täg-
lich nur 1.542 Kalorien zugeteilt. 
01.07.1948 
WBZ:  Die westlichen Militärgouverneure übergeben den 11 Ministerpräsidenten der 3 West-
zonen am 1. Juli 1948 in Frankfurt die Richtlinien der Londoner Empfehlungen ("Frankfurter 
Dokumente") und beauftragen sie, einen Parlamentarischen Rat zu bilden, um eine Verfassung 
auszuarbeiten.  
04.07.1948 
SBZ: Der stellvertretende DWK-Vorsitzende Selbmann berichtet am 4. Juli 1948, daß man 
bereits 9.281 gewerbliche Unternehmen, darunter zahlreiche kleine und mittlere Handwerks-, 
Transport- und Handelsunternehmen, enteignet hat (x009/464).  
06.10.1948 
Berlin:  Die Westberliner Militärregierungen ordnen am 6. Oktober 1948 an, rd. 350.000 
Raummeter Holz zu fällen, um Brennstoffe für den Winter zu erhalten.  
Der Waldbestand im Westen Berlins wird der dadurch bis Januar 1949 um zwei Drittel redu-
ziert (x112/603). 
13.10.1948 
SBZ: Der deutsche Bergmann Adolf Hennecke (1905-1975) stellt am 13. Oktober 1948 in der 
Kohlengrube "Karl Liebknecht" einen neuen Förderrekord auf. 
14.10.1948 
WBZ:  US-Militärgouverneur General Clay gibt am 14. Oktober 1948 bekannt, daß weitere 
110 Todesurteile aus den Dachauer Prozessen vollstreckt werden sollen (x112/607).  
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20.10.1948 
WBZ:  Der Parlamentarische Rat legt am 20. Oktober 1948 in Bonn den ersten Entwurf von 
insgesamt 127 Artikeln des künftigen Grundgesetzes für Westdeutschland vor. 
22.10.1948 
SBZ: Der "Deutsche Volksrat" veröffentlicht am 22. Oktober 1948 den "Entwurf einer Ver-
fassung für die Deutsche Demokratische Republik" (x156/64-65). 
30.11.1948 
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Fünfeichen ("Speziallager Nr. 9") wird am 30. No-
vember 1948 aufgelöst.  
November 1948 
SBZ: Das sowjetische Internierungslager Mühlberg ("Speziallager Nr. 1") wird im November 
1948 aufgelöst.  
07.12.1948 
SBZ: Das Volksgericht Glauchau in Sachsen verurteilt am 7. Dezember 1948 mehrere Ange-
klagte wegen Wirtschaftssabotage zum Tod. 
09.12.1948  
USA: Die UN-Konvention "über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" wird am 
9. Dezember 1948 offiziell verabschiedet und verkündet (x075/52-53). 
Diese UNO-Konvention enthält zwar keine eigene Strafnorm, aber sie verpflichtet die Signa-
tarstaaten gemäß Art. VI, Handlungen, die als Völkermord definiert sind, unter Strafe zu stel-
len (x086/249). 
21.12.1948  
Berlin:  Die 3 westlichen Besatzungsmächte bilden am 21. Dezember 1948 eine Westberliner 
Kommandantur. 
01.01.1949 
SBZ: Im Rahmen der Bodenreform hat man bis zum 1. Januar 1949 in der SBZ bereits 11.390 
private Landwirtschaftsbetriebe enteignet.  
28.02.1949 
Berlin:  Die Berliner Wechselstuben zahlen am 28. Februar 1949 für 1 DM (West) = 4,10 DM 
(Ost). 
WBZ:  Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird am 28. Februar 1949 in Köln erstmalig 
wieder ein Rosenmontagszug veranstaltet.  
15.03.1949 
WBZ:  US-Militärgouverneur General Clay gibt am 15. März 1949 bekannt, daß die "negative 
Phase der US-Besatzungspolitik in Deutschland" beendet und eine "konstruktive Politik" be-
gonnen werden soll (x112/673). 
04.04.1949  
USA: In Washington wird am 4. April 1949 die NATO gegründet.  
10 europäische Staaten schließen mit den USA und Kanada den Nordatlantikpakt. 
08.04.1949 
USA: Die Außenminister Acheson (USA), Bevin (England) und Schuman (Frankreich) be-
schließen am 8. April 1949 während einer Konferenz in Washington (vom 5. bis zum 8. April 
1949) ein Besatzungsstatut für Westdeutschland und die Einsetzung einer Alliierten Hohen 
Kommission (Ersatz für den seit März 1948 entscheidungsunfähigen Alliierten Kontrollrat). 
Das "neue Besatzungsstatut" tritt am 21. September 1949 in Kraft.  
12.04.1949 
WBZ:  Die westdeutschen Ministerpräsidenten akzeptieren am 12. April 1949 das Besat-
zungsstatut der westlichen Siegermächte. 
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22.04.1949  
WBZ:  Das "Ruhrstatut" tritt am 22. April 1949 in Kraft.  
Die Kohlen-, Koks- und Stahlproduktion des Ruhrgebietes wird damals einer internationalen 
Kontrollbehörde unterstellt (x101/19). 
08.05.1949 
Berlin:  Im Treptower Park wird am 8. Mai 1949 nach 3jähriger Bauzeit ein riesiges Ehren-
denkmal für die Gefallenen der Roten Armee eingeweiht. 
WBZ:  Der Parlamentarische Rat stimmt am 8. Mai 1949 dem Grundgesetz zu (53 Abgeord-
nete stimmen mit "Ja", während 12 Abgeordnete der CSU, des Zentrums, der Deutschen Par-
tei und der KPD mit "Nein" stimmen).  
12.05.1949  
Berlin:  Die Berliner Blockade (Beginn: 24. Juni 1948) wird am 12. Mai 1949 beendet.  
Für rund 277.000 Flüge mußten die Nordamerikaner ca. 1,5 Milliarden DM, die Briten ca. 200 
Millionen DM und die Deutschen ca. 150 Millionen DM aufwenden (x063/631). 
WBZ:  Die westlichen Militärgouverneure, General B. H. Robertson (britische Zone), General 
Pierre Koenig (französische Zone), General Lucius D. Clay (nordamerikanische Zone), ge-
nehmigen am 12. Mai 1949 das Grundgesetz und verkünden gleichzeitig das Besatzungsstatut 
für die Bundesrepublik Deutschland (x101/198-199). 
23.05.1949  
BRD: Der Parlamentarische Rat stellt am 23. Mai 1949 in einer öffentlichen Sitzung fest, daß 
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volks-
vertretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten westdeutschen Länder (Ausnahme: 
Bayern) angenommen und damit die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 144 GG als 
parlamentarischer Staat gegründet worden sei.  
Mai 1949 
BRD: In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone werden im Mai 1949 täglich 
1.851 Kalorien zugeteilt. 
20.06.1949 
BRD: Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) berichtet am 20. 
Juni 1949 in Gelsenkirchen (x268/213): >>... Deutschland hat schon jetzt mehr Reparationen 
bezahlt als nach dem Ersten Weltkrieg.<< 
Frankreich:  Der Außenministerrat der Siegermächte beschließt während einer Konferenz in 
Paris (3. Mai bis zum 20. Juni 1949), daß die Grenzen Österreichs vom 1. Januar 1938 beibe-
halten werden sollen (x006/577). 
14.08.1949  
BRD: In den 3 Westzonen findet am 14. August 1949 die 1. Bundestagswahl der Bundesre-
publik Deutschland statt (x089/82): >>CDU/CSU = 31 %, SPD = 29,2 %, FDP = 11,9 %, 
KPD = 5,7 %, DP = 4 %, Sonstige = 19,2 %.<< 
12.09.1949  
BRD: Der FDP-Politiker Theodor Heuss (1884-1963) wird am 12. September 1949 zum Bun-
despräsidenten gewählt.  
Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ist ein ungewöhnlich beliebter 
Politiker. Heuss wird von der Bevölkerung in den folgenden Jahren sehr verehrt und geachtet. 
15.09.1949 
BRD: Konrad Adenauer wird am 15. September 1949 zum Bundeskanzler gewählt.  
Bundeskanzler Adenauer bildet daraufhin noch am selben Tag eine Koalitionsregierung aus 
CDU/CSU, FDP und DP. 
21.09.1949 
BRD: Das Besatzungsstatut der Alliierten tritt am 21. September 1949 in Kraft. Es schränkt 
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die deutschen Souveränitätsrechte bis zum 5. Mai 1955 empfindlich ein. Das Besatzungsstatut 
wird schließlich durch die Pariser Verträge (Deutschlandvertrag, 1955) teilweise aufgehoben. 
07.10.1949  
DDR: Die "Provisorische Volkskammer" gründet am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demo-
kratische Republik. 
11.10.1949  
DDR: Wilhelm Pieck wird am 11. Oktober 1949 erster Präsident der Deutschen Demokrati-
schen Republik. 
12.10.1949  
DDR: Nach der Gründung der DDR werden die Aufgaben der DWK durch das "Gesetz zur 
Überleitung der Verwaltung" vom 12. Oktober 1949 an die Ministerien, der "Provisorischen 
Regierung der DDR" übertragen.  
15.10.1949 
UdSSR: Die Sowjetunion erkennt am 15. Oktober 1949 die DDR an und nimmt diplomati-
sche Beziehungen auf. 
Oktober 1949 
Schweiz: Im Oktober 1949 schließt der Schweizerische Bundesrat mit der polnischen Regie-
rung einen Vertrag mit Geheimprotokoll, um die geforderten Entschädigungen für enteignete 
schweizerische Güter, Handelshäuser und Betriebe in Polen zu erhalten.  
Aufgrund dieses Abkommens werden Kontenguthaben, die verschollenen polnischen Juden 
gehören, nach Polen transferiert. Mit diesen Devisen gleicht der polnische Staat anschließend 
die Entschädigungsforderungen der Schweizer aus (x136/280). 
02.11.1949  
DDR: Pieck und Grotewohl bezeichnen die Oder-Neiße-Linie am 2. November 1949 als Frie-
densgrenze. 
21.11.1949  
USA: General Lucius Clay (1897-1978, von 1947-49 Militärgouverneur der US-Besatzungs-
zone) erklärt am 21. November 1949 zur deutschen Wiederbewaffnung (x243/178): >>... 
Deutschland könnte sich mit beschränkten Streitkräften eines besonderen Typus an (den) ge-
mischten europäischen Streitkräften beteiligen. ...<< 
22.11.1949  
BRD: Im Petersberger Abkommen vereinbaren die Bundesregierung und die westlichen Be-
satzungsmächte am 22. November 1949 einen teilweisen Demontagestopp. Die BRD bean-
tragt danach den Beitritt zur Ruhrbehörde (Ruhrstatut). 
19.12.1949  
BRD: Der ehemalige deutsche Generalfeldmarschall Erich von Manstein (1887-1973) wird 
am 19. Dezember 1949 in Hamburg zu 18 Jahren Haft verurteilt.  
10.03.1950  
DDR: Das letzte sowjetische Internierungslager, das Lager Sachsenhausen in der Stadt Ora-
nienburg, wird am 10. März 1950 aufgelöst.  
25.03.1950 
Ungarn: Der Ministerrat der Volksrepublik Ungarn beschließt am 25. März 1950 eine Ver-
ordnung betreffend die Aufhebung der Anwendung der im Zusammenhang mit der Umsied-
lung der deutschen Bevölkerung Ungarns erlassenen Einschränkungsverfügungen (x008/-
105E-106E). 
Die Aussiedlung der Volksdeutschen wird damit offiziell eingestellt, denn sie werden wieder 
zu ungarischen Staatsbürgern erklärt. Diese Gleichstellung wirkt sich für die Deutschen je-
doch verhängnisvoll aus, weil sie als ungarische Staatsangehörige keine Ausreisegenehmi-
gung erhalten. Da jetzt weder eine Aus- noch Einreise möglich ist, gibt es zunächst keinen 
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Weg mehr, um auseinandergerissene Familien wieder zusammenzuführen (x008/69E-70E). 
31.03.1950  
DDR: Im gefürchteten DDR-Zuchthaus Bautzen ("dem sog. gelben Elend") protestieren am 
31. März 1950 mehrere tausend politische Häftlinge gegen die unmenschlichen Haftbedin-
gungen (x126/197): >>Wir haben Hunger! ... Freiheit! ... Wir rufen das Rote Kreuz! ...<<  
Nach Abbruch der Protestaktion stürmen DDR-Polizeieinheiten das Zuchthaus, um die Häft-
linge mit Gummi- und Holzknüppeln zu bestrafen.  
März 1950  
Polen, Ostdeutschland: Im Rahmen der sog. "Aktion Link" werden von März 1950 bis Ende 
1951 fast 44.000 Deutsche aus getrennten Familien zusammengeführt und nach Westdeutsch-
land geholt (x001/154E).  
Die polnischen Behörden halten sich allerdings nicht an die Vereinbarungen. Meistens werden 
nicht die angeforderten Personen auswiesen, sondern oft handelt es sich um Kranke, Alte oder 
aus anderen Gründen arbeitsunfähige Deutsche (x001/155E). 
26.04.1950  
DDR: In Waldheim beginnen am 26. April 1950 die sog. "Kriegsverbrecherprozesse".  
01.05.1950  
BRD: Am 1. Mai 1950 wird die Lebensmittelrationierung aufgehoben und die staatliche Le-
bensmittelbewirtschaftung (seit dem 27.8.1939 Ausgabe von Lebensmittelkarten) in der Bun-
desrepublik Deutschland beendet. 
03.05.1950 
Frankreich:  Der französische Außenminister Robert Schuman (1886-1963) schlägt am 3. 
Mai 1950 den Plan einer westeuropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor, der später 
in der Montanunion verwirklicht wird (x243/218). 
08.05.1950  
DDR: Die SED begeht den 8. Mai 1950 erstmalig als staatlichen Feiertag ("Tag der Befrei-
ung"). 
06.06.1950  
Polen: Im sog. Görlitzer Abkommen erklären Polen und die DDR am 6. Juni 1950 die Oder-
Neiße-Linie zur unantastbaren und endgültigen Grenze (x155/63). 
09.06.1950 
BRD: Die Bundesregierung erklärt am 9. Juni 1950, daß die Regierung der SBZ kein Recht 
besitzt, für das deutsche Volk zu sprechen und Vereinbarungen zu treffen. 
23.06.1950  
DDR: Im Vertrag vom 23. Juni 1950 behaupten die Regierungen der DDR und der Tschecho-
slowakei, "daß es zwischen beiden Staaten keine Streitigkeiten und keine offenen Fragen gibt" 
(x009/50).  
Die DDR und die Tschechoslowakei verzichten damals gegenseitig auf alle Gebietsansprüche 
und erklären die Vertreibung der Sudetendeutschen für unabänderlich, gerecht und endgültig 
(x009/511). 
Korea: Das kommunistisch geführte Nordkorea überfällt am 25. Juni 1950 den südlichen 
Nachbarstaat Südkorea.  
Nordkorea erhält zunächst Waffenhilfe (sog. "Freiwillige") aus China.  
Südkorea wird später durch die USA und UN-Streitkräfte unterstützt. Der später von US-
General MacArthur geforderte Einsatz von Atombomben (gegen Nordkorea) wird von Präsi-
dent Truman abgelehnt. Dieser 3jährige Krieg wird allein in Südkorea etwa 1,0 Millionen To-
te und Verwundete fordern (x073/237).  
Während des Korea-Krieges ereignen sich wegen des Aufnahmeantrags Chinas in den Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen heftige Debatten im Weltsicherheitsrat. 



 24 

09.07.1950  
BRD: Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein erhält die neue Partei "Block der Hei-
matvertriebenen und Entrechteten" (BHE) am 9. Juli 1950 auf Anhieb 23,4 % der Stimmen. 
14.07.1950 
BRD: Der Deutsche Bundestag (mit Ausnahme der KPD-Fraktion) stellt am 14. Juli 1950 die 
Nichtigkeit des Prager Abkommens zwischen der DDR und der Tschechoslowakei fest und 
erhebt Einspruch (x155/127): >>... gegen die Preisgabe des Heimatrechtes der in die Obhut 
der deutschen Bundesrepublik gegebenen Deutschen aus der Tschechoslowakei.<< 
20.07.1950 
Polen: Der Regierungspräsident der Republik beschließt am 20. Juli 1950 ein Gesetz über die 
Aufhebung der Sanktionen und Beschränkungen gegenüber Staatsbürgern, die ihre Zugehö-
rigkeit zur deutschen Nation erklären (x003/494). 
Die nationale Ausschließungspolitik des polnischen Staates, die schon längst einen rein kom-
munistischen Tenor besitzt, wird mit dem Gesetz vom 20.07.1950 formell abgeschlossen 
(x001/129E). 
Dieses Gesetz zieht außerdem einen Schlußstrich unter die bisherigen Strafgesetze über 
"Volksverrat" und annulliert noch bestehende Rechtsbeschränkungen oder noch nicht abge-
büßte Strafen (x003/VII). 
05.08.1950  
BRD: Zur Erinnerung an das verhängnisvolle "Potsdamer Abkommen" veranstalten die deut-
schen Vertriebenen am 5. August 1950 zum ersten Mal im gesamten Bundesgebiet den "Tag 
der Heimat". Während dieser ersten gemeinsamen Großkundgebung der Vertriebenenorgani-
sationen verkündet man in Stuttgart vor etwa 150.000 Vertriebenen die "Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen" (x161/15). 
17.08.1950 
BRD: Bundeskanzler Adenauer erklärt am 17. August 1950 in einem Presseinterview (x243/-
178): >>... Die Ereignisse in Korea (lassen befürchten), daß die Russen eines Tages die Macht 
ergreifen werden. ...  
Wir müssen die Notwenigkeit der Schaffung einer starken deutschen Verteidigungskraft er-
kennen. ... (Diese) muß stark genug sein, um jede mögliche, den Vorgängen in Korea ähneln-
de Aggression der Sowjetzonen-Volkspolizei abzuwehren. ...<< 
22.08.1950 
BRD: Das Bundesnotaufnahmegesetz vom 22. August 1950 tritt in Kraft.  
Flüchtlinge, die die SBZ wegen einer drohenden Gefahr für Leib und Leben oder die persönli-
che Freiheit oder aus sonstigen zwingenden Gründen verlassen, erhalten danach in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis. 
12.09.1950 
BRD: Am 12. September 1950, dem 2. Jahrestag der Bundespräsidentenwahl, werden auch 
die Flaggen der ehemaligen deutschen Ostprovinzen vor dem Bundestag gehißt. 
13.09.1950 
BRD: Während der Volkszählung vom 13. September 1950 registriert man 3.004.400 vertrie-
bene Sudetendeutsche (x004/135): Bundesrepublik Deutschland (1.912.000), West-Berlin 
(5.800), Saargebiet (600), Sowjetische Besatzungszone (914.000), Ost-Berlin (2.000), Öster-
reich (140.000) und in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern (30.000). 
14.09.1950 
BRD: Der Deutsche Bundestag beschließt am 14. September 1950 (x353/80): >>… Das deut-
sche Volk sieht in der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, ... in der Mißachtung des Schick-
sals und des Heimatrechts der Vertriebenen Verbrechen an Deutschland und gegen die 
Menschlichkeit. Der Deutsche Bundestag spricht allen, die für diese Verbrechen verantwort-



 25 

lich sind und die Einverleibung Deutschlands in das Fremdherrschaftssystem betreiben, das 
Recht ab, im Namen des deutschen Volkes zu handeln.<< 
04.10.1950  
DDR: Angehörige der Sekte "Zeugen Jehovas" werden am 4. Oktober 1950 durch das Oberste 
Gericht wegen Boykott- und Kriegshetze zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt.  
27.10.1950  
DDR: Das ZK der SED beschließt am 27. Oktober 1950 im Rahmen von sog. "Säuberungen" 
die Überprüfung aller Parteimitglieder und den "Umtausch der Parteidokumente". 
15.11.1950  
DDR: Grotewohl bestreitet am 15. November 1950 erneut, daß eine Kollektivierung der ge-
samten Landwirtschaft geplant wird. 
31.12.1950  
Polen: Die polnische Regierung annulliert am 31. Dezember 1950 das Dekret über die Aus-
scheidung von Personen deutscher Nationalität aus der polnischen Gesellschaft vom 13. Sep-
tember 1946, das vorher den Rechtstitel für die Ausweisung der Volksdeutschen im alten pol-
nischen Staatsgebiet (Grenze vor 1937) bildete (x003/VII).  
1950  
DDR: Im Jahre 1950 fliehen 197.788 Deutsche aus der Sowjetzone in den Westen. 
Der Anteil der Vertriebenen an der DDR-Bevölkerung beträgt im Jahre 1950 rund 25 % (Ver-
gleich: BRD am 1.4.1950 = 7,7 Millionen Vertriebene, rund 16,1 %). 
Polen, Ostdeutschland: Bei der Volkszählung im Jahre 1950 werden 1,25 Millionen Deut-
sche als "Autochthone" klassifiziert (x077/35). 
08.01.1951  
Polen: Der Staatspräsident erläßt am 8. Januar 1951 ein Gesetz über die polnische Staatsbür-
gerschaft (x003/497-500). 
Das polnische Staatsbürgerschaftsgesetz soll angeblich die bisherige gesetzliche Diskriminie-
rung der noch im Lande befindlichen deutschen Bevölkerung der Oder-Neiße-Gebiete aufhe-
ben (x003/VII). 
Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen berichtet später über die völkerrechtswidrige 
Aufzwingung der polnischen Staatsangehörigkeit (x077/47): >>Über 1 Million Deutscher sind 
zu polnischen Staatsangehörigen wider Willen von der Verwaltungsmacht erklärt worden. 
Dies widerspricht den völkerrechtlichen Regeln über die Verleihung der Staatsangehörigkeit 
an fremde Staatsangehörige.  
Insbesondere widersprach dies zur Zeit der Sammeleinbürgerung der Haager Landkriegsord-
nung, der Hager Konvention über die Fragen betreffend die Kollisionen der Staatsangehörig-
keitsgesetze vom 12. April 1930 usw.<< 
22.01.1951 
BRD: Der spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower erklärt am 22. Januar 1951 während 
einer Rede in Bonn (x268/45): >>Ich war 1945 der Auffassung, daß die Wehrmacht, insbe-
sondere das deutsche Offizierskorps, identisch mit Hitler und den Exponenten seiner Gewalt-
herrschaft sei und deshalb auch voll verantwortlich für die Auswüchse des Regimes. ...  
Inzwischen habe ich eingesehen, daß meine damalige Beurteilung der Haltung des deutschen 
Offizierskorps und der Wehrmacht nicht den Tatsachen entspricht, und ich stehe daher nicht 
an, mich wegen meiner damaligen Auffassung zu entschuldigen. Der deutsche Soldat hat für 
seine Heimat tapfer und anständig gekämpft. ...<< 
27.01.1951  
BRD: Am 27. Januar 1951 wird der Bundesgrenzschutz aufgestellt. 
01.03.1951 
BRD: Der SPD-Politiker Dr. Kurt Schumacher berichtet am 1. März 1951 in Berlin 
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(x353/80): >>… Die deutsche Sozialdemokratie hat 1945 … erklärt: Die Oder-Neiße-Linie ist 
unannehmbar als Grenze. Ich erkläre weiter: Keine deutsche Regierung und keine deutsche 
Partei kann bestehen, die die Oder-Neisse-Linie anerkennen will. Wir lehnen es ab, uns in die 
Politik des Nationalverrats und des Verrats an Menschheitsideen durch die pseudobürgerli-
chen Satelliten in der Zone und durch die Sowjets verstricken zu lassen.<< 
18.04.1951 
Frankreich:  In Paris unterzeichnen Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande 
und die Bundesrepublik Deutschland am 18. April 1951 den Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) bzw. Montanunion (x156/73). 
28.04.1951 
CSR: Die letzte Aussiedlungsaktion von Sudetendeutschen wird am 28. April 1951 einge-
stellt.  
Vom 17.03.1950 bis zum 28.04.1951 kommen 16.832 Deutsche mit 49 Transporten nach 
Westdeutschland (x004/127). 
05.05.1951 
BRD: Bundeskanzler Adenauer schreibt am 5. Mai 1951 im Vorwort einer regierungsamtli-
chen Broschüre, daß Deutschland in den Grenzen von 1937 nicht aufgehört hat, ein Staat zu 
sein (x020/87). 
11.05.1951 
BRD: Der Bundestag verabschiedet am 11. Mai 1951 ein "Amnestiegesetz" für NS-Verur-
teilte (nach Artikel 131 des Grundgesetzes).  
08.06.1951 
BRD: In der Bundesrepublik Deutschland werden am 8. Juni 1951 die letzten NS-Kriegsver-
brecher hingerichtet.  
Gehängt werden die SS-Führer Paul Blobel, Werner Braune, Erich Naumann, Otto Ohlendorf, 
Oswald Pohl, Georg Schallermair und Hans Schmidt (ehemaliger Adjutant im KZ Buchen-
wald). 
29.06.1951  
BRD: Die Bundesregierung verkündet am 29. Juni 1951 das Gesetz über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1950 (x182/218): >>Von den Ausgaben in Höhe 
von 12,4 Milliarden DM entfallen 37,7 % auf Sozialleistungen und 37,5 % auf Besatzungsko-
sten. ...<< 
09.07.1951  
Großbritannien:  Die britische Regierung beendet am 9. Juli 1951 den Kriegszustand mit 
Deutschland.  
13.07.1951  
Frankreich:  Die französische Regierung Frankreich beendet am 13. Juli 1951 den Kriegszu-
stand mit Deutschland.  
01.09.1951  
DDR: Westdeutsche und West-Berliner Kraftfahrer müssen ab 1. September 1951 für die Be-
nutzung der Autobahn Helmstedt – Berlin Autobahnbenutzungsgebühren an die DDR-Behör-
den zahlen. 
08.09.1951  
USA: Die Alliierten schließen am 8. September 1951 in San Francisco einen Friedensvertrag 
mit Japan.  
19.10.1951  
USA: Die nordamerikanische Regierung beendet am 19. Oktober 1951 den Kriegszustand mit 
Deutschland.  
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1951 
DDR: Im Jahre 1951 fliehen 165.648 Deutsche aus der Sowjetzone in den Westen. 
BRD: In der Bundesrepublik Deutschland sind im Jahre 1951 noch 66 % aller Deutschen der 
Meinung, daß die deutschen Ostgebiete noch nicht verloren sind (x020/89). 
26.01.1952  
DDR: Verschleppte mitteldeutsche "Zeiss-Spezialisten" (Optiker) kehren am 26. Januar 1952 
aus der Sowjetunion zurück. 
06.03.1952 
Polen: SS-Gruppenführer Jürgen Stroop (1895 in Detmold geboren, "Henker des Warschauer 
Gettos") wird am 6. März 1952 in Warschau hingerichtet. 
11.03.1952  
BRD: Die fast vollkommen verwüstete Insel Helgoland (jahrelang Übungsgebiet der briti-
schen Luftwaffe) wird am 11. März 1952 an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben. 
30.03.1952  
BRD: Die Bundesrepublik Deutschland, Israel und die Jewish Claims Conference führen am 
30. März 1952 Verhandlungen über Wiedergutmachungsleistungen.  
02.05.1952  
BRD: Das "Lied der Deutschen" bzw. das "Deutschlandlied" wird am 2. Mai 1952 (wieder) 
Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland.  
Zur deutschen Nationalhymne gehören offiziell alle 3 Strophen. Bundeskanzler Adenauer und 
Bundespräsident Heuss regeln jedoch damals, daß bei staatlichen Veranstaltungen nur die drit-
te Strophe gespielt bzw. gesungen werden soll. 
25.06.1952  
BRD: Die Bundesregierung verkündet am 25. Juni 1952 das Gesetz über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1952 (x182/218): >>... Von den Ausgaben in 
Höhe von 21,1 Milliarden DM entfallen 36,2 % auf Sozialleistungen und 37,4 % auf Besat-
zungskosten. ...<< 
20.08.1952  
BRD: Der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher (am 13. Oktober 1895 im westpreußischen 
Kulm geboren, einer der wenigen aufrechten Politikern der Nachkriegszeit, die das Deutsche 
Reich tatsächlich erhalten wollen) stirbt am 20. August 1952. 
10.09.1952  
Luxemburg:  Die Bundesrepublik Deutschland, Israel und die Jewish Claims Conference un-
terzeichnen am 10. September 1952 in Luxemburg ein Wiedergutmachungsabkommen.  
24.09.1952 
Rumänien: In der am 24. September 1952 verabschiedeten neuen Verfassung der Volksrepu-
blik Rumänien gewährt man den nationalen Minderheiten angeblich wieder alle demokrati-
schen Rechte (x007/180E-182). 
04.11.1952  
USA: Der Republikaner Dwight D. Eisenhower (1890-1969) wird am 4. November 1952 zum 
34. Präsidenten der USA gewählt. 
25.12.1952  
BRD: Der Nordwestdeutsche Rundfunk überträgt am 25. Dezember 1952 erstmalig das 1. 
Deutsche Fernsehprogramm.  
Die "BILD-Zeitung" berichtet am 25. Dezember 1952 über den Start des bundesdeutschen 
Fernsehens: >>Fernsehen da: Ein neues Zeitalter beginnt 
... Genau eine Stunde und 58 Minuten dauert der erste TV-Abend – mit dabei Irene Koss, 
Deutschlands erste TV-Ansagerin und Showmaster Peter Frankenfeld.  
Die Revolution aus der Röhre kann auf 4.664 genau registrierten Bildschirmen – u.a. von 
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1.632 Gastwirten, 453 Fabrikanten, 7 Pfarrern, einem Badeanstaltsbesitzer und Bundespräsi-
dent Theodor Heuss – empfangen werden.  
Ein Fernseher kostet unerschwingliche dreieinhalb Monatslöhne – 1.150 Mark. Die Zuschauer 
drängeln sich in Kneipen und schauen mit frierenden Füßen in die Schaufenster von Elektro-
läden. ...<< 
1952 
DDR: Im Jahre 1952 fliehen 182.393 Deutsche aus der Sowjetzone in den Westen. 
BRD: Die Atlantik-Brücke wird 1952 in Hamburg gegründet und fördert seither erfolgver-
sprechende deutsche Nachwuchspolitiker), um sie anschließend mit den US-Eliten zusam-
menzuführen.  
Frankreich: Die Zeitung "Le Monde " berichtet im Herbst 1952 über die "deutsche Einheit" 
(x243/179): >>... Der Augenblick ist noch nicht gekommen, daß man Deutschland volles Ver-
trauen schenken könnte. ...  
Im wohlverstandenen eigenen Interesse sollten sich die Vereinigten Staaten ... mehr auf ihre 
alten Alliierten stützen als auf den unversöhnlichen Feind in zwei Weltkriegen.<< 
 
Die Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa 
 

Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser wie's gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines 
jeden Hause und mit eines jeden Erbe. 
Micha 2, 2 

Churchill, der neue Oppositionsführer (ein ehemaliger Befürworter der Vertreibungspolitik), 
beklagte am 16. August 1945 vor dem britischen Unterhaus die Ausweisung der Deutschen 
aus dem "neuen Polen" und der CSR (x028/128,178): >>... Besonders beschäftigen mich in 
diesem Augenblick die Berichte, die uns über die Bedingungen zukommen, unter denen die 
Vertreibung und der Auszug der Deutschen aus dem neuen Polen durchgeführt werden. Vor 
dem Krieg lebten acht bis neun Millionen Menschen in diesen Gebieten. Die polnische Regie-
rung sagt, von diesen befänden sich noch 1.500.000, die bisher nicht vertrieben wurden, in-
nerhalb der neuen Grenzen. Andere Millionen müssen hinter den britischen und amerikani-
schen Linien Zuflucht genommen haben, wodurch sie die Lebensmittelknappheit in unserer 
Zone erhöhen. 
Über eine riesige Anzahl fehlt jede Nachricht. Wohin haben sie sich gewandt, was war ihr 
Schicksal? Die gleichen Zustände können sich in veränderter Form bei der Ausweisung einer 
großen Anzahl Sudetendeutscher und anderer Deutscher aus der Tschechoslowakei wiederho-
len.  
Spärliche und vorsichtige Berichte über die Dinge, die vor sich gingen und gehen, sind durch-
gesickert; es ist aber nicht ausgeschlossen, daß eine Tragödie ungeheuren Ausmaßes sich hin-
ter dem Eisernen Vorhang, der Europa gegenwärtig entzweischneidet, abspielt. ...<<  
>>... Ich muß meine persönliche Meinung zu Protokoll geben, daß die Polen zugestandene, 
provisorische Westgrenze, die ... ein Viertel des Ackerlandes ganz Europas umschließt, kein 
gutes Vorzeichen für die künftige Karte Europas ist. ...<< 
Der Alliierte Kontrollrat (AKR) stimmte am 20. November 1945 dem Beschluß zu, ab De-
zember 1945 10 % der zur Ausweisung vorgesehenen deutschen Bevölkerung auszuweisen 
(x002/737).  
Der AKR setzte ferner die "Umsiedlungsquoten" für 6.650.000 Ost- und Volksdeutsche fest, 
die von den 4 Besatzungszonen übernommen werden sollten (x111/106):  
Sowjetische Zone = 2.000.000 Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten und 750.000 Ver-
triebene aus der CSR.  
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US-Zone = 1.750.000 Vertriebene aus der CSR und 500.000 Vertriebene aus Ungarn.  
Britische Zone = 1.500.000 Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten.  
Französische Zone = 150.000 Vertriebene aus Österreich. 
Im Verlauf der Potsdamer Konferenz hatte man zwar ausdrücklich festgelegt, daß die "Aus-
weisungen" in geordneter und humaner Weise durchgeführt werden sollten, aber obwohl die 
Vertreiberstaaten ständig versicherten, daß sie die Umsiedlungen vereinbarungsgemäß durch-
führen würden, hielt sich oftmals niemand an diese Zusagen.  
Die staatlich organisierte Aussiedlungsaktion der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten 
Ost-Mitteleuropas wurde mehrheitlich in den Jahren 1945 bis 1948 durchgeführt und endete 
zunächst im Jahre 1951.  
In erster Linie wurden besonders lästige Elemente (arbeitsunfähige ältere Menschen, Behin-
derte, Kinder, unqualifizierte Arbeiter und bereits enteignete Deutsche) ausgesiedelt. Deutsche 
Spezialisten, die z.B. in der Versorgungswirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke), in 
Krankenhäusern und Fabriken benötigt wurden, um die Produktion zu gewährleisten, wurden 
jahrelang von der Aussiedlungsaktion ausgeschlossen. 
Im Winter 1945/46 wurden die Vertreibungstransporte unter besonders katastrophalen Um-
ständen abgewickelt. Frauen, Kinder und alte Menschen wurden damals trotz eisiger Kälte 
ohne ausreichende Kleidung und Verpflegung in den Westen abgeschoben. Während der tage-
langen Transporte in ungeheizten Viehwaggons erfroren oder verhungerten Tausende.  
Diese Vertreibungskatastrophen wurden in der Nachkriegszeit kaum beachtet, denn im Ver-
lauf des Zweiten Weltkrieges waren nicht wenige Menschen hoffnungslos abgestumpft und 
verroht. In den gnadenlosen Kriegsjahren hatte man zu viel Elend und Leid gesehen oder per-
sönlich erlebt.  
Erst nachdem die Nordamerikaner und Briten im Jahre 1946 energischer gegen die unmensch-
lichen Transportbedingungen protestierten, wurde die Behandlung der deutschen Vertriebenen 
erträglicher und die Sterblichkeits- und Krankheitsrate sank beträchtlich.   
Die Vertreibung bzw. "Umsiedlung" der Deutschen wurde von 1945-1951 in mehreren Etap-
pen durchgeführt:  
Polen und ehemalige deutsche Ostgebiete: 1945 = 650.000 vertriebene Volks- und Ost-
deutsche, 1946 = 2.000.000 vertriebene Volks- und Ostdeutsche, 1947 = 500.000 vertriebene 
Volks- und Ostdeutsche, 1948 = 150.000 vertriebene Volks- und Ostdeutsche, 1949 = 150.000 
vertriebene Volks- und Ostdeutsche und 1950-1951 = 50.000 vertriebene Volks- und Ost-
deutsche (x001/155E).  
Böhmen und Mähren: 1945-1950 = 2.909.400 vertriebene Sudeten- und Karpatendeutsche 
(x004/135).  
Ungarn: 1946-1948 = 200.000 vertriebene Volksdeutsche (x008/72E). 
Bei der Volkszählung vom 13. September 1950, die etwa mit dem Abschluß der allgemeinen 
Vertreibungsmaßnahmen zusammenfiel, wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
7.977.000 reichs- und volksdeutsche Flüchtlinge bzw. Vertriebene gezählt. Diese Zahl erhöhte 
sich bis zur Volkszählung 1970 auf 9.598.000 und bis 1985 auf 10.750.000 (x088/14). 
Rd. 3.200.000 reichs- und volksdeutsche Flüchtlinge bzw. Vertriebene wurden nach dem 
Kriege in die SBZ (spätere DDR) "umgesiedelt" (x148/132).  
Nach Angaben des "Bundesausgleichsamtes (Stand: Ende 1987)" hielten sich bis 1950 außer-
dem 400.000 reichs- und volksdeutsche Flüchtlinge bzw. Vertriebene in Österreich auf. 
Von 1950 bis 1984 kamen 1.259.189 Spätaussiedler aus den östlichen Vertreibungs- und De-
portationsgebieten in die Bundesrepublik Deutschland (x024/301).  
Die Wissenschaftliche Kommission der deutschen Bundesregierung berichtete im Jahre 1954 
über die Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie (x001/-
136E-140E,143E-147E): >>Obwohl die Ausweisung der deutschen Bevölkerung östlich der 
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Oder-Neiße-Linie nur die Endphase jener Ereignisse darstellt, die insgesamt die Vertreibung 
der ostdeutschen Bevölkerung ausmachen, und obwohl sie für viele der Betroffenen geradezu 
das Ende eines unerträglichen Zustandes und die Erlösung von unsäglichen Verfolgungen und 
Leiden heraufführte, ist sie das eigentliche Zentralereignis im Vertreibungsschicksal der Ost-
deutschen.  
Alle vorhergegangenen Ereignisse werden - wie am Phänomen der Flucht bereits dargelegt 
wurde - ja nur deshalb zum Gesamtprozeß der Vertreibung gehörig betrachtet, weil sie am 
Ende alle in die Ausweisung mündeten. Entweder waren sie, wie die Verfolgungen und Dis-
kriminierungen unter russischer und polnischer Herrschaft, der Ausweisung unmittelbar vo-
rangegangen und hatten teils bewußt auf sie hingezielt, oder sie erhielten, wie die Flucht vor 
der Roten Armee, erst durch den Beschluß der Ausweisung den Charakter gewaltsamer Ver-
treibung. 
Der Beschluß der Ausweisung der ostdeutschen Bevölkerung, der aus den Verhandlungen der 
Westmächte mit der Sowjetunion und den Vertretern Polens gewissermaßen als ein Nebener-
gebnis hervorgegangen war, wird durch die Lawine von Ereignissen, die er auslöste, für den 
rückschauenden Betrachter zu einer der folgenreichsten Maßnahmen, die am Ende des Krie-
ges getroffen worden sind. Aus den Bemühungen, den Ansprüchen Sowjetrußlands auf Ostpo-
len Genüge zu tun, und dort gleichzeitig ein starkes Polen zu schaffen und dessen Gebietsver-
lust im Osten durch einen erheblichen Zuwachs im Norden und Westen auszugleichen, war 
die Idee der Oder-Neiße als polnische Westgrenze entstanden.  
Wollte man aber diese Verlagerung des polnischen Staatsgebietes von Osten nach Westen für 
die Vertreter Polens überhaupt schmackhaft machen, so ergab sich die Notwendigkeit, für die 
polnische Bevölkerung aus dem Rußland überantworteten Gebieten östlich der Curzon-Linie 
neue Wohngebiete in Ostdeutschland zu schaffen. Dies aber machte, so argumentierte man 
mit erstaunlicher Logik weiter, hinwieder die Aussiedlung der ostdeutschen Bevölkerung nö-
tig. Das Ganze erschien dann nur als harmloser und durchaus nicht unmenschlicher "Bevölke-
rungsaustausch" oder "Bevölkerungstransfer".  
Die Ausweisung der ostdeutschen Bevölkerung war so das Schlußglied einer langen Kette von 
Neuordnungen auf der politischen und ethnographischen Landkarte Ostmitteleuropas, die in 
Ostpolen ihren Anfang nahmen, aber allesamt auf der Voraussetzung der Übergabe Ost-
deutschlands an Polen basierten. Es muß hinzugefügt werden, daß die Forderung der Annexi-
on von Teilen Ostdeutschlands schon in der polnischen Kriegspolitik und Kriegspropaganda, 
unabhängig von der späteren Kompensationsidee, einen festen Programmpunkt bildete. 
Sowohl die wirtschaftlichen und politischen Folgen, die eine Abtrennung Ostdeutschlands bei 
gleichzeitiger Verpflanzung seiner Bevölkerung nach dem Westen für das verbleibende Rest-
deutschland und darüber hinaus für ganz Europa haben mußte, ebenso wie die humanitäre und 
rechtspolitische Seite dieser Aktionen sind in den Jahren 1943/44, als der Gedanke der Oder-
Neiße-Linie und der Ausweisung sich zu einem Programm verfestigte, kaum bedacht worden, 
da die Niederringung des nationalsozialistischen Deutschland die Kriegspolitik der Alliierten 
ausschließlich bestimmte.  
Die ohnehin in jedem Kriege festzustellende Erhitzung der Stimmungen steigerte sich unter 
den Gegnern Deutschlands im zweiten Weltkrieg durch die nationalsozialistischen Maßnah-
men in den besetzten Gebieten und verstärkte die Neigung zu radikalen und unüberlegten 
Gewaltmaßnahmen. Nur daraus kann man es verstehen, daß nicht nur die Sowjetunion, son-
dern auch die Westmächte sich zu einer Nachkriegspolitik bereitfinden konnten, die die ge-
waltsame Aussiedlung von vielen Millionen Deutschen vorsah.  
Wohl meldete noch vor Kriegsende auf der Konferenz von Jalta (Februar 1945) vor allem 
Churchill ernste Bedenken gegen ein solches Vorgehen an. Doch auch sie richteten sich nur 
gegen das übergroße Maß der polnischen Gebietsforderungen, nicht etwa prinzipiell gegen die 
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Ausweisung als solche.  
Im Prinzip war man sich unter den Gegnern Deutschlands über die Ausweisung der ostdeut-
schen Bevölkerung aus den an Polen abzutretenden östlichen Teilen des Reiches schon seit 
Teheran einig. Man meinte sogar, auf diesem Wege gleichzeitig ein für allemal mit dem 
deutsch-polnischen Minderheitenproblem "reinen Tisch machen" zu können, das seit dem er-
sten Weltkrieg schon mehrfach Gegenstand internationaler Verhandlungen gewesen war und 
den Ausbruch des zweiten Weltkrieges mit ausgelöst hatte.  
Für eine Radikallösung schienen auch geschichtliche Vorbilder namhaft gemacht werden zu 
können. So berief sich der Präsident der USA ausdrücklich auf das Beispiel der Aussiedlung 
der Griechen aus der Türkei im Jahre 1923, die außenpolitisch in der Tat zur Befriedung ge-
führt hatte, für die betroffene Bevölkerung aber mit schwersten Leiden verbunden war. 
Zweifellos war auch die nationalsozialistische Politik nicht schuldlos daran, daß überhaupt 
Maßnahmen wie die der Umsiedlung und Verpflanzung millionenzähliger Volksgruppen als 
Mittel zur Erreichung einer politischen Neuordnung betrachtet wurden. Schon gleich nach 
dem deutsch-polnischen Krieg von 1939 hatte sie die Aussiedlung von Polen aus Westpreu-
ßen und der früheren Provinz Posen begonnen, diese Aktion allerdings sehr bald, bevor sie 
größere Ausmaße annahm, abgebrochen.  
Viel konsequenter wurde aber die Rücksiedlung deutscher Volksgruppen, z.B. aus dem Balti-
kum, Bessarabien, der Bukowina, betrieben. Sie beruhte zwar auf vertraglichen Abmachungen 
und wurde teilweise als Bevölkerungsaustausch deklariert, das Beispiel der Entwurzelung und 
Nomadisierung, der Verdrängung einheimischer Bevölkerung, um für eine andere Platz zu 
schaffen, hatte sie jedoch gegeben, selbst wenn man ihr zugute halten muß, daß die umgesie-
delten deutschen Volksgruppen vor dem Schicksal der Bolschewisierung bewahrt werden soll-
ten. 
Sowohl die hitlerische Ansiedlungspolitik in einem durch den militärischen Sieg über Polen 
nach Osten gewaltsam erweiterten Staatsgebiet, wie in unvergleichlich größerem Umfang die 
Aussiedlung der ostdeutschen Bevölkerung aus den unter russische und polnische Herrschaft 
gefallenen deutschen Gebieten kann man als die letzte Radikalisierung und zugleich als das 
Ende der Nationalstaatsidee bezeichnen, als den Moment in der Logik des nationalstaatlichen 
Denkens, wo sich dieses selbst ad absurdum führte.  
Man war jetzt schließlich von der Assimilation einer Bevölkerung innerhalb eines staatlichen 
Raumes zur "Reinigung" eines Raumes fortgeschritten, dessen Grenzen nach rein machtpoliti-
schen Erwägungen gezogen wurden. Sowohl die von Hitler nach Osten vorgeschobene Grenze 
als auch die im Potsdamer Abkommen festgesetzte Oder-Neiße-Linie standen in krassem Wi-
derspruch zur Nationalität der in diesem Gebiet Ostmitteleuropas lebenden Bevölkerung. Sie 
waren gerade entgegen allen nationalstaatlichen Gesichtspunkten entstanden, und man ver-
schlimmerte diese Gewaltlösung nur noch, indem man nachträglich durch radikale Aus- und 
Umsiedlungen die so gröblich verletzte Einheit von Staats- und Volksgrenzen wiederherstel-
len wollte. 
Der Umstand, daß die Abtretung beträchtlicher Teile Ostdeutschlands an Polen und die Aus-
weisung der in diesen Gebieten lebenden Deutschen spätestens seit Anfang 1944 von den Al-
liierten geplant und über dieses Vorhaben bereits Monate vor Kriegsende zwischen den Gro-
ßen Drei grundsätzliche Einmütigkeit erzielt worden war, hat die seit Anfang Januar 1945 
nach Ostdeutschland eindringende Rote Armee und die nachfolgenden polnischen Behörden 
von vornherein dazu bestimmt, der Ausweisung möglichst gründlich vorzuarbeiten, ehe diese 
selbst vollzogen werden konnte. Hatte doch Marschall Stalin schon in Jalta zur Beschwichti-
gung Churchills erklärt, daß nur wenige Deutsche zurückbleiben würden, wenn sowjetische 
Truppen nach Ostdeutschland vordrängen.  
Daran wird deutlich, daß die Flucht der ostdeutschen Bevölkerung, ja möglicherweise ihre 
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Forcierung durch ein entsprechend radikales Vorgehen der russischen Truppen bereits ganz 
bewußt in Hinsicht auf die spätere Ausweisung als eine begrüßenswerte Vorarbeit angesehen 
wurde, und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch bei späteren sowjetischen Maßnahmen, wie 
der Deportation von Hunderttausenden ostdeutscher Zivilpersonen nach der Sowjet-Union, 
der Gesichtspunkt eine Rolle spielte, durch eine Verringerung der Anzahl der noch östlich der 
Oder und Neiße lebenden Deutschen die künftige Ausweisung zu erleichtern.  
Noch näher liegt die Annahme solcher Bestrebungen bei der provisorischen polnischen Regie-
rung, die bereits im Frühjahr 1945 durch ihre Behörden und Milizeinheiten weite Gebiete Ost-
deutschlands verwaltete und in deren Namen schon im August 1944 im Zusammenhang mit 
der Frage der Ausweisung der ostdeutschen Bevölkerung geäußert worden war, es stünde zu 
hoffen, daß die Rote Armee zu diesem Zeitpunkt bereits "alle erwachsenen Deutschen ins In-
nere Rußlands zur Wiederaufbauarbeit geschickt haben" würde.  
Auch in der auf der Potsdamer Konferenz von polnischer Seite vorgebrachten Versicherung, 
ein großer Teil der Deutschen werde die Gebiete jenseits der Oder und Neiße freiwillig verlas-
sen, wenn diese dem polnischen Staat unterstellt würden, darf man mit gutem Grund den un-
gesagt gebliebenen Vorsatz der polnischen Regierung erkennen, alles irgend mögliche zu tun, 
um schon während der polnischen Verwaltung und vor der Ausweisung die Verminderung der 
ostdeutschen Bevölkerung in die Wege zu leiten und den Deutschen eine Behandlung wider-
fahren zu lassen, die ihren Willen, in der Heimat zu bleiben, sehr bald brechen würde. 
Wie die vorangegangene Darstellung über das Schicksal der östlich der Oder und Neiße be-
findlichen deutschen Bevölkerung unter russischer und polnischer Herrschaft zu erkennen 
gibt, ist sowohl die Verminderung der Zahl der Deutschen als auch die Entfremdung ihrer 
Heimat in erschreckendem Umfang erreicht worden, noch ehe die Ausweisungen selbst be-
gannen. Dabei tut es nur wenig zur Sache, ob dieses Ergebnis stets mit bewußtem Vorsatz 
oder ohne unmittelbare Absicht in erster Linie aus Rache und Vergeltungsmotiven, aus dem 
Streben nach Bereicherung oder aus anderen Gründen geschah.  
Fest steht in jedem Falle, daß schon das Vorgehen der Roten Armee, das die panische Mas-
senflucht der deutschen Ostbevölkerung bewirkte, eine Austreibung mit anderen Mitteln war 
und daß erst recht die zahllosen Übergriffe, Erniedrigungen und Gewalttaten, die die ostdeut-
sche Bevölkerung unter der Herrschaft von Russen und Polen über sich ergehen lassen mußte, 
der schließlichen Austreibung in jeder Weise vorgearbeitet haben.  
Dies gilt insofern, als während dieser Zeit zahllose Deutsche zugrunde gingen, als die Mehr-
zahl der Überlebenden auf eine Stufe bloßen Vegetierens herabgedrückt wurde, als die innere 
Entfremdung von der Heimat durch Verlust des Eigentums, Entzug des Rechtsschutzes und 
der Existenzmöglichkeiten bei der großen Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung schon er-
reicht war, ehe mit der Ausweisung der letzte Schritt getan wurde. 
Wie radikal diese Vorbereitung der Ausweisung während der Zeit der russisch-polnischen 
Verwaltung jenseits der Oder-Neiße-Linie geschehen war, wird höchst eindrucksvoll belegt 
durch den sich aus vielen Berichten ergebenden Eindruck, daß der Akt der zwangsweisen 
Ausweisung oft von den Betroffenen gar nicht mehr als jener gewalttätige Eingriff empfunden 
wurde, der er doch war, weil schwerere und leidvollere Gewaltmaßnahmen vorhergegangen 
waren.  
Die Einschüchterung und Niederdrückung der deutschen Bevölkerung waren so gründlich er-
reicht worden, daß die Ausweisung für sie bisweilen eine ganz andere Funktion erhielt: sie 
schien wenigstens im Augenblick die Möglichkeit zu bieten, ein Stück der verlorenen Heimat 
wiederzugewinnen, weil sie unter Deutsche nach Deutschland führte und in Lebensverhältnis-
se, die niemals schlechter sein konnten als das bisher Erlittene.  
Für das Verständnis des Gesamtprozesses der Vertreibung ist es unerläßlich, diese Zusam-
menhänge in aller Deutlichkeit zu sehen und nicht etwa die Vertreibung der ostdeutschen Be-
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völkerung lediglich vom Verlauf der Ausweisungsaktionen her zu betrachten und zu beurtei-
len. ...<< 
>>... Obwohl der Ausweisungsplan des Kontrollrats erst am 17. Oktober 1945 unterzeichnet 
wurde, sind schon im August und September durch lokale polnische Behörden, vor allem in 
Oberschlesien, zahlreiche Deutsche in Lagern zusammengefaßt und in geschlossenen Trans-
porten nach der sowjetischen Besatzungszone befördert worden.  
Im Oktober/November wurden diese Ausweisungen in vollem Maße auch auf Pommern und 
den Südteil Ostpreußens sowie auf Teile der ehemaligen Provinzen Posen und Westpreußen 
ausgedehnt und wuchsen zu einer neuen Großaktion an. Teils wurde die Bevölkerung ganzer 
Orte, teils nur die Nichtarbeitsfähigen betroffen, sehr oft auch die bäuerlichen Grundbesitzer. 
Die Ausweisung dieser letzteren stand offensichtlich im engsten Zusammenhang mit der An-
kunft polnischer Ansiedler.  
In den Dörfern wird dieser Vorgang der Ausweisung der Bevölkerung sehr deutlich. Tage und 
Wochen nachdem die Polen die Höfe besetzt hatten, oft nachts oder in den frühen Morgen-
stunden, binnen einer halben Stunde oder nur zehn Minuten, wurden die Bauern plötzlich zum 
Verlassen ihrer Wohnungen gezwungen. Es war ihnen kaum möglich, außer der notwendigen 
Bekleidung noch irgend etwas Brauchbares mitzunehmen. Gepackte Koffer oder Rucksäcke 
mußten in der Wohnung oder auf dem Sammelplatz zurückgelassen werden, eine willkomme-
ne Beute mancher polnischer Neubauern oder der Dorfmiliz. Nur selten kam es vor, daß die 
Ausweisung Tage vorher angekündigt wurde. 
In Oberschlesien vollzog sich die Ausweisung im Herbst 1945 meist in der Weise, daß die aus 
ihren Wohnungen Vertriebenen zunächst in Lagern gesammelt wurden, die sich in der Regel 
in den Kreisstädten befanden. Dort mußten sie in völlig überfüllten Baracken oder Fabrikräu-
men ohne ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln Wochen und Monate vegetieren. 
Polen und Russen sortierten die noch Arbeitsfähigen aus. Alle übrigen wurden zu Transporten 
zusammengefaßt, zu 60-70 Personen in einen Güterwagen verladen und in einer Fahrt von 
meist mehr als zwei Wochen nach dem Westen abgeschoben. 
Ähnlich war es auch in Pommern, wo die Bevölkerung meist in der Mitte der Ortschaften, 
mitunter sogar in der Kirche zusammengetrieben wurde. Von dort ging es im Fußmarsch zum 
nächsten Verladebahnhof, wo entweder geschlossene Transporte zusammengestellt oder ein-
zelne Güterwagen an fahrplanmäßige Züge angehängt wurden.  
Sammellager war ab Oktober 1945 das Grenzübergangslager Scheune bei Stettin, wohl das 
berüchtigste aller Vertriebenenlager, wo im Herbst 1945 und auch noch im Frühjahr 1946 
Gewalttaten, Plünderungen und Willkürakte einzelner Polen und Milizangehöriger an der Ta-
gesordnung waren. 
Auch im südlichen Ostpreußen war es im wesentlichen das gleiche Bild: Plötzliche Auswei-
sungsbefehle, lange Elendsmärsche der Vertriebenen nach den Sammelstellen und Bahnhöfen, 
Gepäckkontrollen und während der Bahnfahrt fortgesetzte Plünderungen durch ganze Scharen 
von Polen, die meist die langen Wartezeiten der Transportzüge auf den Bahnhöfen für ihre 
Zwecke ausnützten, teils sogar auf die fahrenden Züge sprangen und überall panikartige Angst 
hervorriefen. Auch zahlreiche Todesfälle ereigneten sich infolge der oft mehrere Wochen 
dauernden Transporte, die ohne Verpflegung und unter größten körperlichen Anstrengungen 
erfolgten. 
Da für die Ausweisungen im Herbst 1945 noch keine interalliierten Abmachungen vorlagen, 
haben die Polen sich Mühe gegeben, sie als "freiwillige Ausreise" der deutschen Bevölkerung 
darzustellen. Diesem Zweck diente es auch, wenn vielerorts vor der Abfahrt der Transportzü-
ge von jedem einzelnen der Ausgetriebenen eine in polnischer Sprache abgefaßte Erklärung 
unterschrieben werden mußte, die die Freiwilligkeit der Ausreise, die Übertragung des Besit-
zes an den polnischen Staat und den Verzicht auf die Rückkehr bescheinigte. 
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Obwohl die Anzahl derjenigen, die zur Aussiedlung bestimmt wurden, in den einzelnen Ge-
bieten sehr verschieden gehandhabt wurde, teils auch geschlossene Ortschaften geräumt wur-
den, sind im Zuge der Ausweisungen im Herbst 1945 doch im allgemeinen bevorzugt die 
nicht arbeitsfähigen Personen, d.h. Alte, Kranke und Invaliden, Mütter mit mehreren Kindern 
ausgewiesen worden. 
Diejenigen, die in russischen Diensten arbeiteten oder als Spezialisten unabkömmlich waren, 
wurden überwiegend vorläufig von der Austreibung zurückgestellt, auch wenn dies gegen ih-
ren Willen geschah.  
Nicht ausgewiesen wurden ferner die besonders in Oberschlesien, aber in geringerem Maße 
auch in Ostpreußen lebenden Personen, die zwar deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, sich 
aber auf Grund ihrer Abstammung und Sprache als Polen fühlten. Ihnen wurde Gelegenheit 
gegeben, die polnische Staatsbürgerschaft zu erwerben, und sie blieben auch von der Enteig-
nung, der Zwangsarbeit und den sonstigen gegenüber der deutschen Bevölkerung ergriffenen 
Maßnahmen verschont.  
Da man polnischerseits die ostdeutschen Gebiete in der offiziellen Propaganda als "urpolni-
sches Land" bezeichnete, mußte man Wert darauf legen, die Meinung zu verbreiten, als hätte 
es in Ostdeutschland eine zahlreiche autochthone polnische Bevölkerung gegeben. Man war 
deshalb nicht damit zufrieden, daß nur eine relativ geringe Zahl von Einwohnern Oberschlesi-
ens und Ostpreußens freiwillig für Polen optierte, sondern suchte teils durch Versprechungen 
und Drohungen, teils durch ausgesprochene Gewaltmaßnahmen vor allem die wasserpolnisch 
sprechenden Oberschlesier und die Masuren in Ostpreußen für Polen zu gewinnen.  
Besonders diejenigen, die polnisch klingende Namen hatten, wurden zwangsweise zurückbe-
halten und von der Ausweisung ausgeschlossen. Manche Deutsche haben dem wiederholten 
Druck nachgegeben, indem sie die polnische Staatsbürgerschaft annahmen, viele andere wei-
gern sich noch heute, dies zu tun. 
Neben den systematischen Ausweisungsaktionen der polnischen Behörden setzte seit Sommer 
1945 auch die Rückwanderung der als Bombenevakuierte nach Ostdeutschland verschlagenen 
ein, die meist bevorzugt Ausreisescheine erhielten. Ihnen schlossen sich auch manche einhei-
mische Ostdeutsche an, denen das Übermaß der Verfolgungen, die Enteignung und Zwangs-
arbeit und die katastrophalen Lebensverhältnisse ein Bleiben unerträglich machten.  
Da überall schon umfangreiche Zwangsausweisungen erfolgten, sank die Hoffnung der ost-
deutschen Bevölkerung auf eine Wendung der Dinge und auf eine Annullierung des Potsda-
mer Abkommens allmählich. Es setzte deshalb im Herbst 1945 neben den geschlossenen Aus-
weisungen eine unkontrollierte Abwanderung ein.  
Da für die deutsche Bevölkerung allgemein Arbeitszwang herrschte, war dies ein gefährliches 
Unterfangen, ganz abgesehen davon, daß immer dann, wenn die Polen von der Absicht der 
Ausreise Kenntnis erhielten, sich noch einmal die Wut von Milizianten und fanatischen polni-
schen Zivilisten an den Deutschen ausließ, wobei sich skandalöse Vorfälle ereignet haben.  
Noch im Sommer 1946 wurde z.B. im Landkreis Breslau auf öffentlichen Anschlägen vor der 
Ausreise auf eigene Initiative gewarnt. Dennoch ist es manchem Deutschen möglich gewesen, 
durch die selbständige Ausreise den fast regelmäßig mit der gewaltsamen Vertreibung ver-
bundenen Schikanen und Gewalttaten zu entgehen. 
In einigen Orten gelang es noch im Lande befindlichen deutschen Stellen, Pastoren oder Ver-
waltungsangestellten in polnischen Diensten, die Organisation der Aussiedlung in die Hand zu 
nehmen. Die Bevölkerung blieb dadurch zumindest in ihren Heimatorten vor den Willkürak-
ten und Plünderungen bewahrt, von denen sonst die Ausweisungen in der Regel begleitet wa-
ren. Die deutschen Leiter der Aktion stellten Listen auf und benachrichtigten jeden einzelnen 
rechtzeitig.  
Die Übergabe des Eigentums, das Unterschreiben der Verzichterklärung und alle anderen 



 35 

Formalitäten konnten in Ruhe durchgeführt werden. Außerdem wurde vermieden, daß die 
Ausgewiesenen tage- und wochenlang in den Auffangstellen auf die Zusammenstellung der 
Transporte warten mußten. Auch russische Soldaten und Kommandanturen haben mitunter, 
indem sie Militärfahrzeuge zur Verfügung stellten und Deutsche bis an die Oder-Neiße-
Grenze fuhren, helfend dazu beigetragen, daß die Vertriebenen den Schikanen der polnischen 
Austreibungskommandos entgingen. 
Die im Herbst 1945, vor allem in den Monaten Oktober und November, in Ostpommern, O-
berschlesien, im Südteil Ostpreußens und auch in Danzig und Teilen Westpreußens in Gang 
gekommene Ausweisung der deutschen Bevölkerung bzw. ihre Abwanderung auf Grund des 
unerträglichen Druckes der Verhältnisse und der sicher bevorstehenden Zwangsvertreibung 
wurde, nachdem sie infolge des Winters im Dezember 1945 und im Januar/Februar 1946 stark 
abgeebbt war, im Frühjahr 1946 in verstärktem Maße fortgesetzt und dauerte ohne Unterbre-
chungen bis zum Spätherbst 1946 an. ...<< 
Die Wissenschaftliche Kommission der deutschen Bundesregierung berichtete im Jahre 1957 
über die Vertreibung der Deutschen aus der CSR (x004/115-118): >>Die Ausweisung nach 
der Potsdamer Konferenz 
Nach Artikel XIII der Potsdamer Vereinbarungen erkannten die drei Großmächte an, daß die 
Überführung der deutschen Bevölkerung oder von Bestandteilen derselben, die in der Tsche-
choslowakei (Polen und Ungarn) zurückgeblieben waren, nach Deutschland durchgeführt 
werden müsse und erklärten gleichzeitig, daß jede Überführung "in ordnungsgemäßer und 
humaner Weise" erfolgen solle.  
Damit gab die Konferenz den Tschechen praktisch freie Hand, auch die noch in der CSR be-
findliche deutsche Bevölkerung nach Deutschland zu überführen, knüpfte allerdings die Be-
dingung daran, daß die im Gange befindliche "wilde" Austreibung gestoppt und erst eine die 
gegenwärtige Lage in Deutschland berücksichtigende Vorbereitung getroffen werden müsse. 
Dieser Potsdamer Beschluß entsprach in seinem Ergebnis den Zielen der konsequenten Politik 
der tschechoslowakischen Exilregierung und der späteren provisorischen Regierung. Aller-
dings genügte das Tempo, mit dem die Alliierten an die Vorbereitung der Sache gingen, 
durchaus nicht der Eile, die die Tschechen hatten.  
Die ungemein schwierigen Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsverhältnisse in dem von 
den Großmächten besetzten Reichsgebiet, die bereits vollzogene Aufnahme von ungeheuren 
Flüchtlingsmassen aus den ostdeutschen Provinzen, die Notwendigkeit, alle Maßnahmen mit 
den anderen Vertreibungsländern abzustimmen, militärische Rücksichten auf die im Gange 
befindliche Demobilisierung, all dies machte schwierige Überlegungen notwendig und sprach 
gegen jede Überstürzung. 
Die Aufforderung der Großmächte, weitere Vertreibungsaktionen einzustellen, und die damit 
erzwungene Unterbrechung der schon laufenden Massenaustreibung verstimmte die Tsche-
chen. Je länger die Vorschläge des Kontrollrats für die Durchführung des "Transfers" auf sich 
warten ließen, um so mehr wuchs das tschechische Mißtrauen, daß die in Potsdam gegebenen 
Zusagen eingehalten würden. Die tschechische Presse begann bald den guten Willen der 
Westmächte überhaupt zu bezweifeln. Besonders übel wurden die sich mehrenden Proteste in 
der angelsächsischen Presse gegen die brutale Behandlung der Sudetendeutschen vermerkt. 
Ungeachtet dessen wurden jetzt aber die technischen Vorbereitungen für die organisierte Aus-
treibung getroffen und im August 1945 dafür besondere Organe geschaffen: im Mittelpunkt 
ein Spezialreferat im Innenministerium, dessen Leiter den Rang eines Regierungsbeauftragten 
für den "Odsun", Abschub der Deutschen hatte. Ihm waren Gebietsbeauftragte unterstellt (in 
Böhmen neun, in Mähren vier), in deren Kompetenzbereich die Referate für den "Odsun" bei 
den Bezirksnationalausschüssen und Ortsnationalausschüssen fielen.  
Im Bereich des ganzen Staates wurden Sammellager für die zur Austreibung bestimmten 
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Deutschen (in Böhmen 75, in Mähren 29, in der Slowakei 3) eingerichtet, die je 1.200 Perso-
nen umfassen sollten. Außerdem wurden Reservelager in der Nähe der Grenzübergangsstatio-
nen vorbereitet. Vieles davon war nur eine Zusammenfassung und Steuerung längst vorher 
eingeleiteter Einzelmaßnahmen.  
Praktisch lief die Einrichtung der Sammellager darauf hinaus, daß die bereits in vorhandene 
Lager eingewiesenen Deutschen ohne Rücksicht auf die darin herrschenden vielfach unhaltba-
ren Zustände festgehalten wurden und daß man die ins innertschechische Gebiet gebrachten 
Deutschen nach dem Abschluß ihrer Arbeit nicht mehr nach Hause entließ, sondern in Sam-
mellager einwies. Auch die noch in Freiheit lebenden Deutschen wurden Anfang Dezember 
für die Ausweisung registriert. 
In ihrer Note vom 16. August 1945, in der die tschechoslowakische Regierung zu den Pots-
damer Beschlüssen Stellung nahm, soll sie auch, nach einer tschechischen Quelle, dem Alli-
ierten Kontrollrat ein Programm übersandt haben, wonach 2,5 Millionen Deutsche für die 
Ausweisung aus der CSR in Frage kamen. Diese Zahl wurde dann in dem am 20. November 
vom Kontrollrat angenommenen Gesamtprogramm des "Transfers" der deutschen Bevölke-
rung aus allen Vertreibungsgebieten berücksichtigt.  
Danach sollten l.750.000 Sudetendeutsche in die amerikanische, 750.000 in die sowjetische 
Besatzungszone aufgenommen werden; 10 % der Gesamtzahl sollten bereits im Dezember 
1945 ausgesiedelt werden. Jedoch lief dann die organisierte Aussiedlungsaktion tatsächlich 
erst Ende Januar 1946 an. ...<< 
Die Wissenschaftliche Kommission der deutschen Bundesregierung berichtete im Jahre 1956 
über die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn (x008/59E-62E): >>Die zwangsmäßige Aus-
weisung eines großen Teils des ungarländischen Deutschtums nach Deutschland in den Jahren 
1946 bis 1948 - in den ungarischen Verordnungen offiziell Umsiedlung genannt - fußt formal 
auf dem Art. XIII des Potsdamer Abkommens, der von der "Überführung der deutschen Be-
völkerung Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns oder Teilen dieser Bevölkerung nach 
Deutschland" spricht.  
Ungarn nahm in diesem Zusammenhang nur insofern eine Sonderstellung ein, als es im Ge-
gensatz zu Polen und der Tschechoslowakei ein Verbündeter des Deutschen Reiches gewesen 
war und trotzdem in die Aussiedlungsaktion mit eingeschlossen wurde, während über das 
Schicksal der Volksdeutschen in Rumänien oder gar in Jugoslawien keinerlei zwischenstaatli-
che Vereinbarungen getroffen wurden.  
Eine Aufklärung dieser auffallenden Tatsache, vor allem der Frage, wie weit die ungarische 
Regierung selbst auf die entsprechenden Beschlüsse Einfluß zu nehmen versucht und ob sie 
sich bemüht hat, die Aussiedlung voranzutreiben oder zu hemmen, ist heute noch nicht mög-
lich. 
Sicher ist, daß in den Kriegsjahren von nationalistischen madjarischen Kreisen die Möglich-
keit diskutiert wurde, die Idee der einheitlichen, unteilbaren ungarischen Nation nicht mehr 
nur mit den Mitteln der Assimilation wie bisher, sondern auch durch eine Aussiedlung der 
nicht assimilationswilligen Nationalitäten zu verwirklichen. Eine Anwendung dieses Prinzips 
kann man in den Vorgängen erkennen, die sich nach der Besetzung der jugoslawischen 
Batschka im Jahre 1941 abspielten, wo man die seit dem 1. Weltkrieg angesiedelten Serben 
aus dem eroberten Land jagte.  
Einzelne ungarische Zeitschriften griffen auch das Thema einer Umsiedlung der ungarländi-
schen Deutschen auf, das seit Hitlers Politik gegenüber einer Reihe deutscher Volksgruppen, 
darunter den Bukowina-, Dobrudscha- und Bessarabiendeutschen im benachbarten Rumänien 
in der Luft lag. Nach einer Behauptung des früheren ungarischen Ministerpräsidenten Kállay 
soll Hitler einmal dem Reichsverweser Horthy die Umsiedlung aller ungarländischen Deut-
schen zugesagt haben.  
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Wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, daß Hitler anfänglich wegen seiner guten Beziehungen 
zum madjarischen Nationalismus zu einer Opferung des ungarländischen Deutschtums bereit 
gewesen sein könnte, so ist diese Nachricht doch nirgends sonst bezeugt und mit der seit dem 
Wiener Abkommen von 1940 inaugurierten (eingeleiteten) Politik sicher unvereinbar. Ob 
gleichwohl die ungarische offizielle und inoffizielle Politik weiterhin mit diesem Gedanken 
spielte und ihn auch diplomatisch verwendete, wissen wir nicht. 
Ebensowenig geklärt ist es, auf welchem Wege Ungarn in den Vertreibungs-Artikel des Pots-
damer Abkommens geraten ist. Höchstwahrscheinlich war es die Sowjetunion, die die Anre-
gung dazu gegeben hat. Schon im Frühjahr 1945 soll Marschall Woroschilow als Präsident 
der Alliierten Kontroll-Kommission für Ungarn von der ungarischen Regierung verlangt ha-
ben, daß sie Vorbereitungen für eine Massenaustreibung der Deutschen treffe.  
Jedenfalls hat sich die ungarische Regierung, in der damals noch nicht die Kommunisten die 
Oberhand besaßen, schon vor der Potsdamer Konferenz mit dem Problem einer Austreibung 
des Deutschtums befaßt, ohne daß es ihr gelungen zu sein scheint, die divergierenden Auffas-
sungen der verschiedenen Parteien in dieser Frage zu überbrücken. Im Zusammenspiel mit 
den Sowjets traten die ungarischen Kommunisten für eine Totalaustreibung des Deutschtums 
ein, wobei der Gedanke der Kollektivschuld in den Vordergrund geschoben wurde, tatsächlich 
aber wohl eine Bresche für eine radikale Agrarreform geschlagen werden sollte.  
In den Parteien, die die Interessen des ungarischen Bauerntums vertraten, vor allem in der bis 
dahin einflußreichen Kleinlandwirte-Partei, der u.a. der Außenminister Gyöngyösi angehörte, 
bestand ein Widerstreit verschiedener Interessen und Tendenzen; der Gedanke, die deutsche 
Minderheitenfrage, die sich seit 1940 zu einem staatspolitischen Problem ersten Ranges ent-
wickelt hatte, im nationalungarischen Sinne endgültig und radikal zu lösen, wurde zweifellos 
mit Sympathie aufgenommen.  
Doch übersah man andererseits nicht, daß eine entschädigungslose Ausweisung eine ernste 
Erschütterung der Eigentumsbegriffe für das ganze Land gebracht hätte und damit den Zielen 
der Kommunisten in die Hand gearbeitet worden wäre. Dazu kam noch, daß eine Totalaus-
siedlung der volksdeutschen Ungarn selbst aller Argumente gegen die von der Tschechoslo-
wakei angestrebte Zwangsumsiedlung der 700.000 Slowakei-Ungarn beraubt hätte. 
Diese widerspruchsvolle Lage erklärt es wohl, daß die ungarische Regierung in der Vertrei-
bungsfrage anfangs die Dinge treiben ließ. Dabei ging die Diskussion aber nicht mehr um das 
Prinzip der Vertreibung als solcher, sondern lediglich um ihr Ausmaß.  
Um diese Frage ist das ganze Jahr 1945 hindurch im verborgenen, vor allem mit den Sowjets, 
gerungen worden. Die ungarische Regierung suchte dabei die Zahl der Auszuweisenden ge-
genüber der sowjetischen Forderung von einer halben Million herabzudrücken, wobei sie sich 
formell gegen die Anwendung des Prinzips der kollektiven Verantwortung ganzer Volksgrup-
pen verwahrte.  
Wie wenig sie jedoch selbst von diesem Prinzip abging, ergibt sich aus den Angaben von Ste-
fan Kertész, eines früheren hohen Beamten des ungarischen Außenministeriums. Er berichtet 
davon, daß der ungarische Innenminister Franz Erdai im Mai 1945 die Zahl der auszuweisen-
den Volksbundmitglieder auf etwa 300.000 ansetzte, während die ungarische Regierung in 
einer offiziellen Note von 200.000 bis 250.000 Deutschen, die als "ergebene Diener des Hitle-
rismus" aus Ungarn abzuschieben wären, sprach.  
Die ungarische Regierung bewies damit nur, daß sie selbst an dem Grundsatz der individuel-
len Schuld nicht festhielt und mit der Ausweisung auch noch andere Ziele verfolgte, als die 
Bestrafung derjenigen, die nationalsozialistische Politik betrieben hatten. 
Offensichtlich suchte sich die ungarische Regierung selbst um die Entscheidung zu drücken 
und eine Gelegenheit abzuwarten, um die Aussiedlung als Befehl und unter Verantwortung 
der Siegerstaaten anlaufen zu lassen. Diese Gelegenheit schien sich im November 1945 zu 
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bieten. 
Um die aus den Gebieten östlich der Oder und Neiße vertriebene deutsche Bevölkerung, die in 
einem erbarmungswürdigen Zustand nach Deutschland hineinflutete, auf alle Besatzungszo-
nen gleichmäßig zu verteilen und die Ausweisung durch die Aufstellung eines Terminkalen-
ders planvoller zu gestalten, genehmigte der Alliierte Kontrollrat in Deutschland am 20. No-
vember 1945 ein ihm eingereichtes Protokoll, das das bisherige Durcheinander einigermaßen 
zu ordnen versuchte.  
Es legte der Vollständigkeit halber auch die künftigen Auffanggebiete der nach dem Potsda-
mer Beschlüssen aus der Tschechoslowakei und aus Ungarn auszuweisenden Deutschen fest 
und bestimmte hierfür die amerikanische Zone; für die Ungarndeutschen wurde dabei die Zahl 
von 500.000 angenommen. Für die Reaktion der ungarischen Regierung auf diese Festsetzung 
sind wir bisher nur auf die Mitteilungen von Stefan Kertész angewiesen.  
Danach hat das Außenministerium sowohl gegen die Zahl der Auszuweisenden wie gegen das 
damit verbundene Prinzip der kollektiven Bestrafung bei den britischen, amerikanischen und 
sowjetischen Missionen protestiert, während gleichzeitig der ungarische Innenminister Vorbe-
reitungen für die totale Austreibung der Deutschen traf, indem er eine entsprechende Verord-
nung vorbereitete.  
Nach Kertész ist der Außenminister Gyöngyösi mit seinem Einspruch dagegen im Ministerrat 
am 22. Dezember 1945 nicht durchgedrungen, so daß schließlich die radikale Lösung ange-
nommen wurde, wie sie im Text der Ausweisungsverordnung vom 22. Dezember 1945 nie-
dergelegt ist.  
Diese ordnet die Aussiedlung für denjenigen ungarischen Staatsbürger an, "der sich bei der 
letzten Volkszählung zur deutschen Volkszugehörigkeit oder Muttersprache bekannt hat oder 
der seinen madjarisierten Namen wieder in einen deutsch klingenden Namen ändern ließ, fer-
ner derjenige, der Mitglied des Volksbundes oder einer bewaffneten deutschen Formation 
(SS) war". 
Sie ging also bei genauer Auslegung weit über die Zahl von 200.000 bis 250.000 Auszuwei-
senden hinaus. ...<< 
Prof. Dr. Reinhart Beck schrieb später über die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus 
den deutschen Ostgebieten und aus Ostmitteleuropa (x051/603-604): >>Vertreibung, Auswei-
sung größerer Bevölkerungsgruppen aus ihrem Wohngebiet, v.a. während und nach einem 
Krieg.  
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den deutschen Ostgebieten und aus Ost- und 
Ostmitteleuropa in das Deutschland diesseits der Oder-Neiße-Linie hatten die Alliierten schon 
auf ihren Konferenzen in Teheran (Dezember 43) und Jalta (Februar 45) erörtert.  
Das Potsdamer Abkommen vom 2.8.45 bestimmte in Abschnitt XIII, "daß die Überführung 
der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei 
und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muß", und zwar "in 
geordneter und humaner Weise". Die Einzelheiten sollte ein Plan des Alliierten Kontrollrats 
regeln. Die systematische Vertreibung der deutschen Bevölkerung begann jedoch bereits im 
Juli/August 45, also ehe der Ausweisungsplan des Kontrollrates am 17.10.45 unterzeichnet 
worden war.  
Sie geschah keineswegs "in geordneter und humaner Weise", sondern in völker- und men-
schenrechtswidriger Art, und erfaßte auch die deutsche Bevölkerung aus den polnischer Ver-
waltung unterstellten deutschen Ostgebieten und dem der Sowjetunion übergebenen nördli-
chen Ostpreußen. Darüber hinaus waren seit Ende 44 schon Millionen von Deutschen vor der 
vordringenden Roten Armee westwärts geflohen. Die Vertriebenen und Flüchtlinge verloren 
nicht nur ihre Heimat, sondern meist auch ihre gesamte Habe.  
1944/45 lebten in Ostdeutschland und in Osteuropa insgesamt 19,17 Millionen deutsche 
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Staatsangehörige oder sogenannte Volksdeutsche, davon in den deutschen Ostgebieten (mit 
Danzig) 10,39 Millionen, in Polen 1,26 Millionen, in der UdSSR 2,07 Millionen, in Ungarn 
633.000, in der Tschechoslowakei (mit Sudetenland) 3,62 Millionen, in Jugoslawien 550.000, 
in Rumänien 689.000 und in den übrigen Balkanstaaten 6.000.  
Bis 1950 kamen 11,96 Millionen Menschen als Flüchtlinge oder Vertriebene nach Rest-
deutschland, davon 7,29 Millionen aus den deutschen Ostgebieten, 618.000 aus Polen, 
421.000 aus der Sowjetunion, 2,99 Millionen aus der Tschechoslowakei, 213.000 aus Ungarn, 
297.000 aus Jugoslawien, aus Rumänien 137.000 und 3.000 aus den übrigen Balkanstaaten. 
Über zwei Millionen verloren durch Flucht oder Vertreibung ihr Leben.  
Der Großteil der insgesamt 4,4 Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge, die zunächst in der 
(heutigen) DDR oder in Ost-Berlin Aufnahme fanden, zog später als sogenannte Sowjetzonen-
flüchtlinge in die Bundesrepublik oder nach West-Berlin (1949 bis Juli 61 rund 2,1 Millio-
nen).  
Ab 1950 ging die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Ost- und Ostmitteleuropa in 
geringerem Umfang weiter, meist auf der Grundlage vertraglicher Abmachungen zwischen 
der Bundesrepublik und dem betreffenden Staat; bis zum Zusammenbruch des Ostblocks im 
Jahr 1989 wurden in der Bundesrepublik knapp zwei Millionen Aussiedler registriert.  
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs übersiedelten mehr als 2,6 Millionen Menschen. Es 
leben gegenwärtig noch etwa 600.000 Deutschstämmige in Rußland und 50.000 in Kasachstan 
sowie 500.000 in den Staaten Mittelosteuropas. Die Gründe für die Übersiedlung Deutsch-
stämmiger in die Bundesrepublik sind vor allem in der wirtschaftlichen Situation in der ehe-
maligen Sowjetunion und nicht in politischer Verfolgung oder gar Vertreibung zu sehen.  
In der Bundesrepublik ist der Rechtsstatus der Vertriebenen durch das Bundesvertriebenenge-
setz vom 19.5.53 geregelt worden. Ihre Eingliederung in die Gesellschaft und Wirtschaft ist, 
mit Hilfe einer umfangreichen Gesetzgebung, darunter der über den Lastenausgleich, inzwi-
schen weitgehend gelungen.  
In der "Charta der Heimatvertriebenen" von 1950 haben die Vertriebenen ausdrücklich auf 
Vergeltung für das an ihnen verübte Unrecht und auf Gewaltanwendung verzichtet; doch hal-
ten ihre Verbände bis heute an der Forderung nach Wiederherstellung der deutschen Grenzen 
von 1937 fest.<<  
Der deutsche Historiker Hans-Werner Rautenberg (1938-2009) schrieb später über die Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x035/333-335): >>Den letzten Akt des an der 
ostdeutschen Bevölkerung vollzogenen Dramas stellt schließlich die Vertreibung dar, die von 
den meisten der Betroffenen gar nicht mehr als zusätzliches Unrecht, sondern vielmehr als 
Erlösung empfunden worden ist. Viele Deutsche verließen sogar "freiwillig" ihre Heimat, um 
weiteren Drangsalierungen und Erniedrigungen zu entgehen.  
Die Vertreibung erfolgte nicht erst auf Grund der Potsdamer Beschlüsse vom 2. August 1945, 
sondern hatte weit eher eingesetzt. Ihr Hauptmotiv war ein rein nationalistisches:  
Durch die Austreibung der Deutschen sollten das neue Polen und die neue Tschechoslowakei 
als reine Nationalstaaten wiedererstehen. Daher sollten die deutschen Ostgebiete und das Su-
detenland möglichst in einem Zuge von ihrer deutschen Bevölkerung "gesäubert" und durch 
Neubesiedlung so rasch wie irgend möglich in den polnischen bzw. tschechoslowakischen 
Staat integriert werden. ... 
Alle polnischer- bzw. tschechischerseits angeführten Begründungen für die Notwendigkeit 
dieser Maßnahmen tragen den Charakter der nachträglichen Rechtfertigungen:  
1.) Die Kompensationstheorie: danach habe Polen für seine Gebietsverluste im Osten ent-
schädigt werden müssen, da es Raum für seine Landsleute gebraucht habe, die ihrerseits ver-
trieben worden seien. Dieses Argument traf für die Tschechoslowakei so gut wie gar nicht zu, 
denn die Zahl der aus Wolhynien, Rumänien und der Karpato-Ukraine umgesiedelten Tsche-
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chen und Slowaken betrug weniger als 100.000 Menschen, während annähernd 3,5 Millionen 
Sudetendeutsche ihre Heimat verlassen mußten. Allerdings wurden aus den von der Sowjet-
union annektierten ostpolnischen Gebieten etwa 1,5 Millionen Polen nach Westen abgescho-
ben; dafür aber siedelte Polen ca. 500.000 Ukrainer und Weißrussen aus, hatte also nur etwa 1 
Million Menschen neu in sein Staatsgebiet aufzunehmen. 
2.) Die Theorie von der angeblichen Kollektivschuld der Deutschen. Sie besagt bis heute, daß 
Deutschland durch sein Verhalten in Polen und in der Tschechoslowakei während der Besat-
zungszeit im Zweiten Weltkrieg sich gegenüber diesen Völkern derart versündigt habe, daß 
der Verlust seiner Ostgebiete als gerechte Strafe erscheint. 
3.) Für die polnische Argumentation gilt zudem noch die Theorie von der ethnischen Zugehö-
rigkeit der deutschen Ostgebiete zu Polen. Danach habe es sich um ursprünglich "urpolni-
sches" Land gehandelt, daß man nach Jahrhunderten rücksichtsloser Germanisierung dem 
Mutterland "wiedergewonnen" habe. Schon 1945 habe es nämlich in diesen Gebieten Millio-
nen Menschen polnischer Gesinnung gegeben; damit seien die Ansprüche Polens auf diese 
Gebiete hinreichend begründet. 
4.) Einige Zeit wurde die These aufgestellt, die Vertreibung der Deutschen stelle eine logi-
sche, wenn auch gewaltsam beschleunigte Konsequenz der seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu 
beobachtenden Abwanderung deutscher Bevölkerung aus Ostmitteleuropa nach Westdeutsch-
land dar, während Polen und Tschechen natürlicherweise in die von Deutschen verlassenen 
Räume nachgerückt seien. Die Vertreibung habe insofern nur das zeitlich vorweggenommen, 
was in 50 bis 100 Jahren ohnehin erfolgt wäre. ... 
5.) Schließlich wird die Ausweisung der Deutschen - besonders von tschechischer Seite - mit 
dem Argument gerechtfertigt, daß man sich ein für allemal einer potentiellen Irredenta (einer 
politischen Bewegung, die den staatlichen Anschluß abgetrennter Gebiete an das Mutterland 
erstrebt) habe entledigen und deshalb die Nationalitäten "entflechten" müssen. 
Tatsächlich aber handelte es sich bei der Vertreibung der Deutschen, wie sie zuerst von exil-
tschechischer Seite schon im Winter 1941/42 gefordert und im Laufe des Krieges von den 
alliierten Mächten akzeptiert wurde, nach den treffenden Worten von Gotthold Rhode "nur 
(um) die übersteigerte Fortsetzung der Vertreibung aus nationaler Intoleranz und der National-
staatsidee, wobei (wie im Falle der Tschechoslowakei) historische Grenzen, die nie nationale 
Grenzen gewesen waren, oder rein machtmäßig festgesetzte Grenzen wie die Oder-Neiße-
Linie (im Falle Polens) in Zukunft nationale Scheidelinien bilden sollten." 
Polnische und tschechische Kommunisten haben sich im übrigen die Forderungen der von 
ihnen ansonsten bekämpften Nationalisten sogleich zu eigen gemacht, als sie die Regierungs-
gewalt in den ihrer Verwaltung übergebenen Gebieten übernahmen. Daß Stalin der Vertrei-
bung der Deutschen zustimmte, während die Sowjetunion sonst keine Bevölkerungsgruppen - 
man denke an die Krimtataren und an die Wolgadeutschen - aus ihrem Machtbereich entließ, 
findet seine einzig überzeugende Erklärung in der Erwartung, die "Millionen bettelarmer Ver-
triebener, die nach Mittel- und Westdeutschland einströmten, würden dort ein solches Ele-
ment der Unruhe und Unzufriedenheit darstellen, daß über sie die Sowjetisierung ganz 
Deutschlands erreicht werden könne" (Rhode). ... 
Die Vertreibung war und bleibt ein Unrecht, dem mehr als zwei Millionen Menschen auf 
deutscher Seite zum Opfer fielen. Mit Flucht und Vertreibung, die alles andere als in "geord-
neter und humaner Weise" vor sich ging, wie sie das Potsdamer Abkommen vorgesehen und 
angeordnet hatte, ging rund ein Viertel des deutschen Reichsgebiets von 1937 verloren. Von 
den etwa 16 Millionen Deutschen im Osten – wobei die Rußlanddeutschen nicht mitgerechnet 
sind – ist dabei mehr als ein Fünftel ums Leben gekommen; das ist ein Mehrfaches der 
Kriegsverluste der übrigen deutschen Bevölkerung. 
Stalins Hoffnung, mit Hilfe der deutschen Vertriebenen ganz Deutschland revolutionieren zu 
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können, hat sich bekanntlich nicht erfüllt, und auch die vermeintlichen Nutznießer der "natio-
nalen Entflechtung" durch Flucht und Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten 
Heimat, die Tschechen und Polen, können sich allen offiziellen Beteuerungen zum Trotz 
kaum glücklich schätzen. ...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x160/5-6): >>... So absurd es auch klingen 
mag, die Vertreibung in den Westen erschien nun fast als Hoffnung, als letzte Chance, wenig-
stens das nackte Leben zu retten. Zwar sind auf den Vertreibungstransporten noch Tausende 
an Hunger, Kälte und Erschöpfung gestorben, aber immerhin hatte man eine Chance. 
In den Jahren zwischen 1945 und 1947 waren die Vorgänge in den Vertreibungsgebieten über-
wiegend von Gewalt und Grausamkeit geprägt, und spätestens 1950 war die Vertreibung prak-
tisch abgeschlossen. Aber auch in den folgenden Jahren blieben die daheimgebliebenen Deut-
schen de facto und in einigen Ländern sogar de jure diskriminiert – Bürger minderen Rechts. 
Der Weg in die Bundesrepublik erschien Millionen von Menschen als Lösung bzw. Erlösung. 
Daß zwischen 1950 und 1987 im Jahresdurchschnitt nur zwischen 15.000 und 50.000 Ost-
deutsche (das Jahr 1958 mit über 132.000 bildete die Ausnahme) zu uns kamen, lag aus-
schließlich an der restriktiven Ausreisepolitik der osteuropäischen Regierungen. 
Schnell änderte sich die Lage, als Gorbatschows Reformpolitik zu greifen begann. Mit über 
202.000 Aussiedlern erreichte die Statistik schon 1988 einen unerwarteten Anstieg. 1988 ka-
men 377.000, 1990 über 400.000. Insgesamt kamen zwischen 1950 und 1990 rund 2,4 Millio-
nen Deutsche aus Ostdeutschland und Osteuropa in die Bundesrepublik. 3,2 Millionen woh-
nen immer noch in den Vertreibungs- und Deportationsgebieten. ... 
Zusammenfassend läßt sich feststellen: Was auf den ersten Blick als "die Vertreibung" er-
scheint, war in Wirklichkeit ein makabres Panoptikum aus Massaker und Flucht, aus Deporta-
tion zur Zwangsarbeit und Internierung in Lagern. Die eigentliche Vertreibung und die sog. 
Spätaussiedlung waren nur das Finale, die Spitze des Eisbergs. Zudem bestanden gewaltige 
regionale Unterschiede beim Ablauf des Vertreibungsgeschehens. 
Naturgemäß ist es nicht einfach, einen derart vielschichtigen Tatbestand rechtlich einzuord-
nen. Kein Geringerer als Prof. Felix Ermacora, der UNO-Sonderbeauftragte für Afghanistan, 
sieht den Tatbestand des Völkermordes im Sinne der UNO-Resolution vom 9.12.1948 erfüllt. 
... Die größte Völkervertreibung der Weltgeschichte stellt zugleich den größten Verbrechens-
komplex der Nachkriegsgeschichte dar.<< 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas berichtete spä-
ter über die Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x028/36-37): >>... Wenn es 
auch zutrifft, daß die westlichen Alliierten an eine ganz andere, die Betroffenen möglichst 
schonende Art der Ausweisung gedacht hatten, so spielte doch der Wunsch eine Rolle, die 
Deutschen für das Elend, das sie mit dem Krieg über die Welt gebracht hatten, kollektiv zu 
bestrafen. Man war bereit, die Entfernung von Millionen Deutschen aus dem Osten zu gestat-
ten und einen Teil des Landes den Polen und Tschechen als Entschädigung für ihre Leiden 
unter nationalsozialistischer Besatzung anzubieten. 
... Als sich der europäische Konflikt zum "totalen Krieg" auswuchs, wurde der deutsche Feind 
immer mehr mit Hitler identifiziert, die Rache über das ganze deutsche Volk heraufbeschwo-
ren. Phantasievolle Vorstellungen, etwa, daß Militarismus und Nihilismus (völlige Vernei-
nung aller Normen und Werte) dem deutschen Wesen angeboren seien, tauchten auf und wur-
den von Persönlichkeiten der entscheidenden Gremien sogar übernommen. ...  
So entwickelte sich aus dem natürlichen Haß gegen den Feind eine intensive und alles beherr-
schende Germanophobie, die keinen Unterschied zwischen Nationalsozialisten und Nicht-
Nationalsozialisten in Deutschland machte, keinen zwischen den Schuldigen und Schuldlosen. 
Die Umsiedlung von Millionen Deutschen als Form kollektiver Bestrafung schien in der Stim-
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mung des totalen Krieges durchaus berechtigt. Hitler selbst hatte bereits mehrere Beispiele 
gegeben, wie z.B. die Deportierung von ca. 100.000 Elsässern nach Vichy-Frankreich und von 
mehr als einer Million Polen aus den annektierten Woiwodschaften Posen und Pommerellen 
in das sogenannte "Generalgouvernement Polen". ... 
Der deutsche "Drang nach Osten", der jahrhundertelang von Deutschlands östlichen Nachbarn 
teils gefördert, teils bekämpft wurde, wich dem wiederauflebenden alten slawischen "Drang 
nach Westen", der jetzt von der siegreichen Roten Armee unterstützt und manchmal von den 
westlichen Mächten gutgeheißen wurde. 
Natürlich stand für die Vereinigten Staaten und Großbritannien kein historisches Interesse auf 
dem Spiel, als sie den Stoß der Slawen nach Westen förderten. Es war nur die unbeschreibli-
che Unmenschlichkeit von Hitlers Regime, die Roosevelt und Churchill moralisch stumpf 
machte gegen das, was Millionen Deutschen im Osten zustoßen sollte.  
Der Geruch von Bergen-Belsen und Buchenwald lag in der Luft, und viele westliche Politiker 
waren von dem Gefühl beherrscht, die Deutschen hätten bei weitem noch nicht genug gelitten, 
obwohl Deutschland in Trümmern lag und 4,3 Millionen deutsche Soldaten gefallen waren 
(die USA hatten 229.000 Mann Verluste): Die Deutschen konnten das unendliche Leiden, das 
durch eine unglückselige Politik verursacht wurde, nicht wiedergutmachen. ...<< 
Der deutsche Historiker Günther Stökl (1916-1998) schrieb später in seinem Buch "Osteuropa 
und die Deutschen" über die Vertreibungsgründe in Ost-Mitteleuropa (x035/331-332): 
>>Dort, wo Hitler den Krieg begonnen hatte, waren ... die Folgen der Niederlage am verhee-
rendsten. Denn hier traf der Verlust die Substanz, hier mußten Gebiete aufgegeben werden, 
deren Zugehörigkeit zu Deutschland noch am Ende des Ersten Weltkrieges von den Siegern 
nicht angezweifelt worden war.  
Gewiß war dies auch Vergeltung, und gewiß waren von den polnischen Politikern schon wäh-
rend des Krieges Annexionen an der Westgrenze erwogen worden: das historische Argument, 
Schlesien sei einst im Mittelalter ein polnisches Land und Pommern zumindest ein slawisches 
Land gewesen, war ja immer zur Hand. Aber das Ausmaß der Annexion wird nicht allein 
durch polnische Vergeltungssucht und historisch verbrämte Landgier erklärt, sondern vor al-
lem durch das politische Interesse der Sowjetunion.  
Diese ergriff die Gelegenheit, ihrerseits historische Ziele zu erreichen, die Konzessionen des 
Friedens von Riga aufzuheben und Ostpolen bis zur Curzon-Linie zu annektieren. Die weiß-
russische und ukrainische Bevölkerungsmehrheit sollte mit der Weißrussischen und der Uk-
rainischen Sowjetrepublik "wiedervereinigt", die mehrere Millionen zählende polnische Min-
derheit sollte über die Curzon-Linie nach Westen abgeschoben werden. Die Polen, immerhin 
Befreite und Verbündete, waren auf Kompensationen im Westen verwiesen. ...<< 
Der deutsche Historiker Martin Broszat (1926-1989) schrieb später über die Hintergründe der 
Vertreibung (x025/115): >>Was zunächst vordergründig als rigorose Neuordnung des natio-
nalen Verhältnisses erschien, ... war im Grunde weniger ein Akt souveräner polnischer Politik 
als ein Akt übergeordneter großräumiger sowjetischer Strategie in der östlichen Hälfte Euro-
pas.<<  
Ludwig Martin (1909-2010, Generalbundesanwalt a.D., Ehrenvorsitzender der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte e.V.) bemerkte später im Vorwort des Buches "Vertrei-
bungsverbrechen an Deutschen" (x025/I-V): >>... Geschichtliche Wahrheit ist nicht teilbar: 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zumal solche, die den Umfang und das Gewicht eines 
Völkermordes annehmen, bleiben Verbrechen, gleichviel, von wem sie begangen werden und 
wer die Verantwortung dafür zu tragen hat.  
Es geht nicht an, die marxistisch-leninistische Unterscheidung zwischen "gerechten" und "un-
gerechten" Kriegen auf die im Krieg, bei Kriegsende und nach dem Krieg an der Zivilbevölke-
rung begangenen Verbrechen zu übertragen und je nach der Zuordnung der Tätergruppe zu 
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einem "sozialistischen" oder "imperialistischen" Regime zwischen verdammenswerten und 
entschuldbaren Menschenrechtsverletzungen zu differenzieren.  
Die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart ist voll von Beispielen, daß auch in unserer 
hochentwickelten Zivilisation unter bestimmten politischen und gesellschaftlichen Verhältnis-
sen Menschen jedweder Herkunft, Rasse und Nationalität zu Untaten fähig sind, die sie unter 
normalen Verhältnissen nie begehen würden. Man denke nur an die Völkermorde in Kambo-
dscha und Afghanistan und an die Massaker im Libanon ... 
Vor Jahren stellte ich in Jerusalem einem angesehenen jüdischen Juristen und Publizisten die 
Frage, ob er glaube, daß zu der Massenvernichtung im "Dritten Reich" nur Deutsche fähig 
gewesen seien, oder ob er es für denkbar halte, daß Gleiches unter der Zwangsherrschaft eines 
"Hitler" und den dadurch geschaffenen politischen und massenpsychologischen Bedingungen 
auch in anderen Ländern hätte geschehen können. Nach kurzer Besinnung bejahte der Gefrag-
te das letztere.  
Gleichwohl mag man es hinnehmen und sogar als Gebot der Gerechtigkeit ansehen, daß das 
deutsche Volk während der im "Dritten Reich" von Deutschen an Juden, Angehörigen anderer 
Minderheiten und politischen und weltanschaulichen Gegnern begangenen Massenmorde auch 
nach fast vier Jahrzehnten immer und immer wieder auf die Anklagebank gesetzt und verur-
teilt wird.  
Schwer verständlich und durch nichts zu rechtfertigen ist es aber, daß die im Krieg und vor 
allem bei Kriegsende und nach dem Krieg von fremden Truppen, Widerstandskämpfern und 
fanatisiertem Mob an Millionen Deutschen verübten Morde und sonstigen Gewaltverbrechen 
auch heute noch totgeschwiegen und geleugnet oder mit dem Hinweis entschuldigt werden, 
daß "die Deutschen" es angesichts der auf ihnen lastenden Blutschuld nicht anders verdient 
hätten. ... 
1. Opfer der "Vertreibungsverbrechen" waren nicht nur NS-Funktionäre, Parteigenossen und 
ihre Sympathisanten, sondern die Deutschen schlechthin, weil man sie mit den Nazis identifi-
zierte und zu Untermenschen bzw. Nicht-Menschen abqualifizierte, wie etwa Ilja Ehrenburg. 
Damit erklärte man sie in ähnlicher Weise für vogelfrei, wie dies die Nazis hinsichtlich der 
Juden getan hatten. 
Bei der Verbrechenshäufung handelte es sich nicht um das zufällige Ineinanderlaufen unzähli-
ger Einzelaktionen blindwütig gewordener Soldaten oder Zivilisten, sondern um ein von füh-
renden Kreisen der UdSSR und der anderen sozialistischen Staaten – mit Billigung der USA 
und Großbritannien – "wohlvorbereitetes System zur Dezimierung und Vertreibung der Deut-
schen" aus den Ostgebieten, um "eine neuartige Form staatlich gelenkter Liquidationspolitik" 
(Zitat des Autors aus Jürgen Thorwald: Die große Flucht, München/Zürich 1979. Seite 91), 
um die gewollte Folge der von höchsten Stellen ausgegebenen Appelle an Haß, Rachsucht und 
Tötungsinstinkte. ...  
Sehr zu Recht stellt der englische Philosoph Bertrand Russell die Frage, ob Massenvertrei-
bungen nur dann Verbrechen seien, wenn sie "von unseren Feinden während des Krieges vor-
genommen werden", dagegen gerechte Mittel für die gesellschaftliche Neuordnung, wenn 
"unsere Verbündeten sie in Friedenszeiten durchführen". ...  
Eine schonungslose Offenlegung finsterer Kapitel der Menschheitsgeschichte ohne Rücksicht 
auf die Nationalität der für diese Tragödien Verantwortlichen ist ein Gebot der Wahrheit und 
der Gerechtigkeit; sie allein kann Grundlage gegenseitigen Verzeihens und echter Verständi-
gung sein. Man kann nicht, wie es in Nürnberg geschehen ist, Deutsche durch die Repräsen-
tanten von Mächten aburteilen lassen, die selbst gleiche Verbrechen angeordnet oder geduldet 
haben, wie sie dem deutschen Volke vorgeworfen werden. 
Es verstieße gegen seine Würde und sein Selbstverständnis, wenn sich das deutsche Volk wi-
derspruchslos auf Generationen hinaus mit der ihm zugedachten Büßerrolle abfinden und zu 
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all dem schweigen würde, was ihm von den Siegern an Furchtbarem angetan worden ist. Eine 
Besinnung hierauf - fernab von Rache- und Vergeltungsgefühlen - schulden wir Deutschen 
auch den Millionen der unschuldigen Opfer der Vertreibungsverbrechen, die stellvertretend 
für das deutsche Volk Unsägliches erduldet haben. ...  
Der tschechische Staatspräsident Eduard Benesch soll die Vernichtung der sudetendeutschen 
Volksgruppe nach dem Krieg mit den Worten begründet haben: "Unsere Deutschen ... haben 
den Staat verraten, die Demokratie verraten, uns verraten, die Menschlichkeit verraten und die 
Menschheit verraten. ...  
In Abwandlung dieser Anklage kann man die von sowjetrussischen Soldaten, von Polen, 
Tschechen und Jugoslawen gegenüber Deutschen begangenen Vertreibungsverbrechen mit 
dem Satz überschreiben. Die Initiatoren und Täter dieser Verbrechen haben die Menschlich-
keit und die Menschheit verraten.  
Das muß vor der Geschichte klargestellt werden.<<  
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch ("Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ...") über die Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x024/13-14): 
>>Die Solidarität, das Mitgefühl mit den Opfern der Vertreibung, den Toten, den Verletzten, 
den Entehrten, den Folgegeschädigten ist heute unter uns Deutschen gering oder so gut wie 
nicht mehr vorhanden. ... Aber die vielen Opfer dieser grausamen Zeit von Flucht und Ver-
treibung dürfen nicht vergessen werden - ebenso wie alle anderen Opfer des Krieges.  
Wenn ihr Tod, ihr Leiden einen Sinn erhalten und behalten soll, dann muß die Erinnerung 
daran Ansporn zu Verständigung und Versöhnung, zur Bewahrung und zum Bau eines wirkli-
chen Friedens sein. Die Erinnerung an das Vergangene soll zwischen den Völkern nicht alte 
Narben und Wunden aufreißen. Aber die wirkliche Geschichte, die Wahrheit muß genannt 
werden. ... 
Gerade heute, da nunmehr im Osten und bei uns neue Generationen herangewachsen sind, die 
vieles, was die Älteren erleben mußten, gar nicht mehr wissen und begreifen können, ist eine 
saubere, faire Aufarbeitung dieser zeitgeschichtlichen Abläufe auch zur Beurteilung politi-
scher Vorgänge der Gegenwart erforderlich. ...<< 
Die deutschen Vertriebenen in Mittel- und Westdeutschland (1945-1949) 
Die "Yorkshire Post" berichtete am 12. Juni 1945 über die Vertreibung der Sudetendeutschen 
(x111/35): >>... Zehntausende strömen in hilflosen Gruppen durch die Berge zurück in das 
zerfallene Reich. Sie ziehen zu Fuß oder auf Ochsenkarren, in die sie ihr spärliches Hab und 
Gut und ihre zerlumpten Kinder hineingepfercht haben. Sie werden vom Hunger gepeinigt 
und von der Furcht gejagt und sind ohne Hoffnung.  
Zuerst mußten die Sudetendeutschen gehen, die offen ihre Sympathie für Hitler bekundet hat-
ten, dann folgten auch die, die 20 und 30 Jahre lang im Land einen festen Wohnsitz gehabt 
hatten, und schließlich selbst die zweite Generation.<< 
In San Francisco unterzeichneten 50 Nationen am 26. Juni 1945 die Charta der Vereinten Na-
tionen. Die Unterschrift der provisorischen polnischen Regierung wurde von den Westmäch-
ten zunächst nicht anerkannt und mußte am 15.10.1945 nachvollzogen werden (x040/289).  
Walter Müller-Bringmann berichtete am 27. Juli 1945 über die Flüchtlinge und Vertriebenen 
in Bremke, Kreis Göttingen (x123/14-15): >>27. Juli 1945. ... Da sitzen sie in abgerissener, 
schmutziger Kleidung, seit Tagen unterwegs, ohne warmes Essen, ohne ein Bett gesehen zu 
haben, ohne zu wissen, wie es weiter gehen soll.  
Eine alte Dame ist dabei, die vor Erschöpfung in einer Sofaecke eingeschlafen ist, das kleine 
Bündel letzter Habseligkeiten krampfhaft in beiden Händen auf dem Schoß haltend. Daneben 
schläft ein 5jähriger Junge, mit verschmiertem Gesicht, dreckigen Händen. ... Die Haare hän-
gen ihm verschwitzt im Gesicht. Immer noch hat er den kleinen, von der Mutter selbstgefer-
tigten Rucksack auf dem Rücken.  
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Links davon sitzt ein grauhaariger Mann, weit über die Sechzig, in guten, jetzt völlig ver-
staubten und am rechten Ärmel eingerissenen Kleidern ... Auf den Stühlen hängen ermattet, 
erschöpft, niedergeschlagen und mutlos Frauen, fast alle in Männerhosen, mit schweren Schu-
hen an den Füßen. Die Kleider sind derb, manche haben ein Kopftuch auf oder die unge-
kämmten Haare mit einem Schal zusammengebunden.  
Bei keiner Frau ist Schmuck zu sehen. Auch die Eheringe fehlen. Jede hat ein Bündel neben 
sich stehen, eine jüngere besitzt einen Koffer, auf dem sie mangels einer anderen Sitzgelegen-
heit Platz genommen hat.  
Auf dem Fußboden hinten in der Ecke liegen 5 Kinder, 3 Mädchen und 2 Jungen. Sie haben 
nicht lange nach einer Ruhestatt suchen können. Die Müdigkeit hat sie einfach übermannt. 
Daneben hockt, mit dem Rücken zur Wand, ein Beinamputierter. Er hat die Prothese abge-
schnallt und neben sich gelegt. ...<< 
Probst Grüber schrieb am 7. August 1945 an den britischen Lordbischof von Chichester 
(x039/229): >>Gott schenke den Christen in aller Welt offene Ohren, die Notschreie der deut-
schen Menschen zu hören, die auf den Landstraßen sterben und verkommen. –  
Tausende von Leichen spülen die Oder und die Elbe ins Meer. ... Tausende von Leichen hän-
gen in den Wäldern um Berlin. ... Tausende und Zehntausende sterben auf den Landstraßen 
vor Hunger und Entkräftung. ... Kinder irren umher, die Eltern erschossen, gestorben, abhan-
dengekommen.<<  
Die französische Regierung stimmte zwar den Potsdamer Beschlüssen - mit Ausnahme der 
Abschnitte, die sich auf die Erhaltung der Einheit Deutschlands bezogen - nachträglich am 7. 
August 1945 zu, lehnte es jedoch ab, die französische Besatzungszone für deutsche Flüchtlin-
ge und Vertriebene zu öffnen (x040/293, x118/31).  
Der Bischof von Chichester berichtete am 17. August 1945 über die große Not im Deutschen 
Reich (x111/65): >>... Es besteht im Ausland offenbar ein völlig falscher Eindruck über die 
wahre Lage in Deutschland. Das Gewissen gebietet es uns, nicht länger zu schweigen. Die 
Wahrheit besteht darin, daß die Not im Reich von Tag zu Tag steigt und daß eine fürchterliche 
Hungersnot ausbrechen muß, falls nicht schleunigst Hilfe einsetzt. Wir hören von Rationen, 
die der Bevölkerung zugesagt worden sind; aber man verschweigt uns, daß diese nur auf dem 
Papier stehen und nicht zur Verteilung kommen. ...  
Dies ist die Lage im Herzen des Reiches, aber sie verschlimmert sich täglich durch das Ein-
treffen von Strömen von Flüchtlingen aus den östlichen Teilen Deutschlands. Aus den Gebie-
ten östlich der Oder vertreiben die Polen alle Einwohner nach dem Westen. Man muß diese 
Flüchtlinge gesehen haben, um beurteilen zu können, was über sie hereingebrochen ist. Es 
gibt keine Worte, um ihr Elend beschreiben zu können.<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete Anfang September 1945 über die Flüchtlinge und Ver-
triebenen in Bremke, Kreis Göttingen (x123/26): >>Anfang September 1945. Ströme von 
Menschen ergießen sich Tag und Nacht in das Dorf. Täglich kommen zwischen 5.000-7.000 
Kinder und Greise, Kranke, Schwangere, Sterbende. Niemand weiß, wo man sie unterbringen 
soll.  
Weil die private Hilfe für diese bejammernswerten Deutschen aus Ostpreußen und Schlesien, 
dem Warthegau und Danzig – aus den Gebieten also, in denen schwere Kämpfe stattfanden - 
nicht mehr ausreichte, haben die provisorischen deutschen Behörden eine Verpflegungsstelle 
auf einem Bauernhof eingerichtet, wo in einem 300-Liter-Kessel viermal am Tage Suppe und 
Kaffee, Ersatz natürlich, gekocht wird. Kartoffeln, Gemüse und Fett werden bei den Landsleu-
ten gesammelt. 
Riesenschlangen von Menschen warten darauf, mit einem der großen Lastkraftwagen nach 
Göttingen transportiert zu werden, zu den Tausenden, die dort bereits sehnsüchtig einen Zug 
in Richtung Westen herbeiwünschen.<< 
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Mit der Anweisung Nr. 2 vom 4. September 1945 unterdrückte der Alliierte Kontrollrat bis 
etwa 1948 sämtliche Veröffentlichungen und Publikationen über die Vertreibungsverbrechen 
gegenüber den Deutschen (x025/201): >>... (Es dürfen keine Artikel gedruckt werden), die 
eine Respektlosigkeit gegenüber den Besatzungsbehörden oder Mitgliedern der Vereinten Na-
tionen darstellen.<< 
Am 8. September 1945 schrieb der Lordbischof von Chichester an den Berliner Probst Grüber 
(x039/229): >>... Ich fühle die Unmenschlichkeit der Vertreibungen aufs Tiefste mit Ihnen 
und habe bereits über diesen Punkt im Oberhaus gesprochen, indem ich ausführte, daß die 
Entwurzelung von Millionen aus rassischen Gründen unvereinbar sei mit den Idealen, für wel-
che die Vereinten Nationen gekämpft haben.<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 15. September 1945 über die Flüchtlinge und Ver-
triebenen in Bremke, Kreis Göttingen (x123/26-28): >>Mitte September 1945. Es geschehen 
schlimme Dinge an der Demarkationslinie. Die russischen Posten lassen illegal niemanden 
mehr passieren, schießen sofort und sind sehr grob geworden. Umgekehrt können sich die 
Engländer nicht erklären, warum diese vielen Menschen alle in ihr Gebiet wollen.  
Jeden Abend, zwischen 21 und 22 Uhr, lassen die russischen Posten einen großen Schub - 
immer mehrere Tausend - durch. Der kommt dann mitten in der Nacht in Bremke an. Da auf 
Befehl der Militärregierung kein Deutscher ohne Erlaubnis seine Wohnung verlassen darf, 
kampieren die Flüchtigen irgendwo in Scheunen und Ställen, auf den Höfen und Fluren. Viele 
müssen sich aber einfach draußen wie die Tiere zusammenrollen und versuchen, etwas zu 
schlafen. Die Kälte treibt sie dann bald wieder hoch. ...  
Ich sah, wie 2 Frauen sich gegenseitig an den Haaren rissen, schrien, weinten, sich widerwär-
tig beschimpften, weil eine von der anderen glaubte, sich beim Abtransport eine Reihe vorge-
drängt zu haben. 
Ich sah, wie eine Mutter mit einem winzigen Säugling im Straßengraben saß, verzweifelt dem 
Kind von Bauern erbettelte Milch einzuflößen versuchte. Vergebens. Diese kleinen Lippen 
würden nie mehr trinken. ... 
Ich sah Hunderte von Menschen, Tausende, Abertausende in ihrer tiefsten Erniedrigung, dem 
größten Leid, in Elend, Not und Verzweiflung. ...  
Ich sah Menschen ohne Hoffnung, ohne Glauben, ohne Liebe, ohne Ehrfurcht, ohne Gott. Ich 
sah, wie Männer zu Dieben wurden, Kinder zu Gesetzesbrechern, Frauen sich anboten und 
Mädchen ihre Unschuld verkauften.  
Ich sah Menschen, von Menschen zu Tieren gepreßt, auf einer Stufe mit dem Vieh. Und doch 
unschuldig, ohne jede Schuld. Denn die Not, das nackte Gespenst übermenschlicher Bedräng-
nis, ließ sie Dinge tun, die zu verantworten einst andere aufgerufen werden.<< 
Die Londoner Wochenzeitung "The Economist" berichtete am 15. September 1945 (x044/-
197): >>... Im Widerspruch zur Potsdamer Deklaration, die diesen ungeordneten und un-
menschlichen Massenvertreibungen von Deutschen Einhalt gebot, geht die Zwangsauswei-
sung aus den Provinzen Ostpreußens, Pommerns, Schlesiens und Teilen von Brandenburg 
unverändert weiter.  
Der Rat der Außenminister muß dieser entsetzlichen Tragödie ein Ende machen. Die vertrie-
benen Millionen sind praktisch ohne Nahrung und obdachlos. Die bewohnbaren Teile der gro-
ßen Städte waren schon überfüllt, ehe sie kamen, und auf dem Land gibt es nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten, sie unterzubringen.  
Die unausweichliche Folge wird sein, daß Millionen an Hunger und Erschöpfung sterben wer-
den. Die Deutschen haben zweifellos Strafe verdient - aber keine Tortur von dieser Art. Wenn 
die Polen und Tschechen als zivilisierter gelten wollen als die Nazis, dann müssen sie sofort 
mit der Vertreibung aufhören.<<  
Die Briten ließen am 20. September 1945 auf dem Versuchsgut der Göttinger Universität in 



 47 

Friedland ein Grenzdurchgangslager für Flüchtlinge und Vertriebene errichten. 
In der SBZ wurde am 24. September 1945 die "Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler" 
errichtet. Die Begriffe Flüchtlinge oder Vertriebene wurden später von den Sowjets verboten 
(x024/201). 
Die US-Militärregierung übertrug am 5. Oktober 1945 den deutschen Behörden die Aufnah-
me, Vertretung, Unterbringung und Ernährung der Flüchtlinge.  
In einem "Merkblatt für Flüchtlinge", das am 5. Oktober 1945 in den britischen Auffang- und 
Grenzdurchgangslagern verteilt wurde, hieß es (x111/87): >>Sie befinden sich jetzt in der bri-
tisch besetzten Zone Deutschlands.  
Helfen Sie den Behörden durch Befolgen der Anordnungen, damit Ihnen geholfen werden 
kann.  
Sie werden zunächst registriert, ärztlich untersucht und desinfiziert.  
Sie werden dann verpflegt und durch Sonderzüge oder Omnibusse in den Kreis gebracht, wel-
cher Sie aufnimmt.  
Nach Ankunft in Ihrer neuen Heimat müssen Sie sich melden bei Wohnungsamt, Polizeibe-
hörde, Arbeits- und Ernährungsamt.  
Ohne Befolgung dieser Anordnungen können Sie keine Lebensmittelkarten erhalten.<< 
Robert D. Murphy (1894-1978, politischer Berater der nordamerikanischen Militärregierung) 
berichtete am 12. Oktober 1945 in einem Memorandum für das US-State Department über das 
Elend der deutschen Vertriebenen (x028/132,147-148): >>Allein auf dem Lehrter Bahnhof in 
Berlin haben unsere Sanitätsdienststellen täglich im Durchschnitt 10 Menschen (Vertriebene) 
gezählt, die an Erschöpfung, Unterernährung und Krankheit gestorben sind.  
Sieht man das Elend und die Verzweiflung dieser Unglücklichen, spürt man den Gestank des 
Schmutzes, der sie umgibt, stellt sich sofort die Erinnerung an Dachau und Buchenwald ein. 
Hier ist Strafe im Übermaß - aber nicht für die Parteibonzen, sondern für Frauen und Kinder, 
die Armen, die Kranken. ...  
Daß im Sudetenland die Deportationen nicht fortgesetzt werden, liegt zum Teil an der Anwe-
senheit unserer Truppen, deren Kommandeure in freundlicher, aber fester Haltung den ansäs-
sigen Tschechen erklärt haben, daß gewisse Vorgänge im Namen der Menschlichkeit nicht 
geduldet werden können; dennoch haben sich rücksichtslose Räumungen ereignet, und zwar 
so häufig, daß unsere Soldaten oft Haß auf das befreite tschechische Volk empfinden. ...<<  
>>... Unser Wissen, daß sie Opfer harter politischer Beschlüsse sind, die von äußerster Rück-
sichtslosigkeit und Mißachtung der Menschlichkeit durchgeführt werden, mildert die Wirkung 
nicht. Die Erinnerung an Massendeportationen stellt sich ein, von denen die Welt entsetzt war 
und die den Nazis den Haß eintrugen, den sie verdienten. Die Massendeportationen, die von 
den Nazis inszeniert wurden, haben zu unserer moralischen Empörung beigetragen, in der wir 
den Krieg wagten und die unserer Sache Kraft verlieh.  
Nun ist die Sache umgekehrt. Wir finden uns in der scheußlichen Lage, Partner in diesem 
deutschen Unternehmen zu sein und als Partner unweigerlich die Verantwortung mitzutragen.  
Die Vereinigten Staaten kontrollieren allerdings nicht unmittelbar die Ostgebiete Deutsch-
lands, durch welche diese hilflosen und ausgeraubten Menschen ziehen, nachdem man sie aus 
ihrem Heim gewiesen hat. Die unmittelbare Verantwortung liegt bei der polnischen provisori-
schen Regierung und in geringerem Maß bei der tschechischen ... 
In Potsdam kamen die drei Regierungen überein, daß die Umsiedlungen in geregelter und hu-
maner Weise durchgeführt und daß Polen und die Tschechoslowakei aufgefordert werden 
sollten, vorübergehend die Ausweisung von Deutschen einzustellen. Trotz offizieller Beteue-
rungen spricht doch alles dafür, daß man die beiden Punkte nicht beachtet hat, vor allem Polen 
nicht ... 
Wenn die Vereinigten Staaten auch vielleicht keine Mittel haben, einen grausamen, un-
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menschlichen und immer noch fortgesetzten Prozeß aufzuhalten, so scheint es doch, daß un-
sere Regierung unsere in Potsdam klar dargelegte Einstellung unmißverständlich wiederholen 
könnte und müßte.  
Es wäre sehr bedauerlich, wenn es einmal heißen sollte, daß wir an Methoden beteiligt gewe-
sen seien, die wir bei anderen Gelegenheiten oft verdammt haben. ...<< 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas schrieb später 
über die "geregelte und humane Umsiedlung" der Deutschen (x028/146-147): >>... Es war 
eine "Tragödie ungeheuren Ausmaßes", wie Churchill es sagte, die sich in Ostmitteleuropa 
nach dem Kriege abspielte, eine Schande, für die es keine Rechtfertigung gibt.  
Wenn sich polnische und tschechoslowakische Wissenschaftler auf Artikel XIII. des Potsda-
mer Protokolls zur Legalisierung der Vertreibung berufen, so muß ihnen heute grundsätzlich 
das Recht, sich darauf zu stützen, abgesprochen werden, da die damaligen Regierungen Po-
lens und die Tschechoslowakei fortdauernd – vor allem in der kritischen Zeit unmittelbar nach 
Potsdam – gegen Geist und Buchstaben dieses Artikels verstoßen haben. 
Es mag dahingestellt bleiben, ob die Umsiedlung einer Bevölkerung, wenn sie international 
beaufsichtigt, graduell und "in geregelter und humaner Weise" durchgeführt wird, mit den 
allgemein anerkannten Völkerrechtsnormen vereinbar ist. Doch eine Aussiedlung von Men-
schen, die von Ausschreitungen und Unmenschlichkeiten begleitet wird wie die Vertreibung 
der Deutschen aus Ostmitteleuropa, stellt in jedem Fall eine ernste Verletzung des positiven 
Völkerrechts dar – ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". 
Man mag über die Möglichkeiten streiten, in der Umsiedlung ein Mittel zur Durchsetzung 
legitimer Zwecke zu sehen – wenn es etwa darum geht, einen Friedensschluß mit größerer 
Aussicht auf Dauer zu erreichen. Aber wenn solche Umsiedlungen über zwei Millionen das 
Leben kostet, dann verurteilt die Rechtswidrigkeit der Mittel unvermeidlich den Zweck. 
Wenn damit in erster Linie natürlich ein Urteil über die Personen ausgesprochen ist, die in der 
Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Ungarn und Rumänien die Vertrei-
bungen veranlaßten und durchführten, bleibt es dennoch für einen heutigen Amerikaner eine 
beschämende Tatsache, daß die Westalliierten den "Aussiedlungen", wenn auch mit Vorbehal-
ten zustimmten und so für Not, Elend und Tod von Millionen Menschen mitverantwortlich 
wurden. ...<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 18. Oktober 1945 aus Mün-
chen (x124/52-53): >>Auf den ersten Blick wirkt das, was britische Zeitungen über uns 
schreiben, zurückhaltender als die Berichterstattung der Amerikaner. ...  
Die Briten, Churchill obenan, spielen nun die Entsetzten. Zuerst waren sie es, die den Ausver-
kauf Europas bedenkenlos vorangetrieben haben. Plötzlich stellten sie fest, daß die Bestialität 
nun erst recht triumphiert, daß die abscheulichen Konzentrationslager der Nazis gegenüber 
den landweiten Grausamkeiten heute nur Enklaven der Unmenschlichkeit gewesen sind, daß 
die polnische Gans an Überfütterung ersticken werde.  
All dies sind Sprüche, die sie der Mitverantwortung an den Schrecknissen von heute in keiner 
Weise entheben. ...<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 8. November 1945 aus Bayern 
(x124/60): >>... Ausländer sind die Privilegierten im Lande. Deutsche werden von Haus und 
Heim verjagt. Sieger sitzen über Besiegte zu Gericht, aber Millionen werden im Osten zu To-
de geschunden, Freiwild im eigenen Land. Niemand fragt danach.<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 10. November 1945 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/30-31): >>Ein richtiges Lager ist entstanden, das Flüchtlingslager Friedland. 
Die Zelte sind englischen Wellblechbaracken gewichen. Noch nicht entlassene deutsche 
Kriegsgefangene und DRK-Schwestern helfen den unendlich langen, kaum versiegenden und 
fast nie abreißenden Strömen von Flüchtlingen, hier ein erstes Unterkommen zu finden, sich 
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etwas auszuruhen und möglichst auch einen Zug zu erreichen, der sie mitnimmt. Irgendwohin.  
In einem großen Schweinestall des Universitätsgutes ist eine Behelfsküche eingerichtet wor-
den, in der Suppen und Kaffee gekocht werden. ...  
Kein Dorf ist diesem Ansturm gewachsen. Der winzige Flecken Friedland erst recht nicht. ... 
Der erste Mensch wurde im Lager geboren, die ersten sind nun auch gestorben. In der Zeit 
vom 4. bis zum 10. November gab es nicht weniger als 5 Tote. Todesursache: Erschöpfungs-
zustand, Herzschwäche, Fluchtstrapazen. 
Bis hierher sind sie gekommen. Bis zu diesem fremden Ort, von dem sie nie in ihrer ostdeut-
schen Heimat gehört hatten, wurden sie von den müden und wunden Füßen geschleppt. Bis 
Friedland hatte das Herz alle Anstrengungen ungewohnter Art ertragen. Nun aber ging es 
nicht weiter. Der Tod kam und sagte "Halt".  
Niemand konnte sie nun jagen, wohin es gefiel. Niemand vermochte ihnen zu befehlen, das 
Bündel aufzunehmen und wieder weiter zu wandern, immer weiter. Wohin eigentlich? Keine 
Behörde und keine Uniform hat über diese mehr zu verfügen. Sie gehorchen einfach nicht 
mehr. Ein Stärkerer als alle Gewaltigen der Welt kam und nahm sie in seine Arme. Fast liebe-
voll. Als wollte er ihnen den weiteren, dornigen Weg ersparen.  
Sie starben fern der Heimat, die sie so sehr geliebt hatten. Sie starben, kaum daß jemand Notiz 
nahm. Keine Zeitung meldete ihren Tod. Es wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. 
Denn sie waren Flüchtlinge, einfache Menschen irgendwo aus einer ostdeutschen Provinz.  
... Sie wurden in Friedland beerdigt, als bereits lange alle Kanonen schwiegen, aber noch im-
mer Siegesfeiern veranstaltet werden. ...<< 
Die "Deutschland Abteilung" des britischen Foreign Office berichtete am 3. Dezember 1945 
(x028/224): >>Genau so, wie wir in Potsdam von den Russen betrogen wurden, als sie be-
haupteten, daß nur anderthalb Millionen Deutsche östlich von Oder und Neiße geblieben sei-
en, werden wir jetzt, wie ich fürchte, feststellen, daß es weit mehr Deutsche als die 3,5 Millio-
nen sind, die der Kontrollmission gemeldet wurden, selbst wenn man annimmt, daß bereits 5 
Millionen nach Deutschland getrieben worden sind.  
Wie man glauben kann, daß das Deutschland von heute diese verhungernde Bevölkerung von 
bis zu 14 Millionen Menschen aufnehmen kann, übersteigt meine Vorstellungskraft. ...<<  
Der britische Philosoph Bertrand Russell berichtete am 8. Dezember 1945 im "New Leader" 
über die Massenvertreibung der Ostdeutschen (x044/197): >>Ohne Vorankündigung werden 
Frauen und Kinder zu den Zügen getrieben, jeder nur mit einem Koffer, der ihnen meistens 
noch geraubt wird. Die Bahnfahrt nach Berlin dauert Tage, Verpflegung gibt es keine. Viele 
sind tot, wenn sie in Berlin ankommen. Kinder, die unterwegs sterben, werden aus dem Fen-
ster geworfen. ...  
Bergen-Belsen noch einmal - Tote werden auf rohen Pritschenwagen weggekarrt. ... Ein gro-
ßer Teil der von Haus und Hof Vertriebenen wird nicht mit der Bahn abtransportiert, sondern 
muß zu Fuß nach Westen wandern. ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 16. Dezember 1945 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/31-32): >>16. Dezember 1945: Es ist Winter - und immer noch das gleiche 
Bild. In Friedland, in Bremke - an der "Grenze", wie man jetzt hier sagt - kommen immer 
neue Flüchtlinge an. Jede Woche, jeden Tag, ja jede Stunde. 19 Wellblechbaracken stehen 
nun auf dem feuchten Wiesengrund. Ohne Dielen, denn Holz ist knapp. Und die Menschen 
frieren jämmerlich.  
Alle Personen, die Friedland durchlaufen, werden registriert, erhalten einen Meldeschein, 
kommen zum Arzt und müssen sich entlausen lassen. Im Lager ist eine richtige Verwaltung 
entstanden. Es gibt auch bereits einen Lagerleiter. Ständig kreischt ein Lautsprecher irgend-
welche Namen von Gesuchten. Das betreuende Personal ist um diese Stellung nicht zu benei-
den. Nerven gehören dazu. Und wer hat die noch? Nach solchen Jahren. 
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Täglich werden 2 Sonderzüge der (britischen) Militärregierung eingesetzt, um die Menschen 
in Richtung Westen oder Norden zu bringen. Aber an Ruhr und Rhein ist der Hunger schlim-
mer als in den landwirtschaftlichen Gebieten Norddeutschlands. Deshalb wollen die Englän-
der niemanden mehr in die zerbombten Städte lassen. Durch den Wald von Verordnungen gibt 
es jedoch immer irgendwo einen Durchschlupf.<< 
Papst Pius XII. forderte die Siegermächte am 24. Dezember 1945 auf, die Vertreibung der 
Deutschen rückgängig zu machen (x024/219): >>... Daher richten wir an die Staatsmänner, 
die über die Geschicke der Menschheit entscheiden, die dringlichste Bitte, den Millionen ver-
triebener Deutscher ihr Land und ihre Heimat wieder zurückzugeben und sie vor der Ver-
zweiflung zu retten.<< 
Papst Pius XII. kritisierte ferner kollektive Strafzuweisungen (x025/157): >>... Ich habe ein 
reines Gewissen, ich bin frei von Schuld? Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß: beides ist 
dem Herrn ein Greuel.  
Wer also Sühne für Schuld verlangt, durch gerechte Bestrafung der Verbrecher nach dem Maß 
ihrer Verbrechen, muß peinlich darauf achten, daß er nicht das Gleiche tue, was er den an-
deren als Schuld oder Verbrechen vorhält. ...<< 
Am 25. Januar 1946 stimmten sämtliche deutschen SPD- und CDU-Politiker (Oberpräsiden-
ten und Chefs der Länderregierungen in der britischen Zone), außer dem parteilosen Hambur-
ger Bürgermeister, in Oldenburg gegen die Bildung von landsmannschaftlichen Flüchtlings-
verbänden (x024/214): >>Die Bildung von landsmannschaftlichen Verbänden für Flüchtlinge, 
sowie von jeder anderen Vereinigung von Flüchtlingen, sollte für die ganze britische Zone 
nicht gestattet werden. ...<< 
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über das Verbot von landsmannschaftlichen Vertriebenenverbänden (x024/-
214-215): >>... Mit dem Koalitionsverbot, daß die Besatzungsmächte bald darauf ausspra-
chen, konnten sie somit zwei Seiten gefallen; einmal den deutschen Politikern, die im Fall der 
britischen Zone selbst darum gebeten hatten, und den osteuropäischen Vertreiberstaaten, weil 
diese sich durch die Bildung von Vertriebenenvereinigungen hätten provoziert fühlen können. 
Den Vertriebenen wurde hier von seiten der Briten und Amerikaner jedenfalls erneutes Un-
recht zugefügt.  
Die Haltung der deutschen Politik zeigt die wohl allgemeine verbreitete Meinung, man könne 
sich die Schwierigkeiten vom Hals schaffen, wenn man nur den Betroffenen weder Möglich-
keit zur Artikulation noch Macht zum Widerstand (Stärke durch Vereinigung) gäbe. Auch 
wenn dies nie ... offiziell geäußert wurde, lag doch gerade im Verbot von Vertriebenen-
Vereinigungen der bequemste Weg, Konfrontationen und somit möglichen Konsequenzen 
auszuweichen.<< 
Der EKD-Rat protestierte am 30. Januar 1946 ebenfalls gegen die brutalen Vertreibungsme-
thoden (x111/130): >>... Zu Tode erschöpft, halb verhungert und unterwegs bis aufs Letzte 
ausgeraubt, kommen die unglücklichen Opfer der Ausweisungen in Deutschland an und fin-
den hier oft genug nirgends ein menschenwürdiges Unterkommen.<< 
Die "New York Times" berichtete am 4. Februar 1946 über die Tragödie der deutschen Ver-
triebenen (x028/139-140): >>In Potsdam war man übereingekommen, daß die erzwungene 
Auswanderung in "humaner und geregelter Weise" durchgeführt werden sollte.  
Aber wie jedermann weiß, der den schrecklichen Anblick der Empfangsstellen in Berlin und 
München erlebt hat, vollzieht sich der Exodus (Auszug) unter alptraumhaften Zuständen, ohne 
internationale Beaufsichtigung, oder auch nur vorgespiegelte humane Behandlung.  
Wir sind mitverantwortlich für Greuel, die nur (mit) den Grausamkeiten der Nazis zu verglei-
chen sind ...<<  
Am 12. Februar 1946 wurden in der britischen Besatzungszone alle ostdeutschen Landsmann-
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schaften verboten (x024/212). 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 15. Februar 1946 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/35): >>In Göttingen ist ein evangelisches Hilfskrankenhaus auf dem sog. 
"Rohns" eingerichtet worden, das zunächst nur von Friedland belegt werden darf. In dieses 
ehemalige Restaurant läßt der Lagerarzt diejenigen einweisen, ... deren Kraft am Ende ist oder 
die der Todeshauch bereits streifte. 
Bis zum 15. Februar 1946 starben von 508 aus Friedland eingelieferten Personen 99 Frauen 
und Männer. ... Dazu kommen viele Tote in den anderen Göttinger Krankenanstalten und 
Heimatkliniken. Das große Sterben hat immer noch nicht aufgehört. ...<< 
Der Ökumenische Rat der Vereinigten Staaten von Amerika verurteilte im Februar 1946 die 
UN-Organisation wegen des Ausschlusses der deutschen Vertriebenen und wies auf das Elend 
und die unsägliche Not der deutschen Vertriebenen hin (x024/217): >>... Die Vorschläge der 
Potsdamer Konferenz sind nicht ausgeführt worden; vielmehr haben die Umsiedlungsmaß-
nahmen große Härten, Not und Leid für Millionen Menschen, einschließlich vieler Frauen und 
Kinder, mit sich gebracht. Krankheit und Tod in erschreckendem Ausmaß sind die Folge. Die-
ser Zustand ist eine Herausforderung des christlichen Gewissens.<< 
Churchill bedauerte am 5. März 1946 während seiner Rede in Fulton/Missouri erstmalig die 
Folgen der Austreibung (x156/32): >>... Es ist ein Schatten auf die Erde gefallen, die erst vor 
kurzem durch den Sieg der Alliierten hell erleuchtet worden ist.  
Niemand weiß, was Sowjetrußland und die kommunistische internationale Organisation in der 
nächsten Zukunft zu tun gedenken oder was für Grenzen ihren expansionistischen und Bekeh-
rungstendenzen gesetzt sind, wenn ihnen überhaupt Grenzen gesetzt sind. ... 
Von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang über 
den Kontinent gezogen. ...  
Die von Rußland beherrschte polnische Regierung ist ermächtigt worden, sich in unrechtmä-
ßiger Weise und in gewaltigem Ausmaße in deutsche Angelegenheiten einzumischen und 
Massenausweisungen von Deutschen anzuordnen, wie man sie bisher noch nicht kannte. ...<<  
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 8. März 1946 aus München 
(x124/138-139): >>... Die Flüchtlingskommissare in den Landkreisen haben diktatorische 
Vollmachten, überflüssigen Wohnraum auszukundschaften und zu beschlagnahmen. Eine Be-
schwerdeinstanz für ihre Entscheidungen gibt es nicht.  
Hinter der Aktion steht nicht nur die Regierung, sondern die Besatzungsmacht, die sich im 
November 1945 verpflichtet hat, in Übereinstimmung mit den Briten und Russen die 
6.500.000 noch in Osteuropa lebenden Deutschen aufzunehmen.  
Diese Übereinkunft geht wieder auf das Potsdamer Abkommen zurück, an dem sich die Fran-
zosen nicht beteiligten. Daher lehnt de Gaulle eine Übernahme dieses Kriegserbes für seine 
Zone ab.  
Da die Opfer dieser Manipulation nur Deutsche sind, können die Sieger die Bewältigung die-
ses Transfers, wie die triste Völkerwanderung beschönigend heißt, zu einer rein deutschen 
Angelegenheit machen. ... 
Abends studierte ich das Entnazifizierungsgesetz, das die Tageszeitung im Wortlaut veröffent-
licht. ...  
Unsere Regierungen, denen die Durchführung obliegt, sind nicht zu beneiden. Sie müssen 
nicht nur in ein zerstörtes Land Millionen ausgeplünderter Menschen aufnehmen, sondern 
gleichzeitig einen Feldzug gegen unsere Vergangenheit führen, für den es in der Geschichte 
keine Parallele gibt.  
Nach US-Schätzungen werden durch das Gesetz 1.000.000 Menschen ihre Existenz und Hun-
derttausende ihre Habe verlieren.  
Uns allen wird ein kollektiver Schuldkomplex injiziert und eine Umwertung aller bisherigen 
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Anschauungen anbefohlen, deren Auswirkungen sich gar nicht absehen lassen.<<  
General König, der französische Oberkommandierende in Deutschland, schlug seiner Regie-
rung am 9. März 1946 vor, geeignete Deutsche (mehrheitlich Vertriebene und Kriegsgefange-
ne) in Frankreich anzusiedeln, um dort die Kriegsverluste unter den Franzosen auszugleichen 
und um die deutsche Bevölkerung zu reduzieren (x153/53). 
Am 4. Mai 1946 wurde die "Arbeitsgemeinschaft deutscher Flüchtlinge e.V." durch die briti-
sche Militärregierung aufgelöst (x024/213). 
In der britischen Zone wurden am 18. Mai 1946 alle Vereinigungen der Vertriebenen verbo-
ten. Die US-Militärregierung ließ später ebenfalls sämtliche Vertriebenenverbände verbieten.  
Walter Müller-Bringmann berichtete am 30. Juni 1946 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/35-38,46-47): >>Ende Juni 1946. Die organisierten Deportationen "nehmen ihren 
Fortgang", heißt es in einem Bericht. Man nennt das jetzt "Transporte". ...  
Jeden Morgen sammeln sie sich "drüben" vor dem Schlagbaum beim sowjetischen Kontroll-
punkt. Warten darauf, bis genügend Leidensgenossen zusammen sind, um einen "Schub" zu 
bilden. Dann drückt der Posten den Schlagbaum hoch und der Marsch ins Niemandsland zwi-
schen den Demarkationslinien beginnt. ...  
Längst sind die Kolonnen, die sich dann langsam und mühevoll zum englischen Schlagbaum 
bewegen, zum gewohnten Bild geworden. Wer da ankommt mit Sack und Pack, alte Mütter-
chen und blutjunge Frauen, Greise und Halbwüchsige, ... Kinder mit dem Schulranzen auf 
dem Rücken und Säuglinge in arg mitgenommenen Kinderwagen, Kriegsversehrte und Kran-
ke, Menschen, die das Leben vor sich haben und solche, die sich kaum noch die Mühe neh-
men, zurückzuschauen - wer da ankommt mit langsamen, müden Schritten, erwartet nicht, ein 
herzliches "Willkommen" zu hören.  
Denn diese Menschen sind es gewohnt, als nicht besonders willkommen angesehen zu wer-
den. Sie mußten es lernen, als "Last" zu gelten, die man am liebsten schnell und vollständig 
abschütteln möchte. ...  
Denn, die da ankamen, die besaßen nichts mehr außer dem, was sie auf dem Leibe trugen oder 
auf Handkarren, Leiterwagen oder im Koffer noch geborgen hatten. Etwas Wäsche, vielleicht 
ein Kleid, ein Paar Schuhe, die Decke, oft gebraucht und schadhaft, einen Mantel für das Kind 
oder den Pullover für den Mann, der doch irgendwann einmal wieder zurückkommen würde – 
Habseligkeiten, in der Eile gepackt, ohne viel Überlegung zusammengerafft. So vieles mußte 
man zurücklassen, Wertvolles, Wichtiges, Unersetzliches.  
Und wie sollte man mit dem Bündel da ein neues Leben anfangen? Bei fremden Leuten, in 
einem fremden Hause, ohne Bett, ohne Stuhl und ohne Kochtopf? Wovon sollte die Familie 
leben? Wer würde für sie sorgen - da doch alles, alles dahin war, der Staat zusammengebro-
chen ...<< 
>>... Vor den deutschen Verwaltungsstellen, die nur beschränkte Vollmachten haben, liegt 
eine schwere Aufgabe und noch eine größere Verantwortung. Sie müssen versuchen, eine ge-
wisse Ordnung in diesen Menschenwirbel zu bringen. ... 
Die Verkehrswege sind noch immer stark zerstört. Es fehlt an Nahrungsmitteln und Brenn-
stoffen. ... Das Geld sinkt immer mehr im Ansehen. Es wird nur Ware gegen Ware getauscht. 
Die alliierte Politik läßt eine gleichmäßige Verteilung der hereinflutenden Menschen nicht zu. 
In der britischen Zone haben die Offiziere der Besatzungsmacht etwas zu sagen. Die Ameri-
kaner haben in ihrer Zone deutsche Stellen mit der Aufteilung beauftragt. Für Flüchtlinge ver-
schlossen ist die französische Zone. Dort wird niemand aufgenommen. 
Landräte und Bürgermeister der Kreise und Gemeinden, denen Flüchtlingstransporte "zu-
geteilt" werden, haben die Hauptlast der Unterbringung und Versorgung zu tragen. Weil die 
Dörfer im Gegensatz zu den Städten die wenigsten Schäden an den Häusern davontrugen, 
werden die Massen der täglich eintreffenden Menschen dorthin gelenkt.  
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Kommt der Transport im Dorf an, wird er zunächst kopfmäßig gezählt, dann werden Zimmer 
beschlagnahmt, um die Familien überhaupt erst einmal unterzubringen. Aber was geschieht 
dann?  
Wo soll die Bekleidung, wo sollen Öfen, Herde, Schuhe, Decken, Betten, Einrichtungsgegen-
stände, ... Brennholz hergezaubert werden? 
Die Zahl der Flüchtlinge, die in den Westzonen untergebracht werden muß, entspricht etwa 
der Gesamteinwohnerschaft Skandinaviens oder Hollands. Manche kleinen Gemeinden ver-
doppeln ihre Einwohnerzahl in wenigen Monaten.  
Ohne die Disziplin der Vertriebenen, der bewundernswerten Bescheidenheit dieser Menschen, 
jedoch auch dem guten Willen der einheimischen Bevölkerung, zu helfen, müßte es zu einer 
Katastrophe kommen.  
Doch die Deutschen haben gelernt, geduldig die harte Faust des Schicksals zu ertragen. Und 
sie schlägt noch immer zu. ...<< 
Ein kirchliches Hilfswerk im Ruhrgebiet berichtete im Juli 1946 (x117/58): >>Der neunjähri-
ge Ostflüchtling Hans M. wurde von der Bahnhofmission aufgegriffen. Er hatte nur eine zer-
lumpte Hose an und besaß sonst kein Kleidungsstück. Nach seinen Angaben ist der Vater 
vermißt und die Mutter verstorben. Er hat keine Angehörigen und besitzt nichts. ...<< 
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über den nicht selten bitteren Anfang der deutschen Vertriebenen im Westen 
(x024/183): >>Auch wenn es unter den Einheimischen im Westen Männer und Frauen gab, 
die mit Tatkraft halfen, das Los der Ankommenden zu lindern, so muß doch festgehalten wer-
den, daß das Zusammentreffen der Flüchtlinge mit den Einheimischen in der Regel enttäu-
schend war. 
Von einer Welle der Sympathie zu den Betroffenen konnte wahrlich nicht die Rede sein. Es 
war schon bestürzend, wie gleichgültig und ablehnend sich Deutsche ihren Landsleuten ge-
genüber verhielten. ...<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 2. August 1946 aus Bayern 
(x124/207-208): >>Dr. W. besucht, der recht deprimiert von einer Inspektionsreise durch die 
Flüchtlingslager zurückgekommen ist. ...  
Die Kloaken rinnen in die Baracken, die Folge sei eine unausstehliche Mückenplage, die 
Waschgelegenheiten sind mehr als notdürftig, die Räume überbelegt. Niemand nehme sich der 
Kinder an, die wie junge hungrige Hunde in der Gegend umherstreunen. ... 
Die Bevölkerung Schleswig-Holsteins hat infolge des Flüchtlingszustroms von 1.500.000 auf 
2.730.000 Menschen zugenommen. Die Briten haben den Zuzug nach dieser Provinz gesperrt. 
... 
Das Schwabinger Krankenhaus, das die Amerikaner beschlagnahmt haben, verfügt über 4.000 
Betten. Nicht einmal ein Sechstel davon sind belegt, und unter den Kranken befindet sich 
nach unseren Begriffen kaum ein spitalfähiger Fall. Während in unseren Kliniken die Kranken 
auf den Gängen liegen, benutzen die Besatzer die Räume u.a. als Absteigquartier für ihre Fuß-
ballmannschaften. ...<<  
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 28. August 1946 (x124/226-
227): >>Am Morgen schrieb ich den Bericht vom Todesmarsch der Saazer auf Matrize.  
Mit jedem Blatt kroch mir das Grauen über die Greueltaten tiefer ins Blut. Hat bei Umstürzen 
dieser Art Bestialität immer einen Freibrief?  
Als Schüler liebäugelte ich mit der Revolution; nun da ich einer mit knapper Not entgangen 
bin und einen winzigen Bruchteil von deren Protokollen aufarbeite, habe ich wohl lebenslang 
genug davon. 
... Was wir tun, erlittenes Unrecht festzuhalten und menschliches Leid der Vergeßlichkeit zu 
entreißen, ist auf bescheidene Weise nützlich. Man sollte nicht nur von den Opfern der ande-
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ren sprechen. ...<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 21. Oktober 1946 aus Bayern 
(x124/251): >>Die schwersten Sorgen drohen vom Flüchtlingsproblem und dieses dämpft 
spürbar das politische Treiben, da auch der letzte Politiker inzwischen weiß, daß es hier um 
das nackte Überleben oder elende Zugrundegehen von einigen Hunderttausenden geht. 
Im entlegensten Dorf können Sie heute Flüchtlinge finden; sie füllen die elenden Lager, die 
man uns überließ, in denen oft die Fensterscheiben fehlen und keine Öfen stehen, ohne daß 
viel Hoffnung besteht, hier Abhilfe zu schaffen. Auch für den, der ein Dach über dem Kopf 
hat, wird die Herbeischaffung des Lebensnotwendigen schwieriger. ...  
... Wie schon in der letzten Kriegszeit bestimmen die Ausländer weitgehend das Straßenbild. 
Sie schauen nun viel besser gekleidet und genährt aus als wir, eine seltsame Oberschicht. ... 
Bewundernswert ist die urwüchsige Zähigkeit der ... (Deutschen), die der Totalabstumpfung 
entgegenwirkt. ...<< 
Die "New York Times" berichtete am 23. Oktober 1946 über den Fortgang der Vertreibung 
(x028/140): >>Der Umfang dieser Umschichtung und die Verhältnisse, unter denen sie vor 
sich geht, haben in der Geschichte nichts Vergleichbares.  
Niemand, der diese Greuel unmittelbar erlebt, kann daran zweifeln, daß es sich um ein 
Verbrechen gegen die Menschheit handelt, für das die Geschichte eine furchtbare Vergeltung 
üben wird ...<<  
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Alfred M. de Zayas schrieb später über 
die Vertreibung der Deutschen (x028/140): >>... Insgesamt wurden etwas 6 Millionen Men-
schen von den "organisierten Umsiedlungen" erfaßt, und wenn sich auch die ausweisenden 
Länder häufig nicht einmal an das von den westlichen Alliierten geforderte Mindestmaß an 
Proviant und menschliche Behandlung hielten, rettete doch die bloße Tatsache, daß man im 
Westen rechtzeitig wußte, wann ein Transport und wie viele Menschen ankommen würden, 
vielen Ausgewiesenen das Leben.  
Hätte es die "organisierten Umsiedlungen" nicht gegeben, wären also alle Deutschen so brutal 
vertrieben worden wie im Jahre 1945, dann hätten die Verluste an Menschenleben nicht zwei, 
sondern drei Millionen und mehr betragen.<< 
Nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946 hielten sich in den 4 Besatzungszonen (ein-
schließlich Berlin) 9.593.800 deutsche Flüchtlinge und Vertriebene auf. 5.608.100 Deutsche 
stammen aus den deutschen Ostprovinzen und 3.985.700 sind Volksdeutsche. In den westli-
chen Besatzungsgebieten registrierte man 5.878.500 Heimatlose (x111/235):  
Britische Zone = 3.055.300,  
nordamerikanische Zone = 2.744.900 und  
französische Zone = 78.300.  
Die SBZ und Groß-Berlin nahmen 3.598.400 bzw. 116.900 Flüchtlinge auf.  
Die höchsten Zuwanderungsquoten meldeten: Mecklenburg 42,2 %, Schleswig-Holstein 32,2 
%, Niedersachsen 23,3 % und Bayern mit 18,9 % der Gesamtbevölkerung (x092/939). 
Aufgrund der großen Wohnungsnot beschlossen die Briten im Herbst 1946, weitere Wohn-
räume zu beschlagnahmen (x021/465): >>... Die Notlage infolge des Wohnraummangels ist 
außerordentlich ernst. Zahlreiche Flüchtlinge und Evakuierte sind menschenunwürdig unter-
gebracht. In den nächsten Wochen werden weitere Flüchtlingstransporte eintreffen. Bis zum 
Eintritt des Winters, also binnen sechs Wochen, muß die größtmögliche Ausnutzung aller ver-
fügbaren Räume zu Wohnzwecken mit allen Mitteln durchgesetzt werden. Es wird daher an-
geordnet:  
1. Sämtliche vorhandenen Wohneinheiten sind nochmals streng durchzuprüfen, um Räume für 
die Unterbringung von Flüchtlingen und anderer unangemessen untergebrachter Personen ver-
fügbar zu machen. 
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2. Wohnungsinhaber dürfen nicht zugleich über Wohnräume und über hinreichende Schlaf-
räume verfügen. Das gilt besonders dann, wenn Küchen von einem Flächenraum von mehr als 
10 Quadratmetern zur Verfügung stehen, Geschäftsräume, Läden, Gastwirtschaften, Lager-
räume und andere für Wohnzwecke geeignete Räume sind gegebenenfalls für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen freizumachen.<<  
Da alle Versuche, die rund 200.000 Flüchtlinge in ihre ostdeutsche Heimat zurückzuführen, 
an der strikten Weigerung der Sowjetunion scheiterten, forderte das dänische Außenministeri-
um die Westmächte am 17. November 1946 auf, sämtliche internierten Flüchtlinge zu über-
nehmen (x153/55). 
Die katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten beklagten in einem Rundschreiben vom 17. 
November 1946 die große Mitverantwortung an den Vertreibungsverbrechen in Ost-Mittel-
europa (x026/83): >>... Wir halten es für eine selbstverständliche Wahrheit, daß alle Men-
schen gleich geschaffen sind, daß sie vom Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten 
ausgestattet wurden, wie mit dem Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Wohlstand.  
Daher ist unseres Erachtens die Hochachtung vor den Rechten und Pflichten des Menschen, 
als Einzelmensch und als Glied der häuslichen und bürgerlichen Gemeinschaft, die erste 
Pflicht jeder Regierung gegenüber ihren Bürgern.  
Der Staat fordert mit Recht von seinen Bürgern Mitarbeit an Gemeinwohl, aber das berechtigt 
ihn nicht zur Zwangsherrschaft mit Unterdrückung der persönlichen, politischen, sozialen und 
religiösen Grundrechte.  
Was jedoch eine Regierung beim Gebrauch ihrer eigenen Hoheitsrechte nicht tun darf, das 
darf sie auch nicht genehmigen oder gar in versteckter Form begünstigen, wenn es sich um 
eine andere Regierung handelt bei Abmachungen, die wie Friedensschluß und Friedensschutz 
die Nationen betreffen.<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 21. Dezember 1946 (x124/-
277): >>... Die argentinische Regierung plant, 4.000.000 europäische Flüchtlinge aufzuneh-
men. ... 
Eine Umfrage in Hamburger Schulen ergab, daß die Hälfte aller Mädchen noch nie eine Puppe 
gehabt hat und mehr als die Hälfte aller Kinder kein Bilderbuch kannten. 2 Drittel haben noch 
nie mit einem Buntstift gemalt – alles Dinge, die Kinder in anderen Zeiten, auch wenn sie aus 
armen Familien kamen, immer erfreuten.  
Eines wußten aber alle: Wie man einen Kohlenwagen ausraubt und welche Ausreden man 
gebraucht, wenn man dabei erwischt wird.<< 
Im Jahre 1946 transportierte man Millionen von ausgeplünderten Vertriebenen in den größten-
teils zerstörten, ausgebluteten und ausgehungerten Rest Deutschlands. Sie kamen aus allen 
Gebieten ostwärts von Oder und Neiße sowie dem Sudetenland und aus Ungarn. Nach mona-
telanger Internierung, schwerer Zwangsarbeit, ungenügender Ernährung und zahllosen Ver-
treibungsstrapazen waren die Vertriebenen am Ende ihrer Kräfte, so daß viele nach der An-
kunft in den mittel- und westdeutschen Besatzungszonen an Entkräftung, Krankheiten und 
Unterernährung starben. 
Der Bayerische Staatskommissar für das Flüchtlingswesen registrierte im Jahre 1946 in der 
US-Besatzungszone insgesamt 1.111 Eisenbahnzüge mit 1.183.370 Ausgewiesenen aus der 
Tschechoslowakei. 661 Transporte gingen nach Bayern und 450 Transporte nach Hessen so-
wie Württemberg-Baden. Ferner wurden noch etwa 100.000 Sudetendeutsche, die man bereits 
1945 nach Österreich ausgetrieben hatte, in die nordamerikanische Besatzungszone abgescho-
ben (x004/123).  
Für Millionen von Heimatvertriebenen wurde das neue Leben im Westen zu einem jahrelan-
gen Daseinskampf. Überall in Mittel- und Wesdeutschland sah man erschöpfte Vertriebene, 
die Nahrung und Unterkünfte suchten. Alte Menschen hatten es besonders schwer, denn sie 
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waren nach den Zwangsumsiedlungen mehrheitlich vollkommen am Ende ihrer körperlichen 
und seelischen Kräfte.  
Im Westen unterschätzten die Nordamerikaner und Briten zunächst die gewaltigen sozialen 
Probleme der unmenschlichen Vertreibungsaktionen, so daß die deutschen Vertriebenen zu-
nächst überhaupt nicht oder nur in Massenunterkünften untergebracht werden konnten.  
Zahllose geflohene und vertriebene Menschen mußten z.T. monate- oft sogar jahrelang in 
Wellblechbaracken der Flüchtlings- und Vertriebenenlager vegetieren. In den Behelfsunter-
künften war es im Sommer oftmals sehr heiß, während im Winter gewöhnlich eisige Kälte 
herrschte. In den westdeutschen Besatzungszonen erhielten die Flüchtlinge und Vertriebenen 
vielerorts nur Aufenthalts- und Zuzugsgenehmigungen, wenn sie Arbeit fanden. 
Die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen konnten in den Besatzungszonen nirgends ausrei-
chend verpflegt oder untergebracht werden, so daß sich die chaotischen Lebensverhältnisse 
der Deutschen Ende 1946 dramatisch verschlimmerten. Hunger, Not, Elend und ständige Ü-
berlebenskämpfe bestimmten damals die Nachkriegszeit der Deutschen. Eine Zukunft schien 
es nicht zu geben und an die Vergangenheit wollte niemand erinnert werden.  
Der deutsche Journalist und Publizist Günter Böddeker (1933-2012) berichtete später über die 
katastrophale Situation der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen (x021/462-464): >>Die 
Deutschen, die aus ihrer Heimat verjagt worden waren, mußten nun in dem Rest von Deutsch-
land heimisch werden. Doch welch ein Land war das, in dem die Vertriebenen und Flüchtlin-
ge sich nun tastend und suchend zurechtfinden sollten. Es war ein Land, das ihnen düster und 
abwesend erscheinen mußte. Ein Land voller Trümmer und Elend, dieses vom Krieg geschla-
gene Deutsche Reich, fremdem Willen unterworfen, unterteilt in Besatzungszonen, an deren 
Grenzen die Soldaten der Sieger wachten. 
Nie war ein Land schlimmer zerstört worden als das Deutsche Reich, in dessen Hauptstadt 
einst der totale Krieg ausgerufen worden war, der in eine totale Niederlage geführt hatte. ... In 
diesem Land, in das die Menschen des Ostens jetzt gewaltsam verfrachtet worden waren, 
mangelte es an allem, was Menschen brauchten, um überhaupt leben zu können: an Wohn-
raum, an Nahrung, an Kleidung. 
Bombenangriffe und Kriegshandlungen hatten Millionen von Wohnungen in Deutschland 
vollständig zerstört oder so beschädigt, daß sie unbewohnbar waren. Tatsächlich waren nur 6 
von jeweils 10 Wohnungen übriggeblieben. Von diesen 6 Wohnungen, in denen Menschen 
noch menschenwürdig hausen konnten, hatten die Besatzungstruppen jeweils eine für ihre 
Zwecke beschlagnahmt. Also: die Einwohner der westlichen Besatzungszonen mußten jetzt 
mit der Hälfte des Wohnraums auskommen, über den sie vor dem Krieg verfügt hatten. 
In diese Enge wurden nun auch noch Millionen hineingepreßt, die aus Pommern und Schlesi-
en, Ost- und Westpreußen, aus Böhmen und Mähren und der Tschechoslowakei, aus Ungarn 
und Jugoslawien verjagt und in die westlichen Besatzungszonen getrieben wurden. In diese 
Enge drängten sich aber auch Hunderttausende, die erst in die sowjetische Besatzungszone 
geflüchtet oder dorthin vertrieben worden waren, aber unter keinen Umständen unter einem 
kommunistischen Regime leben wollten und deshalb nach Westen weitergezogen waren. ... 
Alle die Menschen, die nun kamen, brauchten ein Dach über den Kopf, wenn sie nicht 
zugrunde gehen sollten. Sie brauchten Nahrung, sie brauchten Kleidung. Die Westdeutschen 
mußten in ihren Wohnungen enger zusammenrücken. Sie mußten das Wenige, das der Krieg 
ihnen gelassen hatte, teilen. ... 
... Manchmal weigerten sich Westdeutsche, ihren verjagten Landsleuten Platz einzuräumen, 
Zimmer freizugeben, Küchen und Keller mit den Fremden zu teilen. Gemeindeverwaltungen 
beschlagnahmten Wohnraum, und mancher der Vertriebenen, der sein Haus östlich von Oder 
und Neiße unter Drohung polnischer Maschinenpistolen verlassen hatte, zog jetzt in Beglei-
tung britischer Soldaten, die ebenfalls mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, in das Zimmer 
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ein, das der Westdeutsche nicht preisgeben wollte. ...<< 
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über die Ankunft der deutschen Vertriebenen im Westen (x024/177-179): 
>>Die ersten Begegnungen und Erlebnisse mit Deutschen im Westen bedeuteten für die Ver-
triebenen oft eine zusätzliche Belastung.  
Von den Einheimischen wurden sie meist nur als unerwünschte Eindringlinge betrachtet. Sie 
waren das sichtbare Ergebnis des verlorenen Krieges. Sich um sie zu kümmern, war nicht 
mitmenschliches Bedürfnis, sondern lästige Pflicht. Von der großen Volkssolidarität – im 
Dritten Reich noch gerade groß propagiert – war mancherorts nicht viel zu spüren. Oft hatten 
gerade Mütter mit mehreren Kindern die größten Probleme bei der Aufnahme. Die Bauern auf 
dem Lande verfuhren auch hier nach dem Nützlichkeitsprinzip, und so waren sie nicht gerade 
begehrt. ... 
Daß die meisten Vertriebenen kein Geld besaßen, weil ihnen alles abgenommen worden war, 
konnten viele Einheimische nicht verstehen und hielten diese Menschen daher für "Bettler".  
... Von den 16 Millionen Wohnungen, die es in Deutschland 1939 gab, waren 5 Millionen völ-
lig zerstört. 3 Millionen waren so schwer beschädigt, daß sie unbewohnbar waren. Es fehlte 
also die Hälfte des Wohnraums der Vorkriegszeit.  
In dieses zerstörte Land strömten nun zusätzlich noch die Millionen der Vertriebenen. Auf die 
Einheimischen kamen damit Probleme zu, die ihnen anfangs fast unlösbar schienen. ...<< 
Der Chef der französischen Such- und Umsiedlungskommission schlug am 25. Januar 1947 
im Hauptquartier in Baden-Baden vor, elternlos gewordene Vertriebenenkinder nach Frank-
reich zu überführen, um sie dort von französischen Adoptiveltern erziehen zu lassen. Die Her-
kunft der Kinder sollte verschwiegen werden (x153/53). 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 20. März 1947 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/57-58): >>20. März 1947. Vom Evangelischen Hilfswerk wurde eine Auffangstel-
le für männliche Jugendliche im Lager eingerichtet. Das war notwendig, da diese jungen Men-
schen, alle ohne Eltern, ohne Heimat, ohne festen Wohnsitz, langsam aber sicher zu Verbre-
chern werden. Zu Asozialen - zu Opfern der Zeitverhältnisse. ... 
Alle hatten Verbindungen zu Schwarzhändlern, lebten von der Hand in den Mund, schliefen 
auf Bahnhöfen und in Obdachlosenasylen, scheuten jede Arbeit, ließen sich von der Polizei 
einfangen - und kniffen irgendwann, irgendwo auch wieder aus. ... 
Einige dieser Jungen, die nun in Friedland festgehalten werden, hatten bis zu 4 Ausweise bei 
sich, die alle auf verschiedene Namen lauteten und in deutscher und englischer Sprache aus-
gestellt waren. Sie sitzen verstockt, manchmal scheu, meistens frech und anmaßend in der 
Baracke, erzählen sich gegenseitig prahlerisch ihre Abenteuer, geben sich Tips, wie man die 
Behörden und andere Stellen betrügen kann und sind sehr von sich überzeugt. 
... Sie sind das Produkt unserer Gesellschaft, unserer sozialen Ordnung, vor allem aber der 
politischen Vergangenheit, des totalen Zusammenbruchs eines Systems ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 2. Mai 1947 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/63-65): >>2. Mai 1947. Der Frühling ist ins Land gezogen. Aber in was für ein 
Land - mit welchen Sorgen, Problemen, Kümmernissen. Die Baracken in Friedland werden 
durch den Sonnenschein nicht schöner. ... 
Briefe, Berge von Briefen, erreichen das Lager. Briefe, die deutsche Geschichte schreiben, 
ohne es zu wollen. Briefe, die von dem Elend unserer Nation zeugen. Briefe, aus denen Angst 
und Qual spricht. ... Briefe, ... Briefe ... 
"Wir sind aus Neumarkt bei Liegnitz in Schlesien. Als wir fort mußten, verloren wir unseren 
vierjährigen Jungen aus den Augen und haben ihn seitdem nie wieder gesehen. Er heißt Al-
fred, hat graue Augen, ganz helles Haar, am rechten Ohr ist das Läppchen etwas eingerissen 
und er trug damals ein schwarzes Mäntelchen mit einer Pudelmütze. Ist das Kind vielleicht bei 
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Ihnen? Wurde es von jemandem mitgenommen oder beobachtet? ... Wir machen uns jeden 
Tag die schlimmsten Vorwürfe."  
Das schreiben schlesische Eltern, jetzt wohnhaft in Aurich. 
Alle Briefe haben fast den gleichen Inhalt. In jedem Brief steht ein Schicksal aufgezeichnet, 
das Schicksal eines Menschen, der unter die Räder der großen Kriegsmaschine kam. 
Jeder Brief wird von der Lagerleitung bearbeitet. Es wird gesucht, notiert, aufgeschrieben, 
geantwortet. Aber die meisten Briefe mit dem Absender "Flüchtlingslager Friedland/Leine" 
lauten etwa: "Leider konnten wir in unseren Unterlagen von dem von Ihnen Gesuchten nichts 
feststellen."<< 
Die französische Besatzungsmacht erklärte sich am 3. Juli 1947 bereit, 150.000 deutsche 
Flüchtlinge, die sich noch in Dänemark aufhielten, zu übernehmen (x111/342). 
Walter Müller-Bringmann berichtete im November 1947 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/67-69): >>Friedland schickt sich an, in den dritten Nachkriegswinter hinein-
zugehen.  
Es dürfte der härteste werden, den unsere hungernde Generation in Friedenszeiten erlebt. 
Denn unser Land ist nicht nur ausgeblutet, ausgesaugt, ausgepowert. Es ist auch am Ende sei-
ner Kräfte. Die Menschen in den Städten gleichen z.T. wandelnden Leichnamen. Sie sind phy-
sisch und auch seelisch völlig fertig. Kein Wunder bei diesen Rationen.  
Und dennoch gibt es Schlimmeres. Wer da behauptet, er kenne unsere Zeit, er habe die blei-
chen Gesichter der Kinder im Ruhrgebiet, die verhärmten Frauen in den Großstädten und die 
müden Gestalten der Arbeiter ... gesehen; wer da meint, er wisse genau um die Situation des 
Winters 1947 Bescheid, der irrt sich. Denn er war nicht im Lager Friedland, war nicht an der 
Zonengrenze. ... Der Bahnhofsbunker in Hannover ist dagegen ein wahres Erholungsheim. ... 
Hier blutet unser Volk noch aus vielen Wunden. ... 
Nun im November 1947 ist das Leben derer, die noch eine Stube ihr eigen nannten, ein Dorf 
oder eine Stadt als ihre Heimat betrachten dürfen, auch nicht sehr behaglich. Aber es ist kein 
Vergleich mit denen, die in Friedland täglich ankommen, hin- und herirrend, nicht wissend, 
wohin, kein Ziel vor Augen, vielfach ohne rechte Vorstellung von der Zukunft, manchmal 
ohne Hoffnung. 
Für sie wird das Lager, zumindest für Stunden oder Tage, zu einer Ersatzheimat. Denn Fried-
land, mit seinen jetzt 240 Nissenhütten, 200 Lagerhelfern und Lagerhelferinnen, 8 Ärzten und 
3 Krankenschwestern ist zu einer Stadt für sich geworden, mit Barackenbezeichnungen, We-
gen, Polizei, Schlagbäumen, Posten am Tor, einer eigenen Atmosphäre und auch einer, wenn 
auch nur aus wenigen Worten bestehenden "Lagersprache". ... 
Friedland ... ist ein Lager besonderer Art. Denn hier spiegelt sich, wie nirgend anderswo, das 
deutsche Schicksal wider. Hier vollendet sich die deutsche Tragödie. Hier tauchen Hundert-
tausende für einen Augenblick auf, werden gemustert, ausgefragt, versorgt, weitergereicht. 
Hier versuchen sie manchmal zu schillern, zu imponieren, falsche Aussagen zu machen, einen 
Vorteil zu erhaschen. 
Oder aber, und das ist die überwältigende Mehrzahl, sie stehen oder sitzen herum, noch er-
schüttert und mitgenommen von dem, was sie erleben und durchleiden mußten, nicht fähig, 
sich vorzudrängen, nicht in der Lage, sachliche, kurze, treffende Antworten zu geben. Sie 
müssen sich in ihrer neuen Welt erst zurechtfinden.  
Für sie ist die "alte Welt" noch nicht tot, nicht Erinnerung, für sie lebt diese Stadt, dieses Dorf, 
das Haus mit dem Gärtchen irgendwo weiter östlich noch. Sie haben es nicht abgeschrieben, 
sie wollen dorthin zurück. Friedland ist für sie eine Station auf diesem Wege - zurück in die 
Heimat. 
Und doch wissen sie in ihrem tiefsten Herzen, ohne es sich einzugestehen, daß Friedland für 
sie der Beginn eines neuen Lebens bedeutet. Sie müssen hier von vorn anfangen. Die Heimat 
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– die werden sie jahrelang nicht wiedersehen. Vielleicht überhaupt nicht. 
Nach Friedland kamen und kommen ja nicht nur Menschen aus den ostdeutschen Gebieten ... 
– hierher fanden und finden sich Männer, Frauen und Kinder aus fast allen Staaten der Erde. 
Ihr Schicksal war so vielfältig, so unendlich verschieden, so ohne jede Gemeinsamkeit. Und 
doch verband sie alle ein Wort: sie waren Deutsche. Und deshalb traf sie irgendwo der Bann-
strahl. ... 
Deutsche aus China und den Philippinen, aus Südamerika und Südafrika, Spanien und Kana-
da, England und Japan trafen hier ein.  
Sie mußten die Reise auf Befehl antreten oder gingen freiwillig, sie wurden irgendwo ausge-
stoßen oder meinten, aus vielerlei Gründen gehen zu sollen. 
Sie kamen mit und ohne Gepäck, in guter und schlechter Kleidung, mit und ohne Papiere, völ-
lig bargeldlos und auch mit gespickter Brieftasche. 
Für alle fiel eine Welt zusammen, die meisten ließen irgendwo Besitz und Habe zurück. Für 
alle hieß und heißt es: neu anfangen, nicht verzagen, nicht den Mut verlieren. Es wird schon 
irgendwie weitergehen. 
Friedland ist für sie ein Hoffnungsstrahl. In Friedland erhalten sie die erste Orientierung. 
Friedland gibt ihnen erste Kraft, erste Stärke, erste Hilfe. 
Friedland ist mehr als irgendein Lager dieser Welt. Friedland ist Trost, Liebe, Fürsorge und 
Menschlichkeit zugleich. Friedland ist der Ausdruck dessen, daß wir noch nicht verloren sind. 
Wenn wir auch nahe, sehr nahe am Abgrund waren ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 23. Dezember 1947 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/70): >>23. Dezember 1947. Sie wurden nicht vergessen. In aller Not und Be-
drängnis, in aller Sorge: Es ist doch ihr Fest. Das Fest der Kinder. Und in Friedland sind na-
hezu 200 Kinder, die alle genau so an Weihnachten und an das Christkind denken, wie ihre 
kleinen Brüder und Schwestern weit draußen in den Landen.  
Spielzeug war gebastelt worden, begehrtes Gebäck besorgt. Äpfel in den umliegenden Dörfern 
gesammelt - und nun konnte der Weihnachtsmann kommen.  
Ein Angehöriger der Lagerleitung hatte ein Krippenspiel geschrieben, das von Kindern des 
Lagers aufgeführt wurde. Mit welcher Innigkeit, großer Andacht ... waren die Kleinen bei der 
Sache. Später gab es Pfefferkuchen und Kakao, Schokolade und Bonbons. Das Spielzeug 
wurde bestaunt und begutachtet.  
Es war ein schöner Nachmittag im grauen Lager Friedland. Denn Freude war nicht nur bei den 
Kleinen eingekehrt. Auch Eltern nahmen daran teil. Wenn sie auch in Gedanken manchmal 
ganz weit weg waren, weit fort ... 
Übrigens: Majorin Mitchel von der britischen Heilsarmee, die englische Lagerleitung, das Ro-
te Kreuz, die kirchlichen Organisationen - sie alle halfen dabei. ...<< 
Ende 1947 lebten ungezählte Heimatlose in notdürftig reparierten Behelfswohnungen, in e-
hemaligen Barackenlagern von Fremdarbeitern, in feuchten Kellern, schmutzigen Viehställen, 
Scheunen, Schuppen, Gartenlauben, in selbst errichteten Baracken aus Holz und Blech oder 
sie hausten in Höhlen und Erdbunkern. In manchen Kreisen und Gemeinden schien die Woh-
nungsnot unüberwindlich zu sein.  
Trotz der Beschlagnahmung von Quartieren erhielten viele Flüchtlinge und Vertriebene nur 
Notunterkünfte in den zahllosen Lagern. Dort mußten sie wegen fehlender Wohnungen notge-
drungen jahrelang hausen. Die Notunterkünfte wurden meistens am Rand der Ortschaften er-
richtet. Alle Behelfswohnungen waren damals vom Keller bis zum Dachgeschoß mit verzwei-
felten Heimatlosen vollgestopft. In den Massenunterkünften lebten Großeltern, Eltern und 
Kinder dichtgedrängt in einem Raum zusammen. Die von alliierter Seite zugebilligten 4 qm 
Wohnraum waren vielerorts nicht vorhanden. Die Vertriebenen besaßen im allgemeinen we-
der Betten, Stühle, Tische noch Schränke. Sie teilten ihre Quartiere häufig mit Decken oder 
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Säcken ab, um wenigstens etwas Privatsphäre zu erhalten. In diesen Behelfsquartieren gab es 
naturgemäß kein Ausweichen. Hier hausten alle in bitterer Armut und Not. Beleidigungen und 
Streitereien waren nicht selten an der Tagesordnung. 
Die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen hatten fast alles verloren, was Menschen verlie-
ren konnten. Trotz alledem hörte man damals fast kein wehleidiges Klagen oder Jammern 
nach Mitgefühl. Ungeachtet der großen Hoffnungslosigkeit kämpften die Menschen zäh und 
verbissen um ihr Überleben. 
Ein Kreisvertrauensmann der Flüchtlinge und Vertriebenen in Braunschweig schrieb im Jahre 
1947 an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen (x301/112): >>... Wir Flüchtlinge 
haben es gründlichst satt, uns noch weiter mit Redensarten abspeisen zu lassen. ... Man beläßt 
uns in Elendsquartieren, und hat man uns in Privatwohnungen eingewiesen, dann geht der 
Kampf mit dem Vermieter erst richtig los, weil man uns wieder an die frische Luft setzen 
möchte. Man nimmt uns stückweise das Mobiliar wieder weg und behandelt uns auch sonst 
wie lästige Ausländer. ... 
Wir Flüchtlinge werden auf engstem Raume zusammengepfercht, wogegen es noch viele Ein-
heimische verstehen, ... nichts von ihrer Wohnbequemlichkeit preiszugeben. 
Haben wir Flüchtlinge allein den Krieg verloren oder das ganze deutsche Volk? Oder glaubt 
man, wir hätten im Osten keine Wohnkultur gehabt, die der hiesigen gleichzusetzen ist?  
Man räumt uns keinen Keller- und Bodenraum ein. Man gestattet uns nicht einmal auf dem 
Hofe unsere Wäsche zu trocknen oder unser Holz zu hacken, man verbietet uns die Benutzung 
der Klosetts, man verschließt die Küchen, so daß wir Flüchtlinge nicht kochen können und 
wir uns das Wasser im Keller holen müssen, man will uns Gas und elektrischen Strom nicht 
benutzen lassen, trotzdem uns Kontingente eingeräumt sind, und tausenderlei andere Schika-
nen ersinnt man, um uns das Leben zur Hölle zu machen. ...<< 
Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr in Schleswig-Holstein berichtete im Jahre 1947 
(mit Erlaubnis der britischen Militärregierung) über die Wohnungsnot der Flüchtlinge und 
Vertriebenen (x153/25): >>... Sie wohnen dort nicht etwa, sie liegen auf Brettern in Mäntel 
und Decken gehüllt, sofern sie welche besitzen. Sie frieren und warten, daß der Winter vorü-
bergehen würde, und warten auf den Tod, der sie von ihren Leiden erlöst.  
Das ist der Lebensstandard der Flüchtlinge, nicht aller, aber Hunderttausender, in Schleswig-
Holstein.<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 19. Januar 1948 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/71-72): >>19. Januar 1948. Unmittelbar in der Nähe des Lagers gehen Mör-
der um.  
Die Zonengrenze ist gefährlich geworden. Banditen überfallen Frauen, stehlen ihnen die Kof-
fer, reißen den wehrlosen die Kleider vom Leibe, nehmen alles, was genommen werden kann.  
Ein 72 Jahre alter Mann, der über die Zonengrenze wollte, wurde von 2 jungen Männern ... so 
lange mit Knüppeln geschlagen, bis er bewußtlos liegen blieb. Dann raubten sie ihn aus ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 9. Februar 1948 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/72-73): >>9. Februar 1948. Zwischen die Menschen, die aus wirklicher Not 
... über die Zonengrenze in Richtung West und Ost getrieben werden, haben sich solche einge-
schlichen, die mit der Not Geschäfte machen. Schwarzhändler, Schieber, Nachkriegsgewinn-
ler. ...  
Schwarzhändler haben hier in der Nähe von Friedland ihre großen Umschlagstationen. Hier-
her fließen Strümpfe und Textilwaren aus Sachsen und Thüringen und gehen umgekehrt Le-
bensmittel und Eisenwaren in die sowjetische Besatzungszone. Hier werden die gewinnbrin-
genden Geschäfte abgeschlossen, die Grenzgänger entlohnt, neue Ware bestellt, ein alter Po-
sten abgeschoben und Geld – Geld wird gezählt. Bündelweise. ... 
Es wird von der Polizei berichtet, daß die Schieber unter sich einen richtigen Nachrichtenap-
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parat aufgezogen haben. Man will sicher gehen, kundschaftet vorher die Streifen der Polizei 
aus, läßt sog. "blinde Trupps" irgendwo mit viel Lärm die Grenze passieren, um dafür geruh-
sam an einer anderen Stelle unbeobachtet die Waren hin- oder herüberbringen zu können 
Es sind entsetzliche Zustände. Nur wer schiebt oder irgendwas "zu bieten" hat, kann noch ei-
nigermaßen leben. Alle anderen - und das ist die überwiegende Mehrzahl - darben und hun-
gern. ...<< 
Der Flüchtlingsausschuß des Wirtschaftsrates gab am 30. August 1948 folgende Flüchtlings- 
und Vertriebenenzahlen bekannt (x112/579): >>2,3 Millionen Ostpreußen, 0,6 Millionen 
Danziger, 3,1 Millionen Niederschlesier, 3,4 Millionen Oberschlesier, 0,9 Millionen Branden-
burger, 1,0 Millionen Pommern, 0,3 Millionen Westpreußen, 1,0 Millionen Posener, 1,0 Mil-
lionen aus dem Warthegau, 3 Millionen Sudetendeutsche, 1,5 Millionen Deutsche aus Ungarn, 
Jugoslawien und Rumänien.  
Insgesamt werden 18,1 Millionen (Flüchtlinge und) Vertriebene verzeichnet, es sind nach An-
gaben des Flüchtlingsausschusses 11 Millionen in die drei Westzonen gelangt.<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 1. November 1948 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/78-82): >>1. November 1948. Eine graue Nebelschicht liegt über dem Lager, 
hüllt die Baracken ein, dämpft das Geräusch der in der Nähe vorbeifahrenden Züge. Hier öff-
net sich eine Tür, dort werden Schritte auf den Gängen laut. Gestalten sind zu sehen, die mit 
Seife und Handtuch der Waschbaracke zustreben. 
Ein Tag in Friedland hat begonnen. 
... In den Baracken erheben sich die müden Schläfer von den Feldbetten. ... Andere bleiben 
auch liegen. Sie haben nichts zu versäumen. Wer weiß, was dieser Tag bringen wird. Viel-
leicht einen Freifahrtschein nach dem Lager Aurich. Möglicherweise auch eine Einweisung 
für irgendein Dorf in Oldenburg. Es kommt alles noch früh genug. Hier hatte man zunächst 
einmal sein Bett und sein Essen. Mehr braucht der Mensch unseres Jahrzehnts offenbar nicht, 
um zufrieden zu sein. 
In der Lagerleitung ist überall Licht gemacht worden. Die Angestellten nehmen die Arbeit auf. 
... 
Während alles noch schlief, wurde in der Küchenbaracke bereits tüchtig gearbeitet. Kaffee 
muß für viele hundert Menschen gekocht werden. Und dann sind Vorbereitungen zu treffen, 
damit gegen Mittag das Essen ausgegeben werden kann. Gute, schmackhafte Hausmannskost. 
Frauen sitzen in einer Ecke und schälen Kartoffeln. Die Feuer unter den großen Kesseln wer-
den kräftig geschürt. ...Man muß sich sputen um rechtzeitig fertig zu sein. Essen ist eine sehr 
wichtige Angelegenheit für Menschen die Hunger haben. Und nicht nur für die. ... 
In Baracke VI ist, wie überall, die trostlose Morgenstimmung eingetreten. Diese Morgenstun-
den sind schlimm. Man ist aufgewacht, hat sich einigermaßen recht und schlecht gewaschen 
und gekämmt, hat sich warmen Kaffee geholt und eine Kleinigkeit dazu gegessen. Und nun 
sitzt man da um den großen Tisch und wartet - wartet wieder wie gestern und vorgestern auf 
das, was da kommen soll. ...  
Zwei Kinder spielen wie verloren in einer Nische. Sie haben irgendwo eine Puppe, ein armse-
liges Holzding, herbekommen und versuchen, alte Flicken in Puppenkleidung umzuwandeln. 
... 
Die Frauen ... empfinden dieses Warten als besonders bedrückend. Trotzdem fügen sich Frau-
en besser als Männer in die Regeln und ungeschriebenen Gesetze des Lagers ein. ... Männer 
begehren schnell auf, werden laut, lassen sich nicht belehren, wollen mit dem Kopf durch die 
Wand. Sie sind manchmal "ganz unten", müssen wieder aufgerichtet werden, hatten so viel 
Mut und sind doch so mutlos geworden.  
Frauen sind zäher, härter im Nehmen, verlieren nicht so schnell die Beherrschung, haben wei-
ter ihre Sorge um die Familie und müssen nun auch noch auf den Mann aufpassen. Sie versu-
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chen die Kleidung auszubessern, sehen immer wieder den Inhalt der Koffer, Kisten und Ruck-
säcke nach, versuchen den Baracken ihre tödliche Leere zu nehmen, indem sie dort ein paar 
Blumen hinstellen, hier zwei Betten versetzen und dadurch einen Hauch von Gemütlichkeit 
hervorzaubern. Frauen verstehen durch einige Handgriffe toten Gegenständen Wärme einzu-
flößen. Diese Eigenschaft wird ihnen mit in die Wiege gelegt. Das haben sie von den Müttern 
gelernt. Und sie wenden diese Gaben an. Überall in der Welt. So auch hier. In Friedland. In 
den armseligen Baracken. 
Über den Lautsprecher kommt der Ruf, daß Mittagessen empfangen werden kann. Sogleich 
gehen die Türen auf, kommen Männer, Frauen, Kinder mit Schüsseln und Töpfen zum Vor-
schein, eilen zur Lagerküche und stellen sich an. Die Schlange entsteht. Wie jeden Tag um 
diese Zeit. ...  
Der Nachmittag beginnt. Manche liegen auf den Betten und schlafen. Andere ... erkundigen 
sich nach den Möglichkeiten in Westdeutschland, schreiben Briefe. Es gibt lange Nachmitta-
ge, die kein Ende nehmen wollen.  
Abends sitzen die Menschen in den Baracken am Ofen, rücken noch etwas näher, weil der 
Novemberwind kalt und eisig durch die Ritzen zu dringen vermag, erzählen sich etwas von 
der Heimat. ...  
In der Lagerleitung (löscht man) die Lichter aus. Eins nach dem anderen. Es ist spät gewor-
den. Und der Tag war lang. Hier geht noch eine Tür. Es wird still im Lager. ... 
Die Betten werden zurecht gemacht, man wickelt sich in die Decken und versucht einzuschla-
fen. Es gelingt nicht allen. Wenn es dunkel ist, kommen die Gedanken geschlichen und be-
stürmen die Menschen. Kommt die Erinnerung und ruft in ihnen wach, was sie verloren, was 
sie durchlitten, was sie erlebten. ...  
Ein Tag in Friedland geht zu Ende.<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 28. November 1948 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/82): >>28. November 1948. Nach dem Gottesdienst, in einer Wellblechba-
racke, die als Lagerkapelle eingerichtet wurde, blieben ein Mann und eine Frau an der hinteren 
Wand stehen. Als die Mehrzahl der Gläubigen den Raum verlassen hatte, schritten die beiden 
weiter nach vorn, setzten sich dort und sahen zu dem Gekreuzigten auf. 
... In den stark verarbeiteten Händen hielt der Mann einen schwarzen Hut, wie ihn die Deut-
schen in Siebenbürgen zu tragen pflegten. ... 
Die beiden, offenbar ein Ehepaar, saßen da, losgelöst von der Umwelt, weit weg vom Lager 
und hielten ohne Scheu lautlose Zwiesprache mit dem, der über den Dingen und Geschehnis-
sen steht. Nach einer Weile standen sie auf, gingen gemessenen Schrittes zum Ausgang und 
verschwanden dann in einem der Barackengänge. 
... Nirgendwo, so scheint mir, ist in diesen Jahren inbrünstiger und heißer gebetet worden, als 
in dieser unscheinbaren, kleinen, dürftigen Kapelle in Friedland.<< 
Im Jahre 1948 kümmerten sich die Besatzungsmächte weiterhin in erster Linie um die Ab-
wicklung des "Bevölkerungstransfers" der Ost- und Volksdeutschen, während man die 
schwierige wirtschaftliche, politische und soziale Eingliederung der Vertriebenen größtenteils 
den deutschen Behörden überließ. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus Ost-
Mitteleuropa mußten in den mittel- und westdeutschen Besatzungszonen untergebracht wer-
den. Diese "Umsiedler" veränderten maßgeblich die soziale Struktur Deutschlands.  
Der einzige Willkommensgruß für die Heimatlosen war gewöhnlich nur eine karge Mahlzeit. 
Wer keine Verwandten im Westen hatte, mußte sehen, wo und wie er unterkam. Die einheimi-
schen Hauseigentümer und Mieter von großen Wohnungen mußten vielerorts Räume an die 
unerwünschten Landsleute abtreten. Während dieser Zwangseinweisungen kam es ständig zu 
Reibereien mit den Einheimischen, denn fast niemand wollte die Fremden freiwillig aufneh-
men. In vielen Landkreisen und Gemeinden mußte man Wohnräume mit Waffengewalt be-
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schlagnahmen, um die heimatlosen Neuankömmlinge unterzubringen.  
Ein Zeitzeuge schrieb im Jahre 1948 über diese radikalen Zwangseinweisungen (x153/25): 
>>Jedes Haus steht dem Zugriff offen. Man findet das fast schon selbstverständlich, muß sich 
aber doch einmal klarmachen, wie ungeheuerlich die Belegung der Häuser und Wohnungen 
mit fremden Familien ... ist.<< 
Die gewaltsamen Beschlagnahmungen bzw. die willkürlichen Zwangseinweisungen führten 
vielerorts zu offenen Feindseligkeiten zwischen den Einheimischen und Vertriebenen. Die 
"Neubürger" aus dem Osten wurden nicht selten mit bösartigen Schimpfwörtern und abfälli-
gen Bemerkungen (wie z.B. "Kartoffelkäfer", Polacken usw.) begrüßt. 
Fast alle "Neubürger" verloren während der Flucht oder Vertreibung ihren gesamten Besitz. 
Die Arbeitslosigkeit unter den Zugewanderten war überdurchschnittlich hoch. Vor allem für 
die Jugendlichen war es ein großer Nachteil, daß die meisten Vertriebenen in kleineren Dör-
fern untergebracht wurden, denn dort gab es kaum Ausbildungsplätze.  
In dieser bitteren Zeit der unvorstellbaren sozialen Verelendung mußten die Frauen zwangs-
läufig die Hauptlast tragen, denn Millionen von deutschen Männern leisteten nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges als Kriegsgefangene jahrelang Zwangsarbeit. Viele Frauen gingen 
nicht selten barfuß und hungerten für ihre Kinder.  
Sie mußten nicht nur bei der Verteilung der Lebensmittelrationen stundenlang Schlange ste-
hen oder anstrengende "Hamsterfahrten" unternehmen, sondern sie leisteten außerdem unent-
wegt schwerste Aufräumungsarbeiten. Zwischen den Trümmerbergen sah man überall abge-
zehrte und schmal gewordene Frauen und alte Männer. Sie beseitigten Schutt, stapelten Klin-
kersteine aufeinander und sammelten jedes Stück Eisen oder Draht.  
Nicht nur ungezählte Wohnungen lagen in Schutt und Asche, auch die Heimatlosen und 
Heimkehrer waren oft gebrochene Menschen. Fast alle Deutschen waren unentwegt mit dem 
täglichen gnadenlosen Überlebenskampf beschäftigt und nahmen fast alle politischen Erei-
gnisse der Nachkriegsjahre teilnahmslos hin.  
Walter Müller-Bringmann berichtete am 20. Januar 1949 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/90-96): >>20. Januar 1949. Der Kopftausch geht weiter. Kopftausch ist der 
amtliche Ausdruck für den Austausch von vermißten Kindern, die von Ost nach West oder 
von West nach Ost geleitet werden. Heute kamen 586 Kinder aus dem Osten nach Friedland 
an und umgekehrt wurden 170 Kinder aus Westdeutschland zu ihren Eltern nach Ostdeutsch-
land geschleust. ...  
... Nirgendwo wird die Teilung Deutschlands in zwei Hälften deutlicher sichtbar als hier. Hier, 
an einer der wenigen Nahtstellen, die es zwischen Osten und Westen noch gibt. 
Alle Sanitätswagen, die der Lagerleitung zur Verfügung standen, waren bis zum Schlagbaum 
beordert worden und hier in Reihe aufgestellt. Auch von "drüben" waren Wagen herange-
kommen, hielten an der dortigen "Grenze" und dann begannen die Helfer damit, das Gepäck 
zu übergeben und zu übernehmen. 
Das war nicht ganz einfach. Mitten im Niemandsland, genau an der "Grenze", ist ein breiter 
und tiefer Sperrgraben ausgehoben worden, damit ja niemand auf den Gedanken kommen 
kann, von einem Teil Deutschlands in den anderen zu fahren. Dieser Graben soll das verhin-
dern. Um aber ganz sicher zu gehen, wurde außerdem noch von sachkundiger Hand ein regel-
rechter Stacheldrahtverhau gezogen. 
... Dann war auch das letzte Bündel übergeben, das letzte Formular überreicht, die letzte Un-
terschrift geleistet. In den Sanitätswagen hatten es sich die Kinder bereits bequem gemacht. 
Andere fuhren in Omnibussen. Das Lager nahm sie auf.  
In den Kinderbaracken begann es bald lustig und fröhlich zu werden. Bei all dem schweren, 
daß diese Mädel und Jungen durchmachen mußten, hat ihnen doch die Kindheit geholfen, sich 
eine gewisse Unbekümmertheit zu bewahren. ... 
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Nach einiger Zeit, als sich die Freude und die laute Fröhlichkeit legte, Ruhe und eine lastende 
Stille eintrat, merkte jeder, daß diese Kinder nicht nur unermeßliches Leid mit ansehen, son-
dern auch selbst durchstehen mußten. Körperliche Qualen, seelische Schmerzen. Diese 
schlimmen Erlebnisse und Leiden haben ihre Zeichen in den Gesichtern hinterlassen. Dort 
wurde eingraviert, was es heißt, ohne Vater und ohne Mutter, fern der Heimat, voller Erschüt-
terungen ein kleines Leben, angefüllt mit Sehnsucht nach einer liebenden Hand, zu fristen. 
Später wurden alle Kinder noch einmal zur Lagerleitung gerufen. Man fragte sie aus, ob nicht 
doch eines von ihnen Angaben über andere vermißte Kinder machen konnte. Einzeln traten sie 
herein. Jedes von ihnen hatte eine große Schnur um den Hals mit einem Pappschild, auf dem 
der Name geschrieben war. Andere waren mit Erkennungsmarken aus Blech versehen, auf 
denen Name, Geburtsdatum und manchmal auch die Anschrift der Eltern zu lesen stand. ... 
Viele Kinder wußten damals nicht mehr als ihren Vornamen. ...  
Noch immer warten viele tausend Kinder in Ost und West darauf, zu ihren Eltern zurückkeh-
ren zu können. ... Deshalb fragen wir die Kinder auch noch einmal aus. Manchmal bringt eine 
winzige Angabe den Anstoß zur richtigen Spur. ...  
Nach unseren Unterlagen befinden sich noch versprengte Kinder in Jugoslawien, Rumänien, 
Ungarn, Frankreich, Belgien, Dänemark – um nur einige Länder zu nennen. Das DRK konnte 
bereits nach dem Kriege 17.000 Kinder wieder den richtigen Eltern zuführen. Ein hartes, aber 
schönes und segenbringendes Stück Arbeit. Nach den anderen Tausenden, die noch auf den 
Vater oder die Mutter warten, müssen wir weitersuchen. 
Abends waren bereits über 400 Kinder, von DRK-Schwestern begleitet, mit den Zügen unter-
wegs zu ihren Eltern irgendwo in Westdeutschland. ... 
Manches Kind wird allerdings vergeblich auf die Eltern warten. Der Vater liegt vielleicht auf 
einem Soldatenfriedhof ... Die Mutter ruht an einer der großen Rückzugsstraßen aus dem Os-
ten. ...<< 
Nach offiziellen Angaben der Umsiedlerämter hielten sich am 31. März 1949 insgesamt 
4.442.318 - davon waren 1.874.736 männliche und 2.567.582 weibliche Vertriebene - in der 
SBZ auf (x009/131).  
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Flüchtlinge 
und Ostvertriebenen" in der SBZ (x009/131): >>In der SBZ werden Vertriebene aus den deut-
schen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie und aus den osteuropäischen Ländern als Um-
siedler oder Neubürger bezeichnet. ...<< 
Am 9. April 1949 führte die Aufhebung des Koalitionsverbotes für die deutschen Vertriebe-
nen-Organisationen zur Gründung des "Zentralverbandes vertriebener Deutscher". Nach lan-
gen Verhandlungen schlossen sich die Landesverbände der Vertriebenen in Frankfurt zum 
"Zentralverband vertriebener Deutscher" (ZvD) zusammen. 1. Vorsitzender wurde Dr. Hans 
Lukaschek, der später von Dr. Linus Kather abgelöst wird. 
Walter Müller-Bringmann berichtete über das Grenzdurchgangslager Friedland (x123/98-
100): >>Ende April 1949 ... traf wieder ein Transport mit Kriegsgefangenen ein, darunter (wa-
ren) viele Frauen, die vor allem aus Ostpreußen stammten. ...  
Es ist wichtig für die Frauen, daß sie sich so schnell wie möglich an unser Leben hier in den 
Städten und Dörfern gewöhnen. 
Deshalb schicken wir sie an den Nachmittagen nach Göttingen. Dort sehen sie Geschäfte, Au-
tos, gut angezogene Menschen. ... 
... Alle wollen wieder schnellstens "Frauen" werden, fühlen sich in den empfangenen Kleidern 
wie neugeboren, versuchen sich zurecht zu machen und verfallen damit nicht der Grübelei und 
der Schwermut ...  
Man muß beobachtet haben, um zu ermessen, was diesen Frauen in den russischen Steppenla-
gern fehlte. Wonach sie sich sehnten. Wie (sie sich freuten), ... als man sich vor dem Gang in 
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die Stadt "landfein" machte, die Haare wusch, Kämme in Bewegung setzte, Schuhe putzte, 
hier ein Kleid veränderte, dort eine Bluse auftrennte, um sie passend zu machen.  
Ach, und der Spiegel, dieses wichtige Instrument, eigens für Frauen geschaffen. Er war immer 
umlagert. Es ist schön zu sehen, wie Menschen wieder zu Menschen werden.  
Keiner spricht mit Haß von den schlimmen Dingen, die hinter ihnen liegen. Es ist erstaunlich, 
wie sie von dem sprechen, was doch unvergeßlich in ihren Seelen eingeprägt ist. Nicht eine 
von den Frauen redet sich mit heftigen Worten das vom Herzen, was sich da seit Jahren ange-
sammelt hat. 
Sie sind wieder daheim. Friedland – das ist für die Frauen bereits die Vorstufe des zu Hause. 
Sie wollen sich wieder dem Leben zuwenden, sich erholen, der Familie widmen – und verges-
sen. ... 
Denn mit einem zu Stein gewordenen Herzen, mit Augen, die nur immer das Viereck des Sta-
cheldrahts, die Maschinengewehrtürme und die abgezehrten Gesichter vor und in den Barak-
ken sehen; mit Ohren, in denen die sowjetischen Kommandos, die antreibenden Rufe der Vor-
arbeiter und Aufseher ... am Abend auf den Pritschen widerklingen und Gedanken, die fort-
während um die Appelle auf dem Lagerplatz, den schweren Stunden in Krankheit und Not 
oder der immer wieder gestellten Frage kreisen: "Warum muß ich das erleiden?", kann man 
nicht leben.  
Ein neues Leben muß angefangen werden. Sofort. Ohne Zögern. ... Männer können sich nicht 
so schnell umstellen. Es fällt ihnen schwerer.<< 
Im August 1949 wurden in der gesamten sowjetischen Zone verstärkt Arbeiterfamilien für den 
Uranbergbau in den Erzgebirgskreis Aue zwangsweise umgesiedelt. Es handelte sich bei die-
sen "Umgesiedelten" vor allem um reichs- und volksdeutsche Flüchtlinge und Vertriebene. 
 
Zusammenfassung der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa 
Der Alliierte Kontrollrat (AKR) stimmte am 20. November 1945 dem Beschluß zu, ab De-
zember 1945 10 % der zur Ausweisung vorgesehenen deutschen Bevölkerung auszuweisen 
(x002/737).  
Der AKR setzte ferner die "Umsiedlungsquoten" für 6.650.000 Ost- und Volksdeutsche fest, 
die von den 4 Besatzungszonen übernommen werden sollten (x111/106):  
Sowjetische Zone = 2.000.000 Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten und 750.000 Ver-
triebene aus der CSR.  
US-Zone = 1.750.000 Vertriebene aus der CSR und 500.000 Vertriebene aus Ungarn.  
Britische Zone = 1.500.000 Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten.  
Französische Zone = 150.000 Vertriebene aus Österreich. 
Noch ehe der Alliierte Kontrollrat am 20. November 1945 einen Verteilungs- bzw. Auswei-
sungsplan für die Übersiedlung der Deutschen bekanntgeben konnte, hatten die polnischen 
und tschechischen Behörden schon längst mehrere hunderttausend Deutsche über die Oder-
Neiße-Linie getrieben.  
Die staatlichen Umsiedlungsorganisationen kümmerten sich gewöhnlich nicht um die Über-
wachung der zugesagten "humanen Umsiedlung", sondern man bemühte sich vor allem um 
die Beschlagnahmung des deutschen Eigentums und überwachte die Sicherung des zurückge-
lassenen Besitzes der Deutschen. Die Zerstörung von Vermögensgegenständen durch die 
deutschen Eigentümer und Plünderungen wurden grundsätzlich mit aller Härte durch Standge-
richte bestraft.  
Die schwersten Vertreibungsverbrechen ereigneten sich zwar bei den "wilden Austreibungen" 
vor dem Abschluß des Potsdamer Abkommens, aber auch im Verlauf der "planmäßigen Um-
siedlungen" kam es zu zahllosen brutalen Mißhandlungen und völlig überflüssigen Gewaltta-
ten. Diese Verbrechen wurden vielerorts von kriminellen Zivilisten, organisierten Banden und 
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Eisenbahnern, aber auch sehr oft von Milizangehörigen, also von Hütern der öffentlichen 
Ordnung, begangen.  
Die staatlich organisierte Aussiedlungsaktion der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten 
Ost-Mitteleuropas wurde mehrheitlich in den Jahren 1945 bis 1948 durchgeführt und endete 
zunächst im Jahre 1951.  
Die Vertreibung bzw. "Umsiedlung" der Deutschen wurde von 1945-1951 in mehreren Etap-
pen durchgeführt:  
Polen und ehemalige deutsche Ostgebiete: 1945 = 650.000 vertriebene Volks- und Ost-
deutsche, 1946 = 2.000.000 vertriebene Volks- und Ostdeutsche, 1947 = 500.000 vertriebene 
Volks- und Ostdeutsche, 1948 = 150.000 vertriebene Volks- und Ostdeutsche, 1949 = 150.000 
vertriebene Volks- und Ostdeutsche und 1950-1951 = 50.000 vertriebene Volks- und Ost-
deutsche (x001/155E).  
Böhmen und Mähren: 1945-1950 = 2.909.400 vertriebene Sudeten- und Karpatendeutsche 
(x004/135).  
Ungarn: 1946-1948 = 200.000 vertriebene Volksdeutsche (x008/72E). 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x160/1-2): >>Die Vertreibung der Deutschen 
aus Ostdeutschland und Osteuropa 1945-1947 war die größte Völkervertreibung der Weltge-
schichte. Die Einwohnerzahl der Vertreibungsgebiete entsprach mit über 20 Millionen derje-
nigen der Republiken Finnland, Island und Irland und der Königreiche Norwegen, Schweden 
und Dänemark zusammengenommen.  
Noch nie in der Geschichte wurde eine so große Volksgruppe mit einem Federstrich aus den 
Geschichtsbüchern und Atlanten getilgt und zu Menschen ohne Menschenrechte gemacht. 
Man wird vergeblich nach Vergleichbarem suchen. In Zeiten des Neuassyrischen Reiches 
wurden unter Assurnasripal (883-859 v. Chr.) und Assurbanipal (669-627 v. Chr.) 4,5 Millio-
nen gewaltsam vertrieben. Die nächstgrößeren Gruppen dürften die je 7,5 Millionen indischen 
und pakistanischen Flüchtlinge der Jahre 1947-1949 sein. 
Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat in den 50er Jahren die alteingesessene Bevölke-
rung der deutschen Vertreibungsgebiete außerhalb der Sowjetunion mit 16,5 Millionen ermit-
telt. In dieser Ziffer nicht enthalten sind außer den 1,5 Millionen Rußlanddeutschen (sie wur-
den überwiegend von Westen nach Osten vertrieben) noch fast 2,5 Millionen West- und Mit-
teldeutsche. Insgesamt lebten also bei Kriegsende über 20 Millionen Deutsche in den ostdeut-
schen und osteuropäischen Vertreibungsgebieten. Davon entfielen etwa 50 % auf Ostdeutsch-
land in seinen Grenzen von 1937, der Rest auf das Sudetenland und die deutschen Sprachin-
seln zwischen Donau und Wolga. 
Flächenmäßig umfaßten die Ostgebiete des Deutschen Reiches ein Viertel des deutschen 
Staatsgebietes, wenn man die Grenzen von 1937 zugrunde legt, und einen noch größeren An-
teil, wenn man Sudetenland, Memelland und die freie Stadt Danzig, kurzum das geschlossene 
deutsche Siedlungsgebiet im Osten einbezieht.  
Nicht alle Ostdeutschen und nicht alle Volksdeutschen wurden nach West- und Mitteldeutsch-
land vertrieben. Im Jahr 1950 zählte man ca. 830.000 Rußlanddeutsche, die die Verschlep-
pung in den asiatischen Teil der Sowjetunion überlebt hatten, und über 3,3 Millionen Deut-
sche in den anderen Vertreibungsgebieten, die in ihrer alten Heimat meist unter unwürdigen 
Umständen wohnen durften bzw. mußten. 
In der Bundesrepublik lebten 1950 rd. 8,1 Millionen Vertriebene. 
Bei der Vertreibung zu Tode gekommen sind zwischen 2,8 und 3 Millionen Menschen. Davon 
entfallen über 600.000 auf Rußlanddeutsche und 2,2 Millionen auf die alteingesessene Bevöl-
kerung der Oder-Neiße-Gebiete und der anderen Vertreibungsgebiete. Die Gesamtzahl der 
Vertreibungstoten entspricht ziemlich genau der seinerzeitigen Einwohnerzahl der Republik 
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Irland. ...<< 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas berichtete spä-
ter über die Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x028/33, x309/88): >>Die west-
lichen Alliierten waren auf die Ausweisung von 2 bis 4 Millionen Reichsdeutschen vorberei-
tet, niemals aber auf die Vertreibung von über 9 Millionen aus Ostpreußen, Pommern, Ost-
brandenburg und ganz Schlesien. Der entscheidende Fehler lag also darin, daß das Prinzip der 
Bevölkerungsumsiedlung zu weit ausgedehnt wurde. Damit war nicht mehr die Rede von der 
notwendigen Umsiedlung deutscher Minderheiten dorthin, woher sie gekommen waren, wie 
es bei den Befürwortern der Umsiedlung oft hieß.  
Die Deutschen in Ostpreußen stellten in keiner Beziehung eine Minderheit dar, und ihre Vor-
fahren lebten schon Jahrhunderte in Ostpreußen, ehe die Engländer Nordamerika kolonisier-
ten. Der Vorschlag, die Ostpreußen sollten an den Rhein zurückgeschickt werden, hätte ei-
gentlich für Roosevelt und Eden so unsinnig klingen müssen wie der absurde Vorschlag, die 
Amerikaner wieder nach Großbritannien oder die Briten nach Dänemark und Niedersachsen 
zurückzuschicken. ...<< 
>>... Der Zweite Weltkrieg gab den Anlaß und die Möglichkeit der Vertreibung, war aber 
nicht ihre Ursache. Wesentliche Ursachen dieses weltweit beispiellosen Geschehens waren 
vielmehr bewußte, vielfach von langer Hand herbeigeführte politische Entscheidungen.  
Dies belegen Dokumente und offene Bekenntnisse der verantwortlichen tschechischen, polni-
schen und sowjetischen Politiker. Zu den weiteren Ursachen gehören die geopolitischen Am-
bitionen Stalins und der Wille der Westalliierten, Deutschland nachhaltig zu schwächen. Ent-
sprechende Bestrebungen tschechischer und polnischer Politiker reichen nachweislich viele 
Jahrzehnte vor den Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Machtergreifung Hitlers zurück.  
Somit darf die Vertreibung nicht allein aus der Perspektive des 1. September 1939 betrachtet 
werden. Auch der dynamische slawische Nationalismus des 19. Jahrhunderts und die Be-
schlüsse der Verträge von Versailles, St. Germain und Trianon von 1919 müssen als Ursachen 
mitberücksichtigt werden.<<  
Der nordamerikanische Historiker Norman Naimark schrieb später in seinem Buch "Flam-
mender Haß. Ethnische Säuberungen im 20. Jahrhundert" (x308/231-232,239,241): >>... Eth-
nische Säuberungen sind immer mit Gewalt verbunden. Menschen geben ihre Häuser nicht 
freiwillig auf. Sie müssen verjagt werden, manchmal auf die brutalste Weise. Während aber 
im Krieg im allgemeinen bewaffnete Männer ihren Willen, ihre Maschinen und ihre Zahl an-
einander messen, stehen sich bei der ethnischen Säuberung meist ein bewaffneter Täter und 
ein unbewaffnetes Opfer gegenüber, fast immer ein bewaffneter Mann und eine unbewaffnete 
Frau, ein Kind oder ein alter Mensch. Die Gewalt geschieht aus der Nähe und sie ist heimtük-
kisch. ...<< 
>>... Ethnische Säuberung umfaßt nicht nur die Deportation ganzer Völker, sondern auch die 
Auslöschung der Erinnerung an ihre Anwesenheit. Die physischen Überbleibsel der Nation 
werden als erste zerstört. ...<< 
>>... An ethnischen Säuberungen ist nichts "Sauberes". Sie sind von Gewalt und Brutalität in 
ihrer extremsten Form durchsetzt. Ethnische Säuberung ist aber mit Verbrechen gegen das 
Eigentum, also Raub und Diebstahl, ebenso verbunden wie mit denen gegen Menschen, so-
wohl durch den Staat als auch durch Einzelpersonen.  
Obwohl die Motive für die Vertreibungen primär politisch und ideologisch, nicht ökonomisch 
waren, herrschte in allen Fällen die Idee vor, die Opfer – Griechen und Armenier, Juden, 
Tschetschenen, Inguschen und Krimtataren, Deutsche, Bosnier und Kosovo-Albaner – seien 
reich und überdies durch die Ausbeutung ihrer dominierenden Nachbarn reich geworden. Aus 
diesem Grund verdienten sie es, enteignet und beraubt zu werden. ...<< 
Die "Joint Relief Commission" des Internationalen Roten Kreuzes berichtete Anfang August 
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1945 (x044/197): >>... Am 27. Juli 1945 traf im Berliner Westhafen ein Lastkahn ein, mit 
einer tragischen "Fracht" von 300 Kindern, halb tot vor Hunger.  
Sie kamen aus Finkenwalde in Pommern. Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren lagen am Bo-
den des Kahns, reglos, von Krätze zerfressen, die Gesichter vom Hunger verzerrt. Die kleinen 
Körper, die Knie und die Füße waren aufgeschwollen - typische Hungerödeme.<<  
Der britische Unterhausabgeordnete Evans berichtete am 22. August 1945 über das Schicksal 
der deutschen Vertriebenen (x028/230): >>Gegenwärtig strömen 200.000 alte Leute, Frauen 
und Kinder jede Woche vom Osten nach Berlin hinein.  
Sie sind heimatlos und besitzen nur, was sie auf dem Leibe tragen. Eine Frau schob in 2 Kin-
derwagen 6 Kinder fast 150 km weit. ...  
Ist es das, wofür jene Herzen, die nicht zurückkommen werden, jene, die nicht alt werden, wie 
wir anderen alt werden, gekämpft haben und gestorben sind? ...<< 
Mit der Anweisung Nr. 2 vom 4. September 1945 unterdrückte der Alliierte Kontrollrat bis 
etwa 1948 sämtliche Veröffentlichungen und Publikationen über die Vertreibungsverbrechen 
gegenüber den Deutschen (x025/201): >>... (Es dürfen keine Artikel gedruckt werden), die 
eine Respektlosigkeit gegenüber den Besatzungsbehörden oder Mitgliedern der Vereinten Na-
tionen darstellen.<< 
Die Briten ließen am 20. September 1945 auf dem Versuchsgut der Göttinger Universität in 
Friedland ein Grenzdurchgangslager für Flüchtlinge und Vertriebene errichten. 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 20. September 1945 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/7): >>Am 20. September wurden 10 britische Armeezelte in der Nähe von 
Friedland, einem kleinen, bis dahin völlig unbekannten Dorf bei Göttingen, aufgeschlagen, 
um zumindest den Kranken und Schwachen unter den Tausenden von Flüchtlingen aus den 
östlichen Gebieten Deutschlands, die in jenen schlimmen Wochen über die sowjetisch-
englischen Demarkationslinie strömten, für einige Stunden eine Ruhepause zu ermöglichen. ... 
In Friedland flossen die Tränen unendlich vieler geprüfter Menschen - Tränen, die mit zur 
Geschichte unseres Volkes gehören. ...<< 
In der SBZ wurde am 24. September 1945 die "Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler" 
errichtet. Die Begriffe Flüchtlinge oder Vertriebene wurden später von den Sowjets verboten 
(x024/201). 
Lord Bertrand Russell (1872-1970, britischer Mathematiker und Philosoph, Literatur-
Nobelpreis 1950) schrieb am 19. Oktober 1945 in der englischen Tageszeitung "The Times" 
(x149/108): >>In Osteuropa werden jetzt von unseren Verbündeten Massendeportationen in 
einem unerhörten Ausmaß durchgeführt, und man hat ganz offensichtlich die Absicht, viele 
Millionen Menschen auszulöschen, nicht durch Gas, sondern dadurch, daß man ihnen ihr Zu-
hause und ihre Nahrung nimmt und sie einem langen und schmerzhaften Hungertod ausliefert. 
Das gilt nicht als Kriegsakt, sondern als Teil einer bewußten "Friedenspolitik". ...<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 8. November 1945 aus Bayern 
(x124/60): >>... Ausländer sind die Privilegierten im Lande. Deutsche werden von Haus und 
Heim verjagt. Sieger sitzen über Besiegte zu Gericht, aber Millionen werden im Osten zu To-
de geschunden, Freiwild im eigenen Land. Niemand fragt danach.<< 
Am 30. Januar 1946 kritisierten die katholischen Bischöfe die unmenschliche Massenaustrei-
bung der Deutschen (x025/122): >>Die Austreibung ist mit furchtbarer Brutalität, unter 
Nichtachtung aller Menschlichkeit erfolgt. ...  
Wir wissen, daß ... Deutsche furchtbare Verbrechen an den Angehörigen anderer Nationen 
begangen haben. Aber seit wann ist es erlaubt, an Unschuldigen sich zu rächen und Verbre-
chen durch Verbrechen zu sühnen?  
Man soll die wirklich Schuldigen unerbittlich zur Rechenschaft ziehen. Aber wer will das 
Massensterben von Kindern, Müttern, alten Leuten verantworten? ...<<  
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Im US-Senat wurde am 1. Februar 1946 der Bericht eines britischen Majors zitiert (x028/-
226): >>... Die schlimmsten Greuel der modernen Geschichte finden in Ostdeutschland statt. 
Viele Millionen von Deutschen sind auf die Straße geworfen worden. ... (Sie) sterben zu Tau-
senden auf den Straßen an Hunger, Dysenterie und Erschöpfung. Sogar ein flüchtiger Besuch 
in Berliner Krankenhäusern ist ein Erlebnis, neben dem Konzentrationslager normal erschei-
nen. ...<< 
General König, der französische Oberkommandierende in Deutschland, schlug seiner Regie-
rung am 9. März 1946 vor, geeignete Deutsche (mehrheitlich Vertriebene und Kriegsgefange-
ne) in Frankreich anzusiedeln, um dort die Kriegsverluste unter den Franzosen auszugleichen 
und um die deutsche Bevölkerung zu reduzieren (x153/53). 
In der britischen Zone wurden am 18. Mai 1946 alle Vereinigungen der Vertriebenen verbo-
ten. Die US-Militärregierung ließ später ebenfalls sämtliche Vertriebenenverbände verbieten.  
Linus Kather (1893-1983, 1949-58 Vorsitzender des Zentralverbandes der vertriebenen Deut-
schen) schrieb später in seinem Buch "Die Entmachtung der Vertriebenen" über das Verbot 
aller Vereinigungen der deutschen Vertriebenen (x024/213-214): >>Eine Volksgruppe wurde 
unter Ausnahmerecht gestellt.  
Diese Rechtlosstellung fand weder im deutschen noch im Besatzungsrecht eine Grundlage. 
Sie war um so verwerflicher, als sie sich gegen Millionen von Menschen richtete, die unver-
schuldet in eine einzigartige Notlage geraten waren und den Zusammenschluß zu gegenseiti-
ger Hilfe noch nötiger hatten als alle anderen Volksteile.  
Die selben Leute, die sich rühmten, das deutsche Volk zur Demokratie erziehen zu wollen, 
mißachteten eines der Grundprinzipien jeder wahren Demokratie. 
Mehr noch als das Verhalten dieser Generäle interessiert die Rolle, welche die deutschen Par-
teien und ihre Prominenz bei diesem traurigem Geschehen gespielt haben. ... 
Ich bin der Auffassung, daß die Auswirkungen dieses Verbots nicht hoch genug gewertet wer-
den können. Die Vertriebenenbewegung und Vertriebenenpolitik wären in ganz anderen Bah-
nen verlaufen, wenn sie nicht gewaltsam gestoppt worden wären. Es wäre im Jahre 1946 frag-
los gelungen, was später nicht mehr möglich war. Diese Jahre von 1946 bis 1948 ließen sich 
nicht mehr nachholen.  
Der Elan des ersten Schocks wurde uns genommen und dafür landsmannschaftliche und par-
teipolitische Zersplitterung beschert. Es blieb uns ja nicht anderes übrig, als in die Parteien zu 
gehen, es gab keinen anderen Weg, wenn wir irgendwie an unsere Schicksalsgefährten heran-
kommen wollten. ...<<  
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über die Unterdrückung der Vertriebenen durch die Besatzungsmächte im We-
sten (x024/204-205): >>... Im Vordergrund stand dabei die begründete Besorgnis, daß sich die 
Vertriebenen zu einem militanten Potential von Unzufriedenen im Westen entwickeln könn-
ten, das eine Revision der Vertreibung fordern würde. ... 
Den Vertriebenen traute man jedenfalls nicht über den Weg. Das beantwortet auch die Frage, 
warum ihnen die Alliierten untersagten, sich in Organisationen zusammenzuschließen und 
warum über das Geschehene der Vertreibung in den USA und in Großbritannien offiziell fast 
nichts berichtet wurde.  
Ein weiterer Beweis für die internationale Ächtung der deutschen Vertriebenen war deren 
Ausschluß aus der internationalen Flüchtlingsfürsorge durch die Vereinten Nationen, was aus-
drücklich in der Charta der UNO-Flüchtlingsorganisation herausgestellt wurde. ...<< 
Die "New York Times" berichtete am 13. November 1946 über die Massenvertreibung der 
Deutschen (x028/108): >>Zweifellos tragen die westlichen Mächte ihr Maß an Verantwortung 
für die massenweise Entwurzelung der Deutschen, aber größer ist das der Sowjetunion, Polens 
und der Tschechoslowakei.  
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Es war aber das Einverständnis der Westmächte, das unbeabsichtigt der Vertreibung ein Män-
telchen von Legalität und Berechtigung umhängte - einen Mantel, der allerdings bald von vie-
len britischen und amerikanischen Publizisten zerfetzt wurde: Sie entsetzten sich über "den 
unmenschlichsten Beschluß, der jemals von zur Verteidigung der Menschenrechte berufenen 
Regierungen gefaßt wurde". ...<< 
Da alle Versuche, die rund 200.000 Flüchtlinge in ihre ostdeutsche Heimat zurückzuführen, 
an der strikten Weigerung der Sowjetunion scheiterten, forderte das dänische Außenministeri-
um die Westmächte am 17. November 1946 auf, sämtliche internierten Flüchtlinge zu über-
nehmen (x153/55). 
Im Jahre 1946 transportierte man Millionen von ausgeplünderten Vertriebenen in den größten-
teils zerstörten, ausgebluteten und ausgehungerten Rest Deutschlands. Sie kamen aus allen 
Gebieten ostwärts von Oder und Neiße sowie dem Sudetenland und aus Ungarn. Nach mona-
telanger Internierung, schwerer Zwangsarbeit, ungenügender Ernährung und zahllosen Ver-
treibungsstrapazen waren die Vertriebenen am Ende ihrer Kräfte, so daß viele nach der An-
kunft in den mittel- und westdeutschen Besatzungszonen an Entkräftung, Krankheiten und 
Unterernährung starben. 
Die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen konnten in den Besatzungszonen nirgends ausrei-
chend verpflegt oder untergebracht werden, so daß sich die chaotischen Lebensverhältnisse 
der Deutschen Ende 1946 dramatisch verschlimmerten. Hunger, Not, Elend und ständige Ü-
berlebenskämpfe bestimmten damals die Nachkriegszeit der Deutschen. Eine Zukunft schien 
es nicht zu geben und an die Vergangenheit wollte niemand erinnert werden.  
Der Chef der französischen Such- und Umsiedlungskommission schlug am 25. Januar 1947 
im Hauptquartier in Baden-Baden vor, elternlos gewordene Vertriebenenkinder nach Frank-
reich zu überführen, um sie dort von französischen Adoptiveltern erziehen zu lassen. Die Her-
kunft der Kinder sollte verschwiegen werden (x153/53). 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 3. Juni 1947 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/65-66): >>3. Juni 1947. Die Tagesration eines Normalverbrauchers, die nach der 
102. Kartenperiode ... 1.014 Kalorien pro Tag enthalten soll, beträgt nach deutschen Feststel-
lungen tatsächlich nur 838,5 Kalorien.  
"Diese Zuteilung liegt erheblich unter den Rationen, die den KZ-Insassen (während des NS-
Regimes) gewährt wurden", schreibt eine von der Militärregierung lizenzierte Zeitung dazu.  
Und immer noch strömen Menschen durch Friedland. ... Es steht schlimm um Deutschland. ...  
Man schätzt, daß monatlich mehr als 15.000 Menschen illegal die Zonengrenze in Richtung 
West oder Ost überschreiten. Auch Menschen, die jeden Halt und eine noch so lockere Ord-
nung ablehnen oder verlernt haben. Dazwischen ausgesprochen kriminelle oder asoziale Ele-
mente. ...<< 
Der britische Schriftsteller Victor Gollancz schrieb im Jahre 1947 in seinem Buch "Unser be-
drohtes Erbe" über die "geregelten und humanen Umsiedlungen" der Deutschen (x028/123): 
>>... Sofern das Gewissen der Menschlichkeit jemals wieder empfindlich werden sollte, wer-
den diese Vertreibungen als die unsterbliche Schande aller derer im Gedächtnis bleiben, die 
sie veranlaßt oder sich damit abgefunden haben. ...  
Die Deutschen wurden vertrieben, aber nicht einfach mit einem Mangel an übertriebener 
Rücksichtnahme, sondern mit dem denkbar höchsten Maß von Brutalität.<< 
Der Flüchtlingsausschuß des Wirtschaftsrates gab am 30. August 1948 folgende Flüchtlings- 
und Vertriebenenzahlen bekannt (x112/579): >>2,3 Millionen Ostpreußen, 0,6 Millionen 
Danziger, 3,1 Millionen Niederschlesier, 3,4 Millionen Oberschlesier, 0,9 Millionen Branden-
burger, 1,0 Millionen Pommern, 0,3 Millionen Westpreußen, 1,0 Millionen Posener, 1,0 Mil-
lionen aus dem Warthegau, 3 Millionen Sudetendeutsche, 1,5 Millionen Deutsche aus Ungarn, 
Jugoslawien und Rumänien.  
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Insgesamt werden 18,1 Millionen (Flüchtlinge und) Vertriebene verzeichnet, es sind nach An-
gaben des Flüchtlingsausschusses 11 Millionen in die drei Westzonen gelangt.<< 
Im Jahre 1948 kümmerten sich die Besatzungsmächte weiterhin in erster Linie um die Ab-
wicklung des "Bevölkerungstransfers" der Ost- und Volksdeutschen, während man die 
schwierige wirtschaftliche, politische und soziale Eingliederung der Vertriebenen größtenteils 
den deutschen Behörden überließ. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus Ost-
Mitteleuropa mußten in den mittel- und westdeutschen Besatzungszonen untergebracht wer-
den.  
Die einheimischen Hauseigentümer und Mieter von großen Wohnungen mußten vielerorts 
Räume an die unerwünschten Landsleute abtreten. Während dieser Zwangseinweisungen kam 
es ständig zu Reibereien mit den Einheimischen, denn fast niemand wollte die Fremden frei-
willig aufnehmen. In vielen Landkreisen und Gemeinden mußte man Wohnräume mit Waf-
fengewalt beschlagnahmen, um die heimatlosen Neuankömmlinge unterzubringen.  
Die gewaltsamen Beschlagnahmungen bzw. die willkürlichen Zwangseinweisungen führten 
vielerorts zu offenen Feindseligkeiten zwischen den Einheimischen und Vertriebenen. Die 
"Neubürger" aus dem Osten wurden nicht selten mit bösartigen Schimpfwörtern und abfälli-
gen Bemerkungen (wie z.B. "Kartoffelkäfer", Polacken usw.) begrüßt. 
Der deutsche Journalist und Publizist Günter Böddeker (1933-2012) berichtete später über die 
Lebensverhältnisse der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen in Westdeutschland (x021/-
469): >>... Die Flüchtlinge und Vertriebenen waren die Elenden unter den Armen, sie hatten 
mehr verloren als die anderen Deutschen, sie trugen ungleich schwerer an der Last der Nieder-
lage. Insbesondere sie hatten den Preis für den großen Krieg gezahlt.  
Doch viele der Eingesessenen in Westdeutschland sahen auch dann noch, als die Verhältnisse 
sich allmählich zu normalisieren begannen, in den Vertriebenen nur eine Bürde, ungebetene 
Gäste, die ihnen die Arbeitsplätze streitig machten. Das Wort "Flüchtling" wurde über Jahre 
hinweg fast ein Schimpfwort und zum Symbol für "unerwünscht".  
"Flüchtlingspack" johlten mancherorts die Kinder der Einheimischen hinter den Kindern der 
Vertriebenen her, und in der Schule spotteten sie über die Bindfäden, mit denen die Jungen 
und Mädchen, die aus dem Osten gekommen waren, ihr armseliges Schuhwerk banden: 
"Schnürsenkel haben sie bei euch wohl noch nicht erfunden?" 
So lebten die Vertriebenen in Not und Elend in einer oft ablehnenden manchmal sogar feind-
seligen Umwelt. Und das Ende des deutschen Unglücks war unabsehbar. Es schien sich viel-
mehr noch zu vertiefen – durch die Politik der Besatzungsmächte, die lange Zeit darauf ab-
zielte, die Lebensgrundlagen des deutschen Volkes weiter zu schmälern. ...<< 
Nach offiziellen Angaben der Umsiedlerämter hielten sich am 31. März 1949 insgesamt 
4.442.318 - davon waren 1.874.736 männliche und 2.567.582 weibliche Vertriebene - in der 
SBZ auf (x009/131).  
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Flüchtlinge 
und Ostvertriebenen" in der SBZ (x009/131): >>In der SBZ werden Vertriebene aus den deut-
schen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie und aus den osteuropäischen Ländern als Um-
siedler oder Neubürger bezeichnet. ...<< 
Am 9. April 1949 führte die Aufhebung des Koalitionsverbotes für die deutschen Vertriebe-
nen-Organisationen zur Gründung des "Zentralverbandes vertriebener Deutscher". Nach lan-
gen Verhandlungen schlossen sich die Landesverbände der Vertriebenen in Frankfurt zum 
"Zentralverband vertriebener Deutscher" (ZvD) zusammen. 1. Vorsitzender wurde Dr. Hans 
Lukaschek, der später von Dr. Linus Kather abgelöst wird. 
Schlußbemerkungen: Die Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa war die größte 
gewaltsame Umsiedlung der Zeitgeschichte. Noch nie wurden bisher derartig riesige Gebiete 
zwangsentvölkert. Während des Zweiten Weltkrieges lebten etwa 19 Millionen Deutsche in 
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Ostdeutschland und in den deutschen Siedlungsgebieten Ost-Mitteleuropas.  
Mit der Vertreibung aus Ost-Mitteleuropa wurde die "deutsche Ostsiedlung" Hunderte von 
Kilometern nach Westen zurückgedrängt. 700 bis 800 Jahre deutsche Siedlungs- und Kultur-
arbeit gingen abrupt verloren.  
Sämtliche ostdeutschen Volksstämme verloren ihre Siedlungsgebiete und dadurch ihre eigene 
Identität. Die jüngsten deutschen Volksstämme mußten mit der Aufgabe ihres Lebensraumes 
zwangsläufig als ausgestorben angesehen werden und wurden damit als Volksstämme elimi-
niert.  
Allein in Ostpreußen (4.527 deutsche Städte und Gemeinden), Ostpommern (2.269 deutsche 
Städte und Gemeinden), Ostbrandenburg (890 deutsche Städte und Gemeinden), Niederschle-
sien (2.864 deutsche Städte und Gemeinden), Oberschlesien (992 deutsche Städte und Ge-
meinden) und im Sudetenland (3.139 deutsche Städte und Gemeinden) wurden insgesamt 
14.681 deutsche Städte und Gemeinden in den deutschen Ostprovinzen und im Sudetenland 
(Stand: 1939) ausgelöscht. 
Konrad Adenauer berichtete später über das Schicksal der deutschen Vertriebenen (x353/80): 
>>… Es sind aus den östlichen Teilen Deutschlands, aus Polen, der Tschechoslowakei, Un-
garn usw. nach den von amerikanischer Seite getroffenen Feststellungen insgesamt 13,3 Mil-
lionen Deutsche vertrieben worden. 7,3 Millionen sind in der Ostzone und in der Hauptsache 
in den drei Westzonen angekommen. 6 Millionen Deutsche sind vom Erdboden verschwun-
den. Sie sind gestorben, verdorben.<< 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas berichtete spä-
ter über die anglo-amerikanische Einstellung zur Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleu-
ropa (x028/196-198): >>Obwohl das in Amerika und Großbritannien nicht unbedingt Tabu 
ist, so hat die Presse die Vertreibung der Deutschen doch niemals ausführlich behandelt.  
Die meisten Amerikaner und Briten wissen kaum, daß sie überhaupt stattgefunden hat, und 
noch weniger, daß die westliche Zustimmung zum Prinzip der gewaltsamen Umsiedlung die 
amerikanische und britische Regierung zu Helfershelfern dieser unmenschlichen Unterneh-
mung gemacht hat. Gewiß sind die Westmächte nicht in dem Maße verantwortlich wie die 
vertreibenden Staaten, aber zweifellos hat erst die anglo-amerikanische Zustimmung zum 
Grundsatz der Zwangsumsiedlung die Katastrophe von 1945-48 möglich gemacht. 
... Die drakonischen Maßnahmen, die den Deutschen aus den Ostgebieten aufgezwungen wur-
den, hat man nachträglich als "Vergeltung" für die unsagbaren NS-Verbrechen im Osten zu 
rechtfertigen versucht. Nur traf diese Art "Vergeltung" nicht nur NS-Funktionäre – also die 
"Täterseite", gemäß einer heute gebräuchlichen Formulierung – sondern in erster Linie die 
"Frauen und Kinder, die Armen und die Kranken"; letztlich also die ganze Bevölkerung – oh-
ne Rücksicht auf den Grad individueller Schuld oder gar Schuldlosigkeit. ... 
Man sollte hier vor der verwerflichen Tendenz warnen, die Vertreibung nachträglich als logi-
sche Folge der Hitler-Verbrechen hinzustellen - oder gar zu legitimieren. Im Hinblick auf In-
dividualität des Leidens darf man die Opfer der Vertriebenen weder bagatellisieren, noch ge-
gen die NS-Verbrechen aufrechnen oder der Vergessenheit preisgeben. Heute neigt man in 
Großbritannien und in Amerika dazu, die Vertreibung der Deutschen nur vor dem Hintergrund 
von Auschwitz zu sehen. Diese Sicht ist historisch falsch, denn es gab keinen kausalen Nexus 
(ursächlichen Zusammenhang).  
Die Vertreibung war schon deshalb keine "Antwort" auf die während des Krieges noch gar 
nicht in ihrem vollen Ausmaß bekannt gewordenen NS-Greuel, weil sie einem von den polni-
schen und den tschechischen Exilregierungen schon lange vorher ins Auge gefaßtem Ziel ent-
sprach, das sie im Laufe des Krieges durchsetzen wollten. Diese heute von vielen Anglo-
Amerikanern gebräuchliche Betrachtungsweise ist auch moralisch höchst fragwürdig, denn sie 
akzeptiert stillschweigend die Auffassung, man dürfe die an Schuldlosen begangenen Verbre-
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chen durch Verbrechen an wiederum Unschuldigen vergelten.  
Die Deutschen sind mit dem Erbe Hitlers belastet, und Auschwitz wird auch in Zukunft sei-
nen Schatten über ihre Geschichte werfen. Man sollte freilich auch wissen, daß es weder im 
Zweiten Weltkrieg noch in der gesamten Weltgeschichte ein Leidensmonopol gab oder gibt. 
Aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist mit Ehrfurcht zu gedenken. Es würde gegen 
das wissenschaftliche Ethos verstoßen, ließe man die Vertreibung der Deutschen "unaufgear-
beitet". Die Verharmlosung dieser Ereignisse bedeutete Hohn und Unbarmherzigkeit den Op-
fern gegenüber. ... 
Jedenfalls müssen wir alle begreifen, daß die Vertreibung nicht nur ein historisches, sondern 
vornehmlich ein menschenrechtliches Problem darstellt. Menschenrechte sind aber unteilbar. 
Damit ist eine unterschiedliche Beurteilung schwerster Menschenrechtsverletzungen aufgrund 
unterschiedlicher Maßstäbe unzulässig. Auch der Gedanke der Kollektivschuld ist ein für al-
lemal zu verwerfen, sei es einer deutschen Kollektivschuld für NS-Greuel, sei es einer osteu-
ropäischen oder anglo-amerikanischen für die Vertreibung. Victor Gollancz hat diesen Ge-
danken bereits in seiner Londoner Rede, 1947, als "unsinnigen, unliberalen, antichristlichen, 
beklagenswert nazistischen Gedanken" verurteilt. ... 
Für die Deutschen und für Deutschland stellt die Vertreibung ohne Zweifel die gravierendste 
Kriegsfolge dar. Für die Anglo-Amerikaner hingegen aber auch für die Osteuropäer bleibt sie 
eine moralische Hypothek. Der Londoner Economist schrieb bereits 1945, ... daß nämlich die 
Alliierten den Krieg gegen Hitler mit einem Frieden in Hitlers Stil beendet hätten. Es geht also 
nicht an, die Ungeheuerlichkeit der Vertreibung zu bestreiten; auch in Zukunft wird man sie 
nicht leugnen können. In diesem Sinne soll die Erinnerung wachgehalten werden. Dies darf 
aber nicht nur die Aufgabe der Historiker sein.  
Diese Aufforderung geht an uns alle. ...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x309/122): >>... Zusammenfassend bleibt fest-
halten, daß die Vertreibung der Deutschen aus Ostdeutschland und Osteuropa nicht nur die 
größte Vertreibung der Weltgeschichte war, sondern auch aufgrund der 2,8 bis drei Millionen 
Menschenleben, die sie gefordert hat, als Völkermord einzustufen ist.  
Die Vertriebenen sind im Übrigen rassisch Verfolgte; denn ihr einziges Verbrechen, war ihre 
ethnische Zugehörigkeit. ...<< 
Völkerrechtliche Konsequenzen: Die damals gültige Haager Landkriegsordnung vom 18. 
Oktober 1907 (in Kraft seit dem 26. Januar 1910) legte für die Kapitulation des Feindes und 
die militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet folgende Regeln und Gebräuche des 
humanitären Völkerrechts fest (x852/...): >>... Fünftes Kapitel: Waffenstillstand  
... Dritter Abschnitt: Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet  
Artikel 42 Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des feindlichen 
Heeres befindet. Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt 
ist und ausgeübt werden kann.  
Artikel 43 Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden über-
gegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Mög-
lichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrecht-
zuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Lan-
desgesetze.  
Artikel 44 Einem Kriegführenden ist es untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu 
zwingen, Auskünfte über das Heer des anderen Kriegführenden oder über dessen Verteidi-
gungsmittel zu geben.  
Artikel 45 Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, der feindli-
chen Macht den Treueid zu leisten.  
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Artikel 46 Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum 
sowie die religiösen Überzeugungen und gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet wer-
den. Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.  
Artikel 47 Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt.  
Artikel 48 Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiete die zugunsten des Staates beste-
henden Abgaben, Zölle und Gebühren, so soll er es möglichst nach Maßgabe der für die An-
setzung und Verteilung geltenden Vorschriften tun; es erwächst damit für ihn die Verpflich-
tung, die Kosten der Verwaltung des besetzten Gebietes in dem Umfange zu tragen, wie die 
gesetzmäßige Regierung hierzu verpflichtet war.  
Artikel 49 Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer den im vorstehenden Artikel 
bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der Bedürfnisse 
des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen. ... 
Artikel 55 Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und Nutznießer der öffentlichen 
Gebäude, Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen Betriebe zu betrachten, die dem 
feindlichen Staate gehören und sich in dem besetzten Gebiete befinden. Er soll den Bestand 
dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln des Nießbrauchs verwalten.  
Artikel 56 Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der Wohltätigkeit, dem 
Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem 
Staate gehören, ist als Privateigentum zu behandeln. Jede Beschlagnahme, jede absichtliche 
Zerstörung oder Beschädigung von derartigen Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder 
von Werken der Kunst und Wissenschaft ist untersagt und soll geahndet werden.<< 
Im Statut der Vereinten Nationen vom 16. Juni 1945, das am 24. Oktober 1945 in Kraft trat, 
hieß es (x058/377-378): >>Kapitel I: Ziele und Grundsätze. 
Artikel 1: Die Ziele der Vereinten Nationen sind:  
1. Internationalen Frieden und internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu diesem 
Zwecke: wirksame gemeinsame Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Bedrohun-
gen des Friedens und zur Unterdrückung von Angriffshandlungen oder anderen Friedensbrü-
chen zu treffen und auf friedlichem Wege und gemäß den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 
des Völkerrechts für die Schlichtung oder Entscheidung zwischenstaatlicher Streitfragen oder 
Regelung möglicherweise zu einem Friedensbruch führender Situationen zu sorgen;  
2. freundschaftliches, auf Achtung für den Grundsatz gleicher Rechte und der Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen Nationen herbeizuführen und zu pflegen 
und andere geeignete Maßnahmen zur Stärkung allgemeinen Friedens zu treffen;  
3. Zusammenarbeit der Nationen zu erzielen in der Lösung internationaler, wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und humanitärer Probleme und bei der Förderung und Unterstützung des 
Respekts für die Grund- und Freiheitsrechte des Menschen für alle, ohne Unterschied der Ras-
se, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion; und  
4. ein Mittelpunkt zu sein, von dem aus die Handlungen der Nationen zur Erreichung dieser 
gemeinsamen Ziele in Einklang gebracht werden.  
Artikel 2: Die Organisation und ihre Mitglieder sollen entsprechend den in Artikel 1 festge-
stellten Zielen in ihren Handlungen folgende Grundsätze beobachten:  
1. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz gleicher Souveränität aller ihrer Mitglieder.  
2. Um die aus der Mitgliedschaft sich ergebenen Rechte und Rechtsvorteile für alle Mitglieder 
zu sichern, sollen alle Mitglieder die von ihnen gemäß dem gegenwärtigen Pakt übernomme-
nen Verpflichtungen in Treu und Glauben erfüllen.  
3. Alle Mitglieder sollen ihre zwischenstaatlichen Streitigkeiten auf friedlichem Wege auf 
eine solche Weise schlichten, daß internationaler Friede und internationale Sicherheit und Ge-
rechtigkeit nicht gefährdet werden. 
4. Alle Mitglieder sollen in ihren zwischenstaatlichen Beziehungen Androhung oder Anwen-
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dung von Gewalt gegen die Unversehrtheit des Gebietes oder politische Unabhängigkeit ir-
gendeines Staates oder sonst irgendeine andere mit den Zielen der Vereinten Nationen unver-
einbare Handlungsweise unterlassen. ... 
Artikel 4: 1. Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen steht allen anderen friedliebenden Staa-
ten offen, welche die in dem gegenwärtigen Pakte enthaltenen Verpflichtungen übernehmen 
und nach Ansicht der Organisation fähig und willig sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen. 
...<<  
Am 9. Dezember 1948 wurde die UN-Konvention "über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes" offiziell verabschiedet und verkündet (x075/52-53): >>...  
Art. I. Die vertragsschließenden Parteien bestätigen, das Völkermord, ob im Frieden oder im 
Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß dem internationalen Recht ist, zu dessen Verhütung 
und Bestrafung sie sich verpflichten.  
Art. II. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der 
Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche 
ganz oder teilweise zu zerstören: 
a) Tötung von Mitgliedern einer Gruppe;  
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe;  
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;  
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge-
richtet sind;  
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. ...<< 
Das Völkerrecht kennt keine gerechten und keine entschuldbaren Verbrechen oder Menschen-
rechtsverletzungen, denn Recht und historische Wahrheit sind nicht teilbar. Alle Kriegs-
verbrechen, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bleiben unverjährbare 
Verbrechen, die unerschütterlich zu bestrafen und zu sühnen sind, egal, wer die Taten began-
gen hat und wer die Verantwortung dafür übernehmen muß. Die aktiven Täter und passiven 
Verantwortlichen von Völkerrechtsverletzungen sind für ihre Verbrechen durch die Vereinten 
Nationen juristisch-völkerrechtlich zur Rechenschaft ziehen. 
Aufgrund der permanenten Kollektivschuldvorwürfe gegen das deutsche Volk kann es nicht 
länger akzeptiert werden, daß die an Deutschen verübten Kriegs- und Nachkriegsverbrechen 
bis in alle Ewigkeit ignoriert und ungesühnt bleiben, "nur weil diese Opfer Deutsche bzw. 
Nicht-Menschen waren".  
Das Völkerrecht gilt für alle Völker und aus Unrecht kann niemals Recht werden, deshalb 
sind sämtliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts (Kriegsverbrechen, Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit) juristisch zu untersuchen und zu ahnden.  
Die Vereinten Nationen setzten zum Beispiel im Jahre 1993 und 1994 Kriegsverbrechertribu-
nale ein, um Verletzungen des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien und in 
Ruanda zu verfolgen und zu sühnen.  
Im Verlauf der Potsdamer Konferenz legte man zwar ausdrücklich fest, daß die "Ausweisun-
gen" ("... die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Po-
len, Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind ...") in geordneter und humaner 
Weise durchgeführt werden sollten, aber obwohl die Vertreiberstaaten ständig versicherten, 
daß sie die Umsiedlungen vereinbarungsgemäß durchführen würden, hielt sich oftmals nie-
mand an diese Zusagen.  
Die Massenvertreibungen der Ost- und Volksdeutschen aus Ost-Mitteleuropa verursachten 
Not, Elend und Tod von Millionen Deutschen und verstießen zweifelsfrei gegen das damalige 
Völkerrecht (u.a. "Verbrechen gegen die Menschlichkeit").  
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Da Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht kraft Verjährung enden, sind die alliieren Sie-
germächte für ihr völkerrechtswidriges Handeln zur Verantwortung zu ziehen. 
 
"Hungerpolitik", Not und Elend im Westen Deutschlands 
 

Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis; da wird sein Heulen 
und Zähneklappern. 
Matthäus 8, 12 

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Deutsche Reich größtenteils in Schutt und Asche. Die 
anglo-amerikanischen Bombenangriffe gegen Deutschland hatten rd. 1,6 Millionen Gebäude 
vernichtet. 3,37 Millionen Wohnungen existierten im Mai 1945 nicht mehr oder waren unbe-
wohnbar (x051/364). Viele große deutsche Städte waren total verwüstet und dem Erdboden 
gleichgemacht. Überall herrschten chaotische Zustände, so daß die Versorgung der einheimi-
schen Bevölkerung kaum möglich war. In Mittel- und Westdeutschland waren fast alle Groß-
städte sowie das Verkehrs- und Nachrichtenwesen zerstört.  
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
Zerstörungen in den Westzonen Deutschlands (x063/618-619): >>Allein in den Westzonen 
waren 2 ¼ Millionen Wohnungen – ein Fünftel des gesamten Wohnraums – völlig zerstört, 2 
½ Millionen schwer beschädigt. Öffentliche Gebäude, Kirchen, Bahnhöfe, die meisten Brük-
ken, Post- und Telegraphenämter waren, wenn nicht zerstört, so doch hart getroffen.  
Auch die für jede größere Stadt lebenswichtigen unterirdischen Anlagen, Kanäle, Wasserlei-
tungen, Kabel, hatten gelitten. In Berlin z.B. waren 3.000 große Wasserrohrbrüche zu beseiti-
gen, die Abwässer wurden in die Kanäle geleitet, weil von 84 Pumpstationen nur noch 23 ar-
beiteten. 
Der Schutt, der bei Kriegsende auf Deutschland lag, wird auf 400 Millionen Kubikmeter ge-
schätzt, dazu kamen 17 Millionen Ziegelsteine, die herausgesucht, mit der Hand geputzt und 
wieder verbaut wurden. 
Der neuen Generation fällt es schwer, sich den trostlosen Zustand der Eisenbahnen vorzustel-
len – ohne Licht, ohne Fenster, ohne Heizung im bittersten Winter, viele Straßen durch Bom-
bentrichter aufgerissen – 3.000 Eisenbahnbrücken zerstört, darunter alle über den Rhein und 
die Weser, 23 von 24 über den Main und 22 von 34 über die Donau. ... Bombentrichter über-
säten die Gleisanlagen, zerfetzt ragten Schienenteile und Signalanlagen in die Luft. Der Kern 
des Ruhrgebietes war von der Umwelt völlig abgeschnitten.<< 
Die industrielle Produktion Westdeutschlands erreichte 1945 nur noch 18 % des Volumens 
von 1936 (x148/15). Die verbliebenen deutschen Wirtschaftsbetriebe wurden durch Aufsplit-
terung, Reparationen und Beschränkungen der jeweiligen Besatzungsmächte zusätzlich ge-
schwächt, so daß die Versorgung der Bevölkerung fast unmöglich wurde. Der ehemalige deut-
sche Binnenmarkt wurde durch Zonengrenzen unterbrochen, die Währung war total zerrüttet 
und Aufbaukredite gab es nirgends. Im gesamten Land breiteten sich Hunger, Resignation und 
Hoffnungslosigkeit aus. 
In Jener Zeit kamen zusätzlich Millionen von geflüchteten und vertriebenen Ost- und Volks-
deutschen zwangsweise in das zerstörte Restdeutschland, in dem sich außerdem noch mehrere 
Millionen ehemalige ausländische Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene aufhielten und un-
gezählte Ausgebombte und Evakuierte nach Unterkünften suchten.  
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 5. August 1945 aus Bayern 
(x124/40-41): >>Wir fuhren abermals nach Würzburg. ... Ein Polizist, den ich herbeiwinkte, 
erzählte uns vom Großangriff, der diese wunderbare Stadt drei Wochen vor Kriegsende in 
eine Todeslandschaft verwandelte ... 20.000 Menschen, ein Fünftel der Bevölkerung, fiel den 
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Bomben zum Opfer. Tausende von Leichen liegen noch in den Ruinen. 
Gespenstisch die Truppe verhungerter Heimkehrer in der Totenstadt, schlimmer die Krüppel 
auf den Landstraßen, an denen immerfort die Wagen der wohlgenährten, vergnügten Ameri-
kaner vorbeibrausen. Warum quält mich der Anblick so? Warum kann ich mich an unsere Be-
siegtenrolle so schwer gewöhnen? ... 
Im Ruhrgebiet werden Bergleute bestraft, die ihre Zusatzrationen mit ihren hungernden Fami-
lien teilen. Andere erscheinen nicht zur Arbeit, weil sie ihre Angehörigen vor Überfällen plün-
dernder Ausländer nicht ungeschützt lassen wollen. ...<<  
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 11. November 1945 aus Bay-
ern (x124/61): >>Der Chef des US-Gesundheitswesens, der soeben eine Rundreise durch die 4 
Besatzungszonen abgeschlossen hat, schlägt vor, unsere Tagesrationen von 1.350 auf 1.550 
Kalorien zu erhöhen. Unruhen, Hungerkrawalle und Epidemien würden sonst unweigerlich 
die Folge sein. Für einen normal beschäftigten Erwachsenen, keinen Schwerarbeiter, gelten 
2.500 Kalorien als Ernährungsminimum. 
... Bedeutet US-Politik nichts als Rache an den Deutschen? ... Leider nehmen Sieger wie die 
Geschichte lehrt, allzu schnell die schlechten Eigenschaften der Besiegten an. ...<<  
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Alfred M. de Zayas schrieb später über 
die damalige wirtschaftliche Lage in Deutschland (x028/155): >>... Der Zustand der deut-
schen Wirtschaft war so schlimm, wie er nur sein konnte. Ihre industrielle Produktion erreich-
te nur 27 Prozent des Vorkriegsvolumens.  
Dieser alarmierende Rückgang lag zum Teil an der gründlichen Demontage der deutschen 
Industrie, wie sie der Potsdamer Politik der "Reparationen durch Sachleistungen" entsprach, 
sie lag aber auch an der Verwüstung durch den Krieg, an der Spaltung des alten Wirtschafts-
gefüges durch die Aufteilung in Zonen, schließlich aber auch an mangelnden Arbeitskräften, 
denn Millionen waren noch in Kriegsgefangenschaft, und die Menschen in Deutschland waren 
durch Unterernährung und Krankheiten in ihrer Arbeitsleistung deutlich beeinträchtigt. ...<< 
In den westdeutschen Besatzungszonen waren im Dezember 1945 etwa 80 % aller Deutschen 
unterernährt und 50 % litten an Hungerschäden (x117/28). Viele Kinder hatten aufgedunsene 
Leiber sowie geschwollene Beine und Füße. Diese Hungerödeme bzw. Ansammlungen von 
Gewebswasser unter der Haut und in den Körperhöhlen entstanden durch Unterernährung und 
Vitamin- sowie Kalorienmangel. 
Ein Zeitzeuge berichtete damals über den Alltag im Westen (x073/218): >>Unsere Tages-
verpflegung sieht etwa so aus. Morgens eine Tasse Kaffee oder auch nichts, Frühstück fällt 
aus. Mittags einen halben Liter Kaffee zu geröstetem Brot, abends 18-20 Uhr, je nachdem wie 
der Ofen brennt (Gas gibt es bei uns noch nicht und elektrischer Strom ist rationiert) zusam-
mengefaßtes Mittag- und Abendessen: eine Mehltunke mit Kartoffeln, Mehlklöße oder Brot, 
was man gerade so hat, Vielleicht dann um 22 Uhr noch eine Tasse Mehlsuppe, solange der 
Vorrat reicht. ...  
Die Hausfrauen haben es sehr schwer. Gibt es mal Fleisch, hat man keine Kartoffeln, hat man 
Kartoffeln, ist kein Fett zu bekommen usw. Und wir haben ewig Hunger. Wir sind dünn ge-
worden wie Gandhi und manchmal wird uns auf der Straße ganz schwindlig. ...<< 
Während Briten und Franzosen im Oktober und Dezember 1945 die Lieferung von Medika-
menten, Lebensmitteln und Kleidung durch das Rote Kreuz erlaubten, untersagten die Nord-
amerikaner und Sowjets in ihren Besatzungszonen weiterhin westeuropäische Hilfslieferun-
gen. Obwohl die Hilfsgüter ausdrücklich für Deutschland bestimmt waren, schlugen die US-
Militärbehörden vor, diese Spenden in den osteuropäischen Ländern zu verteilen.  
Trotz bitterer Kälte und großer Hungersnot untersagte US-Präsident Truman im Dezember 
1945 die Verteilung von privaten Hilfsgütern, die überwiegend aus Irland und der Schweiz 
kamen, an die deutsche Bevölkerung. 
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Das Jahr 1946 brachte keine Verbesserung der Lebensverhältnisse, so daß die Deutschen wei-
terhin hungern mußten. In der nordamerikanischen und britischen Zone betrugen die Lebens-
mittelzuteilungen für den "Normalverbraucher" nicht einmal 50 % des Mindestbedarfs.  
In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone wurden vom 10.12.1945 bis zum 
6.01.1946 täglich lediglich 1.699 bzw. 1.521 Kalorien zugeteilt, obwohl ein Erwachsener, der 
eine normale körperliche Tätigkeit ausübte, täglich rund 3.000 Kalorien benötigte. Obgleich 
die Vereinten Nationen damals täglich 2.650 Kalorien für notwendig hielten, betrug die offizi-
elle Tagesration der Deutschen in der ersten Nachkriegszeit höchstens 1.500 Kalorien und 
sank oftmals sogar erheblich unter 1.000 Kalorien (x062/584).  
Im Ruhrgebiet waren Anfang 1946 etwa 80 % aller Deutschen unterernährt, 50 % litten an 
Hungerschäden und 40 % waren tuberkulosegefährdet.  
In der britischen Zone wurde am 1. Februar 1946 die Schulspeisung eingeführt.  
Am 1. Februar 1946 wurden die Nahrungsmittelrationen in der französischen Zone um 25 % 
gekürzt und betrugen täglich nur noch 1.075 Kalorien (x111/132). 
"The Times" berichtete am 26. März 1946 über die Hungersnot in der französischen Besat-
zungszone (x043/163): >>Für die Einwohner der französischen Zone in Deutschland ist der 
Kaloriengehalt in der Normalration um 220 Kalorien beschnitten worden, so daß derselbe 
heute nur noch 915 Kalorien beträgt. Es ist die kleinste zur Verteilung gelangende Ration in 
allen 4 Zonen.<<  
Feldmarschall Montgomery berichtete am 1. Mai 1946 in einer Denkschrift für den britischen 
Premierminister (x114/1.152): >>Morgen verlasse ich Deutschland. ... Ich bin nicht zufrieden. 
Ich glaube, das Gesamtbild ist eher trüb, wenn nicht sogar schwarz. Wir müssen jetzt die Ent-
scheidung darüber treffen, ob wir die Deutschen ernähren wollen oder sie verhungern lassen 
sollen. Grundsätzlich dürfen wir das letztere nicht tun. Wenn wir so dächten, dann hätten alle 
unsere übrigen Anstrengungen keinen Sinn mehr.  
Wir müssen mit dem Wiederaufbau beginnen. Und vor allen Dingen müssen wir dem deut-
schen Volk erklären, was mit ihm und seinem Land geschehen soll. Wenn wir das nicht tun, 
dann gehen wir möglicherweise einem Scheitern entgegen. Es wird dadurch gekennzeichnet 
sein, daß eine feindliche Haltung in der Bevölkerung heranwächst, die sich dann vielleicht 
nach Osten wendet.  
Solch ein Deutschland wäre eine Bedrohung für die Sicherheit des britischen Empire. Ande-
rerseits könnte ein zufriedenes Deutschland mit einer gesunden politischen Basis ein großer 
Vorteil für die Sicherheit des Empire und für den Frieden der Welt darstellen. ...<< 
In der US-Zone sanken die Rationen der Deutschen im Mai 1946 auf weniger als 1.200 Kalo-
rien.  
Im Mai 1946 machte deshalb vielerorts folgendes Gerücht die Runde (x114/2.166): >>Die 
Amerikaner beabsichtigen, die Deutschen auszuhungern. ...<<  
Der US-Militärgouverneur unterzeichnete am 6. Juni 1946 den "CARE-Vertrag" (CARE = 
"Cooperative for American Remittances to Europe"), so daß endlich Hilfslieferungen der pri-
vaten CARE-Hilfsorganisation erfolgen konnten (x175/425).  
In den ersten 12 Monaten nach Aufnahme des Postverkehrs schickte man später fast 11 Mil-
lionen CARE-Pakete aus Amerika, um die Nachkriegsnot in Europa und vor allem in 
Deutschland zu lindern. Die CARE-Pakete wurden durch den "Deutschen Zentralausschuß für 
die Vereinigung ausländischer Liebesgaben" verteilt. Diese Hilfsmaßnahmen konnten die ka-
tastrophalen Lebensverhältnisse der deutschen Zivilbevölkerung zwar nicht entscheidend ver-
ändern, aber jedes CARE-Paket brachte den verzweifelten Menschen wenigstens etwas Hoff-
nung und Zuversicht.  
"Das große Lexikon des Dritten Reiches" berichtete später über die CARE-Hilfe für Deutsch-
land (x051/99): >>CARE (englisch Fürsorge), Akronym für Cooperative for American Remit-
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tances to Europe (Vereinigung für amerikanische Hilfslieferungen nach Europa), 1946 in den 
USA gegründete Hilfsorganisation, die auf privater Basis zur Linderung der Nachkriegsnot in 
Europa, insbesondere in Deutschland beitrug.  
Inbegriff der Hilfe waren die CARE-Pakete, die Angehörige, Freunde und Unbekannte für 
notleidende Europäer bei der CARE-Zentrale in New York in verschiedenen Ausführungen 
bestellen konnten (Baby-Ausstattungspaket, Kinder-Nahrungspaket, Fettpaket u.a.).  
Die aus Nordamerika kommenden CARE-Pakete enthielten damals etwa 40.000 Kalorien 
Nährwert (x111/182): >>8,8 Pfund Fleisch, 5,8 Pfund Nährmittel und Kekse, 3,5 Pfund Zuk-
ker und Schokolade, 3,2 Pfund Marmelade und Pudding, 2 Pfund Gemüse, 1 Pfund Kakao, 
Kaffee und Getränkepulver, 350 g Milch, 200 g Butter und 200 g Käse.<< 
Die CARE-Sendungen für die Bundesrepublik wurden 1960 eingestellt; geschätzter Gesamt-
wert der CARE-Hilfe für Deutschland über 300 Millionen DM.<<  
Der Zahnarzt Dr. B. berichtete am 9. Juni 1946 aus dem Eichsfeld in Thüringen (x124/188-
189): >>Mich wundert immer der Egoismus, der bei der älteren Generation durchbricht. Die 
Kinder verzichten eher als die Alten. Das ist völlig ungewohnt. Das Ideal der alten Generation 
hieß doch: Alles für die Kinder.  
Man kann jetzt Studien treiben über die Entwicklung des menschlichen Charakters in Notzei-
ten. Bei den meisten geht die Politur ab. 
... In den meisten Großstädten heißt es, soll es risikoreich sein, sich abends auf die Straße zu 
begeben, ohne Gefahr zu laufen, daß man ausgezogen wird oder ähnliches Ungemach über 
sich ergehen lassen muß. ... 
Kein Mensch will heute etwas über den Krieg, KZs, Flucht und Vertreibung hören. Ich habe 
mir nicht einmal die Geschichte des letzten Jahres von meiner Mutter erzählen lassen. Mir 
wird physisch übel, wenn ich das Ungemach nochmals mündlich über mich ergehen lassen 
muß und nicht helfen kann (hinterher schon gar nicht).  
Nach dem ersten Weltkrieg war das erste Buch darüber, das einschlug, Remarques "Im We-
sten nichts Neues". Aber da war dieser Krieg Gott sei Dank 11 Jahre vorbei. 
Warum regt man sich über die KZs auf?  
Ganz Deutschland ist heute ein KZ und an Scheußlichkeiten herrscht fürwahr nicht Mangel.  
Man frage nur die Flüchtlinge. Man braucht sie nicht zu fragen, nur anzusehen. Himmel-
schreiend, was sie erdulden mußten. Sehr viele sterben. ...  
Mich kann kein Partei- und Zeitungsgeschwätz mehr rühren. ...<<  
Die "Schweizer Illustrierte Zeitung" berichtete im Juni 1946 über den Hunger in Gelsenkir-
chen (x117/30): >>Die tägliche Ration beträgt für (den Industriearbeiter) B. zurzeit 950 Kalo-
rien. Sein Mittagsmahl ... besteht aus einer fettreichen Erbsensuppe.  
Ein amerikanischer Experte, der einen Monat von dieser Ration lebte, nahm 25 Pfund ab. ...<< 
Die "Stuttgarter Zeitung" berichtete im Juni 1946 über das "Hamstern" auf dem Lande (x117/-
40): >>... Quer durch die britisch besetzte Zone Deutschlands ... geht seit vielen Wochen ein 
seltsamer Zug vor sich, der in seiner Unbeirrbarkeit an die Gesetzmäßigkeit des Vogelzuges 
erinnert. Auch die Menschen, die hier ziehen, folgen einem Gesetz: dem des Hungers und der 
Not. 
Eigentlich "steigt" man nicht in den Zug. Man stürmt den Zug. Viele Hunderte warten bereits 
2 und 3 Stunden vor der Abfahrtszeit auf dem Endbahnhof, in dem der Zug eingesetzt wird. 
Sie springen auf die Trittbretter, hängen sich an die Türgriffe, erobern sich einen Platz.  
Sie sind rücksichtslos und haben verschlossene Gesichter. Menschen, die sonst teilnehmend 
sein können, werden brutal.  
Es ist eine Vision, die sie treibt. In ihrer Vorstellung entsteht ein Bild: Sie sehen sich selbst 
mit leerem Rucksack heimkommen. Hoffnungsvoll blicken ihnen Kinderaugen entgegen, über 
die jähe Enttäuschung fällt. ... 
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So fahren sie und ihr Ziel ist die Gegend zwischen Celle und Lüneburg. Sie stehen viele Stun-
den im rüttelnden Zug, sie übernachten in Wartesälen, bleiben 36, 48 und mehr Stunden ohne 
Schlaf, sie kommen tagelang nicht aus den Kleidern, sie müssen Stolz und Scham nieder-
zwingen, wenn sie von Hof zu Hof gehen, und sie fühlen sich mit ihren Kartoffeln nicht si-
cher, ehe sich die Wohnungstür hinter ihnen geschlossen hat. 
Die Kartoffeltrecks überschneiden sich: Aus dem Industriegebiet kommen sie herauf bis Celle 
und Uelzen, von Schleswig-Holstein fahren sie bis Uelzen und Celle. Sie berichten einander 
und manches verschweigen sie voreinander, denn sie sind zugleich Kameraden und Konkur-
renten.<< 
Die Zeitung "Vaterland" berichtete am 12. Juli 1946 über die schlimmen Zustände im Ruhr-
gebiet (x117/30): >>Zerstörte Städte bieten einen gespenstischen Anblick, furchtbarer und 
gespenstischer aber ist der Anblick von Menschen, aus deren Gesichtern die letzte seelische 
und materielle Not spricht, die keine Hoffnung mehr zuläßt.  
Und in diese Städte strömen neue Menschenmassen. ...<<  
Das "Handelsblatt" berichtete am 18. Juli 1946 über die dramatische Ernährungslage (x111/-
193): >>... Nur wenn es gelingt, die Millionen hungernder Städter vom Lande fernzuhalten, 
kann mit einer besseren Erfassung auf den Bauernhöfen gerechnet werden.  
Dies setzt jedoch eine allgemeine Erhöhung der Rationen voraus, denn bei Rationen von etwa 
1.000 Kalorien am Tage wird es niemals gelingen, das Hamstern von Lebensmitteln und den 
Schwarzen Markt zu unterbinden.<< 
In den europäischen Staaten stehen der Bevölkerung im Juli 1946 pro Tag folgende Kalorien-
werte zur Verfügung (x111/192): >>Irland 3.200 Kalorien, Dänemark 2.920 Kalorien, Groß-
britannien 2.850 Kalorien, Schweiz 2.800 Kalorien, Schweden 2.790 Kalorien, Norwegen 
2.480 Kalorien, Frankreich 2.300 Kalorien, Italien 1.800 Kalorien, Österreich 1.700 Kalorien 
und Deutschland 1.550 Kalorien.<< 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 24. August 1946 aus Bayern 
(x124/223-225): >>... Seit zwei Wochen leben meine Eltern bei uns.  
Mein Vater ist für seine 62 Jahre noch recht rüstig; den ganzen Tag rodet er im Wald Baum-
stümpfe. Wir werden in diesem Winter nicht frieren, sagt er, wenn ich einwende, daß diese 
Arbeit für sein Alter und unsere Ernährung viel zu schwer ist.  
Alle Leute in der Kolonie und ein guter Teil der Stadtbevölkerung verbringen ihre Freizeit mit 
Holzsammeln. Der Wald sieht auch wie leergefegt aus und man muß schon weit hineingehen, 
um am Boden noch einen trockenen Ast zu finden. Am Abend sieht man ganze Scharen mit 
hochbeladenen Karren heimwärts ziehen. 
... Täglich, entweder auf dem Wege zum Amt oder auf der Rückkehr, grase ich die Märkte ab, 
ob es nicht Gemüse zu kaufen gibt, während meine Freunde mit ländlichen Verbindungen auf 
der Jagd nach Kartoffeln sind, deren Transport mit der Eisenbahn oder mit Lastwagen durch 
ein unbegreifliches Gesetz verboten ist. 
... Von Zeit zu Zeit komme ich in ein Flüchtlingslager oder besuche ein Dorf, wo Flüchtlinge 
einquartiert sind. Ich bin ja auf bescheidenste Weise motorisiert.  
Die Menschen werden in die Dörfer gepreßt, weil es in den zerstörten Städten keine Unter-
künfte für sie gibt. Oft weigern sich die Bauern, sie gegen Verpflegung mitarbeiten zu lassen, 
weil sie nicht kräftig genug sind. Denn die Leistungsfähigen werden von den Vertreibern zu-
rückgehalten und zu jenen Arbeiten herangezogen, für die sich diese nun, unter den gewandel-
ten Umständen, zu gut halten. 
Aber auch diejenigen, die durch den Luft- und Bodenkrieg, durch Plünderung und Entnazifi-
zierung ihre Habe eingebüßt haben, sind nicht viel besser dran. Langsam, aber unentrinnbar 
fallen auch sie der Verelendung anheim, wenn sie nicht sehr zäh, lebenskräftig und erfin-
dungsreich sind.  
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Für die ... 50- bis 60jährigen ist die Aussicht gering, bessere Tage zu erleben. Und was haben 
sie alles durchgemacht! Den Ersten Weltkrieg, die Niederlage, die Inflation, die Weltwirt-
schaftskrise, die Nazi-Zeit, den Zweiten Weltkrieg und den zweiten Zusammenbruch.  
Was haben sie zu erwarten? Das ihr Land Kampfplatz zwischen den Weltmächten wird? Es ist 
wirklich kein gutes Los und sie sind um ihre gestiegene Lebenserwartung nicht zu beneiden.  
In letzter Zeit hatte ich Gelegenheit, einige vor wenigen Jahren noch prominente Leute kennen 
zu lernen; Bildhauer, Schriftsteller, Verleger, Universitätslehrer. Über ihren Lebenstrümmern 
liegt kein Hoffnungsschimmer. 
So bleiben meine Jahrgänge, reduziert durch den Krieg, aber dank geringerer Vergangenheits-
belastung lebensgierig um jeden Preis. Der Krieg hat sie realistisch und pragmatisch gemacht. 
Ihre soziale Verpflichtung fassen sie eng; zunächst wollen sie, daß ihre Familien überleben. ... 
Sie halten die Augen offen und warten ab. Das Überleben ist schon schwierig genug, auch für 
sie. Ein Engagement wird man ihnen erst abgewinnen, wenn man allen Chancen gibt und kei-
ne bloß negative Besatzungspolitik praktiziert. 
Leid tun können einem die Kinder, die in diesem Milieu heranwachsen. Von Zeit zu Zeit ver-
öffentlichen unsere Zeitungen die Ergebnisse von städtischen Schuluntersuchungen (ob es so 
etwas auf dem Lande gibt, weiß ich nicht, doch dürfte dort angesichts der vielen Flüchtlinge 
die Lage der Kinder noch trostloser sein). So hieß es gestern in einem Bericht aus Nürnberg, 
daß dort nur 14 % der Schulkinder als zureichend ernährt bezeichnet werden können; 30 % 
leiden an Hungerödemen. ...<< 
Der britische Schriftsteller Victor Gollancz (1893-1967, Gegner der These einer deutschen 
Kollektivschuld, befürwortet nachdrücklich die britisch-deutsche Aussöhnung, Begründer des 
Komitees "Rettet Europa jetzt") kritisierte in der "Neuen Zeitung" vom 18. November 1946 
die britische Besatzungspolitik (x111/247): >>... Gebt der Bevölkerung genug zu essen, um 
sie gesund zu erhalten!  
Beschlagnahmt nicht die guten Häuser für unsere Armee und für englische Frauen, während 
die Einheimischen in Ruinen leben!  
Achtet die zivilen Rechte!  
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 19. Dezember 1946 aus Bay-
ern (x124/273): >>In der Amtsstube (herrscht) schreckliche Kälte; wir rückten so nahe an un-
seren Elektro-Ofen, daß unsere Kleider zu rauchen anfingen.  
Mittags versuchte ich vergeblich, etwas zu erledigen. Die verhungernden und frierenden Leu-
te, die in den Geschäften herumstanden, taten mir leid. 
Nachmittags der Besuch eines Schauspielers, der seine Erlebnisse im US-Gefangenenlager 
Heilbronn erzählte. Sie waren den Tschechen-Greueln durchaus ebenbürtig, die wir durch 
Monate übersetzt hatten.  
Zu Hunderten ließ man die Gefangenen verhungern, während die Wachen die ihnen abge-
nommenen Lebensmittel vernichteten. Armlose, Beinamputierte versanken im Morast, ohne 
daß man den Gesunden gestattete, ihnen beizustehen – und das nicht etwa im Rachetaumel der 
ersten Wochen, sondern Monate hindurch, in systematischer Vernichtungswut.  
Die Ereignisse in einem besiegten Land sind wahrlich nicht dazu angetan, das Schuldgefühl 
des Besiegten zu stärken. ...<<  
Die deutsche Journalistin und Schriftstellerin Ruth Andreas-Friedrich (1901-1977) berichtete 
am 24. Dezember 1946 über den Weihnachtsgottesdienst in einer Berliner Kirche (x111/259-
260): >>"Friede auf Erden", sagt der Pfarrer.  
Als er die Hände zum Segen erhebt, wird unter seinem Talar eine graue Strickweste sichtbar. 
Er friert, daß es einen erbarmen kann. Wir frieren ebenfalls. Alles friert.  
Um uns, in uns, neben uns. ... Grau und gedrückt hocken die Zuhörer zwischen ihren Bänken. 
So mögen sie nach dem Dreißigjährigen Krieg in den Kirchen gesessen haben. So jammervoll 
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müde, so armselig und trostlos. ...<<  
Josef Kardinal Frings (1887-1978, 1942-69 Erzbischof von Köln) ergänzte am 31. Dezember 
1946 während seiner Predigt im Kölner Dom das siebente Gebot "Du sollst nicht stehlen ..." 
(x111/261): >>... Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der einzelne das wird nehmen dür-
fen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf 
andere Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann.<<  
Eine US-Erziehungskommission berichtete im Jahre 1946 über die chaotischen Lebensver-
hältnisse in Westdeutschland (x243/161): >>... Nirgends in der Welt ist es möglich gewesen, 
das Gebäude einer erfolgreichen demokratischen Selbstregierung auf der Grundlage des Hun-
gers und der wirtschaftlichen Unordnung zu errichten. ...  
Im Juli betrug das Durchschnittsgewicht der 10jährigen Knaben beinahe 10 % unter der Al-
tersnorm. ... Das erschreckende Ansteigen der Tuberkulose beleuchtet die Ernährungskrise 
sehr eindringlich, während das Auftreten der Krätze die Aufmerksamkeit auf die Folgen des 
Mangels an Seife und warmem Wasser lenkt. ...<< 
Ein französischer Journalist, der im Jahre 1946 durch die britische Besatzungszone reiste, be-
richtete später (x114/1.142-143): >>Nichts verursacht so viele Angst- und Wahnvorstellungen 
wie eine Reise durch ein Land, das in Trümmern liegt.  
In Hannover bestieg ich die Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof und fuhr fast eine Stunde 
lang Kilometer für Kilometer an ausgebombten Häusern, Ruinen und verbrannten Gebäuden 
vorbei. In Bremen war es das gleiche. In Köln und Hamburg dann wieder dieselbe Erfahrung. 
... 
Die Tagesrationen, von denen die Menschen lebten, waren absurd. In Essen war ich bei einer 
Familie, deren junge Tochter frühmorgens zur Arbeit ging. Sie nahm eine einzige Scheibe 
Brot und eine Tomate als Essen für den ganzen Tag mit.  
Die ganze Sache kam mir wie ein expressionistischer Film vor, den man nach 1918 in 
Deutschland gedreht hatte – in einer feindlich-grausamen und irrealen Atmosphäre.<<  
Es gab damals in Deutschland keinen Sozialstaat. Bis März 1947 erhielten Witwen und Wai-
sen keine staatliche Unterstützung. Was man zum Überleben benötigte, wurde notfalls gewalt-
sam beschafft. Langsam fahrende Güterzüge wurden von Plünderern gestürmt und ausgeraubt. 
Die Menschen reagierten mit zunehmender Not härter und rücksichtsloser. In jener Zeit nahm 
man auf Alte und Kranke keine Rücksicht (keine Leistung ohne Gegenleistung).  
Obwohl im Winter 1946/47 alle noch vorhandenen Lebensmittel und Waren zugeteilt wurden, 
brach im Januar 1947 die Versorgung vielerorts zusammen, so daß sich überall Schwarzmärk-
te, Tauschhandel und Schieberunwesen ausbreiteten. Da der Besitz von alliierten Waren für 
Deutsche verboten war, spielte sich der Handel auf dem sog. "Schwarzen Markt" ab.  
Die große Mehrheit der Deutschen war durch den Krieg hoffnungslos verarmt und beteiligte 
sich notgedrungen an diesem illegalen Handel, weil ständig weniger legale Waren angeboten 
wurden. Tag für Tag wanderten Hunderttausende von hungrigen Stadtbewohnern aufs Land, 
um dort Schmuck und andere Vermögensgegenstände gegen Lebensmittel einzutauschen.  
Ausgehungerte Menschenmassen, die in dichten Reihen an den Bahnsteigen standen, stürmten 
täglich die Personen- und Güterzüge, obgleich viele "Hamsterzüge" meistens längst überfüllt 
waren. Der "schwarze Handel" wurde damals sehr hart bestraft. Manche Schieber und 
Schnapsbrenner mußten für Jahre ins Zuchthaus.  
Da Geld und Wertpapiere durch keine realen Werte gedeckt waren, wurden z.B. Zigaretten 
und Kaffee zur neuen Währung der Nachkriegszeit. Vor allem "Ami-Zigaretten" stellten da-
mals eine "natürliche" Leitwährung dar. Für Zigaretten konnte man in jener Zeit auf dem 
Schwarzmarkt fast alle Wirtschaftsgüter erwerben. Vor den Kasernen der Besatzungstruppen 
sah man überall Kippensammler, denn mit dem Tabak von 7 Kippen konnte man sich eine 
Zigarette drehen.  
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"Das große Lexikon des Dritten Reiches" berichtete später über den "Schwarzmarkt" (x051/-
531): >>Schwarzmarkt (Schwarzer Markt), illegaler Verkauf oder Tausch von Waren, die be-
wirtschaftet sind oder deren Preis staatlich festgelegt ist.  
Der Schwarzmarkt-Preis ist dabei stets erheblich höher, was für die Schwarzmarkt-Händler 
hohe, zudem der Besteuerung entzogene Gewinne bedeutet. Schwarzmarkt entsteht immer 
dann, wenn die vorhandenen Warenmengen zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichen und 
rationiert sind. So entwickelten sich schon in der letzten Kriegszeit in Deutschland und in den 
besetzten Gebieten Ansätze eines Schwarzmarktes, der dann nach Kriegsende aufblühte und 
erst durch die Währungsreform 1948 beendet wurde. Die Jahre 1945-48 werden daher auch 
oft Schwarzmarkt-Zeit genannt.<<  
Der deutsche Journalist und Schriftsteller Arno Surminski berichtete später über die 
"Schwarzmarktzeit" (x118/8-9,12-13): >>... Nach dem Ersten Weltkrieg beherrschte das 
Schimpfwort vom "Kriegsgewinnler" die Diskussion, während des Zweiten Weltkrieges tru-
gen Kohlenklau, Verräter und feindliche Agenten die Schuld an dem, was den Deutschen zu-
stieß, und nach 1945 war es eben der Schieber. Arbeiterdemonstrationen befaßten sich ausgie-
big mit dem Schieberunwesen. "Die Schieber an den Galgen!" Solche Sätze wurden auf 
Transparenten durch die Trümmerstraßen getragen, und sie waren ernst gemeint.  
Ich zweifle nicht daran, daß die Mehrheit der Bevölkerung bereit gewesen wäre, Großschieber 
zur exemplarischen Abschreckung in mittelalterlicher Weise auf den Marktplätzen der Städte 
zu hängen. Diese Haltung war um so bemerkenswerter, als sich die meisten Menschen selber 
an den Schwarzmarktgeschäften beteiligten. 
Wer auf dem Lande lebte, freute sich, ein paar überzählige Kartoffeln gegen einen Kochtopf 
eintauschen zu können. Und die Städter trugen hinaus, was sie entbehren konnten. Wer sich 
von diesem Kreislauf der schwarzen Marktes fernhielt, tat es nicht aus Überzeugung, sondern 
weil ihm Tauschbares fehlte oder er den Strapazen und Risiken dieser verbotenen Geschäfte 
nicht gewachsen war.  
Wir waren alle kleine Schieber, aber der Haß auf die großen Schieber, die wir uns wohlge-
nährt in Luxusvillen wie im Frieden lebend vorstellten, war ungeheuer. ... Die Strafen waren 
hart, sie standen denen des Dritten Reiches kaum nach. Schwarzschlachten, Schnapsbrennen 
oder Milchpanschen brachte die Schuldigen für viele Jahre ins Zuchthaus. ... 
Heute ist es angebracht, auch ein gutes Wort für den Schieber einzulegen. Nicht er hatte den 
Mangel verschuldet. Auch ohne das Schieberunwesen hätte das, was in den Nachkriegsjahren 
an Lebensmitteln, Kleidung und Brennstoffen vorhanden war, nicht ausgereicht, um den 
Überlebenden des Krieges ein menschenwürdiges Dasein zu gestatten. Das wußten auch die 
Behörden und Alliierten.  
Sicherlich haben die Schwarzmarktgeschäfte die Lage in einigen Bereichen verschlimmert, 
aber nicht wenige verdanken dem Schieberunwesen ihr Überleben. Nur der Schwarzmarkt 
brachte es fertig, die letzte überzählige Mohrrübe der menschlichen Ernährung zuzuführen. 
Wie hätten sonst die 10 Pfund Kartoffeln, die in dem Keller eines Landarbeiters übrig waren, 
in die hungernde Großstadt kommen sollen, wenn nicht durch die Kanäle des schwarzen 
Marktes?  
Der Schwarzmarkthandel war die lebensnotwendige Ergänzung der offiziellen Planwirtschaft. 
Nur er konnte die letzten Reserven mobilisieren; er war normaler, als die ins Groteske über-
steigerte Planwirtschaft. Der schwarze Markt kann als Vorgriff auf die später folgende 
Marktwirtschaft angesehen werden; nur fehlte ihm die soziale Komponente. Sein Mangel war, 
daß er auf Arme und Kranke keine Rücksicht nahm, sondern nur denen gab, die eine Gegen-
leistung zu bieten hatten. ...<< 
>>... Für viele ist die Schwarzmarktzeit mit einem Schleier der Verklärung umgeben. Das 
hängt mit den psychologischen Ausnahmezustand von damals zusammen. Die schlechte Zeit 
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entschuldigte alles.  
Wenn ein Akademiker beim Bauern Mist auflud, sah das zwar komisch aus, galt aber nicht als 
menschliche Degradierung, weil überall die Ausnahme zur Regel geworden war. 
Arbeitslosigkeit, abgebrochene Ausbildung, Sitzenbleiben in der Schule, Armut, Geschäfts-
pleiten, zerrüttete Ehen und uneheliche Besatzungsinder ... alles war entschuldbar mit Krieg- 
und Nachkriegswirren.  
Ach, sie waren so tröstlich, die wunderbaren Ausreden, die das Innenleben erleichterten und 
jeden Anspruchsdruck milderten. Der Satz "Die Zeiten sind eben schlecht" war ebenso Medi-
zin für die Seele wie in den Jahren davor die Bemerkung: "Es ist eben Krieg." 
Heute fehlt uns dieses Ventil. Das Unbehagen an unserer Gesellschaft hängt auch mit der Su-
che nach einem Ersatz für die herrlichen Ausreden zusammen, die damals so wohlfeil zu ha-
ben waren. Nun muß der "böse Staat" oder das "ungerechte Gesellschaftssystem" die Funktio-
nen erfüllen, die damals die "schlechten Zeiten" hatten. 
Noch aus anderen Gründen sind die psychologischen Gründe jener Zeit bemerkenswert. Wer 
das Elend überstand, entwickelte ein Gefühl des Stolzes. In den Berichten über die schreckli-
chen Zustände der vierziger Jahre schwingt unausgesprochen stets der Hinweis mit: So stark 
waren wir, daß wir das durchgestanden haben! 
Aber es ist kein Verdienst, durch das Elend gegangen zu sein, und es ist keine Schuld, diese 
Prägung nicht erfahren zu haben. Zum geistigen Hochmut, zum Herabschauen auf jene "ver-
weichlichten" Menschen, die in diese Schule nicht gegangen sind, besteht kein Anlaß.  
Bis ins nächste Jahrtausend hinein werden wir mit Menschen zusammenleben, die von Krieg 
und Nachkriegszeit geprägt worden sind, die noch immer alles aufbewahren müssen und 
nichts wegwerfen können. Wer von diesen Erfahrungen verschont geblieben ist, sollte es sich 
versagen, über die Schrullen der Alten zu lächeln.  
Noch ist nicht entschieden, ob unsere Überflußgesellschaft oder die Elendszeit näher am Nor-
malen oder Dauernden liegt. Betrachten wir die Geschichte auf die Länge, spricht einiges da-
für, daß der gegenwärtige Wohlstand ein Zwischenspiel ist, das nur auf einem Teil der Welt-
bühne aufgeführt wird. Vielleicht sind eines Tages wieder Menschen gefragt, die aus Viehfut-
ter Suppe kochen können und die wissen, an welchen Stellen im Wald die wilden Beeren 
wachsen. 
Eines hat die Schwarzmarktzeit sicherlich bewirkt, sie hat dem folgenden Wirtschaftswunder 
den richtigen Glanz verliehen. Weil sich das Elend im Nachkriegsdeutschland so fest eingeni-
stet hatte, entstand später die überschwengliche Aufbruchstimmung für die Reise in das gelob-
te Land des Wohlstandes. ... 
Weiß Gott, eines hatten uns die Bewohner des elenden Restdeutschlands nach 1945 voraus, 
sie besaßen eine Zukunftsperspektive. Für sie konnte es nur noch besser werden, und es lohnte 
sich zu überleben, um auf diese Zukunft zu warten.<< 
Der deutsche Journalist und Publizist Günter Böddeker (1933-2012) berichtete später über die 
katastrophalen Lebensbedingungen des Jahres 1946 in Deutschland (x021/466-468): >>... 
Deutschland hungerte.  
Die Bevölkerung der amerikanischen Besatzungszone erhielt in den ersten Jahren nach dem 
Krieg nur noch knapp 2 Drittel der Nahrungsmittel der Vorkriegszeit, die Bevölkerung der 
britischen Beatzungszone nicht viel mehr als die Hälfte.  
Der Pein des Hungers lehrte die Deutschen, was die Gebiete östlich von Oder und Neiße für 
ihre Ernährung bedeutet hatten.  
Dort waren pro Kopf der Bevölkerung jährlich 470 Kilogramm Roggen erzeugt worden – rund 
viermal soviel wie im Durchschnitt des Reichs.  
Dort waren pro Kopf der Bevölkerung jährlich 3 Tonnen Kartoffeln geerntet worden - fünfmal 
soviel wie im Durchschnitt des Reichs.  
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Und dort waren, wieder pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, 620 Liter Milch jährlich produ-
ziert worden, fast doppelt soviel wie im Durchschnitt des Reichs.  
Die deutschen Ostgebiete hatten das Deutsche Reich mit einem Viertel seines gesamten Ge-
treideverbrauchs, eines Viertel seines Hackfruchtverbrauchs und mehr als 40 Prozent seines 
Verbrauchs an Hülsenfrüchten versorgt. Das Land, auf dem all dies geerntet worden war, die 
Weiden, auf denen das Vieh gegrast hatte, und das Vieh selbst, die Pferde, die Rinder, 
Schweine – all dies stand jetzt für die Ernährung Deutschlands nicht mehr zur Verfügung. 
Die meisten Deutschen hatten in jenen Tagen nicht genug zu essen, die meisten Flüchtlinge 
aber litten bitteren Hunger. Sie verfügten nicht – wie viele Einheimische - über "Beziehun-
gen" – jene Kenntnisse von Personen und Umständen, die den Zugang zu zusätzlicher Nah-
rung öffnen konnte. Und so hatten sie nichts, was sie gegen Lebensmittel hätten eintauschen 
können.  
Hunger trieb Flüchtlingskinder dazu, in den Städten die Abfalltonnen auf der Suche nach Nah-
rungsresten zu durchwühlen. Mitleidige US-Soldaten in Berlin stellten in den Höfen der Ge-
bäude, in denen sie wohnten, dreierlei Tonnen auf – eine für "eßbaren Abfall", eine zweite für 
"nicht eßbaren Abfall", eine dritte für "ausschließlich Müll".  
Das Hilfswerk der evangelischen Kirche in Deutschland wandte sich 1946 in einem Aufruf an 
Menschen im Ausland mit der Bitte um Hilfe: "Hunger ist mehr als Nichtsattwerden!  
Hunger, das heißt: Zu schwach zum Arbeiten, zum Lernen, zum Bestehen im Leben ... zu 
schwach, um auch die leichteste Krankheit zu überstehen. ...  
Hunger, das heißt: Gelähmter Lebenswille und Lebensmut, Gleichgültigkeit gegen das eigene 
Schicksal, gegen den Mitmenschen, gegen Gottes Schöpfung." 
Die Flüchtlinge litten nicht nur ärger unter dem Hunger als die Menschen, die in Westdeutsch-
land zu Hause waren, sie erschienen in aller Regel auch abgerissener, oft zerlumpt. Ihre Be-
sitzlosigkeit und härtere Armut waren augenfällig: Zum Beispiel hatte eins von zehn Flücht-
lingskindern, die 1946 eine Schule in der Stadt Oldenburg besuchten, nicht einmal ein Hemd, 
eins von fünf keine Strümpfe, eins von vier keine Schuhe.  
Im Jahre 1946 auch stellten die Flüchtlingskommissare in der amerikanischen Besatzungszone 
fest, daß sie nur jeden zehnten Vertriebenen oder Flüchtling, der ins Land kam, mit Beklei-
dung und Wäsche, Decken und Matratzen versorgen konnten, und jeden siebten mit einem 
Bett, nur jeden zwanzigsten mit einem Ofen oder Herd und nur jeden hundertsten mit einem 
Topf, einem Teller, einem Besteck. ...<< 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) erklärte am 12. Januar 
1947 während einer Rede im Münchener Zirkus Krone, daß seit der Besetzung Deutschlands 
ein "Dauerzustand von Unehre, Hunger und geistiger Sklaverei" herrschen würde (x111/273).  
Konrad Adenauer schrieb am 16. Januar 1947 (x095/62): >>... Dem Jahre 1947 sehe ich sehr 
sorgenvoll entgegen, und zwar nicht nur als Deutscher, sondern auch als Europäer und als ein 
Mann, der von der Bedeutung des Abendlandes für die gesamte Menschheit zutiefst durch-
drungen ist.  
Ich fürchte, daß man den 1918 begangenen Fehler in um ein Vielfaches verstärkter Weise 
wiederholt.  
Dabei bin ich mir über die Schuld des größten Teiles des deutschen Volkes völlig klar. Ich 
finde es weiter menschlich verständlich, daß diejenigen, die unter dem Kriege gelitten haben, 
ein für alle Male Schluß machen möchten mit Deutschland.  
Aber ich meine, es müssen sich doch auch in den alliierten Ländern Menschen finden, die an 
die kommenden Generationen und die kommenden Zeiten denken. ...<< 
Im Januar 1947 wurden nur in Hamburg 9.200 Diebstahldelikte verübt. Davon waren 4.600 
Kohlendiebstähle (x118/112). 
In Berlin waren seit Ende 1946 bereits etwa 200 Personen erfroren und mehr als 40.000 Men-



 86 

schen hatten schwere Erfrierungen erlitten, so daß am 13. Februar 1947 weitere öffentliche 
Wärmehallen errichtet werden mußten (x111/283). 
Eine nordamerikanische Studiengruppe, die unter Leitung des ehemaligen US-Präsidenten 
Herbert Hoover (1874-1964) Anfang 1947 durch Westdeutschland und Europa gereist war, 
veröffentlichte am 18. März 1947 einen Bericht über die unzureichende Verpflegung in West-
deutschland. 
Der Hoover-Bericht forderte in erster Linie wirtschaftliche Aufbauhilfen für Deutschland und 
Europa (x114/2.166, x021/473, x073/225): >>... Es mag für den amerikanischen Steuerzahler 
ein schwerer Schlag sein, daß wir, die wir den Krieg gegen Deutschland gewonnen haben, nun 
für einige Jahre hohe Ausgaben für die Unterstützung dieses Volkes tragen müssen. Es ist in 
der Tat in der Geschichte der Menschheit etwas Neues, daß der Sieger dies übernimmt. ... 
Dieses Volk ist – in seinen Lebensmitteln, in seiner Heizung und seiner Unterkunft – auf den 
niedrigsten Stand gesunken, der seit hundert Jahren in der Geschichte des Westens bekannt 
ist. Wenn die westliche Zivilisation in Europa weiterleben soll, dann muß sie auch in Deutsch-
land weiterleben. ...<< 
>>... Europas Produktivität kann nicht wiederhergestellt werden, solange Deutschland nicht 
wiederaufgerichtet wird. ... Und es darf weder eine Abtrennung der Ruhr oder des Rheinlan-
des von Deutschland noch ein gesondertes Regime für diese Gebiete geben, ... weil sie das 
Herz der deutschen Industriewirtschaft sind. ...<< 
>>... Es gibt nur einen Weg, der zur Gesundung Europas führt, nämlich die Erhöhung der 
Produktion. Die gesamte Wirtschaft Europas ist mit der deutschen Wirtschaft durch den Aus-
tausch von Rohstoff und Fertigwaren eng verkettet. Die Produktionsfähigkeit Europas kann 
nicht wiederhergestellt werden, ohne daß Deutschland in die Lage versetzt wird, zu dieser 
Produktivität beizutragen. ...  
Es ist eine amerikanische Politik angekündigt worden, die die Grenzen der westlichen Zivili-
sation verteidigen soll. Die wichtigsten dieser Grenzen sind die deutschen und japanischen. 
Wenn diese verloren gehen, sind ganz Europa und der ganze Ferne Osten verloren. ...<< 
Ein Zeitzeuge berichtete über eine "Hamsterfahrt" im Mai 1947 (x114/2.171): >>Hamsterzug. 
Mannheim ab 4.57 Uhr – Heidelberg 6.01 Uhr nach Lauda. 750 Sitzplätze.  
Es fahren über 2.000 Personen. Leere Säcke, Rucksäcke, Koffer in übermäßiger Zahl werden 
mitgeschleppt. Der Berufsverkehr wird behindert. Schüler der Eberbacher und Mosbacher 
Schulen stehen auf den Trittbrettern.  
Zwischen Osterburken und Lauda ergießen sich die Menschenmassen in die Dörfer. Kilometer 
werden gelaufen, die Bauern um zwei, drei Kartoffeln angebettelt, Mehl, Grünkern, Fett, 
Speck getauscht. ... 
Abends kommen die Städter an die Bahnhöfe. Deutsche Polizisten umkreisen die Stationen. 
Die Bahnpolizei allein hat das Recht, auf dem bahneigenen Gebiet zu kontrollieren. Sie tut es 
nicht mehr. Seit dem Frühjahr bestehen diese Anordnungen.  
Gelegentlich versuchen mehrere Polizisten gemeinsam eine Aktion. Sie beginnen bei den 
Frauen. Nehmen ihnen die Kartoffeln ab. Das Mehl. Die Eier. Tränen. Beschwörungen, Hin-
weise, daß regulär getauscht sei. Die Polizisten schafften die Ware beiseite. Kommen ein paar 
Männer hinzu, die den Frauen beispringen, gelingt es manchmal, die Kartoffeln, das Mehl, 
den Topf Schmalz wieder zurückzubekommen. Es gibt Prügel, Schläge prasseln auf die Städ-
ter, die zurückschlagen. ... 
Wenn der Zug kommt, dann retten sich die Städter auf die Bahnsteige. Aber auch hier gehen 
die Kämpfe oftmals weiter. Säcke werden von den Wagenbühnen, von den Trittbrettern geris-
sen. Frauen, Flüche, zerrissene Kleider, Blut und schlagende Knüppel. ...<< 
In Nürnberg streikten am 14. Juli 1947 wieder viele entkräftete Arbeiter. Sie protestierten ge-
gen die völlig unzureichenden "Hungerrationen". 
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Die in der US-Zone durchgeführten Gewichtskontrollen ergaben, daß das Durchschnittsge-
wicht der deutschen Zivilbevölkerung im Sommer 1947 erneut gesunken war und beträchtlich 
unter dem für die Gesundheit erforderlichen Mindestgewicht lag. Die Tuberkuloseerkrankun-
gen hatten gegenüber 1946 um fast 50 % zugenommen (x111/380). 
US-Militärgouverneur Clay erklärte am 1. Oktober 1947 vor der Presse, daß ein Widerstand 
gegen Demontagen von den Engländern und Amerikanern mit der Einstellung von Lebensmit-
tellieferungen nach Deutschland beantwortet werden müsse (x111/373). 
91 % der Studenten und 81 % der Studentinnen der Universität Frankfurt/Main besaß am 21. 
November 1947 ein Untergewicht von mehr als 10 kg (x111/392). 
Der schweizerische Schriftsteller Max Frisch (1911-1991) berichtete am 30. November 1947 
in seinem Tagebuch über die chaotischen Zustände in Berlin (x111/396): >>... In der Unter-
grundbahn: fast alle mit einem Bündel, einem Rucksack, einer geschnürten Schachtel. Neben 
Gesichtern, die aus Lehm und Asche sind, gibt es auch gesunde, straffe, volle, aber ebenso 
verschlossen, oft larvenhaft.  
Worüber wird geschwiegen? Erst aus der Nähe, zusammengepfercht, sieht man die Armut am 
Kragen, am Ellbogen. Berlin in seinen letzten Anzügen. ... 
Alles unerschwinglich, wenn man mit Löhnen rechnet, aber billig, wenn man mit Zigaretten 
rechnet. ...  
100 Schritte weiter stehen die sog. Trümmerweiber, die sich mit Schaufel und Eimer gegen 
das Unabsehbare verbrauchen. Es wirkt nicht wie Arbeit, sondern wie Strafkolonie. 40 Mark 
in der Woche, das sind vier Zigaretten.<< 
In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone wurden im Mai 1949 täglich 1.851 
Kalorien zugeteilt. 
Am 1. Mai 1950 wurde die Lebensmittelrationierung aufgehoben und die staatliche Lebens-
mittelbewirtschaftung (seit dem 27.8.1939 Ausgabe von Lebensmittelkarten) in der Bundesre-
publik Deutschland beendet. 
Der kanadische Journalist James Bacque berichtete später über den Hungertod der deutschen 
Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung in der Nachkriegszeit (x131/169-171): >>... Eine 
der Funktionen der Mythenbildung im 20. Jahrhundert besteht darin, die Führer zu glorifizie-
ren, die Verrat an unseren Ideen üben. Je größer der Verrat, um so größer der Mythos, der dar-
über errichtet wird.  
Der schuldige Hitler war hinter der Großen Lüge verborgen; die ungeheuren Verbrechen der 
Gulags wurden hinter Stalins sechs Stockwerke hoch gemaltem, lächelndem Porträt versteckt. 
Die Führer, die 1945 die Ideale der französischen Zivilisation und des amerikanischen Groß-
muts verrieten, wurden anscheinend von mehreren Mythen geschützt darunter die selbstlosen 
Kriegsziele der Alliierten, ausgedrückt in der Atlantik-Charta, der weltweite Mangel an 
Schiffsraum und an Lebensmitteln. 
Auf Deutschland angewendet, war dieser Mythos noch viel tiefer. Es gab keinen tödlichen 
Lebensmittelmangel in der westlichen Welt, abgesehen von Deutschland. Der Mangel in 
Deutschland wurde zum Teil von den Alliierten selbst verursacht. durch die Beschlagnah-
mung von Lebensmitteln, durch einen Mangel an Arbeitskräften, der durch die Gefangenen 
verursacht wurde, und durch die Abschaffung der Exportindustrie.  
Obwohl der Mythos dafür dienen sollte, daß die Alliierten die Gefangenen nicht ernähren 
konnten, wurde die Mehrzahl der Todesfälle in den Lagern nicht durch Hunger verursacht, 
sondern durch den tödlichen Mangel an mühelos verfügbaren Gütern und Diensten, zum Bei-
spiel an ... Zelten, Wasser, Wachpersonal, an Hilfe durch das Rote Kreuz, an der Verweige-
rung von Post und anderem.  
Aber es gab keine Berichte, die den Atlantik überquerten und darüber informierten. Nicht nur 
die Menge an Lebensmitteln in alliierten Lagerhäusern, sondern auch der erstaunliche Reich-
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tum Nordamerikas, insbesondere der USA, hätte jede Vorstellung von tödlichen Mängeln ad 
absurdum führen sollen.  
Bei Ende des Zweiten Weltkrieges war Kanada, der drittgrößte Produzent der westlichen 
Welt, trotz seiner geringen Bevölkerungszahl so reich, daß es Großbritannien riesige Ge-
schenke an Lebensmitteln und Geld machen konnte, die sich auf mindestens $ 3.468.000.000 
beliefen, oder sogar auf $ 6.000.000.000 in der Währung von 1945. 
In den USA, 1945 die reichste Nation, die es je in der Welt gegeben hatte, war das Bruttosozi-
alprodukt während des Krieges um 50 % gestiegen. Die USA besaßen jetzt mehr als die Hälfte 
aller Schiffe der Welt, mehr als die Hälfte der Welt-Produktionskapazität, die größte landwirt-
schaftliche Erzeugung und die größten Goldreserven, $ 20.000.000.000, nahezu zwei Drittel 
der gesamten Weltreserven. Die erstaunliche Großzügigkeit gegenüber Großbritannien er-
reichte die erstaunliche Summe von $ 25.000.000.000. ...<< 
 
Zusammenfassung der "Hungerpolitik", Not und Elend im Westen Deutschlands 
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Deutsche Reich größtenteils in Schutt und Asche. Die 
anglo-amerikanischen Bombenangriffe gegen Deutschland hatten rd. 1,6 Millionen Gebäude 
vernichtet. 3,37 Millionen Wohnungen existierten im Mai 1945 nicht mehr oder waren unbe-
wohnbar (x051/364).  
Viele große deutsche Städte waren total verwüstet und dem Erdboden gleichgemacht. Überall 
herrschten chaotische Zustände, so daß die Versorgung der einheimischen Bevölkerung kaum 
möglich war. In Mittel- und Westdeutschland waren fast alle Großstädte sowie das Verkehrs- 
und Nachrichtenwesen zerstört.  
Der ehemalige deutsche Binnenmarkt wurde durch Zonengrenzen unterbrochen, die Währung 
war total zerrüttet und Aufbaukredite gab es nirgends. Im gesamten Land breiteten sich Hun-
ger, Resignation und Hoffnungslosigkeit aus. 
In Jener Zeit kamen zusätzlich Millionen von geflüchteten und vertriebenen Ost- und Volks-
deutschen zwangsweise in das zerstörte Restdeutschland, in dem sich außerdem noch mehrere 
Millionen ehemalige ausländische Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene aufhielten und un-
gezählte Ausgebombte und Evakuierte nach Unterkünften suchten.  
Der Londoner "Exchange Telegraph" berichtete am 14. Mai 1945 über das besetzte Deutsch-
land (x043/31): >>Deutschland muß sich selbst ernähren 
Das US-Kriegsernährungsamt dementiert die Gerüchte, daß Deutschland einen wesentlichen 
Teil der zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel erhalte, die die Vereinigten Staaten nach Euro-
pa verschiffen werden, daß irgendwelche Lebensmittel an Deutsche verteilt worden seien, 
ausgenommen völlig mittellose und heimatlose Personen. 
Dieses Dementi wird vom Kriegsministerium bestätigt unter dem Hinweis auf Eisenhowers 
Erklärung, daß Deutschland sich selbst ernähren müsse.<<  
Während Briten und Franzosen im Oktober und Dezember 1945 die Lieferung von Medika-
menten, Lebensmitteln und Kleidung durch das Rote Kreuz erlaubten, untersagten die Nord-
amerikaner und Sowjets in ihren Besatzungszonen weiterhin westeuropäische Hilfslieferun-
gen. Obwohl die Hilfsgüter ausdrücklich für Deutschland bestimmt waren, schlugen die US-
Militärbehörden vor, diese Spenden in den osteuropäischen Ländern zu verteilen.  
Das Jahr 1946 brachte keine Verbesserung der Lebensverhältnisse, so daß die Deutschen wei-
terhin hungern mußten. In der nordamerikanischen und britischen Zone betrugen die Lebens-
mittelzuteilungen für den "Normalverbraucher" nicht einmal 50 % des Mindestbedarfs.  
Im Mai 1946 machte deshalb vielerorts folgendes Gerücht die Runde (x114/2.166): >>Die 
Amerikaner beabsichtigen, die Deutschen auszuhungern. ...<<  
Die "Neue Berner Zeitung" berichtete im Juli 1946 über die Hungersnot im Ruhrgebiet 
(x117/112): >>Soll man sich auf den Standpunkt stellen, je mehr Deutsche zugrunde gehen, 
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um so besser?  
Das würde nicht weniger bedeuten, als daß der schlimmste Naziungeist auch uns erfaßt hat.  
Oder soll man nicht eher den Notleidenden die helfende Hand reichen?  
Wollen wir nicht gerade darum, weil wir keine Nazis sind, auch zeigen, daß wir anders sind 
und die reine Menschlichkeit höher stellen als alle politischen Rechnungen? ...<< 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
Hungerrationen der Nachkriegszeit (x063/619): >>Das Wort "Kalorien" war ein wichtiger 
Begriff des täglichen Lebens. Noch im Frühling 1945 erhielt der "Normalverbraucher" über 
2.000 Kalorien täglich, gegen 2.000 bis 3.000 vor dem Kriege. Dann sank die Kalorienmenge 
für die anglo-amerikanische Zone auf 1.550 – 1946 und 1947 in Wirklichkeit für längere Zeit 
auf 700 bis 1.200. Es kann nicht wundern, daß bei dieser Ernährungslage allein in der anglo-
amerikanischen Zone im Sommer 1947 wenigstens 40.000 Fälle offener Tuberkulose auftra-
ten. ...<< 
Es gab damals in Deutschland keinen Sozialstaat. Bis März 1947 erhielten Witwen und Wai-
sen keine staatliche Unterstützung. Was man zum Überleben benötigte, wurde notfalls gewalt-
sam beschafft. Langsam fahrende Güterzüge wurden von Plünderern gestürmt und ausgeraubt. 
Die Menschen reagierten mit zunehmender Not härter und rücksichtsloser. In jener Zeit nahm 
man auf Alte und Kranke keine Rücksicht (keine Leistung ohne Gegenleistung).  
Obwohl im Winter 1946/47 alle noch vorhandenen Lebensmittel und Waren zugeteilt wurden, 
brach im Januar 1947 die Versorgung vielerorts zusammen, so daß sich überall Schwarzmärk-
te, Tauschhandel und Schieberunwesen ausbreiteten.  
Mehr als 100.000 jugendliche Vagabunden zogen durch das zerstörte Land. Ungezählte ver-
zweifelte Mädchen und Frauen tauschten in der Nachkriegszeit "Liebe gegen Ware", um die 
nackte Existenz zu sichern. Vor allem in den großen Städten breiteten sich Jugendprostitution 
und Geschlechtskrankheiten aus. Tausende von jungen Frauen schlossen in jener Zeit Ehen 
mit Besatzungssoldaten.  
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) erklärte am 12. Januar 
1947 während einer Rede im Münchener Zirkus Krone, daß seit der Besetzung Deutschlands 
ein "Dauerzustand von Unehre, Hunger und geistiger Sklaverei" herrschen würde (x111/273).  
Der CDU-Politiker Konrad Adenauer schrieb am 18. Januar 1947 an den ehemaligen Reichs-
innenminister Wilhelm Sollmann (x111/275): >>... Die Befreiung ist eine grausame und harte 
Enttäuschung. Wenn nicht ein Wunder geschieht, geht das deutsche Volk zugrunde, langsam 
aber sicher! ...<<  
Der Hoover-Bericht forderte in erster Linie wirtschaftliche Aufbauhilfen für Deutschland und 
Europa (x069/208): >>... Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, sowie ein be-
trächtlicher Teil der Normalverbraucher sind in erbärmlicher Verfassung und leben nicht nur 
weit, sondern in gefährlichem Ausmaß schlechter als die Nachbarvölker im Westen. ...<< 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über den 
"Hoover-Bericht" (x063/621-622): >>Von entscheidender Bedeutung war der Herbert-
Hoover-Bericht an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, veröffentlicht am 18. März 1947. 
Er war das Ergebnis der Europa-Mission Hoovers im Februar jenes Jahres, auf der Gustav 
Stolper ihn begleitete. ... 
Dieser Bericht führte der amerikanischen Öffentlichkeit vor Augen, daß der zu Hause längst 
diskreditierte "Morgenthauplan" in der Geheimdirektive JCS 1067/6 weiterlebte, nämlich 
"Deutschland in einen Staat von Hirten und Ackerbauern zurückzuverwandeln. ... Dies durch-
zuführen wäre unmöglich, es sei denn, wir rotten 25 Millionen Menschen aus oder vertreiben 
sie." 
Der Bericht zerpflückte auch den "erstaunlichen Deutschen Produktionsplan" (Level of Ger-
man Economy Plan) vom 28. März 1946 als "... ein von Anfang an unmögliches Unterfan-
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gen".  
Dieser Produktionsplan wird lang im Gedächtnis haften als ein einzigartiges Beispiel mensch-
licher Torheit im anspruchsvollen Gewand gelehrter Terminologie. Wenn irgend etwas geeig-
net war, die Autorität der Volkswirtschaftler in Verruf zu bringen, so war es dieses Dokument. 
Während im Jahre 1936 neunzehn Millionen Tonnen Stahl erzeugt wurden, sollte nach dem 
Level of German Economy Plan die Produktion nur noch 5,8 Millionen Tonnen betragen, und 
nur "die älteren Maschinen" sollten verwendet werden!  
Die Liste der "Verbotenen Industrien" ("um Deutschlands Kriegspotential auszulöschen") war 
lang und grotesk. Sie ging vom Verbot synthetischen Benzins und Kunstkautschuks, der Ku-
gel- und Rollenlager bis zum Verbot von Wasserstoffsuperoxyd und Rundfunkgeräten. Fahr-
räder, Motorräder – bis 60 ccm -, Glas, Möbel und Keramik durften ungeschmälert hergestellt 
werden! 
"Wir können Deutschland zwar wirtschaftlich in Ketten halten, aber dann halten wir Europa in 
Lumpen", faßte der Hoover-Stolper-Bericht zusammen. ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 1. April 1947 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/62): >>... Der Hunger grassiert in Westdeutschland. Schwerarbeiter verloren im 
Laufe eines Monats 3,64 kg Körpergewicht. Die offene Tuberkulose greift immer mehr um 
sich. Menschen fallen vor Hunger auf der Straße um, alte Leute kommen, wenn ein Bett frei 
sein sollte, in die Krankenhäuser und sterben, sterben, sterben. Nicht an Altersschwäche, son-
dern an Hunger.  
Die Gefahr ist groß, daß sich junge Menschen in solch einer Situation dazu verleiten lassen, 
lieber bei Schiebergeschäften mitzumachen, als bei ordentlicher, schlechtbezahlter Arbeit zu 
darben. ...<< 
In Nürnberg streikten am 14. Juli 1947 wieder viele entkräftete Arbeiter. Sie protestierten ge-
gen die völlig unzureichenden "Hungerrationen". 
Die in der US-Zone durchgeführten Gewichtskontrollen ergaben, daß das Durchschnittsge-
wicht der deutschen Zivilbevölkerung im Sommer 1947 erneut gesunken war und beträchtlich 
unter dem für die Gesundheit erforderlichen Mindestgewicht lag. Die Tuberkuloseerkrankun-
gen hatten gegenüber 1946 um fast 50 % zugenommen (x111/380). 
US-Militärgouverneur Clay erklärte am 1. Oktober 1947 vor der Presse, daß ein Widerstand 
gegen Demontagen von den Engländern und Amerikanern mit der Einstellung von Lebensmit-
tellieferungen nach Deutschland beantwortet werden müsse (x111/373). 
91 % der Studenten und 81 % der Studentinnen der Universität Frankfurt/Main besaß am 21. 
November 1947 ein Untergewicht von mehr als 10 kg (x111/392). 
In der britischen und nordamerikanischen Besatzungszone wurden im Mai 1949 täglich 1.851 
Kalorien zugeteilt. 
Am 1. Mai 1950 wurde die Lebensmittelrationierung aufgehoben und die staatliche Lebens-
mittelbewirtschaftung (seit dem 27.8.1939 Ausgabe von Lebensmittelkarten) in der Bundesre-
publik Deutschland beendet. 
Schlußbemerkungen: Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer schrieb am 5. Juli 
1945 (x095/18-20): >>Ich sehe die Entwicklung in Deutschland mit steigender Sorge. Ruß-
land läßt einen eisernen Vorhang herunter. Ich glaube nicht, daß es sich bei der Verwaltung 
der Hälfte Deutschlands, die ihm überantwortet ist, von der Zentralen Kontrollkommission 
irgendwie beeinflussen lassen wird. Die weiterblickenden englischen und amerikanischen 
Stellen teilen wohl diesen Standpunkt, denn sie haben keine Hoffnung, in Zukunft aus diesem 
Teil Deutschlands noch Zufuhren an Lebensmitteln zu erhalten.  
Hinsichtlich der Verwaltung der britischen, der amerikanischen und der ... französischen Zone 
herrscht ein verhängnisvolles Durcheinander. Ich glaube wohl, daß die Mehrzahl der militäri-
schen Stellen, die sich zur Zeit mit der Verwaltung dieser Gebiete befaßt, nicht schlechten 
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Willen hat, aber es geht ihnen völlig ab die Kenntnis Deutschlands, Verwaltungserfahrung, 
namentlich die Einsicht dafür, was auch dieses Restdeutschland für Europa, insbesondere für 
Mitteleuropa und dafür für England und Frankreich und letzten Endes auch für Amerika be-
deutet.  
In wirtschaftlicher Hinsicht ist man über die allerkümmerlichsten Anfänge noch nicht hinaus-
gekommen. So wird es sie interessieren, daß die Förderung im Industriegebiet 10 % normal 
beträgt und daß von diesen 10 % 7 % nach Frankreich gehen. Daß mit dem Verbleib der 3 % 
die Wirtschaft nicht angekurbelt werden kann, auch nicht der Eisenbahnverkehr, daß kein 
Hausbrand zur Verfügung stehen wird, brauche ich nicht zu sagen.  
Ich befürchte, daß diesen Winter in Deutschland Millionen Menschen an Hunger und Kälte 
sterben werden. Hungerödeme als Todesursache sind schon jetzt nicht selten. ...<< 
In San Francisco unterzeichneten 50 Nationen am 26. Juni 1945 die Charta der Vereinten Na-
tionen. Die Unterschrift der provisorischen polnischen Regierung wurde von den Westmäch-
ten zunächst nicht anerkannt und mußte am 15.10.1945 nachvollzogen werden (x040/289).  
Bei dieser Konferenz wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die deutschen Vertriebe-
nen und Flüchtlinge aufgrund der UN-Feindstaatenklauseln Artikel 53 und Artikel 107 
der Charta der Vereinten Nationen von der internationalen Flüchtlingsfürsorge ausge-
schlossen werden (x024/344).  
Feldmarschall Montgomery erklärte am 1. September 1945 in London (x111/70): >>Mein 
vorläufiges Ziel ist eine Zuteilung von 1.500 Kalorien pro Tag an die deutsche Bevölkerung, 
aber selbst diese Menge kann wegen Verteilungsschwierigkeiten nicht überall ausgegeben 
werden. Die Lage wird noch dadurch verschlimmert, daß die diesjährige Ernte ungewöhnlich 
schlecht ist. Es gibt nur eine Lösung: Lebensmittel nach Deutschland einzuführen.<<  
In den westdeutschen Besatzungszonen waren im Dezember 1945 etwa 80 % aller Deutschen 
unterernährt und 50 % litten an Hungerschäden (x117/28). Viele Kinder hatten aufgedunsene 
Leiber sowie geschwollene Beine und Füße. Diese Hungerödeme bzw. Ansammlungen von 
Gewebswasser unter der Haut und in den Körperhöhlen entstanden durch Unterernährung und 
Vitamin- sowie Kalorienmangel. 
Trotz bitterer Kälte und großer Hungersnot untersagte US-Präsident Truman im Dezember 
1945 die Verteilung von privaten Hilfsgütern, die überwiegend aus Irland und der Schweiz 
kamen, an die deutsche Bevölkerung. 
US-Präsident Truman erklärte am 21. Dezember 1945 (x025/120): >>... Wenn wir auch nicht 
wünschen ungebührlich grausam gegen Deutschland zu verfahren, kann ich doch nicht viel 
Sympathie für diese Leute aufbringen, die den Tod so vieler Menschen verursacht haben. ...  
Bevor nicht das Unglück jener, die von Deutschland bedrückt und gequält wurden, vergessen 
ist, scheint es nicht richtig, unsere Bemühungen den Deutschen zugute kommen zu lassen.  
Ich gebe zu, daß es natürlich viele Unschuldige in Deutschland gibt, die mit dem Naziterror 
wenig zu tun hatten. Aber die administrative Last, diese Leute herauszufinden, um sie anders 
als die übrigen zu behandeln, ist fast untragbar.<<  
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas schrieb später 
über die fehlende Hilfsbereitschaft des US-Präsidenten Truman (x028/151): >>... Diese Ent-
scheidung wirkte sich bei den Heimatvertriebenen besonders verheerend aus, "deren Lage viel 
prekärer war als die der übrigen Bevölkerung.  
Schließlich konnten ab 1946 Spenden in die amerikanische, ab April auch in die sowjetische 
Zone geliefert werden. Doch Zehntausende von Deutschen waren inzwischen verhungert, und 
viele mußten noch sterben, ehe die Spendenvorräte des Internationalen Roten Kreuzes sie er-
reichen konnten.<< 
Der britische Feldmarschall Montgomery erklärte während einer Rede im Jahre 1946 (x268/-
32): >>... Die deutschen Lebensmittelbeschränkungen werden bleiben. Wir werden sie bei 
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1.000 Kalorien halten. ... Sie gaben den Insassen von Belsen nur 800.<< 
Laut Untersuchungsberichten von UNRRA-Sachverständigen waren für einen gesunden, ar-
beitenden Menschen etwa 2.500 Kalorien absolut notwendig (x043/163).  
Der deutsche Journalist und Publizist Günter Böddeker (1933-2012) berichtete später über die 
katastrophale Situation der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen in Westdeutschland 
(x021/464-466): >>... Im Winter 1945 auf 1946 streifte die Not schon die Unerträglichkeit. 
Als im Laufe des Jahres 1946 die großen Massenvertreibungen aus den Ostgebieten Woche 
für Woche Zehntausende von Menschen in die Besatzungszonen der Westmächte hinein-
zwangen, sorgten die Sieger nicht etwa für den Bau von Wohnungen oder ihre Wiederherstel-
lung. Sie teilten noch einmal auf, was die Verlierer des Krieges noch besaßen. 
Das Kontrollratsgesetz Nr. 18 setzte den Wohnraum, der jedem Deutschen zustand, auf 4 
Quadratmeter fest. Das hieß: eine fünfköpfige Familie mußte mit einem einzigen Zimmer aus-
kommen. Und später im Jahr geschah, was kaum vorstellbar schien: Die Lage verschärfte sich 
so sehr, daß auch dieses Minimum an Wohnraum, das den Deutschen geblieben war, noch 
beschnitten wurde. ... 
Doch an vielen Orten in den Beatzungszonen der Westmächte war schnell der Punkt erreicht, 
an dem auch der Einsatz von Soldaten zur Unterbringung von Flüchtlingen nichts mehr fruch-
tete – einfach deshalb, weil die Wohnungen schon so vollgestopft waren, daß niemand zusätz-
lich mehr in diese aufgenommen werden konnte.  
Die Menschen, die ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihre Höfe im Osten verlassen mußten, hau-
sten jetzt in Gartenlauben, in Bunkern, in Fabrikhallen, in Kegelbahnen, in Rindvieh- und 
Schweineställen. In Wirtshäusern wurden Tanzsäle geräumt, Vertriebene schlugen dort ihre 
Lager auf. Sie gruben Höhlen in Hänge und schachteten Erdbunker aus, die sie mit Ästen und 
Stroh abdeckten. ... 
Hunderttausende auch lebten in Baracken, die zuvor den Reichsarbeitsdienst oder Kriegsge-
fangene oder auch Fremdarbeiter beherbergt hatten. In diesen Baracken verfügten die Men-
schen oft nicht einmal über jene vier Quadratmeter Raum, die jedem Deutschen von den Alli-
ierten zugebilligt worden waren. Sie schliefen auf Stroh in doppelstöckigen Pritschen, die aus 
rohen Brettern zusammengezimmert waren.  
Diese Pritschen waren einen Meter breit und nicht einmal zwei Meter lang – dies war der pri-
vate Winkel, der ihnen zustand. Sie setzten sich auf die Kanten ihrer Betten, um ihre kärgliche 
Mahlzeit aus blechernem Geschirr zu löffeln. Und alles, was sie taten, geschah unter den Bli-
cken vieler anderer, fremder Menschen. Was sie sagten, hörten Ohren, für die das Gesagte 
nicht bestimmt war, und sie wurden Zeugen von Gespräch und Streit, obwohl sie es nicht 
wollten. Kinder lernten flüstern und verlernten das Spielen. 
Schließlich spannten die Menschen in den Baracken Wäscheleinen, Draht- oder Bindfäden 
von Wand zu Wand, hängten Decken darüber, schufen auf diese Weise Sichtblenden, die sie 
den Blicken der anderen entzogen, und stellten so auf 5 oder 6 Quadratmetern so etwas wie 
privaten Raum für die ganze Familie her. 
An den primitiven rußgeschwärzten Herden, deren Abzugsrohre durch die Fenster geführt 
wurden, aber trafen sie sich wieder – 4 oder 5 Familien, oft auch noch mehr Familien, mußten 
sich die Kochgelegenheit teilen. Es blieb nicht aus, daß sie sich gegenseitig in die Töpfe guck-
ten – Quelle von Neid und Hader, wenn in einer der Suppen manchmal eine Handvoll Bohnen 
mehr als üblich oder gar ein Stück Speck schwamm. ...<< 
Der kanadische Journalist James Bacque berichtete später über den Hungertod der deutschen 
Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung in der Nachkriegszeit (x131/170,227-228): >>... 
Auf Deutschland angewendet, war dieser Mythos noch viel tiefer. Es gab keinen tödlichen 
Lebensmittelmangel in der westlichen Welt, abgesehen von Deutschland. Der Mangel in 
Deutschland wurde zum Teil von den Alliierten selbst verursacht. durch die Beschlagnah-
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mung von Lebensmitteln, durch einen Mangel an Arbeitskräften, der durch die Gefangenen 
verursacht wurde, und durch die Abschaffung der Exportindustrie. ...<< 
>>... Als der frühere Präsident Herbert Hoover 1946 in Deutschland war, stellte er fest, daß es 
unter den US-Offizieren weiterhin viele Gerüchte um die Situation in Deutschland gebe. Laut 
einem Hoover vorgelegten Bericht des US-Geheimdienstes " kann man den Zahlen über die 
wirtschaftliche Leistung nur zu einem Fünftel glauben, ... der Rest ist gefälscht, um mit den 
Spitzenzahlen einen guten Eindruck zu erwecken. Das niedere Personal ist vom Morgenthau-
Plan durchdrungen. 
Diese Politik hieß Hungertod, sowohl in den Gefangenenlagern als auch generell in der Zivil-
bevölkerung. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat die vorsichtige Schätzung geäu-
ßert, daß von den 15 Millionen Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, die nach dem 
Krieg aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, dem Sudetenland, aus Polen, der Tschechoslo-
wakei usw. vertrieben wurden, 2,1 Millionen Zivilisten gestorben seien. Viel mehr noch star-
ben unter den deutschen Zivilisten, die nicht deportiert wurden.  
Trotz der weltweiten Lebensmittelknappheit von 1946 ist es klar, daß die alliierte Politik län-
ger als ein Jahr, von Mai 1945 an, die Deutschen wissentlich bei dem Versuch hinderte, sich 
Lebensmittel zu beschaffen und zu exportieren, um die Lebensmittelimporte zahlen zu kön-
nen. Auch wurde anfangs keine Hilfe von Wohltätigkeitsverbänden zugelassen.  
Die Regierungen Schwedens und der Schweiz versuchten 1945, Lebensmittel nach Deutsch-
land zu schicken. Beiden Regierungen wurde das verboten. Während die Alliierten die ganze 
Zeit über fehlende Mittel klagten, lieferten sie selbst den Deutschen Weizen. Jedoch nicht an-
nähernd genug, um den Wert der demontierten Fabriken auszugleichen. Nicht einmal genug, 
um viele vor dem Hungertod zu retten. Gerade genug, um eine kommunistische Revolution 
abzuwehren. 
Es ist mit Sicherheit an der Zeit, mit all den Vermutungen und Lügen aufzuhören. ... In der 
gesamten westlichen Welt sind entsetzliche Greueltaten gegenüber Armeniern, Ukrainern und 
Juden bekannt. Nur die Greueltaten gegenüber den Deutschen werden abgestritten. Sind die 
Deutschen in unseren Augen keine Menschen? ...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die große 
Hungersnot während der Nachkriegsjahre in Deutschland (x268/32-33): >>... Während zu-
mindest Fachhistoriker wissen, daß infolge der fortgesetzten alliierten Lebensmittelblockade 
gegen Deutschland und Österreich nach dem Ersten Weltkrieg rund eine Million Menschen 
starben, gelang es erst dem kanadischen Journalisten James Bacque, die Öffentlichkeit auf die 
wesentlich höhere Zahl direkter und indirekter Hungeropfer (z.B. erhöhte Säuglingssterblich-
keit, hungerbedingte Krankheiten und dergleichen) nach dem Zweiten Weltkrieg aufmerksam 
zu machen. Bacque kommt auf schier unglaubliche 5,7 Millionen in den vier Besatzungszo-
nen Deutschlands. 
Selbst wenn diese Zahl zu hoch gegriffen sein sollte, so steht doch fest, daß die sogenannte 
Befreiung mehr Deutsche (der Zivilbevölkerung) das Leben gekostet hat als Hitlerdiktatur und 
Weltkrieg zusammengenommen.<<  
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 9.08.2008) über 
die die deutschen Kriegs- und Nachkriegverluste des Zweiten Weltkrieges (x887/...): >>Klas-
siker aktualisiert 
... Nawratil zählt 8,8 Millionen Nachkriegstote, davon 4,0 Opfer der Hungerpolitik, 2,8 Opfer 
der Vertreibungen, 1,6 tote Kriegsgefangene, 0,3 Opfer der Sowjetarmee in Mitteldeutschland 
und Österreich plus 0,1 Tote in sowjetischen KZ und Gefängnissen in Deutschland. Zum Ver-
gleich stellt er daneben: Krieg und Diktatur verursachten in Millionen 5,1 Opfer, davon etwa 
4,25 Militärverluste, etwa 0,6 Bombenopfer, 0,17 deutsche Juden, 0,125 sonstige KZ-Opfer 
und 0,1 Euthanasieopfer. ...<< 
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Völkerrechtliche Konsequenzen: Die damals gültige Haager Landkriegsordnung vom 18. 
Oktober 1907 (in Kraft seit dem 26. Januar 1910) legte für die Kapitulation des Feindes und 
die militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet folgende Regeln und Gebräuche des 
humanitären Völkerrechts fest (x852/...): >>... Fünftes Kapitel: Waffenstillstand  
... Dritter Abschnitt: Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet  
Artikel 42 Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des feindlichen 
Heeres befindet. Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt 
ist und ausgeübt werden kann.  
Artikel 43 Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden über-
gegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Mög-
lichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrecht-
zuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Lan-
desgesetze.  
Artikel 44 Einem Kriegführenden ist es untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu 
zwingen, Auskünfte über das Heer des anderen Kriegführenden oder über dessen Verteidi-
gungsmittel zu geben.  
Artikel 45 Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, der feindli-
chen Macht den Treueid zu leisten.  
Artikel 46 Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum 
sowie die religiösen Überzeugungen und gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet wer-
den. Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.  
Artikel 47 Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. ...<< 
Am 9. Dezember 1948 wurde die UN-Konvention "über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes" offiziell verabschiedet und verkündet (x075/52-53): >>...  
Art. I. Die vertragsschließenden Parteien bestätigen, das Völkermord, ob im Frieden oder im 
Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß dem internationalen Recht ist, zu dessen Verhütung 
und Bestrafung sie sich verpflichten.  
Art. II. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der 
Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche 
ganz oder teilweise zu zerstören: 
a) Tötung von Mitgliedern einer Gruppe;  
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe;  
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;  
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge-
richtet sind;  
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. ...<< 
Das Völkerrecht kennt keine gerechten und keine entschuldbaren Verbrechen oder Menschen-
rechtsverletzungen, denn Recht und historische Wahrheit sind nicht teilbar. Alle Kriegs-
verbrechen, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bleiben unverjährbare 
Verbrechen, die unerschütterlich zu bestrafen und zu sühnen sind, egal, wer die Taten began-
gen hat und wer die Verantwortung dafür übernehmen muß. Die aktiven Täter und passiven 
Verantwortlichen von Völkerrechtsverletzungen sind für ihre Verbrechen durch die Vereinten 
Nationen juristisch-völkerrechtlich zur Rechenschaft ziehen. 
Aufgrund der permanenten Kollektivschuldvorwürfe gegen das deutsche Volk kann es nicht 
länger akzeptiert werden, daß die an Deutschen verübten Kriegs- und Nachkriegsverbrechen 
bis in alle Ewigkeit ignoriert und ungesühnt bleiben, "nur weil diese Opfer Deutsche bzw. 
Nicht-Menschen waren".  
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Das Völkerrecht gilt für alle Völker und aus Unrecht kann niemals Recht werden, deshalb 
sind sämtliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts (Kriegsverbrechen, Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit) juristisch zu untersuchen und zu ahnden.  
Die Vereinten Nationen setzten zum Beispiel im Jahre 1993 und 1994 Kriegsverbrechertribu-
nale ein, um Verletzungen des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien und in 
Ruanda zu verfolgen und zu sühnen.  
Im Verlauf der Potsdamer Dreimächtekonferenz einigten sich die Teilnehmer über die politi-
schen und wirtschaftlichen Grundsätze der gleichgeschalteten Nachkriegspolitik der Alliierten 
im besiegten Deutschen Reich ("... Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutsch-
land durch, und das deutsche Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter 
der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind ge-
horcht hat, begangen wurden. ..."). 
Nachdem die Siegermächte die uneingeschränkte Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Justiz-
gewalt in den Besatzungszonen übernommen hatten, waren die Deutschen den Siegern auf 
Gedeih und Verderb ausgeliefert und mußten die drakonischen Maßnahmen, Willkürakte und 
Schikanen der Besatzer erschüttert über sich ergehen lassen. 
Um die angestrebten Hauptziele (Demilitarisierung, Denazifizierung, Demontage und Demo-
kratisierung bzw. Umerziehung) ungestört realisieren zu können, führten die alliierten Sie-
germächte und ihre osteuropäischen Verbündeten nach dem Kriegsende 1945 spezielle Maß-
nahmen (gezielte "Hungerpolitik" etc.) durch.  
Die Abtrennung der landwirtschaftlichen Überschußgebiete Ostdeutschlands, die jahrelange 
Versklavung von Millionen von deutschen Kriegsgefangenen, die gewaltsame Umsiedlung 
von etwa 14 Millionen Deutschen aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße in das verwüstete 
Restdeutschland sowie die Verhinderung von westeuropäischen Hilfslieferungen mußten 
zwangsläufig zu humanitären Katastrophen führen.  
Die Lebensverhältnisse der Nachkriegszeit waren nicht nur in Ostdeutschland katastrophal, 
sondern auch in Mittel- und Westdeutschland herrschten chaotische Lebensbedingungen. Vor 
allem für die nach Westen geflüchteten oder vertriebenen Reichs- und Volksdeutschen begann 
damals ein verzweifelter Kampf ums nackte Überleben, um dem Hunger- oder Kältetod zu 
entgehen. 
Bei dieser völkerrechtswidrigen "Hungerpolitik" in den deutschen Besatzungszonen handelte 
es sich eindeutig um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Da Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht kraft Verjährung enden, sind die alliieren Sie-
germächte und ihre osteuropäischen Verbündeten für ihr völkerrechtswidriges Handeln zur 
Verantwortung zu ziehen. 
 
Reparationen und Wiedergutmachung 
 

Denn wo viele Güter sind, da sind viele, die sie aufessen; und was hat ihr Besitzer mehr da-
von als das Nachsehen? 
Prediger 5, 10 

Zwangsarbeiter (Teil der zugesagten Reparationen) 
Die "Großen Drei" (der britische Premierminister Churchill, US-Präsident Roosevelt und der 
sowjetische Regierungschef Stalin) hatten sich bereits während der Konferenz von Teheran 
(vom 28.11. bis zum 1.12.1943) grundsätzlich über die politische Zukunft und das wirtschaft-
liche Schicksal des Deutschen Reiches geeinigt. Stalin forderte damals u.a. die Zerstörung der 
deutschen Schwerindustrie und mindestens 4,0 Millionen deutsche Zwangsarbeiter, die für 
den Wiederaufbau der UdSSR sorgen sollten (x043/394).  
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Churchill teilte dem US-Präsidenten Roosevelt am 24. November 1944 schriftlich mit (x025/-
262): >>... (Mit der "Verschickung") von 2 oder 3 Millionen Nazis (als Zwangsarbeiter bin 
ich einverstanden).<< 
Am 16. Dezember 1944 unterschrieb Stalin schließlich die völkerrechtswidrige Weisung 7161 
des Staatlichen Verteidigungskomitees und ordnete damit die Deportation von arbeitsfähigen 
Volksdeutschen aus Jugoslawien, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und aus der Tschechoslowa-
kei zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion an (x046/279). 
Am 3. Februar 1945 unterschrieb Stalin die völkerrechtswidrige Weisung 7467 des Staatli-
chen Verteidigungskomitees und ordnete damit die Deportation von arbeitsfähigen Volksdeut-
schen aus Polen und von Reichsdeutschen aus den deutschen Ostprovinzen zur Zwangsarbeit 
in die Sowjetunion an (x046/279). 
Churchill, Roosevelt und Stalin trafen sich vom 4. bis zum 11. Februar 1945 auf der Halbinsel 
Krim zur "Jalta-Konferenz". In einem Geheimprotokoll wurden die deutschen Reparationen 
festgelegt (Gesamthöhe = mindestens 20 Milliarden US-Dollar, davon 50 % für die UdSSR).  
Bei dieser Konferenz vereinbarten "Die Großen Drei", daß die Sowjets deutsche Arbeitskräfte 
bzw. Zwangsarbeiter (als einen Teil der zugesagten Reparationen) in die Sowjetunion "schaf-
fen" könnten (x010/19).  
Aufgrund der hohen Sterblichkeitsraten stellten die Sowjets die Deportation von ost- und 
volksdeutschen Zivilisten schließlich im April 1945 ein. In jener Zeit gerieten Hunderttausen-
de von deutschen Soldaten in sowjetische Kriegsgefangenschaft, so daß genügend Arbeits-
kräfte für die "Wiederaufbauarbeiten" in der UdSSR vorhanden waren. 
Im Jahre 1948 durfte viele verschleppte reichs- und volksdeutsche Zwangsarbeiter endlich die 
UdSSR verlassen. 
Dr. Gerhard Reichling (langjähriger Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes) ermittelte 
zum "Themenkomplex Verschleppung" für die Vertreibungsgebiete in Ost-Mitteleuropa (ohne 
reichsdeutsche Bombenevakuierte und Dienstverpflichtete) folgende Zahlen (x037/60): 
1.660.000 Reichs- und Volksdeutsche (613.000 Frauen, 796.000 Männer und 251.000 Kinder) 
wurden damals in sowjetische Deportationslager verschleppt. Während der sowjetischen Ver-
schleppungsaktion kamen etwa 580.000 Deutsche (226.000 Frauen, 258.000 Männer und 
96.000 Kinder) um. 
Robert H. Jackson (1892-1954, nordamerikanischer Hauptankläger im Nürnberger Kriegsver-
brecherprozeß), der das NS-Regime konsequent bekämpfte, kritisierte später die nordameri-
kanische Zustimmung zur Sklavenarbeit im Osten (x025/125): >>Was die Welt braucht, ist 
bestimmt nicht die Idee, die einen aus den Konzentrationslagern herauszuholen und die ande-
ren hineinzustecken, sondern die Konzentrationslager selbst müssen abgeschafft werden. ... 
Das wirkliche Problem bei der Verschickung von Arbeitskräften wird sein, daß sie niemals 
wiederkommen. ...<< 
 
Reparationen in den deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie 
Im Vergleich zu den westdeutschen Besatzungszonen waren die ost- und mitteldeutschen Re-
parationsleistungen wesentlich höher. Transportable Güter und Ausstattungen wurden sofort 
als Kriegsbeute in die UdSSR transportiert. Zur vollständigen Räumung der deutschen Ost-
provinzen setzten die sowjetischen Besatzer z.T. spezielle Arbeits- bzw. Reparationskolonnen 
ein, die das gesamte Privat- und Staatseigentum der Deutschen einsammelten, demontierten 
und abtransportierten. Die Reparationskommandos beteiligten sich gewöhnlich nicht an den 
schweren Demontage- und Transportarbeiten. Sie erteilten nur Befehle und ließen die deut-
schen Zwangsarbeiter schuften.  
Vollbeladene Lastkraftwagen und Güterzüge brachten die Kriegsbeute täglich in die Sowjet-
union. Nach und nach wurden sämtliche beweglichen Gegenstände (Landmaschinen, Acker-
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geräte, Getreidevorräte, Möbel, Fahrräder, Radios, Fotoapparate, Klaviere, Betten, Wäsche, 
Kleidung, Schuhe u.a.) abtransportiert.  
Zum Abschluß folgten die Demontage und der Abtransport aller Maschinen und Einrich-
tungsgegenstände der Industrie- und Versorgungsbetriebe, Verkehrseinrichtungen, Handelsun-
ternehmen und der Geschäfte. Die Demontage- und Plünderungstrupps erfaßten manchmal 
sogar unbewegliche Gegenstände, die man gewöhnlich als "niet- und nagelfest" bezeichnete 
(wie z.B. Holzfußböden, Türzargen, Fenster, Holztreppen, Strom- und Wasserleitungen, Klo-
settanlagen, Waschbecken oder Badewannen). Für viele sowjetische Reparationsbeauftragte 
zählte vor allem die Masse und nicht die Qualität der Plünderungsgüter.  
Im Verlauf der Demontagen und Transporte wurde vielfach unordentlich und schlampig gear-
beitet, so daß zahllose wertvolle Maschinen und Einrichtungsgegenstände völlig ruiniert und 
zerstört wurden.  
Die Landwirtschaft wurde sträflich vernachlässigt. Es wurde nicht gesät, sondern nur geerntet. 
Das wertvolle Zuchtvieh wurde größtenteils planlos abgeschlachtet oder es fiel Seuchen zum 
Opfer, die sich wegen mangelnder Pflege überall ausbreiteten.  
Bevor die sowjetischen Besatzungstruppen Ostdeutschland räumten, machten sie schließlich 
vielerorts "reinen Tisch", d.h. sie schlugen alles "kurz und klein". Die sowjetischen Plünde-
rungs- und Zerstörungsaktionen erschienen im ersten Moment plan- und sinnlos. Für den in-
formierten Beobachter war es jedoch offensichtlich, daß es sich bei der Ausplünderung und 
Verwüstung der deutschen Ostgebiete, die vereinbarungsgemäß von den Polen übernommen 
werden sollten, um staatlich gelenkte Aktionen handelte.  
Nach Stalins Plänen sollten die Polen außer dem Grund und Boden der Deutschen keine wei-
tere Kriegsbeute erhalten. Das Ausmaß der systematischen Plünderungen und Zerstörungen 
war geradezu unvorstellbar. Infolge von äußerst schwierigen Verhandlungen gelang es den 
Polen, wenigstens die Anlagen und Maschinen des oberschlesischen Industriegebietes zu ret-
ten.  
Nach dem Abzug der sowjetischen Reparationskolonnen (im Oktober 1945) tauchten außer-
dem urplötzlich Tausende von polnischen "Umsiedlern" und Geschäftemachern in den "Wie-
dergewonnenen Gebieten" auf. Sie führten vielerorts weitere "Restdemontagen" durch und 
verschwanden anschließend wieder nach Polen. 
 
Reparationen und Wiedergutmachung Mittel- und Westdeutschlands 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden alle deutschen Rüstungswerke demontiert 
oder zerstört. Hochseeschiffe und Flugzeuge durften jahrelang nicht mehr produziert werden. 
Sämtliche Patente, Warenzeichen und Fabrikgeheimnisse wurden beschlagnahmt, um die 
deutsche Wirtschaft auf dem Weltmarkt auszuschalten.  
Vor der Räumung bzw. Übergabe Mitteldeutschlands beschlagnahmten die Nordamerikaner 
am 30. Juni 1945 u.a. alle Konstruktionspläne der "Junkers-Flugzeugwerke" (Gernrode/Harz) 
und transportierten das Fachpersonal in den Westen (x111/42).  
Die Sowjets transportierten vom 2. Mai bis zum 1. Juli 1945 rund 85 % aller unbeschädigten 
Fabrikeinrichtungen aus dem nordamerikanischen Sektor Berlins und 23.647 Maschinen aus 
dem britischen Sektor Berlins in die Sowjetunion (x111/42). 
Erich Weinert (Präsident des Nationalkomitees "Freies Deutschland") berichtete am 12. Juli 
1945 im Radio Moskau über den "freiwilligen Arbeitseinsatz" der Deutschen in der UdSSR 
(x111/47-48): >>Hunderttausende von Deutschen haben sich davon Rechenschaft gegeben, 
daß die Wiedergutmachung in Sachwerten in den verwüsteten Gebieten Rußlands die Priorität 
gegenüber dem Wiederaufbau in Deutschland haben müsse.  
Diese Männer haben sich in freier Weise für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt. Sie wis-
sen, daß sie mit dem Wiederaufbau der von ihnen zerstörten russischen Städte den Grundstein 
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für die Wiederaufrichtung unserer nationalen Ehre legen. ...<<  
Die SMAD ließ am 20. Juli 1945 mehrere hundert Glocken zum Einschmelzen in die Sowjet-
union transportieren (x111/51). 
Am 23. Juli 1945 bestätigten die Sowjets die Beschlagnahmung aller deutschen Bankguthaben 
sowie die Schließung der Banken in Berlin und der SBZ (x009/506). 
Die SMAD befahl am 25. Juli 1945, innerhalb von 5 Tagen folgende Wertsachen abzuliefern 
(x111/53): >>1. Alle Gold- und Silbermünzen und Barren, alle Platinbarren.  
2. Alle ausländischen Banknoten, Münzen, Vermögensdokumente und Kostbarkeiten.  
3. Alle Geldscheine, die in den früher von Deutschland besetzten Gebieten oder sonst woher 
ausgegeben oder zur Herausgabe vorbereitet worden sind und sich in beliebigen Finanzbanken 
und Kreditämtern oder in Besitz von Privatfirmen und Personen deutscher Staatsangehörigkeit 
befinden.  
4. Personen, die sich der Verletzung dieses Befehls schuldig machen, werden zu strenger Ver-
antwortung gezogen werden.<<  
Die AKR-Proklamation Nr. 2. löste am 20. September 1945 alle deutschen Botschaften und 
Konsulate im Ausland auf. Das Deutsche Reich mußte sämtliche Besatzungskosten der alliier-
ten Streitkräfte übernehmen. Ferner wurden alle Gold- und Silberbestände des Deutschen Rei-
ches beschlagnahmt (x111/78).  
Aufgrund des SMAD-Befehls Nr. 124 "Über die Beschlagnahme und provisorische Übernah-
me einiger Eigentumskategorien in Deutschland" wurden ab 30. Oktober 1945 mehrere zehn-
tausend gewerbliche Unternehmen enteignet und verstaatlicht - Errichtung von SAG-
Betrieben bzw. von sowjetischen Aktiengesellschaften - (x301/116): >>... Um den Raub und 
anderen Mißbrauch des Eigentums, das früher dem Hitlerstaat, den Militärbehörden, den 
durch das sowjetische Militärkommando verbotenen und aufgelösten Gesellschaften, Klubs 
und Vereinigungen gehört hat, zu verhindern und dieses Eigentum am rationellsten für die 
Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung und der Besatzungstruppen auszunutzen, befehle ich: 
1. Das Eigentum, das sich auf dem von den Truppen der Roten Armee besetzten Territorium 
Deutschlands befindet, als beschlagnahmt zu erklären.<< 
Der deutsche Historiker Ernst Deuerlein (1918-1971) berichtete später über den SMAD-
Befehl Nr. 124 (x156/28): >>Der am 30. Oktober 1945 verkündete Befehl Nr. 124 der Sowje-
tischen Militäradministration sprach die entschädigungslose Enteignung des Besitzes des Rei-
ches und des Staates Preußen, der NSDAP, der großen und wichtigen Industrie-, Bergbau- und 
Handelsfirmen aus. Fast die Hälfte der Industriekapazität der sowjetischen Besatzungszone 
ging an die Länder bzw. Kreise und Städte über.  
Die Firmen wurden als "Volkseigene Betriebe" (VEB) weitergeführt, 25 % des Industriebesit-
zes gingen zur Verwaltung und Ausbeutung unmittelbar an die Russen über. Die Militäradmi-
nistration errichtete dafür am 5. Juni 1946 "Sowjetische Aktiengesellschaften" (SAG), die 
zwischen 1946 und 1953 beherrschenden Einfluß auf die Wirtschaft Mitteldeutschlands hat-
ten.  
Der Befehl Nr. 124 vom 30. Oktober 1945 nahm im Sinne der marxistisch-leninistischen 
Wirtschaftsauffassung eine Verstaatlichung fast des ganzen Industriepotentials Mitteldeutsch-
lands vor. ...<< 
In der sowjetischen Besatzungszone demontierten die sowjetischen Besatzer etwa 50 % der 
industriellen Einrichtungen und wandelten 25 % der mitteldeutschen Industriebetriebe in so-
wjetische Aktiengesellschaften um, deren Gewinne bis zur Rückgabe an die DDR im Jahre 
1953 an die UdSSR abgeführt werden mußten (x128/195). Die geleisteten SBZ-Reparationen 
betrugen ca. 30 Milliarden Dollar (x149/143).  
Der wirtschaftliche Wiederaufbau Mitteldeutschlands wurde durch die z.T. völlig planlose, 
überhastete Demontage von Industriebetrieben, Gleis- und Versorgungsanlagen erheblich er-
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schwert. In Mitteldeutschland wurden z.B. Tausende von Kilometern Eisenbahnschienen ab-
gebaut, so daß die meisten Strecken nur noch eingleisig befahren werden konnten.  
Ungeachtet des großen Kohlenmangels in Westdeutschland betrug die monatliche Kohlenaus-
fuhr aus der britischen Zone am 15. Oktober 1945 (x111/91): >>Nach Frankreich 125.000 t, 
nach Belgien 281.000 t, in die Niederlande 144.000 t, nach Dänemark 123.000 t, nach Norwe-
gen 80.000 t und nach Luxemburg 105.000 t.<< 
Am 6. Dezember 1945 betrug die monatliche Kohlenausfuhr aus der britischen Zone (x111/-
111): >>Nach Frankreich 261.000 t, nach Belgien 183.000 t, in die Niederlande 112.000 t, 
nach Dänemark 144.000 t, nach Norwegen 66.000 t und nach Luxemburg 109.000 t.<< 
Nach den Nordamerikanern und Sowjets forderten auch die Briten am 21. Dezember 1945 
deutsche Wissenschaftler und Experten an, um sie in britischen Staatsunternehmen einzuset-
zen (x111/115). 
Am 22. Dezember 1945 beschlagnahmte die britische Militärregierung alle deutschen Koh-
lenbergwerksgesellschaften mit 225 Kohlenbergwerken (x111/116). 
Die letzten Schiffe der deutschen Flotte verließen am 22. Dezember 1945 Wilhelmshaven und 
wurden von den Alliierten übernommen (Reparationen).  
Bei der Reparationskonferenz in Paris wurde am 22. Dezember 1945 entschieden, daß folgen-
de Länder Entschädigungen erhalten sollen (x111/115-116):  
>>Vereinigte Staaten = 28,00 % Kategorie A und 11,80 % Kategorie B, 
Großbritannien = 28,00 % Kategorie A und 27,80 % Kategorie B, 
Frankreich = 16,00 % Kategorie A und 22,80 % Kategorie B, 
Jugoslawien = 6,60 % Kategorie A und 9,60 % Kategorie B, 
Niederlande = 3,90 % Kategorie A und 5,60 % Kategorie B, 
Belgien = 2,70 % Kategorie A und 4,50 % Kategorie B, 
Tschechoslowakei = 3,00 % Kategorie A und 4,30 % Kategorie B, 
Kanada = 3,50 % Kategorie A und 1,50 % Kategorie B, 
Griechenland = 2,70 % Kategorie A und 4,35 % Kategorie B, 
Ägypten = 0,05 % Kategorie A und 0,20 % Kategorie B. 
Kategorie A (die Reparationen, die aus deutschen Guthaben, deutschem Goldbesitz und aus 
den Bezügen der laufenden Produktion geleistet wurden).  
Kategorie B (Reparationen, die aus Fabrikeinrichtungen, Maschinen und Schiffen bestan-
den).<< 
In Paris einigten sich 18 Staaten über die Verteilung der deutschen Auslandsguthaben und 
unterzeichneten am 14. Januar 1946 ein Reparationsabkommen. Bis 1947 wurden Reparati-
onsforderungen in Höhe von 300 Milliarden Dollar geltend gemacht (x111/125).  
Ungeachtet des großen Kohlenmangels in Westdeutschland betrug die monatliche Kohlenaus-
fuhr aus der britischen Zone am 15. Januar 1946 (x111/125): >>Nach Frankreich 286.000 t, 
nach Belgien 255.000 t, in die Niederlande 171.000 t, nach Dänemark 156.000 t, nach Norwe-
gen 72.000 t und nach Luxemburg 122.000 t.<< 
Am 15. Februar 1946 betrug die monatliche Kohlenausfuhr aus der britischen Zone (x111/-
137): >>Nach Frankreich 260.000 t, nach Belgien 185.000 t, in die Niederlande 129.000 t, 
nach Dänemark 129.000 t, nach Norwegen 60.000 t und nach Luxemburg 96.000 t.<< 
Durch den SMAD-Befehl 167 vom 5. Juni 1946 gingen die mitteldeutschen SAG-Betriebe 
"auf Grund der Reparationsansprüche der Sowjetunion" in sowjetisches Eigentum über. Infol-
ge der Eingliederung in die Organisation der SAG wurden die wichtigsten Schlüsselindustrien 
im mitteldeutschen Raum sowjetischer Besitz.  
Die westlichen Alliierten und die Schweizer Regierung schlossen am 23. Mai 1946 ein Ab-
kommen über die beschlagnahmten deutschen Vermögenswerte. Das gesamte beschlagnahmte 
NS-Vermögen wurde aufgrund dieses Abkommens zwischen der Schweiz und den Alliierten 
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aufgeteilt (x111/172). 
Am 25. Mai 1946 stoppte die nordamerikanische Militärregierung vorübergehend sämtliche 
westdeutschen Reparationslieferungen an die UdSSR, weil die sowjetischen Gegenleistungen 
ausblieben (x101/13). 
Der sowjetische Außenminister Molotow erklärte am 9. Juli 1946 während der Pariser Konfe-
renz (x111/190): >>Die Sowjetregierung hält es für nötig, die Abrüstung und Demilitarisie-
rung Deutschlands auf eine Dauer von 40 Jahren auszudehnen. ...  
Die Sowjetregierung besteht darauf, daß von seiten Deutschlands die Reparationsforderungen 
in der Höhe von 10 Milliarden Dollar erfüllt werden, da dies nur einen Teil der von der So-
wjetunion und ihren Völkern erlittenen Schäden darstellt.<< 
Das "Handelsblatt" berichtete am 9. August 1946 über die sowjetischen Reparationsforderun-
gen (x111/202): >>Es ist schwer, sich ein genaues Bild von der Größe der russischen Forde-
rung zu machen. Zunächst ist nicht erkennbar, ob die weitgehenden Demontagen deutscher 
Industrieanlagen in der russischen Zone angerechnet werden sollen. Zweifellos hat es sich hier 
um eine Wiedergutmachung gehandelt.  
Für ihren Umfang fehlen Berechnungsunterlagen, doch wurden bis Ende Mai 1946 schon die 
Listen der ausgebauten Firmen im hochindustrialisierten Sachsen beispielsweise auf 60 % der 
ehemaligen Kapazität geschätzt, bei der Werkzeugmaschinenindustrie wurden sogar 90 % 
erreicht. ...<< 
Ab 21. Oktober 1946 begann die sowjetische Aktion "Ossawakim". Zahlreiche deutsche Wis-
senschaftler und Spezialisten wurden damals in die UdSSR deportiert (x116/146). 
In Bremen protestierten am 22. November 1946 Betriebsräte gegen die Ausführung von weite-
ren Demontagen (x111/248): >>Wir sind nicht gewillt, uns zu unseren eigenen Totengräbern 
zu machen. ...<< 
"Das große Lexikon des Dritten Reiches" berichtete später über die Demontagen in Deutsch-
land (x051/111): >>Demontage, Abbau von Produktionsanlagen zur Befriedigung von Repa-
rationsansprüchen der Siegermächte.  
Pläne zur Demontage der deutschen Industrie wurden erstmals auf der 2. Quebec-Konferenz 
zwischen Roosevelt und Churchill erörtert (September 44); es kam schließlich zu einem Kom-
promiß zwischen der weichen Linie, wie sie US-Außenminister Hull vertrat, und der harten 
des Morgenthau-Plans.  
In Jalta (Februar 45) beschlossen die Alliierten die Beseitigung der Rüstungsindustrie, interna-
tionale Kontrolle von Ruhr und Saar und eine umfangreiche Wiedergutmachung (20 Milliar-
den Dollar).  
Im Potsdamer Abkommen vom 2.8.45 vereinbarten sie, ihre Forderungen in den jeweiligen 
Besatzungszonen einzulösen; wegen des unterschiedlichen Industrieniveaus wurden der 
UdSSR zudem 10 % der Demontage in den Westzonen zugebilligt. Ziel der Westmächte war 
die Demontage der deutschen Industrie bis zum Niveau von 1932, wofür im Level-of-
Industry-Plan vom 26.3.46 die Demontage von 1.636 Betrieben vorgesehen war.  
1947, mit dem offenen Ausbruch des Ost-West-Konflikts, wurden die Westzonen zum poten-
tiellen Alliierten; ein "Revidierter Industrieplan" setzte nun die deutsche Industriekapazität 
von 1936 an, was immer noch einer Demontage von 682 Betrieben entsprach und gewerk-
schaftliche Proteste und Demonstrationen auslöste. Die UdSSR suchte die Konstituierung ei-
nes westdeutschen Staates zu verhindern und stoppte 1948 die bis dahin rigoros durchgeführte 
Demontage, um für eine gesamtdeutsche Lösung zu werben, die Lieferungen aus der laufen-
den Produktion ihrer Zone endeten aber erst 1952.  
Am 1.9.48 wurde der Demontagestopp in der US-Zone verfügt; Washington drängte nun die 
Verbündeten, ebenfalls alle Demontagemaßnahmen einzustellen. Mit dem Petersberger Ab-
kommen vom 22.11.49 erreichte die Bundesregierung die weitgehende Einstellung der De-
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montage, die aber offiziell erst mit dem Deutschland-Vertrag vom 26.5.52 endete. Ihr waren 
im Westen etwa 8 % des Wirtschaftspotentials von 1936 zum Opfer gefallen.<<  
Der deutsche Journalist und Publizist Günter Böddeker (1933-2012) berichtete später über die 
Demontagen der Besatzungsmächte (x021/470-471): >>... Hunger und Not schienen für lange 
Zeit das Leben der Deutschen zu bestimmen: Denn die Besatzungsmächte begannen nach der 
Konferenz von Potsdam mit der Demontage deutscher Industrieanlagen, wie die Großen Drei 
es vereinbart hatten:  
"Deutschland soll gezwungen werden, in größtmöglichem Ausmaß für die Verluste und Lei-
den, die es verursacht hat, und wofür das deutsche Volk der Verantwortung nicht entgehen 
kann, Ausgleich zu schaffen." 
Stahlwerke, Röhrenwerke, Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen, Werften wurden ab-
gebaut und abtransportiert, die Sieger waren gründlich. Doch jedes Werk, das demontiert oder 
durch einen Eingriff in seine Eingeweide lahmgelegt worden war, bedeutete den Verlust von 
Arbeitsplätzen und zugleich die Verringerung der Möglichkeiten durch Produktion und Ex-
port industrieller Erzeugnisse Geld für den Kauf von Nahrungsmitteln zu verdienen. So er-
reichte die industrielle Produktion Deutschlands in des ersten Jahren nach dem Krieg nur 
knapp ein Drittel dessen, was sie vor dem Krieg ausgemacht hatte.<< 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) forderte am 29. November 
1946 in England ein Ende der bisherigen Reparationspolitik (x111/250). 
Das US-Kriegsministerium gab am 3. Dezember 1946 bekannt, daß bisher 270 deutsche und 
österreichische "Geistesarbeiter" in Nordamerika beschäftigt werden. Diese Zahl würde man 
demnächst auf etwa 1.000 erhöhen (x111/253). 
Der deutsche Historiker Karl Jering (1914-1990) berichtete am 9. Dezember 1946 (x124/270): 
>>General Clay hat gestern wieder ein Rede gehalten.  
Dabei kam er auf die deutschen Patente zu sprechen, die auch in Zukunft weiter bezahlt wer-
den müßten. Allerdings soll der Erlös nicht uns, sondern den Siegermächten zugute kommen.  
Die Amerikaner klagen, daß sie für die Beatzung jährlich 2.000.000.000 Dollar ausgeben 
müssen. Allein die Patente der IG-Farben haben mehr eingebracht. ...<<  
Die australische Regierung betonte am 20. Dezember 1946, daß man im Rahmen der Repara-
tionsabkommen beabsichtige, möglichst viele deutsche Wissenschaftler nach Australien zu 
holen will (x111/259). 
Bei der Ausstellung "Wiedersehen mit Museumsgut" konnten die Berliner Museen am 21. 
Dezember 1946 lediglich 98 Kunstwerke präsentieren. Später kamen zwar zahlreiche be-
schlagnahmte Kunstwerke nach Berlin zurück, aber die Rückgabe der während des Zweiten 
Weltkrieges geraubten deutschen Kunstgüter wurde nie offiziell geregelt.  
Die Interalliierte Reparationsagentur (IARA) berichtete am 31. Dezember 1946 in Brüssel, 
daß die deutschen Reparationslieferungen des letzten Jahres 14 vollständige Industrieanlagen, 
17 teilweise demontierte Industrieanlagen und 227 Handelsschiffe umfassen würden (x111/-
263). 
Finanzminister Kraus erklärte im bayerischen Landtag am 22. Januar 1947, daß die bisherigen 
Besatzungskosten rund 724 Millionen RM betragen und der Zusammenbruch unausweichlich 
sei, falls sich die Politik der Besatzer nicht grundlegend ändern würde (x111/275-276). 
Im ersten Halbjahr 1947 wurden folgende Reparationsgüter an die Sowjetunion ausgeliefert 
(x111/338): >>168 Waggons Schwellen, 28 Waggons Schienen, 10.034 Waggons Industrie-
gut, 921 Waggons Zucker, 255 Waggons Getreide und Mehl, 160 Waggons Fahrzeuge, 609 
Waggons Kali, 136 Waggons Benzin, 236 Waggons Maschinen, 42 Waggons Zement und 58 
Waggons Textilien.<< 
Die Interalliierte Reparationsagentur veröffentlichte am 17. Juli 1947 die verteilten deutschen 
Reparationsleistungen für den Zeitraum von Februar 1946 bis Ende Juni 1947 (x111/346): 
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>>262 Handelsschiffe (760.995 BRT) und Industrieausrüstungen im Werte von 138,28 Mil-
lionen RM (Wert 1938). Zu den abgebauten Industriebetrieben gehören u.a. 31 Metallbetriebe, 
3 chemische Werke und 2 Kraftwerke.<< 
Die militärischen Oberbefehlshaber der nordamerikanischen und britischen Zone erläuterten 
am 16. Oktober 1947 eine am folgenden Tag veröffentlichte Demontageliste (x111/379): >>... 
Wir sind uns dessen bewußt, wie wichtig es ist, daß die deutsche Industrie in der Reparations-
frage Gewißheit über die Grundlage erhält, auf der sie nunmehr gesund planen kann. Die jetzt 
veröffentlichte Liste wird alle bisherigen Unklarheiten beseitigen. Sie enthält sowohl diejeni-
gen Anlagen, die bereits abtransportiert sind, als auch diejenigen, die noch demontiert werden 
müssen.<< 
Die Demontageliste der britischen Zone umfaßte 496 Werke, während in der nordamerikani-
schen Zone noch 185 Werke der Rüstungsindustrie, der Eisen- und Stahlindustrie sowie der 
Chemie- und Maschinenindustrie demontiert werden sollten (x111/379). 
In der New Yorker Zeitung "Herald Tribune" kritisierten am 23. Oktober 1947 holländische 
Wirtschaftsführer die Demontagen in Deutschland (x111/381): >>Wir Holländer sind auch 
der Ansicht, daß die Demontage der deutschen Industrie, die bei einem Aufbau an anderer 
Stelle durchschnittlich 80 % ihres Wertes einbüßen würde, unzweckmäßiger ist als deren wei-
tere Ausnutzung an Ort und Stelle für nichtmilitärische Zwecke. ...<< 
Am 6. November 1947 wurde die französische Demontageliste veröffentlicht. Diese Liste um-
faßte 266 bereits demontierte bzw. noch zu demontierende Werke (davon waren 37 Werke der 
Rüstungsindustrie) in der französischen Zone (x111/386). 
Die französische Regierung rechtfertigte am 17. November 1947 die geplanten Industriede-
montagen in ihrer Besatzungszone und stellte fest (x111/391): >>... Diesen Maßnahmen hat 
sich das deutsche Volk ohne jede Diskussion zu unterziehen.  
Der Wert der damit zur Verfügung gestellten maschinellen Einrichtungen beziffert sich auf 
rund 100 Millionen Reichsmark. ...<< 
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Wilhelm Harmssen (Bremer Wirtschaftssenator) berichtete damals, daß man bis zum Jahres-
ende 1947 bereits enorme Reparationsleistungen (Kriegsentschädigungen) aufgebracht hätte. 
Nach diesen Berechnungen betrugen die Reparationen des Deutschen Reiches von 1945 bis 
1947 rd. 178 Milliarden  Reichsmark (RM) (x111/408).  
Von diesen Entschädigungen entfielen auf die Entnahme aus dem deutschen Volksvermögen 
rd. 100 Milliarden Reichsmark (RM), Leistungen aus laufender Produktion rd. 10 Milliarden 
RM, sonstige Leistungen (Wert der deutschen Patente etc.) rd. 27 Milliarden RM und auf 
Vermögensverluste der ausgewiesenen Volksdeutschen entfielen rd. 41 Milliarden RM. 

Von 1945 bis 1947 geleistete Reparationen des Deutschen Reiches für die Schäden des Zweiten 
Weltkrieges (x111/408): 

Mrd. 
RM  

  
a) Deutsche Auslandsguthaben  9,75 
b) Volkswirtschaftlicher Wert der abgetrennten Gebiete 70,00 
c) Demontagen und Besitzübertragungen  12,50 
d) Zwangsexport von Holz 1,00 
e) Abschöpfung von Steuererträgen in der Ostzone (SBZ) für verschleierte Reparationen 4,50 
f) Einbuße aus öffentlichem Vermögen (Demontage von Gleisanlagen in der Ostzone, geraubte 
Kunstwerke u.ä.) 

 
1,00 

g) Ablieferung der deutschen Goldbestände 0,75 
h) Ablieferung der See- und Binnenschiffe     0,50 
1. Entnahmen aus innerdeutschem Volksvermögen 100,00 
  
a) Reparationen aus laufender Warenproduktion (Entnahmen der Besatzungsmächte in der sowjeti-
schen und der französischen Zone). Einbezogen ist weiter die Wertschöpfung der deutschen Beleg-
schaften, der sowjetischen Aktiengesellschaften in der Ostzone sowie deren Verbrauch an im Inland 
erzeugten Roh- und Hilfsstoffen 

 
 
 

5,00 
b) Zwangsexport von Kohle 0,50 
c) Abschöpfung von Steuererträgen in der Ostzone (SBZ) für verschleierte Reparationen     4,50 
2. Leistungen aus laufender Produktion   10,00 
  
a) Wert der deutschen Patente, Betriebsgeheimnisse usw. 12,50 
b) Arbeit der Kriegsgefangenen 5,00 
c) Demontagekosten 8,00 
d) Verluste durch "Währungsmanipulationen"     1,75 
3. Sonstige Leistungen   27,25 
  
4) Vermögensverlust der aus dem Ausland ausgewiesenen Volksdeutschen   40,50 
Geleistete Reparationen bis Ende 1947 177,75 

 
Nach Auswertung des beschlagnahmten Forschungsmaterials der deutschen Luftwaffe berich-
teten US-Luftfahrtexperten am 10. Januar 1948, daß man zukünftig Einsparungen in Höhe 
von etwa 2-3 Milliarden Dollar realisieren könnte.  
Die US-Zeitschrift "LIFE" schrieb am 11. Februar 1948, daß der tatsächliche Reparationspreis 
des Krieges nicht die maschinelle Ausplünderung Deutschlands war, sondern das deutsche 
Hirn und die deutsche Forschung. 
Die interalliierte Reparationsagentur (IARA) berichtete am 19. März 1948 in Brüssel, daß die 
bisherigen deutschen Reparationsleistungen an Frankreich einen Wert von 54 Mrd. Franc 
betragen (x112/475). 
In den Jahren 1945-49 mußten die Westdeutschen Besatzungskosten in Höhe von insgesamt 
21.289 Millionen RM/DM zahlen (britische Zone: 10.416 Millionen RM/DM, US-Zone: 
7.882 Millionen RM/DM und französische Zone: 2.991 Millionen RM/DM). Im gleichen 
Zeitraum waren in den 3 westdeutschen Besatzungszonen außerdem 2.280 Millionen RM/DM 
für ausländische Zwangsarbeiter (ehemalige verschleppte "Fremdarbeiter) aufzubringen 
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(x111/79-80). 
Am 10. September 1952 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland, Israel und die Je-
wish Claims Conference in Luxemburg ein Wiedergutmachungsabkommen.  
Die "BILD-Zeitung" berichtete am 10. September 1952 über die Wiedergutmachungsverhand-
lungen: >>Wiedergutmachung 
Die Bundesrepublik Deutschland schließt mit Israel einen Wiedergutmachungsvertrag. In dem 
u.a. von Bundeskanzler Adenauer und Israels Außenminister Scharett unterzeichneten Ab-
kommen sichert die Bundesrepublik dem Staat Israel im Laufe von 12 Jahren 3 Mrd. Mark in 
Form von Zahlungen und Warenlieferungen zu.<< 
Im Londoner Abkommen einigten sich die USA, Großbritannien, Frankreich sowie 15 weitere 
Gläubigerstaaten und die BRD am 27. Februar 1953 über die Regulierung und Tilgung der seit 
dem Ersten Weltkrieg entstandenen Auslandsschulden sowie die Wirtschaftshilfe nach dem 
Zweiten Weltkrieg.  
Die deutsche Bundesregierung übernahm als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches 6,1 
Milliarden DM als Vorkriegsschulden und bestätigte 6,9 Milliarden DM als Nachkriegsschul-
den. 15,3 Milliarden DM Nachkriegsschulden wurden erlassen (x089/313).  
Die Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am 27. Februar 1953 bis 
zum Abschluß eines Friedensvertrages mit einer gesamtdeutschen Regierung zurückgestellt 
(x155/104).  
Die Sowjets verzichteten am 23. August 1953 auf weitere Reparationen und erklärten sich 
bereit, die restlichen SAG-Betriebe ab Januar 1954 zurückzugeben (x009/514). 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die sowjetischen 
"Reparationen" in der SBZ von 1945 bis 1953 (x009/368): >>...  
Eine Gesamtrechnung der Reparationen seit Kriegsende bis 1953 ergibt nach kritischer Aus-
wertung aller verfügbaren Unterlagen die nachstehenden Reparationsleistungen der SBZ:  

Reparationsleistungen der SBZ von 1945 bis 1953: Mark (Mrd.)  
Verluste an Sach- und Kunstwerken durch Beuteaktionen 2,00 
Verluste durch Demontagen  5,00 
Leistungen, die mit erbeuteten deutschen Banknoten bezahlt wurden 6,00 
Leistungen, die mit Besatzungsgeld bezahlt wurden  9,00 
Warenlieferungen aus der laufenden Produktion, soweit sie über Reparationskonten verrech-
net wurden 

 
34,70 

Nebenkosten der Reparationslieferungen 2,85 
Stopp-Preissubventionen an deutsche Betriebe und SAG-Betriebe für Reparationslieferungen 3,30 
Ausstattung der SAG-Betriebe mit Umlaufmitteln (vor 1950) und Kapitalentzug 1952/53 1,00 
Gewinne aus SAG-Betrieben 3,55 
Rückkauf der SAG-Betriebe  2,55 
Insgesamt 69,95 

In dieser Zusammenstellung sind 16 Milliarden Mark Besatzungskosten für die Zeit bis Ende 
1953 enthalten. Nicht enthalten, sind sonstige Reparationsleistungen, z.B. der Nutzen der So-
wjetunion aus der Arbeitsleistung der nach der Sowjetunion verbrachten deutschen Speziali-
sten und der Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, der Nutzen aus dem Uranbergbau, aus der 
Tätigkeit der sowjetischen Handelsgesellschaften in der SBZ und aus der Auswertung deut-
scher Patente.  
Legt man den von den Sowjets bis 1953 im allgemeinen selbst angewandten Kurs von 2,50 
DM je Dollar zugrunde, so ergibt das bei einer Gesamtsumme von rd. 70 Milliarden Mark 
eine Reparationsleistung in Höhe von 28 Milliarden Dollar, also 18 Milliarden Dollar mehr, 
als die Sowjetunion von Gesamtdeutschland an Reparationen gefordert hatte. Behauptungen, 
wonach die Sowjetunion auf hohe Reparationsleistungen verzichtete, sind unwahr.<< 
Die SED-Regierung lehnte am 8. März 1973 Wiedergutmachungsforderungen Israels in jegli-
cher Form ab. 
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Nach internationalen Berechnungen, die im Jahre 1974 erstellt wurden, erlitten die Vertriebe-
nen aus den deutschen Siedlungsgebieten Ost-Mitteleuropas einen Gesamtvermögensscha-
den von 654,9 Milliarden DM (x063/618). 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 17. Januar 1996: >>Große Rede ei-
nes innerlich Verletzten 
Israels Staatspräsident Ezer Weizmann zog im Bundestag die Zuhörer in seinen Bann 
... Die 50 Jahre, die seit den Mordtaten der Nationalsozialisten vergangen sind, können nach 
Weizmans Verständnis nur eine ganz kurze Zeitspanne sein. ...  
In Deutschland hätten die Juden immer gelitten sagte Weizmann, der eine Linie zog von "den 
antisemitischen Schriften Martin Luthers bis zu den Nürnberger Gesetzen". ...  
Weizmann redete als erster Staatspräsident Israels vor dem Bundestag und dem Bundesrat. Er 
war der erste Staatschef überhaupt, der nach der Wiedervereinigung dort sprach. ... 
... (Bundestagspräsidentin) Rita Süssmuth versprach, das peinliche Thema Rentenzahlungen 
an deutschstämmige osteuropäische Juden rasch zu lösen. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 21. August 1997: >>Wir haben kein 
neues Problem ... 
Rente für osteuropäische Juden: Die Bundesregierung leugnet politischen Druck aus Amerika 
...  
Am Mittwoch nun ist Rabbi Singer, stellvertretender Vorsitzender der "Jewish Claims Confe-
rence", nach Bonn gekommen zu einem Gespräch mit Kanzleramtsminister Friedrich Bohl. 
Diese Organisation hat schon früher Forderungen von jüdischen Opfern gegen die Bundesre-
gierung vertreten. ... 
Der Minister zählt kühl auf, daß Deutschland alles in allem bereits 100 Milliarden Mark an 
Wiedergutmachung geleistet habe, dabei auch mehr als eine Milliarde an Stiftungen in Polen, 
Rußland, Weißrußland und der Ukraine. ... "Wir sind in finanziellen Schwierigkeiten, keine 
Frage." Man werde sich aber, wenn er erst das Kabinett unterrichtet habe, gewiß zu einer ein-
vernehmlichen Lösung durchringen können. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 3. Dezember 1998 über die Holocaust-
Konferenz in Washington: >>Es geht auch um viel Geld 
Noch ist längst nicht alles getan, um den Raub von Vermögenswerten durch die Nazis auszu-
gleichen – soweit das überhaupt noch möglich ist. Mit dieser Frage beschäftigt sich die Holo-
caust-Konferenz in Washington. ... 
Wer den Reden in Washingtons Holocaust-Museum lauscht, mag glauben, erst jetzt falle auf, 
daß der größte Völkermord der Geschichte auch der größte Raubzug der Geschichte war. 
Nicht mit einem Wort erwähnt Eizenstat (Staatssekretär im US-Außenministerium) oder einer 
der US-Organisatoren der Konferenz, daß die Bundesrepublik Deutschland 1953 das erste 
Wiedergutmachungsgesetz verabschiedet und seither mehr als 100 Milliarden Mark dafür auf-
gewendet hat, um überlebenden Opfern des Nazi-Terrors wenigstens finanziell unter die Arme 
zu greifen.  
Unerwähnt bleibt auch, daß seinerzeit die junge Bundesrepublik beim Aufbau des jungen 
Staates Israel half, daß Zehntausende gestohlene Kunstwerke schon von den US-Besatzungs-
truppen in Deutschland eingesammelt und – wo möglich – den rechtmäßigen Besitzern zu-
rückgegeben wurden. ... 
Doch dann sind da die Anwälte wie Ed Fagan, die Prozesse gegen Schweizer Banken, gegen 
deutsche ... Großunternehmen angezettelt haben – im Interesse sagen sie, von Überlebenden 
des Holocausts. Sie verlangen Schadenersatzsummen in Milliardenhöhe. Um ihr Ziel zu errei-
chen, setzen sie den Beklagten energisch zu, indem sie die "Öffentlichkeit mobilisieren".  
Das heißt, sie bemühen sich darum, die Medien in Aufregung zu setzen. Beklagte an den 
Pranger zu stellen, Politiker zu veranlassen, zum Boykott deutscher oder eidgenössischer Un-
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ternehmen aufzurufen. Und gewissermaßen ganz nebenbei kassieren sie 20, 30 oder mehr Pro-
zent sofern die Beklagten, um einen langen Prozeß und entsprechend vielen Presseberichten 
zu entgehen, bereit sind, eine Abfindung zu zahlen: eine legalisierte Form der Erpressung. 
Fagan und seine Kollegen sind zu der Konferenz in Washington nicht geladen, und kaum je-
mand ist hier gut auf sie zu sprechen. ... 
Vor dem Museum demonstrieren orthodoxe Juden, schwarzgewandet, die Haare an den Schlä-
fen zu Zöpfen geflochten. "Wir wahren Juden", erklären sie, "verurteilen jede Form von For-
derung, Fahndung, Boykott oder Klage gegen irgendeine Nation, Regierung, Bank oder son-
stige Institution. Wir nehmen kein Geld." 
Elie Wiesel mußte seine Kinderbücher zurücklassen, als ihn Nazi-Schergen ins Konzentrati-
onslager schleppten. Seine Mutter und Schwester wurden in Auschwitz ermordet, sein Vater 
starb in Buchenwald. ... 
Wiesel stell fest: "Antisemiten unterstellten, wir Juden sprächen gern über hehre Dinge und 
dächten doch nur an Geld."  
Vielleicht sei die Konferenz ja eine Chance, die Dinge umzudrehen: "Laßt uns über Geld re-
den, aber an hehre Dinge denken." 
Doch wie tut man das? Wie vertragen sich ehrliche Gewissenserforschung und das Pochen auf 
Verträge, wie vertragen sich Nächstenliebe und Buchhalterei. ...<< 
Der nordamerikanische Politikwissenschaftler Norman G. Finkelstein schrieb später in seinem 
Buch "Die Holocaust-Industrie" über die Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe (x169/-
15): >>... (Wir) können ... durch das Studium der Massenvernichtung der Juden durch die Na-
zis nicht nur etwas über "die Deutschen" oder "die Nichtjuden" erfahren, sondern über uns 
alle. Wenn wir jedoch wirklich etwas aus der Massenvernichtung der Juden "lernen" wollen, 
so muß, wie ich glaube, deren physische Dimension verkleinert und die moralische Dimension 
vergrößert werden. Zu viele öffentliche und private Mittel sind für das Gedenken an den Völ-
kermord der Nazis eingesetzt worden. Was dabei herauskommt, ist zumeist wertlos; es ist 
nicht dem Leiden der Juden gewidmet, sondern dient ihrer Erhöhung. 
Es ist schon seit langer Zeit überfällig, daß wir unser Herz für das Leiden der übrigen Mensch-
heit öffnen. Das war die wichtigste Lektion, die mir meine Mutter auf den Weg gab. Niemals 
hörte ich sie sagen: Du sollst nicht vergleichen. Meine Mutter stellte "immer" Vergleiche an. 
Zweifellos muß man historische Unterschiede machen.  
Doch wenn man moralisch zwischen "unseren" und den Leiden "jener" unterscheidet, ist das 
selbst eine moralische Farce. "Man kann zwei Menschen im Elend nicht vergleichen", erklärte 
Plato, "und behaupten, der eine sei glücklicher als der andere."  
Angesichts der Leiden der Afro-Amerikaner, Vietnamesen und Palästinenser lautete das Cre-
do meiner Mutter stets: Wir sind alle Holocaust-Opfer. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 11. Dezember 1999: >>Geklagt wird, 
wo was zu holen ist  
Die Anwälte der Zwangsarbeiter – raffgierige Experten der "Sammelklagenindustrie"? 
8 Milliarden Mark wollen die deutsche Industrie und die Bundesregierung zur Entschädigung 
ehemaliger Zwangs- und Sklavenarbeiter der Nazi-Zeit bereitstellen. Als "schäbiges Almosen" 
haben amerikanische Anwälte das deutsche Angebot zurückgewiesen. Wer sind diese Anwäl-
te, für wen sprechen sie, was treibt sie um? 
Die bekanntesten heißen Michael Hausfeld, Melvyn Weiss und Ed Fagan. Sie sind nicht gut 
aufeinander zu sprechen. Sie sind Konkurrenten. Jeder macht für sich geltend, als erster den 
Holocaust und andere Nazi-Verbrechen als Rechtfertigung von Sammelklagen vor US-ameri-
kanischen Gerichten entdeckt zu haben. Das kam der Entdeckung einer Goldader gleich, 
schrieb der Journalist David Rohde in der "New York Times". Inzwischen haben Hausfeld, 
Weiss und Fagan eine zügig wachsende Zahl von Nachahmern gefunden. 
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Sammelklagen zu erheben, im Namen einer zunächst unbekannten Anzahl potentiell Geschä-
digter, gegen Unternehmen, die gut verdienen und auf ihr Image bedacht sein müssen, ist der 
mit Abstand profitabelste Zweig des profitablen amerikanischen Rechtswesens. Geklagt wird, 
wo etwas zu holen ist. Vorgestern bei Asbest, gestern bei Tabakkonzernen und schweizeri-
schen Banken, heute bei der Waffenindustrie und deutschen Unternehmen mit dunkler Ver-
gangenheit. ... 
Sammelklagen ... können eine Form legalisierter Erpressung sein. Das Magazin "Fortune" 
schrieb: "Die Anwälte der Kläger sind nicht an Beweisen interessiert, sondern nur an Zahlen." 
Walter Olson vom "Manhattan Institut" spricht von der Existenz einer "Sammelklagenindu-
strie".  
Deren Existenz hat dazu beigetragen, daß die Berufsgruppe der Anwälte in den USA Umfra-
gen zufolge einen noch schlechteren Ruf hat als die der Journalisten. Noch negativer bewertet 
werden nur Versicherungsagenten und Autoverkäufer. ... 
Die Opfer spielen in den Sammelklagen zumeist eine untergeordnete Rolle und werden selten 
reich. Sie werden aber gebraucht, um in Pressekonferenzen oder, sollte es zum Verfahren 
kommen, vor einer leicht zu beeindruckenden Laienjury ihr hartes Schicksal möglichst ein-
drucksvoll zu schildern. Zur Vorbereitung heuern geschickte Anwälte erfahrene PR-Berater 
und Schauspieler an. ...  
Die Anwälte arbeiten auf der Basis einer Gewinnbeteiligung. Üblich sind rund 20 bis 40 %. ... 
Anwälte finanzierten auch jene großformatigen Anzeigen, die im Namen renommierter jü-
disch-amerikanischer Organisationen pünktlich zum Zeitpunkt der vorletzten Verhandlungs-
runde in der "New York Times" erschienen. Sie prangerten BASF, Bayer, BMW, VW und 
andere an, an der Ausbeutung von Zwangsarbeitern "Billionen" verdient zu haben und ihre 
Opfer jetzt, und nur unter dem Druck der Klagen, "mit Pennys" abspeisen zu wollen. In der 
deutschen Öffentlichkeit wurden diese Anzeigen stark beachtet. Fagan und Co. beherrschten 
die Klaviatur der Public Relations. 
... Konkurrenten behaupten, Fagan habe seine Mandanten Verträge unterschreiben lassen, de-
nen zufolge ihm 25 Prozent der ausgehandelten Entschädigungssumme zustünden. 
Weiss und Hausfeld haben gegenüber Journalisten mehrfach behauptet, in diesem Fall auf 
Honorare zu verzichten. Bei anderen Gelegenheiten sprachen sie von "zwei bis drei" oder fünf 
Prozent. Zwei Prozent von den angebotenen acht Milliarden Mark wären 160 Millionen Mark. 
Fagan rät, Anwälten nicht zu glauben, die behaupten, umsonst tätig zu werden. Er kenne seine 
Kollegen.<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 16. Dezember 1999: >>Schröder und 
Clinton einig über Entschädigung  
... Clinton lobte Schröders Einsatz und dankte den deutschen Unternehmen. Clinton sagte im 
Weißen Haus:  
"Dies war für die deutsche Regierung kein leichter Schritt, aber er bekräftigt, daß sie sich der 
menschlichen Würde verpflichtet sieht." ...  
Clinton sagte zu, alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit deutsche Unternehmen in den 
USA Rechtssicherheit hätten. 
Die Verständigung auf nun 10 Milliarden Mark soll ... am Freitag in Berlin verkündet werden. 
Die Bundesregierung will ihren zugesagten Beitrag von 3 Milliarden Mark erhöhen - im Ge-
spräch sind weitere 2 Milliarden Mark. Die deutsche Wirtschaft beteiligt sich mit 5 Milliarden 
Mark. ...<< 
Das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" (11/2000) berichtete am 13. Januar 2000 über das 
"Thema der deutschen Reparationen" für Schäden und Opfer des Zweiten Weltkrieges: >>E-
legant verschleiert 
Für den Zweiten Weltkrieg hat Deutschland nicht genug bezahlt - so sieht es die US-
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Regierung. 
Weltgrößte Bank, Anspruch auf den Chefposten des Weltwährungsfonds, Vormarsch in den 
Uno-Sicherheitsrat - da war ein Warnschuß fällig wider deutschen Übermut. Stuart Eizenstat, 
der US-Verhandler über die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern, fügte den deutsch-
amerikanischen Wirrungen der letzten Wochen eine hoch-brisante Frage hinzu: Wie steht es 
eigentlich um die deutschen Reparationen für den Zweiten Weltkrieg? 
Otto Graf Lambsdorff, der deutsche Beauftragte, bemerkte in der Drohgebärde seines ameri-
kanischen Verhandlungspartners höflich einen "weitgehenden Dissens", Regierungskreise 
sprachen von einer "bösen Überraschung". 
Seit drei Monaten verhandeln Eizenstat und Lambsdorff über die Aufteilung von zehn Milli-
arden Mark. Nun mußte eine Einigung für die NS-Opfer - jeden Monat stirbt ein Prozent von 
ihnen - wieder verschoben werden. Die deutschen Unternehmen wollen im Vertrag den 
Schlußstrich haben, den sie "Rechtssicherheit" nennen, die "legal closure" nach US-Recht: 
Keine weitere Klage wegen Ansprüchen aus Nazi-Zeit und Krieg sollte mehr möglich sein. 
Doch vorige Woche legte Vizefinanzminister Eizenstat ein Neun-Punkte-Memorandum vor: 
Nur Zwangsarbeit, medizinische Experimente und "Arisierung" von Vermögen dürften fortan 
als abgegolten gelten. Das "Thema der Reparationen", so hieß es im ersten Punkt, bleibe vom 
Vertrag unberührt. Von Rechtssicherheit war keine Rede und ein neues Faß mit Milliarden-
Forderungen hatten die Amerikaner damit auch noch aufgemacht. 
Bis dahin hatten sich die Deutschen beruhigt, dieses Thema sei endgültig erledigt. In Potsdam 
hatten die Sieger 1945 zwar größtmögliche Buße der Deutschen für die Verluste und Leiden 
anderer Nationen beschlossen, sich über den Umfang aber nicht einigen können. Die Sowjets 
holten sich, was sie brauchten, aus ihrer Besatzungszone im Wert von 70 Milliarden Mark und 
beteiligten daran auch Polen. Beide Staaten erklärten sich 1953 für befriedigt. 
Auch die Westmächte demontierten emsig in der westdeutschen Industrie, fällten ganze Wäl-
der und kassierten deutsches Auslandsvermögen. Im Londoner Schuldenabkommen aber wur-
den 1953 alle Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsschulden geregelt. 
Die Alliierten hatten gelernt, daß die deutsche Reparationslast von 132 Milliarden Goldmark 
aus dem Versailler Friedensvertrag nach Weltkrieg I die erste deutsche Republik ruiniert und 
auch die Empfängerstaaten in die Weltwirtschaftskrise getrieben hatte. Die Bundesregierung 
zahlt ohnehin noch immer an Reparationsschulden von 1919 fast zehn Millionen Mark im 
Jahr ab - bis 2020. 
Laut Artikel 5 des Londoner Abkommens wurde die Reparationsfrage zurückgestellt, nämlich 
bis zum - unwahrscheinlichen - Fall eines Friedensvertrags mit einem vereinten Deutschland. 
Als die Wiedervereinigung kam, achtete Bonn streng darauf, den Zwei-plus-Vier-Vertrag der 
vier Mächte mit den zwei Deutschländern, die "abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland" (Vertragstitel) von 1990, ja nicht als Friedensvertrag zu definieren: Darin steht 
kein Wort über Reparationen. Sonst hätten Vorleistungen aufgerechnet werden müssen: Wie 
viel sind Deutschlands Ostprovinzen wert? 
Ein Eingehen auf Reparationen, klagte im Jahr 1990 Kanzler Helmut Kohl seinem US-
Kollegen George Bush, bringe ihn "in eine innenpolitisch katastrophale Lage. Die Menschen 
in der Bundesrepublik würden solche Forderungen nicht mehr akzeptieren". Gemeinsam 
schmetterten Deutsche und Amerikaner polnische Wünsche ab. 
Doch im laufenden US-Wahlkampf sorgt sich der republikanische Verteidigungsminister Wil-
liam Cohen auch noch, die gut organisierten und einflußreichen Kriegsveteranen könnten fra-
gen, warum Kriegsgefangene nicht entschädigt werden sollen, wenn ehemalige Zwangsarbei-
ter ihre Ansprüche durchsetzen können. 
Dann könnten auch hunderttausende noch lebende sowjetische Kriegsgefangene denselben 
Anspruch erheben, was allerdings dem Völkerrecht zuwiderläuft: Nirgendwo gibt es für ge-
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fangene Soldaten eine Entschädigung. 
Lambsdorff zeigte sich vorigen Donnerstag verstört, daß nach einem halben Jahrhundert ein 
wichtiger Verbündeter das Problem wieder anschneide - sonst mache das nur Griechenland, 
das über 50 Milliarden Mark von Deutschland haben möchte. 
Er erreichte bei Eizenstat immerhin eine Neuformulierung von dessen erstem Punkt: Repara-
tion von Immobilien und Sachvermögen sei kein Thema mehr. Im Gegenzug muß die Bundes-
regierung aber akzeptieren, daß im geplanten Gesetz über die "Stiftung Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft" zur Entschädigung der Zwangsarbeiter auch Vermögensansprüche 
nicht rassisch Verfolgter berücksichtigt werden. Das würde schätzungsweise nur 50 Millionen 
bis 100 Millionen Mark kosten, wäre aber ein Fall von Reparationen. Nun suchen die 
Verhandler nach einer Formulierung im Stiftungsgesetz, die das elegant verschleiern soll. 
Offen bleiben Ansprüche von Kriegsgefangenen und auch Schmerzensgeld, wie es ein grie-
chisches Gericht den Hinterbliebenen der 228 Opfer eines SS-Massakers zusprach: 60 Millio-
nen Mark. Dabei überwies schon Kanzler Konrad Adenauer 1960 für "Personenschäden durch 
NS-Verfolgung" 115 Millionen Mark nach Athen.<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 13. Januar 2001 (x887/...): >>Ob-
jekte kriegerischer Begierde 
Westalliierte verletzten auch Haager Landkriegsordnung (Teil I) 
Erst nach dem Sieg über den Gegner wird deutlich, warum Krieg geführt wurde 
Wenn in Deutschland von Kunstraub und Beutekunst die Rede ist, spät genug kam dieses 
Thema auf's Tapet, war es noch jahrzehntelang von der politischen Klasse mit einen Tabu be-
legt - Dann klingt das Signalglöcklein: UdSSR; staatlich organisierter Kunstraub durch Tro-
phäenbrigaden; Hunderte, ja Tausende von deutschen Gemälden, Zeichnungen, Kupfersti-
chen, Museumsobjekten, Archivalien, Akten in russischen Kellern, meist unsachgemäß gela-
gert, dem Verfall preisgegeben, aber auch Nachlässe deutscher Dichter von Polen geraubt, 
historische Dokumente, deutsche Kunstwerke in Krakau.  
Alles das hatten sich die damalige Sowjetunion und die Volksrepublik Polen völkerrechtswid-
rig angeeignet. Sie geben es bis heute nicht heraus, obgleich sie sich nach der Wende vertrag-
lich gegenüber der Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet hatten. 
Nachdem sich die sowjetischen Archive auch zum Thema des Raubes deutscher Kulturgüter 
geöffnet hatten, ist es möglich zu erforschen, was sich im jetzigen Rußland und den anderen 
Nachfolgestaaten der UdSSR an verschleppten deutschen Kunstwerken, Museumsgut, Biblio-
theksbeständen usw. befindet.  
Obwohl in Deutschland die vollständigen Protokolle aller während des Krieges vorgenomme-
nen Auslagerungen von Kunstwerken und anderem Kulturgut - sei es in Kalkbergwerke und 
Schlösser, sei es in schlesische Klöster oder in Safes der Reichsbank - fehlen, kann man aus 
Teilunterlagen, bruchstückhaften Aufstellungen und Aussagen von Zeitzeugen allmählich ei-
nen Eindruck gewinnen, welches Kulturgut Deutschland im Rahmen der Kriegshandlungen 
und nach dem Krieg durch das Eingreifen der Siegermächte verloren hat.  
Wir wissen weitgehend, was in den Ländern des Ostblocks liegt, was zurückgegeben wurde an 
die deutschen Museen und was bei Kampfhandlungen vernichtet wurde. In diesem Zusam-
menhang geht es um eine vierte Kategorie: Was wurde weder in den Osten verschleppt noch 
im Kriege vernichtet? Was ist einfach verschwunden? 
Dabei könnte es geschehen, daß die USA von ihrem bisherigen Freispruch in Sachen Kunst-
raub abrücken müssen. 
Bisher glaubte man, nur die Sowjetunion und Polen hätten systematisch und von Staats wegen 
deutsche Kulturgüter geraubt. Die US-Amerikaner, die Briten und die Franzosen hingegen 
haben sich zurückgehalten. Zwar haben, was allgemein bekannt ist, einzelne Soldaten und 
Offiziere, ja, sogar nicht wenige Generäle der amerikanischen, britischen und französischen 
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Truppen in Deutschland Kunstgegenstände und andere Preziosen gestohlen, doch galt und gilt 
solche Handlung als Diebstahl und wird auch geahndet, wenn man den Tätern auf die Spur 
kommt. 
Sollte die Entlastung der westlichen Siegerstaaten ein Märchen gewesen sein? Sollten die 
Amerikaner und mit ihnen andere Staaten Europas in Wahrheit bis heute streng getarnte 
Raubzüge unternommen haben, um deutsche Kulturgüter als Reparationsleistungen zu konfis-
zieren, was nach internationalem Völkerrecht strikt verboten ist? 
In Deutschland findet man darüber kaum Veröffentlichungen. Da weht der Zufall die britische 
Fachzeitschrift "International Journal of Cultural Property" mit der Nummer 2/1998 auf den 
Schreibtisch, und man findet darin einen ausführlich und wohldokumentierten Beitrag des 
Oberkustos am Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin, Dr. Klaus Goldmann, aus dessen Feder schon manches Buch und man-
cher Sachkundige Aufsatz über Kunstraub stammt, unter dem Titel "The Treasure of the Ber-
lin State Museums and its Allied Capture: Remarks and Questions".  
Darin meldet der renommierte Wissenschaftler begründete Zweifel an der Behauptung an, daß 
Tausende von hochrangigen Ausstellungsstücken der Berliner Museen und Hunderte von 
Kunstwerken Berliner Galerien tatsächlich den Kriegsereignissen zum Opfer gefallen sind. Er 
meint, zahlreiche Indizien dafür zu haben, daß sie sich "in der westlichen Hemisphäre" befin-
den, wie er sich zurückhaltend ausdrückt.  
In den letzten Kriegstagen wurden die Kunstgegenstände und die Museumsobjekte der staatli-
chen Museen Berlin - so war bisher die allgemeine Meinung - in das Kalibergwerk Merkers 
im südlichen Thüringen in Sicherheit gebracht, um sie vor der Zerstörung zu bewahren oder 
sie nicht den Bolschewisten in die Hände fallen zu lassen.  
In dem gleichen Abbaugebiet des Kalibergwerkes lagerten die Bestände der Deutschen 
Reichsbank, u.a. eine große Anzahl von Goldbarren und Devisen. Die amerikanische 3. Ar-
mee unter General Georgs S. Patton besetzte am 4. April 1945 das Gebiet Merkers und sicher-
ten sofort die Bestände der Deutschen Reichsbank samt den Sicherheitsdepots mit Kunstwer-
ken und anderem Kulturgut. 
Die Kunstwerke fielen in den Kompetenzbereich des amerikanischen Kunstschutzes (US-
Monuments, Fine Arts & Archives Brunch MFA & A), während das Gold und die Devisen in 
den Verfügungsbereich des US-Finanz-Ministeriums gehörten.  
Bevor das Gebiet der sowjetischen Besatzungsmacht übergeben wurde, transportierten die 
Amerikaner in Blitzesschnelle alle gefundenen Kunstwerke, Goldbestände usw. nach Frank-
furt am Main und Marburg, so daß die sowjetischen Kunstraubkommandos unter Oberst Be-
lokopitow nur noch leere Schatzkammern vorfanden. In Marburg und Frankfurt wurden die 
aufgespürten Kunstwerke usw. registriert und in den Nachkriegsjahren nach und nach den 
Berliner Museen zurückgegeben. 
Aber neben dem Kunstdepot in Merkers muß es noch weitere Auslagerungsorte gegeben ha-
ben, in die unter der Verantwortung der Deutschen Reichsbank in den letzten Kriegswochen 
Transporte von Museumsstücken und Kunstwerken gegangen waren. Darüber fehlen wichtige 
Unterlagen, so daß man nur kombinieren kann. Vermutlich war dieser zweite Bergungsort das 
Kalibergwerk Berterode, in das bedeutende Kunstwerke aus Berlin gebracht worden waren. 
Dorthin hatte man auch rechtzeitig die Sarkophage des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. 
und seines Sohnes Friedrich des Großen transportiert sowie des Reichspräsidenten und Feld-
marschalls Paul von Hindenburg.  
Es ist davon auszugehen, daß dorthin auch Teile der Objekte aus den Berliner staatlichen Mu-
seen gelangt waren. Die Amerikaner bargen schleunigst sowohl die Särge als auch alles son-
stige, was sie fanden und brachten es in den "Westen". Kurz bevor die sowjetische Armee das 
Gebiet übernahm, ereignete sich bedauerlicherweise in dem Kalibergwerk Berterode eine 
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schwere Explosion, die die Stollen verschüttete, so daß die Sowjets dort nichts mehr finden 
konnten und in Zukunft davon ausgingen, daß bei der Explosion wichtige Kulturwerke ver-
nichtet worden waren. 
Rätselhaft ist der angeordnete Transport von wichtigen Teilen der Berliner Museumsobjekte 
mit Hilfe von Binnenschiffen in den "Westen". Zwar wurden die Schiffe bis an den Rand mit 
Museumsgut beladen, sie legten in Berlin auch ab, doch mußten sie in Potsdam anlegen, weil 
der Treibstoff verbraucht und keiner mehr aufzutreiben war.  
Die Ladung wurde von der Luftwaffe beaufsichtigt und in bewachte Züge gebracht und in 
Richtung Magdeburg geleitet. Dort wurden sie wieder umgeladen. Auch dieser Zug stand un-
ter dem Kommando der Luftwaffe. Und von da an verliert sich ihre Spur. Goldmann schließt 
es nicht aus, daß sie auf Görings Schloß Veldenstein bei Nürnberg gelangten und dort in die 
Hände der Amerikaner gerieten. Was dann geschah, ist in Deutschland offenbar unbekannt. 
Ebenfalls rätselhaft ist der Verbleib eines großen Transportes zahlreicher Kisten aus dem 
Reichskulturministerium. Sicher ist nur, daß LKW's mit den Kisten beladen wurden, um sie 
vor den Sowjets in Sicherheit zu bringen und daß die LKW's sich nach "Westen" in Marsch 
setzten. Goldmann schließt nicht aus, daß in diesen Kisten auch die kompletten Unterlagen 
über die Auslagerung der Kunstwerke, Archivalien, wichtige Bibliotheken usw. enthalten wa-
ren, die - jedenfalls befinden sie sich nicht im Machtbereich der ehemaligen Sowjetunion - 
vermutlich jetzt ebenfalls "in der westlichen Hemisphäre" zu suchen sind. 
Ein staatliches Museum in Berlin nach dem anderen listet Goldmann auf und entdeckt dabei 
Erstaunliches: Die Antiken-Sammlung, die über eine weltberühmte Sammlung antiken Glases, 
bestehend aus 2.800 Stücken, verfügte, deren Wert 1962 auf 22,4 Millionen DM geschätzt 
wurde, soll angeblich diese Sammlung eingebüßt haben bei einer Explosion im Berliner Flak-
Bunker, die sich nach der Eroberung durch die Sowjets ereignet hatte. Dafür gibt es aber kei-
nerlei Anzeichen.  
Die Sowjets, die die Trümmer im Flak-Turm durchsuchten, fanden keine Spur von einer zer-
störten Sammlung antiken Glases. Goldmann geht davon aus, daß die Sammlung überlebt hat 
und sich irgendwo im Westen befindet. Zur Antiken-Sammlung gehörte auch eine außeror-
dentlich umfangreiche Sammlung von Gold und Juwelen aus der Zeit der Antike. Sie war ins 
Kunstschatz-Depot Grasleben ausgelagert worden. Dort fiel sie den britischen Besatzungs-
truppen in die Hände, die sie in ihr Kunstsammellager Schloß Celle brachten. Als die Kisten 
der Sammlung 1947 geöffnet wurden, fehlten 162 Teile aus Gold. Sie wurden bisher auf dem 
internationalen Kunstmarkt nicht angeboten.  
Zu den verschwundenen Gegenständen gehört auch aus dem "Hildesheimer Silberfund", ei-
nem kompletten Silbergeschirr aus der Zeit des Kaisers Augustus, das auf deutschem Boden 
gefunden wurde, das größte und wichtigste Teil, eine kunstvoll gearbeitete Silberschüssel, die 
unter dem Namen "Der Krater" bekannt ist. Die westlichen Besatzungsmächte behaupten, die 
Sowjets hätten sie geraubt, während Dokumente besagen, die Silberschüssel "Der Krater" sei 
in die Kaligrube nach Merkers in Sicherheit gebracht worden, in jenes Depot, das von der a-
merikanischen Armee besetzt und geräumt worden ist. In diesem Falle müßte man wohl in 
den USA nach ihr fahnden. 
Aus der Gemäldegalerie fehlen 434 Bilder, die die Entwicklung der europäischen Malerei 
vom 13. bis ins 18. Jahrhundert darstellen. Sie sollen angeblich im Flak-Bunker verbrannt 
sein. Daran zweifelt Dr. Goldmann. Nach seinen Forschungen haben sie sich nie im Bunker 
befunden, sondern sind mit einem Zug unter Bewachung der Wehrmacht im März 1945 in den 
Westen transportiert worden. Aus der Gemäldegalerie fehlen weiter neun Gobelins, in Brüssel 
nach Entwürfen von Raphael gefertigt, die als Kostbarkeiten in den Westen in Sicherheit ge-
bracht wurden. 
Im Schloßmuseum, dem Museum für angewandte Kunst, werden viele Objekte vermißt. Das 
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Museum zeigte angewandte Kunst vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. So fehlt ein elfen-
beinerner Elefant, in Silber gefaßt, eines der wichtigsten Teile des "Lüneburger Ratssilbers". 
Alle anderen Teile des Schatzes wurden von den Amerikanern zurückgegeben. Der Elefant 
blieb vermißt. Weiter wird das Kreuz aus der Baseler Kathedrale vermißt, ein Kunstwerk von 
überragender Bedeutung. 
288 Werke von welthistorischer Bedeutung aus Indien und aus Südostasien, die im Berliner 
Museum für indische Kunst gezeigt wurden, fehlen, unter ihnen 60 der schönsten steinernen 
Skulpturen der indischen Kultur sowie 1950 Objekte der weltberühmten "Turfan-Sammlung". 
Auch sie sind westwärts geschafft worden, um sie zu sichern.  
Das Museum für ostasiatische Kunst, dessen Sammlungen Weltgeltung hatte, verfügt nur 
noch über zehn Prozent seines Bestandes. Sein Direktor betrieb in allen anderen staatlichen 
Museen Berlins mit größtem Nachdruck die rechtzeitige Verlagerung in den Westen. So geht 
Goldmann davon aus, daß er selbstverständlich auch die Objekte seines Museums nach We-
sten hat bringen lassen. Wo sind sie geblieben? Die meisten der aus dem Museum für Völker-
kunde vermißten Objekte gehören zu den wertvollsten Zeugnissen der frühen Geschichte 
Amerikas.<<  
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 20. Januar 2001 (x887/...): >>Über 
Amerikaner spricht man nicht 
Auch Westalliierte verletzten Haager Landkriegsordnung (Teil II) 
Von den 3.500 archäologischen Fundstücken aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte, 
unersetzliche Dokumente der europäischen Geschichte, fanden die Sowjets in Kisten 1.500 im 
Flak-Turm, darunter der "Schatz von Troja", den Schliemann gefunden hatte und der heute in 
Rußland als "Beute" auf seine Rückkehr nach Deutschland wartet. Wo sind die übrigen 2.000 
Objekte? 
Die Skulpturen-Galerie vermittelte einen Überblick über die Bildhauerkunst vom 9. bis zum 
19. Jahrhundert. Ein Teil davon ist tatsächlich, da nachweislich im Flak-Bunker, verbrannt, 
ein Teil wurde von der Sowjetunion an die DDR zurückgegeben. Die wichtigsten Skulpturen 
aber fehlen. 
Die von Klaus Goldmann, Oberkustos am Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatli-
chen Museen Preußischer Kulturbesitz in Berlin, angeführten Verluste sind nur einige Bei-
spiele aus der riesigen Anzahl von vermißten deutschen Kulturgütern. Die deutschen Muse-
umsdirektoren haben sich bisher damit begnügt zu erklären, diese Objekte seien dem Krieg 
zum Opfer gefallen, wobei manche durchaus wissen dürften, daß das keineswegs für alle ver-
schwundenen Stücke gilt. 
Man weiß sehr wohl in Fachkreisen, in welchem Land man nach ihnen suchen müßte. Nur gilt 
es als politisch unkorrekt, gegenüber unseren Freunden in den USA solche Feststellungen öf-
fentlich zu treffen. Die Reaktionen sind also ähnlich wie in der Zeit vor der Wende in der 
DDR, als es auch niemand wagen konnte, öffentlich zu erklären, welche immensen Kunst-
schätze von der UdSSR in Deutschland geraubt worden sind.  
Während in der DDR tatsächlich ein Enthüller Leib und Leben, mindestens aber seine Exi-
stenz riskiert hätte, wäre ein altbundesrepublikanischer Museumsfachmann, der auf die USA 
als wahrscheinlichen Kunsträuber hinweist, zwar einem politischen Druck ausgesetzt, doch 
brauchte er nicht zu befürchten, seine berufliche Position zu verlieren oder Schlimmeres zu 
gewärtigen. Trotzdem hält man lieber den Mund. Und eine Arbeit wie die hier referierte des 
Dr. Goldmann muß im Ausland erscheinen! 
Goldmann kommt zu einer hochinteressanten, wenn auch gewagten Schlußfolgerung, wenn er 
das Verschwinden wichtigster deutscher Kulturgüter in einen größeren Rahmen stellt. Er be-
richtet, daß nach Ende des deutsch-polnischen Krieges die in London residierende polnische 
Exilregierung eine Liste jener polnischen Kulturgüter aufgestellt hatte, die während des Krie-
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ges beschädigt oder zerstört wurden. Sie beabsichtigte, nach dem Krieg dafür von Deutsch-
land Wiedergutmachung zu verlangen. 
1941 begab sich einer der polnischen Kunstexperten, Dr. Charles Estreicher, in die USA, um 
dort mit Kollegen vom Metropolitan Museum of Art in New York über dieses Thema zu spre-
chen. Es war sein Ziel, Unterstützung in den USA für die polnischen Pläne zu finden. Die E-
xil-Polen hatten eine Liste aufgestellt, die nach der deutschen Niederlage zum Zuge kommen 
sollte. Auf ihr waren detailliert jene deutschen Kunstwerke und Museumsobjekte aufgeführt, 
auf die die Polen als Wiedergutmachung für Verluste im Krieg Anspruch erhoben.  
Beispielsweise standen darauf wichtigste Gemälde aus den Staatlichen Museen Berlin und aus 
dem Dresdner Staatsmuseum, so aus dem Kaiser-Friedrich-Museum alle Objekte der bedeu-
tenden deutschen Maler, aus der Skulpturen-Galerie alle Bronzen und Skulpturen deutscher 
Schule, große Teile des Ägyptischen und des Antiken-Museums, die berühmten Wandteppi-
che, hergestellt nach den Entwürfen von Raphael, Kunstwerke aus dem Schloß-Museum usw. 
Estreicher fand rasch in Amerika Unterstützung auch aus politischen Kreisen für die Pläne, 
daß Polen sich nach dem Kriege deutscher Kunstwerke bemächtigen sollte.  
Präsident Roosevelt griff das Projekt auf, eine "American Commission for the Protection and 
Salvage of Artistic and Historic Monuments in Europe" zu gründen, eine "Amerikanische 
Kommission für den Schutz und die Rettung von künstlerischen und historischen Monumen-
ten in Europa". Sie wurde bekannt unter dem Namen "Roberts Commission". Von vorn herein 
war vorgesehen, daß sie mit Großbritannien und der Sowjetunion zusammenarbeiten sollte, 
um die Wünsche der Sieger nach der deutschen Niederlage durchzusetzen, sich Wiedergutma-
chung zu sichern, indem man deutsche Kunstwerke usw. beschlagnahmt.  
Ein Verfahren, das als "Restitution in Kind" deklariert wird und eklatant gegen geltendes Völ-
kerrecht verstößt. 
In seiner Eröffnungsrede am 8. Februar 1946 vor dem internationalen Militärtribunal von 
Nürnberg sagte der sowjetische Hauptankläger, daß nach Artikel 56 der Haager Landkriegs-
ordnung von 1907 "jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung ... 
von Werken der Kunst und Wissenschaft" verboten sei und "geahndet werden" solle. Aller-
dings beschuldigte er zusammen mit seinem alliierten Kollegen nur Deutschland der Verstöße 
gegen diese Vorschrift. Zur selben Zeit raubten, wie jetzt bekannt geworden ist, nicht nur Sta-
lins Armeen systematisch deutsche "Werke der Kunst und Wissenschaft". 
Als im Mai 1945 die deutschen Streitkräfte kapitulierten, begann eine lebhafte Diskussion vor 
allem in den Vereinigten Staaten, ob man tatsächlich auf das Eigentum von Museen und von 
Privatleuten zum Zwecke der Reparationen zurückgreifen sollte. 
Am 6.11.1945 traf in Verfolgung des Planes, Kunstwerke als Reparationsgüter zu beschlag-
nahmen, aus Washington beim Direktor der amerikanischen Sammelstelle für deutsche 
Kunstwerke und Wissenschaft in Wiesbaden, Capt. Walter Ings Farmer, der Befehl ein, un-
verzüglich 202 alte Meisterwerke aus dem Berliner Kaiser-Friedrich-Museum zusammenzu-
packen und in die USA zu schaffen, um sie "sicherzustellen".  
Diese Gemälde gelangten tatsächlich in die USA, zunächst mit der klaren Zweckbestimmung, 
daß die USA sie sich aneignen wollten. Als das in der Öffentlichkeit bekannt wurde, behaup-
tete man, es handele sich bei den Gemälden um "Nazi-Raubgut". Da aber wandten sich die 
meisten der in Europa eingesetzten amerikanischen Kunstschutzoffiziere in einem offenen 
Brief an die amerikanische Regierung, sich nicht des völkerrechtswidrigen Kunstraubes 
schuldig zu machen. Ihnen schlossen sich US-Politiker an, so daß unter dem Druck der öffent-
lichen Meinung in den USA einige Jahre später alle Gemälde an Deutschland zurückgegeben 
wurden, nachdem sie in mehreren Städten in den Vereinigten Staaten ausgestellt worden wa-
ren. 
Während des Krieges wie auch in den ersten Jahren nach Kriegsschluß beteiligten sich alle 
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Siegermächte ernsthaft an den Verhandlungen über die Frage, ob man Kunstwerke und andere 
wertvolle Objekte der Kultur den Deutschen wegnehmen sollte als Kompensation für eigene 
Kriegsverluste an Kulturgütern, (wobei sich die Frage aufdrängt, für welche Verluste die USA 
sich "entschädigen" wollten). Das Thema blieb auf der Tagesordnung des Alliierten Kontroll-
rates in Deutschland. Allerdings kam es zu keiner Einigung der Alliierten über die Art und 
Weise, wie diese Politik durchgesetzt und umgesetzt werden sollte. 
Goldmann schließt seinen umfangreichen, in englischer Sprache gehaltenen Beitrag in einer 
britischen Fachzeitschrift mit den Sätzen (deutsche Übersetzung): "Alles in allem erscheint es 
dem Autor dieses Aufsatzes außerordentlich bemerkenswert, daß die meisten dieser 'kulturel-
len Ziele' (gemeint sind die Kunstwerke, die als geplante Beute der Sieger auf den Restituti-
onslisten standen, d. Verf.) die schon vor Abschluß des Krieges von allen Seiten auf Listen 
erfaßt worden waren, sofort in verschiedenen Kanälen verschwanden.  
Diese verschiedenen Wiedergutmachungskanäle (Restitution Pools) sind geheim geblieben bis 
heute. Das bemerkenswerte Verschwinden und das Schicksal dieser in den meisten Fällen 
ebenso einmaligen wie kostbaren Werke ist ein Mysterium. Wer aber hält den Schlüssel zu 
den Schatzkammern in der Hand, die am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg bis unter das 
Dach gefüllt worden sind?" 
Goldmann läßt durchblicken, daß die von ihm gefundenen Dokumente, daß Zeitungsberichte 
und daß Zeugenaussagen den begründeten Schluß zulassen, daß sofort nach dem Kriege US-
Sondereinheiten die im Deutschen Reich vorhanden gewesenen kompletten Verzeichnisse der 
ausgelagerten Kunstwerke manipuliert haben.  
Dabei konnten sie der Hilfe von Direktorialbeamten der Berliner Museen sicher sein; gemein-
sam veränderte man Bestandslisten, um zu verhindern, daß mit Hilfe der Unterlagen die So-
wjets sich der Kunstwerke usw. bemächtigten. Dabei dachten die Berliner Verantwortlichen, 
daß die Kunstwerke in amerikanischer Hand sicher wären. Als sie jedoch nach Übernahme 
durch die amerikanischen Truppen verschwanden, erklärten die amerikanischen Stellen, sie 
seinen verbrannt oder zerstört. Dazu Goldmann: "Damit aber waren die Objekte tot, und fort-
hin suchte niemand mehr, auch nicht in amerikanischen Museumsmagazinen, wo sie erst nach 
hundert Jahren von 1945 an gerechnet gezeigt werden dürfen." 
1985 brachte das Fernseh-Magazin "Report" einen Bericht über nach dem Krieg illegal in die 
USA verbrachten deutschen Kunstschätze. Reporter hatten einige der angeblich am Kriegsen-
de vernichteten Kunstwerke in amerikanischen Museen ausfindig gemacht. Im Bundestag 
stellte daraufhin die SPD-Abgeordnete Konstanze Wegner die Frage an die damalige Bundes-
regierung, welche Bemühungen sie unternommen habe, um diese auf völkerrechtswidrige 
Weise in die USA gelangten Kunstwerke nach Deutschland zurückzuholen.  
Der Staatsminister Hoyer antwortete ausweichend und behauptete, die Fernsehsendung sei 
"einseitig, verkürzt und lückenhaft" gewesen. Er vertrat die Ansicht, die US-Regierung habe 
zu keinem Zeitpunkt "völkerrechtswidrige Beutepolitik" in Deutschland verfolgt. Goldmann 
kommentiert: "Diese Feststellung scheint nach den hier dargestellten Zusammenhängen nicht 
den tatsächlichen Gegebenheiten zu entsprechen." 
Es dürfte an der Zeit sein, die Bundesregierung zu fragen, was sie zu unternehmen gedenkt, 
um die völkerrechtswidrig auch in die USA gelangten deutschen Kulturgüter zurückzube-
kommen.<< 
 
Zusammenfassung der Reparationen und Wiedergutmachung 
Churchill, Roosevelt und Stalin trafen sich vom 4. bis zum 11. Februar 1945 auf der Halbinsel 
Krim zur "Jalta-Konferenz". In einem Geheimprotokoll wurden die deutschen Reparationen 
festgelegt (Gesamthöhe = mindestens 20 Milliarden US-Dollar, davon 50 % für die UdSSR).  
Bei dieser Konferenz vereinbarten "Die Großen Drei", daß die Sowjets deutsche Arbeitskräfte 
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bzw. Zwangsarbeiter (als einen Teil der zugesagten Reparationen) in die Sowjetunion "schaf-
fen" könnten (x010/19).  
Die Zwangsverschleppung der deutschen Zivilisten geriet schon bald in Vergessenheit. In der 
Bundesrepublik Deutschland und der internationalen Öffentlichkeit wurde jahrzehntelang 
nicht über diese völkerrechtswidrige Versklavung der ost- und volksdeutschen Zivilisten be-
richtet. 
Dr. Gerhard Reichling (langjähriger Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes) ermittelte 
zum "Themenkomplex Verschleppung" für die Vertreibungsgebiete in Ost-Mitteleuropa (ohne 
reichsdeutsche Bombenevakuierte und Dienstverpflichtete) folgende Zahlen (x037/60): 
1.660.000 Reichs- und Volksdeutsche (613.000 Frauen, 796.000 Männer und 251.000 Kinder) 
wurden damals in sowjetische Deportationslager verschleppt. Während der sowjetischen Ver-
schleppungsaktion kamen etwa 580.000 Deutsche (226.000 Frauen, 258.000 Männer und 
96.000 Kinder) um. 
Die Wissenschaftliche Kommission der deutschen Bundesregierung berichtete im Jahre 1954 
über die Plünderungen und Zerstörungen in den deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-
Linie (x001/100E-102E): >>... Abgesehen von geringfügigen Aufräumungsarbeiten traf die 
sowjetische Militärverwaltung kaum irgendwelche Maßnahmen zum Wiederaufbau oder zur 
Ingangsetzung der Betriebe.  
Vielmehr wurde die deutsche Bevölkerung in den Städten mit dem systematischen Abbau al-
len wertvollen Inventars beschäftigt. Nicht genug damit, daß sämtliche Radio- und Photoappa-
rate, alle Fahrräder, Schreibmaschinen und Klaviere abgeliefert werden mußten, auch die Ma-
schinen und Apparate aus den Fabriken, Versorgungsbetrieben und Wohnstätten, öffentliche 
Verkehrseinrichtungen, elektrische Anlagen sowie Inventar aus Schulen, Rathäusern, Hotels, 
Krankenhäusern u.a. wurden abgebaut und nach Rußland verladen. -  
Die Sowjetunion, die außenpolitisch den Anspruch der kommunistischen polnischen Regie-
rung auf Ostdeutschland guthieß und unterstützte, hat nichts destoweniger alles getan, um vor 
der Auflösung ihrer Kommandanturen in Ostdeutschland und vor Übergabe der Verwaltung 
an den polnischen Staat aus den deutschen Ostprovinzen an wirtschaftlichen Werten heraus-
zuholen, was noch irgend möglich war.  
Vom Frühjahr bis zum Herbst 1945 hat sie durch ihre Besatzungsorgane den Abbau wertvol-
ler Industrieeinrichtungen und den Abtransport von Sachgütern mit äußerster Intensität und 
Beschleunigung betreiben lassen und hat hierbei auch durch eine Haltung des Gewährenlas-
sens ihren Besatzungssoldaten und -Offizieren gestattet, sich persönlich an deutschem Eigen-
tum zu bereichern. - Von den radikalen sowjetischen Demontagen in Ostdeutschland blieb nur 
das oberschlesische Industriegebiet bis zu einem gewissen Grade verschont.  
Hier ist es nur zum Abbau einzelner Anlagen und Maschinen gekommen, im ganzen jedoch 
scheint die polnische Provisorische Regierung, die schon im Frühjahr 1945 die Zivilverwal-
tung in Oberschlesien übernommen hatte, durch ihren Einfluß oder durch Verhandlungen mit 
der sowjetischen Besatzungsmacht erreicht zu haben, daß die Demontagen auf ein Maß be-
schränkt blieben, das die Produktionsfähigkeit des oberschlesischen Industriegebietes nicht in 
Frage gestellt hat. 
Die Folge der umfangreichen Demontagen und Zerstörungen war, daß selbst die dringend 
notwendigen Versorgungsbetriebe stillgelegt wurden. Die sowjetische Reparationsentnahme 
blieb indessen nicht auf die Städte und Industrieanlagen beschränkt, auch die Landwirtschaft 
wurde von ihr aufs stärkste betroffen. Der größte Teil der landwirtschaftlichen Maschinen, vor 
allem aber auch zahlloses Vieh wurde nach Osten weggeschafft. Schon beim Einzug der So-
wjettruppen wurden für militärische Zwecke Tausende von Pferden requiriert; später erschie-
nen immer neue sowjetische Kommandos auf den Höfen der deutschen Bauern, um auch die 
Kühe, Schweine, Ziegen und Schafe, ja selbst das Geflügel zu beschlagnahmen.  
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Alle Ostdeutschen, die die Zeit der sowjetischen Militärverwaltung in ihrer Heimat erlebten, 
kennen aus eigener Anschauung die riesigen Viehherden, die im Frühjahr und Sommer 1945 
nach Osten geleitet wurden, oder wurden auf Befehl der Russen selbst zum Viehtreiben beor-
dert und mußten es mit ansehen, wie wertvolles Nutz- und Zuchtvieh auf dem Wege nach dem 
Osten verendete. 
Durch diese sowjetischen Maßnahmen wurde die landwirtschaftliche Kapazität der deutschen 
Ostgebiete auch für die nun eindringenden Polen entscheidend geschwächt. Wo einst eine sehr 
rationell arbeitende Landwirtschaft betrieben wurde, mußte man jetzt, sofern das Land über-
haupt noch bebaut werden konnte, zu primitivsten Wirtschaftsmethoden und hunderterlei 
Notbehelfen greifen. 
Eine gewisse Ausnahme bildeten während des allgemeinen Niedergangs der Landwirtschaft 
lediglich die großen Güter. Im Gegensatz zu den kleinen Bauernhöfen, um deren Bewirtschaf-
tung sich die sowjetische Militärverwaltung in der Regel wenig kümmerte, so daß sie nach 
Entnahme des Viehs und der Maschinen ausgeraubt und in ruiniertem Zustand ihren Besitzern 
überlassen oder leer und verlassen dem Verfall preisgegeben blieben, ist ein großer Teil der 
Rittergüter und Domänen von der sowjetischen Militärverwaltung beschlagnahmt und unter 
Aufsicht sowjetischer Militärkommandos in Betrieb genommen worden. 
Während der größte Teil der Äcker infolge des Mangels an Arbeitskräften, Maschinen und 
Vieh brach lag, wurden auf den von der Roten Armee in Besitz genommenen Gütern die deut-
schen Landbewohner aus der Umgebung versammelt, auch Vieh und nötiges Inventar zur 
Wiederaufnahme der Bewirtschaftung zusammengebracht. 
Ein erheblicher Teil der deutschen Landbevölkerung arbeitete bis zur Beendigung der Ernte- 
und Drescharbeiten im Herbst 1945 auf diesen in russische Militärkolchosen umgewandelten 
Gütern. Selbst aus den Städten wurden Deutsche zusammengeholt und nicht wenige gingen 
auch freiwillig dorthin, um für ihre Arbeit Lebensmittel zu erhalten. 
Manche der sowjetischen Militärkolchosen blieben noch in russischer Hand, als sonst bereits 
überall die polnische Verwaltung eingerichtet worden war. Einzelne, besonders in Nieder-
schlesien, waren wirtschaftlich leidlich geordnet; in einigen hatten sogar deutsche Verwalter 
die Leitung.  
Sehr viele dieser Güter waren aber nur in Betrieb genommen worden, um das Getreide, das im 
Sommer 1945 auf den Feldern stand, zu ernten und für die Versorgung der sowjetischen 
Truppen zu gewinnen. Nachdem dieses Ziel erreicht war, verlor die sowjetische Militärver-
waltung das Interesse an ihnen, trieb auch hier das Vieh ab und verlud die Maschinen nach 
Rußland. Es kam sogar vor, daß die russischen Erntekommandos vor ihrem Abzug die Ein-
richtungen der Gutshöfe mutwillig zerstörten, um den Polen nichts zu überlassen. 
Für eine große Anzahl von Deutschen brachte die Beschäftigung auf den sowjetischen Kol-
choswirtschaften wenigstens den Vorteil, daß ihnen eine, wenn auch noch so armselige Exi-
stenzgrundlage gegeben war. Nicht immer reichte auch hier die ausgegebene Verpflegung aus, 
um den Hunger der schwer Arbeitenden zu stillen; aber viele hatten wenigstens Gelegenheit, 
sich während der Ernte heimlich das Nötigste an Nahrungsmitteln zu verschaffen. ...<< 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden alle mittel- und westdeutschen Rüstungs-
werke demontiert oder zerstört. Hochseeschiffe und Flugzeuge durften jahrelang nicht mehr 
produziert werden. Sämtliche Patente, Warenzeichen und Fabrikgeheimnisse wurden be-
schlagnahmt, um die deutsche Wirtschaft auf dem Weltmarkt auszuschalten.  
Die französische Nachrichtenagentur "AFP" meldete am 11. Mai 1945, daß die militärische 
Besetzung Deutschlands in der Hauptsache nach dem Morgenthau-Plan erfolgen sollte (x043/-
31): >>Zertrümmerung des deutschen Industriestaates 
Die militärische Besetzung durch die Truppen der USA, Großbritanniens, der Sowjetunion 
und Frankreichs erfolgt nach den Plänen des amerikanischen Finanzsekretärs Morgenthau, der 
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das hochindustrialisierte Deutschland zu einem reinen Agrarstaat machen will. 
Für die amerikanische Besatzungszone gelten folgende Richtlinien: Vollständige Entwaffnung 
der Deutschen, Ausschaltung der Rüstungsbetriebe, Überführung der deutschen Industrieein-
richtungen nach den von den Nationalsozialisten verwüsteten europäischen Ländern, Aufstel-
lung deutscher Arbeiterbataillone für den Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete, Beschlag-
nahme der deutschen Patente, Kontrolle über die Finanzoperationen der deutschen Banken, 
Aufteilung des deutschen Großgrundbesitzes in Bauernhöfe, Lieferungen von Rohstoffen nach 
den alliierten Ländern, Verbot des Baues von Flugzeugen, Beschränkung der deutschen Indu-
strieproduktion, Kontrolle der örtlichen Verwaltungen, Rückführung der während des Krieges 
geraubten Güter, Schadenersatz usw.<< 
Vor der Räumung bzw. Übergabe Mitteldeutschlands beschlagnahmten die Nordamerikaner 
am 30. Juni 1945 u.a. alle Konstruktionspläne der "Junkers-Flugzeugwerke" (Gernrode/Harz) 
und transportierten das Fachpersonal in den Westen (x111/42).  
Die Sowjets transportierten vom 2. Mai bis zum 1. Juli 1945 rund 85 % aller unbeschädigten 
Fabrikeinrichtungen aus dem späteren nordamerikanischen Sektor Berlins und 23.647 Ma-
schinen aus dem britischen Sektor Berlins in die Sowjetunion (x111/42). 
Am 23. Juli 1945 bestätigten die Sowjets die Beschlagnahmung aller deutschen Bankguthaben 
sowie die Schließung der Banken in Berlin und der SBZ (x009/506). 
Die AKR-Proklamation Nr. 2. löste am 20. September 1945 alle deutschen Botschaften und 
Konsulate im Ausland auf. Das Deutsche Reich mußte sämtliche Besatzungskosten der alliier-
ten Streitkräfte übernehmen. Ferner wurden alle Gold- und Silberbestände des Deutschen Rei-
ches beschlagnahmt (x111/78).  
In der sowjetischen Besatzungszone demontierten die sowjetischen Besatzer etwa 50 % der 
industriellen Einrichtungen und wandelten 25 % der mitteldeutschen Industriebetriebe in so-
wjetische Aktiengesellschaften um, deren Gewinne bis zur Rückgabe an die DDR im Jahre 
1953 an die UdSSR abgeführt werden mußten (x128/195). Die geleisteten SBZ-Reparationen 
betrugen ca. 30 Milliarden Dollar (x149/143).  
Nach den Nordamerikanern und Sowjets forderten auch die Briten am 21. Dezember 1945 
deutsche Wissenschaftler und Experten an, um sie in britischen Staatsunternehmen einzuset-
zen (x111/115). 
Am 22. Dezember 1945 beschlagnahmte die britische Militärregierung alle deutschen Koh-
lenbergwerksgesellschaften mit 225 Kohlenbergwerken (x111/116). 
Die letzten Schiffe der deutschen Flotte verließen am 22. Dezember 1945 Wilhelmshaven und 
wurden von den Alliierten übernommen (Reparationen).  
In Paris einigten sich 18 Staaten über die Verteilung der deutschen Auslandsguthaben und 
unterzeichneten am 14. Januar 1946 ein Reparationsabkommen. Bis 1947 wurden Reparati-
onsforderungen in Höhe von 300 Milliarden Dollar geltend gemacht (x111/125).  
Bei der Ausstellung "Wiedersehen mit Museumsgut" konnten die Berliner Museen am 21. 
Dezember 1946 lediglich 98 Kunstwerke präsentieren. Später kamen zwar zahlreiche be-
schlagnahmte Kunstwerke nach Berlin zurück, aber die Rückgabe der während des Zweiten 
Weltkrieges geraubten deutschen Kunstgüter wurde nie offiziell geregelt.  
Ein Wissenschaftler der Stiftung "Preußischer Kulturbesitz" schrieb einige Jahrzehnte später 
(x116/155): >>Die Fehlliste in beiden Teilen der Stadt zeigt, daß in vielen Fällen gerade das 
Einzigartige, Wertvollste und Unersetzlichste aus dem Altbestand als vernichtet gilt oder ver-
schollen ist.  
Sollte der Abschluß eines Friedensvertrages in bisher nicht absehbarer Zeit daran vielleicht 
etwas ändern können? ...<< 
Die deutsche Journalistin Eva Schweitzer berichtete später über die Plünderungen in West-
deutschland (x310/336-337): >>... Als die amerikanische Armee in Deutschland einrückte, 
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befreite sie nicht nur die KZ-Insassen, setzte die Nazi-Oberen ab, verbot die NSDAP, sperrte 
Wehrpflichtige und SS-Offiziere in Kriegsgefangenenlager und installierte eine Militärregie-
rung.  
Die Amerikaner stellten auch das ganze Land auf den Kopf. Sie durchsuchten Lager, Salzmi-
nen, Schlösser, Banken, Bunker, Botschaften, Fabriken Privathäuser, Scheunen, sogar ausge-
trocknete Flußbetten und Kanalisationsanlagen. Und sammelten alles ein, was von Wert war: 
Goldbarren, Goldstaub, Juwelen, Kunstwerke, Bücher.  
Vieles davon hatte die SS zuvor den verfolgten Juden gestohlen oder anderswo in den besetz-
ten Ländern geraubt. Hochrangige Nazis wie Hermann Göring oder Reichsminister Alfred 
Rosenberg hatten ganze Kunstmuseen zusammengeplündert. Mit dem Vormarsch der U.S. 
Army gelangten nun Schloßmobiliar, Kunstsammlungen und Bibliotheken von unschätzbarem 
historischem Wert in die Hände der Amerikaner – Kunst allein in der Ausbeute von fünf Mil-
liarden Dollar. 
Aber die amerikanische Armee war heillos damit überfordert, diese Beute auch nur zu verwal-
ten. Gegen die Plünderung von Kulturgut, war die Zerstörung des Nationalmuseums in Bag-
dad harmlos. 
Einen Teil der Kriegsbeute gaben die USA zurück, wenn auch nicht an die eigentlichen Besit-
zer. Aber Gold und Kunst von vielen Milliarden Dollar landeten in den Tresoren von Fort 
Knox, der Library of Congress in Washington oder in den Museen von New York. Auch das, 
was einzelne Soldaten oder Offiziere geplündert hatten (illegal, aber geduldet), gelangte nach 
Amerika. "Die Grenze hing nur davon ab, wie groß der Sack war, den man mitbrachte", stellte 
der amerikanische Bankier und Historiker Kenneth Alford in seinem Buch "The Spoils of 
World War II" fest. ...<< 
Das US-Kriegsministerium gab am 3. Dezember 1946 bekannt, daß bisher 270 deutsche und 
österreichische "Geistesarbeiter" in Nordamerika beschäftigt werden. Diese Zahl würde man 
demnächst auf etwa 1.000 erhöhen (x111/253). 
Finanzminister Kraus erklärte im bayerischen Landtag am 22. Januar 1947, daß die bisherigen 
Besatzungskosten rund 724 Millionen RM betragen und der Zusammenbruch unausweichlich 
sei, falls sich die Politik der Besatzer nicht grundlegend ändern würde (x111/275-276). 
Die Interalliierte Reparationskonferenz legte am 24. April 1947 in Brüssel die jeweiligen Län-
deranteile an den westdeutschen Reparationslieferungen fest (x111/309-310):  
>>Albanien = 0,4 %, 
Belgien = 3,6 %, 
Tschechoslowakei = 3,65 %, 
Frankreich = 19,4 %, 
Indien = 2,45 %, 
Niederlande = 4,75 %, 
Norwegen = 1,6 %, 
Großbritannien = 27,78 %, 
Jugoslawien = 8,1 %, 
Australien = 0,8 %, 
Kanada = 2,5 %, 
Dänemark = 0,3 %, 
Ägypten = 0,1 %, 
Griechenland = 3,5 %, 
Luxemburg = 0,27 %, 
Neuseeland = 0,5 %, 
Südafrika = 0,4 %, 
USA = 19,9 %.<< 
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US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erklärte am 28. September 1947, die geplanten De-
montagen unverändert fortzusetzen (x111/372): >>... Die Militärregierung werde fortfahren, 
die Liste der für eine Demontage vorgesehenen deutschen Industriewerke auszuarbeiten, ob es 
den Deutschen gefalle oder nicht. ...  
Wenn deutsche Gewerkschaften sich weigerten, Befehlen zu gehorchen, könnten sie schwer-
lich verlangen, daß die Alliierten mit den Lebensmittelimporten zu ihrer Ernährung fortfah-
ren.<< 
Nach Auswertung des beschlagnahmten Forschungsmaterials der deutschen Luftwaffe berich-
teten US-Luftfahrtexperten am 10. Januar 1948, daß man zukünftig Einsparungen in Höhe 
von etwa 2-3 Milliarden Dollar realisieren könnte.  
Die US-Zeitschrift "LIFE" schrieb am 11. Februar 1948, daß der tatsächliche Reparationspreis 
des Krieges nicht die maschinelle Ausplünderung Deutschlands war, sondern das deutsche 
Hirn und die deutsche Forschung. 
Die deutsche Journalistin Eva Schweitzer berichtete später über die "Anwerbung von deut-
schen Wissenschaftlern" (x310/315-316): >>Das streng geheime Rekrutierungsprogramm 
wurde von der Joint Intelligence Objective Agency (JIOA) betrieben, die William Henry Wha-
len unterstand. Im September 1945 wurde die erste Gruppe von sieben Wissenschaftlern ein-
geflogen, darunter Wernher von Braun. Insgesamt kamen 127 Raketenforscher aus Peene-
münde ... 
Insgesamt brachte die "Operation Paperclip" so Linda Hunt, um die 1.600 Wissenschaftler 
und Spezialisten in die USA, die für die Regierung, die U.S. Army oder die NASA arbeiteten, 
dabei auch am Mondlandungsprogramm. Darüber hinaus kamen Hunderte von Wissenschaft-
lern, die bei CIA-Tarnorganisationen, Universitäten, oder Rüstungsfirmen angestellt wurden, 
darunter Lockheed, Martin Marietta und North American Aviation.  
Die JIOA hatte immer behauptet, die Operation habe 1947 geendet, aber tatsächlich wurde sie 
1948 noch ausgeweitet, erreichte ihren Höhepunkt 1956 und endete erst 1973. Die USA be-
fanden sich dabei in einem Wettlauf mit den Sowjets, die ebenfalls nach Nazi-Wissenschaft-
lern und Spionen in den von ihnen besetzten Gebieten suchten. ...<< 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) berichtete am 20. Juni 
1949 in Gelsenkirchen (x268/213): >>... Deutschland hat schon jetzt mehr Reparationen be-
zahlt als nach dem Ersten Weltkrieg.<< 
In den Jahren 1945-49 mußten die Westdeutschen Besatzungskosten in Höhe von insgesamt 
21.289 Millionen RM/DM zahlen (britische Zone: 10.416 Millionen RM/DM, US-Zone: 
7.882 Millionen RM/DM und französische Zone: 2.991 Millionen RM/DM). Im gleichen 
Zeitraum waren in den 3 westdeutschen Besatzungszonen außerdem 2.280 Millionen RM/DM 
für ausländische Zwangsarbeiter (ehemalige verschleppte "Fremdarbeiter) aufzubringen 
(x111/79-80). 
Am 10. September 1952 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland, Israel und die Je-
wish Claims Conference in Luxemburg ein Wiedergutmachungsabkommen.  
In der Präambel des Wiedergutmachungsabkommens vom 10. September 1952 hieß es 
(x243/60): >>In der Erwägung 
DASS während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unsagbare Verbrechen gegen das 
jüdische Volk verübt worden sind 
UND DASS die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Erklärung von 27. Sep-
tember 1951 ihren Willen bekundet hat, in den Grenzen der deutschen Leistungsfähigkeit die 
materiellen Schadenfolgen dieser Taten wiedergutzumachen ... 
SIND der Staat Israel und die Bundesrepublik Deutschland zu folgender Vereinbarung gelangt 
...<< 
Prof. Dr. Reinhart Beck schrieb später über die "Wiedergutmachung" der Bundesrepublik 
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Deutschland (x051/639): >>Wiedergutmachung, finanzielle Leistungen der Bundesrepublik 
an Opfer des nationalsozialistischen Gewaltregimes oder an deren Hinterbliebene. ... 
Bis 1981 wurden insgesamt aufgrund der BRÜG rd. 3,9 Milliarden DM und aufgrund der 
BEG rd. 50,1 Milliarden DM Wiedergutmachungsleistungen bezahlt. 
Von der individuellen Wiedergutmachung ist die globale Wiedergutmachung zu unterschei-
den, die die Bundesrepublik aufgrund bilateraler Verträge an zahlreiche vom nationalsoziali-
stischen Terror betroffene Staaten und an internationale Organisationen leistete: So v.a. an 
Israel 3 Milliarden DM, an die jüdische Weltorganisation 0,45 Milliarden DM nach dem 
deutsch-israelischen Wiedergutmachungsabkommen vom 10.9.52. Dieser Vertrag war insbe-
sondere in Israel umstritten wegen der dahinter vermuteten deutschen Freikaufmentalität an-
gesichts der unsühnbaren Verbrechen der Endlösung.  
Weitere Wiedergutmachungsempfänger: UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, Jugoslawien, 
Polen, CSSR, Ungarn, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Grie-
chenland, Italien, Schweiz, Luxemburg, Norwegen und Schweden. – 
Insgesamt betrugen die Wiedergutmachungsleistungen bis Ende 80 rd. 63,4 Milliarden DM; 
die gesamte Wiedergutmachung wird auf mehr als 85 Milliarden DM geschätzt.<< 
Im Londoner Abkommen einigten sich die USA, Großbritannien, Frankreich sowie 15 weitere 
Gläubigerstaaten und die BRD am 27. Februar 1953 über die Regulierung und Tilgung der seit 
dem Ersten Weltkrieg entstandenen Auslandsschulden sowie die Wirtschaftshilfe nach dem 
Zweiten Weltkrieg.  
Die Sowjets verzichteten am 23. August 1953 auf weitere Reparationen und erklärten sich 
bereit, die restlichen SAG-Betriebe ab Januar 1954 zurückzugeben (x009/514). 
Die "BILD-Zeitung" berichtete am 16. April 1955 über die Rückkehr der letzten "mittel-
deutschen Spezialisten": >>Atom-Spezialisten kehren heim 
Atomwissenschaftler kehren aus der UdSSR zurück. Es sind die letzten deutschen Experten, 
die nach dem Krieg als "Menschenreparationen" dorthin verbracht worden waren, darunter der 
Physiker Manfred von Ardenne.  
Zusammen mit Raketentechnikern, Chemikern, Luftfahrt- und Optikspezialisten (über 3.000) 
mußte er für die Sowjets arbeiten.<< 
In ihrer Stellungnahme zur Frage der Entschädigung für NS-Zwangsarbeiter vertrat die Bun-
desregierung am 31. Oktober 1986 nach wie vor den Standpunkt, daß es sich hier um zurück-
gestellte Reparationsforderungen nach dem Londoner Schuldenabkommen vom 27.02.1953 
handeln würde (x151/55): >>Bei Forderungen nach Entschädigung von Zwangsarbeit handelt 
es sich um Reparationsforderungen in Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. ...<< 
Das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" (11/1990) berichtete am 12. März 1990 über die 
deutschen Reparationen für Schäden und Opfer des Zweiten Weltkrieges: >>Die deutschen 
Bäume fällen 
Die Einigung Deutschlands facht die Diskussion um Reparationen wieder an 
Ein Stichwort des Bundeskanzlers weckte im Ausland neue Begehrlichkeiten: Die Diskussion 
um deutsche Reparationen für Schäden und Opfer des Zweiten Weltkriegs ist erneut ent-
brannt, die Wiedervereinigung kann teuer werden. Denn viele Ansprüche wurden nur bis zu 
einer endgültigen Friedensregelung zurückgestellt. ... 
Moskau enthob die DDR im Sommer 1953 weiterer Verpflichtungen, nachdem es bis dahin 
Werte von über 66 Milliarden Mark aus seiner Zone gequetscht hatte. Polen folgte und formu-
lierte seinen Reparationsverzicht gleich auf ganz "Deutschland" - was Warschau heute als un-
verzeihliche Fehlleistung einer nicht souveränen Satelliten-Regierung brandmarkt. 
Die Westalliierten schlossen mit der Bundesrepublik im Februar 1953 das sogenannte Londo-
ner Schuldenabkommen, bei dem es Adenauers Unterhändler Hermann Josef Abs gelang, die 
Forderungen von 19 Gläubigerländern, die zum Teil noch aus der Vorkriegszeit datierten, auf 
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gut 14 Milliarden Mark herunterzuhandeln. 
Offiziell hatte die Bundesrepublik bis dahin nach Rechnung der Alliierten etwa drei Milliar-
den Mark Reparationen bezahlt, nach deutschen Schätzungen hatten Demontage, Zwangsar-
beit, Wissenschaftlertransfer und der Raub deutscher Patente einen vielfachen Wert. 
Voraussetzung für den Londoner Vertrag, den Bonn als endgültigen Schlußstrich betrachtet, 
war allerdings ein Wiedergutmachungsabkommen mit Israel über eine Pauschalzahlung von 
mehr als drei Milliarden Mark für die Eingliederung jüdischer Flüchtlinge und Holocaust-
Opfer. Dazu kamen individuelle Entschädigungen, Lastenausgleich, Remontage-Zahlungen 
für Demontage-Geschädigte, Leistungen aus humanitären Erwägungen, die durch all die Jahre 
bis heute bezahlt wurden und Verpflichtungen noch über das Jahr 2000 hinaus bedeuten. 
Insgesamt haben beide Teile Deutschlands bis heute Reparations-, Entschädigungs- und La-
stenausgleichsleistungen erbracht, die sich auf weit über 300 Milliarden Mark addieren, wahr-
lich ein Faß ohne Boden. ... 
Schon immer in der Geschichte hatten sich Sieger die Schätze der Besiegten angeeignet. Das 
erste Wirtschaftswunder des Deutschen Reiches - die Gründerzeit - bezahlten die geschlage-
nen Franzosen, denen Bismarck 1871 über fünf Milliarden Goldfranc abpreßte und danach 
höhnte: "Ein so gemäßigter Sieger wie der christliche Deutsche ist in der Welt nicht mehr vor-
handen." 
Die Franzosen rächten sich 1919 am gleichen Ort, in Versailles. Vor allem auf ihr Drängen 
wurden den deutschen Weltkriegsverlierern Reparationen auferlegt, die in die Hyperinflation, 
zur Wirtschaftskrise, zu Hitler und schließlich geradewegs zur furchtbaren Neuauflage des 
Weltkriegs führten. 
Versailles zeigte nicht nur, daß ungezügelter Rachedurst der Sieger zwangsläufig die nächste 
Katastrophe heraufbeschwört. ... 
Als die DDR 1988 erstmals ein moralisches Recht der Juden auf Wiedergutmachung auch 
seitens des ostdeutschen Staates anerkannte, Erich Honecker dem Präsidenten des Jüdischen 
Weltkongresses, Edgar Bronfman, einen Orden an die Brust heftete und einen symbolischen 
Betrag von 100 Millionen Dollar "für Härtefälle" zusagte, öffnete sie damit auch die Tür für 
neue Forderungen. Die Modrow-Regierung bekannte sich dazu und betonte nochmals ihre 
"humanitäre Verpflichtung". 
Modrow hörte auch höchst interessiert zu, als ihm ein Bremer Original die bislang allerhöch-
ste im Wiedergutmachungskarussell gehandelte Summe vorrechnete: Professor Arno Peters 
hat auf die Mark genau ausgetüftelt, was die Bundesrepublik der DDR samt Zins und Zinses-
zins schulde, weil die Ostdeutschen sozusagen für die Westdeutschen Reparationen mitbe-
zahlt haben: Er kam auf 727.165.791.041 Mark. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 2. Oktober 1995 über griechische 
Schadenersatzforderungen für die deutschen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg: >>A-
then will Reparationen 
... Bei den ausstehenden Reparationen handelt es sich um zweistellige Milliardenbeträge. Auf 
der Pariser Konferenz der Siegermächte wurden die griechischen Forderungen 1946 auf 7,5 
Milliarden Dollar festgesetzt. Hinzu kommt die Rückzahlung einer vom Deutschen Reich bei 
der Bank von Griechenland aufgenommenen Zwangsanleihe von umgerechnet 135,8 Millio-
nen Dollar. Welche Beträge sich daraus heute unter Anrechnung von Zinsen und Wechsel-
kursveränderungen ergeben, ist strittig. Genannt werden Beträge zwischen 25 und 70 Milliar-
den Mark.  
Deutschland verweigert bisher Zahlungen unter Berufung auf das Londoner Schuldenabkom-
men von 1953. Damals wurden die Reparationszahlungen auf die Zeit nach Abschluß eines 
Friedensvertrages vertagt. Diese Position bekräftigte auch Bundeskanzler Helmut Kohl am 
vergangenen Donnerstag vor dem Europäischen Parlament.  
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In Griechenland interpretiert man jedoch das 1990 geschlossene "2+4-Abkommen" als Frie-
densvertrag und mahnt nun die ausstehenden Reparationen an.<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 22. August 1998: >>Kohl lehnt 
Fonds für NS-Zwangsarbeiter ab 
Bundeskanzler Helmut Kohl hat jede Beteiligung der Regierung an einem Fonds zur Entschä-
digung von Zwangsarbeitern in der Nazi-Zeit abgelehnt.  
Der Bund werde seine "Wiedergutmachungskasse" nicht wieder öffnen, da er schon Entschä-
digungen an Holocaust-Opfer in Osteuropa geleistet habe, sagte Kohl ...<< 
Der nordamerikanische Politikwissenschaftler Norman G. Finkelstein schrieb später in seinem 
Buch "Die Holocaust-Industrie" über die Errichtung eines Fonds zur Entschädigung von 
Zwangsarbeitern der Nazi-Zeit (x169/126-127): >>... Materielle Entschädigung für den Holo-
caust "ist die größte moralische Prüfung, der sich Europa am Ende des zwanzigsten Jahrhun-
derts gegenübersieht", behauptet Itamar Levin. "Dies wird der wirkliche Prüfstein für den 
Umgang des Kontinents mit dem jüdischen Volk."  
In der Tat machte sich die Holocaust-Industrie, ermutigt durch ihren Erfolg beim Abkassieren 
der Schweizer, schnell daran, auch das übrige Europa zu "prüfen". Als nächstes kam Deutsch-
land an die Reihe. 
Nachdem die Holocaust-Industrie im August 1998 eine Einigung mit der Schweiz erreicht 
hatte, setzte sie im September die gleiche siegreiche Strategie gegen Deutschland ein. Diesel-
ben drei juristischen Teams (Hausfeld-Weiss, Fagan-Swift und der Weltrat der orthodoxen 
jüdischen Gemeinden) brachten Sammelklagen gegen die deutsche Privatindustrie ein; sie 
forderten nicht weniger als 20 Milliarden Dollar Entschädigung.  
Der New Yorker Finanzchef Hevesi winkte mit der Drohung eines wirtschaftlichen Boykotts 
und begann, die Verhandlungen im April 1999 zu "beobachten". ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 20. August 1999: >>NS-Opfer rech-
nen auf 
Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für die Zwangsarbeiter-Entschädigung, Otto Graf 
Lambsdorff, ist am Donnerstag in Washington mit Forderungen von über 20 Milliarden Dollar 
an die deutsche Wirtschaft konfrontiert worden. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 31. August 1999: >>USA pochen auf 
Lösung für NS-Zwangsarbeiter  
Die USA haben vor den Folgen eines Fehlschlags der deutsch-amerikanischen Gespräche über 
die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern gewarnt.  
Der stellvertretende Finanzminister Stuart Eizenstat erklärte, ein Fehlschlag könnte US-
Firmen zu einem Boykott deutscher Waren veranlassen.  
Somit drohten die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland Schaden zu nehmen und 
deutsche Unternehmen getroffen zu werden. Solche Probleme mit einem der wichtigsten Ver-
bündeten dürfe man nicht heraufbeschwören.<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 17. Dezember 1999: >>Niemand 
spricht mehr von "Pennies" und "Almosen" 
Das Ende der Feilscherei um die Entschädigung für Zwangsarbeiter unter dem Nazi-Regime 
wird in Washington erleichtert aufgenommen  
... Eizenstat hatte sich wochenlang beharrlich geweigert, eine verbindliche Forderung der ame-
rikanischen Seite auf den Verhandlungstisch zu legen. 
Lambsdorff und die deutsche Industrie hatten insgesamt zunächst zwei Milliarden angeboten, 
dann sechs, schließlich 8 Milliarden. Eizenstat nahm alle diese Vorschläge nahezu kommen-
tarlos zur Kenntnis und überließ es den Rechtsanwälten, die im Namen zumeist osteuropäi-
scher Mandanten auftraten, sich vor den Fernsehkameras zu empören. Die Anwälte sprachen 
spöttisch von "Pennies" und "Almosen" und drohten mit neuen Schadenersatzklagen gegen 
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deutsche Unternehmen vor amerikanischen Gerichten. Zwei einflußreiche Mitglieder des US-
Senats brachten prompt einen Gesetzentwurf ein, der solchen Klagen den Weg ebnen sollte.  
... Die israelische Regierung sprach von einer Verzögerungstaktik der Anwälte und deren Er-
wartung, einen beachtlichen Anteil des Fondsvermögens persönlich einzustreichen. 
Den entscheidenden Anstoß für die Einigung brachte ein Briefwechsel zwischen Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder und US-Präsident Bill Clinton. Beide Politiker sorgten sich, daß ein 
Scheitern der Verhandlungen die amerikanisch-deutschen Beziehungen belasten könnte. Clin-
ton wies Eizenstat an, zum Ende zu kommen. Der Unterhändler brachte in zahllosen Telefo-
naten alle Beteiligten auf der Seite der Opfer dazu, eine Summe von 10 Milliarden Mark im 
Kern zu akzeptieren. ... 
Clinton sprach von einem "außerordentlichen Erfolg, der den Opfern des schrecklichsten 
Verbrechens dieses Jahrhunderts ein Maß an zusätzlicher materieller und moralischer Gerech-
tigkeit bringen wird".  
Der Präsident vergaß auch nicht zu erwähnen, daß die Bundesrepublik bereits mehr als 60 
Milliarden Dollar zur Entschädigung von Naziopfern aufgebracht habe. Das war in den USA 
zu Beginn der Verhandlungen oft übersehen worden. Eizenstat wiederum wies darauf hin, daß 
die Mehrzahl der zu Entschädigenden in Osteuropa leben und keine Juden sind. 
Im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf kann Vizepräsident Al Gore nun vor Amerika-
nern polnischer Abstammung darauf hinweisen, daß die amtierende Regierung dafür gesorgt 
habe, daß polnische Opfer des Naziregimes eine persönliche Entschädigung erhalten. ... Die 
Übereinkunft sei "das Beste, was in der verbleibenden Zeit herauszuholen war".<< 
Der nordamerikanische Politikwissenschaftler Norman G. Finkelstein schrieb später in seinem 
Buch "Die Holocaust-Industrie" über diese Feilscherei um die Entschädigung für Zwangsar-
beiter (x169/I-II): >>... Obwohl die Amerikaner nur allzu bereit sind, die nationale Selbstab-
rechnung Deutschlands zu überwachen, sind sie weder gewillt noch imstande, selbst eine ver-
gleichbare Verantwortung zu entwickeln.  
In ihrer Rede zum Abschluß der Verhandlungen mit Deutschland über die Zwangsarbeiter 
erklärte Madeleine Albright, es liege "im außenpolitischen Interesse der Vereinigten Staaten, 
Schritte hinsichtlich der Folgen der Nazizeit zu unternehmen, die Welt über dieses dunkle 
Kapitel der deutschen Geschichte zu unterrichten, die Lektionen daraus zu lernen und sich 
darum zu bemühen, daß so etwas nie wieder geschieht." 
Nun läge es in der Tat auch "im außenpolitischen Interesse" des größten Teils der Menschheit, 
daß die Vereinigten Staaten die "dunklen Kapitel" ihrer Vergangenheit untersuchten. Während 
die Deutschen sich täglich mit ihren historischen Verbrechen auseinandersetzen, müssen die 
Amerikaner den Großteil ihrer eigenen überhaupt erst noch zur Kenntnis nehmen. In der De-
batte des amerikanischen Mainstream über Vietnam lautet die einzige Frage, wann die Viet-
namesen wohl anerkennen, was sie uns angetan haben. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 18. Dezember 1999: >>Entschädi-
gung ist besiegelt - Rau bittet Opfer um Vergebung  
... Bundespräsident Johannes Rau bat die Opfer um Vergebung: "Ihre Leiden werden wir nicht 
vergessen." ...  
Vor mehr als 100 Verhandlungsteilnehmern gab Bundeskanzler Gerhard Schröder erstmals 
offiziell die deutsche Entschädigungssumme von 10 Milliarden Mark bekannt, die jeweils zur 
Hälfte vom Staat und von der Wirtschaft aufgebracht werden soll. Den hochbetagten NS-
Opfern werde ermöglicht, am Ende ihres Lebens Genugtuung zu erfahren, sagte Schröder. Er 
bezeichnete die Entschädigung als "kleinen Beitrag" zur Milderung des Leides von einst. ... 
Der amerikanische Unterhändler Stuart Eizenstat versicherte im Gegenzug zur Entschädi-
gungsverpflichtung werde seine Regierung dafür sorgen, daß alle in den USA anhängigen Ge-
richtsverfahren gegen deutsche Firmen eingestellt würden.<< 
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Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 22. Juli 2000: >>Deutsche als 
Zwangsarbeiter  
Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz (CDU), hat die Bundesregie-
rung aufgerufen, die deutschen Zwangsarbeiter bei den Entschädigungen nicht zu vergessen. 
Auch sie erwarteten zu Recht ein sichtbares Zeichen, erklärte Merz in der Bremerhavener 
"Nordsee-Zeitung". Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mehrere hunderttausend Deutsche 
in der Sowjetunion, in Polen, Jugoslawien und der Tschechoslowakei als Zwangsarbeiter ein-
gesetzt.<< 
Schlußbemerkungen: Im Vergleich zu den westdeutschen Besatzungszonen waren die ost- 
und mitteldeutschen Reparationsleistungen wesentlich höher. Sämtliche transportablen Güter 
und Ausstattungen wurden sofort als Kriegsbeute in die UdSSR transportiert. Zur vollständi-
gen Räumung der deutschen Ostprovinzen setzten die sowjetischen Besatzer z.T. spezielle 
Arbeits- bzw. Reparationskolonnen ein, die das gesamte Privat- und Staatseigentum der Deut-
schen einsammelten, demontierten und abtransportierten. Die Reparationskommandos betei-
ligten sich gewöhnlich nicht an den schweren Demontage- und Transportarbeiten. Sie erteilten 
nur Befehle und ließen die deutschen Zwangsarbeiter schuften.  
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die sowjetischen 
"Reparationen" in Mitteldeutschland von 1945 bis 1953 (x009/368): >>... Legt man den von 
den Sowjets bis 1953 im allgemeinen selbst angewandten Kurs von 2,50 DM je Dollar 
zugrunde, so ergibt das bei einer Gesamtsumme von rd. 70 Milliarden Mark eine Reparations-
leistung in Höhe von 28 Milliarden Dollar, also 18 Milliarden Dollar mehr, als die Sowjetuni-
on von Gesamtdeutschland an Reparationen gefordert hatte. Behauptungen, wonach die So-
wjetunion auf hohe Reparationsleistungen verzichtete, sind unwahr.<< 
Wilhelm Harmssen (Bremer Wirtschaftssenator) berichtete damals, daß man bis zum Jahres-
ende 1947 bereits enorme Reparationsleistungen (Kriegsentschädigungen) aufgebracht hätte. 
Nach diesen Berechnungen betrugen die Reparationen des Deutschen Reiches von 1945 bis 
1947 rd. 178 Milliarden  Reichsmark (RM) (x111/408).  
Von diesen Entschädigungen entfielen auf die Entnahme aus dem deutschen Volksvermögen 
rd. 100 Milliarden Reichsmark (RM), Leistungen aus laufender Produktion rd. 10 Milliarden 
RM, sonstige Leistungen (Wert der deutschen Patente etc.) rd. 27 Milliarden RM und auf 
Vermögensverluste der ausgewiesenen Volksdeutschen entfielen rd. 41 Milliarden RM. 
Am 10. September 1952 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland, Israel und die Je-
wish Claims Conference in Luxemburg ein Wiedergutmachungsabkommen.  
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 22.08.1991): >>Noch 35 Mil-
liarden DM für NS-Wiedergutmachung 
Für weitere Wiedergutmachungen für Opfer des NS-Regimes rechnet die Bundesregierung mit 
noch etwa 35 Milliarden Mark an Leistungen, die bis zum endgültigen Auslaufen der Ent-
schädigung etwa im Jahr 2030 zu zahlen sein werden. ...  
Bis Ende 1990 hatte der Staat insgesamt 86,4 Milliarden Mark für die Wiedergutmachung 
aufgewandt. Dabei waren die Rentenleistungen von 67,9 Milliarden Mark je zur Hälfte von 
Bund und Ländern getragen worden. ...<< 
Die Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am 27. Februar 1953 bis 
zum Abschluß eines Friedensvertrages mit einer gesamtdeutschen Regierung zurückgestellt 
(x155/104).  
Der deutsche Historiker Manfred Oertel berichtete später über das Londoner Schuldenab-
kommen (x849/...): >>... Mit dem Londoner Schuldenabkommen wurden in aller Stille ent-
scheidende Weichen der imperialistischen Nachkriegspolitik gestellt. Die Verhandlungen in 
London verliefen zeitgleich und in engem Zusammenhang mit weltpolitischen Ereignissen 
und Aktionen im Weltmachtstreben der USA: die Gründung des Nordatlantikpaktes, das ato-
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mare Wettrüsten, der Koreakrieg. In Europa gab es Auseinandersetzungen um die geplante 
Europäische Verteidigungsgemeinschaft EVG, um den Generalvertrag zwischen der BRD und 
den Alliierten sowie um die Wiederaufrüstung in Westdeutschland. Und die Adenauer-
Regierung zögerte nicht, alle Verständigungsangebote und Vorschläge der Sowjetunion und 
der DDR-Regierung für einen Friedensvertrag mit Deutschland abzulehnen.  
Die Londoner Schuldenkonferenz und das Abkommen über Altschulden des Deutschen Rei-
ches waren die finanzpolitische Ergänzung zum Streben, die BRD in das westliche Paktsy-
stem einzugliedern, Westdeutschland zu remilitarisieren und letztlich in die NATO aufzu-
nehmen. Sie waren fester Bestandteil der westlichen Strategie im Kalten Krieg gegen den 
"Ostblock".  
Die Verhandlungen in London und das Abkommen standen kaum im Blick der deutschen Öf-
fentlichkeit, und es gab wenig Kritik oder Protestäußerungen. Von bürgerlicher Seite wurde 
zumeist beklagt, daß die Bundesregierung, im "Ehrgeiz, Rechtsnachfolger des Altreichs zu 
sein", zu viele Zugeständnisse gemacht habe, mit "ungeheuren Verpflichtungen, die wir in 
London eingegangen sind", so etwa der Industriekurier, Düsseldorf. 
Prinzipielle Ablehnung gab es bei der KPD. Wie bereits im Kampf gegen den Abschluß des 
Generalvertrages "Über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
drei Mächten" im Mai 1952 bezogen die Kommunisten im Bundestag eine eindeutige Position 
gegen das Londoner Schuldenabkommen. Der Abgeordnete Walter Fisch brandmarkte das 
Abkommen in der ersten Lesung zur Ratifizierung als Beweis für den Willen der Adenauer-
Regierung, für die Eingliederung Westdeutschlands "in das amerikanische Militärpaktsystem 
nicht nur deutsche Fremdenlegionen zur Verfügung zu stellen, sondern auch Tributleistungen 
finanzieller Art in ungeheurem Ausmaß anzuerkennen und zu gewährleisten". ... 
Adenauers Regierungserklärung zur Ratifizierung des Schuldenabkommens war darauf ge-
richtet, eine ausführliche Debatte im Bundestag zu vermeiden. Für die meisten Abgeordneten 
war das umfangreiche Dokumentenwerk kaum verständlich. Die SPD wollte sich in der ersten 
Lesung noch nicht festlegen. Für die CDU war das Abkommen "ein Schlußstrich unter eine 
tragische Vergangenheit ... und ein neuer Anfang mit schweren Opfern". ...<<  
Nach internationalen Berechnungen, die im Jahre 1974 erstellt wurden, erlitten die Vertriebe-
nen aus den deutschen Siedlungsgebieten Ost-Mitteleuropas einen Gesamtvermögensscha-
den von 654,9 Milliarden DM (x063/618). 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die Ver-
mögensverluste der Vertriebenen in den deutschen Siedlungsgebieten Ost-Mitteleuropas 
(x268/213-214): >>So unvorstellbar groß die Reparationen im Osten und Westen auch waren, 
sie sind doch nichts gegenüber dem gigantischen Raubzug, der mit Völkervertreibung und 
Völkermord in Ostdeutschland und Osteuropa einherging.  
18 Millionen einheimische plus 2 Millionen während des Kriegs zugezogene Deutsche wur-
den gänzlich enteignet. Dieser Personenkreis entspricht der seinerzeitigen Bevölkerungszahl 
der Republiken Finnland, Irland und Island sowie der Königreiche Dänemark, Schweden und 
Norwegen zusammengenommen.  
Was Generationen in 600 oder gar 800 Jahren fleißiger Arbeit den Urwäldern abgerungen und 
aufgebaut hatten, wurde mit einem Federstrich enteignet: Häuser und blühende Industrien, 
Schlösser und Kirchen, Felder und Wälder, Straßen und Bodenschätze, Valuten und Devisen, 
gewerbliche Urheberrechte (wie zum Beispiel das Rezept des Karlsbader Becherbitters) etc. 
Dieser Billionenraub ist in der Geschichte Europas ohne Beispiel. ... 
Wie zum Hohn für die überlebenden Ostdeutschen werden – von der breiten Öffentlichkeit 
kaum beachtet – immer wieder wertvolle Kulturgüter an die Vertreiberstaaten übergeben ... 
Ermuntert durch solche Spendierlaunen verlangt Polen unter dem Stichwort "Lokalisierung" 
weitere Kulturgüter, die den ostdeutschen Vertreibungsgebieten entstanden sind, zum Beispiel 
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Urkunden des Deutschen Rittordens. ...<< 
Das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" (11/1990) berichtete am 12. März 1990 über die 
deutschen Reparationen für Schäden und Opfer des Zweiten Weltkrieges: >> Die deutschen 
Bäume fällen 
Die Einigung Deutschlands facht die Diskussion um Reparationen wieder an 
... Professor Arno Peters hat auf die Mark genau ausgetüftelt, was die Bundesrepublik der 
DDR samt Zins und Zinseszins schulde, weil die Ostdeutschen (Mitteldeutschen) sozusagen 
für die Westdeutschen Reparationen mitbezahlt haben: Er kam auf 727.165.791.041 Mark. 
...<< 
Völkerrechtliche Konsequenzen: Die damals gültige Haager Landkriegsordnung vom 18. 
Oktober 1907 (in Kraft seit dem 26. Januar 1910) legte für die Kapitulation des Feindes und 
die militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet folgende Regeln und Gebräuche des 
humanitären Völkerrechts fest (x852/...): >>... Fünftes Kapitel: Waffenstillstand  
... Dritter Abschnitt: Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet  
Artikel 42 Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des feindlichen 
Heeres befindet. Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt 
ist und ausgeübt werden kann.  
Artikel 43 Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden über-
gegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Mög-
lichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrecht-
zuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Lan-
desgesetze. ... 
Artikel 46 Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum 
sowie die religiösen Überzeugungen und gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet wer-
den. Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.  
Artikel 47 Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. ... 
Artikel 55 Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und Nutznießer der öffentlichen 
Gebäude, Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen Betriebe zu betrachten, die dem 
feindlichen Staate gehören und sich in dem besetzten Gebiete befinden. Er soll den Bestand 
dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln des Nießbrauchs verwalten.  
Artikel 56 Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der Wohltätigkeit, dem 
Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem 
Staate gehören, ist als Privateigentum zu behandeln. Jede Beschlagnahme, jede absichtliche 
Zerstörung oder Beschädigung von derartigen Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder 
von Werken der Kunst und Wissenschaft ist untersagt und soll geahndet werden.<< 
Das Völkerrecht kennt keine gerechten und keine entschuldbaren Verbrechen oder Menschen-
rechtsverletzungen, denn Recht und historische Wahrheit sind nicht teilbar. Alle Kriegs-
verbrechen, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bleiben unverjährbare 
Verbrechen, die unerschütterlich zu bestrafen und zu sühnen sind, egal, wer die Taten began-
gen hat und wer die Verantwortung dafür übernehmen muß. Die aktiven Täter und passiven 
Verantwortlichen von Völkerrechtsverletzungen sind für ihre Verbrechen durch die Vereinten 
Nationen juristisch-völkerrechtlich zur Rechenschaft ziehen. 
Aufgrund der permanenten Kollektivschuldvorwürfe gegen das deutsche Volk kann es nicht 
länger akzeptiert werden, daß die an Deutschen verübten Kriegs- und Nachkriegsverbrechen 
bis in alle Ewigkeit ignoriert und ungesühnt bleiben, "nur weil diese Opfer Deutsche bzw. 
Nicht-Menschen waren".  
Das Völkerrecht gilt für alle Völker und aus Unrecht kann niemals Recht werden, deshalb 
sind sämtliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts (Kriegsverbrechen, Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit) juristisch zu untersuchen und zu ahnden.  
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Die Vereinten Nationen setzten zum Beispiel im Jahre 1993 und 1994 Kriegsverbrechertribu-
nale ein, um Verletzungen des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien und in 
Ruanda zu verfolgen und zu sühnen.  
Aufgrund der bereits vor Beginn des Zweiten Weltkrieges geltenden Haager Landkriegsord-
nung hatte privates Eigentum während des Landkrieges unberührt zu bleiben. Das Verbot galt 
auch noch nach der bedingungslosen Kapitulation vom 8. Mai 1945, da mit der Einstellung 
der Feindseligkeiten nicht der Kriegszustand im rechtstechnischen Sinne beendet war (x151/-
24). 
Das von den Ost- und Volksdeutschen zurückgelassene Eigentum befindet sich gemäß Völ-
kerrecht weiterhin im Eigentum der zwangsweise Enteigneten, denn Staaten haften für das 
Handeln ihrer Organe und haben den verschuldeten Schaden wiedergutzumachen. Das enteig-
nete Eigentum ist grundsätzlich zurückzugeben. Falls dies nicht möglich ist, muß ein Aus-
gleich geleistet werden (x151/41). 
Die Massenvertreibungen der Ost- und Volksdeutschen aus Ost-Mitteleuropa verursachten 
Not, Elend und Tod von Millionen Deutschen und verstießen zweifelsfrei gegen das damalige 
Völkerrecht (u.a. "Verbrechen gegen die Menschlichkeit").  
Da Kriegsverbrechen nicht kraft Verjährung enden, sind die alliieren Siegermächte für ihr völ-
kerrechtswidriges Handeln zur Verantwortung zu ziehen. 
 
Verfolgung und Bestrafung von Kriegs- und Nachkriegverbrechen 
 

Recht ist der Schutz des Menschen vor dem Menschen durch den Menschen um Gottes 
Willen. 
Franz Werfel (1890-1945, österreichischer Schriftsteller) 

Die Außenminister Eden (Großbritannien), Hull (USA) und Molotow (UdSSR) beendeten in 
Moskau am 30. Oktober 1943 ihre sogenannten "Nachkriegsplanungen" (x040/189). Während 
der "Moskauer Konferenz" vereinbarten sie bereits die Verurteilung der deutschen und japani-
schen Kriegsverbrecher.  
In der Schlußerklärung der "Moskauer Konferenz" hieß es (x106/291): >>... Sobald irgendei-
ner in Deutschland gebildeten Regierung ein Waffenstillstand gewährt werden wird, werden 
jene deutschen Offiziere, Soldaten und Mitglieder der Nazipartei, die für die ... Grausamkei-
ten, Massaker und Exekutionen verantwortlich gewesen sind oder an ihnen zustimmend teil-
gehabt haben, nach den Ländern zurückgeschickt werden, in denen ihre abscheulichen Taten 
ausgeführt wurden, um gemäß den Gesetzen dieser befreiten Länder ... vor Gericht gestellt 
und bestraft zu werden.<< 
US-General Clay erklärte am 15. Mai 1945 während einer Pressekonferenz, daß es die erste 
Aufgabe sein wird, die deutschen Kriegsverbrecher einer gerechten Aburteilung zuzuführen 
und daß man die Lebensmittelversorgung für Deutschland zunächst sehr knapp halten würde. 
In London begann am 1. Juni 1945 eine internationale Konferenz (Teilnehmer aus 16 Natio-
nen), um eine Kriegsverbrecherliste zu erstellen. 
Die 4 Siegermächte beschlossen am 8. August 1945 in London ein Abkommen über die Ver-
folgung und Bestrafung der deutschen "Hauptkriegsverbrecher", das als Grundlage für die 
"Nürnberger Prozesse" (Internationaler Militärgerichtshof in Nürnberg) diente.  
Zur Ahndung von NS-Straftaten wurden im "Londoner Statut" vom 8. August 1945 die völ-
kerrechtlichen Begriffe "Verbrechen gegen den Frieden", "Kriegsverbrechen" und "Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit" definiert.  
Die 4 Hauptankläger der Siegermächte überreichten am 18. Oktober 1945 dem Alliierten 
Kontrollrat im Saal des ehemaligen Volksgerichtshofes in Berlin die Anklageschrift zur Abur-
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teilung der deutschen Hauptbeschuldigten.  
Den Angeklagten wurden "Verbrechen gegen den Frieden", Kriegsverbrechen und "Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit" zur Last legt (x116/88): >>Die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, ... Großbritannien, ... Amerika, die französische Republik erheben Anklage 
...<<  
Im Lüneburger "Bergen-Belsen-Prozeß" verurteilte ein britisches Militärgericht am 17. No-
vember 1945 elf Angeklagte zum Tod. 1 Angeklagter erhielt eine lebenslängliche Zuchthaus-
strafe und 14 mußten für 10-15 Jahre ins Gefängnis (x111/106). 
Am 20. November 1945 begann in Nürnberg der Prozeß gegen die deutschen Hauptkriegsver-
brecher. Das Gerichtsverfahren wurde in vier Sprachen (Englisch, Russisch, Französisch und 
Deutsch) geführt.  
Der US-Anklagevertreter Robert H. Jackson (1892-1954) begründete am 21. November 1945 
in Nürnberg die Anklage des Internationalen Militärgerichtshofes (x111/106): >>... Dieser 
Prozeß stellt das Ergebnis der Bemühungen von vier mächtigen Nationen in Gemeinschaft 
von anderen Ländern dar, das internationale Recht anzuwenden, um des großen Übels der Ge-
genwart Herr zu werden, nämlich des Angriffskrieges.<<  
Während die 20 Hauptangeklagten die Schuldfrage am 21. November 1945 verneinten, erklär-
te die Verteidigung (x111/106): >>... Der jetzige Prozeß kann sich, soweit er Verbrechen wi-
der den Frieden ahnden soll, nicht auf geltendes Völkerrecht stützen, sondern ist ein Verfah-
ren aufgrund eines neuen Strafgesetzes, eines Strafgesetzes, das erst nach der Tat geschaffen 
wurde. Dies widerstrebt einem in der Welt geheiligten Grundsatz der Rechtspflege.<< 
Der US-Anklagevertreter Robert H. Jackson (1892-1954) beantragte am 18. Dezember 1945, 
die deutsche Regierung, die politischen Leiter, SS, SD, Gestapo, SA, Generalstab und die e-
hemaligen Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte kollektiv zu verurteilen und als "ver-
brecherische Organisationen" für schuldig zu befinden (x111/114). 
Am 13. Mai 1946 wurde der Prozeß gegen das Bewachungspersonal des KZ Mauthausen be-
endet. 58 Angeklagte wurden zum Tod verurteilt. 3 Angeklagte erhielten lebenslängliche 
Zuchthausstrafen (x111/168). 
Ein US-Militärgericht fällte am 16. Juli 1946 in Dachau die Urteile gegen 73 ehemalige An-
gehörige der 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte-SS "Adolf Hitler" ("Malmedy-Prozeß").  
Am 2. September 1946 lieferte die US-Militärregierung 16 vermeintliche deutsche Kriegs-
verbrecher an die CSR aus. Zu den Ausgelieferten gehörte auch der ehemalige Prager Fe-
stungskommandant, General Rudolf Toussaint (1891-1968). 
Am 1. Oktober 1946 wurden im Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-Prozeß nach 403 öffentli-
chen Sitzungen die Urteile verkündet.  
12 NS-Führer (Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, 
Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sau-
ckel, Arthur Seyß-Inquart und Julius Streicher) wurden zum Tod durch den Strang verurteilt.  
Rudolf Heß, Walter Funk und Erich Raeder erhielten lebenslange Freiheitsstrafen.  
Baldur von Schirach, Albert Speer, Konstantin Freiherr von Neurath und Karl Dönitz erhiel-
ten 10- bis 20jährige Freiheitsstrafen.  
Hjalmar Schacht, Franz von Papen und Hans Fritzsche wurden freigesprochen.  
Die Führungskorps der NSDAP, Gestapo, SS und SD stufte man als verbrecherische Organi-
sationen ein. Das deutsche Reichskabinett, der Generalstab und das Oberkommando der 
Wehrmacht wurden im Sinne der Anklage für nicht verbrecherisch befunden und freigespro-
chen.  
Die sowjetische Anklagevertretung lehnte damals alle Freisprüche ab und forderte die Todes-
strafe für Heß.  
Der US-Anklagevertreter Robert Kempner (1899-1993) schrieb am 1. Oktober 1946 über den 
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Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß (x243/257): >>... Das Nürnberger Urteil ist von einem 
unabhängigen Gericht nach vorbildlich geführter und minutiöser Verhandlung gesprochen 
worden, und von historischer Bedeutung in Gegenwart und Zukunft.<< 
Der deutsche Historiker Werner Maser (1922-2007) schrieb später über den Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozeß (x243/257): >>... Die Richter sind nur von Staaten bestellt, die in 
diesem Krieg die eine Partei gewesen sind. Diese eine Streitpartei ist Schöpfer der Gerichts-
verfassung, Ankläger und Richter.  
Die (USA) haben bisher verlangt, daß die Richterbank mit Neutralen unter Zuziehung von 
Vertretern aller Streitparteien besetzt werde. (Wie) im Internationalen Gerichtshof im 
Haag.<< 
Am 16. Oktober 1946 wurden im Nürnberger Gefängnis zehn deutsche Hauptkriegsverbrecher 
gehängt, während Hermann Göring kurz vor der Hinrichtung Selbstmord beging. Die Asche 
der Leichen wurde anschließend "in alle Winde" zerstreut. 
Konrad Adenauer schrieb am 22. Oktober 1946 (x095/53): >>... Im übrigen begrüße ich das 
Nürnberger Verfahren als einen völkerrechtlichen Fortschritt, allerdings unter der Vorausset-
zung, daß in Zukunft derartige Verfahren gegenüber allen Kriegsverbrechern angewendet 
werden und man sich nicht darauf beschränkt, einmal ein solches Verfahren an dem zerschla-
genen Deutschland zu statuieren. ...<< 
Die "United-Press" berichtete am 14. Januar 1947 über die Hinrichtung von 2 NS-Verbrechern 
(x043/253): >>Im Berliner Gefängnis in der Lehrterstraße sind heute morgen 2 Frauen ent-
hauptet worden.  
Es handelt sich um die Ärztin Hilde Wernicke und die Pflegerin Helene Wieczorek, denen zur 
Last gelegt worden war, Hunderte von geisteskranken Personen durch "Gnadentötung" besei-
tigt zu haben. ... Sie töteten ihre Opfer durch Einspritzungen.<< 
In der CSR wurde am 15. Februar 1947 der "Abgeordnetenprozeß" (Verhandlungsbeginn: 10. 
Dezember 1946) beendet. Obwohl man den 16 Abgeordneten und Senatoren der Sudetendeut-
schen Partei keine Teilnahme an Verbrechen nachweisen konnte, wurden 6 Angeklagte (Hans 
Krebs, Georg Böhm, Franz Schreiber, Franz Werner, Ernst Kundt und Hans Westen) zum Tod 
verurteilt und hingerichtet. 9 Angeklagte erhielten Freiheitsstrafen von 3 Jahren bis zu lebens-
länglicher Haft. Ein Angeklagter wurde freigesprochen (x004/78). 
Der ehemalige SS-Gruppenführer Jürgen Stroop (1895 in Detmold geboren, leitete 1943 die 
Liquidierung des Warschauer Gettos, "Henker von Warschau") wurde am 21. März 1947 
durch ein US-Militärgericht in Dachau wegen Erschießung gefangener alliierter Piloten zum 
Tod verurteilt und anschließend an Polen ausgeliefert (x051/567).  
Am 16. April 1947 wurde Rudolf Hoeß (1900 in Baden geboren) im ehemaligen Vernich-
tungslager Auschwitz gehängt. Hoeß (bereits 1923 wegen Mordes vorbestraft) war von 1940-
43 Lagerkommandant des Vernichtungslagers Auschwitz. 
Im Juli 1947 verurteilte das jugoslawische Militärgericht in Laibach insgesamt 12 Deutsche 
(unter ihnen sind u.a. General Kübler und der ehemalige Gauleiter von Kärnten, Dr. Friedrich 
Rainer) und einen jugoslawischen Staatsbürger zum Tod (x006/586).  
22 SS-Angehörige und Wachleute des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald werden 
am 14. August 1947 in Dachau zum Tod durch den Strang verurteilt. 
Am 20. August 1947 wurde in Nürnberg im ersten NS-Ärzteprozeß (gegen 23 ehemals füh-
rende nationalsozialistische Mediziner) das Urteil verkündet. 7 Angeklagte (Karl Brandt, Karl 
Gebhardt, Rudolf Brandt, Joachim Maugosky, Wolfgang Sievers, Viktor Brack und Waldemar 
Koven) wurden zum Tod durch den Strang, 5 Angeklagte wurden zu lebenslänglich Zucht-
haus und 4 Angeklagte zu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen von 10 bis 20 Jahren verurteilt. 7 
Angeklagte wurden freigesprochen (x111/356).  
Ein sowjetisches Militärgericht verurteilte am 31. Oktober 1947 vierzehn ehemalige SS-
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Wachleute des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu lebenslanger Zwangsarbeit. 
Im sog. "Pohl-Prozeß" wurden am 3. November 1947 Oswald Pohl und drei weitere Ange-
klagte zum Tod verurteilt. 
Das Nürnberger US-Militärgericht verurteilte am 4. Dezember 1947 den ehemaligen NS-
Reichsjustizminister Franz Schlegelberger, den früheren NS-Staatssekretär Herbert Klemm 
und den früheren Vorsitzenden des Volksgerichtshofes Oswald Rothaus sowie den ersten 
Staatsanwalt des Volksgerichtshofes Rudolf Öschey zu lebenslänglicher Haft (x111/398). 
Ein US-Militärgericht fällte am 22. Dezember 1947 in Nürnberg die Urteile gegen Flick und 
fünf leitende Angestellte ("Flick-Prozeß").  
Am 30. Dezember 1947 beendeten die Militärgerichte in Dachau mit der Urteilsverkündung 
im Nordhausen-Prozeß ihre Tätigkeit (x111/407): >>Von 1.650 Personen werden 1.380 verur-
teilt und 243 freigesprochen.  
417 Urteile lauten auf Tod durch den Strang, 196 auf lebenslängliche Freiheitsstrafe.  
Im letzten Strafverfahren gegen die Hauptschuldigen des Konzentrationslagers Nordhausen 
werden ein Angeklagter zum Tode durch den Strang und sieben Angeklagte zu lebenslängli-
chem Zuchthaus verurteilt, während vier der insgesamt 19 Angeklagten freigesprochen wer-
den. ...<< 
Am 24. Januar 1948 wurde der ehemalige SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel in 
Krakau hingerichtet. 
Der Nürnberger Militärgerichtshof verurteilte am 19. Februar 1948 folgende Wehrmachtsoffi-
ziere (x112/457): >>... Feldmarschall Wilhelm List und General Walter Kuntze (erhalten eine) 
... lebenslängliche Zuchthausstrafe (Fall VII).  
Die Generale Lothar Rendulic und Wilhelm Speidel erhalten 20 Jahre, Helmuth Felmy 15 Jah-
re, Hubert Lanz 12 Jahre, Ernst von Leyser 10 Jahre und Ernst Dehner 7 Jahre Zuchthaus.  
Die Generale Curt von Geitner und Hermann Foertsch werden freigesprochen.  
Feldmarschall Maximilian von Weichs wird wegen lebensgefährlicher Erkrankung von der 
Verhandlung freigestellt.<< 
Am 26. Februar 1948 wurden in Hameln vierzehn ehemalige Gestapo-Beamte gehängt, die 
man wegen der Ermordung von 50 gefangenen britischen Fliegeroffizieren zum Tod verurteilt 
hatte (x130/253). 
Ein US-Militärgericht fällte am 10. März 1948 in Nürnberg die Urteile gegen 14 angeklagte 
ehemalige SS-Abteilungsleiter ("RuSHA-Prozeß").  
Am 10. April 1948 wurden in Nürnberg im sog. "Einsatzgruppen-Prozeß" (Fall IX) 22 ehema-
lige SS-Führer verurteilt. 14 Angeklagte wurden zum Tod durch den Strang verurteilt 
(x112/492). 
Der französische Philosoph Raymond Aron (1905-1983) schrieb am 11. April 1948 in der Pa-
riser Tageszeitung "Le Figaro" über die Verdrängung der kommunistischen Verbrechen 
(x087/128): >>Wer ein Regime, das Konzentrationslager einrichtet und eine politische Polizei 
unterhält, die jene des Zaren weit übertrifft, als Station auf dem Weg der Befreiung der 
Menschheit betrachtet, der verläßt die Grenzen selbst der für Intellektuelle noch erträglichen 
Idiotie. ...<< 
Albert Forster (1902 in Fürth geboren, ehemaliger NS-Reichsstatthalter des Reichsgaues Dan-
zig-Westpreußen) wurde im April 1948 in Warschau wegen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zum Tod verurteilt. Das Todesurteil wurde später nach Gnadengesuchen mehrfach 
aufgeschoben. Forster wurde schließlich im Jahre 1952 in Warschau hingerichtet. 
In Den Haag wurde am 4. Mai 1948 der ehemalige österreichische SS-Obergruppenführer 
Hanns Rauter (1895-1949, Chef der deutschen Polizei in den Niederlanden) zum Tod verur-
teilt. 
Ein US-Militärgericht fällte am 30. Juli 1948 in Nürnberg die Urteile gegen 23 Vorstands- 
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und Aufsichtsratsmitglieder, Direktoren sowie leitende Angestellte der I. G. Farbenindustrie 
("I. G. Farben-Prozeß").  
Die "United-Press" berichtete am 31. Juli 1948 über die Urteile im Nürnberger "Krupp-
Prozeß" (x043/429): >>Das amerikanische Kriegsverbrecher-Tribunal hat heute die Firma ... 
Krupp, vertreten durch Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, und 11 ihrer leitenden Direk-
toren, der Mißhandlung von Sklavenarbeitern in ihren Rüstungsbetrieben sowie der Plünde-
rung und Ausraubung der Industrien in den besetzten Ländern für schuldig befunden. ...<< 
Wegen Schändung der Sowjetflagge verurteilte ein sowjetisches Militärgericht am 13. Sep-
tember 1948 fünf deutsche Angeklagte (unter ihnen waren vier Jugendliche im Alter von 16-
20 Jahren) zu 25 Jahren Zwangsarbeit (x112/590). 
Nach einer Verhandlungsdauer von 8 Monaten wurde am 28. Oktober 1948 in Nürnberg der 
OKW-Prozeß (sog. "Geisel-Prozeß") gegen ehemalige Wehrmachtsoffiziere (Südost-Gene-
räle) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen (Ermordung von 
Tausenden von Zivilisten in Jugoslawien, Albanien und Griechenland) beendet.  
2 Angeklagte wurden zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 9 Generäle erhielten 3 bis 20jährige 
Haftstrafen und 2 Generäle sprach der US-Militärgerichtshof frei.  
In Landsberg/Lech wurden am 5. November 1948 vierzehn verurteilte NS-Verbrecher hinge-
richtet. 
Am 12. November 1948 wurden in Landsberg/Lech fünfzehn verurteilte KZ-Aufseher ge-
hängt. 
Am 9. Dezember 1948 wurde die UN-Konvention "über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes" offiziell verabschiedet und verkündet. 
Ein US-Militärgericht fällte am 11. April 1949 in Nürnberg die Urteile gegen den ehemaligen 
deutschen Außenminister und Leiter der "Geschäftsführenden Reichsregierung" Johann Lud-
wig (Lutz) Graf von Schwerin von Krosigk sowie Staatssekretär Weizsäcker und 19 weitere 
hohe Beamte des Auswärtigen Amtes ("Wilhelmstraßen-Prozeß").  
Anfang Dezember 1949 wurden die deutschen Generale Bleyer, Henke und Hülfing sowie 
mehrere österreichische Offiziere vom jugoslawischen Militärgericht in Werschetz zum Tod 
verurteilt. 
Die Briten lieferten am 14. Februar 1950 den ehemaligen ostpreußischen Gauleiter Koch an 
Polen aus. Erich Koch (1896 in Elberfeld/Wuppertal geboren) wurde erst im März 1959 zum 
Tod verurteilt. Diese Todesstrafe (wegen Massenmord an polnischen Zivilisten) wandelte man 
jedoch später in lebenslängliche Haft um, da Koch nachweislich geisteskrank war und deshalb 
nach polnischem Strafrecht nicht hingerichtet werden durfte. Koch starb wahrscheinlich im 
Jahre 1986 (x030/207). 
In Waldheim begannen am 26. April 1950 die sog. "Kriegsverbrecherprozesse". Bis Juli 1950 
wurden in der DDR 3.324 Verfahren abgewickelt. 33 Angeklagte verurteilte man zum Tod. 
146 Personen erhielten lebenslängliche Haft. 1.901 Verurteilte mußten für 15-25 Jahre ins 
Zuchthaus. 947 Angeklagte wurden zu Haftstrafen von 10-14 Jahren verurteilt. 295 Personen 
erhielten bis zu 9jährige Haftstrafen. Nur 4 Angeklagte sprach man frei (x126/218).  
In der Nacht zum 4. November 1950 wurden die in Waldheim zum Tod Verurteilten durch 
den Strang oder die Guillotine hingerichtet (x126/219). 
Der deutsche Journalist Karl Wilhelm Fricke berichtete später über die Waldheimer Prozesse 
(x126/216-218): >>Ein Volksschullehrer etwa wurde angeklagt, weil er – ohne daß ein indivi-
dueller Schuldvorwurf erhoben worden wäre – die Schulkinder "im nazistischen Ungeist er-
zogen" haben sollte: 12 Jahre Zuchthaus. 
Ein Journalist, Wirtschaftsredakteur der Wochenzeitschrift "Das Reich" wurde nur darum 
verurteilt, weil er das gewesen war: 12 Jahre Zuchthaus. 
Ein Pfarrer bezichtigt, "die Nürnberger Rassegesetze gefördert" zu haben, indem er Kirchen-
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buchauszüge für den von Nazibehörden geforderten sogenannten Ariernachweis ausgefertigt 
hatte: 15 Jahre Zuchthaus. 
Ein Angehöriger der Waffen-SS, Kriegsfreiwilliger, an Kriegsverbrechen nicht beteiligt, wur-
de nach 4 Jahren Internierung wegen Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation 
verurteilt: 15 Jahre Zuchthaus. 
Einem als Treuhänder nach Polen verpflichteten Wirtschaftsjuristen wurde "Ausplünderung 
der polnischen Wirtschaft" vorgeworfen: 25 Jahre Zuchthaus. 
Ein ehemaliger Landrat in Ostpommern und späterer Bürgermeister in Mecklenburg erhielt 
"wegen Unterstützung der Nazi-Herrschaft" lebenslanges Zuchthaus, ohne daß ein konkreter 
Schuldnachweis auch nur versucht worden wäre. 
Der ehemalige Oberstaatsanwalt Wilhelm Rode, der niemals mit politischen Strafsachen be-
faßt war, teilte seine Verurteilung in einem Brief aus Waldheim ... mit folgenden Worten mit: 
"Bin wegen außerordentlicher Unterstützung der Gewaltherrschaft und Mittäterschaft an den 
insgesamt begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Zuchthaus, Ver-
mögenseinziehung und anderen Nebenfolgen als Hauptverbrecher verurteilt worden. Konkrete 
eigene Vorkommnisse sind mir nicht vorgeworfen." ... 
Der Leiter einer großen Hypothekenbank in Berlin, von Quistrop (der dem Nationalsozialis-
mus ablehnend gegenüberstand), wurde als Reichsbankpräsident angeklagt; der Hinweis auf 
Schacht und Funk nutzte nicht viel. Auf die Frage Quistrops, ob unter diesen Umständen eine 
Verteidigung noch Zweck habe, verneinte der Richter. So konnte sehr rasch das Urteil von 18 
Jahren Zuchthaus gefällt werden. 
Ein alter Offizier hatte in Polen eine Gutsbesitzerin geheiratet und war dorthin übergesiedelt. 
Im Kriege war er als Dolmetscher eingestellt. Ihm wurde vorgeworfen, daß er durch seine Tä-
tigkeit den Feinden des Nazismus geschadet habe. Als er die Frage, ob er auch an der Kristall-
nacht in Berlin mitgemacht habe, verneinte mit dem Hinweis, daß er ja in Polen gelebt habe, 
erklärte der Richter: "Entscheidend ist, daß Sie, wenn Sie in Berlin gewesen wären – bestimmt 
sich daran beteiligt hätten." ... 
Wilhelm Hochstetter, der als Fabrikdirektor in Leipzig Ehrenkonsul von Haiti war, wurde vor-
geworfen, daß er diese Stelle dazu benutzt habe, in Haiti für den Nazismus zu werben. Die 
Antwort, daß er nie in Haiti war und daß dieser Staat sich kaum für den Nazismus geeignet 
hätte, schützte ihn nicht vor 15 Jahren Zuchthaus. 
Ein Volkssturmmann wurde nach dem sowjetischen Protokoll angeklagt, daß er eine bestimm-
te Brücke in Görlitz gesprengt habe; auf seinen Hinweis, daß zahlreiche in Waldheim anwe-
sende Kameraden bezeugen, daß diese Brücke noch intakt sei, erklärte der Richter: "Dann ha-
ben Sie jedenfalls eine andere gesprengt." ...<< 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Schauprozes-
se" in der SBZ (x009/379): >>Schauprozesse, früher offiziell "Prozesse vor erweiterter Öf-
fentlichkeit" genannt, sind ein beliebtes Mittel der bolschewistischen Justiz, um abschrecken-
de Wirkung auf die Bevölkerung auszuüben (Generalprävention). 
"Die Verhandlungen vor breitester Öffentlichkeit ... können zur Stärkung des allgemeinen de-
mokratischen Rechtsbewußtseins und der Einsicht in die Notwendigkeit, die demokratischen 
Gesetze zu achten, sowie als wirksame Waffe im Kampf um die Festigung unserer demokrati-
schen Ordnung nicht hoch genug eingeschätzt werden" (Max Fechner in: "Neue Justiz" ...).  
... Später wurde die Taktik in der Organisierung der Schauprozesse verändert.  
An Stelle einer möglichst großen Zuhörerschaft wurden bestimmte Personengruppen zu einem 
Prozeß besonders eingeladen. Der Zutritt zu diesen Schauprozessen ist meist nur gegen Ein-
trittskarten möglich. Gericht und Verhandlungsraum sind durch die Volkspolizei abgesperrt. 
Der Verlauf eines Schauprozesses ist meistens vorher genau abgesprochen. Oft konnte beo-
bachtet werden, daß sich die Angeklagten in ihren Aussagen an vor der Hauptverhandlung 
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niedergeschriebene Protokolle hielten.  
Von für die "Bewußtseinsbildung" und Erziehung der Bevölkerung besonders geeignet er-
scheinenden Szenen werden Rundfunk- und Fernsehübertragungen gesendet und Wochen-
schau-Berichte hergestellt. ...<< 
Am 22. Dezember 1950 erklärte die kommunistische Abgeordnete Marie-Claude Vaillant-
Courtier (1912-1996, als Mitglied der französischen Widerstandsbewegung im Gefängnis und 
in deutschen Konzentrationslagern interniert) während einer Gerichtsverhandlung (x075/189): 
>>Ich weiß, daß es in der Sowjetunion keine Konzentrationslager gibt, und ich halte das so-
wjetische Strafvollzugswesen unbestreitbar für das erstrebenswerteste in der ganzen Welt.  
Ich glaube, die Sowjetunion ist das einzige Land, in dem alle Verurteilten, ganz gleich, ob aus 
strafrechtlichen oder politischen Gründen Verurteilte, ein Gehalt bekommen, das dem ent-
spricht, was sie draußen bekämen, sie können kaufen, was sie draußen kaufen würden, ausge-
nommen alkoholische Getränke, was natürlich für diejenigen, die gerne trinken, unangenehm 
ist, und sie können sich von ihrem Gehalt ein Einzelzimmer mieten, wenn sie es wünschen, 
und sie haben die Möglichkeit, zu schreiben, Filme zu sehen und Musik zu machen. ...<< 
Der französische Politikwissenschaftler und Germanist Alfred Grosser schrieb später in sei-
nem Buch "Ermordung der Menschheit" über die Sympathisanten der kommunistischen bzw. 
stalinistischen Sowjetunion (x075/187): >>... Die Blindheit hat nichts spezifisch Französi-
sches an sich. Auf der Liste der Besucher der Sowjetunion standen bedeutende Vertreter der 
englischen und amerikanischen Intelligenz, die begeistert zurückkehrten und Zeugnis ablegten 
von der Menschlichkeit des Regimes, und von seinen großen Erfolgen dank der revolutionä-
ren Begeisterung und des revolutionären Scharfblicks.  
Bertrand Russell, Julian Huxley – der zukünftige erste Generalsekretär der UNESCO -, Owen 
Lattimore und sogar der amerikanische Vizepräsident Henry Wallace: Wie lächerlich und un-
ehrenhaft wirken doch im nachhinein ihre Äußerungen! ...<< 
Ilse Koch (1906-1967, Ehefrau des Lagerkommandanten des KZ Buchenwald) wurde am 15. 
Januar 1951 von einem deutschen Gericht zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 
"Bild-Extra" berichtete am 15. Januar 1951 über den Prozeß gegen Ilse Koch (x305/16): >>Il-
se Koch: Die "Hexe von Buchenwald" verurteilt ... 
Offiziell war sie nur die Ehefrau von Karl Koch, dem Lagerkommandanten des KZ Buchen-
wald. Doch Ilse Koch, von den Häftlingen "Kommandeuse" oder "Hexe von Buchenwald" 
genannt, verbreitete selbst Angst und Schrecken. 
Die drei Hauptanklagepunkte (von 105) beim Prozeß: Bestrafung von willkürlich ausgewähl-
ten Häftlingen durch brutale Prügel, Baumhängen, Bunkerhaft, Züchtigung von Häftlingen mit 
der Reitpeitsche; Anfertigung von Lampenschirmen aus tätowierter Menschenhaut.  
Das Schwurgericht kann Ilse Koch nur einen Teil ihrer Taten nachweisen. Urteil: Lebensläng-
lich.<< 
Am 8. Juni 1951 wurden in der Bundesrepublik Deutschland die letzten NS-Kriegsverbrecher 
hingerichtet. Gehängt wurden die SS-Führer Paul Blobel, Werner Braune, Erich Naumann, 
Otto Ohlendorf, Oswald Pohl, Georg Schallermair und Hans Schmidt (ehemaliger Adjutant im 
KZ Buchenwald). 
Walter Közle (VdH-Referent für Landsberg, Wittlich und Werl) berichtete über das 1. deut-
sche Heimkehrertreffen am 9. September 1951 im Bonner Bundeshaus: >>... Schafft endlich 
und zwar ehrlich Europa! forderte der 1. Vorsitzende des VdH in seiner programmatischen 
Rede während des Festaktes des 1. deutschen Heimkehrertreffens am 9. September 1951 im 
Bonner Bundeshaus.  
Er gab damit dem Gefühl all derer Ausdruck, die das harte Los der Kriegsgefangenschaft am 
eigenen Leib verspürt haben. ...  
Es wird niemand geben, der tatsächlich begangene Verbrechen decken oder beschönigen will. 
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Es wird auch niemand geben, der etwas dagegen einzuwenden hat, daß tatsächlich begangene 
Verbrechen bestraft werden. Kein rechtlich denkender Mensch hat aber andererseits ein Ver-
ständnis dafür, daß man nach der Kapitulation wahllos Schuldige und wirklich Unschuldige in 
den Schmelztiegel eines kollektiven Verbrechertums stieß.  
Ebensowenig wird er ein Verständnis dafür aufbringen, daß man nur auf deutscher Seite 
"Kriegsverbrecher" entdeckte, daß man in den Verfahren gegen deutsche Männer und Frauen 
Rechtsnormen, die in der modernen Rechtswelt bisher unwidersprochen, international aner-
kannt und in fast allen Strafgesetzbüchern und zahlreichen Strafverfassungen fest verankert 
sind, und die man auch in die Charta der Menschenrechte aufnahm, beiseite schob, unbeachtet 
ließ oder sie außerordentlich umstritten, ja willkürlich auslegte. 
... Hätten die heute inhaftierten angeblichen "Kriegsverbrecher" tatsächlich Verbrechen be-
gangen, wären sie nicht mehr am Leben, sondern längst exekutiert. Sollten sie sich aber viel-
leicht in Einzelfällen begangener Vergehen schuldig gemacht haben, dann stehen ihre Strafen 
in keinem Verhältnis zu diesen (so liegt z.B. das Strafmaß der zur Zeit in Werl inhaftierten 
angeblichen "Kriegsverbrecher" nur zu einem schwachen Drittel unter 15 Jahren Gefängnis!): 
Wie soll ein ehemaliger deutscher Major, der Ortskommandant war und nur deswegen zu 8 
Jahren verurteilt wurde, weil in dem Bezirk seiner Kommandantur – also nicht an dem Ort 
selbst - ein kriegsgefangener englischer Major von deutschen Soldaten geohrfeigt worden sein 
soll, ein Schuldbewußtsein aufbringen? 
Bedeutende Persönlichkeiten gerade in den Gewahrsamsländern haben sich in sehr kritischer, 
ja eindeutiger Weise über die gefällten Urteile ausgesprochen und sich für eine gerechte Lö-
sung des Kriegsverbrecherproblems eingesetzt. Selbst im Laufe einer Debatte im Rechtsaus-
schuß der Generalversammlung der UNO wurde besonders beachtet, "daß Deutsche auf der 
Grundlage von Prinzipien verurteilt und hingerichtet worden seien, deren Rechtsgültigkeit 
jetzt bestritten werden" (New York Times).  
Warum sprach man z.B. einen Col. Stevens von der Anklage brutalster Gefangenenmißhand-
lung in Bad Nenndorf frei mit der Begründung, daß er von diesen Mißhandlungen nichts ge-
wußt habe (während er erwiesenermaßen selbst aktiv daran teilnahm), und verurteilte dagegen 
einen deutschen Professor, der weder Gefangene getötet oder mißhandelt hat noch töten oder 
mißhandeln ließ, ursprünglich zum Tode? 
Warum sprach man die Untergebenen des vorgenannten Col. Stevens, die an gefangenen 
Deutschen sadistische Grausamkeiten verübten, frei mit der Begründung, daß sie nur auf Be-
fehl gehandelt hätten, und verurteilten dagegen deutsche Soldaten – ganz gleich, ob sie der 
Wehrmacht oder der SS angehörten – trotz desselben Einwandes zu langjährigen Freiheitsstra-
fen, ja zum Tode? ... 
Gleiches Recht für alle? Geeintes Europa?  
Mir scheint, wir sind noch meilenweit von diesem ersehnten Ziel entfernt, solange man noch 
immer mit zweierlei Maß mißt, sofern es sich um Deutsche handelt, und solange Deutsche in 
den Gefängnissen der westlichen Gewahrsamsmächte vergebens auf Recht, Gerechtigkeit und 
vor allem auf ihre Freiheit warten! ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 24.12.2005) über 
Folter und Mißhandlungen von deutschen Internierten (x887/...): >>In den Händen briti-
scher Folterer 
England hat Akten aus dem Zweiten Weltkrieg freigegeben, die die Behandlung deutscher 
Soldaten dokumentieren 
Mit allen Anzeichen der Verblüffung veröffentlichten die bundesdeutschen Medien am letzten 
Wochenende vor Weihnachten eine von der britischen Zeitung "Guardian" übernommene 
Meldung, der zufolge in den Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges die britischen Besat-
zungstruppen in Bad Nenndorf (bei Hannover) ein Lager unterhalten haben, in denen Deut-
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sche gefoltert wurden, um sie zu erwünschten Aussagen zu zwingen. Angeblich seien erst 
jetzt in England entsprechende Akten und Dokumente freigegeben worden, aus denen die bri-
tische Folterpraxis hervorgehe. 
Wer es in Deutschland wissen wollte, der hätte es längst erfahren können: Nach Kriegsende 
betrieb der militärische britische Geheimdienst ein Verhörzentrum in Bad Nenndorf, für das 
die "Controll Commission for Germany/British Element" zuständig war. Dort faßte man Deut-
sche zusammen, die für den britischen Nachrichtendienst von Interesse sein konnten. 
Und sagten sie nicht wunschgemäß aus, wurden sie allen Arten der Folter ausgesetzt. Man 
entzog ihnen das Essen, ließ sie im Winter nackt in unbeheizten Räumen stehen, bis sie zu-
sammenbrachen und sich die Zehen erfroren hatten, schlug sie unter Zuhilfenahme aller mög-
lichen Prügelinstrumente zusammen, stellte ihnen nur mangelhafte Gefangenenkleidung zur 
Verfügung, schikanierte sie in jeder möglichen Weise. 
Aus Angst, totgeschlagen zu werden, wagte es damals niemand, sich bei höheren Stellen zu 
beschweren. Es sollen Verhöre und Folter bis zum Tode des Delinquenten durchgeführt wor-
den sein, doch gibt es darüber bisher in der Öffentlichkeit keine Unterlagen. 
Schon 1948 erschienen in der Zeitschrift "Quick" erste Berichte über diese Vorgänge. Auch 
"Die Zeit", damals noch von ganz anderem Zuschnitt als heute, nahm sich des Themas an und 
prangerte diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. 
Offiziell waren in diesem Geheimgefängnis der Briten sogenannte "war criminals" inhaftiert. 
Welcher Art diese "Verbrecher" waren, geht etwa hervor aus einem an die Öffentlichkeit ge-
langten britischen Bericht über den Häftling Karl Dankwort, der während des Krieges als Er-
ster Sekretär an der deutschen Gesandtschaft in Stockholm tätig gewesen war. 
Er soll "als Diplomat alter Schule" in der Stockholmer Gesellschaft und im internationalen 
diplomatischen Korps hohes Ansehen genossen haben. Nachdem er im Oktober 1945 von den 
Schweden in die britische Besatzungszone Deutschlands abgeschoben worden war, steckten 
ihn die Briten sofort in eines ihrer Internierungslager und von dort dann in das Folterlager Bad 
Nenndorf. 
Was man aus Dankwort herauspressen wollte, ist bis heute nicht bekannt. Er wurde von den 
Briten mißhandelt, bis man ihn schließlich am 7. Oktober 1946 entlassen wollte. Das geschah 
aber nicht. Da er zuviel über die Vernehmungsmethoden wußte, saß er am 20. November 
1946, der Tag, an dem offenbar der Bericht verfaßt worden war, immer noch im Lager. Wann 
er endlich die Freiheit bekam, geht aus dem Dokument nicht hervor. 
Im Jahr 1990 wurde an der Philosophischen Fakultät der Universität Münster eine Doktorar-
beit zum Thema "Umerziehung im Lager - Internierung und Bestrafung von Nationalsoziali-
sten in der britischen Besatzungszone Deutschlands" eingereicht, in der Heiner Wember, heu-
te Mitarbeiter vom ZDF und WDR, auch Einzelheiten über das Verhörzentrum in Bad Nenn-
dorf mitteilte. 
Es handelt sich keineswegs um eine revisionistische oder gar rechtsradikale Schrift; Wember 
war sehr einverstanden mit den Strafmaßnahmen der Sieger den Deutschen gegenüber, ja, er 
vertrat sogar die Meinung, daß viele zu gering bestraft worden seien. 
Trotzdem konnte er an den Tatsachen in Bad Nenndorf nicht vorbeigehen. Schon vor 14 Jah-
ren war diese Doktorarbeit als Buch erschienen, so daß jeder, der sich informieren wollte, dies 
auch konnte. 
Kommandant des Bad Nenndorfer Lagers war Oberst Stevens, der sich an den Mißhandlungen 
beteiligte - was den Doktoranden Heiner Wember nicht daran hinderte, zu behaupten, die 
Quälereien seien "ohne Wissen vorgesetzter Stellen" geschehen. Es ist bezeugt, daß Oberst 
Stevens Gefangene schlug und ihnen im Winter befahl, die Kleidung abzulegen, die er dann 
mit Dreckwasser übergießen ließ. 
Obwohl die Existenz des Lagers geheim war, drangen Informationen an die Öffentlichkeit. 
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Die einzigen, die Zugang hatten, waren Geistliche. Wie auch in anderen Fällen, waren es auch 
hier katholische Seelsorger, die Informationen über Folter und Mißhandlungen an übergeord-
nete Stellen, in diesem Falle an den Bischof von Hildesheim, weiterleiteten, der sich an den 
englischen Kardinal Griffy wandte. 
Der schaltete den Labour-Unterhausabgeordneten Stokes ein, der daraufhin am ersten Pfingst-
tag 1947 unangemeldet in dem Nenndorfer Lager erschien und sich selbst ein Bild von den 
Zuständen machte. Kurze Zeit später erschienen im Lager Kriminalbeamte von Scotland Yard. 
Das Lager wurde von Deutschland-Minister Lord Pakenham aufgelöst. 
Im Frühjahr 1948 wurden in London der Kommandant Colonel Stevens, einige seiner Ver-
nehmungsoffiziere und Wachen sowie der Lagerarzt angeklagt. Verurteilt wurde nur der La-
gerarzt. Seine Strafe: Entlassung aus den Diensten der britischen Armee. Alle anderen Ange-
klagten wurden freigesprochen. 
Bad Nenndorf war keineswegs das einzige von westalliierten Siegern unterhaltene Lager, in 
dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Erinnert sei an die systemati-
schen Folterungen von 72 Soldaten der Waffen-SS durch US-amerikanische Offiziere. Von 
ihnen sollte die Aussage erpreßt werden, sie hätten auf Befehl ihrer Kommandeure alliierte 
Kriegsgefangene in Malmedy ermordet. 
Obwohl alle Angeklagten vor Gericht ihre Aussagen widerriefen mit Hinweis darauf, daß sie 
durch Folter erpreßt worden seien, wurden sie verurteilt, allein 43 von ihnen zum Tod durch 
den Strang. 
Die energischen Bemühungen ihres US-amerikanischen Hauptanwalts, Colonel Everett und 
seiner deutschen Anwaltskollegen, Appelle der katholischen und evangelischen Kirche, der 
Einsatz des amerikanischen Senators Joseph R. McCarthy sowie - nach Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland - der ersten Bundesregierung erwirkten schließlich, daß alle Urteile 
ausgesetzt wurden. 
Allerdings wurde verboten, die Schuldfrage zu stellen. 
Eine unabhängige Untersuchung des Malmedy-Prozesses, der ganz offenkundig ausschließlich 
mit der Absicht geführt worden war, belastendes Material über die Waffen-SS zu beschaffen, 
damit sie im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß als "verbrecherische Organisation" verurteilt 
werden konnte, gibt es bis heute nicht.<< 
Das Landgericht Hannover berichtete im Urteil vom 20. Dezember 1951 gegen einen deut-
schen KZ-Helfer über die Zustände in einem polnischen Internierungslager (x025/51): >>... 
Die Deutschen selbst waren im Lager getrennt nach Männern, Frauen und Kleinkindern, kin-
derlosen Frauen und Mädchen sowie Knaben im Alter bis etwa 15-16 Jahren untergebracht. 
Familien wurden rücksichtslos auseinandergerissen.  
Kamen die betreffenden Angehörigen dennoch insgeheim zusammen und wurden sie dabei 
von der polnischen Miliz gefaßt, dann gab es dafür entsetzliche Prügelstrafen bzw. die Todes-
strafe. Vergewaltigungen der Frauen durch Polen waren an der Tagesordnung. Die meisten 
Polen waren überdies geschlechtskrank.  
An Verpflegung gab es für die Deutschen täglich mittags 1/2 l Wassersuppe, dazu morgens 
und abends 3 bis 4 alte, meistens faule, anfangs sogar ungekochte Kartoffeln und eine halbe 
Scheibe Brot. ... 
Andererseits spotteten die hygienischen und sanitären Verhältnisse im Lager aller Beschrei-
bung, so daß eine große Läuseplage herrschte. Die Folge dieser Zustände war, daß viele Men-
schen am Flecktyphus verstarben. Zwar hatten die Polen den deutschen Lagerinsassen Dr. E., 
der von Beruf Arzt war, zum Lagerarzt gemacht. Jedoch hatten sie ihm keinerlei medizinische 
Instrumente oder Medikamente zur Verfügung gestellt, ja sie hatten sogar die Medikamente, 
die Dr. E. anfangs aus Abfallgruben und Trümmerhaufen mühsam zusammengesucht hatte, 
mit Füßen zertreten. ...  
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Infolge dieser Zustände allein verstarben schon viele Leute. Andere wieder wurden planmäßig 
aus nichtigen Anlässen von den Polen erschossen oder erschlagen. Wieder andere dienten den 
polnischen Partisanen als lebende Zielscheiben und wurden von den Polen gewissermaßen aus 
Spielerei erschossen. 
... Bei diesen Zuständen lag die Sterblichkeitsziffer im Lager sehr hoch. Die untere Grenze 
war im allgemeinen bei etwa 10 Toten pro Tag, die obere Grenze bei etwa 30 Toten. Es gab 
allerdings auch Tage, wo die Polen darüber hinaus in ganz besonderer Weise gegen die Deut-
schen wüteten. Hierzu zählt einmal die erste Nacht, die der Angeklagte im Lager verbrachte. 
Er war mit einem Schub von etwa 60 bis 70 Leuten ... nach einem anstrengenden Fußmarsch 
gekommen. In der ersten Nacht veranstalteten die Polen mit diesen halb verhungerten Men-
schen eine sogenannte "Nachtübung", wobei sie etwa die Hälfte der Menschen – und zwar 
solche, die nicht schnell "auf-nieder" machen konnten, - erschlugen. ...<<  
Ein US-Gericht der Alliierten Hochkommission verurteilte am 26. Mai 1954 den Leiter des 
tschechischen Lagers Budweis, Vaclav Hrnecek (der nach Westdeutschland geflohen war), zu 
8 Jahren Freiheitsentzug (x025/59).  
BGH-Präsident Hermann Weinkauff (1894-1981) erklärte am 24. Oktober 1957 während ei-
ner Gedenkansprache für die von der sowjetischen Geheimpolizei verhafteten Mitglieder des 
Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft (x026/94-95): >>Nach dem Zusammenbruch des 
Jahres 1945 wurde Leipzig der Sitz des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft am 
Reichsgericht, zunächst von amerikanischen Truppen besetzt. Diese zogen nach etwa 2 Mona-
ten wieder ab, und russische Truppen rückten ein.  
Einige Wochen danach wurden schlagartig an einem Tage etwa 35 Mitglieder des Reichsge-
richts und der Reichsanwaltschaft von der russischen Geheimpolizei verhaftet und zunächst in 
die Gefängnisse, später in das Lager Mühlberg an der Elbe gebracht. ... Später folgten noch 
einige Verhaftungen, so daß schließlich 38 oder 39 Mitglieder des Reichsgerichts und der 
Reichsanwaltschaft im Lager Mühlberg saßen. ... 
Von den 38 Verhafteten starben 34 in der Gefangenschaft, und zwar ganz überwiegend schon 
im ersten oder im zweiten Jahre. Einige wenige kamen später in das Lager Buchenwald und 
wurden dann bis auf einen in den berüchtigten Waldheimer Prozessen unter nichtigen Vor-
wänden zu durchschnittlich 25 Jahren Zuchthaus verurteilt und später nach etwa einem Jahr-
zehnt im "Gnadenweg" entlassen. Wenn ich richtig unterrichtet bin, starb einer der Entlasse-
nen auf besonders tragische Weise noch auf der Rückfahrt in seine Heimat.  
Von den 38 Verhafteten haben also nur 3 die mörderische Haft überlebt. 2 von ihnen sind heu-
te unter uns. Ebenso sind einige Frauen und Kinder der Verstorbenen hier. 
Warum starben alle diese Männer so rasch und so unaufhaltsam? ...  
Sie wurden unmenschlich behandelt, sie waren so unmenschlich untergebracht und ernährt 
und sie wurden zu so unmenschlichen Arbeitsleistungen gezwungen, daß jeder, der nicht ganz 
außergewöhnliche Kraftreserven, körperliche und seelische besaß, diesem furchtbaren Regime 
rasch erliegen mußte.  
Sie sollten ihm erliegen und sie sind ihm erlegen. Die größte Schuld trägt der kommunistische 
deutsche Lagerleiter, der von einem infernalischen Haß gegen das Reichsgericht beseelt war 
und der ständig öffentlich verkündete, alle Reichsgerichtsräte müßten verrecken. 
Ein Wort noch über die Behandlung der Frauen und der Familien der Verhafteten. Niemals 
erhielten die Frauen die geringste Nachricht, wo man ihre Männer hingebracht habe und was 
mit ihnen geworden sei. ... Auch von dem Tod ihrer Gatten erhielten die Frauen niemals 
Nachricht. Sehr viele Frauen hofften immer noch auf die Rückkehr ihrer Männer, die sie völ-
lig schuldlos wußten, während diese schon längst schmachvoll irgendwo in dem Lager ver-
scharrt waren. ... 
Warum rühren wir heute wieder an diese Dinge? Warum enthüllen wir heute im Bundesge-
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richtshof diese schlichte Gedenktafel, die das Andenken an die Opfer eines mörderischen Re-
gimes wachhalten soll?  
Gewiß kann man sagen: Hier wurden die namenlosen Greuel des nationalsozialistischen Re-
gimes mit ebenso namenlosen Gegengreueln beantwortet, die mit den NS-Greueln auch das 
gemeinsam hatten, daß sie ebenso blind, fühllos und rechtlos zuschlugen wie jene.  
Aber einmal muß ja dieser tödliche Zirkel von Greueln und Gegengreueln durchbrochen wer-
den, und einmal muß der rettende Absprung gefunden werden. Einmal müssen die Wahrheit 
und das Recht wieder siegen, und sei es auch nur in den Herzen der Menschen.  
Es geziemt sich gerade für die Männer des Rechtes, im Bekenntnis zu diesem Glauben der 
unschuldigen Opfer und der Märtyrer des Unrechtes zu gedenken, die stellvertretend für uns 
gelitten haben, ihr Andenken zu ehren und sich vor ihrem Schicksal in Ehrfurcht zu neigen. 
...<<  
Am 1. Juni 1962 wurde Adolf Eichmann (1906 in Solingen geboren) im Gefängnis von Ram-
le, bei Tel Aviv, hingerichtet.  
In Frankfurt begann am 20. Dezember 1963 ein Prozeß gegen 21 ehemalige Wachleute des 
KZ Auschwitz. 
Der Bundestag beschloß am 25. März 1965 ein Gesetz über die Verlängerung strafrechtlicher 
Verjährungsfristen, um die Verjährung von NS-Verbrechen zu vermeiden. 
Nach 20 Monaten wurde am 19. August 1965 in Frankfurt der "Auschwitz-Prozeß" gegen SS-
Angehörige des Lagerpersonals beendet. Die angeblich zu milden Urteile führten damals zu 
starken Protesten im In- und Ausland.  
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (52/1968) berichtete am 23. Dezember 1968 über jü-
dische Vergeltungsaktionen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges: >>Räche dein Volk 
Ein seltsam aufgeputzter Militärkonvoi rollte im Mai 1945 durch Oberitalien. An der Spitze 
flatterten weiß-blaue Fahnen mit dem David-Stern. An den Seiten der Dodge-Lastwagen war 
zu lesen: "Deutschland kaputt! Kein Volk! Kein Reich! Kein Führer! Die Juden kommen!" 
In den folgenden Wochen häuften sich bei den alliierten Kommandanturen in Tirol und Kärn-
ten Vermißten-Anzeigen. Stets hatten britische Soldaten deutsche Nazis zur Vernehmung ab-
geholt, Sie wurden auf Lastwagen verladen. Die Angehörigen warten seitdem vergebens auf 
Nachricht. 
Warum, das enthüllt der israelische Journalist und Ben-Gurion-Biograph Michel Bar-Zohar, 
30, in einem Buch über jüdische Vergeltungsaktionen nach Kriegsende (Michel Bar-Zohar: 
"Les Bengeurs"; Librairie Arthème Fayard, Paris; 314 Seiten ...). 
Aus dem Archiv der zionistischen Geheimorganisation Haganah berichtet er zum erstenmal 
über jüdische Exekutionskommandos, die seinerzeit in Österreich und Süddeutschland NS-
Verbrecher jagten. Haganah-Veteranen schilderten ihm Episoden jüdischer Rache, "über die 
sie bis dahin nicht einmal zu Verwandten und engsten Freunden gesprochen hatten". 
Einige leben heute anonym im Kibbuz, andere erklommen hohe Posten in der israelischen 
Armee, drei - Schlomo Schamir, Meir Sorea, Chaim Laskow - als Generäle. Israel Karmi 
kommandierte später die Militärpolizei, Oberstleutnant Marcel Tobias wurde Fallschirmheld 
der Sinai-Kampagne. 
Ihre ersten Erfahrungen hatten die jüdischen Freiwilligen, drei Regimenter stark, in der briti-
schen Palästina-Brigade gesammelt - im Kampf gegen Rommel. Nach der Kapitulation sollten 
die drei Regimenter über Norditalien nach Großdeutschland einrücken. 
Am Abend vor dem Abmarsch war feierlicher Flaggenappell. Ein Korporal verlas die zwölf 
"Gebote des hebräischen Soldaten auf deutschem Boden": "Erinnere dich deiner sechs Millio-
nen ermordeten Brüder ... Betrage dich als ein Jude, der stolz ist auf sein Volk und seine Fah-
ne. Beflecke nicht deine Ehre und mische dich nicht unter die Deutschen ..." 
Nach Fraternisieren war den jüdischen Soldaten ohnehin nicht zumute. "Das Blut klopfte uns 
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in den Adern", erinnert sich Romancier Hanoch Bartov. "Wir würden unser Volk rächen, ohne 
Freude oder Geschmack daran zu finden. Aber wir würden es rächen!" 
Doch am folgenden Tag kam ein Gegenbefehl: Das britische Oberkommando fürchtete für die 
Disziplin der künftigen Besatzungsarmee. Es beorderte die Brigade in ein Camp bei Tarvisio, 
als Eingreifreserve für einen möglichen Konflikt um das von Tito-Partisanen besetzte Triest. 
Es kam zu ersten Ausschreitungen gegen die deutschsprachige Minderheit. Oberst Karmi: 
"Solche Racheakte ehrten nicht unsere Erziehung als hebräische Kombattanten und verstießen 
gegen die Tradition der Reinheit der jüdischen Waffen." 
Karmi und andere Haganah-Chefs, die innerhalb der Brigade eine eigene Hierarchie bildeten, 
versuchten, die Selbstjustiz zu regulieren. Aus zuverlässigen Kombattanten stellten sie ein 
Kommando zusammen. Nur solche Nazis sollten aufgespürt und bestraft werden, die nach-
weislich Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hatten. 
Als britische Soldaten verkleidet, schwärmten die Rächer aus. Vor der Abfahrt lasen sie Bro-
schüren der Jewish Agency über Himmlers Todesfabriken - "damit wir uns anheizten" (so ein 
anonymer Teilnehmer). 
"Wir beschäftigten uns hauptsächlich mit höheren SS-Offizieren", gab Schalom Gil'ad zu Pro-
tokoll. "Alles, wonach man uns hätte identifizieren können, das Nummernschild oder andere 
Insignien, waren sorgfältig verdeckt. Klaus, unser blauäugiger Arier, dolmetschte." 
Die Namen der Todeskandidaten beschafften sich die Haganah-Chefs durch Verbindungsleute 
bei den alliierten Geheimdiensten. Um die eigene Haut zu retten, schrieben kleine Amtswalter 
oder Gestapo-Gehilfen bereitwillig Listen ihrer Vorgesetzten. Die meisten Opfer folgten den 
vermeintlichen Briten-Soldaten ahnungslos. 
"Wenn wir das Dorf oder die Stadt verlassen hatten", so Gil'ad weiter, "gaben wir uns dem 
Nazi zu erkennen, verlasen die Liste seiner Verbrechen und das Todesurteil." Es wurde auf 
einem abgelegenen Grundstück vollstreckt. 
Bald beunruhigten Leichenfunde die Bevölkerung in Österreich. Die britischen Militärbehör-
den ermittelten erfolglos. "Einige Offiziere", erklärt Bar-Zohar, "zogen es vor, die Augen zu 
schließen." 
Wie viele SS-Leute auf diese Weise im Laufe des Sommers exekutiert wurden, konnte der 
Autor nicht genau feststellen. Die Angaben gehen von 50 bis 300, da jeder seiner Gewährs-
männer nur den eigenen Anteil der Operation übersah. 
Die anderen jüdischen Soldaten bekamen Feindesland erst zu sehen, als die Brigade von Ös-
terreich nach Belgien verlegt wurde. Die Journalistin Ursula von Kardorff erspähte den Kon-
voi der Brigade auf der Autobahn bei Augsburg. "Wir sahen eine Demonstration der göttli-
chen Gerechtigkeit", notierte sie unter dem Datum des 30. Juli 1945 in ihrem später veröffent-
lichten Tagebuch "Berliner Aufzeichnungen aus den Jahren 1942 bis 1945". 
"Der Anblick eines Deutschen genügte, um unsere Rachegelüste zu wecken", beschrieb 
Landwirt Sam Halevi seine Gefühle. "Wenn ein Radfahrer an unserem Dodge vorbeifuhr, öff-
neten sich ruckartig die Wagentüren. Der Mann stürzte unter die Räder und wurde zermalmt." 
Die Brigade zog ab, die Rache ging weiter. Bis zum Sommer 1946 operierten mehrere Vergel-
tungskommandos in Europa. Auf ihr Konto gehen laut Bar-Zohar mindestens 1.000 geheime 
Hinrichtungen. Mit gefälschten Papieren holten sie verdächtige SS-Leute aus alliierten Gefan-
genenlagern. In Kroatien liquidierten sie Ustascha-Faschisten, in Österreich einen falschen 
Eichmann. In einem Deportierten-Camp bei Turin spürten sie einen polnischen Arzt auf, der 
untergetauchten SS-Männern die Blutgruppen-Tätowierung entfernte. 
Im April 1946 wollte die Geheimgruppe "Nakam" ("Rache") aus Lublin 36.000 SS-Leute in 
einem Nürnberger Internierungslager durch die Aktion "Todesbrot" vergiften. Das Unterneh-
men wurde monatelang mit wissenschaftlicher Akribie vorbereitet, scheiterte aber an den 
Nachtwächtern einer Großbäckerei. Da sie die Eindringlinge jedoch für Diebe hielten, kamen 
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immerhin etwa 2.000 mit Arsen präparierte Brotlaibe in die Proviantausgabe. Rund 4.300 SS-
Leute brachen mit Krämpfen zusammen, zwischen 700 und 800 starben in Krankenhäusern. 
Noch abenteuerlichere Haganah-Männer wollten mehrere deutsche Großstädte niederbrennen 
oder deren Einwohner durch Arsen-Beimischung ins Trinkwasser töten. Die Haganah-Oberen 
verhinderten derartige Taten, ungehorsame Rächer wurden verhaftet. 
Das letzte Kommando-Unternehmen in Deutschland planten die drei Offiziere Oleg Gutman, 
Emil Brik und Kouba Sheinkmann 1949 in einer Tel Aviver Vorstadtwohnung. Sie wollten in 
die Spandauer Zitadelle eindringen und die dort einsitzenden NS-Größen niederschießen. 
Von den Fenstern des Berliner Filmproduzenten Artur Brauner aus erkundete das Trio wo-
chenlang das Wachsystem im alliierten Kriegsverbrechergefängnis. Doch die israelische Re-
gierung wollte nichts mehr von privaten Vergeltungsaktionen wissen. Sie verbot das Unter-
nehmen und rief die drei Offiziere kraft militärischer Disziplinargewalt in die Heimat zu-
rück.<< 
Der Bundestag beschloß am 4. August 1969 die Verlängerung von Verjährungsfristen. Die 
Verjährungsfrist für Mord wurde auf 30 Jahre verlängert, um die weitere Verfolgung von NS-
Verbrechen zu ermöglichen. Die Verjährung für Völkermord wurde generell aufgehoben.  
Am 28. Juni 1971 starb Franz Stangl (1908 in Altmünster/Österreich geboren) im Düsseldor-
fer Zuchthaus. Stangl leitete ab Mai 1942 das Vernichtungslager Sobibór und übernahm im 
September 1942 das Vernichtungslager Treblinka. Er wurde erst 1967 in Brasilien aufgespürt 
und später ausgeliefert. Im Jahre 1970 erhielt Stangl eine lebenslängliche Zuchthausstrafe.  
Im März 1977 schloß die Staatsanwaltschaft in Hagen nach fast 12jähriger Nachforschung die 
Ermittlungen über die im polnischen Internierungslager Lamsdorf verübten Verbrechen er-
gebnislos ab. Der Mordvorwurf richtete sich gegen 7 Polen und einen Deutschen, die vermut-
lich in Polen wohnhaft waren (x028/144). 
Nach einer Verhandlungsdauer von 328 Tagen wurden am 19. April 1979 vier wegen Mord-
beihilfe im Vernichtungslager Majdanek angeklagte SS-Angehörige freigesprochen (x101/-
112). 
Am 4. Juli 1987 wurde Klaus Barbie (1913-1991, Gestapo-Chef von Lyon) wegen seiner viel-
fältigen NS-Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt.  
Der letzte Häftling im Kriegsverbrechergefängnis Spandau, der 93jährige Rudolf Heß (ehema-
liger Stellvertreter Hitlers), erhängte sich angeblich am 17. August 1987 in seiner Zelle. 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 17. November 1995: >>SS-Maid Ir-
ma Grese galt als Symbol des Bösen 
Vor 50 Jahren: Britisches Militärgericht verurteil elf Belsen-Mörder zum Tode. 
Mit elf Todesurteilen und 19 Freiheitsstrafen endete vor 50 Jahren in Lüneburg der erste 
weltweit beachtete Kriegsverbrecherprozeß in Deutschland. ... 
Mehr als 50.000 Häftlinge waren in dem Lager (Bergen-Belsen) gestorben. Trotz dieser be-
stialischen Bilanz wurden 14 Angeklagte freigesprochen. Nach britischem Recht konnte ihnen 
keine persönliche Schuld nachgewiesen werden. 
Von den Briten in die Turnhalle (dort führte der britische Militärgerichtshof den Prozeß 
durch) befohlen, verfolgte auch deutsches Publikum den Prozeß. Nach 54 Verhandlungstagen 
verkündete das Gericht unter Vorsitz von Generalmajor Berney-Ficklin am 16. und 17. No-
vember 1945 die Urteile. 
Elf SS-Angehörige wurden zum Tode verurteilt, unter ihnen KZ-Kommandant Josef Kramer 
und die Lagerführerin im Frauenlager, Irma Grese. 
Die 22jährige wurde von der internationalen Presse zum Prototyp der rücksichtslosen SS-
Maid und zum Symbol des Bösen erklärt. In Brutal-Comics spielt ihr "Typ" bis zur Gegenwart 
eine Rolle. In einem britischen Gerichtsbericht wurde sie als "aschblond und vollständig a-
risch" beschrieben. Sie besitze "die grausamsten Augen und den strengsten Mund, den je eine 
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Frau hatte". Bergen-Belsen und "die Grese" wurden zum Inbegriff des Schrecklichen. 
Kramer war zuvor Kommandant von Auschwitz-Birkenau. Auch Grese und viele andere An-
geklagte kamen von Auschwitz nach Bergen-Belsen. So ging es in Lüneburg fast zwei Jahr-
zehnte vor dem Auschwitzprozeß von Frankfurt auch um die in Auschwitz verübten Verbre-
chen. Von Peinigern wie von Gepeinigten erfuhr die Welt erstmals etwas über die Vernich-
tungsmaschinerie der deutschen Konzentrationslager. 
Am 13. Dezember 1945 wurden die Todesurteile am Galgen des Hamelner Zuchthauses voll-
streckt. ... 
Bergen-Belsen wurde am 15. April 1945 von britischen Soldaten befreit. Doch noch im Be-
freiungsmonat starben mehr als 18.000 Häftlinge an Entkräftung und Krankheiten. Mehrere 
Hundert Fälle von Kannibalismus während der Zeit der Gefangenschaft sind überliefert. 
Bergen-Belsen ist auch ein Synonym für Mord durch Evakuierung. Je mehr das Deutsche 
Reich schrumpfte, desto mehr Häftlinge wurden aus anderen Konzentrationslagern in Todes-
kolonnen in die Lüneburger Heide geschickt. Bergen-Belsen blieb schließlich das letzte Auf-
fanglager für die Insassen nahezu aller deutschen Konzentrationslager.<< 
 
Zusammenfassung der Verfolgung und Bestrafung von Kriegs- und Nachkriegverbre-
chen 
US-General Clay erklärte am 15. Mai 1945 während einer Pressekonferenz, daß es die erste 
Aufgabe sein wird, die deutschen Kriegsverbrecher einer gerechten Aburteilung zuzuführen 
und daß man die Lebensmittelversorgung für Deutschland zunächst sehr knapp halten würde. 
In London begann am 1. Juni 1945 eine internationale Konferenz (Teilnehmer aus 16 Natio-
nen), um eine Kriegsverbrecherliste zu erstellen. 
Die 4 Siegermächte beschlossen am 8. August 1945 in London ein Abkommen über die Ver-
folgung und Bestrafung der deutschen "Hauptkriegsverbrecher", das als Grundlage für die 
"Nürnberger Prozesse" (Internationaler Militärgerichtshof in Nürnberg) diente.  
Zur Ahndung von NS-Straftaten wurden im "Londoner Statut" vom 8. August 1945 die völ-
kerrechtlichen Begriffe "Verbrechen gegen den Frieden", "Kriegsverbrechen" und "Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit" definiert.  
Der Anklagepunkt 3 lautete wie folgt (x044/192): >>In gewissen besetzten Gebieten, als von 
Deutschland annektiert ausgegebenen Gebieten zielten die Bestrebungen der Angeklagten me-
thodisch und fortgesetzt darauf ab, diese Gebiete politisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich 
dem Deutschen Reich anzugleichen. Die Angeklagten bemühten sich, den bisherigen Volks-
charakter dieser Gebiete zum Verschwinden zu bringen.  
In Verfolgung dieses Planes und Bestrebens deportierten die Angeklagten gewaltsam Einwoh-
ner, die überwiegend nicht-deutsch waren, und brachten dafür Tausende von deutschen Sied-
lern in die betreffenden Gebiete. ...<< 
"Das große Lexikon des Dritten Reiches" berichtete später über das "Londoner Abkommen" 
(x051/361): >>Londoner Abkommen (auch Londoner Charta), Vereinbarung zwischen Groß-
britannien, den USA, der UdSSR und der provisorischen Regierung von Frankreich über die 
Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen "Achse" vom 8.8.45.  
Dem Londoner Abkommen war ein Statut für den in Ausführung des Abkommens zu bilden-
den Gerichtshof angeschlossen, das dessen Verfassung, Zuständigkeit und allgemeine prozes-
suale Grundsätze regelte (Nürnberger Prozesse).<<  
Der deutsche Oberstaatsanwalt Alfred Streim (1932-1996) schrieb später über "Kriegsverbre-
chen" nach dem IMT-Statut (x051/334): >>Kriegsverbrechen, Verletzung der Kriegsgesetze 
und Kriegsgebräuche; einer der vier Hauptanklagepunkte bei den Nürnberger Prozessen ge-
mäß Kontrollratsgesetz (KRG) Nr. 10.  
Die Verhaltensmaßnahmen der Kriegführenden ergeben sich aus völkerrechtlichen Abkom-
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men, Gewohnheitsrecht und allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Die diese Regeln verletzenden 
Handlungen sind Kriegsverbrechen.  
Nach dem Statut für das IMT, dem Anhang zum Londoner Abkommen vom 8.8.45, fallen 
hierunter, "ohne darauf beschränkt zu sein: Mord, Mißhandlungen oder Deportation zur Skla-
venarbeit oder für irgendeinen anderen Zweck von Angehörigen der Zivilbevölkerung von 
oder in besetzten Gebieten, Mord oder Mißhandlungen von Kriegsgefangenen oder Personen 
auf hoher See, Töten von Geiseln, Plünderung öffentlichen oder privaten Eigentums, die mut-
willige Zerstörung von Städten, Märkten oder Dörfern oder jede durch militärische Notwen-
digkeit nicht gerechtfertigte Verwüstung".  
Das KRG Nr. 10 wiederholte diese Begriffsbestimmung, erläuterte jedoch eingangs, welche 
Rechtsgüter durch Gewalttaten verletzt sein müssen: Leib, Leben oder Eigentum.  
Obwohl die UdSSR Signatarmacht des Londoner Abkommens war und das KRG Nr. 10 als 
Besatzungsmacht mit erlassen hatte, erfuhr der Begriff des Kriegsverbrechens in ihren Verfah-
ren infolge einer besonderen Völkerrechtsbewertung eine Ausweitung, die der internationalen 
Auffassung nicht mehr entsprach. Bestraft werden konnte jeder deutsche Soldat, der am Ruß-
landfeldzug teilgenommen hatte.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind allein die Kriegsverbrechen der Unterlegenen geahndet 
worden, die Völkerrechtsverletzungen der Sieger blieben ungesühnt.<<  
Der deutsche Oberstaatsanwalt Alfred Streim (1932-1996) schrieb später über "Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit" (x051/597): >>Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einer der 
vier Hauptanklagepunkte bei den Nürnberger Prozessen vor dem Internationalen Militär-
Tribunal (IMT) und den Nachfolgeprozessen gemäß Kontrollratsgesetz (KRG) Nr. 10 vom 
20.12.45.  
Als Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden Akte eingestuft, die der unterschiedlosen 
und systematischen Zerstörung von Leben und Freiheit dienen (so Gerichtshof II der USA im 
Urteil vom 10.4.48).  
Nach der Anlage zum Londoner Abkommen vom 8.8.45, dem Statut für das IMT, fielen hier-
unter: "Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche Handlungen, 
begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung vor oder während des Krieges, Verfolgung aus po-
litischen, rassischen oder religiösen Gründen, begangen in Ausführung eines Verbrechens o-
der in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichtshof zuständig ist, und zwar un-
abhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen 
wurde, oder nicht".  
Im KRG Nr. 10 befindet sich in Artikel II eine entsprechende Aufzählung, wobei jedoch her-
vorgehoben wird, daß sie nicht als erschöpfend anzusehen ist.<<  
Am 20. November 1945 begann in Nürnberg der Prozeß gegen die deutschen Hauptkriegsver-
brecher. Das Gerichtsverfahren wurde in vier Sprachen (Englisch, Russisch, Französisch und 
Deutsch) geführt.  
Während die 20 Hauptangeklagten die Schuldfrage am 21. November 1945 verneinten, erklär-
te die Verteidigung (x111/106): >>... Der jetzige Prozeß kann sich, soweit er Verbrechen wi-
der den Frieden ahnden soll, nicht auf geltendes Völkerrecht stützen, sondern ist ein Verfah-
ren aufgrund eines neuen Strafgesetzes, eines Strafgesetzes, das erst nach der Tat geschaffen 
wurde. Dies widerstrebt einem in der Welt geheiligten Grundsatz der Rechtspflege.<< 
Der deutsche Oberstaatsanwalt Alfred Streim (1932-1996) schrieb später über die "Nürnber-
ger Prozesse" (x051/424-425): >>Nürnberger Prozesse, Verfahren vor dem Internationalen 
Militär-Tribunal (IMT) gegen Göring und andere sowie zwölf Verfahren vor amerikanischen 
Militärgerichtshöfen gegen ehemalige führende Persönlichkeiten des Dritten Reiches aus Poli-
tik, SS, Polizei, Justiz, Ärzteschaft, Wirtschaft und Wehrmacht wegen Verbrechen gegen den 
Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mitgliedschaft in ver-
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brecherischen Organisationen.  
Der erste Nürnberger Prozeß war das Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher, das auf 
dem von Frankreich, Großbritannien, den USA und der UdSSR am 8.8.45 unterzeichneten 
Londoner Abkommen beruhte. Sitz des Gerichts war Berlin; als Verhandlungsort wurde je-
doch Nürnberg bestimmt. Die Signatarmächte ernannten Richter und Hauptankläger. Der Prä-
sident des Gerichts, der Engländer Lord Lawrence, wurde von den Richtern aus ihrer Mitte 
gewählt.  
Mit Anklageschrift vom 6.10.45 erhoben die vier Hauptankläger Jackson (USA), de Menthon 
(Frankreich), Rudenko (UdSSR) und Sir Shawcross (Großbritannien) Anklage gegen 24 Per-
sonen: Göring, Heß, Ribbentrop, Neurath, Raeder, Dönitz, Keitel, Jodl, Ley, Rosenberg, 
Frick, Schirach, Kaltenbrunner, H. Frank, Funk, Streicher, Sauckel, Seyß-Inquart, Speer, 
Bormann, Papen, Schacht, G. Krupp, Fritzsche sowie sechs Organisationen oder Gruppen (SS, 
SA, Generalstab und OKW, Reichskabinett, Führerkorps der NSDAP, Gestapo und SD).  
Als der Prozeß am 20.11.45 im Justizpalast in Nürnberg begann, fehlten drei Angeklagte: Ley 
hatte nach Zustellung der Anklage Selbstmord verübt, Bormann war nicht gefunden und 
Krupp wegen Gebrechlichkeit für verhandlungsunfähig erklärt worden. Gegen Bormann wur-
de jedoch in Abwesenheit verhandelt.  
Das Verfahren dauerte zehn Monate. Durch Urteil vom 1.10.46 verhängte das IMT gegen 
zwölf Angeklagte die Todesstrafe (Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, 
Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyß-Inquart, Bormann), drei wurden zu lebenslängli-
cher (Heß, Funk, Raeder) und vier zu zeitigen Freiheitsstrafen von zehn bis 20 Jahren verur-
teilt (Dönitz, Schirach, Speer, Neurath). Drei Angeklagte sprach das Gericht frei (Schacht, 
Papen, Fritzsche).  
Der Alliierte Kontrollrat bestätigte sämtliche Urteile. Die Todesurteile wurden mit zwei Aus-
nahmen am 16.10.46 vollstreckt; Göring hatte kurz vor der Hinrichtung Selbstmord begangen, 
Bormann blieb verschollen.  
Die ursprüngliche Absicht der Alliierten, weitere Prozesse vor dem IMT durchzuführen, wur-
de nicht weiterverfolgt. Durch Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20.12.45 ermächtigten die Gou-
verneure der vier Besatzungszonen vielmehr die Besatzungsbehörden, zur Aburteilung von 
Kriegsverbrechern "geeignete Gerichtshöfe" zu schaffen. In der amerikanischen Zone wurden 
in Nürnberg die zwölf weiteren Nürnberger Prozesse durchgeführt. Anklage war gegen insge-
samt 185 Personen erhoben worden, verhandelt wurde gegen 177: Vier Angeklagte hatten 
Selbstmord verübt, vier waren für verhandlungsunfähig erklärt worden.  
Die Verfahren begannen am 9.12.46 mit dem Ärzteprozeß; es folgten der Prozeß gegen Milch, 
der Juristen-, Pohl-, Flick-, I. G. Farben-Prozeß, der Prozeß gegen die Südost-Generäle, der 
RuSHA-, Ohlendorf- oder Einsatzgruppen-, Krupp-, Wilhelmstraßen- und schließlich der 
OKW-Prozeß. Das letzte Urteil erging am 11.4.49.  
24 Angeklagte wurden zum Tod verurteilt, 20 zu lebenslänglich und 98 zu Freiheitsstrafen 
zwischen 18 Monaten und 25 Jahren. Freispruch erging in 35 Fällen. Von den zum Tod Ver-
urteilten wurden zwölf hingerichtet, einer an Belgien ausgeliefert (dort verstorben), elf zu le-
benslänglicher Haft begnadigt. Mit Gnadenerlaß vom 31.1.51 setzte US-Hochkommissar Mc-
Cloy zahlreiche Strafen herab.  
Parallel zu den Nürnberger Gesetzen liefen zahlreiche weitere Kriegsverbrecher-Prozesse vor 
Militärgerichten der Besatzungsmächte gemäß Kontrollratsgesetz Nr. 10 und vor Gerichten in 
den ehemals von der Wehrmacht besetzten Ländern.  
Alle diese Verfahren, insbesondere die Nürnberger Prozesse, sind in der Folgezeit als "Sieger- 
(gemeint: Willkür-)Justiz" kritisiert worden, da deutschen Juristen die Mitwirkung versagt 
blieb. V.a. die rückwirkende Einführung von Straftatbeständen (Verbrechen gegen den Frie-
den u.a.) und die Ausklammerung alliierter Kriegsverbrechen (Katyn u.a.) haben das Ansehen 
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der Nürnberger Prozesse beschädigt, die zudem bei Kriegsverbrechen nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht als erhofftes Vorbild dienten, insbesondere nicht wenn Großmächte involviert 
waren.  
Gleichwohl sind der moralische Wert und der historische Nutzen der juristischen Aufarbei-
tung durch die Nürnberger Prozesse und spätere (Ludwigsburger Zentralstelle) nicht zu über-
schätzen.<< 
Der deutsche Philosoph Karl Jaspers (1883-1969) schrieb später über den "Nürnberger Pro-
zeß" (x243/154): >>Im Gericht saß das bolschewistische Rußland, als Staat totaler Herrschaft 
der Herrschaftsform nach nicht anders als der nationalsozialistische Staat. Es war also ein 
Richter beteiligt, der das Recht, auf dem das Gericht begründet werden sollte, faktisch gar 
nicht anerkannte. ...  
(Das Nürnberger Verfahren) war im Effekt ein einmaliger Prozeß von Siegernächten gegen 
die Besiegten. ... Nicht Recht wurde begründet, sondern das Mißtrauen gegen das Recht ge-
steigert.<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die Nürn-
berger Kriegsverbrecherprozesse (x309/120-121): >>Die moralische Wirkung der Nürnberger 
Prozesse hielt sich allerdings in Grenzen, weil die Alliierten die gleichen Taten, für die sie 
führende Nationalsozialisten an den Galgen brachten, zur gleichen Zeit, bloß in viel größerem 
Maßstab, in Ostdeutschland selbst begingen oder genehmigten. ...<< 
Am 16. Oktober 1946 wurden im Nürnberger Gefängnis zehn deutsche Hauptkriegsverbrecher 
gehängt, während Hermann Göring kurz vor der Hinrichtung Selbstmord beging.  
Landesbischof Theophil Wurm (Vorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands) kriti-
sierte am 9. Februar 1948 die "Rechtsprechung" der Siegermächte (x112/450): >>... Auf in-
ternationalem Boden kann man nicht Verbrechen, die von Deutschen begangen sind, verurtei-
len und im Namen derselben Gerechtigkeit über andere Verbrechen und Verbrechen ähnlicher 
Art schweigen.<< 
Nach einer Verhandlungsdauer von 8 Monaten wurde am 28. Oktober 1948 in Nürnberg der 
OKW-Prozeß (sog. "Geisel-Prozeß") gegen ehemalige Wehrmachtsoffiziere (Südost-Gene-
räle) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen (Ermordung von 
Tausenden von Zivilisten in Jugoslawien, Albanien und Griechenland) beendet.  
2 Angeklagte wurden zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 9 Generäle erhielten 3 bis 20jährige 
Haftstrafen und 2 Generäle sprach der US-Militärgerichtshof frei.  
Der Nürnberger OKW-Prozeß wurde in Osteuropa heftig kritisiert, weil das US-Kriegsgericht 
z.B. bestätigte (x051/206): >>... daß einer Besatzungsmacht das Recht zustehe, unter gewissen 
Umständen Geiseln zu erschießen, und daß Partisanen die Stellung von Kriegsführenden nicht 
zustehe.<< 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden insgesamt 41 deutsche Wehrmachtsgenerale des Heeres 
(36), der Luftwaffe (4) und der Marine (1) durch Gerichte der alliierten Siegermächte zum 
Tod verurteilt und hingerichtet (x078/83,96-98,111,116).  
Der französische Politikwissenschaftler und Germanist Alfred Grosser schrieb später in sei-
nem Buch "Ermordung der Menschheit" über die ungesühnten Kriegsverbrechen der Sieger 
(x075/102-103): >>... Aber hatten nicht auch die Sieger Kriegsverbrechen begangen? Eine 
Frage der Rechtsanwälte, die die Hinrichtung von Gefangenen durch die Sowjetunion betraf, 
wurde vom Gerichtshof zurückgewiesen.  
Der U-Bootkrieg gegen Handelsschiffe wurde als kriminell erachtet, nicht hinhegen die Phos-
phorbomben auf Dresden und auch nicht die Atombombe auf Hiroshima oder auf Nagasaki, 
die abgeworfen wurde, nachdem Japan seinen Wunsch zu kapitulieren bereits kundgetan hat-
te.  
Und als vor dem Tribunal der Name Katyn ausgesprochen wurde, untersagte der Gerichtshof 
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auf Verlangen des sowjetischen Richters eine Debatte über die Art des Verbrechens und die 
Identität der Verbrecher. ...<< 
Am 9. Dezember 1948 wurde die UN-Konvention "über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes" offiziell verabschiedet und verkündet (x075/52-53): >>Nach Erwägung der 
Erklärung, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer Resolution 96 (I) 
vom 11.12.1946 abgegeben wurde, daß Völkermord ein Verbrechen gemäß internationalem 
Recht ist, das dem Geist und den Zielen der Vereinten Nationen zuwiderläuft und von der zi-
vilisierten Welt verurteilt wird,  
In Anerkennung der Tatsache, daß der Völkermord der Menschheit in allen Zeiten der Ge-
schichte große Verluste zugefügt hat, und 
In der Überzeugung, daß zur Befreiung der Menschheit von einer solch verabscheuungswür-
digen Geißel internationale Zusammenarbeit erforderlich ist, 
sind die vertragsschließenden Parteien hiermit wie folgt übereingekommen:  
Art. I. Die vertragsschließenden Parteien bestätigen, das Völkermord, ob im Frieden oder im 
Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß dem internationalen Recht ist, zu dessen Verhütung 
und Bestrafung sie sich verpflichten.  
Art. II. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der 
Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche 
ganz oder teilweise zu zerstören: 
a) Tötung von Mitgliedern einer Gruppe;  
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe;  
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;  
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge-
richtet sind;  
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. ...<< 
In dieser Erklärung der UNO-Generalversammlung hieß es ferner, daß niemand willkürlich 
festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden darf (Art. 9) und daß jeder 
Mensch das Recht hat, jedes Land, auch sein eigenes Land, zu verlassen sowie in sein Land 
zurückzukehren (Art. 13). Auch eine Verschwörung zur Begehung von Völkermord und be-
reits der Versuch, sind zu bestrafen. 
Diese UNO-Konvention enthielt zwar keine eigene Strafnorm, aber sie verpflichtete die Si-
gnatarstaaten gemäß Art. VI, Handlungen, die als Völkermord definiert waren, unter Strafe zu 
stellen (x086/249). Trotz Stimmenthaltung aller "Ostblockstaaten" wurde die UNO-Erklärung 
der Menschenrechte damals allgemein gültig.  
"Das große Lexikon des Dritten Reiches" berichtete später über den Tatbestand des Völker-
mordes (x051/608): >>Völkermord (Genozid), physische (auch kulturelle) Vernichtung natio-
naler, ethnischer, religiöser, sozialer oder rassischer Gruppen.  
Der Tatbestand des Völkermordes ist so alt wie die Menschheitsgeschichte, der Begriff dafür 
wurde im 20. Jahrhundert entwickelt und völkerrechtlich gefaßt. In Ansätzen schon im Gefol-
ge der Minoritätenverfolgungen in der Sowjetunion seit 1917 formuliert, wurde Völkermord 
kodifiziert nach den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik gegen 
Polen, Slawen und Juden (Endlösung): In Artikel 6c der IMT-Satzung vom 8.8.45 für die 
Nürnberger Prozesse wurde er unter die Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingereiht und 
am 9.12.48 Gegenstand des Abkommens zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 
das einstimmig von der UN-Vollversammlung angenommen wurde.  
Zum Völkermord zählt danach bereits das körperliche und geistige Schädigen sowie das Töten 
von Mitgliedern einer Gruppe mit dem Ziel ihrer Zerstörung, was durch planmäßige Schaf-
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fung unerträglicher Lebensbedingungen, Vertreibung, Geburtenverhinderung u.a. geschehen 
kann.  
1954 trat die Bundesrepublik dem Abkommen bei und schuf in § 220a StGB einen Straftatbe-
stand des Völkermordes.<<  
Am 8. Juni 1951 wurden in der Bundesrepublik Deutschland die letzten NS-Kriegsverbrecher 
hingerichtet. Gehängt wurden die SS-Führer Paul Blobel, Werner Braune, Erich Naumann, 
Otto Ohlendorf, Oswald Pohl, Georg Schallermair und Hans Schmidt (ehemaliger Adjutant im 
KZ Buchenwald). 
Ein US-Gericht der Alliierten Hochkommission verurteilte am 26. Mai 1954 den Leiter des 
tschechischen Lagers Budweis, Vaclav Hrnecek (der nach Westdeutschland geflohen war), zu 
8 Jahren Freiheitsentzug (x025/59).  
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Dr. Alfred M. de Zayas schrieb später 
über dieses Urteil (x028/143): >>... Das Gericht begründete sein Urteil – acht Jahre Freiheits-
entzug - mit der bewiesenen Tatsache, daß Budweis auf verbrecherische und grausame Weise 
geleitet worden und - wenn auch ohne Gaskammern und systematische Liquidation der Men-
schen - ein Schreckensort gewesen war, wo Menschenleben und Menschenwürde nichts gal-
ten.  
Das Gericht wies dann hin auf die Unparteilichkeit demokratischer Rechtsverfahren, die einen 
Mann wie Hrnecek bestrafen müsse, wenn auch alle seine Opfer Deutsche gewesen waren - 
und zwar schwer bestrafen, um vom Sadismus abzuschrecken.<< 
Der Bundestag beschloß am 25. März 1965 ein Gesetz über die Verlängerung strafrechtlicher 
Verjährungsfristen, um die Verjährung von NS-Verbrechen zu vermeiden. 
Die Landsmannschaft der Oberschlesier forderte im April 1965 die polnische Regierung auf, 
die im polnischen Internierungslager Lamsdorf verübten Verbrechen an Deutschen juristisch 
zu prüfen und zu ahnden (x021/325). 
Der deutsche Journalist und Publizist Günter Böddeker (1933-2012) berichtete später über die 
polnische Prüfung und Ahndung der Gewalttaten an den Deutschen im Internierungslager 
Lamsdorf " (x021/325-326): >>Zwei Monate später ließen sich die Polen zu einer inoffiziellen 
Antwort herbei. In der Warschauer Zeitschrift "Kierunki" erschien ein Artikel unter der Über-
schrift "Geschichte und Lüge".  
In ihm wurde das Todeslager Lamsdorf als "Sammellager" bezeichnet. Die Lagerhaft für Tau-
sende deutscher Männer, Frauen und Kinder wurde damit begründet, daß die Deutschen Ban-
den unterstützt hätten, die sich in den Wäldern verborgen gehalten hätten.  
Mehr noch: Die Massaker an den Deutschen beim Barackenbrand wurde gerechtfertigt: "Die 
Deutschen haben mit einem Aufruhr reagiert. Sie weigerten sich einfach, das Feuer zu be-
kämpfen, und in dieser Situation, in der um so mehr der berechtigte Verdacht bestand, daß die 
deutschen Lagerinsassen im Zusammenwirken mit den Banden aus den naheliegenden Wäl-
dern die Baracke angezündet hätten, machten die Lagerposten von der Schußwaffe Gebrauch. 
Gab es für sie einen anderen Ausweg? 
Die Berichte über Lamsdorf, bezeugt von vielen glaubwürdigen Männern und Frauen, werden 
in diesem polnischen Artikel als "neofaschistische Verleumdung" bezeichnet. ...<< 
Nach 20 Monaten wurde am 19. August 1965 in Frankfurt der "Auschwitz-Prozeß" gegen SS-
Angehörige des Lagerpersonals beendet. Die angeblich zu milden Urteile führten damals zu 
starken Protesten im In- und Ausland.  
Der Bundestag beschloß am 4. August 1969 die Verlängerung von Verjährungsfristen. Die 
Verjährungsfrist für Mord wurde auf 30 Jahre verlängert, um die weitere Verfolgung von NS-
Verbrechen zu ermöglichen. Die Verjährung für Völkermord wurde generell aufgehoben.  
Im März 1977 schloß die Staatsanwaltschaft in Hagen nach fast 12jähriger Nachforschung die 
Ermittlungen über die im polnischen Internierungslager Lamsdorf verübten Verbrechen er-
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gebnislos ab. Der Mordvorwurf richtete sich gegen 7 Polen und einen Deutschen, die vermut-
lich in Polen wohnhaft waren (x028/144). 
Die Tageszeitung "Die Welt" berichtete am 28. Februar 1980 über die Einstellungsverfügung 
der deutschen Staatsanwaltschaft gegen 7 namentlich bekannte polnische Gewaltverbrecher 
aus dem berüchtigten Zwangsarbeitslager Lamsdorf (x025/196): >>... Die für diese Entschei-
dung zuständige Bundesregierung hat davon abgesehen, an die Regierung der Volksrepublik 
Polen heranzutreten.<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) schrieb später über die "auf 
Versöhnung ausgerichtete Außenpolitik" der Bundesregierung (x025/200): >>... Wer einen 
Mord konsequent verfolgt und einen anderen konsequent vertuscht, bewirkt das genaue Ge-
genteil.  
Gerade unter diesem Gesichtspunkt begründet die Verfolgung der NS-Auslandsstraftaten für 
die Bundesregierung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich auch mit Verbrechen 
an den Menschen auseinanderzusetzen, deren Nutzen zu mehren und von denen Schaden zu 
wenden die Kabinettsmitglieder in ihrem Amtseid geschworen haben, vgl. Art. 64 und 56 des 
Grundgesetzes. 
Beim Stichwort "Versöhnung" wird unterstellt, daß die Anklage gegen einen Mörder zugleich 
eine Anklage gegen ein ganzes Volk beinhaltet. Es ist ... übrigens der gleiche Fehlschluß, dem 
auch die rechtsradikalen Anti-Nestbeschmutzer erliegen. ...<< 
Im Verlauf der Prozesse und der Entnazifizierung wurden in den Westzonen mindestens 800 
NS-Kriegsverbrecher durch die Siegermächte zum Tod verurteilt, von denen man etwa 500 
hinrichtete. In den folgenden Jahren ermittelte die westdeutsche Justiz gegen mehr als 84.000 
Deutsche und verurteilte über 6.400 Angeklagte wegen nachgewiesener NS-Verbrechen 
(x025/195).  
Während dieser Kriegsverbrecherprozesse ahndete man lediglich die zahllosen Verbrechen 
der Verlierer. Die Kriegs- und Nachkriegsverbrecher der Siegermächte zog fast niemand zur 
Rechenschaft.  
Schlußbemerkungen: Die Anklage des Internationalen Militärgerichtshofes gegen die deut-
schen Hauptkriegsverbrecher lautete wie folgt (x129/159): >>... Der Gerichtshof hat das 
Recht, Personen abzuurteilen und zu bestrafen, die durch ihre im Interesse der europäischen 
Achsenländer ausgeführten Handlungen, sei es als Einzelperson, sei es als Mitglieder von Or-
ganisationen, eines der folgenden Verbrechen begangen zu haben. 
Die folgenden Handlungen, oder jede einzelne von ihnen, stellen Verbrechen dar, die unter die 
Zuständigkeit des Gerichtshofes fallen und für die persönliche Verantwortung besteht: 
a) Verbrechen gegen den Frieden: nämlich Planung und Vorbereitung, Einleitung oder Füh-
rung eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge, Ver-
einbarungen oder Zusicherungen oder Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder an einer 
gemeinsamen Verschwörung zur Ausführung einer der vorgenannten Handlungen; 
b) Kriegsverbrechen: nämlich Verletzungen des Kriegsrechts und der Kriegsbräuche. Solche 
Verletzungen umfassen, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, Ermordung, Mißhandlung 
oder Verschleppung zu Zwangsarbeit oder zu irgendeinem anderen Zwecke der entweder aus 
einem besetzten Gebiet stammenden oder dort befindlichen Zivilbevölkerung, Ermordung 
oder Mißhandlung von Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See, Tötung von Geiseln, 
Raub öffentlichen oder privaten Eigentums, mutwillige Zerstörung von Städten, Märkten und 
Dörfern oder jede durch militärische Notwendigkeit nicht gerechtfertigte Verwüstung. 
c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: nämlich Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Ver-
schleppung oder andere an der Zivilbevölkerung vor Beginn oder während des Krieges began-
gene unmenschliche Handlungen; oder Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen 
Gründen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das 
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der Gerichtshof zuständig ist, unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des Lan-
des, in dem sie begangen wurde, verstieß oder nicht. 
Anführer, Organisatoren, Anstifter und Helfershelfer, die an der Fassung oder Ausführung 
eines gemeinsamen Planes oder einer gemeinsamen Verschwörung zur Begehung eines der 
vorgenannten Verbrechen teilgenommen haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die 
von irgendwelchen Personen in Ausführung eines solchen Planes begangen worden sind.<< 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden allein die Kriegsverbrechen und Völker-
rechtsverletzungen der Verlierer geahndet, die Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzun-
gen der Siegermächte blieben ungesühnt. 
 
Entnazifizierung und Umerziehung der Deutschen  
 

Niemand wird deinen Schaden lindern, und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das 
von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich ... 
Nahum 3, 19 

Thomas Mann, seit 1938 im Exil in Nordamerika, berichtete am 27. September 1942 in einer 
BBC-Rundfunkansprache (für deutsche Hörer) über den Massenmord an den europäischen 
Juden (x106/188): >>... Nach den Informationen der polnischen Exilregierung sind alles in 
allem bereits 700.000 Juden von der Gestapo ermordet oder zu Tode gequält worden. ... Wißt 
ihr Deutsche daß? Und wie findet ihr es? ...  
... Und da wundert ihr euch, ... daß die zivilisierte Welt beratschlagt, mit welchen Erzie-
hungsmethoden aus den deutschen Generationen, deren Gehirne vom Nationalsozialismus 
geformt sind, aus moralisch völlig begriffslosen und mißgebildeten Killern also, Menschen zu 
machen sind?<< 
Die "New York Times" forderte im Oktober 1944 drastische Entnazifizierungsmaßnahmen 
(x114/2.133): >>... Schuld und damit Verantwortung für Nazismus und Militarismus haben 
alle Deutschen.<< 
Bei den "politischen Säuberungen" bzw. "Entnazifizierungen" in den Gebieten östlich der O-
der-Neiße wurden in erster Linie alle "Kapitalisten" und die "Intelligenz" ausgeschaltet. Den 
sowjetischen Kampftruppen folgten regelmäßig NKWD-Geheimpolizisten. Die berüchtigten 
NKWD-Einheiten (ab 1946 = MWD), die man im Jahre 1944 dem sowjetischen Ministerium 
des Innern angegliedert hatte, richteten in allen größeren Gemeinden und Städten Komman-
danturen ein.  
Während der Verhöre oder "Gerichtsverhandlungen" wurden manche Angeklagte äußerst bru-
tal gefoltert, um Geständnisse zu erpressen. Im allgemeinen mußte man folgende Standard-
fragen beantworten: "Du Nazi? SS? SA? HJ? BDM? Aktiver Soldat? Lebenslauf? Beruf?"  
Falls "Kapitalisten" (Geschäftsleute und Gutsbesitzer) ihre verborgenen "Schätze" oder Wa-
renlager nicht preisgeben wollten ("Wo Gold? Devisen? Dollar?"), erhielten sie spezielle Prü-
gelrationen. Einige Häftlinge unterschrieben frühzeitig Geständnisse (Parteizugehörigkeit 
etc.), um weitere Mißhandlungen zu vermeiden oder weil sie Denunzianten fürchteten. Die 
Mehrheit wehrte sich jedoch zunächst hartnäckig gegen alle Schuldzuweisungen. Da viele 
Dolmetscher nur mangelhaft deutsch sprachen, ereigneten sich dauernd Mißverständnisse, die 
Unschuldigen das Leben kosteten oder Schuldigen die Freiheit schenkten.  
Die Wissenschaftliche Kommission der deutschen Bundesregierung berichtete im Jahre 1954 
über die sowjetische "Entnazifizierung" in den Gebieten östlich von Oder und Neiße (x001/-
97E-98E): >>... Um einen Überblick über die Bevölkerungsverhältnisse zu gewinnen, hatten 
die nach dem Abschluß der Kampfhandlungen in den Städten und größeren Dörfern eingerich-
teten russischen Kommandanturen die Registrierung aller deutschen Einwohner angeordnet. 
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Diese Registrierungen hatten jedoch noch einen anderen Zweck. Sie waren meist mit Befra-
gungen und Verhören der einzelnen Deutschen verbunden und sollten alle nach Ansicht der 
Sowjets politisch verdächtigen und gefährlichen Elemente ausfindig machen, neben ehemali-
gen Mitgliedern der NSDAP, und ihrer verschiedenen Organisationen auch Volkssturmmän-
ner sowie die ganze Gruppe der als "Kapitalisten" Bezeichneten.  
Wurde dabei schon der Kreis der Verhafteten weit über das später in den Potsdamer Beschlüs-
sen vorgesehene Maß ausgedehnt, so ließ sich die Behandlung der Verhafteten überhaupt 
nicht mehr rechtfertigen. Die in Gefängnissen und Lagern untergebrachten Verhafteten hatten, 
soweit sie nicht sofort nach Rußland deportiert wurden, unter fortgesetzten Verhören, zahlrei-
chen Mißhandlungen und kärglichster Ernährung zu leiden.  
Im oberschlesischen Industriegebiet, wo die Zahl der Männer noch höher war als in anderen 
Gegenden, wurden die Verhöre und Verhaftungen aller irgendwie mit der NSDAP, verbunde-
nen Deutschen, auch soweit es sich nur um formelle Mitglieder handelte, bereits eine Woche 
nach der Besetzung mit systematischer Gründlichkeit durchgeführt.  
In den ländlichen Gegenden zogen sie sich dagegen meist durch die ganze Zeit der sowjeti-
schen Militärverwaltung hin. Offensichtlich entartete die politische Säuberung, die "Entnazi-
fizierung", unter den Händen der politischen Kommissare oft zu bloßen Rache- und Verfol-
gungsakten, die nur noch wenig mit Rechtsprozessen zu tun hatten. In vielen Fällen bildete sie 
lediglich den Vorwand für Aktionen ganz anderer Art, wie vor allem die Deportation, viel-
leicht sogar die bewußte Vernichtung bürgerlicher Schichten. 
Besonders in den Wochen, die unmittelbar auf die Eroberung und Besetzung folgten, war die 
Behandlung der Deutschen durch die sowjetische Militärverwaltung in offenkundiger Weise 
von Vergeltungsgefühlen und der deutlichen Absicht zu einer mit europäischen Rechtsbegrif-
fen unvereinbaren Erniedrigung der Beschuldigten geleitet. Da vielen Betroffenen die den 
Deutschen insgesamt zur Last gelegten Verbrechen der nationalsozialistischen Führung und 
Verwaltung in Rußland unbekannt geblieben waren, haben sie den kausalen Zusammenhang 
mit dem Vorhergegangenen nicht verstehen können. 
Das gilt u.a. von der Art, mit der die russischen Besatzungsbehörden die deutsche Bevölke-
rung zum Arbeitseinsatz heranzogen.<< 
Am 14. Mai 1945 befahl die französische Militärregierung, in der Nähe Freiburgs ein Konzen-
trationslager für deutsche politische Häftlinge zu errichten. 
NKWD-Einheiten richteten Mitte Mai 1945 in Ketschendorf bei Fürstenwalde das "Spezi-
allager Nr. 5" ein. In den folgenden Monaten wurden hier durchschnittlich ca. 6.000 Häftlinge 
aus Berlin und der Mark Brandenburg interniert (x126/52). Unter den Gefangenen waren viele 
Jugendliche (vermeintliche "Werwolf-Angehörige"). 
NKWD-Einheiten richteten Mitte Mai 1945 außerdem in Berlin-Hohenschönhausen das "Spe-
ziallager Nr. 4" ein. Hier wurden durchschnittlich ca. 2.000 Berliner Häftlinge interniert 
(x126/163). 
Im Mai 1945 errichteten NKWD-Einheiten im Dorf Weesow (nordöstlich von Berlin) ein so-
wjetisches Internierungslager. Das Internierungslager Weesow wurde danach überwiegend als 
Durchgangslager genutzt (x126/168). 
NKWD-Einheiten richteten danach Ende Mai 1945 in der ehemaligen Landesstrafanstalt 
Bautzen das "Speziallager Nr. 3" ein. Die deutschen Häftlinge kamen hauptsächlich aus den 
sowjetischen Internierungslagern Mühlberg, Torgau und dem NKWD-Gefängnis Magdeburg 
(x126/182). 
Eine US-Informationsschrift berichtete im Juni 1945 über "Deutschland heute" (x114/2.93): 
>>Nach sechs Jahren der Propaganda wirst du überrascht sein, wenn du zum erstenmal Deut-
sche siehst. Man hat so viel über sie gesprochen und gelesen, hat sie so sehr gehaßt, daß man 
geneigt ist zu glauben, sie seien anders als andere Menschen. Dies stimmt zwar, aber auf eine 
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schwer erkennbare Weise.  
So wie die deutschen Städte euch an Amerika erinnern mögen, so können euch auch die Men-
schen an Amerikaner denken lassen. Oberflächlich gesehen, können sich Deutsche und Ame-
rikaner ähnlicher sehen, als etwa Franzosen oder Russen und Amerikaner.  
Deutsche Tatkraft und deutscher Fleiß, deutscher Erfindergeist, deutsche Rohranlagen und 
Zentralheizungen ist für Deutschland typisch, aber Buchenwald war es auch. Deutsche Rein-
lichkeit ist typisch so sehr, daß man Seife aus menschlichen Körpern verfertigt hat. Deutsche 
Medizin ist so hoch entwickelt, daß sie Menschen als Experimentierobjekte zu verwenden 
lernte. Die Nazikunst schenkte der Welt Lampenschirme aus menschlicher Haut. So sind A-
merikaner nicht! 
Halte dein Mitleid zurück. Eine der wenigen Waffen, die den "kleinen" Deutschen geblieben 
ist, ist diejenige zu erreichen, daß sie uns leid tun. Da sind Kinder, die von einem Fuß auf den 
andern trippeln, wenn sie in der Kälte vor eurem Speisesaal herumstehen, zu höflich oder 
ängstlich, um zu betteln, aber in ihren Augen kann man den Hunger lesen. Da sind alte Män-
ner und Frauen mit Handwägelchen, junge Mädchen in fadenscheinigen Kleidern. Das sind 
keine Nazis, wirst du sagen.  
Es wird dir schwerfallen zu gestehen, daß diese Leute, so elend sie aussehen, viel besser dran 
sind als Tausende der Griechen, Polen und Holländer, die von ihnen versklavt worden sind. 
Diese "kleinen" Deutschen sind die gleichen Menschen, die sich Sklavenarbeit gefallen ließen 
und froh darüber waren. Noch leben viele Opfer der Nazi-Brutalität in Deutschland. Sprich 
mit einem Polen oder Franzosen oder Holländer, den man zur Zwangsarbeit nach Deutschland 
verschleppt hat, und er wird dir erzählen, wie ihn die "kleinen" Deutschen behandelt haben.  
... Wir dürfen den Deutschen keineswegs glauben. Sie sind Meister in der Propaganda gewor-
den. Nach 12 Jahren in Goebbels Lügenfabrik ist jeder Deutsche, dem du begegnest, ein Ex-
perte in all den Lügen, Halbwahrheiten und gemeinen Andeutungen, die er dir aufbindet, um 
dich alles glauben zu machen, was er will. Der Deutsche kennt seine Lügen auswendig. Seine 
Kanonen und seine Panzer kann man ihm wegnehmen, aber diese nicht. Die Denkfehler, die 
den Durchschnittsmenschen dazu geführt haben, die Heuchelei und Brutalität der Nazis anzu-
nehmen, sind heute noch so stark wie vor der Niederlage. Dies ist eine der Waffen, die ihnen 
geblieben ist und gewissermaßen ist es auch die gefährlichste Waffe. ...  
Vergiß nicht, Deutschland ist noch immer Feindesland.<< 
Bischof Clemens August Graf von Galen (1878-1946, im Dezember 1945 vom Papst zum 
Kardinal ernannt, Beiname: "Löwe von Münster") erklärte am 1. Juli 1945 vor katholischen 
Pilgern (x268/44-45): >>... Es ist eine Verleugnung der Gerechtigkeit und der Liebe, wenn 
man uns alle, jeden deutschen Menschen, für mitschuldig an jenen Verbrechen und darum für 
strafwürdig erklärt.  
Die unvermeidlichen Kriegsfolgen, das Leid um unsere Toten, um unsere zerstörten Städte, 
Wohnungen und Kirchen wollen wir annehmen und mit Gottes Hilfe geduldig tragen. Nicht 
aber ungerechte Beschuldigung und Bestrafung für Geschehnisse, unter deren Willkür, Unge-
rechtigkeit und Grausamkeit wir selbst durch lange Jahre geseufzt und schwer gelitten ha-
ben.<<  
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 11.06.2005) über 
den deutschen Bischof Clemens August Graf von Galen (x887/...): >>"Es ist Verleugnung 
der Gerechtigkeit und der Liebe" 
Vehement wandte sich der "Löwe von Münster" gegen die Kollektivschuldthese 
Wenn man heute es so darstellt, als ob das ganze deutsche Volk und jeder von uns sich schul-
dig gemacht habe durch die Greueltaten, die von Mitgliedern unseres Volkes im Kriege be-
gangen sind, dann ist das ungerecht. Wenn man sagt, das ganze deutsche Volk und jeder von 
uns sei mitschuldig an den Verbrechen, die in fremden Ländern und im deutschen Land, die 
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vor allem in den Konzentrationslagern begangen sind, so ist das gegen viele von uns eine un-
wahre und ungerechte Beschuldigung ...  
Es ist Verleugnung der Gerechtigkeit und der Liebe, wenn man uns alle, jeden deutschen 
Menschen, für mitschuldig an jenen Verbrechen und darum für strafwürdig erklärt ... Drum 
fort mit der unwahren Beschuldigung, die behauptet, alle Deutschen seien mitschuldig an den 
Schandtaten, die im Kriege geschehen sind, seien mitverantwortlich für die Greueltaten in den 
Konzentrationslagern!" 
Solche Worte, heute gesprochen, würden dem Verfasser den Ruf eintragen, er gehöre in die 
rechte Ecke und damit zu den Unanständigen. Dabei steht der Kardinal Clemens August Graf 
von Galen heute in hohem Ansehen - weniger wegen der Ansichten, die er am 1. Juli 1945 in 
Telgte vertreten hat und nicht nur hier, sondern in den darauf folgenden Monaten immer wie-
der, als wegen seines in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland mit 
Nachdruck in aller Öffentlichkeit erhobenen Protestes gegen Maßnahmen der damaligen 
Staatsführung.  
Daß er genau so mannhaft und ohne Rücksicht auf sein persönliches Schicksal Ungerechtig-
keiten, Grausamkeiten, Verbrechen der Sieger angeprangert hat, das ist heute weithin unbe-
kannt. ... 
Als die Plünderungen durch marodierende Fremdarbeiterbanden immer mehr zunehmen, 
mahnt von Galen den Chef der Militärregierung in Westfalen, daß die Sieger mit der Macht 
auch die Pflicht übernommen hätten, für die öffentliche Ordnung zu sorgen sowie Leben und 
Eigentum vor unnötiger Gewalttat, Zerstörung und Plünderung zu schützen. Er verlangt, die 
britische Besatzungsmacht solle nicht länger die Vergewaltigungen und Plünderungen der 
Fremdarbeiter dulden, und er kritisiert, daß auch amerikanische Soldaten "aus Übermut" plün-
dern.  
Einen Monat später schreibt er an den britischen Kommandanten: "Der Befehl Generals Ei-
senhowers, sich der Gewalttaten und Plünderungen zu enthalten, wird vielfach nicht beachtet. 
Fast täglich kommen an mich bittere Klagen aus verschiedenen Teilen des Bistums Münster 
über neue Gewalttaten, Morde, Ausschreitungen der freigelassenen Kriegsgefangenen und der 
Fremdarbeiter." 
Am 1. Juli 1945 predigt der Bischof bei der Wallfahrt der Katholiken von Münster nach Telg-
te. Dabei beläßt er es nicht bei geistlichen Ermahnungen, sondern er beschäftigt sich wieder 
mit den Kollektivschuldvorwürfen gegen das deutsche Volk und mit den Gewalttaten umher-
ziehender Banden von Fremdarbeitern.  
"Darum fort mit der unwahren Beschuldigung, die behauptet, alle Deutschen seien mitschul-
dig an den Schandtaten, die im Kriege geschehen sind, seien mitverantwortliche für die Greu-
eltaten in den Konzentrationslagern. Fort mit solch unwahrer und ungerechter Untermauerung 
einer Haltung, die es zuläßt, daß der Rest unserer Habe aus den durch Bomben zerstörten 
Wohnungen weggeschleppt, daß Häuser und Höfe auf dem Lande von bewaffneten Räuber-
banden geplündert und verwüstet, daß wehrlose Männer ermordet, daß Frauen und Mädchen 
von vertierten Wüstlingen vergewaltigt werden."  
Daraufhin wird er zur britischen Militärregierung zitiert. Der britische Oberst wirft ihm vor, er 
habe mit solchen Sätzen die Militärregierung vor dem deutschen Volke herabgesetzt und das 
Vertrauen zu ihr untergraben. Dadurch sei die angestrebte Erziehung des deutschen Volkes in 
Frage gestellt. Bischof von Galen bleibt bei seiner Haltung, erklärt vier Tage später lediglich, 
daß ihm die englische Militärregierung erklärt habe, sie sei "weit davon entfernt, sich in ihren 
Maßnahmen von Haß oder Rachsucht leiten zu lassen". 
Im August 1945 schreibt der Bischof an Papst Pius XII. und schildert ihm die verzweifelte 
Lage Deutschlands - von den Kollektivbeschuldigungen über den Bruch der Genfer Konventi-
on gegenüber den deutschen kriegsgefangenen Soldaten, über "rücksichtslose Vertreibung der 
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Deutschen Bevölkerung aus Heimat und Besitz", über die Vertreibung der Deutschen aus Ost-
deutschland. Und er warnt, daß dadurch der Boden bereitet werde für die "Siegeszukunft der 
bolschewistischen Ideen weit über die Grenzen der russischen Besatzungszone hinaus". ... 
Am 16. März 1946 spricht er zum letzten Mal öffentlich in Münster. Die Ansprache wird vom 
Westdeutschen Rundfunk übertragen. Er sagte unter anderem: "Trotz der heldenmütigen Tap-
ferkeit unserer Soldaten" sei "unser deutsches Vaterland" zusammengebrochen. "Trotzdem 
steht das, was unsere Soldaten in treuer Pflichterfüllung getan haben, immer und wird für alle 
Zeiten vor uns stehen, als ein Heldentum, als eine Treue und Gewissenhaftigkeit, die wir rüh-
men, die wir anerkennen. Das möchte ich vor allem den Soldaten sagen, die hier sind, und 
denen sagen, die noch nicht hier bei uns sind ..." 
Am 22. März 1946 stirbt der Kardinal, nicht nur von den deutschen Katholiken betrauert. Er 
wird im Hohen Dom zu Münster beigesetzt.<< 
Am 3. August 1945 ordnete die SMAD die "Demokratisierung" der mitteldeutschen Schulen 
an (x111/59): >>Die Rote Armee und die Armeen ihrer Verbündeten brachten dem deutschen 
Volke Frieden und Befreiung von der Hitler-Knechtschaft. Deutschland beschreitet die Bahn 
des Wiederaufbaus und der Errichtung eines antifaschistischen demokratischen Systems. ... 
Die Schule muß dem Einfluß des Faschismus und Militarismus entzogen werden und die gro-
ßen Söhne des deutschen Volkes: Goethe und Schiller, Lessing und Heine, Liebknecht und 
Thälmann wieder ins Leben rufen.<<  
US-General Eisenhower erklärte am 6. August 1945 während einer Ansprache an das deutsche 
Volk (x111/60): >>Unser Programm, den Nationalsozialismus auszumerzen, ist jetzt weit ge-
nug fortgeschritten, und die Zeit ist gekommen, um weitere Pläne für die amerikanische Be-
satzungszone Deutschlands zu machen. Nationalsozialismus und Militarismus in jeder Er-
scheinungsform werden ausgerottet. Kriegsverbrecher werden vor Gericht gestellt und der 
gerechten Strafe zugeführt. Deutschland wird vollkommen entwaffnet. Mit einem Wort: jede 
Möglichkeit, Krieg vorzubereiten, wird in Deutschland beseitigt.  
Jedoch unsere Ziele sind nicht nur negativ. Es ist nicht unsere Absicht, das deutsche Volk zu 
demütigen. Wir werden Euch helfen, Euer Leben auf demokratischer Grundlage wieder auf-
zubauen. ...<< 
Feldmarschall Montgomery berichtete am 6. August 1945 in einem Aufruf an die Bevölke-
rung der britischen Besatzungszone (x111/60): >>Die Alliierten sind dabei, die vollständige 
Entwaffnung und Entmilitarisierung Deutschlands sowie die endgültige Austilgung der Nazi-
Partei und ihrer angeschlossenen Verbände restlos zu verwirklichen. ...<< 
NKWD-Einheiten übernahmen am 12. August 1945 das ehemalige NS-Konzentrationslager 
Buchenwald bei Weimar. Im "Speziallager Nr. 2" wurden zunächst Häftlinge aus den NKWD-
Gefängnissen Weimar, Erfurt, Jena und Arnstadt interniert (x126/172).  
Walter Ulbricht berichtete später über die Internierung von Sozialdemokraten und anderen 
politischen Gegnern (x111/69): >>... Die Gegner der Einheitsbewegung wurden isoliert.<< 
Am 16. August 1945 wurde das sowjetische Internierungslager Weesow aufgelöst. Das sowje-
tische Internierungslager Weesow durchliefen ca. 10.000 deutsche Häftlinge. Von Mai bis 
August 1945 starben dort etwa 1.000 Häftlinge (x126/168). Die letzten 2.000 Häftlinge muß-
ten zu Fuß in das ehemalige KZ Sachsenhausen marschieren. 
In Mitteldeutschland erließ die SMAD am 27. August 1945 einen Befehl über die Entmilitari-
sierung und Entnazifizierung. Sämtliche Wehrmachtsoffiziere, ehemalige SS-, SA-, Gestapo- 
und NSDAP-Mitglieder mußten sich gemäß SMAD-Befehl Nr. 42 einer "Registrierung" un-
terziehen. Viele wurden im Verlauf dieser Massenregistrierung verhaftet und kurzerhand als 
"Kriegsgefangene" oder "Kriegsverbrecher" in die Sowjetunion verschleppt (x111/68). 
NKWD-Einheiten übernahmen im September 1945 das ehemalige "Juden-KZ" Jamlitz bei 
Lieberose. Im sowjetischen Internierungslager Jamlitz wurden später ca. 6.000 deutsche Häft-
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linge in 8 Barackenkomplexen interniert (x126/74). 
NKWD-Einheiten übernahmen im September 1945 außerdem das ehemalige NS-Kriegsge-
fangenenlager "Stalag IV B" auf der Mühlberger Flur (nördlich von Riesa). Das Lager Mühl-
berg bestand aus ca. 60 Holzbaracken. Im sowjetischen "Speziallager Nr. 1" wurden später 
durchschnittlich 12.000 deutsche Häftlinge interniert (x126/111).  
Die britische Militärregierung veröffentlichte am 22. November 1945 folgende "Anweisung 
über Erziehung, Jugendpflege und deutsche kirchliche Angelegenheiten" (x117/84): >>... Je-
der Unterricht in irgendeinem Fach (ist) verboten, ... wodurch ... der Militarismus verherrlicht 
wird, die Lehren des Nationalsozialismus verbreitet, erneuert oder entschuldigt werden oder 
wodurch die Leistungen nationalsozialistischer Führer gepriesen werden; ... eine Politik der 
unterschiedlichen Behandlung aus Gründen der Rasse, Farbe, politischen Anschauung oder 
Religion begünstigt wird; Feindschaft gegen irgendeine Nation erzeugt oder internationale 
Uneinigkeit geschaffen werden kann, oder ... Krieg, Mobilmachung oder Vorbereitung zu 
Krieg ... erläutert oder das Studium von militärischer Erdkunde oder Kriegsgeschichte geför-
dert wird.<<  
Papst Pius XII. warnte am 20. Februar 1946 vor dem Vorwurf der Kollektivschuld (x268/44): 
>>... Es gehen verhängnisvolle Irrtümer um, die einen Menschen für schuldig und verantwort-
lich erklären nur deshalb, weil er Glied oder Teil irgendeiner Gemeinschaft ist, ohne daß man 
sich die Mühe nimmt, nachzufragen und nachzuforschen, ob bei ihm wirklich eine persönliche 
Tat- oder Unterlassungsschuld vorliege.<<  
Die Besatzungsbehörden der Siegermächte verstärkten am 5. März 1946 ihre Entnazifizie-
rungsmaßnahmen (Gesetz Nr. 104 "zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militaris-
mus").  
In dem "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" vom 5. März 1946 
hieß es (x114/2.141): >>Artikel 1 (1) Zur Befreiung unseres Volkes von Nationalsozialismus 
und Militarismus und zur dauernden Befriedung werden alle, die sich durch Verstöße gegen 
die Grundsätze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit oder durch eigensüchtige Ausnutzung 
der dadurch geschaffenen Zustände verantwortlich gemacht haben, von der Einflußnahme auf 
das öffentliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben ausgeschlossen und zur Wiedergutma-
chung verpflichtet. 
(2) Wer verantwortlich ist, wird zur Rechenschaft gezogen. Zugleich wird jedem Gelegenheit 
zur Rechtfertigung gegeben. ...<< 
In der nordamerikanischen Zone wurden später fast 13 Millionen Fragebögen ausgefüllt und 
geprüft (x092/938). Der Fragebogen enthielt 133 Fragen (Lebenslauf, Beruf, politische Ver-
gangenheit usw.) und mußte von allen Deutschen, die älter als 18 Jahre waren, ausgefüllt wer-
den. Die deutsche Bevölkerung wurde damals in Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, 
Mitläufer und Entlastete aufgeteilt.  
Ein FDJ-Funktionär rechtfertigte am 8. Juni 1946 während einer Veranstaltung in Branden-
burg an der Havel die Einbeziehung von christlichen Jugendlichen in die FDJ (x111/177): 
>>... Ihr seid ja dumm, wir müssen die Kirchen erst an uns ziehen, um so leichter können wir 
ihnen den Schnorchel umdrehen!<<  
Die Berliner Zeitung "Der Tagesspiegel" berichtete am 9. August 1946 über die "Ausgerichte-
te Literatur" (x111/203): >>Wenn wir von einem kulturellen Beirat hören, den die Zentral-
verwaltung für Volksbildung in der russischen Besatzungszone sich angegliedert hat, um eine 
gewisse Planung im Verlagswesen durchzuführen, so drängt sich uns der nicht unbegründete 
Argwohn auf, hier solle im Fahrwasser der Reichsschrifttumskammer und ihrer verschiedenen 
Dienststellen zur Förderung arteigenen Schrifttums, nur unter umgekehrtem Vorzeichen, eine 
Art Einheitsliteratur herangezüchtet werden.  
Erich Weinert, der seit kurzem die propagandistisch wirksamsten Zweige der Volksbildung 
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unter seine Fittiche genommen hat, läßt sich die Verlagsprogramme einreichen und empfiehlt 
nun, sekundiert von einem eigens ausgewählten Gremium zuverlässiger Parteigänger, welches 
für die Gegenwart besonders wichtige Schrifttum in der Verlagsproduktion zu bevorzugen 
und welches unerwünscht sei. ...<< 
Im Oktober 1946 wurde das sowjetische Internierungslager Berlin-Hohenschönhausen ("Spe-
ziallager Nr. 4") aufgelöst. Von Mai 1945 bis Oktober 1946 starben im sowjetischen Internie-
rungslager Berlin-Hohenschönhausen mehr als 3.000 deutsche Häftlinge (x126/163). Minde-
stens 10.000 Häftlinge durchliefen dieses Lager. 
In der nordamerikanischen Zone wurden bis zum 1. Januar 1947 etwa 11,7 Millionen Frage-
bogen ausgefüllt. Alle deutschen Erwachsenen (ab 18 Jahre) wurden aufgefordert, 133 Fragen 
zu beantworten. Jeder, der sich weigerte, diesen Fragebogen auszufüllen, erhielt kurzerhand 
keine Lebensmittelkarten. Die gerichtsähnlichen Verfahren vor den "Spruchkammern" ende-
ten mit der Einstufung in eine der 5 Kategorien: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, 
Mitläufer oder Entlastete.  
Es war die Zeit der sog. "Jagd nach Persilscheinen" ("Persilscheine" = Ehrenerklärungen von 
überlebenden Juden, ehemaligen KZ-Häftlingen und anderen NS-Opfern).  
Am 17. Februar 1947 wurde das sowjetische Internierungslager Ketschendorf ("Speziallager 
Nr. 5") aufgelöst. Etwa 2.000 deutsche Häftlinge wurden zur Zwangsarbeit in die UdSSR ver-
schleppt. Die restlichen Gefangenen internierte man in den sowjetischen Internierungslagern 
Frankfurt/Oder, Fünfeichen, Jamlitz oder Mühlberg. Von Mai 1945 bis Februar 1947 starben 
im sowjetischen Internierungslager Ketschendorf mindestens 6.000 deutsche Häftlinge 
(x126/52). 
Am 24. März 1947 wurde das sowjetische Internierungslager Torgau aufgelöst. Die letzten 
135 Häftlinge wurden ins sowjetische Internierungslager Mühlberg transportiert. Von Sep-
tember 1945 bis März 1947 starben im sowjetischen Internierungslager Torgau etwa 1.500 
deutsche Häftlinge. 4.000 Inhaftierte wurden zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt 
(x126/146). 
Die Zeitschrift "Der Ruf" wurde am 1. April 1947 von der US-Militärregierung wegen "Nihi-
lismus" (Leugnung gültiger Erkenntnisse) vorübergehend (bis zur Entlassung der Herausgeber 
Andersch und Richter) verboten. 
Im April 1947 wurde das sowjetische Internierungslager Jamlitz bei Lieberose aufgelöst. Die 
rund 4.400 deutschen Häftlinge wurden in die sowjetischen Internierungslager Buchenwald 
und Mühlberg transportiert. Im sowjetischen Internierungslager Jamlitz, das vor allem wegen 
seiner Hungerrationen berüchtigt war, starben von September 1945 bis April 1947 ca. 5.000 
deutsche Häftlinge. Etwa 1.000 Inhaftierte wurden zur Zwangsarbeit in die UdSSR ver-
schleppt (x126/74).   
Der Alliierte Kontrollrat erteilte am 25. Juni 1947 "Grundsätze für die Demokratisierung des 
Unterrichts in Deutschland", Direktive Nr. 54 (x114/2.164): >>1. Die Möglichkeit, sich zu 
bilden, muß für alle in gleicher Weise sichergestellt werden. ... 
4. Schulen mit Pflichtunterricht müssen ein zusammenhängendes Erziehungssystem bilden. 
Die Begriffe "Grundschule" und "Oberschule" müssen zwei aufeinanderfolgende Unterrichts-
stufen und nicht zwei Unterrichtssysteme oder Unterrichtsarten bedeuten, die sich überschnei-
den. 
... 5. Alle Schulen müssen es sich besonders angelegen sein lassen, den Sinn für staatsbürger-
liche Verantwortlichkeit zu entwickeln und das Schwergewicht auf die demokratische Welt-
anschauung legen, und zwar durch die Auswahl der Schulbücherprogramme und des Unter-
richtsmaterials sowie durch die Schulorganisation selbst.  
6. Die Schulprogramme müssen sich zum Ziele setzen, Achtung und Verständnis gegenüber 
anderen Nationen zu entwickeln. Zu diesem Zweck ist dem Studium der lebenden Sprachen 
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besondere Aufmerksamkeit zu schenken, ohne einer von ihnen den Vorrang zu geben. ...<< 
Im September 1947 wurde das sowjetische Internierungslager Frankfurt/Oder aufgelöst. Etwa 
500 Häftlinge wurden ins sowjetische Internierungslager Sachsenhausen transportiert. Von 
Mai 1945 bis September 1947 starben im sowjetischen Internierungslager Frankfurt/Oder et-
wa 1.000-2.000 deutsche Häftlinge (x126/136).   
Der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher ermahnte am 6. Dezember 1947 während einer Rede 
in Stuttgart die Sozialdemokraten, kein krankhaftes Schuldbewußtsein zu entwickeln und kei-
ne Kollektivschuld zu pflegen (x268/223): >>... (Um) unserem Volke ein gutes und gesundes 
Selbstbewußtsein zu geben. ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 19.08.2006) über 
Kurt Schumachers Ablehnung der Kollektivschuld (x887/...): >>Chance auf ein neues Leben 
geben 
Die Sozialdemokratische Partei ist ausgegangen und geht aus von jeder Ablehnung und Be-
kämpfung der Kollektivschuld. Das bedeutet nicht, daß sie damit individuelle Verbrechen ent-
schuldigt oder gar zudecken will. Sie tritt für die strafrechtliche Verfolgung krimineller Delik-
te ein …  
Aus dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als 900.000 Angehörige der Waffen-SS zurückgekehrt. 
Diese Waffen-SS ist weder mit der allgemeinen SS, noch mit den speziellen Organisationen 
der Menschenvernichtung und -verfolgung gleichzusetzen, sondern hat sich selbst als ... vier-
ter Wehrmachtsteil gefühlt und ist damals auch so gewertet worden … Sicher sind viele junge 
Menschen Träger einer spezifisch hitlerischen Ideologie gewesen, ohne aber die Verbrechen 
der zwölfjährigen Diktatur als solche zum Bestandteil ihrer politischen Zielsetzung zu ma-
chen, sehr oft, ohne sie zu kennen oder ohne sie ausreichend zu kennen. Hunderttausende aber 
sind ohne ihr Zutun für die SS als Wehrmachtsteil eingezogen worden oder von anderen For-
mationen … gegen ihr Wollen zur Waffen-SS abkommandiert worden.  
Die Mehrzahl dieser 900.000 Menschen ist in eine ausgesprochene Pariarolle geraten. Sie sind 
kollektiv haftbar für die Verbrechen des SD und der Menschenvernichtungsaktionen gemacht 
worden, trotzdem sie als Waffen-SS kaum nähere Berührung damit hatten als andere Wehr-
machtsteile. Zu jedem totalitären System hat es gehört, mit allen Methoden der Verstrickung 
ein Ergebnis der Mitschuld aller zu erzeugen. 
Im Falle der Waffen-SS hat man mit Bewußtsein der Welt eine totale Komplizität herbeizu-
führen sich ziemlich erfolgreich bemüht. Uns scheint es eine menschliche und staatsbürgerli-
che Notwendigkeit zu sein, diesen Ring zu sprengen und der großen Masse der früheren An-
gehörigen der Waffen-SS den Weg zu Lebensaussicht und Staatsbürgertum freizumachen. … 
Die überwiegende Mehrheit hat die NS-Ideologie verlassen. 
Dr. Kurt Schumacher, damals SPD Parteivorsitzender, im Oktober 1951 in einem Brief an 
Professor Liebmann Hersch von der jüdischen Organisation "Der Bund", Genf.<< 
Die Herausgeber des "Ulenspiegels" mußten am 11. Mai 1948 ihre Lizenz an die nordameri-
kanische Militärregierung zurückgeben, weil sie ihre Unabhängigkeit verteidigten und kriti-
sche Berichte veröffentlichten. 
Am 30. November 1948 wurde das sowjetische Internierungslager Fünfeichen ("Speziallager 
Nr. 9") aufgelöst. Die restlichen 3.000 Häftlinge wurden in die sowjetischen Internierungsla-
ger Buchenwald oder Sachsenhausen gebracht. Von Juli 1945 bis November 1948 starben im 
sowjetischen Internierungslager Fünfeichen etwa 7.000 deutsche Häftlinge. Etwa 1.000 Inhaf-
tierte wurden zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt (x126/152). 
Im November 1948 wurde das sowjetische Internierungslager Mühlberg ("Speziallager Nr. 1") 
aufgelöst. Etwa 3.500 deutsche Häftlinge wurden ins sowjetische Internierungslager Buchen-
wald oder in das Zuchthaus Bautzen gebracht. Von September 1945 bis November 1948 star-
ben im sowjetischen Internierungslager Mühlberg etwa 8.000 Häftlinge. Etwa 3.000 Inhaftier-
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te wurden zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt (x126/111). 
In der BRD wird am 21. September 1949 die Lizenzpflicht für Zeitungen und Zeitschriften 
aufgehoben. Jeder Westdeutsche kann jetzt Presseerzeugnisse ohne Zustimmung der Besat-
zungsmächte herausgeben. 
Marschall Wassili Tschuikow (1900-1982, 1949-52, Oberkommandierender der sowjetischen 
Truppen in der SBZ, Vorsitzender der sowjetischen Kontrollkommission in der DDR) teilte 
dem stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten Ulbricht am 17. Januar 1950 die Schließung 
der letzten sowjetischen Internierungslager mit (x126/195). 
Im Februar 1950 wurde das sowjetische Internierungslager Bautzen (mit etwa 5.400 deutschen 
Häftlingen) von der Volkspolizei übernommen. Im sowjetischen Internierungslager Bautzen 
wurden insgesamt ca. 30.000 deutsche Gefangene inhaftiert (durchschnittliche Belegung: 
7.000 Häftlinge). Von Mai 1945 bis Februar 1950 kamen hier etwa 12.000 Häftlinge um 
(x126/182). Die Toten wurden größtenteils in der Nähe des Lagers und des Dorfes Niederkai-
na in Massengräbern bestattet. Mindestens 4.000 Inhaftierte verschleppte man zur Zwangsar-
beit in die UdSSR.  
Im Februar 1950 wurde auch das sowjetische Internierungslager Buchenwald bei Weimar auf-
gelöst. Die restlichen 2.200 deutschen Häftlinge wurden von den DDR-Behörden übernom-
men und in das Zuchthaus Waldheim transportiert. Im sowjetische Internierungslager Bu-
chenwald wurden insgesamt ca. 32.000 deutsche Frauen und Männer inhaftiert (durchschnitt-
liche Belegung: 10.000-12.000 Häftlinge). Von August 1945 bis Februar 1950 kamen hier 
mehr als 12.000 Häftlinge um (x126/172-173). Die Toten wurden größtenteils am Südhang 
des Ettersberges oder beim Dorf Hottelstedt in Massengräbern bestattet. Mindestens 2.100 
Inhaftierte verschleppte man zur Zwangsarbeit in die UdSSR.  
Das letzte sowjetische Internierungslager, das Lager Sachsenhausen in der Stadt Oranienburg, 
wurde am 10. März 1950 aufgelöst. Rd. 5.700 deutsche Häftlinge transportierte man in die 
Zuchthäuser Hoheneck-Stollberg, Torgau und Waldheim. Im sowjetischen Internierungslager 
Sachsenhausen wurden insgesamt ca. 50.000 deutsche Frauen und Männer inhaftiert (durch-
schnittliche Belegung: 12.000-16.000 Häftlinge).  
Von August 1945 bis März 1950 starben hier etwa 15.000-20.000 Häftlinge (x126/91). Die 
Toten wurden größtenteils in der Nähe von Schmachtenhagen in Massengräbern bestattet. Et-
wa 5.000-7.000 Inhaftierte verschleppte man zur Zwangsarbeit in die UdSSR.    
Die 20jährige Eva F. (ehemalige BDM-Jungmädelführerin) berichtete später über ihre Inter-
nierung im sowjetischen Lager Sachsenhausen in der Stadt Oranienburg (x126/110): >>... Als 
im Februar 1950 das KZ Sachsenhausen aufgelöst wurde und wir der Volkspolizei der DDR 
übergeben wurden, sagte mir ein russischer Posten: "Bei deinen Deutschen wirst auch du das 
Weinen lernen!" Der Junge war ein Prophet!<< 
Eva F. wurde schließlich im Januar 1954 freigelassen (x126/110).  
Das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" (14/1990) berichtete am 2. April 1990 über die 
Internierungslager der sowjetischen Besatzungsmacht: >>... Massengräber-Funde in der 
DDR erinnern an ein dunkles Nachkriegskapitel: Horror und Todesopfer in Lagern der 
sowjetischen Besatzungsmacht 
In einem Wäldchen nahe Fürstenwalde wiederholte sich in den Fünfzigern alle Jahre wieder 
eine gespenstische Szene: Am Totensonntag legten Bürger dort Blumen und Kränze nieder, in 
der Nacht zum Montag schwärmte Volkspolizei aus und sammelte alles wieder ein. 
Der nächtliche Sammeleifer der Staatsorgane im "Todeswäldchen" (Volksmund) hatte einen 
düsteren Hintergrund, der - so die Märkische Volksstimme - in der DDR bis in die jüngste 
Zeit "aus politischen Gründen totgeschwiegen" worden ist: An diesem Ort im Ostbrandenbur-
gischen unterhielt der sowjetische Staatssicherheitsdienst NKWD von 1945 bis 1947 das In-
ternierungslager Ketschendorf. 
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Beim Ausschachten von Wohnhausfundamenten hatten Bauarbeiter Ende der vierziger Jahre 
Massengräber freigelegt, worauf Zeitgenossen tagelang "über ganz Fürstenwalde Süd Lei-
chengeruch" wahrnahmen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Arbeitersiedlung hatte der 
NKWD im Lauf der drei Jahre rund 20.000 Häftlinge eingesperrt, von denen nach Schätzung 
von Zeitgeschichtlern bis zu 6.000 starben und in Massengräbern der Umgebung verscharrt 
wurden. 
Ketschendorf war damals überall. Assistiert von diensteifrigen SED-Gehilfen, internierte die 
sowjetische Besatzungsmacht Hunderttausende von inkriminierten Deutschen in elf Spezial-
lagern. Zehntausende gingen an Hunger, Krankheit und Mißhandlungen zugrunde. Zeitzeugen 
berichteten auch von Gruppenerschießungen. 
Ahnungsvoll hatte der amerikanische Chefankläger beim Nürnberger Militärtribunal, Robert 
H. Jackson, bei Kriegsende an alle Welt appelliert, nach der Befreiung der Opfer aus Hitlers 
Terrorlagern dort nun nicht etwa gleich die Täter unterzubringen: "Die Konzentrationslager 
selbst müssen abgeschafft werden." 
Doch im Osten Deutschlands ging bei der großangelegten Strafaktion der Appell des US-
Juristen unter: Mit dem Einrücken der Roten Armee, so resümiert die Ost-Berliner Tageszei-
tung "Der Morgen", war auch "das stalinsche Lagersystem nach Deutschland" gekommen und 
bediente sich dabei makabrerweise selbst der soeben befreiten Außenstellen von ehemaligen 
Nazi-KZs wie Sachsenhausen, Buchenwald und Bautzen. 
Zwar will kein ernst zu nehmender Zeitgeschichtler die Lagerschrecken aus den Frühzeiten 
des SED-Regimes mit Hitlers Vernichtungsstrategie in Verbindung bringen. Doch angesichts 
massenhaften Sterbens kommen auch unverdächtige Experten wie Tilman Zülch von der Göt-
tinger "Gesellschaft für bedrohte Völker" zum Verdikt: "Fortführung nationalsozialistischer 
Terrormethoden auf dem Territorium der DDR". 
"Mit großer Härte" und "ohne klar erkennbares System" seien die Staatsorgane vorgegangen, 
berichtet Dieter Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Historischen Museums Neubran-
denburg: "Es traf Schuldige und Unschuldige gleichermaßen." 
Die Sowjets beriefen sich auf alliierte Beschlüsse - die im Kontrollratsgesetz Nr. 10 und der 
Kontrollratsdirektive Nr. 38 verankerte Bestrafung von Kriegsverbrechern und die Sistierung 
(Festnahme) von Personen, "die für die Besetzung und ihr Ziel gefährlich sind". 
Naziverbrecher, Mitläufer und Hitlerjungen landeten hinter Stacheldraht, aber auch Denunzi-
antenopfer, sozialdemokratische Antikommunisten, Zeugen Jehovas und so mancher, den 
auch die Nazis schon ins KZ gesperrt hatten. 
Im Internierungslager Ketschendorf saßen neben lokalen Nazigrößen wie dem früheren 
NSDAP-Kreisleiter von Forst auch an die 2.000 abgemusterte Hitlerjungen zwischen 12 und 
18 Jahren; die Hälfte von ihnen überlebte das Lager nicht. 
Ex-Häftling Kurt Noack, 60, war als 15jähriger mit 40 bis 50 anderen auf 18 Quadratmetern 
Kellerraum zusammengepfercht, bei 300 Gramm Brot und zwei Schlag Grütze pro Tag. "Wir 
bekamen Wasser und Skorbut", erinnert er sich. Noack: "Die meisten hatten offene, durch 
Ödeme geplatzte Beine, die mit Hilfe untergelegter Steine so hoch lagen, daß flache Töpfe 
und Näpfe darunter Platz hatten, in die der stinkende Eiter tropfte. Zum Hunger gesellten sich 
vor allem im Winter Lungenentzündungen und Ruhr. Wer derart entkräftet an Lungenentzün-
dung erkrankte, starb unausweichlich." 
Das dunkle Kapitel Nachkriegsgeschichte ist wieder auf der Tagesordnung, seit bei Neubran-
denburg und bei Oranienburg Gräberfelder entdeckt wurden, in denen die Überreste von Toten 
aus den Speziallagern Fünfeichen und Sachsenhausen ruhten. 
Und nachdem die "Gesellschaft für bedrohte Völker" in einem offenen Brief an die Abgeord-
neten der neuen DDR-Volkskammer appelliert hat, die "Massenliquidierungen" aufzuklären 
und die Opfer zu rehabilitieren, häufen sich auf einmal Hinweise, Erlebnisberichte und Auf-
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klärungswünsche von ehemaligen Häftlingen, die jahrzehntelang geschwiegen haben. 
Bürger von Fürstenwalde fordern, den von der SED-Führung sogenannten "Platz der Freiheit" 
in der Nähe der Todesstätte in "Platz des Gedenkens" umzutaufen. Ost-Zeitungen wie westli-
che Boulevardblätter werden mit Zeitzeugnissen eingedeckt. Stapelweise bekam auch die 
"Gesellschaft für bedrohte Völker" Post von Opfern und Hinterbliebenen. ... 
Bis zu 200.000 Menschen, schätzt der Zeitgeschichtler Gerhard Finn, seien zwischen 1945 
und 1950 in den Speziallagern untergebracht gewesen, 65.000 bis 70.000 Todesopfer habe es 
gegeben. Diesen Zahlen liegen Angaben früherer Häftlinge zugrunde, da die Originalkarteien 
der Lager unauffindbar und wahrscheinlich längst vernichtet sind. 
Die nun enthüllten Einzelheiten zum stalinistischen Lagerterror sind freilich längst ein offenes 
Geheimnis: Schon seit Ende der vierziger Jahre wurde der SED-Staat dieser Menschenrechts-
verletzungen wegen attackiert. 
Das Erzbischöfliche Generalvikariat in Köln machte publik, daß allein bei kirchlichen Stellen 
Berichte über die Verhaftung von 2.000 Jugendlichen, teils unter 14 Jahren, vorlagen. Herbert 
Wehner verlas auf dem SPD-Parteitag in Hamburg 1950 einen Freilassungsappell von 6.000 
ehemaligen Buchenwald-Häftlingen, 2.000 von ihnen waren an Tuberkulose erkrankt. Eine 
Dokumentation über "Beweise für Massenterror in der Ostzone" hatte die Parteiführung der 
SPD schon 1948 vorgelegt. 
Die Sozialdemokraten zählten Fälle auf, bei denen Häftlinge "ausgepeitscht", mit "Stachel-
draht geschlagen", bei klirrendem Frost mit kaltem Wasser begossen worden waren. Die To-
desraten in den Lagern werden ebenso angeführt wie Angaben über verschleppte Demokraten, 
erpreßte Geständnisse und serienweise Erschießungen - Bürger hatten frisch verscharrte 
Leichname ausgegraben, die von Kugeln durchsiebt waren. 
So entdeckte, laut SPD-Dokumentation, "eine Einwohnerin von Kleditz bei Güstrow im April 
1948 beim Holzsammeln eine menschliche Hand, die aus dem Erdboden ragte. Sofortige Un-
tersuchungen durch die Gemeindestellen ergaben, daß dort die Leichen von fünf jungen Män-
nern und zwei Mädchen vergraben waren, die alle Einschüsse am Hinterkopf aufwiesen. Nach 
Bekanntwerden des Fundes erschien ein Lastwagen der sowjetischen Kommandantur aus Gü-
strow, der die Leichen abtransportierte. Den Findern wurde befohlen, strengstes Stillschwei-
gen zu bewahren". 
Aus der Existenz der sowjetischen Speziallager machte auch die DDR-Führung kein Hehl. 
Über deren Insassen, nach offizieller Lesart als Kriegsverbrecher eingestuft, sagte SED-Chef 
Walter Ulbricht 1947 bei einer Parteikonferenz in Ost-Berlin: "Ich bedaure, daß nicht noch 
mehr inhaftiert worden sind." 
Die grausamen Haftbedingungen wurden von der SED-Presse freilich grotesk verzerrt darge-
stellt. "Der Tagesablauf im Internierungslager entsprach durchaus dem Tagesablauf eines 
werktätigen Menschen", behauptete Anfang 1950 beispielsweise die Zeitschrift "Für Dich". 
Und auch für das offizielle Schweigen über die Verschwundenen hatten die Regenten eine 
Version. Johannes Warnke, Staatssekretär im DDR-Innenministerium, sagte im gleichen Jahr, 
es sei "keineswegs angenehm für die Angehörigen eines in Haft verstorbenen Verbrechers, 
wenn dessen Name veröffentlicht würde".<< 
Im Rahmen der Entnazifizierung bearbeiteten die deutschen Spruchkammern bis Februar 1950 
über 6 Millionen Fälle, die wie folgt eingestuft wurden (x118/197): >>1.667 Hauptschuldige, 
23.060 Belastete, 150.425 Minderbelastete, 1.005.854 Mitläufer, 1.213.873 Entlastete und 
4.000.000 Fälle von Jugendamnestie.<< 
Der deutsche Historiker Wolfgang Benz berichtete später in seinem Lexikon "Legenden Lü-
gen Vorurteile" über die Umerziehung der Deutschen (x268/15): >>Zum Arsenal rechtsradi-
kaler Propaganda gehört die Behauptung, die Alliierten hätten die These von der Kollektiv-
schuld aller Deutschen an den Verbrechen des Hitlerregimes propagiert und darauf gestützt 



 159 

die Bestrafung und Umerziehung der Deutschen ... betrieben. ...  
Diese Mühe ist auch deshalb vergeblich, weil die These einer Kollektivschuld der Deutschen 
niemals Bestandteil der alliierten Politik gegenüber Deutschland gewesen ist oder zur Be-
gründung dieser Politik nach 1945 herangezogen wurde. ...<< 
Im Jahre 1950 kehrten Max Horkheimer (1895-1973, deutscher Philosoph und Soziologe) und 
Theodor W. Adorno (1903-1969, eigentlich T. Wiesengrund, deutscher Philosoph, Soziologe, 
Musiktheoretiker) aus dem US-Exil zurück und gründeten mit Finanzmitteln der US-Besat-
zungsmacht und anderen Geldgebern das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Die soge-
nannte "Frankfurter Schule" prägte später vor allem die 68er Bewegung. 
Der deutsche Schriftsteller Caspar Freiherr von Schrenck-Notzing (1927-2009) schrieb später 
in seinem Buch "Charakterwäsche. Die Re-education der Deutschen und ihre bleibenden 
Auswirkungen" über Horkheimers Politisierung der Psychoanalyse (x306/96-101): >>Die 
Psychoanalyse wird politisiert 
Die Politisierung der Psychoanalyse kam nicht von ungefähr, sondern aus Frankfurt am Main. 
Dort hatte 1930 Max Horkheimer das Institut für Sozialforschung übernommen. Das Institut 
war auf sozialdemokratisches Betreiben nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und dem Her-
ausgeber des "Archivs für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung", Carl 
Grünberg, unterstellt worden.  
Das Institut ist in seiner Frühzeit weniger durch wissenschaftliche Arbeiten als durch die Tä-
tigkeit des posthumen "Helden der Sowjetunion" und russischen Meisterspions Richard Sorge 
bekannt geworden. Horkheimer löste es nach Eintreten der Wirtschaftskrise vom musealen 
Sozialismus und machte es mit seiner sozialphilosophischen Fragestellung im Dreieck Marx-
Hegel Freud zu dem unter den Studenten als "Marxtempel" bekannten Magneten der linksin-
tellektuellen Jugend. 
Die jungen Dozenten und Assistenten, die sich um das Institut scharten, sollten später beinahe 
alle bekannt werden. Es waren Friedrich Pollock (1894-1964), Theodor Adorno (geb. 1903), 
Herbert Marcuse (geb. 1898), Erich Fromm (geb. 1900) und Leo Löwenthal (geb. 1900), de-
nen auch Walter Benjamin nahe stand.  
Der Ausdruck Sozialforschung wies darauf hin, daß das Objekt der Untersuchungen des Insti-
tuts zwar die Gesellschaft war, der Umfang der Untersuchungen jedoch nicht durch die Gren-
zen der Fachsoziologie eingeschränkt werden sollte. Die letzten Jahre des Dahinsiechens der 
Weimarer Republik gaben die erregende Kulisse für das Entstehen der "kritischen Theorie", 
die den "historischen Verlauf der gegenwärtigen Epoche begreifen" sollte. Bildeten die Kom-
munisten den willensmäßigen, die Sozialdemokraten den gefühlsmäßigen Flügel der Revolu-
tion von links, so standen die Sozialforscher im verstandesmäßigen Zentrum.  
Das Scheitern der linken Revolution war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß die Flügel 
miteinander zerstritten waren und das Zentrum so in der Luft hing. 1933 wurde das Frankfur-
ter Institut wegen "staatsfeindlicher Umtriebe" geschlossen. Doch Horkheimer hatte vorge-
baut. Die "Zeitschrift für Sozialforschung" siedelte mit ihrem 2. Jahrgang nach Paris über, das 
Institut wurde in New York an der Columbia Universität weitergeführt. ... 
Bereits im Vorwort der "Zeitschrift für Sozialforschung" wurde die Förderung der Sozialpsy-
chologie versprochen, wobei zum ersten Male die Psychoanalyse in ein sozialpsychologisches 
System einzubauen sei. Vor allem Erich Fromm, ein gebürtiger Frankfurter, der 1929 vom 
Berliner Institut für Psychoanalyse nach Frankfurt zurückkehrte, förderte die Synthese von 
Marx und Freud. Seine Aufsätze in der "Zeitschrift für Sozialforschung" und sein Beitrag zu 
dem in Frankfurt vorbereiteten, aber erst 1935 in Paris gedruckten Band "Studien über Autori-
tät und Familie" gelten als die "Gründungsdokumente" der amerikanischen neo-freudianischen 
Schule. 
Während die musealen Marxisten sich damit begnügten, aus den unerquicklichen Vorgängen 
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der 30er Jahre Bestätigungen ihrer Dogmen herauszulesen, waren die jungen Sozialforscher 
bemüht, ein wissenschaftliches Fazit der gleichen Ereignisse zu ziehen. Hatte man auf der 
Linken bislang geglaubt (und glaubten gewisse Partei Emigranten noch immer), daß das Volk 
gegen die privilegierten Klassen stehe und Recht und Wahrheit gegen Macht und Herrschafts-
ideologie verteidige, so zogen die Sozialforscher aus den "faschistoiden" Entwicklungen der 
Zeit die Konsequenz, daß auf das Volk (auch in Gestalt des Proletariats) kein Verlaß mehr sei. 
"Auch die Situation des Proletariats bildet in dieser Gesellschaft keine Garantie der richtigen 
Erkenntnis", formulierte Max Horkheimer.  
"Die richtige Gesamtverfassung der Menschheit" wäre nicht durch die Befreiung des Proleta-
riats von seinen Ketten, sondern durch die Reform der gesamten Gesellschaft, einschließlich 
des Proletariats, zu erreichen. In einem gewaltigen Wurf sollte nicht nur die Gesellschaft re-
formiert werden, sondern Marx und Freud gleich mit. In der intellektuellen Retorte wurde 
nach und nach die Aufgabe bewältigt, ein in der fortschrittlich-radikalen Tradition stehendes 
politisches System unter Weglassung des Volkes zu konstruieren. 
Die neo-freudianischen und verwandten Schulen mußten Freud wie Marx zum konservativen 
alten Eisen werfen, da der eine in den Trieben, der andere im Proletariat einen vorgegebenen, 
nicht zu verändernden Faktor hinnahm. Im Besitz einer gesellschaftsgeschichtlichen Gesamt-
schau rechnete man beiden die Erkenntnisgrenzen ihres gesellschaftlichen Standortes vor. 
Freud habe die an seinen adligen und großbürgerlichen Patienten gewonnenen Ergebnisse zu 
Unrecht verallgemeinert. Marx habe den Menschen noch als rationales Wesen gesehen.  
Er habe die Kräfte des Unbewußten noch nicht gekannt, sonst hätte er nicht die Arbeiterklasse 
einfach als Erben der Kapitalistenklasse eingesetzt. Marx sah nicht, "daß eine bessere Gesell-
schaft nicht ins Leben gerufen werden konnte von Menschen, die sich nicht einem morali-
schen Wechsel in sich selbst unterzogen haben". Die Gesellschaft sei krank, da die Einzelnen 
krank seien. Die Gesellschaft müsse man kurieren, indem man die Einzelnen kuriere. Der Psy-
choanalytiker ist in letzter Instanz derjenige, in dessen Händen die Verantwortung für den ge-
sellschaftlichen Wechsel liegt. Er bilde um sich herum gesunde Zellen, die die gesunde Ge-
sellschaft von morgen ankündigten. ... 
Auch in Wien fand eine Verschmelzung von Soziologie und Psychologie statt, einerseits im 
Werk des Psychoanalytikers Wilhelm Reich, andererseits im Umkreis des Psychologenehe-
paares Karl und Charlotte Bühler. Wilhelm Reich (geb. 1897) war in Wien Freuds erster Assi-
stent (1922-1928) gewesen. Sein Versuch, die Psychoanalyse mit kommunistischen klassen-
kämpferischen Parolen zu verschmelzen, hatte ihn jedoch Freud entfremdet, der schon bei 
Mussolinis "Marsch auf Rom" auf den Vorwurf, weder rot noch schwarz zu sein, geantwortet 
hatte: "Nein, man sollte fleischfarben sein." 
In den Jahren der deutschen Krise entwickelte Reich seine eigene "sex-ökonomische" Lehre, 
die sich zunehmend, insbesondere nach seiner Übersiedlung nach Amerika, aus den marxisti-
schen Eierschalen löste. ... 
Reich ordnete die politischen Hauptströmungen den drei Schichten des menschlichen Charak-
ters zu. Die oberste Schicht sei die Schicht der Kooperation, der Vernunft, der Rücksichtnah-
me; die unterste Schicht sei die der schöpferischen Triebe, denen alle geistigen und künstleri-
schen Leistungen entsprängen, die unterste Schicht könne sich jedoch nicht mit der obersten 
durchdringen, da sie durch eine mittlere Schicht abgeleitet werde, in der alle Egoismen, Sa-
dismen, Selbstsucht und Brutalität zu Hause seien.  
Der obersten Schicht sei der Liberalismus zuzuordnen, der untersten die revolutionäre Linke, 
der mittleren der Faschismus. Denn man könne die Zeitgeschichte nicht begreifen, wenn man 
den Faschismus für eine politische Idee halte, die mit politischen Mitteln an die Macht dränge. 
"Der Faschismus ist nur der politisch organisierte Ausdruck der durchschnittlichen menschli-
chen Charakterstruktur." ... 
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Wer den Faschismus bekämpfen wolle, müsse davon ausgehen, daß die "zentrale reaktionäre 
Keimzelle" die Familie sei. "Da die autoritäre Gesellschaft sich in der Struktur des Massenin-
dividuums durch die autoritäre Familie reproduziert, folgt, daß die politische Reaktion die 
autoritäre Familie als Basis des Staates, der Kultur und Zivilisation verteidigt". Kern der auto-
ritären Familie sei eine Mutter Fixierung. "Die Mutter ist die Heimat des Kindes und die Fa-
milie die Nation en miniature."  
Daher seien "metaphysisches, individualistisches und familiäres Verhalten nur verschiedene 
Aspekte ein und desselben Prozesses der Sex Negation. Realistisches, nicht metaphysisches 
Denken auf der anderen Seite geht Hand in Hand mit der Lockerung der Familienbande und 
zum mindesten Indifferenz gegenüber asketischen sexuellen Ideologien". Die autoritäre Fami-
lie lösche die Frau und die Kinder als Geschlechtswesen aus, indem sie die Frau in der Mutter 
Funktion aufgehen lasse und die Sexualität der Kinder unterdrücke. Demgegenüber sei die 
sexualkulturelle Revolution auch das politische Heilmittel. Durch "sexökonomische Massen-
Hygiene" sei eine kollektive Atmosphäre sexueller Bejahung zu schaffen, die eine neue sex-
ökonomische Moral zur Folge habe.<< 
Am 11. Mai 1951 verabschiedete der Bundestag ein "Amnestiegesetz" für NS-Verurteilte 
(nach Artikel 131 des Grundgesetzes). Bund, Länder und Gemeinden wurden verpflichtet, die 
aus dem öffentlichen Dienst Ausgeschiedenen wieder einzustellen (x129/149). 
Ein Volkskammergesetz hob am 2. Oktober 1952 die im November 1949 festgelegten Ein-
schränkungen der staatsbürgerlichen Rechte für ehemalige Offiziere und Mitglieder der 
NSDAP auf. Diese Regelung galt jedoch nicht für Personen, die man "wegen Kriegsverbre-
chen" verurteilt hatte. 
 
Zusammenfassung der Entnazifizierung und Umerziehung der Deutschen  
Bei den "politischen Säuberungen" bzw. "Entnazifizierungen" in den Gebieten östlich der O-
der-Neiße wurden in erster Linie alle "Kapitalisten" und die "Intelligenz" ausgeschaltet. Den 
sowjetischen Kampftruppen folgten regelmäßig NKWD-Geheimpolizisten. Die berüchtigten 
NKWD-Einheiten (ab 1946 = MWD), die man im Jahre 1944 dem sowjetischen Ministerium 
des Innern angegliedert hatte, richteten in allen größeren Gemeinden und Städten Komman-
danturen ein.  
Die NKWD-Streifen nahmen häufig auch Juden, Kommunisten, Sozialisten und Antifaschi-
sten fest, die man gerade erst aus den NS-Vernichtungs- und Konzentrationslagern befreit hat-
te. Die verhafteten Ost- und Volksdeutschen wurden in Zuchthäusern, Gefängnissen, Vieh-
ställen oder in Kohlenkellern inhaftiert. Während der Verhöre oder "Gerichtsverhandlungen" 
wurden manche Angeklagte äußerst brutal gefoltert, um Geständnisse zu erpressen.  
Am 22. Mai 1945 trat in Westdeutschland die US-Direktive Nr. 1 der PWD (Psychological 
Warfare Division) in Kraft (x111/25, x115/270): >>Der erste Schritt der Umerziehung wird 
sich ausschließlich darauf beschränken, die Deutschen mit unwiderlegbaren Tatsachen zu 
konfrontieren, die eine Einsicht in die deutsche Kriegsschuld und die Kollektivschuld für sol-
che Verbrechen wie die Konzentrationslager wachrufen. ...<<  
>>... Der tiefe Graben, der die Besatzungsarmeen von den besiegten Deutschen trennt, ist aus-
drücklich zu betonen. ... Eine Politik der "austerity" (Härte) hat an die Stelle aller Schmeiche-
leien zu treten, die von der psychologischen Kriegsführung als erforderlich angesehen wurden. 
...<<  
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) schrieb später über die ver-
meintliche Kollektivschuld der Deutschen (x025/189): >>... Die Theorie von der Kollektiv-
schuld der Deutschen beruht, wie ihre Kritiker dargetan haben, auf der Unkenntnis fundamen-
taler historischer Tatsachen und der Widerstandsmöglichkeiten in einer totalitären Diktatur.  
Sie wurde in der Praxis zur Rechtfertigung von millionenfachen Verbrechen gegen die 
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Menschlichkeit benützt. Historisch gesehen ist diese Theorie eine der vielen Erscheinungs-
formen des Rassismus; sie entspricht weitgehend dem christlichen Antisemitismus vergange-
ner Jahrhunderte.<< 
Die US-Soldatenzeitung "Stars und Stripes" warnte im Juni 1945 nordamerikanische Soldaten 
vor "Nazi-Deutschland" (x114/2.94): >>... Die Amerikaner sind nicht nach Deutschland ge-
kommen, um Kindermördern die Köpfe zu streicheln und SS-Verbrecher zu päppeln, die A-
merikaner sind in dieses Land von Gangstern gekommen, um hier Ordnung zu schaffen und 
die Verbrecher der Justiz zu überantworten.<< 
Der katholische Kardinal Faulhaber und der evangelisch-lutherische Landesbischof Meiser 
kritisierten am 20. Juli 1945 die Entnazifizierungsmethoden der US-Militärregierung in Bay-
ern (x111/51): >>... Die Vertreter der beiden christlichen Bekenntnisse in Bayern halten es für 
ihre Pflicht, bei der Besatzungsbehörde vorstellig zu werden mit der Bitte, in den Strafgerich-
ten über das System des Unheils die Grundsätze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit walten 
zu lassen und die Schuld der einzelnen durch persönliche Überprüfung, also nicht pauschal, zu 
bemessen.  
Die geistige Umschulung unseres Volkes von den nationalsozialistischen Irrtümern zu den 
Grundsätzen der christlichen Moral, die Wiederaufrichtung der sozialen Ordnung im Geiste 
des Christentums, der wirtschaftliche und kulturelle Aufbau, zu dem wir alle beitragen wollen, 
dürfen nicht durch vermeidbare Härten in der Rechtspflege gestört werden.<< 
In Mitteldeutschland erließ die SMAD am 27. August 1945 einen Befehl über die Entmilitari-
sierung und Entnazifizierung. Sämtliche Wehrmachtsoffiziere, ehemalige SS-, SA-, Gestapo- 
und NSDAP-Mitglieder mußten sich gemäß SMAD-Befehl Nr. 42 einer "Registrierung" un-
terziehen. Viele wurden im Verlauf dieser Massenregistrierung verhaftet und kurzerhand als 
"Kriegsgefangene" oder "Kriegsverbrecher" in die Sowjetunion verschleppt (x111/68). 
In Frankfurt wurde am 11. November 1945 zum ersten Mal der US-Dokumentarfilm "Die To-
desmühlen" gezeigt.  
Im Begleittext des Films hieß es (x116/113): >>Über 300 Lager: Todesfabriken, eins wie das 
andere, 20 Millionen Tote.  
Tote in Nordhausen, verhungert und erschossen. Oft genug noch Lebende, oder besser, nur 
Halbtote achtlos unter die Leichen geworfen. Tote ... in Dachau: verbrannt, vergast, verhun-
gert; in Auschwitz, vergast, erschossen und verhungert, und neben den gemordeten Müttern 
die Leichen neugeborener Kinder; in Ebensee verhungert; in Belsen verhungert und erschos-
sen; in Mauthausen vergast, verhungert und erschossen; in Leipzig: verkohlt an den Hoch-
spannungsdrähten ... –  
Von den vielen Millionen überlebten nur wenige die Jahre der Pein.<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über den US-
Dokumentarfilm "Die Todesmühlen" (x025/146-147): >>Als man 1945 daran ging, im Rah-
men des amerikanischen Umerziehungsprogramms den KZ-Film "Todesmühlen" für das deut-
sche Publikum zusammenzustellen, vermerkte der Bericht des zuständigen Kriegsinformati-
onsamtes vom 23.02.1945, der Initiator des Projekts, ein gewisser James Pollock, sei der An-
sicht, "daß die Mehrzahl der Deutschen das Ausmaß der von Deutschen begangenen Greuelta-
ten vermutlich wirklich nicht kenne und daß die Vorführung dieser Filme ihnen zu einem gu-
ten Teil erklären könne, warum die Alliierten sichergehen müßten, daß die Deutschen nicht 
noch einmal die Chance bekämen, einen Krieg anzuzetteln". 
Der Schock und die spontane Entrüstung der meisten Zuschauer sprachen für Mr. Pollocks 
Ansicht und veranlaßten die US-Behörden zu dem Eingeständnis, daß der weitere Zweck des 
Filmes, nämlich "ein Gefühl der individuellen und kollektiven Schuld zu wecken, total ver-
fehlt" worden sei.<< 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1933-45 fast ständig in KZ-Haft, ab Mai 1946 SPD-
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Vorsitzender) wies am 10. Februar 1946 den Vorwurf der Kollektivschuld entschieden zurück 
(x101/12): >>Die Deutschen stehen deshalb vor einer schweren Aufgabe, weil die Welt meint, 
der Nazismus sei Deutschland gewesen, das ganze Volk sei schuldig. ...  
Es ist nicht das ganze deutsche Volk schuldig, und wir lehnen eine derartige These ab. ...  
Immer sind es vor 1933 und nach 1933 große Teile der Deutschen gewesen, die gegen Hitler 
gekämpft und Mut bewiesen und Leid erduldet haben. ...<< 
Die "Neue Zeitung" berichtete am 28. Juni 1946 (x114/2.152): >>... Wegen eines Verstoßes 
gegen Anordnungen der Militärregierung ist der Umfang der in München erscheinenden "Süd-
deutschen Zeitung" für die Dauer eines Monats von den üblichen 6 Seiten auf 4 Seiten pro 
Nummer beschränkt worden.  
In ihrer Ausgabe vom 4. Juni hatte die "Süddeutsche Zeitung" unter dem Titel "Sie ernten den 
Haß" einen Titel veröffentlicht, der die Ausweisungsmaßnahmen der tschechoslowakischen 
Regierung gegen Deutsche scharf kritisiert. 
Dieser Artikel stellt einen Verstoß gegen die Anordnung der Militärregierung dar, die lizen-
zierten Zeitungen Kritik an alliierten Regierungen verbietet. ...<< 
Die US-Militärregierung veröffentlichte am 13. August 1946 ein Programm für die "Wieder-
herstellung des deutschen kulturellen Lebens" (x111/204): >>... Zur Umsetzung in die Tat 
muß das Programm der "Deutschen Umerziehung" in steigendem Maße von solchen heimi-
schen Mitteln der deutschen Kultur Gebrauch machen, welche die friedliche Entwicklung 
neuer Ideale und Institutionen versprechen. ...<< 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über das 
Umerziehungsprogramm der westlichen Siegermächte (x063/614): >>... Auch das Programm 
der Reeducation, der Umerziehung, war kein Erfolg. Um Erzieher, gar "Umerzieher" zu sein, 
mußte man vor allem Bildung, Menschenkenntnis und ... Menschenliebe besitzen, und man 
durfte nicht den Eindruck erwecken, daß ein solches "Umerziehungsprogramm" auch jene 
moralischen, geistigen und geschichtlichen Werte, die selbst der Nationalsozialismus nicht 
zerstören konnte, einer blassen "Fortschrittstheorie" wegen nunmehr über Bord zu werfen sei-
en. ... 
Die amerikanischen "Wiedererzieher" – viele davon linksradikale ehemalige Deutsche -, (ver-
suchten) das deutsche Erziehungswesen von "klassischen Schlacken" zu reinigen und ganz auf 
den "Fortschritt" (wie sie ihn sahen) umzustellen. Der Versuch, Geschichte und Geschichts-
bewußtsein zurückzudrängen, vielleicht gar auszulöschen, gehörte dazu – etwas, wovon sich 
das deutsche Erziehungswesen bis heute noch nicht erholt hat. 
Es gibt über dieses "Reeducation Programme" detaillierte Anweisungen, die sich damals 
schon, und erst recht heute, unberührt erwiesen von jeder wirklichen Kenntnis deutscher Ju-
gend und deutscher Erziehung. ...<< 
Im Oktober 1946 wurde das sowjetische Internierungslager Berlin-Hohenschönhausen ("Spe-
ziallager Nr. 4") aufgelöst. Von Mai 1945 bis Oktober 1946 starben im sowjetischen Internie-
rungslager Berlin-Hohenschönhausen mehr als 3.000 deutsche Häftlinge (x126/163). Minde-
stens 10.000 Häftlinge durchliefen dieses Lager. 
In der nordamerikanischen Zone wurden bis zum 1. Januar 1947 etwa 11,7 Millionen Frage-
bogen ausgefüllt. Alle deutschen Erwachsenen (ab 18 Jahre) wurden aufgefordert, 133 Fragen 
zu beantworten. Jeder, der sich weigerte, diesen Fragebogen auszufüllen, erhielt kurzerhand 
keine Lebensmittelkarten. Die gerichtsähnlichen Verfahren vor den "Spruchkammern" ende-
ten mit der Einstufung in eine der 5 Kategorien: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, 
Mitläufer oder Entlastete.  
Es war die Zeit der sog. "Jagd nach Persilscheinen" ("Persilscheine" = Ehrenerklärungen von 
überlebenden Juden, ehemaligen KZ-Häftlingen und anderen NS-Opfern).  
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) berichtete später über die 
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Entnazifizierung (x063/612-613): >>Die "Entnazifizierung" wurde ... in den 4 Besatzungszo-
nen höchst unterschiedlich durchgeführt.  
In der sowjetischen genügte es einerseits, ein "Kapitalist" zu sein, um als "Nazi" gebrand-
markt und verfolgt zu werden, andererseits aber konnten auch hochrangige, wirkliche Nazis 
sofort die Generalabsolution erhalten, wenn sie sich nur zum Kommunismus "konvertierten".  
In der französischen Zone dürften die Maßstäbe am mildesten gewesen sein, in der britischen 
und amerikanischen am methodischsten, aber oft auf Grund der falschen Methoden!  
Auch kam es vielfach darauf an, ob man frühzeitig oder später "entnazifiziert" wurde, und 
auch "Protektion" – vor allem ausländische oder klerikale – war nicht ohne Bedeutung. 
Der Fragebogen mit seinen ... (133) zum Teil schlichtweg törichten Fragen ist inzwischen in 
die Literatur eingegangen. In der amerikanischen Zone wurden bis zum Januar 1947 allein 
11.674.152 Fragebogen ausgefüllt und eingereicht. Die Gesamtzahl stieg schließlich auf über 
13 Millionen. ...  
Die Entnazifizierungsbehörde der Militärregierung – beschäftigte sich mit 1,5 Millionen Fäl-
len, 375.000 Personen wurden aus ihren beruflichen Stellungen entfernt. Die übrigen – insge-
samt waren 3,3 Millionen "vom Gesetz" betroffen gewesen – fielen aus durch einige Amnesti-
en, so die Jugendamnestie vom Juli 1946, zu Weihnachten 1946 die Amnestie für Kriegsbe-
schädigte, Invalide und jene mit geringem Vermögen und Einkommen. ...<< 
Marschall Wassili Tschuikow (1900-1982, 1949-52, Oberkommandierender der sowjetischen 
Truppen in der SBZ, Vorsitzender der sowjetischen Kontrollkommission in der DDR) teilte 
dem stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten Ulbricht am 17. Januar 1950 die Schließung 
der letzten sowjetischen Internierungslager mit (x126/195). 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) schrieb später über die Internie-
rungslager in der SBZ (x026/63-64): >>... Die größten Lager waren Buchenwald bei Weimar 
(Durchschnittsbelegung 10.000 bis 12.000 Häftlinge), Sachsenhausen bei Brandenburg 
(Durchschnittsbelegung 12.000 bis 15.000 Häftlinge) und Mühlberg/Elbe (Durchschnittsbele-
gung 12.000 Häftlinge). Lager bestanden auch in Bautzen, Torgau, Ketschendorf, Jamlitz, 
Fünfeichen bei Neubrandenburg und an mehreren anderen Orten. Tausende von Häftlingen 
saßen auch in den Gefängnissen der Besatzungszone. 
Zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert wurden annähernd 40.000 Mitteldeutsche, die 
meistens vorher in einem alles andere als rechtstaatlichen Verfahren abgeurteilt worden wa-
ren. ... 
Die Sterblichkeit in den Konzentrationslagern der Kommunisten war nicht geringer als die in 
den Lagern der Nationalsozialisten. ... 
Die Gesamtzahl der umgekommenen KZ-Häftlinge wird zwischen 65.000 und 130.000 ange-
geben. ... 
Bedenkt man die hohe Sterbequote der Deportierten, so bleibt als Fazit festzuhalten, daß über 
100.000 Mitteldeutsche in sowjetischen Internierungslagern und Gefängnissen zu Tode ge-
kommen sind.<< 
Im Rahmen der Entnazifizierung bearbeiteten die deutschen Spruchkammern bis Februar 1950 
über 6 Millionen Fälle, die wie folgt eingestuft wurden (x118/197): >>1.667 Hauptschuldige, 
23.060 Belastete, 150.425 Minderbelastete, 1.005.854 Mitläufer, 1.213.873 Entlastete und 
4.000.000 Fälle von Jugendamnestie.<< 
Im Jahre 1950 kehrten Max Horkheimer (1895-1973, deutscher Philosoph und Soziologe) und 
Theodor W. Adorno (1903-1969, eigentlich T. Wiesengrund, deutscher Philosoph, Soziologe, 
Musiktheoretiker) aus dem US-Exil zurück und gründeten mit Finanzmitteln der US-Besat-
zungsmacht und anderen Geldgebern das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Die soge-
nannte "Frankfurter Schule" prägte später vor allem die 68er Bewegung. 
Schlußbemerkungen: Das Bundesarchiv Koblenz berichtete im Jahre 1974 über die sowjeti-
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sche Entnazifizierung in den ostdeutschen Provinzen (x010/32): >>... Die Verhafteten wurden 
in Gefängnisse oder in sog. GPU-Keller verbracht und tage- und wochenlangen Verhören un-
ter Bedrohung mit Schußwaffen unterworfen. Es fanden hier schwerste Mißhandlungen, in 
Einzelfällen mit Todesfolge, statt, um von den Verhafteten eine Unterschrift zu erzwingen, 
daß sie einer Parteiorganisation angehört haben, wie dies durch zahlreiche Aussagen überein-
stimmend überliefert ist.  
Die meisten der Verhafteten sind ... in die Arbeitslager der Sowjetunion verschleppt worden. 
Offenbar handelte es sich um Personen, die die von ihnen geforderte Unterschrift geleistet 
haben. Andere, von denen eine Erklärung über eine Zugehörigkeit zu NS-Organisationen trotz 
der Folterungen nicht zu erlangen war, wurden schließlich entlassen.<< 
Im Mai 1945 richteten NKWD-Einheiten in Berlin die ersten sowjetischen Internierungslager 
ein. 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Konzentrati-
onslager" in der SBZ (x009/228): >>... 1945 wurden von der sowjetischen Besatzungsmacht 
Zehntausende von Männern und Frauen unter Beschuldigung, "aktive Faschisten" oder 
Kriegsverbrecher gewesen zu sein, oder weil sie den Sowjets aus irgendeinem Grunde gefähr-
lich erschienen, in Konzentrationslager gesperrt und dort auf das unmenschlichste und unwür-
digste behandelt.  
Besonders berüchtigte Lager befanden sich in Sachsenhausen (Oranienburg), Buchenwald, 
Mühlberg, Bautzen, Neubrandenburg und Ketschendorf. Die Angehörigen der dorthin Ver-
schleppten blieben ohne Nachricht und ohne Postverbindung. Die Angehörigen erhielten auch 
dann keine Mitteilung, wenn der Häftling verstarb.  
Nach westlichen Zählungen, die auf Angaben der ehemaligen Totengräber und Ärzte in den 
Konzentrationslagern beruhen, verstarben in den Lagern von 1945 bis 1950 über 65.000 Häft-
linge.<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) schrieb später über die "Entna-
zifizierung im Westen" (x026/64-65): >>... Auch in den drei Westzonen wurden insgesamt 
etwa 250.000 Menschen in Lagern interniert. Als Rechtsgrundlage fungierte die berühmt-
berüchtigte Direktive JCS 1067 der US-Militärregierung, die bis zum Sommer 1947 Grundla-
ge der amerikanischen Besatzungspolitik war; danach waren nicht nur alle mutmaßlichen 
Kriegsverbrecher zu verhaften, sondern auch alle Personen, die die Durchführung der Ziele 
der Besatzungsmächte gefährden könnten. 
Der parteilose Schriftsteller Ernst Salomon, der zusammen mit seiner jüdischen Frau verhaftet 
und so gründlich "verhört" worden war, daß er einige Zähne verlor, berichtet über seine La-
gererfahrungen in der amerikanischen Besatzungszone: 
"Geprügelt wurde so gut wie ausnahmslos jeder, der in das Lager eingeliefert wurde; die Ame-
rikaner nannten das "overwork" ("überarbeiten"). Geprügelt wurden selbst diejenigen Inter-
nierten, die aus einem anderen Lager kamen, in welchem sie bereits ihren Tribut empfangen 
hatten, und auch die Generale, die aus dem Kriegsgefangenenlager kamen." 
Während in einigen – nicht in allen – US-Lagern ehemalig "Kapos" aus den Konzentrations-
lagern der Nationalsozialisten eingesetzt wurden und gewisse vorhersehbare Folgen eintraten, 
war auch die Behandlung der Gefängnisinsassen nicht immer rechtsstaatlich. Im Malmedy-
Prozeß (es ging um den Tod amerikanischer Kriegsgefangener) z.B. mußte sich auf Veranlas-
sung des Verteidigers eine Kommission aus zwei Richtern nachträglich mit den angewandten 
Verhörmethoden beschäftigen.  
Das Ergebnis: Folter dritten Grades war angewendet worden, und "sämtliche Deutsche bis auf 
2 in den 139 von uns untersuchten Fällen hatten durch Fußtritte in die Hoden unheilbare 
Schäden erlitten. Dies war die übliche Untersuchungsmethode unserer amerikanischen Unter-
suchungsbeamten". 
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In der britischen Besatzungszone ereigneten sich solche Vorfälle nur sehr selten. Unter fran-
zösischer Regie allerdings waren Menschenrechtsverletzungen keine Seltenheit. Eine traurige 
Berühmtheit erreichte das ehemalige NS-KZ Schirmeck/Natzweiler im Elsaß, wo ab 1944 
mutmaßliche französische Kollaborateure und Deutsche unter menschenunwürdigen Zustän-
den interniert waren. ...<< 
Der kanadische Journalist James Bacque berichtete später über die Zensur der öffentlichen 
Meinung im besetzten Westdeutschland (x131/177-178): >>Ein Land durch Generäle verwal-
ten zu lassen, ist genauso töricht, wie eine Armee von Politikern führen zu lassen. 
... Nach 1945 gab es in Deutschland Millionen von Biographien; aber Geschichte gab es nicht. 
Als die Nation in vier Zonen geteilt wurde, da wurde auch ihre Geschichte zerbrochen durch 
die politische Teilung, durch die Zensur, durch Tarnung und Vertuschung, durch die Angst 
davor, die USA und Frankreich zu kritisieren. Es bildete sich keine öffentliche Meinung ...  
Die Besetzung Deutschlands führte zur Entstehung einer Besetztenmentalität, die sich bemüh-
te, jede Vernunft einer vernunftlosen Disziplin zu unterwerfen, so, wie die Nation von den 
Nazis unterworfen worden war. 
Erleichtert wurde das durch die bedingungslose Autoritätsgläubigkeit, die den Deutschen an-
erzogen ist ... 
Nachdem die Besatzungszonen und die offene Zensur abgeschafft worden waren, kam es zu 
keiner wesentlichen Verbesserung der Situation, weil Haltung und Einstellung, die sich unter 
jenem Regime gebildet hatten, schon zu Geschichte geworden waren. ...<< 
 
Die Liquidierung des preußischen Staates 
 

Nicht der größtmögliche Genuß ist der Zweck des Daseins, sondern die Erfüllung der 
Pflicht. 
Immanuel Kant (1724-1804, deutscher Philosoph) 

Am 25. Februar 1947 führte der Alliierte Kontrollrat die Liquidierung des preußischen Staates 
- Kontrollratsgesetz Nr. 46 - durch (x056/33): >>Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des 
Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen 
aufgehört.  
Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens ... (bestimmt) der Kontroll-
rat ... Art. I: Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden 
werden hiermit aufgelöst. ...<<  
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete später (am 22.12.2001) über Preußen 
(x887/...): >>Mehr als ein Staat - eine Idee 
Zum 300. Jahrestag der Gründung des Königreichs Preußen 
Preußen, das stellt für im gegenwärtigen Zeitgeist verhaftete Deutsche ein Reizwort dar, ver-
bunden mit Attributen wie Militarismus, Kadavergehorsam oder auch Autoritätshörigkeit. Für 
andere hingegen ist Preußen gleichbedeutend mit Tugenden wie Pflichtbewußtsein, Toleranz 
und Sparsamkeit. 
Dreihundert Jahre nach der Gründung des Königreiches Preußen und mehr als ein halbes 
Jahrhundert nach der offiziellen Auflösung des zu jenem Zeitpunkt schon gar nicht mehr exi-
stierenden Staates scheiden sich noch immer die Geister an diesem geschichtlichen Phäno-
men, wird weiter darum gestritten, wie jenes Gebilde, das nach den Worten Hermann 
Rauschnings, des Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig, nicht nur ein Staat, sondern 
eine Idee war, historisch einzuordnen ist. 
Am 25. Februar 1947 erließ der Alliierte Kontrollrat, der sich damals aus den Generalen Luci-
us Clay (USA), Sir Brian Robertson (Großbritannien) und Joseph Pierre Koenig (Frankreich) 
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sowie dem Marschall Wassili Sokolowski (Sowjetunion) zusammensetzte und der die oberste 
Regierungsgewalt auf dem Territorium des besetzten Deutschland ausübte, das Gesetz Nr. 46, 
in dem es hieß:  
"Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland 
gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Auf-
rechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die 
weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grund-
lage zu sichern, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz: 
Artikel I 
Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit 
aufgelöst."  
In der Realität war der frühere Bundesstaat Preußen zu diesem Zeitpunkt längst "tot". Seine 
Landesteile im Osten (Pommern, Ostpreußen, Schlesien) waren von Polen und Russen annek-
tiert, die dort lebende deutsche Bevölkerung zum Teil geflohen, zum Teil vertrieben worden, 
während sich die übrigen Landesteile nach und nach zu neuen politischen Gebilden ("Län-
dern") formiert hatten, im Westen etwa Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz, in Mitteldeutschland (bis 1952) Brandenburg und Sachsen-Anhalt.  
Und weil durch die Errichtung dieser Nachfolgeländer aus den ehemaligen preußischen Pro-
vinzen in allen vier Besatzungszonen "nicht mehr rückgängig zu machende Tatsachen ge-
schaffen" worden waren, stellte das Dekret eigentlich nur "ein nachgezogenes Stück Potsdam" 
dar, "einen späten juristischen Akt, der der geschichtlichen Entwicklung hinterherzuhinken 
schien" und eigentlich keiner Notwendigkeit bedurft hätte. Gleichwohl geschah dies "Nicht 
mehr im Affekt des ersten Siegerrausches, sondern in planmäßigem Vollzug Stalinscher For-
derungen" - auf Antrag Großbritanniens!  
Dabei war eine einheitliche Besatzungspolitik der Alliierten 1947 kaum noch erkennbar, und 
so wollte man durch die Einigung über die offizielle Auflösung Preußens "wenigstens" ein 
Stück Gemeinsamkeit demonstrieren, bewies damit allerdings nur einmal mehr, "daß Überein-
stimmungen lediglich für destruktive Maßnahmen zu erreichen waren." 
Das Ende Preußens, das 1947 von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs nur noch for-
maljuristisch besiegelt wurde, hatte sich bereits vorher in Etappen vollzogen. Die meisten Hi-
storiker nennen in diesem Zusammenhang den 20. Juli 1932, als die sozialdemokratische Re-
gierung Preußens unter Ministerpräsident Braun durch einen Staatsstreich des Reichskanzlers 
von Papen gestürzt wurde, der sich dann selbst zum Reichskommissar für Preußen ernennen 
ließ. Braun stellte damals fest, daß damit die "Mission des neuen Preußens, die Demokratie in 
Deutschland zu sichern und zu vertiefen", zu Ende gegangen sei, und Preußen-Forscher Hans-
Joachim Schoeps bezeichnet jenen Tag als das Datum, "an dem Preußen de facto zu bestehen 
aufgehört hat ...  
Pikanterweise war es dann erneut ein 20. Juli", der des Jahres 1944, "an dem das alte Preußen 
zum letzten Male sichtbar wurde": Die Liste der Männer nämlich, die nach dem Attentat auf 
Hitler hingerichtet wurden, "liest sich wie ein Auszug aus dem preußisch-deutschen Adelsre-
gister". 
Andere Geschichtswissenschaftler sehen das Ende Preußens, jenes Staates, der mit der Krö-
nung des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. zum "König in Preußen" am 18. Januar 
1701 im Schloß zu Königsberg geboren wurde, schon früher, nämlich entweder 1871, als es in 
dem neu gegründeten Zweiten Deutschen Kaiserreich aufging, oder aber 1918, als die Herr-
schaft der Hohenzollern, die untrennbar mit Preußen verbunden war, ihr Ende fand; denn 
Preußentum und Monarchie bedingen einander. 
Schließlich wird in Historikerkreisen sogar die Ansicht vertreten, daß der Zerfall Preußens 
eigentlich schon 1806 einsetzte, als es in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt gegen 
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die Truppen Napoleons die wohl bitterste militärische Niederlage seiner Geschichte hinneh-
men mußte. 
Wie dem auch sei - von Preußen ging für Freund und Feind stets eine eigenartige Faszination 
aus. "Was es seinen Nachbarn lange Zeit unheimlich und manchmal gefährlich machte", so 
urteilte ein anderer Preußen-Forscher, Sebastian Haffner, "war viel weniger sein Militarismus 
als die Qualität seiner Staatlichkeit: seine unbestechliche Verwaltung und unabhängige Justiz, 
seine religiöse Toleranz und aufgeklärte Bildung."  
Preußen war immer ein Rechtsstaat, und der Wahlspruch "suum cuique" ("Jedem das Seine") 
stellte das "Bekenntnis zu einer gerechten sozialen Staatsordnung" dar, denn "Recht war 
Recht, und Unrecht war Unrecht, und dazwischen lag nichts als das sittliche Gesetz im Men-
schen und das Gesetz des Staates über dem Menschen".  
Für den britischen Historiker Feuchtwanger schien deshalb Preußen "einzigartig in seiner Fä-
higkeit, ein Gefühl gegenseitigen Vertrauens zwischen Bürgern und Staat zu schaffen", und 
Oswald Spengler sinnierte ergänzend: "Demokratie bedeutet in England die Möglichkeit für 
jedermann reich zu werden, in Preußen die Möglichkeit, jeden vorhandenen Rang zu errei-
chen." 
In der Tat waren es die klassischen preußischen Tugenden, die den Staat im 18. Jahrhundert 
zum modernsten Europas werden ließen: neben der Rechtsstaatlichkeit die Sparsamkeit, reli-
giöse und weltanschauliche Toleranz, Pflichterfüllung und Dienst am Gemeinwesen.  
Preußen nahm die Hugenotten und die Salzburger Protestanten auf, ja es war überhaupt das 
erste Land der Erde, das absolute Religionsfreiheit gewährte.  
Als erstes Land der Erde führte es auch die Schulpflicht ein, schaffte die Pressezensur ab und 
schuf durch sein "Allgemeines Landrecht" die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz.  
Als eines der ersten Länder dieser Welt gab es auch den Juden volle Bürgerrechte, nicht zu-
letzt entstand die moderne, der übrigen Welt später als Vorbild dienende Sozialgesetzgebung 
Bismarcks unter der Führung Preußens. 
Für den preußischen Staat und seine Verwaltung waren alle Einwohner "zunächst einmal 
preußische Untertanen. Und alsdann auch noch evangelische und katholische Christen oder 
Juden, und zuletzt waren sie auch noch Deutsche oder Polen." Preuße war man, wie zahlrei-
che bedeutende Persönlichkeiten aus seiner Geschichte zeigen - Freiherr vom Stein, Scharn-
horst, Gneisenau, Fichte, Hegel und andere -, "nicht von Geblüt, sondern man wurde es durch 
Bekenntnis", oder, um noch einmal Oswald Spengler zu zitieren:  
"Preußentum ist ein Lebensgefühl, ein Instinkt, ein Nichtanderskönnen ... Das Offizierskorps, 
das Beamtentum, die Arbeiterschaft Bebels, endlich 'das' Volk von 1813, 1870, 1914 fühlen, 
wollen, handeln als überpersönliche Einheit. Das ist nicht Herdengefühl; es ist etwas unend-
lich Starkes, Freies darin, das kein Nichtdazugehöriger versteht. Das Preußentum ist exklu-
siv." 
Preußisch zu sein und zu handeln, das war im Laufe der letzten drei Jahrhunderte immer 
gleichbedeutend mit sauber, unbestechlich, anständig, gerecht, sparsam und pflichttreu. Preu-
ßentum galt als "Maßstab eines Wertes, nämlich des Wertes einer Lebensordnung ... in der 
ganzen Welt seit dem Tage, da dieser Begriff wissentlich geprägt wurde. Wollte man in der 
Vergangenheit einem Volke das höchste Prädikat für eine Lebensordnung geben, so fand man 
nichts höheres als das Adjektiv 'preußisch'."  
So wurden etwa die Japaner als Preußen Ostasiens, die Bulgaren als die Preußen des Balkans 
und die Chilenen als Preußen Südamerikas bezeichnet, "wobei vermerkt werden muß, daß 
diese Werteinstufungen weder von Preußen noch überhaupt von deutschen Menschen vorge-
nommen wurden, sondern daß fremde Völker ihren Nachbarn, Freunden oder Feinden dieses 
anerkennende Zeugnis ausstellten." 
Manche Historiker sind in den letzten Jahren nicht müde geworden, den Nationalsozialismus 
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als die Fortsetzung des Preußentums darzustellen. Sie bedienten sich dabei - hoffentlich un-
bewußt - der NS-Propaganda, denn Hitler kündigte in seinen Reden häufig die "Wiederher-
stellung deutscher Größe in der Tradition Friedrichs des Großen und Bismarcks" an, und 
Reichsminister Dr. Goebbels beschwor seinen "Führer" als "die letzte Verkörperung einer 
langen preußischen Tradition". In Wirklichkeit aber waren es, wie schon erwähnt, gerade die 
Nationalsozialisten, die Preußen den Todesstoß versetzten. 
Der nicht mehr existente Staat Preußen befindet sich dreihundert Jahre nach seiner Errichtung 
in einer ähnlichen Lage wie Polen zwischen 1795 und 1918, das letztlich wiedererstand, "weil 
seine Staatsidee über ein Jahrhundert hin am Leben blieb ...  
Es könnte sein", so Preußen-Verehrer Schoeps, "daß Europa an Preußen ähnliches erleben 
wird, da sich eine historische Wirklichkeit nicht verbieten und nicht auflösen läßt. Das Fehlen 
Preußens bedeutet, daß ... dieser Staat seine europäische Funktion nicht mehr erfüllen kann, 
die in der Klammer- und Brückenbildung zwischen Ost und West bestanden hat."  
Denn Preußen war "immer gleichzeitig Schutzwehr gegen den Osten und Brücke zwischen 
Ost und West". Und die "Zeit"-Herausgeberin Gräfin Dönhoff fügt ergänzend hinzu: "... ohne 
die staatsbildende Kraft Preußens und seiner Menschen kann ich mir auch die Bundesrepublik 
auf Dauer nicht gut vorstellen.  
In Bayern mag es eine ältere Tradition, im Rheinland weit früher Kultur gegeben haben; aber 
einen Staat zu bauen, verschiedene Gebiete und Stämme zu integrieren, das hat nur Preußen 
zuwege gebracht." 
De jure wurde Preußen 1947 von der Landkarte getilgt, aber die Werte und Tugenden, die sich 
im Preußentum manifestieren, werden fortbestehen, denn "solange es ... Menschen geben 
wird, die der Verantwortlichkeit das persönliche Wohlergehen freudig opfern, solange wird es 
Preußen geben"! Anläßlich des 30. Jahrestages der Auflösung Preußens 1977 schrieb Helmut 
Damerau, der Herausgeber des Deutschen Soldatenjahrbuches:  
"Preußen kann in Licht und Schatten vor Geschichte und Nachwelt in Ehren bestehen! Sein 
großes geistig-ethisches und historisches Erbe aber gehört der ganzen deutschen Nation."  
Diesen Worten ist an Deutlichkeit kaum etwas hinzuzufügen. 
Wohl am treffendsten aber kommen Preußentum und preußische Geisteshaltung zum Aus-
druck in einem Gedicht, das der zum Tode verurteilte, später zu lebenslanger Haft begnadigte 
und dann vorzeitig entlassene Generaloberst Eberhard von Mackensen, Sohn des legendären 
Feldmarschalls, am 13. März 1947 in seiner Gefängniszelle in Italien verfaßte, nachdem er 
vom offiziellen Ende Preußens erfahren hatte: 
"Mögt ihr den preußischen Staat zerschlagen, Preußen wird hoch aus den Trümmern ragen. 
Einer schon wollte uns Preußen stehlen, doch Preußen lebt zu tief in den Seelen. Preußen ist 
weder Volkstum noch Rasse, Preußen ist Haltung und niemals Masse. Preußen ist Pflicht nach 
Immanuel Kant. Preußen ist Treue zu Volk und Land, dienen der Sache bis in den Tod und: 
Griff zu den Waffen erst in der Not."<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete später (am 22.06.2002) über Preußen 
(x887/...): >>Von der Provinz zur Großmacht / Preußens Wurzeln, Staatsidee, Ideale 
und Geschichte 
Wo liegen Preußens Wurzeln? Der Begriff "Preußen" kommt von den Prussen, die im heuti-
gen Ostpreußen ihre Heimat hatten. Die Farben Preußens, Schwarz und Weiß, entsprechen 
den Wappenfarben des Deutschen Ordensstaates, dessen Kernterritorium ebenfalls Ostpreu-
ßen war. Auch in heraldischer Hinsicht hat Ostpreußen eine herausgehobene Stellung, ist es 
doch die einzige Provinz Preußens, deren Wappen jenes des Gesamtstaates ist. 
Dem mag der eine oder andere entgegenhalten, daß die im preußischen Königreich herrschen-
de Hohenzollernlinie nicht in Ostpreußen ihre Wurzeln hatte. Doch ist es wirklich diese Fami-
lie, die Preußen ausmacht und es groß gemacht hat?  
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Zweifellos hat sie bedeutende Könige hervorgebracht wie den "Soldatenkönig" Friedrich Wil-
helm I. und Friedrich den Großen, doch waren auch unbedeutende darunter wie Friedrich 
Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. Wilhelm II. hat versucht, für seinen Großvater den 
Namenszusatz "der Große" durchzusetzen, doch beschränkt sich Wilhelms I. Leistung letzt-
lich darauf, nach anfänglichem Widerstreben schließlich erkannt und respektiert zu haben, daß 
sein nicht-hohenzollerischer Ministerpräsident und Kanzler Otto von Bismarck bedeutender 
war als er.  
Wenn wir Friedrich II. als einzigen Hohenzollernfürsten den Namenszusatz "der Große" zu-
billigen, so sollten wir dieses nicht wegen seiner Abkunft, sondern wegen seines großartigen 
Lebens- und Herrschermottos tun: "Ich bin der erste Diener meines Staates." Diesem Dienst-
ethos bis in die oberste Spitze verdankte Preußen primär seine Größe. 
Wo findet man bereits vor der Neuzeit und damit vor dem Aufstieg der Preußen unter den 
Hohenzollern diese Bereitschaft, auf eine Selbstverwirklichung zugunsten des Dienstes an 
einem Höheren freiwillig zu verzichten? Man findet es bei den christlichen Rittern. Wie dem 
Preußen der Neuzeit sind auch dem miles christianus oder miles christi des Mittelalters die 
Tapferkeit, die Gerechtigkeit gegen jedermann, die Treue und Disziplin, das Maßhalten, die 
Verpflichtung zu Schutz und Fürsorge für Arme und Schwache (Bismarcksche Sozialgesetz-
gebung) sowie nicht zuletzt die Demut höchste Tugenden. 
Dieser Gedanke führt uns zum Deutschen Ordensstaat als legitimen Vorläufer Preußens. Be-
zeichnenderweise besaß auch dieser Ordensstaat, was später Preußen gegenüber den anderen 
Territorien und Staaten auszeichnete, einen Staatsapparat, der in seiner Leistungsfähigkeit und 
seiner Leistungsbereitschaft Maßstäbe setzte. Und noch einen anderen Vorteil hatte der Or-
densstaat mit Preußen gemein. Beide hatten - zumindest über einen langen Zeitraum ihrer Ge-
schichte hinweg - ein außerordentlich großes Reservoir, aus dem sie ihre Funktionsträger re-
krutieren konnten. 
Die großen preußischen Reformer, die in Preußens schwärzesten Stunden während der napo-
leonischen Zeit die Saat zum Wiederaufstieg legten, waren überwiegend gebürtige Nichtpreu-
ßen. Karl Reichsfreiherr vom und zum Steins Wiege stand in Nassau, Karl August Fürst von 
Hardenbergs in Essensrode bei Gifhorn, Gerhard Johann David von Scharnhorsts in Bordenau 
nahe dem Steinhuder Meer und August Wilhelm Anton Graf Neidhardt von Gneisenaus in 
Torgau. Preußens Glück, Preußens Leistung und Preußens Verdienst bestanden in seiner 
Staatsidee, die auch außerhalb der Staatsgrenzen Geborene überzeugte und sie dazu bewegte, 
sich in den Dienst dieses Staates zu stellen. 
Ähnliches Glück hatte der Deutsche Ordensstaat, stand ihm doch in seiner Blütezeit für die 
Rekrutierung der Funktionsträger die Ritterschaft des Deutschen Ordens zur Verfügung, des-
sen Verbreitungsgebiet weit über die Grenzen Ostpreußens hinausreichte.  
Erst als im Zuge des Niederganges des Ordensstaates die ostpreußischen Stände eine stärkere 
Beteiligung an der Verwaltung durchsetzen konnten, relativierte sich dieser Vorteil bei der 
Personalrekrutierung. 
Ebenfalls eine Folge des nach der Niederlage von Tannenberg beginnenden Abstiegs des Or-
densstaates ist die Sitte, deutsche Fürstensöhne an die Spitze des Staates, in das Hochmeiste-
ramt zu wählen, in der Hoffnung, daß diese ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zur Hoch-
aristokratie des Reiches in den Dienst des Staates stellen würden.  
Zu Zeiten der Reformation ist das ein Hohenzoller und so wird in seiner Amtszeit der Deut-
sche Ordensstaat in ein weltliches Erbherzogtum mit ihm als Herzog umgewandelt. Die Zu-
stimmung des polnischen Königs, dem die Hochmeister seit dem Zweiten Thorner Frieden 
den Treueid zu schwören und Heeresfolge zu leisten hatten, wurde mit der Anerkennung sei-
ner Lehenshoheit über das nun Herzogtum Preußen heißende Territorium erkauft. 
1618 und damit in jenem Jahr, in dem der Dreißigjährige Krieg begann, erlosch die hier regie-
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rende Hohenzollernlinie im Mannesstamm und das Herzogtum fiel an die Kurfürsten in Bran-
denburg. Der größte von letzteren ist sicherlich der Große Kurfürst. Ihm gelingt es, im Schwe-
disch-polnischen Krieg die polnische Lehenshoheit abzuschütteln. Im Frieden von Oliva er-
kennen der römisch-deutsche Kaiser sowie die Könige Polens und Schwedens die Souveräni-
tät des Herzogtums Preußen an. Mit dem souveränen Preußen hinterläßt Friedrich Wilhelm II. 
seinem Sohn Friedrich III. ein souveränes Herrschaftsgebiet, in dem dieser sich zum König 
krönen kann, was er 1701 auch tut. 
Wenn König Friedrich I. wegen seiner Prunksucht auch nicht unumstritten ist, so hat er mit 
der preußischen Königswürde doch ein einigendes Band für das territorial auseinandergerisse-
ne Herrschaftsgebiet seiner Dynastie geschaffen, das nun unter dem Oberbegriff "Preußen" 
zusammenwächst. Ein mindestens ebenso wichtiges einigendes Band ist die Staatsidee, deren 
Entwicklung unter dem Großen Kurfürsten beginnt und unter Friedrich dem Großen ihre 
Vollendung findet. Zu dieser Idee gehört außer dem preußischen Dienstethos auch die preußi-
sche Toleranz, die Friedrich II. in Bezug auf Preußen formulieren ließ, "hier muß jeder nach 
seiner Fasson selig werden". 
Friedrichs des Großen Regierungszeit hat sicherlich etwas Finales. Sie bildet sowohl den Hö-
he- als auch den Endpunkt einer Blüte Preußens. Sie ist aber auch ein Anfang, denn mit ihr 
beginnt Preußens Großmachtdasein und der preußisch-österreichische Dualismus in Deutsch-
land. 
Zu diesem Zeitpunkt bereits hinsichtlich Preußens von einer deutschen Sendung oder einem 
deutschen Kernstaat zu sprechen, ist jedoch zumindest gewagt. Zu desinteressiert zeigen sich 
hierfür Friedrichs II. Nachfolger Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. am Vor-
dringen der Revolutions- und kaiserlichen Truppen Frankreichs in Deutschland. Erst nach sei-
nem eigenen Zusammenbruch und dem Scheitern der nationalen Erhebung in Österreich wird 
Preußen zum Hoffnungsträger der deutschen Patrioten. 
Mit der Unterstützung Rußlands gelingt schließlich unter preußischer Führung die Befreiung 
der Nation von der französischen Fremdherrschaft. Es entspricht der neuen Rolle Preußens, 
daß es auf die Rückgabe der in der napoleonischen Zeit verlorenen polnischen Gebiete keinen 
Wert legt und sich dafür mit deutschem Territorium entschädigen läßt.  
Es "wächst in Deutschland hinein" und übernimmt von der süddeutschen Großmacht Öster-
reich die psychologisch wichtige "Wacht am Rhein". Mit dem Ruhrgebiet gewinnt Preußen 
zudem das schwerindustrielle Herz Deutschlands, dessen große gesamtökonomische und rü-
stungswirtschaftliche Bedeutung sich erst im Laufe des Jahrhunderts erweist. 
Aufgrund der hohen Wettbewerbsfähigkeit seiner Volkswirtschaft war Preußen im Gegensatz 
zur Österreich in der Lage, sich an die Spitze der deutschen Einigungsbewegung auf zollpoli-
tischem Gebiete zu stellen. Doch nicht nur aus ökonomischen Gründen tat sich die Donau-
monarchie mit dem deutschen Einigungsstreben schwer.  
Im Gegensatz zu Preußen war Österreich nämlich auf dem Wiener Kongreß aus Deutschland 
hinausgewachsen. Das Habsburgerreich konnte deshalb im Gegensatz zum Hohenzollernstaat 
nicht in einem deutschen Nationalstaat aufgehen und sah sich daher allein schon aus Gründen 
der Staatsräson gezwungen, dem Streben der Deutschen nach ihm entgegenzuwirken. Preußen 
stand damit als zweite deutsche Großmacht in der Pflicht. 
Daß dieses auch außerhalb Preußens so gesehen wurde, zeigt am deutlichsten die Tatsache, 
daß die Frankfurter Nationalversammlung nicht den österreichischen Kaiser, sondern den 
preußischen König zum Kaiser der Deutschen wählte. Mit einer Mehrheit von 290 gegen 248 
Stimmen beschloß das deutsche Nationalparlament, Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kai-
serwürde anzutragen. Gelöst hat dieser Mehrheitsentscheid die deutsche Frage nicht. 
"Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die Fragen der Zeit entschieden - das ist 
der Fehler von 1848 und 1849 gewesen -, sondern durch Eisen und Blut." Der bedauerlich 
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hohe Wahrheitsgehalt dieser Feststellung Otto von Bismarcks kennzeichnet die weitere Ent-
wicklung der deutschen Frage.  
So sind es statt der Reden und Majoritätsbeschlüsse der Paulskirchenabgeordneten die Eini-
gungskriege, die die deutsche Frage schließlich einer kleindeutschen Lösung zuführen. 1871 
wird Preußen ein Bestandteil des Deutschen Reiches. 
Wie die anderen 24 Bundesstaaten gibt auch der preußische Staat viele Kompetenzen an das 
neue Reich ab, weshalb manche in der Reichsgründung von 1871 das Ende Preußens sehen. 
Andere sehen in der Umwandlung Preußens von einer Erbmonarchie in eine Republik das 
Ende des Staates. Das Revolutionsjahr 1918 ist jedoch nicht nur wegen des Endes der Monar-
chie in Preußen von verfassungsrechtlich großer Bedeutung.  
Vielmehr beginnt in jenem Jahr auch die Umwandlung des eher föderalistischen Kaiserreiches 
in eine vergleichsweise zentralistische Republik, die für Preußen nicht nur wie für alle Reichs-
länder die Abtretung weiterer Kompetenzen an das Reich bedeutet, sondern darüber hinaus 
auch den Verlust seiner Sonderstellung als Führungsmacht, die bis 1918 nicht zuletzt darin 
zum Ausdruck kam, daß das Staatsoberhaupt Preußens automatisch auch Oberhaupt des Deut-
schen Reiches war. Wie sehr die Macht von Preußen zum Reich gewechselt hatte, zeigt 1932 
anschaulich der sogenannte Preußenschlag, an dem auch manche das Ende Preußens festma-
chen. 
Andere sehen in den Nationalsozialisten Preußens Totengräber. Diese haben zwar eine Linie 
von Friedrich dem Großen über Otto von Bismarck und Paul von Hindenburg zu ihrem Führer 
Adolf Hitler gezogen, doch waren unter ihren Spitzenfunktionären die Preußen gemessen an 
der Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches deutlich unterrepräsentiert. Dafür waren die 
Männer und Frauen des 20. Juli (1944) zu großen Teilen Angehörige des preußischen Adels. 
Von daher machen manche auch am Scheitern ihres Umsturzversuches und den anschließen-
den Hinrichtungen vieler von ihnen das Ende Preußens fest. Offiziell aufgelöst wurde Preußen 
vom Alliierten Kontrollrat im Jahre 1947. 
Wenn somit auch derzeit kein preußischer Staat besteht, so ist die Bundesrepublik Deutsch-
land doch gut beraten, die preußische Staatsidee und die preußischen Ideale zu postulieren und 
zu leben, will sie nicht langfristig in die Zweit- oder Drittklassigkeit oder gar zur Bananenre-
publik hinabsinken. …<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 10.02.2007) über 
die völkerrechtswidrige Auflösung Preußens (x887/...): >>Wie der preußische Staat endete 
Vor 60 Jahren löste der Alliierte Kontrollrat den "Träger des Militarismus und der Reaktion in 
Deutschland" auf 
Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland 
gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Auf-
rechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die 
weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grund-
lage zu sichern, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz: 
Artikel I. Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden wer-
den hiermit aufgelöst. 
Artikel II. Die Gebiete, die ein Teil des Staates Preußen waren und die gegenwärtig der Ober-
hoheit des Kontrollrats unterstehen, sollen die Rechtsstellung von Ländern erhalten oder Län-
dern einverleibt werden. 
Die Bestimmungen dieses Artikels unterliegen jeder Abänderung und anderen Anordnung, 
welche die Alliierte Kontrollbehörde verfügen oder die zukünftige Verfassung festsetzen soll-
te. 
Artikel III. Staats- und Verwaltungsfunktionen sowie Vermögen und Verbindlichkeiten des 
früheren Staates Preußen sollen auf die beteiligten Länder übertragen werden, vorbehaltlich 
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etwaiger Abkommen, die sich als notwendig herausstellen sollten und von der Alliierten Kon-
trollbehörde getroffen werden. 
Artikel IV. Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner Unterzeichnung in Kraft." 
Es besteht ein breiter Konsens, daß dieses vor 60 Jahren erlassene Gesetz Nr. 46 des Alliierten 
Kontrollrates weniger ein Todesurteil, denn ein Totenschein des preußischen Staates war. 
Wenn jedoch der preußische Staat vorher schon zu existieren aufgehört hatte, stellt sich natür-
lich die Frage, wann. Hierauf gibt es eine Fülle von Antworten. Zweifellos ist im Vierten Ko-
alitionskrieg von 1806/07 das alte Preußen untergegangen. Danach war Preußen jedoch in den 
Befreiungskriegen eine Wiedergeburt vergönnt. 
Entsprechend der herrschenden Lehre war der 1815 auf dem Wiener Kongreß als Nachfolger 
des Heiligen Römischen Reiches gegründete Deutsche Bund ein Staatenbund, das 1871 ge-
gründete Deutsche Reich hingegen ein Bundesstaat. Den Norddeutschen Bund lassen wir 
einmal als Interimslösung außen vor. Folgt man dieser Lehrmeinung, dann verlor Preußen 
formaljuristisch mit der Reichsgründung seine Souveränität. Hans-Joachim Schoeps läßt des-
halb die Zeit nach der Kaiserproklamation nur noch als "Nachgeschichte Preußens" gelten. 
Nun läßt sich lange darüber diskutieren, ob in der Folgezeit eher Deutschland prussifiziert 
oder Preußen germanisiert wurde, ob es eher zu einer Verpreußung Deutschlands oder zu ei-
nem Aufgehen Preußens in Deutschland gekommen ist. War das Kaiserreich eher ein Groß-
preußen oder ein kleindeutscher Nationalstaat?  
Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo zwischen diesen Polen. Mit Sicherheit läßt sich jedoch 
feststellen, daß der Bundesstaat Preußen im Reich kein Gleicher unter Gleichen war. So stellte 
Preußen mit seinem König den höchsten Repräsentanten des Reiches, den Kaiser, der nicht 
ohne Macht war. Und auch schon rein äußerlich-optisch war die bevorzugte Stellung Preußens 
deutlich.  
Der Reichsadler trug einen Brustschild, und der zeigte das Wappen Preußens. Zur Schwierig-
keit der Standortbestimmung des Reiches zwischen den Polen Großpreußen und kleindeut-
scher Nationalstaat trug auch bei, daß sich der Führungskreis um den König und Kaiser Wil-
helm I. noch nicht einmal selber einig war, was dieses Reich denn nun eigentlich sein sollte. 
Weiter erschwert wird die Verortung dadurch, daß das Kaiserreich in den Jahrzehnten seiner 
Existenz eine Entwicklung durchgemacht hat. Man denke nur an die Kaiser.  
Schon von ihrem Selbstverständnis her war Wilhelm I. im Vergleich zu seinem gleichnamigen 
Enkel zweifelsohne eher Preuße, während Wilhelm II. im Vergleich zu seinem Großvater 
ebenso zweifelsfrei eher Deutscher war. 
Manche machen denn auch an der Ära des letzten Kaisers und Königs, am Wilhelminismus 
Preußens Ende fest. Zweifelsohne glänzte das wilhelminische Preußen und Deutschland nicht 
gerade durch preußische Bescheidenheit und Sparsamkeit. Nun gehört es allerdings auch zur 
ganzen Wahrheit, daß ein Armer eher bescheiden und sparsam leben kann als ein Reicher. 
Preußens Bescheidenheit und Sparsamkeit war ja nicht aus Jux und Tollerei frei gewählt, son-
dern aus der Not geboren.  
Die sprichwörtliche märkische Streusandbüchse war mit Bodenschätzen nicht reich gesegnet, 
und wenn man dann wie der Große Kurfürst und in seiner Tradition der Soldatenkönig aus 
den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges die Lehre zieht, daß ein großes stehendes 
Heer hermüsse, bleibt zu Bescheidenheit und Sparsamkeit kaum eine vernünftige Alternative. 
Im Gegensatz dazu hatte das wilhelminische Preußen wie Kaiser Wilhelms gesamtes Reich 
eine blühende Wirtschaft, wie Ehrhardt Bödecker völlig zu Recht und löblicherweise nicht 
müde wird, den Bundesbürgern vor Augen zu führen. 
Dieser Blüte bereitete der Erste Weltkrieg ein jähes Ende, und böse Zungen behaupten, daß 
gerade dieses auch sein Zweck gewesen sei. Mit dem Wohlstand verloren die Preußen auch 
ihren König. Monarchistisch Gesinnte mögen nun dazu neigen, deshalb das Ende des preußi-
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schen Staates mit 1918 zu datieren. Mir dünkt das zu brandenburgzentrisch gedacht. Dafür 
scheinen zu viele Wurzeln der preußischen Ideale in den - nicht-monarchischen - Staat der 
Deutschen Ordensritter zu reichen.  
Doch muß man nicht Anhänger der Monarchie sein, um das Ende des preußischen Staates am 
Ende des König- und des Kaiserreiches festzumachen, denn mit der Novemberrevolution ver-
lor Preußen nicht nur seinen Monarchen, sondern auch seine durch die Verfassung verbriefte 
herausgehobene Rolle im Reich. Preußen stellte nicht mehr automatisch das Staatsoberhaupt 
des Reiches - und sein Schild zierte auch nicht mehr die Brust des Reichsadlers. Zumindest 
verfassungsrechtlich war es im Deutschen Reich nun Gleicher unter Gleichen. 
Für viele eher linksgerichtete Beobachter endet der preußische Staat 1918 jedoch trotzdem 
nicht, sondern vielmehr fängt in ihren Augen die beste Phase der preußischen Geschichte jetzt 
erst an - die Ära des sogenannten roten Preußen. Vom "roten" Preußen spricht man, weil nach 
der Umwandlung des Königreiches in einen Freistaat in Preußen fast ausnahmslos die Weima-
rer Koalition mit Sozialdemokraten als Regierungschefs regierte. 
Das "rote Preußen" endete mit dem sogenannten Preußenschlag, als per Reichsexekution der 
sozialdemokratische Ministerpräsident Otto Braun vom Deutschen Reich durch den nichtsozi-
aldemokratischen Reichskommissar Franz von Papen ersetzt wurde. Vor allem Anhänger und 
Freunde des "roten Preußen" vertreten gerne die Ansicht, daß der ihnen verhaßte "Preußen-
schlag" mit dem "roten Preußen" auch gleich Preußen beendet habe. Sie entrüsten sich, daß 
die Reichsexekution ein verfassungswidriger Staatsstreich gewesen sei, der zum Ende des 
Staates geführt habe, loben aber die Novemberrevolution, die kaum weniger verfassungswid-
rig war.  
Dabei könnte man den Spieß umdrehen und den beklagten Kontinuitätsbruch von 1932 als 
Versuch interpretieren, den Kontinuitätsbruch von 1918 zu revidieren. So beschreibt der re-
nommierte Historiker Horst Möller die Reichsexekution als "einen Versuch der politischen 
und gesellschaftlichen Restauration der 1918/19 revolutionierten Strukturen und ihrer politi-
schen Führungsschicht". 
Nun ließe sich seitens der Anhänger von Novemberrevolution und "rotem Preußen" argumen-
tieren, daß die Revolution von innen kam und die Reichsexekution von außen, nämlich vom 
Reich. Das wäre aber spitzfindig, denn Preußen war das mit Abstand größte Land des Reiches 
und der Reichskommissar Franz von Papen sowie der Reichspräsident Paul von Hindenburg, 
mit dessen Amtsautorität die Reichsexekution durchgeführt wurde, waren nicht weniger Preu-
ßen als der abgelöste Ministerpräsident Otto Braun. Und wenn wir schon bei Spitzfindigkeiten 
sind: Der Reichskommissar war nur eine Interimslösung. Schon 1933 bekamen die Preußen 
wieder einen eigenen Ministerpräsidenten - Hermann Göring. 
Wie die Novemberrevolution von 1918 brachte auch die "nationale Revolution" von 1933 ei-
ne Stärkung der Zentralgewalt im Deutschen Reich auf Kosten der Bundesstaaten bezie-
hungsweise Reichsländer. Und so bietet denn die NS-Zeit diverse Daten, an denen man einen 
Verlust an Staatlichkeit festmachen kann. Genannt sei hier das Gesetz über den Neuaufbau 
des Reiches von 1934 oder das Reichsstatthaltergesetz von 1935. 
Ganz anders wird hinsichtlich des 20. Juli 1944 argumentiert. Vor allem im eher konservati-
ven Lager wird Preußens Ende gerne an der blutigen Rache des NS-Regimes nach dem miß-
glückten Hitler-Attentat festgemacht, dem in überdurchschnittlichem Maße Angehörige der 
traditionellen preußischen Oberschicht angehörten.  
Immerhin waren laut dem Internet-Lexikon "Wikipedia" von insgesamt 200 später wegen der 
Erhebung Hingerichteten einer Generalfeldmarschall, 19 Generäle, 26 Obersten, zwei Bot-
schafter, sieben weitere Diplomaten, einer Minister, drei Staatssekretäre, einer der Chef der 
Reichskriminalpolizei sowie mehrere Oberpräsidenten, Polizeipräsidenten und Regierungs-
präsidenten. Mehr als zwei Drittel derjenigen, die am 20. Juli 1944 in der einen oder anderen 
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Form mitwirkten, sind einer Schätzung Gerd Heinrichs zufolge dem preußischen Milieu im 
Reich zuzurechnen.  
Stalin begnügte sich nicht mit Hunderten, sondern hat alleine beim Massaker von Katyn Tau-
sende von Polen umbringen lassen, und auch hier gehörten viele der Funktionselite an. Polen 
hat einen Aderlaß von Tausenden Angehörigen der staatstragenden Elite überlebt, sollte da die 
Tötung von 200 das Ende Preußens bedeutet haben? 
Schwerwiegender war da die Eroberung und Besetzung durch die Alliierten. Erstmals seit 
dem Vierten Koalitionskrieg in der napoleonischen Zeit war Preußen erobert und besetzt. Wie 
die Alliierten hatte auch schon Napoleon Preußen auflösen wollen. Damals hatte allerdings 
Rußland dieses verhindert.  
Eine solche Großmacht, die sich für Preußen stark machte, fehlte jedoch jetzt. Schon vor der 
offiziellen Auflösung Preußens, also der Erlegung des Bären, wurde sein Fell verteilt. Die 
Sowjetunion teilte den Osten Preußens zwischen sich und Polen auf, und die Westalliierten 
gründeten auf dem Boden des westlichen Teils Preußens neue Länder. 
Stalin machte jedoch etwas, daß noch nicht einmal Napoleon in Erwägung gezogen hatte. Er 
vertrieb das Staatsvolk vom territorialen Kern und Namensgeber Preußens. 
Am 25. Februar 1947 wurde der preußische Staat dann durch General Pierre Koenig für 
Frankreich, Marschall Wassiliy D. Sokolowski für die Sowjetunion, Generalleutnant Lucius 
D. Clay für die USA und Generalleutnant Sir Brian Robertson für Großbritannien mit ihrer 
Unterschrift unter das Kontrollratsgesetz Nr. 46 auch formell aufgelöst. Eine zeitgleiche Ree-
ducation (Umerziehung) hatte begleitend dafür Sorge zu tragen, daß anders als nach dem 
Frieden von Tilsit erst gar nicht der Wunsch nach einer Renaissance Preußens aufkommt.<< 
 
Zusammenfassung der Liquidierung des preußischen Staates 
Am 25. Februar 1947 führte der Alliierte Kontrollrat die Liquidierung des preußischen Staates 
- Kontrollratsgesetz Nr. 46 - durch (x056/33): >>Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des 
Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen 
aufgehört.  
Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens ... (bestimmt) der Kontroll-
rat ... Art. I: Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden 
werden hiermit aufgelöst. ...<<  
Die Besatzungsmächte erließen damals ein völkerrechtswidriges Gesetz, denn bei dieser will-
kürlichen Auflösung Preußens handelte es sich eindeutig um einen Verstoß gegen die Haager 
Landkriegsordnung (x063/635). 
Der deutsche Publizist Sebastian Haffner (1907-1999) berichtete später über die Liquidierung 
des preußischen Staates (x056/33): >>... Nach der "goldenen Preußenlegende" war das oberste 
Ziel der preußischen Könige von Anfang an die Einigung Deutschlands.  
Die "schwarze Preußenlegende" wollte in Preußen nichts als räuberischen Militarismus sehen, 
(sie will) in Friedrich und Bismarck heute noch Vorläufer Hitlers sehen ...  
Beide sind Propaganda von einst ... Preußen hatte keine deutsche Sendung; im Gegenteil, der 
Verfall des Reiches war Preußens Aufstieg. ...  
Was es ... lange Zeit unheimlich und ... gefährlich machte, war viel weniger sein Militarismus 
als die (Vorzüge) seiner Staatlichkeit: ... unbestechliche Verwaltung und unabhängige Justiz, 
... religiöse Toleranz und aufgeklärte Bildung, Preußen war ... (im 18. Jahrhundert) ... nicht 
nur der neueste, sondern auch der modernste Staat Europas.<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete später (am 22.12.2001) über Preußen 
(x887/...): >>Mehr als ein Staat - eine Idee 
Zum 300. Jahrestag der Gründung des Königreichs Preußen 
Preußen, das stellt für im gegenwärtigen Zeitgeist verhaftete Deutsche ein Reizwort dar, ver-



 176 

bunden mit Attributen wie Militarismus, Kadavergehorsam oder auch Autoritätshörigkeit. Für 
andere hingegen ist Preußen gleichbedeutend mit Tugenden wie Pflichtbewußtsein, Toleranz 
und Sparsamkeit. 
Dreihundert Jahre nach der Gründung des Königreiches Preußen und mehr als ein halbes 
Jahrhundert nach der offiziellen Auflösung des zu jenem Zeitpunkt schon gar nicht mehr exi-
stierenden Staates scheiden sich noch immer die Geister an diesem geschichtlichen Phäno-
men, wird weiter darum gestritten, wie jenes Gebilde, das nach den Worten Hermann 
Rauschnings, des Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig, nicht nur ein Staat, sondern 
eine Idee war, historisch einzuordnen ist. ... 
De jure wurde Preußen 1947 von der Landkarte getilgt, aber die Werte und Tugenden, die sich 
im Preußentum manifestieren, werden fortbestehen, denn "solange es ... Menschen geben 
wird, die der Verantwortlichkeit das persönliche Wohlergehen freudig opfern, solange wird es 
Preußen geben"! Anläßlich des 30. Jahrestages der Auflösung Preußens 1977 schrieb Helmut 
Damerau, der Herausgeber des Deutschen Soldatenjahrbuches:  
"Preußen kann in Licht und Schatten vor Geschichte und Nachwelt in Ehren bestehen! Sein 
großes geistig-ethisches und historisches Erbe aber gehört der ganzen deutschen Nation."  
Diesen Worten ist an Deutlichkeit kaum etwas hinzuzufügen. 
Wohl am treffendsten aber kommen Preußentum und preußische Geisteshaltung zum Aus-
druck in einem Gedicht, das der zum Tode verurteilte, später zu lebenslanger Haft begnadigte 
und dann vorzeitig entlassene Generaloberst Eberhard von Mackensen, Sohn des legendären 
Feldmarschalls, am 13. März 1947 in seiner Gefängniszelle in Italien verfaßte, nachdem er 
vom offiziellen Ende Preußens erfahren hatte: 
"Mögt ihr den preußischen Staat zerschlagen, Preußen wird hoch aus den Trümmern ragen. 
Einer schon wollte uns Preußen stehlen, doch Preußen lebt zu tief in den Seelen. Preußen ist 
weder Volkstum noch Rasse, Preußen ist Haltung und niemals Masse. Preußen ist Pflicht nach 
Immanuel Kant. Preußen ist Treue zu Volk und Land, dienen der Sache bis in den Tod und: 
Griff zu den Waffen erst in der Not."<< 
Schlußbemerkungen: Die Liquidierung des preußischen Staates durch die Besatzungsmächte 
war eindeutig völkerrechtswidrig, denn bei dieser willkürlichen Auflösung Preußens handelte 
es sich eindeutig um einen Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung (x063/635). 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
Liquidierung des preußischen Staates (x063/615): >>Um den Weltfrieden für immer zu si-
chern, erließ der Alliierte Kontrollrat am 25. Februar 1947 ein Gesetz (gebilligt vom Rate der 
Außenminister am 10. März), durch das "Preußen" aufgelöst wurde.  
Es hieß in diesem – völkerrechtswidrigen – Dekret: "Preußen, das von jeher Träger des Milita-
rismus und der Reaktion in Deutschland war, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört."  
Damit wurde eine Geschichtslegende, wie sie schon in Wilsons dritter Note vom 23. Oktober 
1918 (und in der gesamten alliierten Ersten Weltkriegspropaganda) zum Ausdruck kam, inter-
national sanktioniert. Die erhoffte Folge des Ewigen Friedens hat sich allerdings noch nicht 
eingestellt. 
Preußen lebt weiter im Bewußtsein von Historikern, von Schriftstellern und Dichtern. Es lebt 
auch weiter in Einrichtungen wie Preußischer Kulturbesitz ...<< 
 
Von der Abtretung des Saarlandes bis zum Ruhrstatut und der Gründung der Montan-
union bzw. der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
 

Verallgemeinerungen sind Lügen. 
Gerhart Hauptmann (1862-1946, deutscher Dichter) 



 177 

Abtretung des Rheinlandes, des Saargebietes und des Ruhrgebietes 
Die US-Militärverwaltung trat am 7. Juli 1945 das Saarland an Frankreich ab.  
Am 22. August 1945 forderte Ministerpräsident de Gaulle in Washington die Abtrennung des 
Rheinlandes und die Angliederung des Saargebietes an Frankreich sowie die internationale 
Verwaltung des Ruhrgebietes (x111/67). 
Die französische Regierung äußerte am 14. September 1945 Vorbehalte gegen die während 
der Potsdamer Konferenz beschlossene politische Behandlung Deutschlands (x156/33): 
>>Diese Vorbehalte beziehen sich auf die vorgesehene Wiederherstellung einer Zentralregie-
rung in Deutschland, auf die Wiederherstellung der politischen Parteien für ganz Deutschland 
und auf die Schaffung zentraler Verwaltungsstellen unter der Leitung von Staatssekretären, 
deren Amtsbereich sich auf das gesamte deutsche Gebiet erstrecken würde. ... 
Sie ist der Ansicht, ... daß eine Teilung Deutschlands in mehrere Staaten, wenn sie die Folge 
einer natürlichen Entwicklung und nicht einer auferlegten Lösung sein würde, für die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit in Europa günstig wäre.  
Aus diesen Gründen bedauert sie, daß der gleiche Abschnitt IX bereits jetzt die Eventualität 
der Wiederherstellung einer deutschen Zentralregierung unter deutscher Leitung und die Wie-
derherstellung politischer Parteien für ganz Deutschland vorsieht, lauter Maßnahmen, die da-
zu geeignet sind, die deutschen Einheitsbestrebungen neu zu beleben und die Rückkehr zu 
einer Form des zentralisierten deutschen Staates zu begünstigen. ...<< 
Der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle forderte am 23. September 1945 in ei-
ner Rundfunkansprache die Internationalisierung des Ruhrgebietes durch ein gemeinschaftli-
ches Kontrollregime. Ferner sprach er sich für eine dauernde militärische Besetzung Deutsch-
lands entlang der Rheinlinie durch die Franzosen aus (x156/33).<<  
Das französische Kabinett verlangte am 4. Dezember 1945 für ihre Zustimmung zur Errich-
tung einer deutschen Zentralregierung die Abtretung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes 
(x111/110). 
Am 12. Dezember 1945 erklärte der französische Außenminister Bidault während einer Pres-
sekonferenz erneut, daß man der Errichtung einer deutschen Zentralregierung nur zustimmen 
könnte, wenn man das Rheinland und das Ruhrgebiet vom Deutschen Reich abtrennen würde 
(x111/113). 
Am 2. Januar 1946 wurden sämtliche Bergwerke des Saarlandes unter französische Verwal-
tung gestellt. 
Feldmarschall Montgomery forderte am 2. Mai 1946, Deutschland als wirtschaftliche Einheit 
zu behandeln (x114/1.143): >>Wir müssen uns entscheiden, was es heißt, ein neues Deutsch-
land aufzubauen. Seine Ostgrenze wurde in Potsdam vereinbart. Die Festlegung seiner West-
grenze steht jedoch noch aus; dieses Problem läßt sich kurz mit dem Namen Saar-, Ruhrgebiet 
und Rheinland umreißen. Wir müssen aber dem deutschen Volk endlich sagen, was zu seinem 
Lande gehören soll und was nicht.  
Den Menschen, die in diesem Deutschland wohnen, müssen wir einen erträglichen Lebens-
standard geben und die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Ein solcher Lebensstandard 
läßt sich auch mit der vereinbarten Industrieleistung vereinbaren, aber nur unter bestimmten 
Bedingungen.  
Die wichtigste ist, daß Deutschland als wirtschaftliches Ganzes behandelt wird. Das geschieht 
zur Zeit nicht, einmal weil die Franzosen dagegen sind und zweitens wegen der Haltung der 
Russen. Ich bin nicht sicher, ob die Russen überhaupt jemals Deutschland als wirtschaftliches 
Ganzes behandeln werden, so wie wir das verstehen. Ja, ich bin sogar überzeugt, daß sie es 
nicht tun werden, es sei denn, wir setzen sie zusammen mit den anderen Alliierten unter 
Druck. Das ganze Land liegt so im argen, daß es nur in Ordnung kommen kann, wenn wir die 
Deutschen selbst darauf ansetzen.<< 



 178 

Die Tageszeitung "Die Welt" berichtete am 16. Juli 1946 über die "Pariser Konferenz" der 
alliierten Siegermächte (x111/193): >>Das Dunkel, das über der Politik der verschiedenen 
Mächte gegenüber Deutschland lag, hat sich jetzt gelichtet.  
Einigkeit unter sämtlichen Alliierten besteht nur in der Saar-Frage. Bei der Ruhr haben sich 
Amerika, England und Rußland gegen Frankreich für das Verbleiben dieses Gebietes bei 
Deutschland erklärt. ...<< 
Am 20. Juli 1946 wurde ein Vorschlag der US-Regierung, die Wiedervereinigung der Besat-
zungszonen anzustreben, im Alliierten Kontrollrat von Frankreich und der Sowjetunion abge-
lehnt (x009/507). 
US-Unterstaatssekretär Hilldung erklärte am 2. Oktober 1946 (x111/223): >>... Deutschland 
bleibt die Wegkreuzung Europas. ... Wenn Deutschland zur wirtschaftlichen Gesundung Eu-
ropas wirksam beitragen soll, so muß es ... als ein Land und nicht als vier Länder behandelt 
werden.<< 
General Koenig (1898-1970, 1945-49 Militärgouverneur der französischen Zone) erklärte am 
8. Dezember 1946 vor der Presse (x111/255): >>Frankreich hat kein Interesse an einer Ver-
schmelzung seiner Zone mit der amerikanischen und britischen Zone. ...<< 
Am 22. Dezember 1946 wurde das Saarland in den französischen Zoll- und Wirtschaftsraum 
eingegliedert. 
Am 1. Januar 1947 wurden die nordamerikanische und die britische Besatzungszone zu einem 
Wirtschaftsgebiet vereinigt (sog. "Bizone").  
Anfang 1947 erklärte ein Ausschuß von europäischen Wirtschaftsexperten (x021/472): >>Es 
gibt drei mögliche Lösungen des deutschen Problems: 
a) Man kann die Deutschen verhungern lassen. 
b) Man kann ihre Erzeugung niedrig halten und sie durch alliierte Unterstützung vor dem Ver-
hungern bewahren. 
c) Man kann ihnen die Möglichkeit verschaffen, zu arbeiten und wenigstens soviel hervorzu-
bringen, daß sie für die Einfuhren der lebensnotwendigen Nahrungsmittel bezahlen können. ... 
Angesichts des jetzigen Zustandes will der Ausschuß lediglich die Tatsache unterstreichen, 
daß es zwecklos ist, das Huhn, das goldene Eier legt, ums Leben zu bringen. ...  
Vor dem Krieg hatte Deutschland eine überragende Stellung in der europäischen Wirtschaft. 
Der tatsächliche Tiefstand seines wichtigen Ein- und Ausfuhrhandels hat tiefgründige Rück-
wirkungen auf die hauptsächlichsten seiner ehemaligen Kunden und Lieferanten im Ausland. 
Wenn ein Land wenig blüht, weil sein Handel mit Deutschland stockt, so wird es auch ein 
schlechter Markt für die Waren und Dienste anderer Länder sein. ...<< 
Am 22. März 1947 lehnte der sowjetische Außenminister Molotow im Verlauf der 4. Außen-
ministerkonferenz in Moskau die französische Forderung auf Abtrennung des Rheinlandes 
und des Ruhrgebietes sowie eine Zerstückelung Deutschlands ab (x111/296).  
Obwohl das Deutsche Reich total zerschlagen war, vereinbarten Frankreich und England im 
März 1947 in Dünkirchen einen Sicherheitspakt. Dieser Pakt verpflichtete die Teilnehmerstaa-
ten (ab 1948 = "Brüsseler Pakt") zur gegenseitigen Hilfe "für den Fall der Erneuerung einer 
deutschen Aggression" (x128/264). 
Der französische Außenminister Bidault forderte am 10. April 1947 während der 4. Außenmi-
nisterkonferenz in Moskau nochmals die Internationalisierung des Ruhrgebietes, eine politi-
sche Loslösung des Saarlandes von Deutschland und einen autonomen Rheinstaat (x111/305). 
Der sowjetische Außenminister Molotow lehnte am 11. April 1947 die französische Forde-
rung auf Abtrennung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes von Deutschland erneut ab 
(x111/306).  
Am 24. April 1947 scheiterte die Moskauer Viererkonferenz (10.03.-24.04.1947), weil die 
Westmächte der Sowjetunion weder die "demokratisch-antifaschistische" Ausrichtung West-
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deutschlands noch Reparationen aus laufender Produktion oder die Vier-Mächte-Kontrolle der 
Ruhr zubilligen wollten (x009/405-406).  
 
Marshall-Plan 
US-Präsident Truman verkündete am 12. März 1947, die kommunistische Bedrohung mit 
wirtschaftlichen Mitteln zu bekämpfen ("Truman-Doktrin").  
Truman erklärte am 12. März 1947 vor dem nordamerikanischen Kongreß (x156/39, x073/-
226): >>Eins der ersten Ziele der Außenpolitik der Vereinigten Staaten ist es, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen wir und andere Nationen uns ein Leben aufbauen können, das frei von 
Zwang ist. Das war ein grundlegender Faktor im Krieg gegen Deutschland und Japan. Wir 
überwanden mit unserem Sieg Länder, die anderen Ländern ihren Willen und ihre Lebenswei-
se aufzwingen wollten. ...  
In einer Anzahl von Ländern waren den Völkern kürzlich gegen ihren Willen totalitäre Re-
gimes aufgezwungen worden. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat mehrfach gegen 
Zwang und Einschüchterung bei der Verletzung des Jalta-Abkommens in Polen, Rumänien 
und Bulgarien protestiert.  
Und weiter muß ich feststellen, daß in einer Anzahl anderer Staaten ähnliche Entwicklungen 
stattgefunden haben. Im gegenwärtigen Abschnitt der Weltgeschichte muß fast jede Nation 
ihre Wahl in bezug auf ihre Lebensweise treffen. Nur allzuoft ist es keine freie Wahl. 
Die eine Lebensweise gründet sich auf den Willen der Mehrheit und zeichnet sich durch freie 
Einrichtungen, freie Wahlen, Garantie der individuellen Freiheit, Rede- und Religionsfreiheit 
und Freiheit vor politischer Unterdrückung aus. 
Die zweite Lebensweise gründet sich auf den Willen einer Minderheit, der der Mehrheit auf-
gezwungen wird. Terror und Unterdrückung, kontrollierte Presse und Rundfunk, fingierte 
Wahlen und Unterdrückung der persönlichen Freiheiten sind ihre Kennzeichen. ...<< 
>>... Ich bin der Ansicht, daß es die Politik der Vereinigten Staaten sein muß, die freien Völ-
ker zu unterstützen, die sich der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch 
Druck von außen widersetzen. ...  
Ich bin der Ansicht, daß unsere Hilfe in erster Linie in Form von wirtschaftlicher und finan-
zieller Unterstützung gegeben werden sollte, die für eine wirtschaftliche Stabilität und geord-
nete politische Vorgänge wesentlich ist. ...  
Wir müssen diese Hoffnung am Leben erhalten. Die freien Völker der Erde blicken auf uns 
und erwarten, daß wir sie in der Erhaltung der Freiheit unterstützen. ...<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über die "Truman-Doktrin" (x068/280-281): >>... Am 12. März 1947 erschien er, im blauen 
Zweireiher, vor dem Kongreß, dessen Sitzung, wie üblich, mit Gottes Beistand begann: 
"Mit Deinem Segen, Herr, brauchen wir weder Entscheidungen zu fürchten noch vor Taten 
zurückzuschrecken".  
Darauf verkündete der Präsident in die gespannte Ruhe sein nachmals "Truman-Doktrin" ge-
nanntes Glaubensbekenntnis. "Ich glaube, daß es die Politik der Vereinigten Staaten sein muß, 
jedes freie Volk, das sich der Unterjochung durch bewaffnete Minoritäten oder äußerem 
Druck widersetzt, zu unterstützen ...  
Ich glaube, daß unsere Hilfe in erster Linie in einer wirtschaftlichen und finanziellen Unter-
stützung bestehen sollte, die für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Stabilität und der 
politischen Ordnung entscheidend ist ... Die Saat des Totalitarismus wird durch Elend und Not 
genährt. Sie gedeiht und wächst in dem schlechten Boden der Armut und der Konflikte. Und 
sie geht auf, wenn die Hoffnung des Volkes auf ein besseres Leben gestorben ist. Wir müssen 
diese Hoffnung am Leben erhalten." 
Daß er selbst die Saat totaler Menschenverachtung durch zwei Atombombenabwürfe ein-
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drucksvoller als jeder vor ihm ausgestreut, hätte er kaum geglaubt.  
Wallstreet-Bankier Bernard Baruch aber sagte: "Täuschen wir uns nicht, wir sind heute mitten 
in einem Kalten Krieg". Das Wort, das schon aus dem Beginn des Zweiten Weltkriegs stamm-
te, als sich Deutsche und Franzosen noch abwartend gegenüberlagen und die Franzosen von 
einer "drole de guerre" oder "guerre froide" sprachen, das Wort setzte sich jetzt ebenso fest, 
wie die Sache sich schon festgesetzt hatte. Mit Recht sah Baruch die Welt bereits "mitten" in 
diesem Krieg. ...<< 
Außenminister George Marshall kritisierte am 29. April 1947 in einer Rundfunkansprache die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland (x111/310): >>Der Patient wird schwächer, 
während die Ärzte beraten. ...<< 
Außenminister George Marshall beauftragte am 30. April 1947 den Diplomaten Georg F. 
Kennan, einen Ausschuß für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu bilden, um geeig-
nete Vorschläge und Hilfsmaßnahmen zu erarbeiten ("Geburtsstunde des Marshall-Planes"). 
US-Außenminister George C. Marshall (1880-1959) stellte am 5. Juni 1947 in der Harvard-
Universität das nordamerikanische Hilfsprogramm "ERP" (European Recovery Programm) für 
Westeuropa vor (x058/379). 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) telegraphierte am 15. Juli 1947 nach Washington 
(x111/345): >>... Deutschland ist bankrott.<<  
Die SED lehnte am 23. Juli 1947 die Teilnahme am Marshall-Plan ab. 
Nachdem Stalin in allen befreiten bzw. besetzten Ländern kommunistische Diktaturen errich-
tet hatte, begann ab 1947 die nordamerikanische Eindämmungspolitik ("Truman Doktrin"), 
um ein weiteres Vordringen der UdSSR zu verhindern. Der Marshall-Plan (wirtschaftliche 
und finanziellen Hilfsaktion für westeuropäische Staaten) sollte vor allem den Wiederaufbau 
der westeuropäischen Wirtschaft unterstützen und den Expansionsdrang des Stalinismus stop-
pen bzw. beenden.  
James P. Warburg (Berater der US-Militärregierung in Deutschland) begründete später die 
nordamerikanische Eindämmungspolitik wie folgt (x156/40-41): >>Von der Lösung, die für 
die deutsche Frage gefunden wird, hängt nicht nur unser eigenes Glück und unsere eigene 
Wohlfahrt ab, sondern auch die Sicherheit unserer Nation, mehr noch die Weiterentwicklung 
der menschlichen Zivilisation auf unserer Erde überhaupt. ... 
Es mag ... wohl sein, daß das, was sich heute in Deutschland ereignet, uns gefühlsmäßig nicht 
sehr nahegeht, insoweit, als es sich dabei um unsere Sympathie für das deutsche Volk handelt. 
Aber dennoch hat all das aus einem ganz anderen Grunde für uns eine tiefe und lebenswichti-
ge Bedeutung: diese Vorgänge berühren nicht nur das deutsche Volk, sondern die ganze Welt. 
...  
Wir Amerikaner haben ein vitales Interesse an der Zukunft Deutschlands, weil Deutschland 
das Versuchsfeld für ein großes Experiment ist, das wir machen müssen. Wir müssen versu-
chen, einen dauernden Frieden durch die Zusammenarbeit der großen Mächte zu verbürgen. 
Deutschland ist das Laboratorium, in dem dieses Experiment gelingt oder mißlingt. ...  
Wenn es der Ruhr nicht gelingt, Kohle für Skandinavien, für die Niederlande, für Frankreich, 
die Schweiz, Italien, Griechenland und die Pyrenäenhalbinsel zu fördern, dann bleiben eben 
diese Völker ohne genügende Brennstoffversorgung, es sei denn, daß sie Kohle zu Preisen in 
den Vereinigten Staaten kaufen, auf denen außerordentlich hohe Kosten des Schiffstransports 
lasten. ... 
Das sind einige von den vielen Gründen, die dafür sprechen, daß Deutschland in der Zukunft 
genau so wie in der Vergangenheit mit die wichtigste Stelle sein wird, an der der Hebel für die 
wirtschaftliche Neuordnung Europas angesetzt werden muß.  
Wenn man das nicht will, so muß man eben das deutsche Volk gänzlich ausrotten oder ver-
sklaven, das deutsche Volk aufteilen und von den Nachbarländern annektieren lassen.  
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Da niemand an solch drastische Maßnahmen denken kann, besteht das deutsche Problem heu-
te nicht nur aus der Frage, wie man das deutsche Volk friedfertig und dem Gesetz gehorsam 
machen, sondern auch darin, wie man das Können, die Arbeitskraft und die natürlichen Hilfs-
mittel einer neuen und friedfertigen deutschen Nation zum Besten Europas und der Welt wirk-
sam werden lassen kann. ...<< 
Im Verlauf der 5. Außenministerkonferenz in London (vom 25. November bis zum 15. De-
zember 1947) konnten sich die 4 Siegermächte über keine deutsche Friedensregelung einigen.  
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (12/1958) berichtete später (am 19.03.1958) über den 
geplanten deutschen Friedensvertrag: >>Die Phantasie der Geschichte  
... Die letzte echte west-östliche Diskussion über dieses Thema gab es im Dezember 1947, zu 
einem Zeitpunkt also, an dem die Teilung der Welt noch nicht im kalten Krieg festgefroren 
war. Bis dahin stritten sich die Siegermächte des zweiten Weltkriegs einträchtig um die Ver-
teilung der Kriegsbeute und überlegten, wie man Deutschland am besten für alle Zeiten kne-
beln könne.  
Durch das Potsdamer Abkommen von 1945 war ein Rat der Außenminister Amerikas, der 
Sowjet-Union, Englands und Frankreichs eingesetzt worden. Er sollte "zur Vorbereitung einer 
friedlichen Regelung für Deutschland benutzt werden, damit das entsprechende Dokument 
durch die für diesen Zweck geeignete Regierung Deutschlands angenommen werden kann, 
wenn eine solche Regierung gebildet sein wird."  
Der amerikanische Außenminister Byrnes trug diesem Rat im April 1946 einen Plan vor, der 
"nach Beendigung der Besetzung Deutschlands in Kraft treten" solle. Von diesem noch unbe-
stimmten Zeitpunkt an müsse Deutschland auf 25 Jahre unter alliierter Kontrolle völlig neu-
tralisiert und entmilitarisiert werden. Die ausdrückliche Annahme dieses Status durch 
Deutschland, so forderte der amerikanische Außenminister, solle "eine wesentliche Voraus-
setzung für die Beendigung der alliierten Besetzung des deutschen Territoriums bilden".  
England und Frankreich stimmten diesem amerikanischen Plan damals zu. Dem sowjetischen 
Molotow war das noch nicht genug: "Die Sowjet-Regierung hält es für nötig, die Dauer der 
Abrüstung und Demilitarisierung Deutschlands auf eine Dauer von 40 Jahren auszudehnen." 
Außerdem: "Im Byrnes-Entwurf ist die Möglichkeit einer Beendigung der alliierten Besetzung 
vorgesehen." Die Besetzung müsse aber solange dauern, meinte Molotow, bis Sowjet-Rußland 
die zehn Milliarden Dollar Reparationen eingetrieben habe, die ihm in Jalta von den Ameri-
kanern konzediert worden seien.  
Eine Unzahl Staaten meldeten damals Spezialwünsche an, die im deutschen Friedensvertrag 
verankert werden sollten:  
- Belgien forderte, das Rheinland solle auf unbestimmte Dauer besetzt bleiben. Belgien wolle 
an der Besetzung teilnehmen. 40 Jahre lang sollten unter anderem jährlich 6,6 Millionen Ton-
nen Kohle und 750 Millionen Kilowatt elektrische Energie kostenlos geliefert werden. 
Deutschland müsse die belgische Rheinflotte wieder aufbauen. Deutschlands Export von Fer-
tigprodukten müsse eingeschränkt werden.  
- Holland forderte die Erdölfelder von Bentheim, das Kohlenbecken südlich von Venlo und 
die Insel Borkum, außerdem weitere kleinere Grenzverschiebungen. Die holländischen Seehä-
fen und Wasserwege müßten vor der deutschen Konkurrenz geschützt werden, Deutschlands 
Export von Fertigprodukten sei zu drosseln.  
- Polen wünschte, daß die Oder-Neiße -Linie als endgültige Grenze bestätigt werde, und erhob 
zusätzlich Anspruch auf die Insel Wollin. Der Friedensvertrag mit Deutschland müsse aus 
moralischen Gründen in Warschau unterzeichnet werden.  
- Die Tschechoslowakei wünschte die Grenzen vom 1. September 1938 garantiert und zusätz-
lich deutsches Gebiet westlich der Görlitzer Neiße. Deutschland müsse allen Sudetendeut-
schen verbieten, besondere Organisationen zu gründen. Außerdem wünschte die Tschecho-
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slowakei das Recht auf Benutzung der deutschen Verkehrswege und Freihäfen in Hamburg 
und Bremen.  
- Dänemark wünschte, der Kieler Hafen und der Kaiser-Wilhelm-Kanal müßten für alle Zeiten 
internationalisiert werden.  
- China bat zu den Arbeiten der Außenministerstellvertreter hinzugezogen zu werden, ohne 
schon detaillierte Forderungen gegen Deutschland anzumelden.  
- Norwegen forderte, daß Deutschland verboten werde, am Walfang teilzunehmen. Die deut-
sche Hochseefischerei dürfe nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen haben und müsse un-
ter strenger Kontrolle bleiben. Außerdem müsse verboten werden, daß deutsche Staatsbürger 
große Schiffe besitzen oder kontrollieren.  
- Brasilien legte dar, die Zerstörung der Einheit des Deutschen Reiches sei für das Wohl der 
Welt unentbehrlich, das Ruhrgebiet sei zu internationalisieren, die Saar einem besonderen 
Wirtschaftsregime zu unterstellen.  
- Luxemburg forderte die Kontrolle des Ruhrgebiets, andauernde Besetzung des Rheinlandes 
und regelmäßige deutsche Lieferungen von Holz, Strom, Ziegeln und anderen Produkten. Au-
ßerdem wünschte es Grenzberichtigungen im Raum von Trier. Hier spreche die Bevölkerung 
die "Luxemburger Sprache".  
- Australien war besonders daran gelegen, daß Deutschland im Friedensvertrag ausdrücklich 
auf alle Kolonien und antarktischen Gebiete verzichte.  
- Griechenland wünschte, Deutschland solle sich verpflichten, aus Griechenland 20 Jahre lang 
soviel Waren - vornehmlich Tabak - einzuführen, wie es dort im Durchschnitt der Jahre 1935 
bis 1939 gekauft hatte.  
Viele dieser frommen Wünsche wurden hinfällig, als im März 1948 mit dem "Prager Fenster-
sturz" des dem Westen wohlgesonnenen Außenministers Jan Masaryk die alliierte Kriegsko-
alition endgültig in Stücke ging. Die Großmächte richteten sich in den von ihnen besetzten 
Teilen Deutschlands ein.  
Von 1948 ab waren die Amerikaner nicht mehr bereit, den Sowjets irgendwelche Kontroll-
funktionen in Westdeutschland zu überlassen. Sie meinten, auf diesem Territorium einen mili-
tärischen Wall gegen den bolschewistischen Druck aus dem Osten aufrichten zu müssen und 
lehnten jede echte Diskussion mit den Sowjets über einen Friedensvertrag für ganz Deutsch-
land zehn Jahre lang bis heute ab. ...<<  
Der US-Politiker und Publizist George Friedman berichtete später (im Jahre 2015) über die 
US-Strategie der Spaltung Eurasiens (x321/82): >>Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik 
während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg wa-
ren die Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland. Denn vereint sind sie die einzige 
Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt sicherzustellen, daß dieser Fall nicht 
eintritt. … 
Für die Vereinigten Staaten ist die Hauptsorge, daß deutsches Kapital und deutsche Technolo-
gien und die russischen Rohstoff-Ressourcen und die russische Arbeitskraft sich zu einer ein-
zigartigen Kombination verbinden. Dies versuchen die USA seit einem Jahrhundert zu ver-
hindern.<< 
Der 6. US-Präsident John Quincy Adams (1767-1848) warnte bereits am 4. Juli 1821 
(x342/10): >>… (Amerika) sollte nicht im Ausland nach Monstern suchen, die es zerstören 
kann … Es könnte der Diktator der Welt werden; es würde seinen eigenen Geist verlieren.<< 
Am 3. April 1948 wurde das europäische Wiederaufbauprogramm verabschiedet. Im Rahmen 
des Marshall-Planes erhielten die westeuropäischen Länder von 1948-1952 etwa 14,7 Milliar-
den Dollar. Bis zum 30. Juli 1952 erhielten z.B. England 3,176 Milliarden Dollar, Frankreich 
2,706 Milliarden Dollar; Italien 1,474 Milliarden Dollar und Westdeutschland 1,389 Milliar-
den Dollar (x024/225).  
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Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über den Marshall-Plan (x068/275-278): >>... Marshall, bei Beginn des Zweiten Weltkriegs 
Generalstabschef und militärischer Berater Roosevelts, war beteiligt an der Zerschlagung Mit-
tel- und Südeuropas - und nach dem Krieg baute er es wieder auf.  
Erst Volltreffer auf Volltreffer, dann ein Bombengeschäft; ein Bombengeschäft aber schon zur 
Zeit der Volltreffer, ja schon davor. Dafür erhielt der General 1953 den Friedensnobelpreis – 
zusammen mit Albert Schweitzer! (Der eigentliche Vater des Marshall-Planes soll freilich 
Will Clayton gewesen sein, der stellvertretende Wirtschaftsminister). 
Außenminister Marshall hatte den Plan erstmals am 5. Juni 1947 in einer Rede an der Harvard 
University vorgeschlagen, und am 3. April 1948 trat die Wirtschaftshilfe in Kraft, zunächst 
allerdings nur für die westeuropäischen Staaten. Seit 1950 wurde jedoch auch Westdeutsch-
land einbezogen. Bald nämlich wandte sich Amerikas große Liebe dem ehemaligen Erzfeind 
zu. Die Deutschen konnten, zur Verzweiflung getrieben, den Sowjets in die Arme fallen und 
dann mit ihnen gemeinsam den Westen tödlich bedrohen.  
Also päppelte man gerade die Exnazis wieder auf, überaus erfolgreich und ganz selbstlos, aus 
purem Mitleid mit dem verführten Volk, dessen böse Führer man hängte; ein paar Teufel, fast 
an zwei Händen herzuzählen, worauf die blanke Unschuld zum Vorschein kam; harmlose 
Mitläufer allenfalls, Nachläufer, die nun gleich weiterlaufen konnten, sollten, mit denen sich 
das alte Spielchen einer flotten Aufrüstung, vielleicht eines flotten Aufmarsches; Einmarsches 
gar, wiederholen ließ.  
"Nach Ostland ..." – nur diesmal eben im Dienst der guten Sache.  
Waren die Russen Feinde, mußten die Deutschen Freunde werden. Und mit den Deutschen 
brauchte man weitere europäische Länder, am besten ganz Europa. Ganz Europa eine Ab-
wehrfront, eine Aufmarschbasis. Auf jeden Fall aber ganz Europa ein Absatzmarkt für US-
Produkte, ein Absatzmarkt, größer als der eigene daheim. Über England drang man vor - das 
Trojanische Pferd der Überseeler, denen ja auch ein großer Teil des englischen Kapitals ge-
hörte. Aber das konnte und sollte überall in Europa, in Westeuropa, so werden. 
Man pumpte also zwischen 1948 und 1952 rund 13 Milliarden ins christliche Abendland: 3,1 
Milliarden für Großbritannien, 2,6 Milliarden für Frankreich, 1,4 Milliarden für Italien, 1,3 
Milliarden für Westdeutschland, 1,0 Milliarden für die Niederlande, um nur die Spitzenemp-
fänger zu nennen. Mit humanitärer Hilfe hatte das so gut wie nichts zu tun, so gut wie alles 
aber mit geschäftlichen und machtpolitischen Bedürfnissen – selbst da, wo man nicht langfri-
stige Kredite dafür nahm, sondern sogar schenkte. 
Für den US-Senator Arthur H. Vandenberg trug die Marshall-Plan-Hilfe – "durchaus der har-
ten Wahrheit Rechnung – ob wir sie mögen oder nicht -, daß die Eigeninteressen der USA, 
unsere nationale Wirtschaft und unsere nationale Sicherheit mit diesen Zielen untrennbar ver-
bunden sind".  
Man beachte die Reihenfolge: die Wirtschaft kommt zuerst (die Sicherheit dient eigentlich nur 
dem Geschäft). Auch in der Präambel des Plans stand schon, daß er "Macht und Stabilität" der 
USA auf westdeutschem Boden sichern sollte. Für Deutschlands Spaltung, seine Wiederauf-
rüstung, für die eventuelle Reservierung als Schlachtfeld segneten die Sieger die Besiegten, 
zogen sie sich heran, was sie brauchten. Und wenn kein riesiges Schlachtfeld, so jedenfalls ein 
riesiger Marktplatz. 
"Wir brauchen große Märkte, auf denen wir verkaufen und kaufen können", bekannte der 
stellvertretende amerikanische Wirtschaftsminister Will Clayton, der auch privat als Ge-
schäftsmann dabei seine Geschäftchen machen konnte. Denn schließlich treibt ein US-
Amerikaner die Politik des Geschäftes wegen und nicht umgekehrt. Und natürlich treibt er sie 
nur für jene, die bereit sind, sich in seinem Sinn, für seine Sache, seine Geschäfte zu engagie-
ren. So sagte Dean Acheson, seit 1949, dem Rücktritt Marshalls, neuer Außenminister, über 
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das Auslandshilfeprogramm seines Staates: "Menschen, die unseren Glauben teilen, wollen 
wir helfen, weiterhin so zu leben, wie sie leben wollen." 
Doch wehe, wenn sie diesen Glauben nicht teilen!" Unser" Glaube muß es schon sein. Und 
"unser" Interesse. Und "unser" Profit. 
Die deutschen Michels aber, als ausgehungertes Konsumgut, als potentielles Kanonenfutter 
eingekauft, bekamen in Erinnerung daran Jahrzehnte später noch glänzende Augen. Seinerzeit 
... schien es ihnen, als hätten sie das Heil der Welt geschaut. Und den Allerklügsten scheint es 
noch heute so. Wie sie vordem für Hitler waren, so nun für die neuen Herren. Und wie sie 
einst für jenen starben, millionenweise, so sind sie seitdem präpariert, für diese zu krepieren; 
dort für Arbeit und Brot, Blut und Boden, Kraft durch Freude, da für Kleider, Konserven, 
Mais und Trockenmilch - von der doch selbst ihre jetzige Nummer eins (viele meinen, gar 
noch eine Nummer davor) gezehrt. Und ist es nicht gut angeschlagen? 
Ja: "... was unsere amerikanischen Freunde in der Stunde der Not für uns taten" – das taten sie 
für sich, Mr. Kohl.  
Der italienische Sozialist Pietro Nenni nannte den Marshall-Plan "ein ökonomisches Instru-
ment der Truman-Doktrin und der Wallstreet-Politik". Der russische Außenminister Molotow 
geißelte ihn als imperialistische Verschwörung zur Versklavung Europas, was etwa auf das-
selbe hinauslief. Jedenfalls sollte er alle europäischen Staaten umfassen, hätten die USA ihre 
Hilfe doch am liebsten auf ganz Europa ausgedehnt, vorerst. Aber nur 16 Staaten konnten 
zugreifen und wurden eher mehr als minder amerikanisiert. 
Am 20. Januar 1949 erweiterte dann Truman im vierten Teil seiner Antrittsrede die in Europa 
bereits so bewährte technische und finanzielle Hilfe auch auf die "unterentwickelten" Gebiete 
der Welt (dann feiner "Entwicklungsländer" genannt: erst hatte man sie - meist "Kolonien" - 
aufs Äußerste geschröpft; darauf, fortschrittlicher, das große Schröpfen zeitgemäß entwickelt). 
Natürlich sollte die Hilfe, die Entwicklung, auch dem Entwickelnden selbst etwas zugute 
kommen, ihm sogar, offen gesagt, zuerst und am meisten, denn sonst könnte er sich ja gar 
nicht, noch dazu so groß, entwickeln.  
Und flössen dabei auch Millionen um Millionen Dollar vor allem in die Taschen der Herr-
schenden vieler Entwicklungsländer, so war dies gewiß mit einkalkuliert. (Man braucht Ver-
bündete - und wer herrscht viel Geld, um vor Bestechungen sicher zu sein.) Hauptsache die 
Rechnung im Ganzen ging auf. Ende 1959 hatten die diesbezüglichen Gesamtausgaben bereits 
eine Höhe von 72,5 Milliarden erklommen. 
Leider konnte man nur einen Teil Deutschlands befreien. Zwar war dieser Teil zunächst grö-
ßer, doch trat man dann Teile des Teils, die man schon in Händen hatte, rücksichtsvollerweise 
den Russen ab. So konnten sich da und im übrigen Mitteldeutschland seit dem 22. April 1946 
die echten Sozialisten (SED) entfalten, darauf auch allerlei Enteignungsmaßnahmen, Bodenre-
formen etc. Schließlich gab es Währungsreformen hier und dort, und endlich war die Spaltung 
perfekt. Jede Seite hatte einen Brocken, und die Welt war sicherer. Sogar Deutschland war 
sicherer vor sich selbst - jedenfalls so lange, bis es sich wieder vereinigte.<< 
 
Ruhrstatut und Montanunion 
Am 29. Januar 1948 erklärte der CDU-Politiker Adenauer während einer Tagung der Europäi-
schen Union christlicher Demokraten (x112/444): >>Ich fühle mich heute in erster Linie als 
Europäer und erst in zweiter Linie als Deutscher. ...<< 
Die Londoner Sechsmächte-Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) endete mit der Empfeh-
lung, Deutschland am Wiederaufbau Europas zu beteiligen sowie die Errichtung einer interna-
tionalen Behörde für die Kontrolle des Ruhrgebietes. 
Der französische Außenminister Robert Schuman (1886-1963) bezeichnete es am 10. Oktober 
1948 in Koblenz als selbstverständlich, daß Westdeutschland ein Teil der Europa-Union wer-
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den müsse (x112/605).  
Beim "Londoner Sechs-Mächte-Abkommen" beschlossen die westlichen Besatzungsmächte 
und die Benelux-Staaten (Belgien, Niederlande und Luxemburg) am 28. Dezember 1948 die 
Einsetzung einer Internationalen Ruhrbehörde (Ruhrstatut), um die gesamte Kohlen- und 
Stahlproduktion des Ruhrgebietes zu kontrollieren (x101/18).  
Das Ruhrstatut wurde später aufgrund des Pariser Vertrages vom 18.04.1951 am 23.07.1952 
in die Montanunion integriert. 
Die Wochenzeitung "DIE ZEIT" berichtete am 6. Januar 1949: >>Das Ruhrstatut  
... In der deutschen Öffentlichkeit hat die Verkündung dieses "Übereinkommens", dessen In-
halt den deutschen Partnern bis dato unbekannt war, Kritik und Niedergeschlagenheit ausge-
löst. ...  
Vom Morgenthau- bis zum Marshall-Plan haben wir hinsichtlich Industrieplan, Demontage 
und Stahlquote manche Wandlung erlebt, die eher eine optimistische als eine pessimistische 
Auslegung rechtfertigt. Und was die Dauer solcher Bestimmungen anbelangt, kann man den 
Optimismus der Sechsmächtekonferenz nur bewundern, wenn sie in Anlehnung an die Vor-
schläge von Byrnes die Vision einer vierzigjährigen Lebensdauer der Ruhrbehörde beschwört. 
Schließlich sind erst drei Jahre vergangen, seit im Potsdamer Abkommen die Westalliierten 
und Rußland vereinbarten, eine Entscheidung über die Ruhrindustrie gemeinsam zu treffen. 
Das war 1945 - im Ruhrstatut von 1948 ist Rußland gar nicht mehr erwähnt.  
Es ist ferner zu bedenken, daß die deutsche Stahl- und Kohleindustrie bisher unter angloame-
rikanischer Kontrolle stand, also in gewisser Weise nur eine Kontrolle durch eine andere ab-
gelöst wird und daß überdies die gesamte deutsche Wirtschaft im Rahmen der Marshall-
Planung ohnehin nicht frei ist. Man muß sich allerdings auch darüber klar sein, daß die Hand-
haben zur Kontrolle der deutschen Wirtschaft, wie sie die Ruhrbehörde - in der Deutschland 
bekanntlich von 15 Stimmen nur 3 hat - bietet, wirklich allumfassend sind.  
In jeder modernen Wirtschaft kann man über die Kontrolle der Grundstoffe: Kohle, Stahl und 
Roheisen praktisch die gesamte Volkswirtschaft lenken. Wenn außerdem die Ruhrbehörde 
laut §§ 14 und 15 noch ermächtigt ist, die Qualitäten und Typen bei der Ausfuhr zu bestim-
men und die Preise, das Transportwesen, die Zölle und Wirtschaftsmethoden zu überprüfen, 
so bedeutet dies, daß eine internationale Kommission die Struktur der deutschen Wirtschaft 
bestimmt, die Höhe des Eigenverbrauchs und den deutschen Lebensstandard.  
... Und schließlich erhebt sich noch die politische Frage, kann man die zukünftige deutsche 
Regierung von vornherein in ihren Kompetenzen so stark einschränken, daß sie eine eigene 
Wirtschaftspolitik eigentlich gar nicht mehr ausüben kann?  
Auf all diese Fragen wird man in den 35 Paragraphen des Ruhrstatuts keine Antwort finden, 
erst die Durchführung kann sie bringen. Potentiell sind beide Möglichkeiten gegeben: die 
Ruhrbehörde kann, wie ihre Kritiker sagen, zur kolonialen Ausbeutung Deutschlands führen 
... 
Bisher hat es sich gezeigt daß die Realitäten und wirtschaftlichen Erfordernisse stärker waren 
als die Theorien von Mr. Morgenthau, der das Ruhrgebiet in eine Schafweide verwandeln 
wollte. In Ruhe abwarten, wie die Ruhrbehörde arbeitet und nicht übereilt beitreten wird daher 
bis auf weiteres die deutsche Aufgabe sein.<<  
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (2/1949) berichtete am 8. Januar 1949 über das Ruhr-
statut: >>Tedeum des Sieges  
Der französische Ministerrat beeilte sich, den Entwurf des Londoner Ruhrstatuts als erste be-
teiligte Regierung zu billigen. Er tat das "mit Genugtuung". Die Statuten gehen den Franzosen 
ein wie Honigseim. Die Deutschen schlucken schwer an dem bisher bittersten Tropfen aus 
dem totalen Kapitulationskelch.  
Das Ruhrgebiet bleibt deutsches Eigentum und in deutscher Verwaltung. Daran ändert keiner 



 186 

der 35 Paragraphen des Kontrollstatuts der Engländer, Amerikaner und der Benelux-Staaten 
etwas. Sonst aber ändert sich manches.  
Treu und Glauben. "Das Ruhrstatut ist der tragische Fehlschlag der Nachkriegszeit", konsta-
tiert Wirtschaftsdirektor Ludwig Erhard in der Höchster McNair-Kaserne. "Die letzte Konse-
quenz des Statuts ist, daß die soziale Lebensführung, der Lebensstandard des deutschen Vol-
kes, jetzt nicht mehr abhängig ist von deutschen Bestrebungen, deutschem Fleiß und deutscher 
Sozialpolitik, sondern vom Votum der Interessenten und Konkurrenten der deutschen Wirt-
schaft."  
Den anglo-amerikanischen Versicherungen, die Deutschen müßten sich darauf verlassen, daß 
die Bestimmungen des Ruhrstatuts von der internationalen Behörde im "good faith", auf "Treu 
und Glauben" gehandhabt werden würden, steht Erhard skeptisch gegenüber. ... 
In alle Ewigkeit. Bei entsprechender Abstimmungskonstellation können die westlichen Ver-
treter praktisch jeden deutschen Exportzweig, der ihrer eigenen Wirtschaft gefährlich zu wer-
den droht, abdrosseln. Ohne den gütigen Geist George C. Marshalls, der hier und da mahnend 
aus der dialektischen Dunkelheit der 6.000 Worte spricht, könnte der gegenwärtige Roh-
stoffanteil des deutschen Exports (Kohle, Holz und Schrott) in alle Ewigkeit zum Hauptbei-
trag der deutschen Ausfuhrproduktion gestempelt werden. ... 
Auch die letzten Bayern. "In der Praxis wird die internationale Ruhrbehörde das künftige 
westdeutsche Wirtschaftsministerium sein", befürchtet Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsmi-
nister SPD-Professor Erik Nölting. "Sie wird den Lebensstandard auch des letzten Bayern im 
Allgäu bestimmen."  
"Exterritoriale Vorrechte, wie sie im Ruhrgebiet einer administrativ tätigen Behörde einge-
räumt werden, gehörten bislang zum Instrumentarium der Kolonialpolitik."  
Besonderen Schutz des Londoner Statuts genießen Betriebe der Grundindustrien, in denen 
ausländisches Kapital arbeitet. Die Behörde soll den zuständigen Besatzungsmächten den 
Schutz ausländischer Firmen vor "diskriminierenden Maßnahmen" der deutschen Konkurrenz 
empfehlen. In den meisten Fällen sind für diese Empfehlung Absender und Empfänger gleich. 
Das Fremdkapital im kontrollierten Ruhrgebiet ist restlos im Besitz der Westmächte. ... 
Offene Fabriktore. Das Gesetz 75 zur Übergabe der westdeutschen Industrie an deutsche 
Treuhänder bleibt bestehen. Auch die Kontrollen zur Verhinderung neuer wirtschaftlicher 
Machtkonzentration bleiben in Kraft. Die Behörde besitzt ein unbedingtes Auskunftsrecht. 
Die deutschen Betriebe werden regelmäßig Arbeitsberichte einreichen müssen. Den Ruhrkon-
trolleuren steht jedes Fabriktor offen. ... 
Ruhrstatut und Besatzungsstatut sollen Kern einer künftigen Friedensregelung mit Deutsch-
land bilden. Die drei deutschen Stimmen gehören bis zur Bildung einer westdeutschen Regie-
rung einem alliierten Besatzungsvertreter. Sie werden immer nur ein schwaches Stimmchen in 
dem Chor der anderen Partner sein. Zur Beschlußfassung der Behörde genügen acht Jastim-
men. ... 
Die sowjetische Behauptung, der Londoner Vertrag enthalte Geheimklauseln über eine Remi-
litarisierung Deutschlands sowie Sondervereinbarungen in der Eigentumsfrage, wurde von der 
britischen Regierung dementiert. Rußland bezeichnet das Ruhrabkommen als ungesetzlich 
und "besonders schändliche Verletzung internationaler Abkommen". ... 
Frankreichs Presse singt - mit Ausnahme der Kommunisten - ein "Tedeum des Sieges", wie 
die Pariser "Le Monde" schreibt. Der französische Außenminister Schuman schmiedete das 
Ruhreisen, solange es unter den deutschen Remilitarisierungsdebatten und anderen im Aus-
land als "Anzeichen nationalistischer Wiedergeburt" gewerteten Diskussionen heiß war.  
Nicht über den Weg. Frankreichs große Befürchtung war eine Ruhrwirtschaft in Form einer 
amerikanisch-deutschen Holding-Gesellschaft, bei der die deutschen Schwerindustriellen die 
Managerposten übernehmen sollten. Die Franzosen sind darüber jetzt beruhigt.  
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... Am schärfsten stehen SPD und KPD in Opposition zu dem Statut. Das heißt aber nicht, daß 
sie sich in ihrer Opposition einig sind.  
"Das Ruhrstatut bedeutet Sklaverei" schrieben Kommunistenhände in roter Farbe an die Fas-
sade des Düsseldorfer Arbeitsamtes. Viele Leute blieben davor stehen. Zu größeren Unruhen 
kam es nicht. Die Tagesberichte der westdeutschen Polizeireviere vermelden keine besonde-
ren Vorkommnisse.  
Nur Köln machte eine Ausnahme. 23 Personen wurden auf der Polizeiwache eingeliefert. Sie 
hatten einen Arbeiter verprügelt, der die Ansicht vertrat, das Ruhrstatut sei schließlich eine 
Folge des Hitlerkrieges. Alle 23 gaben zu, noch keine Zeile des Ruhrstatuts gelesen zu haben.  
UNTER DEM RUHRSTATUT  
ANTEIL DES RUHRGEBIETS  
WEST-DEUTSCHLAND = 100 % 
95 % DER STEINKOHLENVORRÄTE  
90 % DER KOHLENPRODUKTION  
80 % DER EISENSCHAFFENDEN INDUSTRIE  
87 % DER ROHSTAHLPRODUKTION  
65 % DER GIESSEREIEN ...<< 
Am 22. April 1949 trat das "Ruhrstatut" in Kraft. Danach war die Kohlen-, Koks- und Stahl-
produktion des Ruhrgebietes einer internationalen Kontrollbehörde unterstellt (x101/19). 
Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat (Sitz: Straßburg) gegründet.  
Im Verlauf des Petersberger Abkommens vereinbarten die Bundesregierung und die westli-
chen Besatzungsmächte am 22. November 1949 einen teilweisen Demontagestopp. Die Bun-
desregierung beantragte danach den Beitritt zur Ruhrbehörde (Ruhrstatut). 
Im Petersberger Abkommen vom 22. November 1949 hieß es (x067/227-228): >>1. Die Hohe 
Kommission und die Bundesregierung sind sich darin einig, daß die Beteiligung Deutschlands 
an all jenen internationalen Organisationen herbeigeführt werden soll, durch welche die Erfah-
rung Deutschlands und dessen Unterstützung zum allgemeinen Wohlergehen beitragen kön-
nen. ... 
Sie stellen den auf beiden Seiten ausgesprochenen Wunsch fest, daß die Bundesrepublik bald 
als ein assoziiertes Mitglied in den Europarat aufgenommen und daß ein bilaterales Abkom-
men mit der Regierung der USA über die Mithilfe unterzeichnet werden sollte. 
2. Die Bundesregierung, in Erwägung der Wünschbarkeit der möglichst engen Mitarbeit 
Deutschlands bei der Wiedererrichtung der westeuropäischen Wirtschaft, erklärt ihre Absicht, 
das Gesuch um die Mitgliedschaft bei der internationalen Ruhrbehörde zu stellen. ... 
8. In der Demontierungsfrage hat die Hohe Kommission die gegenwärtig Lage im Lichte der 
Zusicherung der Bundesregierung wiedererwogen und der folgenden Änderung des Pro-
gramms zugestimmt.  
Die folgenden Werke werden von der Reparationsliste ausgenommen und die Demontierung 
ihrer Ausrüstung eingestellt: 
a) Fabriken für synthetisches Öl und Kunstgummi: ... 
b) Stahlwerke: ... 
Alle Demontierungen in Berlin werden eingestellt.<< 
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (49/1949) berichtete am 1. Dezember 1949 über die 
Sitzung des Deutschen Bundestages vom 24./25.11.1949: >>Benehmen wie die Schuster  
... Der Kanzler berichtete von seinem Abkommen mit den Alliierten, das für Deutschland Er-
leichterungen im Schiffsbau, einen Teilstop der Demontagen und Beitritt zum Ruhrstatut vor-
sieht. ... 
Adenauer schritt zum Pult: "Ich stelle fest, daß die sozialdemokratische Fraktion bereit ist, 
eher die ganze Demontage zu Ende gehen zu lassen, als an Stelle eines Beobachters einen 
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Vertreter in die Ruhrbehörde zu entsenden." ... 
Das Barometer stieg. Adenauer schränkte die Feststellung ein: "Zu dieser Frage muß die Op-
position Stellung nehmen: Ist sie bereit, einen Vertreter in die Ruhrbehörde zu schicken oder 
nicht? Und wenn sie erklärt, nein, dann weiß sie auf Grund der Mitteilung, die mir General 
Robertson gemacht hat (entweder Beitritt zum Ruhrstatut oder Fortgang der Demontagen), 
daß die Demontage bis zum Ende fortgeführt wird."  
Aber der abgeschwächte Vorwurf war mit größerer Schärfe und Lautstärke gesprochen wor-
den. SPD-Zuruf: "Sprechen Sie als deutscher Kanzler?"  
Schumacher: "Bundeskanzler der Alliierten!"  
Tumult. Ollenhauer: "Adenauer hat ihn herausgefordert!"  
Pfui von rechts, pfui von links. Die Reihen formierten sich. Ein Strom von rechts ergoß sich 
mit Antragswünschen auf die Präsidentenbühne. Links war der Blick für die Richtung verlo-
rengegangen. Alte Kämpen erhofften Böses. Und trennten die Bataillone. Eins zur Führersi-
cherung, eins zum Angriff.  
Vorneweg SPD-Heiland mit drohenden Fäusten. Andere krempelten noch an ihren Ärmeln. 
Los ging's auf die Christlichen. Die standen schon und hielten weder die eine noch die andere 
Backe hin. Urdeutscher Hellwege wippte zwei Ministerzentner auf und nieder.  
FDP-Oellers ließ Präsident Köhler in die Formation bimmeln. Er hatte den Antrag auf Verta-
gung gestellt, nachdem ein Ordnungsruf des Präsidenten gegen Schumacher ungehört verhallt 
war.  
Das Schlachtfeld wurde geräumt. ... 
Um sechs Uhr morgens fanden sich die unrasierten Streiter wieder. ... 
Die SPD beriet in ihrem Fraktionssaal über das 56. Klingeln des Präsidenten hinaus. Er be-
gann ohne SPD die neue Sitzung und bestrafte den Chef mit 20 Tagen. "Wegen der Schwere 
der Beleidigung. Dr. Adenauer ist eine Staatsfigur." ...<< 
Der englische Sozialist Fenner Brockway schrieb später über den SPD-Politiker Kurt Schu-
macher (x111/18): >>Ich sehe in ihm die ganze Tragödie Deutschlands. Er verlor seinen rech-
ten Arm im Weltkrieg. Sein Gesicht zeigt die Spuren zwölfjährigen Aufenthalts im KZ und 
prägt dessen physische Kennzeichen – seine Augen sind verglast, und seine Zähne wurden 
ihm von Gestapo-Männern aus dem Munde geschlagen.  
Seine Nase mutet anomal lang an, weil so wenig Fleisch auf seinen Knochen liegt, Furchen 
zerpflügen sein Gesicht, seine Lippen sind dünn und geradlinig, seine Schultern gebeugt, sein 
Körper mager, und er sieht tuberkulös aus. Wenn ein Filmregisseur einen Menschen braucht, 
um das Leid zu verkörpern, so könnte er dies nicht eindrucksvoller als durch die Wahl Schu-
machers tun. ...<< 
Am 9. Mai 1950 stellte der französische Außenminister Robert Schumann (1886-1963) den 
Plan einer westeuropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor (x058/402-403): >>... Der 
Friede der Welt kann nicht gewahrt werden, wenn nicht schöpferische Maßnahmen in einem 
Maße getroffen werden, die den Gefahren entspricht, welche ihn bedrohen. 
Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa zur Zivilisation leisten kann, ist für 
die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen unentbehrlich. Frankreich, das sich seit mehr 
als zwanzig Jahren Kämpfer für ein Vereintes Europa war, hat es stets als wesentliches Ziel 
angesehen, dem Frieden zu dienen. Solange Europa nicht vereint war, haben wir Krieg gehabt.  
Europa wird nicht mit einem Schlag und auch nicht durch eine Konstruktion des Ganzen ge-
bildet werden; es wird durch konkrete Verwirklichungen gebildet, die zunächst eine Solidari-
tät der Tatsachen schaffen.  
Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, daß der jahrhundertealte Gegensatz 
zwischen Frankreich und Deutschland ein Ende nimmt. Die zu unternehmende Aktion muß 
sich in erster Linie an Frankreich und Deutschland wenden. 
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Zu diesem Zweck schlägt die französische Regierung vor, in einem begrenzten, doch ent-
scheidenden Punkt sofort zur Tat zu schreiten.  
In dieser Absicht schlägt die französische Regierung vor, die Aktion sofort auf einen begrenz-
ten aber entscheidenden Punkt zu richten. Die französische Regierung schlägt vor, die Ge-
samtheit der französischen Produktion von Kohle und Stahl unter eine gemeinsame oberste 
Autorität innerhalb einer Organisation zu stellen, die der Mitwirkung anderer Staaten Europas 
offensteht.  
Die Zusammenlegung der Produktion von Kohle und Stahl wird sofort die Errichtung gemein-
samer Basen der wirtschaftliche Entwicklung als erste Etappe der europäischen Föderation 
sicherstellen und wird das Geschick dieser Regionen ändern, die lange Zeit der Fabrikation 
von Kriegsmaterial gewidmet waren, deren beständigste Opfer sie wurden.  
Die Solidarität der Produktion, die auf diese Weise geknüpft werden wird, wird dartun, daß 
jeder Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materiell un-
möglich wird. Die Schaffung dieser mächtigen Einheit der Produktion, die allen Ländern of-
fen steht, die daran teilzunehmen wünschen und die bezweckt, allen Ländern, die sich in ihr 
vereinigen, die grundsätzlichen Elemente der Produktion zu gleichen Bedingungen zu liefern, 
wird die wahrhaften Grundsteine ihrer wirtschaftlichen Vereinigung legen.  
Diese Produktion wird der Gesamtheit der Welt ohne Unterscheidung und Ausnahme angebo-
ten werden, um zu einer Erhöhung des Lebensniveaus und zum Fortschritt der Arbeiten des 
Friedens beizutragen. Europa wird mit den vermehrten Mitteln die Verwirklichung einer sei-
ner wesentlichsten Aufgaben unternehmen können:  
die Entwicklung des afrikanischen Erdteils. Auf diese Weise wird einfach und schnell die In-
teressen-Fusion verwirklicht, die für die Schaffung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft un-
entbehrlich ist und das Ferment einer viel größeren und tieferen Gemeinschaft zwischen Staa-
ten gelegt, die sich lange in blutigem Streit entgegenstanden. 
Durch die Zusammenlegung der Basis-Produktion und die Errichtung einer neuen Oberbehör-
de, deren Entscheidungen für Frankreich, Deutschland und die Länder, die daran teilnehmen, 
verpflichten, wird dieser Vorschlag die ersten konkreten Etappen einer europäischen Föderati-
on verwirklichen, die für die Aufrechterhaltung des Friedens unentbehrlich ist. 
Um die Realisierung der hiermit definierten Ziele zu verfolgen, ist die französische Regierung 
bereit, Verhandlungen auf den folgenden Grundsätzen zu eröffnen: 
Die unparteiische Aufgabe der gemeinsamen Oberbehörde wird es sein, innerhalb kürzester 
Frist die Modernisierung der Produktion und die Verbesserung ihrer Qualität, die Lieferung 
von Stahl und Kohle zu gleichen Bedingungen auf dem französischen und deutschen Markt 
und auf den Märkten der Länder, die sich anschließen, die Entwicklung des gemeinsamen Ex-
ports in andere Länder und die Gleichsetzung im Fortschritt der Arbeitsbedingungen in diesen 
Industrien sicherzustellen. 
Da man von sehr unterschiedlichen Bedingungen ausgehen muß, wie sie gegenwärtig in der 
Produktion der teilnehmenden Länder bestehen, müsse zur Erreichung der Ziele übergangs-
weise gewisse Dispositionen getroffen werden, die einschließen:  
Die Anwendung eines Produktions- und Investitionsplanes, die Einführung eines Mechanis-
mus zum Ausgleich der Preise, die Bildung eines Fonds de reconversion, um die Rationalisie-
rung der Produktion zu erleichtern. Der Umsatz von Kohle und Stahl unter den teilnehmenden 
Staaten wird sofort von allen Zöllen befreit werden und soll durch die unterschiedlichen 
Frachttarife nicht berührt werden. Fortschreitend werden sich Bedingungen entwickeln, die 
von selbst die rationellste Verteilung der Produktion gemäß dem höchsten Produktionsniveau 
gewährleisten. 
Im Gegensatz zu einem internationalen Kartell, das die Aufteilung und Exploitierung (Aus-
beutung) der nationalen Märkte durch beschränkende Praktiken und bei Aufrechterhaltung 
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hoher Gewinne erstrebt, wird die geplante Organisation eine Fusion der Märkte und die Aus-
weitung der Produktion gewährleisten. ...<< 
In Paris unterzeichneten Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die 
Bundesrepublik Deutschland am 18. April 1951 den Vertrag über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) bzw. Montanunion. 
Die Bundesrepublik wurde am 2. Mai 1951 vollberechtigtes Mitglied des Europarates.  
Am 9. Juli 1951 beendete die britische Regierung den Kriegszustand mit Deutschland. Frank-
reich und die USA beendeten am 13. Juli 1951 und am 19. Oktober 1951 den Kriegszustand 
mit Deutschland.  
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (50/1951) berichtete am 12. Dezember 1951 über den 
"Schuman-Plan": >>DIE NEUE RUHRBEHÖRDE  
Der Schumanplan wird von seinen französischen Urhebern und deutschen Anwälten gerne als 
der erste Baustein für ein neues Europa ausgegeben. Er werde eine Solidarität der Tat schaffen 
und den jahrhundertealten Gegensatz zwischen Deutschland und Frankreich auslöschen, sagen 
sie.  
Der Plan trägt den Namen des französischen Außenministers, aber es ist bekannt, daß sein 
geistiger Vater der französische Planungskommissar Jean Monnet ist, dessen Name schon für 
einen anderen innerfranzösischen Plan vergeben war. Und dieser "Monnetplan" betrifft den 
Aufbau und Ausbau der französischen Eisen- und Stahlindustrie. ...  
Außenminister Robert Schuman hat in einer Rede bei einer Gewerkschaftstagung in Metz 
selbst erklärt: "In Wahrheit ist dieser Plan die Fortsetzung des Monnetplanes" und, allein "um 
den französischen Stahlexport zu erleichtern" habe Frankreich "diese Mission übernommen". 
Diese Rede war allerdings nicht für deutsche Ohren bestimmt!  
Wenn Bundeskanzler Adenauer in der ersten Beratung des Bundestages über den Schuman-
plan am 12. Juli 1951 sagte, die Verwirklichung des Schumanplanes bedeute das Ende des 
Nationalismus in Europa, so sind zunächst stillschweigend diese nationalwirtschaftlichen In-
teressen Frankreichs, die dem Schumanplan Pate gestanden haben, übergangen. ... 
Nur in einer Zollunion würden die heute so viel berufenen Vorteile eines großen Marktes 
wirksam werden, die zudem gewaltig überschätzt werden und denen als schwerwiegender 
Nachteil eine weit stärkere Dynamik des Gesamtsystems mit schweren Krisen, fortgesetzten 
Umstellungen und Umsiedlungen gegenüberständen. Sie würde eine völlige Freizügigkeit der 
Arbeitskräfte voraussetzen.  
Vielleicht wäre es gut, wenn die naiven Vertreter des Gedankens einer westeuropäischen Staa-
tenverschmelzung einmal statt des sehr andersartigen Gesellschaftsgebildes der Vereinigten 
Staaten zum Vergleich die alte Donaumonarchie heranziehen würden. Hier hat weder die ö-
konomische noch die staatliche Einheit eine Gemeinschaft der Völker geschaffen, sondern 
einen höchst gefährlichen Nationalismus und Nationalitätenkampf, der nicht ruhte, bis der 
Gesamtstaat zerschlagen war.  
Eine westeuropäische Völker- und Staatengemeinschaft ist nur als ein föderatives Gebilde 
durchführbar. Und ebenso scheint mir die Koordination der zugeordneten Volkswirtschaften 
nur föderativ denkbar. ... 
Die geplante westeuropäische Gemeinschaft stellt sich dar als ein System eines gemeinsamen 
Marktes unter einer Hohen Behörde, die das Innehalten marktwirtschaftlicher Spielregeln zu 
gewährleisten hat, und jede Änderung des organisatorischen Aufbaues der Kohlen- und Stahl-
unternehmen verhindert, die zu Beginn der Union vorliegen. Es handelt sich also um ein neu-
es System der Zwangskonkurrenz. ... 
Die Rolle der Hohen Behörde als Kapitalsgeber und Vermittler, wohl vorwiegend amerikani-
scher Anleihen, gibt ihr eine sehr große Machtstellung. Und damit gewinnen die Stimmver-
hältnisse in den Organen der Gemeinschaft ihre besondere Bedeutung. Die Hohe Behörde hat 



 191 

neun Mitglieder, nicht mehr als zwei dürfen aus einem Mitgliedstaat stammen. Ihre Mitglieder 
dürfen weder Anweisungen ihrer Regierungen annehmen noch einholen. Aber ist es nicht eine 
gefährliche Fiktion anzunehmen, daß sie aufhören werden, die Interessen ihrer Länder zu wah-
ren, aus deren Montanwirtschaft sie als Sachverständige kommen werden?  
Die Hohe Behörde beschließt mit Stimmenmehrheit. Neben ihr steht ein "Beratender Aus-
schuß", der zu gleichen Teilen aus Vertretern der Erzeuger, Händler und Verbraucher und der 
Arbeitnehmer gebildet wird. Als das Parlament der Union soll eine "Gemeinsame Versamm-
lung" gebildet werden, deren Mitglieder jährlich von den Parlamenten gewählt werden.  
Neben der Hohen Behörde steht als gleichsam föderatives Organ der "Besondere Ministerrat", 
in den jeder Mitgliedstaat einen Minister entsendet. In keinem der Gremien erreicht der Anteil 
der Stimmen Deutschlands ein Viertel. Der deutsche Anteil an der Kohlenförderung der Uni-
onsländer aber beträgt 51 Prozent, an der Stahlerzeugung 38 Prozent.  
Rein formal gesehen, scheint es, als ob Frankreich in ähnlicher Weise einen zu schwachen 
Einfluß in der Gemeinschaft für Kohle und Stahl haben werde. Aber die Interessen werden 
wohl fast stets so liegen, daß die westlichen Länder die gleichen Wünsche auf die billigste 
Belieferung mit deutschen Kohlen und Koks haben, während sie als Stahlproduzenten nicht 
daran interessiert sind, daß Westdeutschland seine frühere Stahlkapazität wieder erreicht.  
Artikel 97 setzte nun die Dauer des Vertrages auf fünfzig Jahre fest. Dies bedeutet eine der 
schwersten Fesseln des Vertrages, zumal die Revisionsklauseln des Artikels 95 völlig unzu-
reichend sind und praktisch bedeuten, daß eine Revision kaum durchführbar ist. Eine Kündi-
gungsklausel ist überhaupt nicht vorgesehen.  
Wenn wir in Deutschland diese Bestimmung als unerträgliche Fesselung ansehen, so kann sie 
doch nur in den Vertragsentwurf gekommen sein, indem andere Delegationen sich von dem 
Schumanplan einen Löwenanteil versprachen. Die amerikanische, französische und englische 
Presse hat auch die Hohe Behörde ganz offen als Ersatz für die Ruhrbehörde bezeichnet. Dann 
aber spricht nicht für die Annahme des Schumanplanes, daß man mit ihr die Herrschaft der 
Ruhrbehörde los werde, die politisch auf fünfzig Jahre nicht haltbar ist - wenn überhaupt noch 
heute, in dem Augenblick, in dem der Westen unsere Beteiligung an der Verteidigung 
wünscht! ... 
Als Grundgedanke des Schumanplanes enthüllt sich so in allem die Absicht, daß die westli-
chen Länder sich die billigsten Bezüge deutscher Kohle und deutschen Kokses sichern, wäh-
rend die deutsche Stahlerzeugung und Walzwerkserzeugung unter den künstlich geschaffenen 
ungleichen und unfairen Bedingungen niedergehalten werden soll.  
So ist es schwer verständlich und eigentlich ein Zeichen mangelnder politischer Reife und 
sachlich-kritischen Denken, wenn in Deutschland der Schumanplan als Auftakt einer höheren 
europäischen Gemeinschaft gepriesen und bejaht wird, jeder sachliche Einwand aber in der 
billigsten Weise als Nationalismus abgetan wird. Auch in einer europäischen Gemeinschaft 
wird jede Nation ihre berechtigten Interessen zu wahren haben. Wenn die verantwortlichen 
Männer das nicht tun, werden sie eines Tages dafür die Rechnung erhalten.  
Jeder Vertrag bedeutet eine Bindung, aber er setzt voraus, daß er ohne Druck und Zwang zu-
stande kommt und daß er Rechte und Pflichten gerecht und gleichmäßig verteilt. Vor allem 
aber ein Vertrag, der beansprucht, an Stelle jahrhundertealter Gegensätze und Feindschaften 
eine echte Gemeinschaft zu begründen. Sie wird nicht begründet, indem man einem Teilhaber 
vorher Handschellen anlegt. ...<< 
 
Zusammenfassung der Abtretung des Saarlandes, Ruhrstatut und der Gründung der 
Montanunion bzw. der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Ministerpräsident de Gaulle forderte am 9. September 1945 während einer Pressekonferenz 
die Abtrennung des Rheinlands (x156/32-33): >>Gemäß den Beschlüssen von Potsdam wurde 
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Deutschland im Osten, nicht aber im Westen amputiert. Der Strom der deutschen Vitalität 
richtet sich damit nach Westen. Eines Tages könnte sich auch die deutsche Aggressivität ge-
gen Westen wenden. Deshalb muß im Westen eine Regelung gefunden werden, die ein Ge-
gengewicht zu jener im Osten darstellt.  
Die Schlüsselzonen sind das Rheinland und das Ruhrgebiet. Für jede sollte eine Sonderrege-
lung ausgearbeitet werden. Das Rheinufer, d.h. das linke Rheinufer, stellt ein Grenzland dar, 
das Köln einschließt und sich bis zur Schweizer Grenze ausdehnt.  
Die militärische Sicherheit Frankreichs, Belgiens, Hollands und Großbritanniens erfordert die 
Unterstellung des Rheinlands unter ihre gemeinsame strategische und politische Kontrolle. Sie 
erfordert, daß es ein für allemal vom deutschen Staat in solcher Weise abgetrennt wird, daß 
seine Bewohner wissen, daß ihre Zukunft nicht in Deutschland liegt. Die Aufgabe des Rhein-
lands durch Frankreich war das Vorspiel zu diesem Kriege. ...<< 
Der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle forderte am 23. September 1945 in ei-
ner Rundfunkansprache die Internationalisierung des Ruhrgebietes durch ein gemeinschaftli-
ches Kontrollregime. Ferner sprach er sich für eine dauernde militärische Besetzung Deutsch-
lands entlang der Rheinlinie durch die Franzosen aus (x156/33).<<  
Das französische Kabinett verlangte am 4. Dezember 1945 für ihre Zustimmung zur Errich-
tung einer deutschen Zentralregierung die Abtretung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes 
(x111/110). 
Am 12. Dezember 1945 erklärte der französische Außenminister Bidault während einer Pres-
sekonferenz erneut, daß man der Errichtung einer deutschen Zentralregierung nur zustimmen 
könnte, wenn man das Rheinland und das Ruhrgebiet vom Deutschen Reich abtrennen würde 
(x111/113). 
Am 2. Januar 1946 wurden sämtliche Bergwerke des Saarlandes unter französische Verwal-
tung gestellt. 
Außenminister Bidault forderte am 15. Mai 1946 während einer Konferenz in Paris (x111/-
169): >>Das Grubengebiet der Ruhr mit 5 Millionen Einwohnern soll internationalisiert und 
zur Überwachung der dauernden Entmilitarisierung von internationalen Truppen besetzt wer-
den. ...  
Zwischen dem Ruhrgebiet und Deutschland muß eine Wirtschaftsgrenze errichtet werden.  
Das Rheinland soll von der Pfalz bis einschließlich Köln von französischen und nördlich da-
von von belgischen, niederländischen und allenfalls angelsächsischen Truppen besetzt werden 
und entweder als staatsrechtliche Einheit oder in 2-3 neuzuschaffende Staaten aufgeteilt und 
organisiert werden.  
Im Saargebiet sollen die Bergwerke Frankreich übergeben und der Zuständigkeit der alliierten 
Kontrollkommission entzogen werden. Es muß durch Frankreich dauernd militärisch besetzt 
werden. Über sein endgültiges politisches Schicksal ist erst später zu entscheiden.<< 
Ministerpräsident Charles de Gaulle schlug am 28. Juli 1946 "praktische, einfache Deutsch-
land-Lösungen" vor (x156/33-34): >>Deutschland bleibt Deutschland, das heißt, ein großes 
Volk, konzentriert im Herzen Europas, ein Volk, das sich im Abgrund doch noch seiner Hö-
hepunkte erinnert und das der Dämon des Krieges noch eines Tages dazu verleiten könnte, 
seine Größe wiederzufinden, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, seinen Ehrgeiz mit dem 
eines anderen Volkes zu verbinden. 
Es ist die Aufgabe Frankreichs, zu verhindern, daß Deutschland wieder ein zentralisierter Ein-
heitsstaat, kurz das "Reich" wird, dessen Bewaffnung und Drang immer die Bedingungen sei-
ner kriegerischen Unternehmungen bildeten.  
Jetzt, da der Geist des Friedens sich sehr schüchtern bewegt, da die internationale Zusammen-
arbeit noch nicht über die Verfahrensstreitigkeiten hinausgekommen ist und es in die Augen 
fällt, daß sehr viel Zeit noch vergehen muß, bis eine solche internationale Zusammenarbeit 
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verwirklicht wird, vor allem, da es unter den siegreichen Mächten Differenzen gibt, von denen 
keiner weiß, wohin sie noch führen können, wie sollen wir da zugeben, daß man jetzt politisch 
oder wirtschaftlich – was bald auf dasselbe herauskäme – das Instrument wiederherstellt, wel-
ches dasjenige Bismarcks, Wilhelm II. und Hitlers war? 
Der Vorschlag Frankreichs ist eine ehrliche, praktische, hinsichtlich Deutschlands menschli-
che und einfache Lösung, und jeder kennt sie. Die verschiedenen traditionsgebundenen deut-
schen Einheiten: Preußen, Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Pfalz, Provinz 
Rheinland, die nordwestlichen Provinzen sollen wiedererstehen, sich selbst verwalten und 
jede sich auf ihre Rechnung und auf ihre Art und Weise einrichten.  
Das ungeheure Arsenal der Ruhr soll unter internationale Kontrolle gestellt werden, nicht um 
die deutsche Bevölkerung des Lebensnotwendigen zu berauben, sondern um unter den Nach-
barstaaten die für das wirtschaftliche Leben aller notwendigen Kohle aufzuteilen.  
Das Saarbecken, dessen Kohle uns durch den Versailler Vertrag übergeben wurde, deren Aus-
beutung sich ganz natürlich an den unserer Erzbergwerke anschließt, soll in die französische 
Wirtschaft eingegliedert werden.  
Polen soll eine Westgrenze bekommen, die den im Osten erlittenen Verlust wiedergutmacht. 
...<< 
Am 22. Dezember 1946 wurde das Saarland in den französischen Zoll- und Wirtschaftsraum 
eingegliedert. 
Am 22. März 1947 lehnte der sowjetische Außenminister Molotow im Verlauf der 4. Außen-
ministerkonferenz in Moskau die französische Forderung auf Abtrennung des Rheinlandes 
und des Ruhrgebietes sowie eine Zerstückelung Deutschlands ab (x111/296).  
Am 9. April 1947 berichtete der US-Generalstab in einem streng geheimen Dokument bereits 
über die Wiederaufrüstung Deutschlands (x068/300-301): >>Die potentiell stärkste Militär-
macht dieses Gebietes ist Deutschland.  
Ohne deutsche Hilfe könnten die übrigen Länder Westeuropas kaum so lange den Armeen 
unserer ideologischen Gegner widerstehen, bis die Vereinigten Staaten ausreichend große 
Streitkräfte mobilisiert und ins Feld geführt haben, um ihnen eine Niederlage zu bereiten. ...  
Der wirtschaftliche Wiederaufstieg Deutschlands ist daher vom Standpunkt der Sicherheit der 
Vereinigten Staaten von vorrangiger Bedeutung.<< 
Der französische Außenminister Bidault forderte am 10. April 1947 während der 4. Außenmi-
nisterkonferenz in Moskau nochmals die Internationalisierung des Ruhrgebietes, eine politi-
sche Loslösung des Saarlandes von Deutschland und einen autonomen Rheinstaat (x111/305). 
Der sowjetische Außenminister Molotow lehnte am 11. April 1947 die französische Forde-
rung auf Abtrennung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes von Deutschland erneut ab 
(x111/306).  
US-Präsident Truman verkündete am 12. März 1947, die kommunistische Bedrohung mit 
wirtschaftlichen Mitteln zu bekämpfen ("Truman-Doktrin").  
Außenminister George Marshall beauftragte am 30. April 1947 den Diplomaten Georg F. 
Kennan, einen Ausschuß für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu bilden, um geeig-
nete Vorschläge und Hilfsmaßnahmen zu erarbeiten ("Geburtsstunde des Marshall-Planes"). 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) telegraphierte am 15. Juli 1947 nach Washington 
(x111/345): >>... Deutschland ist bankrott.<<  
Am 17. Juli 1947 ersetzte die US-Regierung die berüchtigte "Direktive JCS 1067" durch die 
"Direktive JCS 1779" und beauftragte US-Militärgouverneur Lucius D. Clay (1897-1978), den 
Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu unterstützen (x114/2.192): >>... Die amerikanische 
Regierung will, daß in Deutschland die politische Organisation und das politische Leben so 
schnell wie möglich eine Form annehmen sollen, die – auf der wesentlichen Grundlage wirt-
schaftlichen Wohlergehens – zu einer inneren Ruhe in Deutschland führen und zu dem Geist 
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des Friedens zwischen den Nationen beitragen wird. 
Ihre Aufgabe besteht daher im wesentlichen darin, daß sie helfen, die wirtschaftliche und er-
zieherische Grundlage für eine gesunde deutsche Demokratie zu legen, daß sie die aufrichti-
gen Bemühungen um eine Demokratie fördern und Bestrebungen, die die echte demokratische 
Entwicklung gefährden, unterbinden.<< 
Nachdem Stalin in allen befreiten bzw. besetzten Ländern kommunistische Diktaturen errich-
tet hatte, begann ab 1947 die nordamerikanische Eindämmungspolitik ("Truman Doktrin"), 
um ein weiteres Vordringen der UdSSR zu verhindern. Der Marshall-Plan (wirtschaftliche 
und finanziellen Hilfsaktion für westeuropäische Staaten) sollte vor allem den Wiederaufbau 
der westeuropäischen Wirtschaft unterstützen und den Expansionsdrang des Stalinismus stop-
pen bzw. beenden.  
Der Marshall-Plan erfolgte vor allem aus politischen Gesichtspunkten (kontrollierte Einglie-
derung Deutschlands in das westeuropäische Staatensystem). Mit dem Marshall-Plan begann 
im Jahre 1948 die europäische Integration. Der Marshall-Plan war damals kein selbstloser Akt 
der USA, denn der Wiederaufbau der zerstörten westeuropäischen Infrastruktur wurde vieler-
orts von US-Unternehmen durchgeführt. 
Der US-Bankier Owen Young (1874-1962) begrüßte am 12. September 1947 den Marshall-
Plan, um weitere kommunistische Expansionen zu verhindern (x111/367): >>... (und) daß der 
westliche Teil Deutschlands kommunistisch und von Rußland vereinnahmt wird.  
Wenn Rußland seine momentanen riesigen Ressourcen an Rohmaterialien und Arbeitskraft 
mit den schöpferischen, produktiven und organisatorischen Fähigkeiten der Deutschen ver-
binden könnte, würde es in kurzer Zeit zur mächtigsten Nation der Welt.  
Das ziemlich wahrscheinliche Ergebnis davon wäre, daß das gesamte Westeuropa zur An-
nahme eines kommunistischen Programms gezwungen wäre. Die USA stünden dann einer 
Bedrohung gegenüber, die die Bedrohung durch Hitler als Kinderspiel erscheinen ließe.<< 
Der Marshall-Plan erfolgte vor allem aus politischen Gesichtspunkten (kontrollierte Einglie-
derung Deutschlands in das westeuropäische Staatensystem). Mit dem Marshall-Plan begann 
im Jahre 1948 die europäische Integration. Der Marshall-Plan war damals kein selbstloser Akt 
der USA, denn der Wiederaufbau der zerstörten westeuropäischen Infrastruktur wurde vieler-
orts von US-Unternehmen durchgeführt. 
Andrei A. Shdanow (1896-1948, enger Mitarbeiter Stalins) erklärte am 1. Oktober 1947 wäh-
rend einer Rede auf der Kominform-Gründungsversammlung (x058/381-382): >>... Die wirt-
schaftliche Expansion der USA bildet eine Ergänzung zum strategischen Plan. Der amerikani-
sche Imperialismus trachtet, die Schwierigkeiten der Nachkriegszeit in den europäischen Län-
dern, den Mangel an Rohstoffen, Treibstoff und Lebensmitteln in den alliierten Ländern, die 
durch den Krieg am stärksten geschädigt wurden, auszunützen, um ihnen Bedingungen für die 
Hilfeleistung aufzuzwingen.  
In Voraussicht der bevorstehenden Wirtschaftskrise beeilen sich die USA, neue Monopol-
sphären ausfindig zu machen, wo sie ihr Kapital investieren und ihre Waren absetzen könnten. 
Die "US-Wirtschaftshilfe" verfolgt das weitgesteckte Ziel, Europa mit Hilfe amerikanischen 
Kapitals zu versklaven. Doch die wirtschaftliche Kontrolle zieht auch die politische Unterord-
nung nach sich. ...  
Ihren Ausdruck haben die Bestrebungen in den USA gegenwärtig in der Truman-Doktrin und 
im Marschall-Plan gefunden. Dem Wesen nach bilden beide Dokumente den Ausdruck einer 
einheitlichen Politik, obwohl die gleiche Forderung nach Unterwerfung Europas in den beiden 
Dokumenten verschieden dargelegt ist. ...  
Die Truman-Doktrin, die darauf gerichtet ist, alle aktiv gegen die demokratischen Völker 
kämpfenden reaktionären Regime zu unterstützen, trägt unverhüllt aggressiven Charakter.  
Da die Truman-Doktrin so eine ungünstige Aufnahme fand, tauchte die Notwendigkeit des 
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Marschall-Planes auf. Das Wesen der verschwommenen Formulierungen dieses Planes besteht 
darin, einen Block der Staaten zu schaffen, die durch Verpflichtungen den USA gegenüber 
gebunden sind, und den europäischen Staaten als Lohn für ihren Verzicht auf die wirtschaftli-
che und dadurch auch politische Selbständigkeit amerikanische Kredite zu gewähren. Die 
Grundlage bildet dabei der Wiederaufbau der von den amerikanischen Monopolen kontrollier-
ten Industriebezirke Westdeutschlands.  
Wie aus Beratungen hervorgeht, besteht der Marshall-Plan darin, die Hilfeleistung in erster 
Linie nicht den verarmten Siegerländern, den verbündeten Amerikas im Kampf gegen 
Deutschland, zu gewähren, sondern den deutschen Kapitalisten, um sich der für Europa wich-
tigsten Kohle und Eisenerzgebiete zu bemächtigen. 
Aus diesem Grund müssen sich die kommunistischen Parteien an die Spitze des Widerstandes 
gegen die imperialistischen Expansionspläne und gegen Aggressionen aller Arten ... stellen, 
sich zusammenschließen ... 
Wenn die kommunistischen Parteien fest auf ihren Positionen stehen werden, wenn sie sich 
nicht einschüchtern lassen, ... wenn sie imstande sind, sich im Kampfe gegen die Versuche der 
wirtschaftlichen und politischen Versklavung ihrer Länder an die Spitze zu stellen, bereit sind, 
mit allen Kräften für die Ehre und nationale Unabhängigkeit einzustehen, dann können keiner-
lei Versklavungspläne Europas verwirklicht werden.<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über die Nachkriegspolitik der westlichen Siegermächte (x068/278-280): >>... Hinsichtlich 
der Deutschland-Politik nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten sich die Alliierten zunächst ge-
spalten. Die einen waren gegen, die anderen für den Wiederaufbau des Landes. Jahrelang 
herrschte ein übles Durcheinander. 
Ursprünglich wollte man Deutschland nach dem Krieg vollständig entmilitarisieren. Man 
wollte es zerstückeln und ganz klein machen, schon um selber, ungestört, ganz groß, noch 
größer werden zu können. Finanzminister Henry Morgenthau und sein Unterstaatssekretär 
Harry Dexter White hatten deshalb einen vorzüglichen Plan ausgearbeitet, der nicht von ih-
nen, sondern von zwei rassereinen Deutschen stammte, aber dann der "Morgenthau-Plan" 
hieß. Danach sollte Deutschland ein Bauernstaat werden - die Russen gaben wenigstens einen 
Arbeiter- und Bauernstaat vor -, und die Deutschen sollten, so Präsident Roosevelt, immerhin 
aus "Suppenküchen" ernährt werden. Menschenfreundlicher ging's kaum noch.  
Dann aber war den Amis ein solch großer Kartoffelacker an der Grenze zum Osten zu riskant. 
Die Revitalisierung des Ruhrgebiets und das Mitmischen dabei schienen Erfolg versprechen-
der. So milderte man, stets zum eigenen Vorteil, versteht sich, den Morgenthau-Plan so lange, 
bis von allerlei Plänen, einer Art "Roosevelt-Plan", einem "Churchill-Plan" und anderen Ein-
griffen schließlich die Direktive JCS 1067 übrig blieb, die Richtlinie für Eisenhowers Besat-
zungspolitik: Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Aufteilung in vier Zonen. ... 
Ein Befürworter der Demontage Deutschlands war zunächst der erste Militärgouverneur und 
frühere Stellvertreter General Eisenhowers, General Lucius D. Clay. Aber die amerikanische 
Geschäftswelt war anderer Auffassung und hatte ihre Leute natürlich auch in der Militärver-
waltung. Ihre Wirtschaftsabteilung leitete damals General William H. Draper, vordem Unter-
staatssekretär im US-Kriegsministerium.  
Der General, jetzt eine Art Wirtschaftsminister für Deutschland, vertrat die Interessen der 
Bank Dillon, Read & Comp., deren Vizepräsident er einst gewesen, wobei er 1944 sogar in 
eine Anklage des Generalstaatsanwalts verstrickt war, die man jedoch für alle Zeiten nieder-
schlug. Anders als Clay wünschte er selbstverständlich, wie die amerikanische Industrie über-
haupt, die Aufrüstung Deutschlands. Clay aber wollte eher seinen Abschied nehmen, "als dem 
Ansinnen der Manufacturers zu entsprechen". 
Doch als sich Amerika fürs Aufrüsten entschied, nahm Clay seinen Abschied nicht, sondern 
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beugte sich dem Mammon und vollzog die Wünsche der Manufacturers. Clay war dem Druck 
mancher Seite ausgesetzt, auch dem eines guten Bekannten General Drapers, dem von Mc-
Cloy, Unterstaatssekretär im Kriegsministerium, Berater mehrerer Präsidenten, schließlich 
selber Hochkommissar in Deutschland und ohne Zweifel der kompetente Mann, der besonders 
die Interessen Rockefellers wahrnahm, darüber hinaus aber enge Kontakte zu fast allen großen 
US-Banken hatte, wie er denn selbst, ehe er Hochkommissar wurde, Präsident der Weltbank 
gewesen ist. 
Noch bevor Marshall seine Hilfe gestartet, waren schon die Türkei und Griechenland in einen 
gewissen Dollargenuß gekommen: die Türkei zu 150 Millionen, Griechenland zu 250 Millio-
nen Dollar - und beide Staaten banden schließlich als Stützpfeiler der NATO, 26 Divisionen 
des Warschauer Pakts. 
Auf der Türkei ruhte Stalins Auge wegen der großen strategischen Bedeutung der Dardanellen 
für Rußland. Und in Griechenland, wo Churchill in einer dreißigtägigen Straßenschlacht in der 
Athener Innenstadt alle antimonarchisch eingestellten Gegner hatte niedermetzeln lassen, tob-
te seit 1944 der offene Bürgerkrieg, bekämpften sich rechte und linke Gruppen. Da England 
offensichtlich überfordert war, griff Harry Truman ein. ...<< 
Am 3. April 1948 wurde das europäische Wiederaufbauprogramm verabschiedet. Im Rahmen 
des Marshall-Planes erhielten die westeuropäischen Länder von 1948-1952 etwa 14,7 Milliar-
den Dollar. Bis zum 30. Juli 1952 erhielten z.B. England 3,176 Milliarden Dollar, Frankreich 
2,706 Milliarden Dollar; Italien 1,474 Milliarden Dollar und Westdeutschland 1,389 Milliar-
den Dollar (x024/225).  
Am 27. Februar 1953 verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland in einem deutsch-
amerikanischen Abkommen zur teilweisen Rückzahlung der erhaltenen US-Wiederaufbau-
hilfe (Marshall-Plan). In den folgenden 30 Jahren sollten 1,0 Milliarden US-Dollar zurückge-
zahlt werden (x028/156). 
Die Nordamerikaner konnten die erforderlichen finanziellen Hilfen bereitstellen, weil sie da-
mals große Außenhandelsüberschüsse erzielten. Von 1938-1947 konnte Nordamerika die in-
dustrielle Produktion mehr als verdoppeln, so daß man in der Lage war, das Hilfsprogramm 
für Westeuropa zu finanzieren (x028/233).  
Die Londoner Sechsmächte-Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) endete mit der Empfeh-
lung, Deutschland am Wiederaufbau Europas zu beteiligen sowie die Errichtung einer interna-
tionalen Behörde für die Kontrolle des Ruhrgebietes (x156/55-56). 
Konrad Adenauer erklärte am 10. Juni 1948 in der Tageszeitung "Die Welt" (x112/525): 
>>Deutschland ist bereit, als gleichberechtigtes Mitglied einer Föderation auf einen Teil sei-
ner Souveränitätsrechte zu verzichten, doch glaube ich nicht, daß Deutschland einen Frie-
densvertrag mit einem einseitigen Verzicht auf wesentliche Souveränitätsrechte unterzeichnen 
wird. Zu diesen gehören auch die freie Verfügung über Wirtschaft und Außenhandel.  
Eines ist gewiß: Sicherheit wird niemals durch Zwang gewährleistet. ...<< 
Konrad Adenauer schrieb am 5. Juli 1948 über die sog. "Londoner Empfehlungen" (x095/77): 
>>... Auf Ihr ...Schreiben vom 25. Juni ... erwidere ich Ihnen ergebenst, daß die "Londoner 
Empfehlungen" katastrophal sind; der Versailler Vertrag ist dagegen ein Rosenstrauß. Das im 
einzelnen auseinanderzusetzen, würde zu weit führen. Ich hielt es für nötig, daß die deutschen 
Parteien, mit Ausnahme der KPD, gemeinsam ihre Ablehnung zum Ausdruck brächten. ...<< 
Der französische Außenminister Robert Schuman (1886-1963) bezeichnete es am 10. Oktober 
1948 in Koblenz als selbstverständlich, daß Westdeutschland ein Teil der Europa-Union wer-
den müsse (x112/605).  
Beim "Londoner Sechs-Mächte-Abkommen" beschlossen die westlichen Besatzungsmächte 
und die Benelux-Staaten (Belgien, Niederlande und Luxemburg) am 28. Dezember 1948 die 
Einsetzung einer Internationalen Ruhrbehörde (Ruhrstatut), um die gesamte Kohlen-, Koks- 
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und Stahlproduktion des Ruhrgebietes zu kontrollieren (x101/18).  
Konrad Adenauer schrieb am 30. Dezember 1948 (x095/84): >>... Dringend nötig ist aber, 
daß wir so schnell wie möglich eine westdeutsche Bundesregierung bekommen. Die Notwen-
digkeit der möglichst baldigen Schaffung einer solchen Bundesregierung tritt auch wieder klar 
zu Tage durch das eben bekannt gewordene Ruhrstatut. Erst wenn eine westdeutsche Bundes-
regierung besteht, werden die Deutschen in der durch dieses Statut geschaffenen Ruhrbehörde 
mindestens einen gewissen Einfluß ausüben können. 
... Es sieht fast so aus, als ob in Amerika wieder Morgenthau-Ideen etwas mehr an Boden ge-
wännen, hoffentlich nur vorübergehender Art. ...<< 
Die SPD-Parteizeitung "Neuer Vorwärts" kritisierte am 1. Januar 1949 das "Ruhrstatut" 
(x112/647): >>Das Statut bedeutet eine große Vertrauenskrise für die Demokratie und die 
westlichen Siegermächte im deutschen Volk. ...  
Die Einigung ist jetzt auf Kosten des deutschen Volkes erfolgt. Durch die vorliegende Rege-
lung wird keine gedeihliche internationale Zusammenarbeit geschaffen. Diese Internationali-
sierung ist einseitig mit bevorrechtigten Subjekten und dem benachteiligten Objekt Deutsch-
land. ...<< 
Am 22. April 1949 trat das "Ruhrstatut" in Kraft. Danach war die Kohlen-, Koks- und Stahl-
produktion des Ruhrgebietes einer internationalen Kontrollbehörde unterstellt (x101/19). 
In dem "Ruhrstatut" vom 22. April 1949 hieß es (x243/177): >>... Da die internationale Si-
cherheit und die allgemeine wirtschaftliche Gesundung erfordern, daß die Hilfsquellen der 
Ruhr ... nicht für Angriffszwecke verwendet werden, sondern im Interesse des Friedens ("er-
richten Belgien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Großbritannien und die USA) eine 
internationale Behörde für die Ruhr ... (zur) Aufteilung der Kohle, des Kokses und des Stahls. 
...  
Sobald eine deutsche Regierung errichtet worden ist, kann sie dem vorliegenden Abkommen 
beitreten. ...<< 
Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat (Sitz: Straßburg) gegründet.  
Im Verlauf des Petersberger Abkommens vereinbarten die Bundesregierung und die westli-
chen Besatzungsmächte am 22. November 1949 einen teilweisen Demontagestopp. Die Bun-
desregierung beantragte danach den Beitritt zur Ruhrbehörde (Ruhrstatut). 
Bundeskanzler Adenauer begründete am 25. November 1949, um 3 Uhr morgens, im Bundes-
tag das Petersberger Abkommen (x243/177): >>... Ich stelle fest, ... daß die sozialdemokrati-
sche Fraktion bereit ist, eher die ganze Demontage bis zu Ende gehen zu lassen. –  
("Sehr gut!" und "Hört! Hört!" und lebhafter Beifall bei den Regierungsparteien.  
Zuruf von links: "Unerhört so was!"  
Gegenruf von rechts: "Ihre englischen Freunde versagen!" –  
Zuruf von der SPD: "Eine politische Taktlosigkeit!" ...) 
Zu dieser Frage muß die Opposition Stellung nehmen.  
(Lebhafte Stellungnahme bei den Regierungsparteien ...) –  
das ist die Frage, um die es sich handelt: ... Ist sie bereit, einen Vertreter in die Ruhrbehörde 
zu schicken, oder nicht?  
Und wenn sie erklärt: nein, dann weiß sie auf Grund der Erklärungen, die mir der (britische) 
General Robertson abgegeben hat, daß die Demontage bis zu Ende durchgeführt wird.  
(Dr. Schumacher/SPD: "Das ist nicht wahr!" - ...  
Gegenruf bei den Regierungsparteien. – Weitere erregte Zurufe von SPD und KPD. –  
Glocke des Präsidenten.  
Renner/KPD: "Wo steht denn das?" –  
Zurufe von links: "Sind sie noch ein Deutscher? – Sprechen sie als deutscher Kanzler? –  
Dr. Schumacher: "Der Bundeskanzler der Alliierten!") ... 
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(Präsident Dr. Köhler schließt nach der unterbrochenen Sitzung um 6.11 Uhr Dr. Schumacher 
gemäß der Geschäftsordnung des Bundestages für 20 Sitzungstage von den Verhandlungen 
des Bundestages aus.)<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 21.11.2008) über 
das Petersberger Abkommen (x887/...): >>Westbindung gegen wirtschaftliche Vorteile 
... Im Prinzip stellten sich vor 60 Jahren die drei Westmächte zu der in Aussicht stehenden 
Stärkung der Bundesrepublik genauso wie 40 Jahre später. Die europäischen Mächte Großbri-
tannien und Frankreich reagierten mit Angst. 1949 wurde die Fortsetzung der wirtschaftlich-
industriellen Knebelung der Bundesrepublik von Frankreich aus sicherheitspolitischen Grün-
den gewünscht, damit Deutsche in Feldgrau "nicht ein viertes Mal in hundert Jahren" auf fran-
zösischem Boden stünden, und von den Briten aus wirtschaftspolitischen, um die deutsche 
Konkurrenz auf den Weltmärkten nicht zu groß werden zu lassen.  
Die USA hingegen reagierten 1949 wie 1989 mit der Souveränität einer Supermacht. ... 
Ein Pfand war den US-Amerikanern dabei das wenige Wochen vor der Verkündung des 
Grundgesetzes beschlossene Ruhrstatut, das der Bundesrepublik die (alleinige) Verfügungs-
gewalt über das wirtschaftliche Herz Deutschlands, wenn nicht gar Europas, das Ruhrgebiet, 
vorenthielt. Gemäß diesem von den Westalliierten und den Beneluxstaaten beschlossenen Sta-
tut sollte eine von den Unterzeichnerstaaten und Deutschland beschickte Ruhrbehörde das 
Aufsichtsrecht über die westdeutsche Schwerindustrie ausüben. Von der Bundesregierung 
erwarteten die Besatzungsmächte nun, daß sie wie die Signatarstaaten Vertreter in die Behör-
de entsandte und sie damit anerkannte.  
Für Schumacher war das genauso wie die gemeinsame Mitgliedschaft mit dem Saarland im 
Europarat Verrat - und Adenauer ein "Bundeskanzler der Alliierten", denn dieser setzte die 
Mitarbeit in der Ruhrbehörde wie den Beitritt zum Europarat durch.  
Im Gegensatz zu den Franzosen und Briten, aber ähnlich wie die US-Amerikaner verband der 
Kanzler mit der Ruhrbehörde die Hoffnung, daß von diesem Instrument der einseitigen Dis-
kriminierung der Bundesrepublik eine (west)europäische Integration gleichberechtigter Staa-
ten ausgehen könne. Erleichtert wurde der Bundesregierung die Entscheidung zur Mitarbeit in 
der Ruhrbehörde durch diverse, insbesondere wirtschaftliche und damit für den Volks-
wohlstand bedeutende Erleichterungen des Besatzungsregimes: Die Demontagen wurden ein-
geschränkt, die Beschränkungen im Schiffbau gelockert und die Errichtung von Konsulaten in 
den westlichen Ländern genehmigt. 
Festgezurrt und verbindlich gemacht wurden diese ersten Schritte der Bundesrepublik Rich-
tung Westbindung und die Gegenleistungen der Besatzer durch das Petersberger Abkommen. 
...<< 
Der französische Außenminister Robert Schuman (1886-1963) schlug am 3. Mai 1950 den 
Plan einer westeuropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor, der später in der Montan-
union verwirklicht wurde (x243/218): >>... Der Grund für die Überlegenheit (der) deutschen 
(Industrie) ist die deutsche Stahlproduktion zu Preisen, mit denen Frankreich nicht konkurrie-
ren kann. ...  
Mit der vorgeschlagenen Lösung wird das Problem der beherrschenden Stellung der deutschen 
Industrie ausgeräumt, deren Fortbestand in Europa Furcht verbreiten würde, eine Quelle stän-
diger Unruhe wäre, schließlich die europäische Einigung vereiteln und abermals den Unter-
gang Deutschlands selbst bewirken müßte.  
Diese Lösung schafft gemeinsame Expansionsbedingungen im Wettbewerb, ohne daß sich 
beherrschende Stellungen ergeben könnten.<< 
Am 9. Mai 1950 stellte der französische Außenminister Robert Schumann (1886-1963) den 
Plan einer westeuropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor (x191/200): >>Die Verei-
nigung der europäischen Nachbarn erfordert, daß der jahrhundertelange Gegensatz zwischen 
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Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. ... 
Die französische Regierung schlägt vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und 
Stahlproduktion unter eine gemeinsame Hohe Behörde zu stellen, in einer Organisation, die 
den anderen europäischen Ländern zum Beitritt offensteht.  
Die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion wird sofort die Schaffung gemeinsa-
mer Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung sichern – die erste Etappe der europäi-
schen Föderation – und die Zweckbestimmung jener Gebiete ändern, die lange Zeit der Her-
stellung von Waffen gewidmet waren, deren sicherste Opfer sie selbst gewesen sind. 
Die Gemeinsamkeit der Produktion, die so hergestellt wird, bekundet, daß jeder Krieg zwi-
schen Frankreich und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich ist. ...<<  
In Paris unterzeichneten Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die 
Bundesrepublik Deutschland am 18. April 1951 den Vertrag über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) bzw. Montanunion (x156/73):  
>>... Artikel 1 
Durch diesen Vertrag begründen die Hohen Vertragsschließenden Teile unter sich eine Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und Stahl; sie beruht auf einem gemeinsamen Markt, verfolgt 
gemeinsame Ziele und hat gemeinsame Organe. 
Artikel 2 
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist dazu berufen, im Einklang mit der Ge-
samtwirtschaft der Mitgliedstaaten und auf der Grundlage eines gemeinsamen Marktes ... zur 
Ausweitung der Wirtschaft, zur Steigerung der Beschäftigung und zur Hebung der Lebenshal-
tung in den Mitgliedstaaten beizutragen. ... 
Artikel 97 
Dieser Vertrag gilt für die Dauer von 50 Jahren vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an. 
Artikel 98 
Jeder europäische Staat kann einen Antrag auf Beitritt zu diesem Vertrag stellen. Der Antrag 
ist an den Rat zu richten, der nach Stellungnahme der Hohen Behörde einstimmig Beschluß 
faßt und ebenfalls einstimmig die Bedingungen für den Beitritt festsetzt. ...<<  
Die Bundesrepublik wurde am 2. Mai 1951 vollberechtigtes Mitglied des Europarates.  
Am 9. Juli 1951 beendete die britische Regierung den Kriegszustand mit Deutschland. Frank-
reich und die USA beendeten am 13. Juli 1951 und am 19. Oktober 1951 den Kriegszustand 
mit Deutschland.  
Bundeskanzler Adenauer erläuterte am 12. Juli 1951 vor dem Deutschen Bundestag den Ge-
setzentwurf für den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (x156/74-75): >>Herr Präsident! Meine Damen und Herren!  
... Ich bin der festen Überzeugung, daß, wenn dieser Anfang einmal gemacht worden ist, wenn 
hier 6 europäische Länder, wie ich nochmals betone: freiwillig und ohne Zwang einen Teil 
ihrer Souveränität  
(Zuruf von der KPD: Wer lacht denn da?)  
auf ein übergeordnetes Organ übertragen, man dann auch auf anderen Gebieten diesem Vor-
gang folgen wird und daß damit wirklich der Nationalismus, der Krebsschaden Europas, einen 
tödlichen Stoß bekommen wird. ... 
Als im Mai des Jahres 1950 Herr Schumann diesen Vorschlag machte, 
(Zuruf von der KPD: Washington machte ihn!) 
ging es ihm in erster Linie darum, die althergebrachten Gegensätze zwischen Frankreich und 
Deutschland dadurch aus der Welt zu schaffen, daß auf dem Gebiete der Grundstoffindustrie 
gemeinsam gearbeitet und daß dadurch jeder Gedanke, einer wolle gegen den andern rüsten, 
unmöglich würde. ... 
Etwas Weiteres hat sich im Laufe der Verhandlungen ergeben. Ich glaube, daß wohl zum er-
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stenmal in der Geschichte, sicher der Geschichte der letzten Jahrhunderte, Länder freiwillig 
und ohne Zwang auf einen Teil ihrer Souveränität verzichten wollen, 
(Zuruf von der KPD: An die Rüstungsherren!) 
um die Souveränität einem supranationalen Gebilde zu übertragen.  
(Zuruf von der KPD: Den Amerikanern unterstellt werden! – Zuruf in der Mitte: Ruhig! - Ge-
genruf von der KPD: Das gefällt Ihnen nicht!) 
Das ist – ich betone das ausdrücklich -, wie mir scheint, ein Vorgang von welthistorischer Be-
deutung, ein Vorgang, der das Ende des Nationalismus in all diesen Ländern bedeutet. 
(Beifall bei den Regierungsparteien) ...<< 
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (50/1951) berichtete am 12. Dezember 1951 über den 
"Schuman-Plan": >>DIE NEUE RUHRBEHÖRDE   
Der Schumanplan wird von seinen französischen Urhebern und deutschen Anwälten gerne als 
der erste Baustein für ein neues Europa ausgegeben. Er werde eine Solidarität der Tat schaffen 
und den jahrhundertealten Gegensatz zwischen Deutschland und Frankreich auslöschen, sagen 
sie.  
Der Plan trägt den Namen des französischen Außenministers, aber es ist bekannt, daß sein 
geistiger Vater der französische Planungskommissar Jean Monnet ist, dessen Name schon für 
einen anderen innerfranzösischen Plan vergeben war. Und dieser "Monnetplan" betrifft den 
Aufbau und Ausbau der französischen Eisen- und Stahlindustrie. ...  
Als Grundgedanke des Schumanplanes enthüllt sich so in allem die Absicht, daß die westli-
chen Länder sich die billigsten Bezüge deutscher Kohle und deutschen Kokses sichern, wäh-
rend die deutsche Stahlerzeugung und Walzwerkserzeugung unter den künstlich geschaffenen 
ungleichen und unfairen Bedingungen niedergehalten werden soll.  
So ist es schwer verständlich und eigentlich ein Zeichen mangelnder politischer Reife und 
sachlich-kritischen Denken, wenn in Deutschland der Schumanplan als Auftakt einer höheren 
europäischen Gemeinschaft gepriesen und bejaht wird, jeder sachliche Einwand aber in der 
billigsten Weise als Nationalismus abgetan wird. ... 
Jeder Vertrag bedeutet eine Bindung, aber er setzt voraus, daß er ohne Druck und Zwang zu-
stande kommt und daß er Rechte und Pflichten gerecht und gleichmäßig verteilt. Vor allem 
aber ein Vertrag, der beansprucht, an Stelle jahrhundertealter Gegensätze und Feindschaften 
eine echte Gemeinschaft zu begründen. Sie wird nicht begründet, indem man einem Teilhaber 
vorher Handschellen anlegt. ...<< 
Schlußbemerkungen: Der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle forderte am 23. 
September 1945 in einer Rundfunkansprache die Internationalisierung des Ruhrgebietes durch 
ein gemeinschaftliches Kontrollregime. Ferner sprach er sich für eine dauernde militärische 
Besetzung Deutschlands entlang der Rheinlinie durch die Franzosen aus (x156/33).<<  
Die "Berliner Zeitung" veröffentlichte am 27. Februar 1946 folgende Meldung der britischen 
Nachrichtenagentur "REUTERS" (x043/119): >>... General Koenig (französischer Oberbe-
fehlshaber in Deutschland) erklärte, Frankreich bestehe darauf, daß, bevor die zentrale Ver-
waltung gebildet wird, die westlichen Grenzen Deutschlands festgelegt werden, wie es im Os-
ten der Fall gewesen sei.  
Wenn dies geschehe, werde es nicht nötig sein, seine Erzeugungskapazität zu beschränken. 
Die Produktion Deutschlands, insbesondere die Kohlenförderung, werde für den Wiederauf-
bau Deutschlands selbst und der alliierten Länder dienen, während die Produktionsüberschüs-
se die Bezahlung der Einfuhr fördern würden. 
Das Rheinland, das im Laufe der letzten 75 Jahre der Ausgangspunkt der 3 deutschen An-
griffskriege gegen Frankreich gewesen sei, müsse auf längere Zeit hinaus militärisch besetzt 
werden.  
"Wenn das Ruhrgebiet in Zukunft nicht einer internationalen Kontrolle unterstellt wird", er-
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klärte Koenig, wird Frankreich die restlose Zerstörung des gesamten Wirtschaftspotentials mit 
Ausnahme dessen fordern, was für die lebensnotwendigsten Bedürfnisse Deutschlands ge-
braucht wird. 
Wenn das Ruhrgebiet internationalisiert wird, wünscht Frankreich die Ausnützung der gesam-
ten industriellen Möglichkeit dieses Gebietes für die Bedürfnisse Europas.<< 
Der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill (1874-1965) sprach am 19. Sep-
tember 1946 in Zürich über ein geeintes Europa (x067/193): >>... Wir müssen etwas wie die 
Vereinigten Staaten von Europa schaffen.  
Nur so können Hunderte Millionen schwer arbeitender Menschen wieder die einfachen Freu-
den und Hoffnungen zurückgewinnen, die das Leben lebenswert machen. Das Verfahren ist 
einfach. Was wir benötigen, ist der Entschluß von Hunderten Millionen Männern und Frauen, 
Recht statt Unrecht zu tun und als Lohn Segen statt Fluch zu ernten ... 
Ich spreche jetzt aus, das Sie in Erstaunen setzen wird. Der erste Schritt bei der Neugründung 
der europäischen Familie muß eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. 
Nur auf diese Weise kann Frankreich die moralische Führung Europas wiedererlangen. Es gibt 
kein Wiederaufleben ohne ein geistig großes Frankreich und ein geistig großes Deutschland.  
Die Struktur der Vereinigten Staaten von Europa, wenn sie gut und echt errichtet wird, muß so 
sein, daß die materielle Stärke eines einzelnen Staates von weniger großer Bedeutung ist. 
Kleine Nationen zählen ebensoviel wie große und erwerben sich ihre Ehre durch ihren Beitrag 
zu der gemeinsamen Sache ... 
Ich muß Sie aber auch warnen. Die Zeit ist vielleicht knapp. Gegenwärtig haben wir eine A-
tempause. Die Geschütze schweigen. Der Kampf hat aufgehört, aber nicht die Gefahren. 
Wenn es uns gelingen soll, die Vereinigten Staaten von Europa oder welchen Namen auch 
immer sie tragen werden, zu errichten, müssen wir jetzt damit beginnen. ...<< 
Der französische Politiker Maurice Schumann erklärte am 11. Januar 1947 während einer Re-
de in Nordamerika (x156/53): >>... Wenn es sein muß, daß die Lebensinteressen eines von 
uns beiden durch den Kohlenmangel leiden müssen, dann sollte Deutschland an erster Stelle 
leiden und dann erst Frankreich. Denn eine solche Reihenfolge wäre für Deutschland der ein-
zig konkrete Weg, zur Wiedergutmachung dessen beizutragen, was es zerstört hat oder was 
durch seine Schuld zerstört wurde.  
Aber – um auf der politischen Ebene zu bleiben – ich glaube, ich habe Ihnen die logische 
Entwicklung unserer These gezeigt: Um eine europäische Gemeinschaft zu schaffen, müssen 
die Hilfsquellen, die bisher nur zur Kriegsvorbereitung benutzt wurden, neutralisiert und für 
ganz Europa ausgebeutet werden anstatt für Deutschland allein. Eine solche Verteilung ist 
unmöglich, ja sogar unvorstellbar, wenn nicht die Hauptquellen, nämlich die des Ruhrgebie-
tes, einer internationalen Behörde unterstellt werden. ...<< 
Der sowjetische Marschall Sokolowski erklärte am 27. Februar 1947 im Verlauf der AKR-
Sitzung (x111/287): >>... Es taucht die Frage auf, ob nicht mit dem Zweizonenabkommen 
beabsichtigt wird, die Besetzung Deutschlands dazu zu benutzen, die deutsche Wirtschaft zu 
verschlingen, sie britischen und amerikanischen Monopolen zu unterwerfen, sie ihrer selb-
ständigen Bedeutung zu berauben und somit Deutschland oder zumindest Westdeutschland zu 
einem Anhängsel ausländischer Monopole zu machen.<< 
Am 3. April 1948 wurde das europäische Wiederaufbauprogramm verabschiedet. Im Rahmen 
des Marshall-Planes erhielten die westeuropäischen Länder von 1948-1952 etwa 14,7 Milliar-
den Dollar. 
Der deutsche Historiker Karl Dietrich Erdmann (1910-1990) schrieb später über den Mars-
hall-Plan (x243/161): >>... Die Motive für den Marshall-Plan müßten vor allem in der ameri-
kanischen Überproduktion, im Willen zur Liberalisierung (Erleichterung) des Welthandels, 
aber auch im politischen und ideologischen Bereich gesehen werden.<< 
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Die Londoner Sechsmächte-Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) endete mit der Empfeh-
lung, Deutschland am Wiederaufbau Europas zu beteiligen sowie die Errichtung einer interna-
tionalen Behörde für die Kontrolle des Ruhrgebietes (x156/55-56): >>Es wurde eine Überein-
stimmung erzielt, die Errichtung einer internationalen Behörde für die Kontrolle des Ruhrge-
bietes zu empfehlen, in der die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, 
die Benelux-Länder und Deutschland vertreten sein sollen.  
Die Errichtung dieser Behörde bedeutet keine politische Abtrennung des Ruhrgebietes von 
Deutschland. Vorgesehen ist jedoch die Kontrolle über die Verteilung der Kohlen-, Koks- und 
Stahlproduktion der Ruhr, um einerseits zu verhindern, daß die industrielle Konzentration in 
diesem Gebiet zu einem Aggressionsmittel wird, und andererseits zu gewährleisten, daß die 
Produktion allen am europäischen Wirtschaftsprogramm teilnehmenden Ländern einschließ-
lich Deutschlands zugute kommt. ...<<  
Während der Zonenkonferenz in Minden kritisierte Konrad Adenauer am 10. Juli 1948 das 
Londoner Abkommen (x112/548): >>... Das Londoner Abkommen ist gegenüber dem Ver-
sailler Vertrag viel, viel härter und schwerer.  
Eine solche wirtschaftliche Annektion ist noch schlimmer als eine politische Annektion. Bei 
einer politischen Annektion werden die Menschen gehört, sie werden Bürger, und sie bekom-
men ihre Abgeordneten, und man beschäftigt sich mit ihnen. So aber arbeiten wir unter Kon-
trolle und für die andern.  
Ob das auf Dauer gutgehen wird, das wage ich zu bezweifeln.<< 
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (2/1949) berichtete am 8. Januar 1949 über das Ruhr-
statut: >>Tedeum des Sieges  
Der französische Ministerrat beeilte sich, den Entwurf des Londoner Ruhrstatuts als erste be-
teiligte Regierung zu billigen. Er tat das "mit Genugtuung". Die Statuten gehen den Franzosen 
ein wie Honigseim. Die Deutschen schlucken schwer an dem bisher bittersten Tropfen aus 
dem totalen Kapitulationskelch.  
Das Ruhrgebiet bleibt deutsches Eigentum und in deutscher Verwaltung. Daran ändert keiner 
der 35 Paragraphen des Kontrollstatuts der Engländer, Amerikaner und der Benelux-Staaten 
etwas. Sonst aber ändert sich manches.  
Treu und Glauben. "Das Ruhrstatut ist der tragische Fehlschlag der Nachkriegszeit", konsta-
tiert Wirtschaftsdirektor Ludwig Erhard in der Höchster McNair-Kaserne. "Die letzte Konse-
quenz des Statuts ist, daß die soziale Lebensführung, der Lebensstandard des deutschen Vol-
kes, jetzt nicht mehr abhängig ist von deutschen Bestrebungen, deutschem Fleiß und deutscher 
Sozialpolitik, sondern vom Votum der Interessenten und Konkurrenten der deutschen Wirt-
schaft."  
... Am schärfsten stehen SPD und KPD in Opposition zu dem Statut. Das heißt aber nicht, daß 
sie sich in ihrer Opposition einig sind.  
"Das Ruhrstatut bedeutet Sklaverei" schrieben Kommunistenhände in roter Farbe an die Fas-
sade des Düsseldorfer Arbeitsamtes. Viele Leute blieben davor stehen. Zu größeren Unruhen 
kam es nicht. Die Tagesberichte der westdeutschen Polizeireviere vermelden keine besonde-
ren Vorkommnisse.  
Nur Köln machte eine Ausnahme. 23 Personen wurden auf der Polizeiwache eingeliefert. Sie 
hatten einen Arbeiter verprügelt, der die Ansicht vertrat, das Ruhrstatut sei schließlich eine 
Folge des Hitlerkrieges. Alle 23 gaben zu, noch keine Zeile des Ruhrstatuts gelesen zu haben. 
...<< 
Völkerrechtliche Konsequenzen: Das Völkerrecht kennt keine gerechten und keine ent-
schuldbaren Verbrechen oder Menschenrechtsverletzungen, denn Recht und historische 
Wahrheit sind nicht teilbar. Alle Kriegsverbrechen, Völkermord oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit bleiben unverjährbare Verbrechen, die unerschütterlich zu bestrafen und zu 
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sühnen sind, egal, wer die Taten begangen hat und wer die Verantwortung dafür übernehmen 
muß. Die aktiven Täter und passiven Verantwortlichen von Völkerrechtsverletzungen sind für 
ihre Verbrechen durch die Vereinten Nationen juristisch-völkerrechtlich zur Rechenschaft 
ziehen. 
Aufgrund der permanenten Kollektivschuldvorwürfe gegen das deutsche Volk kann es nicht 
länger akzeptiert werden, daß die an Deutschen verübten Kriegs- und Nachkriegsverbrechen 
bis in alle Ewigkeit ignoriert und ungesühnt bleiben, "nur weil diese Opfer Deutsche bzw. 
Nicht-Menschen waren".  
Das Völkerrecht gilt für alle Völker und aus Unrecht kann niemals Recht werden, deshalb 
sind sämtliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts (Kriegsverbrechen, Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit) juristisch zu untersuchen und zu ahnden.  
Im Statut der Vereinten Nationen vom 16. Juni 1945, das am 24. Oktober 1945 in Kraft trat, 
hieß es (x058/377-378): >>Kapitel I: Ziele und Grundsätze. 
Artikel 1: Die Ziele der Vereinten Nationen sind:  
1. Internationalen Frieden und internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu diesem 
Zwecke: wirksame gemeinsame Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Bedrohun-
gen des Friedens und zur Unterdrückung von Angriffshandlungen oder anderen Friedensbrü-
chen zu treffen und auf friedlichem Wege und gemäß den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 
des Völkerrechts für die Schlichtung oder Entscheidung zwischenstaatlicher Streitfragen oder 
Regelung möglicherweise zu einem Friedensbruch führender Situationen zu sorgen;  
2. freundschaftliches, auf Achtung für den Grundsatz gleicher Rechte und der Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen Nationen herbeizuführen und zu pflegen 
und andere geeignete Maßnahmen zur Stärkung allgemeinen Friedens zu treffen ...<< 
Die UN-Sozialcharta über das Selbstbestimmungsrecht der Völker lautet z.B. wie folgt 
(x870/...): >>Das Recht auf Selbstbestimmung, das sich weder in der UN-Menschenrechts-
erklärung noch in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten findet, ist, wie im UN-Zivilpakt, herausgehoben und in einem besonderen Teil den 
übrigen im Pakt behandelten Rechten vorangestellt. 
Der Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts soll den Völkern, deren nationale Gemeinschaft 
durch außenpolitische Ereignisse zerrissen wurde, erneut das Recht bestätigen, über ihren po-
litischen Status und damit über ihre staatliche Einheit entscheiden zu können. Um die Auf-
nahme des Selbstbestimmungsrechts in den UN-Sozialpakt hat es in den Organen der Verein-
ten Nationen heftige Auseinandersetzungen gegeben, bei denen sich schließlich die Befürwor-
ter einer Einbeziehung mit der Überzeugung durchsetzten, daß Recht auf Selbstbestimmung 
als das fundamentalste Grundrecht Voraussetzung für alle anderen Rechte sei, zwar kollekti-
ver Natur, aber von unmittelbarer Wirkung auf den einzelnen. 
Nach mehreren Kompromißvorschlägen, das Selbstbestimmungsrecht in eine gesonderte Er-
klärung oder jedenfalls nur in die Präambel aufzunehmen, wurde schließlich der Text des Ar-
tikels 1, den eine besondere Arbeitsgruppe des Dritten Ausschusses der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen erarbeitet hatte, mit geringfügigen Änderungen angenommen. 
Dabei ging man davon aus, daß Artikel 1 Absatz 1 der UN-Sozialcharta das Selbstbestim-
mungsrecht als universelles Recht klarstelle, und daß der Begriff der Völker so weit wie mög-
lich auszulegen sei.  
Dies ergibt sich auch aus Artikel 1 Absatz 3 der UN-Sozialcharta, der die Verpflichtung der 
Vertragsstaaten zur Achtung und Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung festlegt 
und dabei auch Gebiete ohne Selbstregierung und Treuhandgebiete anführt. 
Artikel 1 Absatz 2 der UN-Sozialcharta sichert die wirtschaftliche Seite des Selbstbestim-
mungsrechts durch das Recht auf freie Verfügung der Völker über ihre Naturschätze und 
Wirtschaftsquellen, das später in Artikel 25 der Sozialcharta noch einmal aufgegriffen wird. 
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Artikel 1 
(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie 
frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung. 
(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und 
Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völker-
recht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden. 
(3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne 
Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Char-
ta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern 
und dieses Recht zu achten.<< 
Nachdem die völkerrechtswidrige Hungerpolitik in den westdeutschen Besatzungszonen die 
angestrebte bedingungslose Gehorsamkeit und Unterwürfigkeit der deutschen Bevölkerung 
durchgesetzt hatte, begannen die westlichen Alliierten nach der Londoner Sechsmächte-
Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) unverzüglich damit, die wesentlichsten Teile der deut-
schen Wirtschaft widerrechtlich zu beschlagnahmen, um die Arbeitskräfte und die wichtigen 
Grundstoffe (Kohle, Stahl und Roheisen) Westdeutschlands zum Vorteil der europäischen 
Länder und der USA zu nutzen.  
Da die Westdeutschen nicht mehr frei über ihre natürlichen Reichtümer und eigenen Exi-
stenzmittel verfügen konnten, wurde ihnen gemäß Völkerrecht zweifelsfrei das Recht auf 
Selbstbestimmung verwehrt. Infolge dieser völkerrechtswidrigen Maßnahmen (wirtschaftliche 
Fremdbestimmung bzw. Vormundschaft) konnten die westlichen Alliierten praktisch die ge-
samte westdeutsche Volkswirtschaft und alle politischen Entscheidungen kontrollieren und 
lenken.  
Bei der Ruhrbehörde (Ruhrstatut) handelte es sich um eine Tarnorganisation des US-Impe-
riums. Diese geschickt getarnte Organisation (angeblich der erste Schritt zur Aussöhnung der 
"Erbfeinde" Deutschland und Frankreich) sollte in erster Linie die langfristige wirtschaftliche 
Ausbeutung und politische Unterdrückung Deutschlands gewährleisten.  
Im sogenannten Potsdamer Protokoll (Mitteilung über die Dreimächte-Konferenz, die vom 17. 
Juli bis zum 2. August 1945 in Potsdam stattfand) hieß es z.B. (x101/191-192): >>>... B. 
Wirtschaftliche Grundsätze 
... 15. Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsche Wirtschaftsleben zu errichten, jedoch 
nur in den Grenzen, die notwendig sind: 
a) zur Erfüllung des Programms der industriellen Abrüstung und Entmilitarisierung, der Repa-
rationen und der erlaubten Aus- und Einfuhr; 
b) zur Sicherung der Warenproduktion und der Dienstleistungen, die zur Befriedigung der 
Bedürfnisse der Besatzungsstreitkräfte und der verpflanzten Personen in Deutschland notwen-
dig sind und die wesentlich sind für die Erhaltung eines mittleren Lebensstandards in 
Deutschland, der den mittleren Lebensstandard der europäischen Länder nicht über-
steigt. (Europäische Länder in diesem Sinne sind alle europäischen Länder mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreiches und der Sowjetunion) ...<< 
Im Verlauf des Petersberger Abkommens vereinbarten die Bundesregierung und die westli-
chen Besatzungsmächte am 22. November 1949 einen teilweisen Demontagestopp. Die Bun-
desregierung beantragte daraufhin den Beitritt zur Ruhrbehörde (Ruhrstatut). 
Bundeskanzler Adenauer begründete am 25. November 1949, um 3 Uhr morgens, im Bundes-
tag den Beitritt zur Ruhrbehörde u.a. damit, daß die alliierten Militärregierungen bei einer Ab-
lehnung die geplanten Demontagen in der Bundesrepublik Deutschland unverändert fortge-
setzt hätten (x243/177). 
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Der Beitritt zur Ruhrbehörde (Ruhrstatut) erfolgte nicht feiwillig und verstieß eindeutig gegen 
die Grundsätze des schon damals geltenden Völkerrechts. Das Deutsche Reich wurde vor dem 
Beitritt nachweislich durch Ultimaten (Gewaltanwendung: "gezielte Hungerpolitik von Mai 
1945 bis Anfang 1947) und Gewaltandrohung: Fortsetzung der Demontagen) systematisch 
unter Druck gesetzt. 
Das Petersberger Abkommen verstieß zweifelsfrei gegen die damals geltenden Grundsätze des 
Völkergewohnheitsrechts, denn ein durch Gewaltanwendung und Gewaltandrohung erzwun-
gener Vertrag stellte einen derart eklatanten und schwerwiegenden Bruch des Völkerrechts 
dar, daß er von Anfang an als nichtig bzw. ungültig betrachtet werden mußte. 
Infolge der Tatsache, daß der Beitritt zur Ruhrbehörde (Ruhrstatut) gewaltsam und damit völ-
kerrechtswidrig erpreßt wurde, war die Mitgliedschaft in den Folgegemeinschaften (Europäi-
sche Gemeinschaft für Kohle und Stahl bzw. Montanunion, EG und EU) ebenfalls unwirk-
sam. 
In Paris unterzeichneten Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die 
Bundesrepublik Deutschland am 18. April 1951 den Vertrag über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) bzw. Montanunion (x156/73). 
Das Ruhrstatut wurde später aufgrund des Pariser Vertrages vom 18.04.1951 am 23.07.1952 
in die Montanunion integriert. 
Die Montanunion war eine supranationale Behörde mit unabhängiger Entscheidungsbefugnis 
und verfügte bereits über wesentliche Strukturen der späteren EWG. Durch die Gründung der 
Montanunion bzw. Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (der EGKS-Vertrag trat 
am 23. Juli 1952 in Kraft) wurde angeblich der erste Schritt zur Aussöhnung der "Erbfeinde" 
Deutschland und Frankreich sowie der Anfang der späteren europäischen Gemeinschaft voll-
zogen.  
Die von den westlichen Siegermächten angeordnete Vergemeinschaftung der kriegswichtigen 
Grundstoffindustrien Kohle und Stahl sollte angeblich in erster Linie die Gefahr von Kriegen 
zwischen den Signatarstaaten endgültig bannen und gewährleistete in erster Linie eine dauer-
hafte Überwachung und Lenkung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der Bun-
desrepublik Deutschland. Frankreich ging es damals nicht nur um die Kontrolle der deutschen 
Kohle- und Stahlindustrie, sondern vor allem um die Förderung der eigenen Wirtschaft.  
Die Hohe Behörde der Montanunion wurde 1967 durch Fusionsvertrag in die EG integriert. 
Nach Ablauf des auf 50 Jahre begrenzten Vertrages (23.07.2002) stellte die Montanunion 
schließlich ihre Tätigkeit ein, ihre Befugnisse und ihr Vermögen gingen danach auf die EG 
über. 
 
Gründung eines west- und mitteldeutschen Staates 
 

Auf eine Frage, die alle quält, muß eine qualvolle, starke Antwort folgen. 
Anton Pawlowitsch Tschechow (1860-1904, russischer Dichter) 

Am 20. März 1948 fand die letzte Sitzung des Alliierten Kontrollrats statt. Marschall Wassili 
D. Sokolowski (1897-1968, ab 1946 Oberkommandierender der sowjetischen Truppen in der 
SBZ) protestierte gegen die antisowjetische Haltung der Westmächte und verließ vorzeitig die 
Sitzung des Alliierten Kontrollrats. Die Viermächte-Verwaltung Deutschlands wurde damit 
beendet, denn der Alliierte Kontrollrat nahm die Arbeit später nicht mehr auf. Danach begann 
der sog. "Kalte Krieg" mit scharfer Propaganda, Druckmitteln und Zwangsmaßnahmen aller 
Art.  
Während des "Kalten Krieges" erlahmten die politischen Säuberungsmaßnahmen der Sieger-
mächte zusehends, denn man benötigte jetzt auch die stärker belasteten NSDAP-Mitglieder 
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für den Kampf gegen den Kommunismus oder den Kapitalismus und stufte sie deshalb nicht 
selten pauschal als Mitläufer ein.  
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) berichtete später über die letzte Sitzung des Kon-
trollrats am 20. März 1948 und die Spannungen im Alliierten Kontrollrat (x299/146, 
x059/109): >>... Nachdem der Dolmetscher die Übersetzung der sowjetischen Anwürfe been-
det hatte, begann der britische Vertreter mit einer Erwiderung. Die sowjetische Delegation 
unterbrach ihn grob, indem sie sich ohne Erklärung ... wie ein Mann erhob; Sokolowskij er-
klärte: "Ich finde es sinnlos, die Sitzung fortzusetzen, und ich erkläre sie hiermit für vertagt." 
Ohne ein weiteres Wort machten die sowjetischen Vertreter auf den Absätzen kehrt und ver-
ließen den Konferenzsaal. ...<<  
>>... Wir hatten viele Monate versucht, zu einer gemeinsamen Politik zu kommen, während 
die Sowjetunion rücksichtslos ihre eigene Politik betrieb; wir wollten nun nicht mehr länger 
warten, sondern versuchten, allein oder mit jenen zusammen, die sich uns anschließen wür-
den, die Ziele zu erreichen, die wir alle uns in Deutschland gesteckt hatten.<<   
Sir Brian Robertson (1896-1974, britischer General, 1947-1948 Militärgouverneur der briti-
schen Besatzungszone, 1949-1950 Hoher Kommissar in der Bundesrepublik Deutschland) 
schrieb später über die Fehler der anglo-amerikanischen Besatzungspolitik (x128/194): >>... 
Frankreich, das weder in Jalta noch in Potsdam vertreten war, ist seitdem stets bestrebt gewe-
sen, die Verantwortung für die Folgen dieser Konferenzen von sich zu weisen. Seine Einstel-
lung zu Deutschland kam deutlich zum Ausdruck in der auf der Pariser Konferenz von Mai 
1946 erhobenen Forderung, das Ruhrgebiet von Deutschland abzutrennen und durch eine in-
ternationale Behörde verwalten zu lassen. ... 
Sehr bald erkannte ich, daß die Voraussetzungen, auf denen unsere Politik gegründet war, 
falsch waren und daß es auf die Ziele, die man erreichen wollte, überhaupt nicht ankam. Die 
eigentliche Gefahr für die Zukunft Europas und für den Frieden in der Welt war nicht 
Deutschland, sondern Rußland.  
Das unmittelbare Ziel hatte nicht zu sein, Deutschland zu zerschlagen - es lag ja schon am 
Boden -, sondern es wiederaufzubauen und dabei so klug wie möglich vorzugehen. Wir muß-
ten Deutschland retten - physisch vor Hunger, Schmutz und Not, geistig vor Verzweiflung 
und vor dem Kommunismus. 
Den Amerikanern gingen erst bei der Moskauer Konferenz vom März 1947 endgültig die Au-
gen auf. Dort ließ Rußland keinen Zweifel daran, daß es nicht die geringste Absicht hatte, 
Deutschland, wie in Potsdam vereinbart, als wirtschaftliche Einheit zu behandeln, oder den 
Deutschen zu erlauben, baldige Fortschritte im Sinne der Westmächte zu machen. Nun end-
lich wurde den Vereinigten Staaten klar, daß sie auf unabsehbare Zeit für die Ernährung 
Deutschlands, die Verwaltung der amerikanischen Zone und für die Verteidigung Europas 
eine gewaltige Last würden auf sich nehmen müssen, wenn sie weiterhin den Dingen Ihren 
Lauf ließen.<< 
Der deutsche Historiker Ernst Deuerlein (1918-1971) berichtete später über die sowjetische 
Deutschlandpolitik (x128/195): >>Das Nebeneinander gegensätzlicher und einander sich aus-
schließender Äußerungen und Haltungen sowjetischer Funktionäre, vornehmlich Stalins, zur 
Frage der Behandlung Deutschlands nach dessen Besiegung und Besetzung, erschwert nicht 
nur die Charakterisierung und Festlegung der sowjetischen Deutschlandpolitik. Es macht 
zweifelsfreie Feststellungen über die tatsächlichen Absichten der Sowjetunion in Deutschland 
unmöglich. Möglich sind nur begründete Mutmaßungen. Erkennbar sind heute drei Richtun-
gen: 
1. Stalin verstand die Besetzung eines Teiles Deutschlands als Möglichkeit der Westverlage-
rung Polens und als Mittel zur Stärkung der Sowjetunion. 
2. Die Gruppe um den 1948 verstorbenen sowjetischen Spitzenfunktionär Andrej A, Shda-
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now, der im Zweiten Weltkrieg die Verteidigung der eingeschlossenen Stadt Leningrad leitete 
und als Nachfolger Stalins galt, betrachtete die sowjetische Besatzungszone Deutschlands als 
ein "Sprungbrett, von dem aus sich die Bolschewisierung Westdeutschlands und danach ganz 
Westeuropas organisieren lasse.".  
3. Stalins langjähriger Innenminister Berija soll, wie N. S. Chruschtschow im März 1953 mit-
teilte, vor allem nach dem Tode Stalins im Sommer 1953 willens gewesen sein, das Regime 
von Pankow zu liquidieren. Er soll einem Arrangement mit Deutschland den Vorzug vor der 
Behauptung eines Teiles von Deutschland gegeben haben. ...<< 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) warnte am 10. April 1948 das US-Kriegsministerium 
(x116/233): >>Die Tschechoslowakei haben wir verloren. ... Wenn Berlin fällt, folgt West-
deutschland als nächstes. Wenn wir beabsichtigen, Europa gegen den Kommunismus zu hal-
ten, dürfen wir uns nicht von der Stelle rühren.  
Wir können Demütigungen und Druck, die nicht zum Krieg führen, in Berlin einstecken, ohne 
das Gesicht zu verlieren. Wenn wir fortgehen, gefährden wir unsere europäische Position. 
Falls Amerika dies jetzt nicht versteht, wenn es nicht begreift, daß die Würfel gefallen sind, 
wird es nie zu dieser Erkenntnis kommen, und der Kommunismus wird alles überrennen. Ich 
glaube, die Zukunft der Demokratie verlangt von uns, daß wir bleiben. ...<< 
Am 18. Juni 1948 verkündeten die westlichen Militärregierungen im Rundfunk, daß am 21. 
Juni die DM-Währung in den drei Westzonen eingeführt werden soll. 
Marschall Wassili D. Sokolowski (1897-1968, 1946-48 Oberkommandierender der sowjeti-
schen Truppen in der SBZ) verbot am 19. Juni 1948 das Westgeld in Groß-Berlin sowie in der 
Ostzone und ordnete die völlige Schließung der Zonengrenzen für den Personenverkehr an. 
Am 20. Juni 1948 wurde in den Westzonen die Währungsreform durchgeführt.  
Jeder Westdeutsche erhielt ein "Kopfgeld" von 40 DM, das einen Monat später um 20 DM 
erhöht wurde. Sämtliche Forderungen wurden auf 10 % ihres Nennwertes abgewertet. Die 
Reichsmark-Geldkonten tauschte man im Verhältnis 100:6,5 in Deutsche Mark um (x069/-
214).  
Der deutsche Journalist Kurt Pritzkoleit (1904-1965) berichtete später über die Folgen der 
westdeutschen Währungsreform (x156/42): >>... Natürlich war die Behandlung der kleinen 
Leute, die die Masse der Geldsparer stellten – ob sie nun ihre Reichsmark im Strickstrumpf 
verborgen oder sie bei Banken, Sparkassen oder Genossenschaften angelegt hatten -, so un-
gerecht wie nur möglich.  
Sie hatten eine harte Währungsreform gemacht, um die alte Ordnung der Dinge, die freie 
Marktwirtschaft, die der Vorstellungswelt der westlichen Welt entsprechende kapitalistische 
Wirtschaft wiederherzustellen. Deshalb waren die Sachwertbesitzer, die Produzenten indus-
trieller und landwirtschaftlicher Güter im Besitz ihres Sachkapitals geblieben – der Lasten-
ausgleich sollte Sache der Deutschen bleiben -, der ganzen Fülle der produktiven Besitztümer, 
die durch Kriegs- und Kriegsfolgeschäden viel weniger gelitten hatten, als man damals noch 
ahnte; sie würden es bald erleben, daß der Wert ihrer Fabriken und Horte wesentlich anstieg; 
sie waren von 90 % ihrer Verbindlichkeiten befreit wurden – und das alles, weil sie als die 
Garanten der Zukunft galten.  
Erst später würde man übersehen können, mit welchen Gewinnen die Herren und Hüter der 
Sachwertwelt aus der Währungsreform hervorgegangen waren, und gleichzeitig feststellen, 
daß die Sparer, die es einfach nicht lassen können, aufs neue begonnen hatten, Groschen für 
Groschen auf die hohe Kante zu legen.  
Das war genau der gewollte Effekt der alliierten Maßnahmen: harte Reform für die Sparer, 
Erleichterung jeder Art für die Produzenten.<< 
Am 23. Juni 1948 wurde gemäß SMAD-Befehl Nr. 111 die "Deutsche Mark der Deutschen 
Notenbank" in Ost-Berlin und in der SBZ eingeführt (das Umtauschverhältnis entsprach z.T. 
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dem Tausch in den Westzonen).  
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Währungsre-
form" in der SBZ (x009/474-475): >>Durch die vom 23. bis 28.6.1948 in der SBZ und Ost-
Berlin auf Grund des SMAD-Befehls Nr. 111 durchgeführte Währungsreform wurde die - bis 
dahin für ganz Deutschland geltende - Reichsmark für die SBZ durch Reichsmarkzeichen mit 
aufgeklebten Spezialkupons, neue "Deutsche Mark der Deutschen Notenbank" (DM Ost), ab-
gelöst.  
Es galten sehr differenzierte Umtauschrelationen, die das "staatliche" Vermögen stark bevor-
zugten.  
Im einzelnen wurden umgetauscht: bei Privatpersonen Barbeträge bis zu RM 70,-- im Ver-
hältnis 1:1, bis RM 1.000,-- im Verhältnis 5:1, vor dem 9.5.1945 entstandene Einlagen 10:1, 
wobei jedoch geprüft werden mußte, ob Beträge über RM 3.000,-- "rechtmäßig" erworben 
waren.  
Bei Beträgen über RM 5.000,-- wurden von vornherein Kriegs- oder Schwarzmarktgewinne 
angenommen. Diese Beträge sind - falls nicht das Gegenteil bewiesen werden konnte - einge-
zogen worden, ebenso das Geldvermögen von "faschistischen Verbrechern und Kriegsverbre-
chern". Über diese umgetauschten Altguthaben konnte zudem nicht verfügt werden. Sie wur-
den in eine Altguthaben-Ablösungsanleihe umgewandelt, die seit 1959 in 25 gleichen Jahres-
raten getilgt wird.  
Beträge nicht volkseigener Betriebe wurden nur bis zur Höhe des wöchentlichen Umsatzes 
und der Lohnrückstände bei Handels- und anderen Wirtschaftsorganisationen in Höhe der wö-
chentlichen Lohnsumme im Verhältnis 1:1 umgetauscht. Dagegen wurden alle Einlagen von 
... volkseigenen Betrieben voll im Verhältnis 1:1, Versicherungspolicen im Verhältnis 1:3 
umgetauscht. ...<< 
Am 24. Juni 1948 blockierten sowjetische Truppen sämtliche Land- und Wasserwege nach 
den Berliner Westsektoren und unterbrachen die Energieversorgung sowie Lebensmittel-
lieferungen aus der SBZ, um die West-Berliner Bevölkerung auszuhungern. Berlin konnte 
infolgedessen nur noch auf dem Luftweg versorgt werden. General Lucius Clay (1897-1978, 
von 1947-49 Militärgouverneur der US-Besatzungszone) erklärte am 24. Juni 1948 nach 
Rücksprache mit dem US-Präsidenten, daß man die Nordamerikaner nur durch einen Krieg 
aus Berlin vertreiben könnte (x116/235). 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über "Berlin" (x009/60-
62): >>Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands, kann jedoch z.Z. diese Funktion nicht ausüben.  
Mit 883,8 qkm Bodenfläche und 3,39 Millionen Einwohnern ist Berlin die größte deutsche 
Stadt. Von ihren 20 Verwaltungsbezirken gehören 12 mit 481 qkm und 2,2 Millionen Ein-
wohnern zu den 3 westlichen Sektoren, 8 mit 403 qkm und 1,07 Millionen Einwohnern gehört 
zum Sowjetsektor. ... 
Als Sitz des Kontrollrates auch nach der Kapitulation noch Regierungssitz für ganz Deutsch-
land, wurde Berlin durch eine dem Kontrollrat nachgebildete Viermächteverwaltung regiert. ... 
Um die Position der Westmächte in Berlin unmöglich zu machen, sollten diese und die West-
Berliner Bevölkerung durch die Blockade vom 24.6.1948 (Unterbrechung der Verbindungs-
wege von Berlin West nach der Bundesrepublik, dem Sowjetsektor und der SBZ) ... von allen 
Nachrichten-, Verkehrs- und Handelsverbindungen abgeschnitten werden. Die SMAD und 
SED vertraten plötzlich die Auffassung, Berlin sei ein Teil der SBZ.  
Die Blockade wurde durch die Luftbrücke, über die zuletzt ca. 8.000 t Güter pro Tag einge-
flogen wurden, praktisch unwirksam und politisch zu einer kommunistischen Niederlage. 
Berlin hatte durch die Währungsreform vom 23.6.1948 (Ostsektor 24.6.) zwei verschiedene 
Währungen erhalten (DM West und DM Ost). Die Westmächte hätten der DM Ost für ganz 
Berlin zugestimmt, falls ihre Forderung nach Mitkontrolle der Berliner Währung von den So-
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wjets angenommen worden wäre. ...<< 
Der deutsche Historiker Alexander Demandt schrieb später über die Blockade Berlins (x283/-
235): >>Mit der Blockade Berlins 1948/49 versuchte Stalin einerseits (erfolglos), die vom 
Bürgermeister Ernst Reuter geforderte und erreichte Anbindung der Stadt an das Währungs-
gebiet der Deutschen Mark zu verhindern, und andererseits (erfolgreich) abzulenken von sei-
nen Atombombenversuchen, die dann den Dualismus mit den USA begründeten.  
Die Entscheidung Trumans für die Versorgung der Stadt über eine Luftbrücke wollte das Ri-
siko des von General Clay vorgesehenen gewaltsamen Durchbruchs auf dem Landweg ver-
meiden, stand aber unter dem Wagnis, daß der erste Rosinenbomber abgeschossen würde. Das 
hätte dann einen Gegenschlag des Pentagons zur Folge haben können, der den kalten Krieg in 
einen heißen verwandelt hätte. ...<< 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erteilte am 26. Juni 1948 den Befehl, eine Luftbrük-
ke nach West-Berlin einzurichten ("Operation Vittels"). Im Verlauf der Aktion "Luftbrücke" 
flogen die Nordamerikaner und Briten bis zum Ende der Berliner Blockade (12. Mai 1949) in 
annähernd 200.000 Flügen rund 1,44 Millionen t Güter nach West-Berlin (x058/152). 
Die Präambel des dritten Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz) kün-
digte am 27. Juni 1948 einen drakonischen Geldschnitt an (x112/537): >>Im allgemeinen 
wird das Altgeld im Verhältnis von 10:1 gegen neue Deutsche Mark eingetauscht. Das heißt, 
je 10 Mark Altgeld werden auf eine Deutsche Mark zusammengelegt.  
Die eine Hälfte dieses Neugeldes kommt auf ein sogenanntes Freikonto, die andere wird ei-
nem sogenannten Festkonto gutgeschrieben, das heißt, sie wird blockiert. Über diese blockier-
ten fünf Prozent des Altgeldes wird innerhalb von 90 Tagen entschieden.  
Die Entscheidung hierüber hängt von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft ab, das heißt, 
von der Entwicklung der Güterdeckung, die groß genug sein muß, um die Freigabe weiterer 
Gelder zu erlauben. ...<<  
Der deutsche Jurist und SPD-Politiker Heinrich Troeger (1901-1975) schrieb am 27. Juni 
1948 in seinem Tagebuch über die ersten Wirkungen der Währungsreform (x112/537): >>Die 
Eisenbahnen sind leer, die Schwarzhändler sind zum Teil verschwunden, die Bauern bringen 
Obst und Gemüse auf den Markt, die Kaufleute beginnen, wieder höflich zu werden. Es ist ein 
Wunder geschehen, alles ist in Erwartung dessen, was noch kommen mag.<< 
Der deutsche Journalist Walter von Cube (1906-1984) berichtete am 25. Juli 1948 während 
eines Rundfunkkommentars über die Wirkungen der Währungsreform auf das kulturelle Le-
ben (x112/558): >>... Lange genug sind die Auflagenziffern gestiegen, weil die Kalorienzah-
len gesunken sind. Der ursächliche Zusammenhang zwischen beiden Tatsachen ist unleugbar. 
... Es ist für ein Volk bedeutend angenehmer, in einer Flut von Salat, Karotten und Tomaten 
zu ertrinken als in einer Flut von Zeitschriften. ...  
Während der hungernde Normalverbraucher noch vor vier Wochen sich statt mit Nahrung und 
Konsumgütern mit Theaterkarten und Zeitschriften abspeisen lassen mußte, hat er heute die 
Möglichkeit, für sein gutes Geld zu wählen, welche Artikel ihm wertvoller erscheinen: die, 
die sein Kaufmann, oder die, die seine Zeitung ihm anbieten.  
Der unnatürliche Zustand, daß ein Mann in die Oper geht, weil es keine Hosenträger zu kau-
fen gibt, ... ist vorüber.<< 
Die westlichen Militärgouverneure übergaben den 11 Ministerpräsidenten der 3 Westzonen 
am 1. Juli 1948 in Frankfurt die Richtlinien der Londoner Empfehlungen ("Frankfurter Do-
kumente") und beauftragten sie, einen Parlamentarischen Rat zu bilden, um eine Verfassung 
auszuarbeiten (x101/197-198): >>WORTLAUT DER VON DEN MILITÄRGOUVER-
NEUREN DEN ELF MINISTERPRÄSIDENTEN IN FRANKFURT AM MAIN ÜBERGE-
BENEN DOKUMENTE  
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a) Dokument Nr. I  
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihrer Regierungen autorisieren die Militärgouver-
neure der Amerikanischen, Britischen und Französischen Besatzungszone in Deutschland die 
Ministerpräsidenten der Länder ihrer Zonen, eine Verfassunggebende Versammlung einzube-
rufen, die spätestens am 1. September 1948 zusammentreten sollte. Die Abgeordneten zu die-
ser Versammlung werden in jedem der bestehenden Länder nach dem Verfahren und Richtli-
nien ausgewählt, die durch die gesetzgebende Körperschaft in jedem dieser Länder angenom-
men werden.  
Die Gesamtzahl der Abgeordneten zur Verfassunggebenden Versammlung wird bestimmt, 
indem die Gesamtzahl der Bevölkerung nach der letzten Volkszählung durch 750.000 oder 
eine ähnliche von den Ministerpräsidenten vorgeschlagene und von den Militärgouverneuren 
gebilligte Zahl geteilt wird. Die Anzahl der Abgeordneten von jedem Land wird im selben 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitglieder der Verfassunggebenden Versammlung stehen, wie 
seine Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung der beteiligten Länder.  
Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die 
für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am be-
sten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen, 
und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentral-Instanz schafft und 
die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält.  
Wenn die Verfassung in der von der Verfassunggebenden Versammlung ausgearbeiteten Form 
mit diesen allgemeinen Grundsätzen nicht in Widerspruch steht, werden die Militärgouver-
neure ihre Vorlage zur Ratifizierung genehmigen. Die Verfassunggebende Versammlung wird 
daraufhin aufgelöst.  
Die Ratifizierung in jedem beteiligten Land erfolgt durch ein Referendum, das eine einfache 
Mehrheit der Abstimmenden in jedem Land erfordert, nach von jedem Land jeweils anzu-
nehmenden Regeln und Verfahren. Sobald die Verfassung von zwei Dritteln der Länder ratifi-
ziert ist, tritt sie in Kraft und ist für alle Länder bindend. Jede Abänderung der Verfassung 
muß künftig von einer gleichen Mehrheit der Länder ratifiziert werden. Innerhalb von 30 Ta-
gen nach dem Inkrafttreten der Verfassung sollen die darin vorgesehenen Einrichtungen ge-
schaffen sein.  
b) Dokument Nr. II  
Die Ministerpräsidenten sind ersucht, die Grenzen der einzelnen Länder zu überprüfen, um zu 
bestimmen, welche Änderungen sie etwa vorzuschlagen wünschen. Solche Änderungen soll-
ten den überlieferten Formen Rechnung tragen und möglichst die Schaffung von Ländern 
vermeiden, die im Vergleich mit anderen Ländern zu groß oder zu klein sind.  
Wenn diese Empfehlungen von den Militärgouverneuren nicht mißbilligt werden, sollten sie 
zur Aufnahme durch die Bevölkerung der betroffenen Gebiete spätestens zur Zeit der Aus-
wahl der Mitglieder der Verfassunggebenden Versammlung vorgelegt werden.  
Bevor die Verfassunggebende Versammlung ihre Arbeiten beendet, werden die Ministerpräsi-
denten die notwendigen Schritte für die Wahl der Landtage derjenigen Länder unternehmen, 
deren Grenzen geändert worden sind, so daß diese Landtage sowie die Landtage der Länder, 
deren Grenzen nicht geändert worden sind, in der Lage sind, die Wahlverfahren und Bestim-
mungen für die Ratifizierung der Verfassung festzusetzen.  
c) Dokument Nr. III  
Die Schaffung einer verfassungsmäßigen deutschen Regierung macht eine sorgfältige Defini-
tion der Beziehungen zwischen dieser Regierung und den Alliierten Behörden notwendig.  
Nach Ansicht der Militärgouverneure sollten diese Beziehungen auf den folgenden Grundsät-
zen beruhen:  
A. Die Militärgouverneure werden den deutschen Regierungen Befugnisse der Gesetzgebung, 
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der Verwaltung und der Rechtsprechung gewähren und sich solche Zuständigkeiten vorbehal-
ten, die nötig sind, um die Erfüllung des grundsätzlichen Zwecks der Besatzung sicherzustel-
len. Solche Zuständigkeiten sind diejenigen, welche nötig sind, um die Militärgouverneure in 
die Lage zu setzen:  
a) Deutschlands auswärtige Beziehungen vorläufig wahrzunehmen und zu leiten.  
b) Das Mindestmaß der notwendigen Kontrollen über den deutschen Außenhandel und über 
innenpolitische Richtlinien und Maßnahmen, die den Außenhandel nachteilige beeinflussen 
könnten, auszuüben, um zu gewährleisten, daß die Verpflichtungen, welche die Besatzungs-
mächte in bezug auf Deutschland eingegangen sind, geachtet werden und daß die für Deutsch-
land verfügbar gemachten Mittel zweckmäßig verwendet werden.  
c) Vereinbarte oder noch zu vereinbarende Kontrollen, wie zum Beispiel in bezug auf die In-
ternationale Ruhrbehörde, Reparationen, Stand der Industrie, Dekartellisierung, Abrüstung 
und Entmilitarisierung und gewisse Formen wissenschaftlicher Forschung auszuüben.  
d) Das Ansehen der Besatzungsstreitkräfte zu schützen und sowohl ihre Sicherheit als auch 
die Befriedigung ihrer Bedürfnisse innerhalb bestimmter zwischen den Militärgouverneuren 
vereinbarten Grenzen zu gewährleisten.  
e) Die Beachtung der von ihnen gebilligten Verfassungen zu sichern.  
B. Die Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse wieder auf-
nehmen, falls ein Notstand für die Sicherheit bedroht, und um nötigenfalls die Beachtung der 
Verfassungen und des Besatzungsstatutes zu sichern. 
C. Die Militärgouverneure werden die oben erwähnten Kontrollen nach folgendem Verfahren 
ausüben: 
a) Jede Verfassungsänderung ist den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorzulegen. 
b) Auf den in Absätzen a) und e) zu Paragraph A oben erwähnten Gebieten werden die deut-
schen Behörden den Beschlüssen oder Anweisungen der Militärgouverneure Folge leisten. 
c) Sofern nicht anders bestimmt, insbesondere bezüglich der Anwendung des vorhergehenden 
Paragraphen b), treten alle Gesetze und Bestimmungen der föderativen Regierung ohne weite-
res innerhalb von 21 Tagen in Kraft, wenn sie nicht von den Militärgouverneuren verworfen 
werden. 
Die Beobachtung, Beratung und Unterstützung der föderativen Regierung und der Länderre-
gierungen bezüglich der Demokratisierung des politischen Lebens, der sozialen Beziehungen 
und der Erziehung werden eine besondere Verantwortlichkeit der Militärgouverneure sein. 
Dies soll jedoch keine Beschränkungen der diesen Regierungen zugestandenen Vollmachten 
auf den Gebieten der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung bedeuten. 
Die Militärgouverneure ersuchen die Ministerpräsidenten, sich zu den vorstehenden Grund-
sätzen zu äußern. Die Militärgouverneure werden daraufhin diese allgemeinen Grundsätze mit 
von ihnen etwa genehmigten Abänderungen der Verfassunggebenden Versammlung als Richt-
linien für deren Vorbereitung der Verfassung übermitteln und werden die von ihr etwa dazu 
vorgebrachten Äußerungen entgegennehmen. Wenn die Militärgouverneure Ihre Zustimmung 
zur Unterbreitung der Verfassung an die Länder ankündigen, werden sie gleichzeitig ein diese 
Grundsätze in ihrer endgültig abgeänderten Form enthaltendes Besatzungsstatut veröffentli-
chen, damit sich die Bevölkerung der Länder darüber im klaren ist, daß sie die Verfassung im 
Rahmen dieses Besatzungsstatutes annimmt. 
Beilage zu Dokument Nr. III 
Beauftragte der Militärgouverneure werden bereit sein, die Ministerpräsidenten und die Ver-
fassunggebende Versammlung in allen Angelegenheiten, die diese vorzubringen wünschen, zu 
beraten und zu unterstützen.<< 
Der "Deutsche Volksrat" veröffentlichte am 22. Oktober 1948 den "Entwurf einer Verfassung 
für die Deutsche Demokratische Republik." 
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Die französische Zone schloß sich am 8. April 1949 mit der Bizone zur Trizone zusammen. 
Am 8. April 1949 beschlossen die Außenminister Acheson (USA), Bevin (England) und 
Schuman (Frankreich) während einer Konferenz in Washington (vom 5. bis zum 8. April 
1949) ein Besatzungsstatut für Westdeutschland und die Einsetzung einer Alliierten Hohen 
Kommission (Ersatz für den seit März 1948 entscheidungsunfähigen Alliierten Kontrollrat).  
Die westdeutschen Ministerpräsidenten akzeptierten am 12. April 1949 das Besatzungsstatut 
der westlichen Siegermächte. Das "neue Besatzungsstatut" trat am 21. September 1949 in 
Kraft.  
Am 25. April 1949 gab US-Militärgouverneur General Clay bekannt, daß der künftige west-
deutsche Staat "Bundesrepublik Deutschland" heißen wird.  
Der Parlamentarische Rat stimmte am 8. Mai 1949 dem Grundgesetz zu (53 Abgeordnete 
stimmen mit "Ja", während 12 Abgeordnete der CSU, des Zentrums, der Deutschen Partei und 
der KPD mit "Nein" stimmten).  
Konrad Adenauer (Präsident des Parlamentarischen Rates) erklärte nach dieser Schlußab-
stimmung am 8. Mai 1949 (x112/694): >>Wir wünschen die Einheit Deutschlands, wir wün-
schen sie von ganzem Herzen und von ganzer Seele.  
Wir wünschen ein freies Deutschland, in dem der deutsche Mensch ein menschenwürdiges 
Leben führen kann wie jeder andere europäische Mensch. ...  
Wir wünschen auch die Rückkehr der Ausgetriebenen, und wir wünschen schließlich auch, 
daß man ... über die Grenzziehung im Osten spricht und über die Oder-Neiße-Linie, so wie 
wir es nach göttlichem und menschlichem Recht verlangen können. ...<< 
Der Parlamentarische Rat entschied sich am 10. Mai 1949 mit 33 gegen 29 Stimmen für Bonn 
als vorläufigen Regierungssitz. 
Am 12. Mai 1949 genehmigten die westlichen Militärgouverneure, General B. H. Robertson 
(britische Zone), General Pierre Koenig (französische Zone), General Lucius D. Clay (nord-
amerikanische Zone), das Grundgesetz und verkündeten gleichzeitig das Besatzungsstatut für 
die Bundesrepublik Deutschland. 
Der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb (1902-1956) erklärte am 12. Mai 1949 zur 
"Hauptstadtentscheidung" des Parlamentarischen Rates (x112/696): >>... Soviel Freude wir 
über das heute erreichte Ende der Blockade der Berliner empfinden, so sehr hat uns das Er-
gebnis der Abstimmung in Bonn (10. Mai) in der Frage des vorläufigen Sitzes der Bundesor-
gane geschmerzt.<< 
In der "Rhein-Neckar-Zeitung" schrieb am 12. Mai 1949 ein Kritiker über die "Hauptstadtent-
scheidung" des Parlamentarischen Rates (x112/696): >>... Ich habe immer auf Bonn getippt, 
weil es das Dümmste war.<< 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde am 20. Mai 1949 durch den bayeri-
schen Landtag mit 101:64 Stimmen abgelehnt. 9 Abgeordnete enthielten sich der Stimmabga-
be (x112/701).  
Der Parlamentarische Rat stellte am 23. Mai 1949 in einer öffentlichen Sitzung fest, daß das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksver-
tretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten westdeutschen Länder (Ausnahme: Bay-
ern) angenommen und damit die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 144 GG als par-
lamentarischer Staat gegründet worden sei.  
Wahrscheinlich war es kein Zufall, daß das Grundgesetz am 23. Mai 1949 in Kraft trat, denn 
am 23. Mai 1945 wurde die "Geschäftsführende Zentralregierung des Deutschen Reiches" 
völkerrechtswidrig abgesetzt, verhaftet und "als Kriegsgefangene" inhaftiert. Sämtliche Mit-
glieder der letzten deutschen Reichsregierung und des Oberkommandos der Wehrmacht, die 
sogenannte "Dönitz-Clique", wurden am 23. Mai 1945 auf Weisung General Eisenhowers in 
Flensburg-Mürwik verhaftet und "als Kriegsgefangene" inhaftiert. 
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Konrad Adenauer (Präsident des Parlamentarischen Rates) erklärte am 23. Mai 1949 (x112/-
703): >>... Wir sind der festen Überzeugung, daß wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer 
Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten.  
Wir wünschen und hoffen, daß bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk 
unter dieser Fahne wieder vereint sein wird.  
Uns alle leitete bei unserer Arbeit der Gedanke und das Ziel, das die Präambel des Grundge-
setzes in folgenden Worten zusammenfaßt:  
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, 
seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem 
vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Ba-
den, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem 
staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. 
Möge allezeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, im deutschen Volk le-
bendig sein.<< 
Die Präambel (feierliche Einleitung) des Grundgesetzes lautete (x067/226): >>Im Bewußtsein 
seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale 
und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 
dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bre-
men, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für 
eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.  
Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte deut-
sche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands zu vollenden.<< 
Eine Volksabstimmung über die Annahme des Grundgesetzes erfolgte damals nicht, so daß 
das Grundgesetz am 23. Mai 1949 ohne die direkte demokratische Beteiligung des deutschen 
Volkes in Kraft trat. 
Der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt (einer der "Väter" des deutschen Grundgesetzes) 
schrieb damals über den letzten Satz der Präambel (x024/226-227): >>Dieser letzte Satz der 
Präambel ist ein unverjährbarer Auftrag, dem sich alle deutsche Politik zu unterwerfen hat. 
Das Grundgesetz hat es also ausdrücklich vermieden, irgend etwas aufzunehmen, aus dem der 
Schluß gezogen werden könnte, es sei von einer eigenen westdeutschen Staatsnation ausge-
gangen.<< 
Der deutsche Historiker Hermann Graml schrieb später über das "Wiedervereinigungsgebot" 
in der Präambel des Grundgesetzes (x073/233-234): >>Es existierte doch immer noch ein un-
gebrochenes Nationalgefühl ...  
Die Vorstellung, die Nation könne dauernd oder auch nur längere Zeit getrennt bleiben, er-
schien unter dem Einfluß des Bewußtseins der Zusammengehörigkeit nach wie vor nahezu 
allen Westdeutschen nicht allein als unerträglich, sondern als absurd.  
Daher wurde die Bundesrepublik, obwohl und weil ihre Gründung, die Spaltung der Nation 
gerade so recht sichtbar gemacht hatte, notwendigerweise – auch von der Regierung und ih-
rem Kanzler – als Provisorium verstanden, ihre Wiedervereinigung mit der vorerst draußen 
gebliebenen SBZ zu einem mit Selbstverständlichkeit proklamierten Ziel deutscher Politik.<< 
Das deutsche Grundgesetz, in dem zahlreiche "Sonderwünsche" (Forderungen) der West-
mächte berücksichtigt werden mußten, sollte im Hinblick auf Mittel- und Ostdeutschland nur 
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für "eine Übergangszeit" gelten. Es wurde deshalb auf einen Volksentscheid verzichtet.  
Die Grundrechte wurden an den Anfang gestellt. Sie sollten die Freiheit des Staatsbürgers 
schützen und unabänderlich sein. Um ein gefestigtes Staatswesen zu gewährleisten, wurde die 
deutsche Verfassung von 1919 in einigen Punkten geändert. Das Volksbegehren und die di-
rekte Wahl des Staatsoberhaupts durch das Volk wurden z.B. abgeschafft.  
Im Artikel 24 des Grundgesetzes war bereits die Möglichkeit vorgesehen, deutsche Hoheits-
rechte an zwischenstaatliche Einrichtungen bzw. an andere Staaten zu übertragen, um angeb-
lich eine friedliche und dauerhafte Ordnung in der Welt zu gewährleisten. 
Die ursprüngliche Fassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 
1949, die im Bundesgesetzblatt 1949 Nr. 1 veröffentlicht wird, lautete wie folgt (x859/...): 
>>… Artikel 24 
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertra-
gen.  
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwil-
ligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern 
der Welt herbeiführen und sichern.  
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine 
allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.<<  
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Vorrang vor dem nationalen Recht) wurden gemäß 
Artikel 25 anerkannt (859/...): >>… Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestand-
teil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmit-
telbar für die Bewohner des Bundesgebietes.<<  
Die Urfassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 enthielt 
außerdem wesentliche Beschränkungen deutscher Hoheitsrechte, um Wiedergutmachungen 
und die Einbindung in Europa zu garantieren.  
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde damals nicht aufgrund des Selbstbe-
stimmungsrechtes des deutschen Volkes erlassen, wie es in der Präambel hieß, sondern das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde formalrechtlich infolge eines gemeinsa-
men Aktes der Militärgouverneure der drei Westmächte - als oberste Befehlshaber und Inha-
ber der obersten Gewalt in ihren Besatzungszonen - in Kraft gesetzt. 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
völkerrechtliche Bedeutung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (x063/605): 
>>... Unbestritten ist heute, daß durch die militärische Kapitulation und durch die Besetzung 
des gesamten Staatsgebietes das Deutsche Reich als Staat, als Subjekt des Völkerrechts, nicht 
zu bestehen aufgehört hat. Es trat nur eine zeitweilige Handlungsunfähigkeit ein. 
Diese Handlungsfähigkeit wurde wieder hergestellt, als am 8. Mai 1949 das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland vom Parlamentarischen Rat verabschiedet und am 23. Mai in 
Kraft gesetzt wurde. Es kann demnach das Wort von Gerhard Anschütz, verwandt für das 
Deutsche Reich von 1871 und 1919, ... erneut zitiert werden: "Das neue und das alte Reich 
stehen nicht im Verhältnis der Rechtsnachfolge, sondern dem der Identität."<< 
Der deutsche Jurist Dr. Klaus Sojka (1926-2009) schrieb später über den Staat Bundesrepu-
blik Deutschland und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (x857/...): >>Die 
BRD ist kein Staat 
Die BRD ist kein Staat, sondern lediglich ein provisorisches "Besatzungs-Konstrukt". 
Das Grundgesetz 
Das "Bonner Grundgesetz", wie es ursprünglich genannt wurde, wurde auf Veranlassung der 
westlichen Besatzungsmächte vom mit überwiegend ausgezeichneten Fachleuten besetzten 
"Parlamentarischen Rat" erstellt und am 23. Mai 1949 in Bonn verkündet. Es wurde im Mai 
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1949 durch die Volksvertretungen von mehr als zwei Drittel der beteiligten deutschen Länder 
angenommen. Bayern lehnte es ab, akzeptierte jedoch seine Verbindlichkeit durch die An-
nahme der übrigen westdeutschen Bundesländer. Diese verfassungsähnliche Satzung, die aus-
drücklich als Provisorium gedacht war, mußte 
a) die für sie verbindlichen Vorstellungen der drei westlichen Besatzungsmächte berücksichti-
gen (vergleiche Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 III ...), gleichwohl 
b) die Formulierung eines modernen Verfassungstextes anbieten und hierbei 
c) vor allem durch den Hinweis auf die Vorläufigkeit die unterdrückte Abstimmung durch das 
Volk übermänteln und nicht zuletzt  
d) den - nicht kompetenten - Ländern die Annahme hauptsächlich durch den Hinweis auf das 
Provisorium schmackhaft machen, das ja einer späteren Volksabstimmung unterliegen wür-
de. ... 
Keine eindeutige Bevollmächtigung 
... Die Vorläufigkeit  des Bonner Grundgesetzes geht aus der ursprünglichen Fassung der vom 
"Parlamentarischen Rat" verabschiedeten und von den Ländern angenommenen Fassung her-
vor. Darin heißt es unter anderem, das deutsche Volk habe in den damals bestehenden Län-
dern, "um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben", das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Das gesamte deutsche Volk bleibe 
(jedoch) aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden. Und in seinem Art. 146 ist festgeschrieben: 
"Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden 
ist." ...<< 
Am 14. August 1949 fand in den 3 Westzonen die 1. Bundestagswahl der Bundesrepublik 
Deutschland statt (x089/82): >>CDU/CSU = 31 %, SPD = 29,2 %, FDP = 11,9 %, KPD = 5,7 
%, DP = 4 %, Sonstige = 19,2 %.<< 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) schrieb am 24. August 
1949 über den Wahlausgang der ersten Bundestagswahl (x112/750): >>Ohne diese praktische 
Wahlhilfe des britischen Außenministeriums und des Genossen Bevin für die CDU wären wir 
wenigstens formal die stärkste Partei geworden, ohne damit an der Entwicklung zum Bürger-
block etwas Beträchtliches hätten ändern (zu) können. ...<< 
Die auf Bundesebene organisierten Landsmannschaften der Vertriebenen schließen sich in 
Bad Homburg im Verband Vereinigter Ostdeutscher Landsmannschaften (VOL) zusammen, 
den man im Jahre 1952 in Verband der Landsmannschaften (VdL) umbenennt. Vorsitzender 
des VOL wird der sudetendeutsche Politiker Rudolf Lodgman von Auen (1877-1962). 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) schrieb am 28. August 
1949 über das Wahlergebnis der ersten Bundestagswahl (x112/750): >>... Es ist nicht die 
Frankfurter Wirtschaftspolitik, die uns im Wahlergebnis so sehr geschadet hat, als vielmehr 
die kämpfende Kirche, die nicht sehen will, daß hier ein deutsches Staatswesen neu entstehen 
soll, sondern die die Neuregelung und Ausweitung der kirchlichen Rechte im Auge hat.<< 
Der FDP-Politiker Theodor Heuss (1884-1963) wurde am 12. September 1949 zum Bundes-
präsidenten gewählt.  
Bundespräsident Theodor Heuss, der sich wesentlich an der Formulierung des Grundgesetzes 
beteiligt hatte, erklärte während seiner Antrittsrede vor dem deutschen Bundesrat und Bundes-
tag am 12. September 1949 (x105/307-308): >>Niemand wird, so hoffe ich, mißdeuten, und 
mancher wird verstehen, wenn ich in dieser mich sehr bewegenden Stunde, die mein Leben 
verwandelt, zunächst sehr persönliche Dinge anspreche und zweier Männer gedenke:  
Mein früh verstorbener Vater hat in die Seelen seiner jungen Söhne die Legenden des Jahres 
1848 gegossen, die mit der Familiengeschichte verbunden sind, und uns einen Begriff davon 
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gegeben, daß die Demokratie und Freiheit nicht bloße Worte, sondern lebensgestaltende Wer-
te sind.  
Ich darf weiter an Friedrich Naumann denken, ... ohne den ich nicht das wäre, was ich bin, 
dem ich zumal das Wissen verdanke, das als Erbe in mir geblieben ist, daß die Nation nur le-
ben kann, wenn sie von der Liebe der Massen ihres Volkes getragen wird, und von dem ich 
gelernt habe, daß die soziale Sicherung mit die Voraussetzung der politischen Sicherung ist. ... 
Gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort. In den Zeitungen habe ich in den letzten Tagen 
allerhand seltsame Dinge von mir lesen können, nette Sachen. Aber es wurde darin auch ge-
sagt, mir fehle die Ellenbogenkraft, die zum Politiker gehöre.  
Ich selber habe das Gefühl: Von der Ellenbogenpolitik haben wir reichlich genug gehabt. Ich 
betrachte es persönlich als einen Gewinn meines Lebens, im öffentlichen Leben tätig zu sein, 
daß ich die Worte so gebrauche, daß ich auf der Rechten wie auf der Linken persönliche 
Freundschaft und Vertrauensleute besaß, heute besitze und es wird so bleiben. 
Mir scheint, daß dieses Amt, in das ich gestellt bin, keine Ellenbogen vertragen kann, sondern 
daß es den Sinn hat, über den Kämpfen, die kommen, die notwendig sind, die ein Stück des 
politischen Lebens darstellen, als ausgleichende Kraft vorhanden zu sein. 
Wir sind eine Bundesrepublik. ... Wir wollen in Deutschland keinen Zentralismus haben. Wir 
haben die Lehre der Nationalsozialisten hinter uns, die gezeigt haben, wohin es führt, wenn 
der deutsche Mensch genormt werden soll. Wir wollen nicht den genormten Deutschen. Wir 
wollen diese Aussprache. Die Länder sollen ihr Eigenleben führen, aber nicht ihr Sonderleben, 
sondern im Verband des Gemeinen. ... 
Ich habe selber zum Grundgesetz, als wir es berieten, den Antrag gestellt, daß wir uns als 
stellvertretend empfinden für die deutschen Brüder (im Osten), die an dieser Aufgabe nicht 
mitwirken konnten. Wir wissen gut genug, daß das Herausarbeiten aus unserer Situation, in 
der wir stecken, nicht bloß von uns geleistet wird, sondern daß hier eine Weltproblematik vor-
liegt, die mit dem Mächteschicksal der Anderen verbunden ist. 
Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland. Wir wissen, daß wir im 
Geistigen ärmer geworden sind in der Hitlerzeit, als uns die Macht des Staates von dem Leben 
der Völker absperrte.  
Aber wir wissen auch dieses: Die Anderen würden ärmer auch ohne das, was Deutschland 
bedeutet.  
Wir stehen vor großen Aufgaben, ein neues Nationalgefühl zu bilden. Es ist eine sehr schwere 
erzieherische und erlebnismäßige Aufgabe, daß wir nicht in den Ressentiments versinken und 
stecken bleiben, in die das Unglück des Staates uns gestürzt hat.  
Wir werden der hochfahrenden Hybris (dem frevelhaften Übermut) ausweichen müssen, die 
oft genug bei den Deutschen zutage getreten ist. Es ist ein seltsames deutsches Volk, das voll 
der größten Spannungen ist, wo das Subalterne neben dem Genial-Spekulativen und der gro-
ßen Romantik steht.  
Wir haben die Aufgabe, uns im politischen Raum zum Maß und zum Gemäßen zurückzufin-
den und unsere Würde neu zu bilden, die wir nie im Innern der Seele verloren. ...<< 
Konrad Adenauer wurde am 15. September 1949 zum Bundeskanzler gewählt. Bundeskanzler 
Adenauer bildete daraufhin noch am selben Tag eine Koalitionsregierung aus CDU/CSU, FDP 
und DP. 
Bundeskanzler Adenauer berichtete während seiner Regierungserklärung am 20. September 
1949 (x973/…): >>Meine Damen und meine Herren!  
Das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamenta-
rischen Rat und den Wahlen zum Bundestag am 14. August mit großer Schnelligkeit vollzo-
gen. 
Am 7. September haben sich der Bundestag und der Bundesrat konstituiert; am 12. September 
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hat der Bundestag den Bundespräsidenten gewählt, am 15. September den Bundeskanzler. Der 
Bundespräsident hat mich daraufhin am gleichen Tage zum Bundeskanzler ernannt. Heute, am 
20. September, hat er auf meinen Vorschlag die Bundesminister ernannt. 
Mit der Konstituierung der Bundesregierung, die am heutigen Tage erfolgt ist, ist auch das 
Besatzungsstatut in Kraft getreten. Wenn auch die Zuständigkeit des Bundestags und der 
Bundesregierung durch das Besatzungsstatut beschränkt ist, so darf uns doch diese Entwick-
lung, dieses Werden des deutschen Kernstaates mit Freude erfüllen. 
Der Fortschritt gegenüber den Verhältnissen, die seit 1945 bei uns bestanden, auch gegenüber 
den Zuständen des nationalsozialistischen Reichs, ist groß. Zwar müssen wir uns immer be-
wußt sein, daß Deutschland und das deutsche Volk noch nicht frei sind, daß es noch nicht 
gleichberechtigt neben den anderen Völkern steht, daß es - und das ist besonders schmerzlich 
- in zwei Teile zerrissen ist. Aber wir erfreuen uns doch einer wenigstens relativen staatlichen 
Freiheit. Unsere Wirtschaft ist im Aufstieg.  
Wir haben vor allem aber wieder den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Niemand kann bei 
uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der Fall war und wie es jetzt noch in weiten Tei-
len Deutschlands, in der Ostzone, zu unserem Bedauern der Fall ist, durch Geheime Staatspo-
lizei oder ähnliche Einrichtungen der Freiheit und des Lebens beraubt werden. Diese Güter: 
Rechtsschutz, Schutz der persönlichen Freiheit, die wir lange Jahre nicht besaßen, sind so 
kostbar, daß wir trotz allem, was uns noch fehlt, uns darüber freuen müssen, daß wir diese 
Persönlichkeitsrechte wieder besitzen. … 
Unter den Bundesministerien fehlt ein Außenministerium. Ich habe auch nicht den an mich 
herangetragenen Wünschen stattgegeben, ein Ministerium für zwischenstaatliche Beziehungen 
einzurichten. Ich habe das deshalb nicht getan, weil nach dem Besatzungsstatut die auswärti-
gen Angelegenheiten unter Einschluß internationaler Abkommen, die von Deutschland oder 
im Namen Deutschlands abgeschlossen werden, Sache der Alliierten Hohen Kommission für 
die drei Zonen sind. Wenn wir demnach auch kein Ministerium des Auswärtigen haben, so 
bedeutet das keineswegs, daß wir damit auf jede Betätigung auf diesem Gebiete Verzicht lei-
sten.  
Das Paradoxe unserer Lage ist ja, daß, obgleich die auswärtigen Angelegenheiten Deutsch-
lands von der Hohen Alliierten Kommission wahrgenommen werden, jede Tätigkeit der Bun-
desregierung oder des Bundesparlaments auch in inneren Angelegenheiten Deutschlands ir-
gendwie eine ausländische Beziehung in sich schließt. Deutschland ist infolge Besatzung, 
Ruhrstatut, Marshall-Plan usw. enger mit dem Ausland verflochten als jemals zuvor. 
(Abgeordneter Renner: "Verflochten" ist gut!) 
Diese Angelegenheiten werden in einem im Bundeskanzleramt zu errichtenden Staatssekreta-
riat zusammengefaßt werden. Davon abgesehen glaube ich, daß die Hohen Kommissare infol-
ge der großen Verantwortung, die sie tragen, keine wichtige Entscheidung in deutschen aus-
ländischen Angelegenheiten treffen werden, ohne mit der Bundesregierung vorher Fühlung 
genommen zu haben. Die Erfahrung, die ich in den wenigen Tagen meiner Amtstätigkeit ge-
macht habe, berechtigt mich durchaus zu dieser Annahme. … 
Die Frage der Demontage unserer industriellen Anlagen bewegt das gesamte deutsche Volk. 
Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der sich gegen die Demontage wirklich kriegs-
wichtiger Industrien irgendwie wendet. Aber die Vernichtung großer wirtschaftlicher Werte 
ist eine Angelegenheit, die man im Ausland nicht damit abtun sollte, daß es einmal so be-
schlossen ist. 
(Sehr gut! in der Mitte.) 
Die letzte Änderung der Liste der zu demontierenden Werke war zwar, rein äußerlich betrach-
tet, ein großes Entgegenkommen gegenüber den deutschen Wünschen; sachlich, der Produkti-
onskapazität und dem Werte nach gesehen, sind aber die deutschen Wünsche nur zu etwa 10% 
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erfüllt worden. 
(Hört! Hört! rechts.) 
Die Demontagefrage ist auch eine Frage von großer psychologischer Bedeutung. Man versteht 
in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes nicht, daß man mit der einen Hand ihm wirt-
schaftliche Hilfe gibt und mit der anderen Hand wirtschaftliche Werte zerstört. 
(Sehr richtig! in der Mitte und rechts.) 
Man glaubt im deutschen Volke, daß damit die auch von ausländischen Staatsmännern wie-
derholt abgegebene Erklärung schwer zu vereinbaren ist, daß Deutschland zum Wiederaufbau 
Europas notwendig ist. Zur Zeit sind die maßgebenden Staatsmänner der Vereinigten Staaten, 
Englands und Frankreichs in Washington versammelt. Das deutsche Volk würde sich herzlich 
freuen, wenn diese Zusammenkunft dazu benützt würde, um das deutsche Demontageproblem 
einer Nachprüfung im Sinne einer Berücksichtigung der deutschen Wünsche zu unterziehen. 
Ich glaube, wenn auch mit aller Vorsicht, sagen zu können, daß man die Hoffnung hegen darf, 
daß dies in Washington geschieht. 
(Bravo! in der Mitte und rechts.) … 
Meine Damen und Herren! Ich komme zu einem besonders ernsten und wichtigen Kapitel. 
Deutschland wird nunmehr durch seine staatliche Neugestaltung in die Lage versetzt, sich der 
Frage der deutschen Kriegsgefangenen und Verschleppten mit größerer Stärke anzunehmen 
als bisher. In Rußland werden noch Millionen von Kriegsgefangenen zurückgehalten. 
(Zuruf rechts: Herr Renner, hören Sie!) 
Wir wissen nicht, wohin die 1,5 bis 2 Millionen deutscher Kriegsgefangener gekommen sind, 
(Abg. Renner: Fragen Sie Hitler! - Lachen und Zurufe rechts.) 
die aus den russischen Heeresberichten über die jetzt von Rußland angegebene Zahl der 
Kriegsgefangenen hinaus errechnet werden konnten. 
(Zuruf des Abg. Renner.) 
Das gleiche gilt in ähnlicher Weise für Jugoslawien. 
(Zuruf von der KPD: Und Indochina! - Zuruf rechts: Tschechei!) 
Das Geschick dieser Millionen Deutscher, die jetzt schon seit Jahren das bittere Los der Ge-
fangenschaft getragen haben, ist so schwer, das Leid ihrer Angehörigen in Deutschland so 
groß, daß alle Völker mithelfen müssen, diese Gefangenen und Verschleppten endlich ihrer 
Heimat und ihrer Familie zurückzugeben. … 
Die Arbeit der Bundesregierung wird weiter den etwa 200 000 Deutschen gelten müssen, die 
sich in dem ehemaligen Ostpreußen und Schlesien sowie in der Tschechoslowakei befinden, 
die als Facharbeiter oder als politisch mehr oder minder Belastete zurückgehalten werden. 
Darunter befinden sich viele Frauen, die in der ersten Schockwirkung der Niederlage und in 
der Hoffnung auf Rückkehr ihrer noch in Gefangenschaft befindlichen Männer für Polen op-
tiert haben, deren Männer aber in der Zwischenzeit nach Westdeutschland entlassen worden 
sind.  
Das Internationale Rote Kreuz hat es übernommen, mit den Westalliierten einerseits und mit 
Warschau und Prag andererseits über die Umsiedlung dieser bedeutenden Restbevölkerung zu 
verhandeln. Die Verhandlungen sind später überraschend - soviel den deutschen Stellen be-
kanntgeworden ist, durch die britische Militärregierung - abgebrochen worden mit der damals 
gegebenen Begründung, man müsse erst die Bundesregierung abwarten. 
(Hört! Hört! in der Mitte und rechts.) 
Die Bundesregierung wird sich auch um die 300 000 freien Arbeiter bemühen müssen, die, 
um aus der Kriegsgefangenschaft herauszukommen, in Frankreich, Belgien und England Ver-
träge als freie Arbeiter geschlossen haben. Endlich werden wir die Forderung erheben müssen, 
daß gegen diejenigen Deutschen, die in den alliierten Ländern wegen behaupteter Kriegs-
verbrechen zurückgehalten werden, die Gerichtsverhandlungen unter Wahrung aller rechtli-
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chen Formen schnell zu Ende geführt werden. 
... Lassen Sie mich nun zu Fragen übergehen, die uns in Deutschland außerordentlich am Her-
zen liegen und die für unser gesamtes Volk Lebensfragen sind. Es handelt sich um die Ab-
kommen von Jalta und Potsdam und die Oder-Neiße-Linie. Im Potsdamer Abkommen heißt es 
ausdrücklich: Die Chefs der drei Regierungen - das sind die Vereinigten Staaten, England und 
Sowjetrußland - haben ihre Ansicht bekräftigt, daß die endgültige Bestimmung der polnischen 
Westgrenze bis zur Friedenskonferenz vertagt werden muß. 
(Hört! Hört! rechts.) 
Wir können uns daher unter keinen Umständen mit einer von Sowjetrußland und Polen später 
einseitig vorgenommenen Abtrennung dieser Gebiete abfinden. 
(Sehr richtig! und lebhafter Beifall rechts, in der Mitte und bei der SPD.) 
Diese Abtrennung widerspricht nicht nur dem Potsdamer Abkommen, sie widerspricht auch 
der Atlantik-Charta vom Jahre 1941, der sich die Sowjet-Union ausdrücklich angeschlossen 
hat. 
(Erneute Zustimmung in der Mitte und rechts.) 
Die Bestimmungen der Atlantik-Charta sind ganz eindeutig und klar. Die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen hat durch Beschluß vom 3. November 1948 die Großmächte auf-
gefordert, nach diesen Prinzipien baldmöglichst Friedensverträge abzuschließen. Wir werden 
nicht aufhören, in einem geordneten Rechtsgang unsere Ansprüche auf diese Gebiete weiter 
zu verfolgen. 
(Lebhafter Beifall in der Mitte und rechts. - Abgeordneter Dr. Richter: Bitte auch das Sude-
tenland dabei nicht vergessen, Herr Bundeskanzler!) 
Ich weise darauf hin, daß die Austreibung der Vertriebenen in vollem Gegensatz zu den Be-
stimmungen des Potsdamer Abkommens vorgenommen worden ist. 
(Sehr richtig! rechts.) 
In diesem Potsdamer Abkommen ist nur von einer Umsiedlung der in Polen, der Tschecho-
slowakei und Ungarn verbliebenen deutschen Bevölkerung die Rede, und es war vereinbart 
worden, daß jede stattfindende Umsiedlung auf organisierte und humane Weise vorgenommen 
werden sollte. Es fällt mir sehr schwer, meine Damen und Herren, wenn ich an das Schicksal 
der Vertriebenen denke, die zu Millionen umgekommen sind, 
(Zuruf in der Mitte: 5 Millionen!) 
mit der notwendigen leidenschaftslosen Zurückhaltung zu sprechen. Ich darf aber darauf hin-
weisen, daß kein Geringerer als Winston Churchill bereits im August 1945 im britischen Un-
terhaus öffentlich und feierlich nicht nur gegen die Praxis der Massenaustreibung Protest ein-
gelegt hat. 
(Abgeordneter Dr. Schmid: Er hat mit unterschrieben!) 
Die Massenaustreibung nannte Churchill eine "Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes", und er 
deutete an, daß eine unerhört große Zahl von diesen Vertriebenen einfach verschwunden sei. 
Am 10. Oktober 1945 stellte der britische Außenminister Bevin fest, daß Großbritannien in 
keiner Weise verpflichtet sei, die Ansprüche Polens auf die Oder-Neiße-Linie zu unterstützen. 
Die gleiche Feststellung traf der frühere amerikanische Außenminister Byrnes am 6. Septem-
ber 1946 in seiner bekannten Rede in Stuttgart. Die Bundesregierung wird allen diesen Fragen 
die größte Aufmerksamkeit widmen und sich dafür einsetzen, daß auch das uns zustehende 
Recht geachtet wird. 
(Lebhafte Zustimmung in der Mitte und rechts.) 
Sie wird das ganze Rechts- und Tatsachenmaterial in einer Denkschrift, die veröffentlicht und 
den alliierten Regierungen überreicht werden wird, zusammenfassen. 
... Ich habe an einer anderen Stelle schon ausgeführt, daß das Besatzungsstatut zwar ein Fort-
schritt, sogar ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustand ist. Es wird aber 
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ganz darauf ankommen, ob es in dem Geist gehandhabt wird, der aus dem Begleitschreiben 
der Außenminister von England, Frankreich und den Vereinigten Staaten vom April dieses 
Jahres an den Präsidenten des Parlamentarischen Rats sprach. "Die Außenminister betonen", 
so heißt es in der Note, "daß es das höchste Ziel der drei Alliierten Regierungen ist, den festen 
Einbau des deutschen Volkes in einem demokratischen Bundesstaat in den Rahmen eines eu-
ropäischen Zusammenschlusses zum beiderseitigen Besten zu ermutigen und zu fördern." Wir 
sind überzeugt davon, daß, wenn das Besatzungsstatut in diesem Sinne gehandhabt wird, es 
uns ein eigenes starkes Leben und weitere Fortschritte ermöglichen wird. 
(Abgeordneter Renner: Sie nannten es einmal Kolonialstatut!) 
... Ich bin überzeugt: wenn, wie es in dem Besatzungsstatut vorgesehen ist, nach 12 Monaten 
und auf jeden Fall innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Statuts die Besatzungs-
mächte seine Bestimmungen im Lichte der Erfahrungen prüfen, die sie inzwischen gemacht 
haben, werden die Mächte sicher zu dem Ergebnis kommen, daß es möglich sein wird, die 
Zuständigkeit der deutschen Behörden auf den Gebieten der Legislative, der Exekutive und 
der Justiz weiter auszudehnen. 
Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Wort über unsere Stellung zum Be-
satzungsstatut sagen! Das Besatzungsstatut ist alles andere als ein Ideal. Es ist ein Fortschritt 
gegenüber dem rechtlosen Zustand, in dem wir bis zum Inkrafttreten des Besatzungsstatuts 
gelebt haben. Es gibt aber keinen andern Weg für das deutsche Volk, wieder zur Freiheit und 
Gleichberechtigung zu kommen, 
(Abgeordneter Renner: Friedensvertrag!) 
als indem es dafür sorgt, daß wir nach dem völligen Zusammenbruch, den uns der Nationalso-
zialismus beschert hat, mit den Alliierten zusammen wieder den Weg in die Höhe gehen. Der 
einzige Weg zur Freiheit ist der, daß wir im Einvernehmen mit der Hohen Alliierten Kommis-
sion unsere Freiheiten und unsere Zuständigkeiten Stück für Stück zu erweitern versuchen. 
... Es besteht für uns kein Zweifel, daß wir nach unserer Herkunft und nach unserer Gesinnung 
zur westeuropäischen Welt gehören. Wir wollen zu allen Ländern gute Beziehungen, auch 
solche persönlicher Art, unterhalten, insbesondere aber zu unsern Nachbarländern, den Bene-
lux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischen Staaten. 
Der deutsch-französische Gegensatz, der Hunderte von Jahren die europäische Politik be-
herrscht und zu so manchen Kriegen, zu Zerstörungen und Blutvergießen Anlaß gegeben hat, 
muß endgültig aus der Welt geschafft werden. 
(Lebhafter Beifall.) 
Ich hoffe, ja ich sage: ich glaube, daß das Saargebiet nicht zu einem Hindernis auf diesem 
Weg werden wird. 
(Aha! und Hört! Hört!) 
Am Saargebiet hat Frankreich - das ist ohne weiteres anzuerkennen - wirtschaftliche Interes-
sen. Deutschland hat dort wirtschaftliche und nationale Interessen. 
(Sehr richtig! - Zuruf: Sind das nur Interessen?) 
Schließlich aber haben die Saarbewohner selbst den begründeten Wunsch, daß ihre eigenen 
wirtschaftlichen und nationalen Interessen berücksichtigt werden. 
(Zuruf von der KPD: Vielleicht sagen Sie auch etwas über die Ausweisungen aus dem Saar-
gebiet!) 
Alle diese Interessen sollen in eine Ordnung und Übereinstimmung gebracht werden, die sich 
im Rahmen der Europäischen Union, deren Mitglied wir möglichst bald zu werden wünschen, 
finden lassen wird. 
Mit aufrichtiger Genugtuung und Freude, meine Damen und Herren, denke ich daran, daß 
Außenminister Bevin mir in einer persönlichen Unterredung im Sommer dieses Jahres erklärt 
hat: der Krieg zwischen unseren beiden Völkern ist zu Ende, unsere beiden Völker müssen 
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Freunde sein. 
Ich habe eben gesagt, wir wünschen möglichst bald in die Europäische Union aufgenommen 
zu werden. Wir werden gerne und freudig an dem großen Ziel dieser Union mitarbeiten. Ich 
weise darauf hin, daß wir in unserer Bonner Verfassung im Artikel 24 für den Bund die Mög-
lichkeit vorgesehen haben, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen 
und sich zur Wahrung des Friedens im System gegenseitig-kollektiver Sicherheit einzuordnen. 
Es heißt dann in diesem Artikel weiter: 
"Der Bund wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine 
friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeifüh-
ren und sichern." 
Ich glaube, daß unser Grundgesetz damit die fortschrittlichste aller Verfassungen ist. 
(Sehr richtig!) 
Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in unserer Kraft steht, um den in diesem Artikel vor-
gezeichneten Weg zur Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt zu gehen. 
Quelle: 1. Deutscher Bundestag. Stenographisches Protokoll der 5. Sitzung. Bonn 1949, S. 
22-30.<< 
Am 21. September 1949 trat das Besatzungsstatut der Alliierten in Kraft. Es schränkte die 
deutschen Souveränitätsrechte bis zum 5. Mai 1955 empfindlich ein. Das Besatzungsstatut 
wurde schließlich durch die Pariser Verträge (1955) teilweise aufgehoben (Deutschlandver-
trag). 
Am 7. Oktober 1949 gründete die "Provisorische Volkskammer" die Deutsche Demokratische 
Republik. Die Ausrufung der "DDR" erfolgte aus taktischen Gründen erst nach der Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland; scheinbar als Antwort auf einen Schritt des Westens. Tat-
sächlich war dieser Schritt nur die formelle Bestätigung einer Spaltungspolitik, die die So-
wjetunion bereits seit Juli 1945 eingeleitet hatte (x009/406). Die von der Volkskammer ge-
wählte Regierung der DDR übernahm später nach dem sowjetischen Muster die Bezeichnung 
"Ministerrat".  
Der deutsch-amerikanische Historiker und Autor Frank Fabian berichtete später über die 
"Deutsche Demokratische Republik" (x313/400-402): >>Die Deutsche Demokratische Repu-
blik (1949-1990) war weder demokratisch noch eine Republik, tat aber alles, um die Illusion 
einer Demokratie aufrechtzuerhalten. Auch die freien, geheimen Wahlen waren weder frei 
noch geheim. Zwar waren verschiedene Parteien zugelassen, die allerdings streng kontrolliert 
wurden. Der Ausgang bei den Wahlen stand von vorneherein fest. Sie wurden stets euphorisch 
als Sieg des Systems gefeiert. 
Russisch war die erste Fremdsprache, die in den Schulen gelehrt wurde. Rund 16 Millionen 
Ostdeutsche (bzw. Mitteldeutsche) wurden damals auf die marxistische Ideologie eingeschwo-
ren und "umerzogen".  
Am Anfang bemühte sich die (von den Sowjets kontrollierte) Regierung, das Land schnell 
wieder auf die Beine zu bringen und die Industrieproduktion anzukurbeln. Mit Hilfe von Fünf-
jahresplänen erzielte man besonders im Bereich der chemischen Industrie, des Maschinenbaus 
und der Energiewirtschaft (Braunkohle) erstaunliche Produktionserfolge. Zu Beginn der 70er-
Jahre war die DDR kurzzeitig das zehntgrößte Industrieland der Erde. ... 
Auf der anderen Seite gab es in der DDR nicht genügend Konsumgüter (Autos, technische 
Geräte, Telefone), und auch andere Handelsgüter waren knapp. Die Infrastruktur hinkte hin-
terher, und die Produktionsmethoden wurden mit der Zeit ineffizient. Am erbärmlichsten war 
es um die Freiheit bestellt. Über alles wachte der Staat, alles kontrollierte er. Der Staat schien 
allgegenwärtig zu sein, das Individuum war nichts, der Staat alles. 
... Die Ausbildung war zum Teil hervorragend, doch wenn es um geisteswissenschaftliche 
Fächer ging, dann wurde stramm in Richtung Marxismus/Leninismus indoktriniert. 
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Genau genommen wurden die Menschen in der DDR nach Strich und Faden belogen und be-
trogen. Mithilfe einzelner, sichtbarer Erfolge (im Hochleistungssport etwa) versuchte man, so 
etwas wie ein eigenes deutsches Bewußtsein zu schaffen, doch das mißlang. 
Die freie Meinungsäußerung wurde unterdrückt, Bücher, Radio, Fernsehen und Kunst wurden 
streng zensiert. Die DDR war eine lupenreine Diktatur, selbst wenn es einige Freiräume und 
Bürgerrechtler gab, man westliche Sender hören und sehen konnte und im Rahmen der Kir-
chen so manches laut gesagt wurde. 
Aber schon die Reisefreiheit war beschnitten, die allgegenwärtige MfS bespitzelte alle und 
jeden. Es gab rund 90.000 offizielle und etwa 100.000 inoffizielle Mitarbeiter der Stasi – eine 
unerhörte Menge für ein Land mit rund 16 Millionen Einwohnern. Jeder ... (84.) Bürger war 
ein Spitzel! 
Opposition wurde grundsätzlich im Keim erstickt, Mord, Einschüchterung und Erpressung 
waren an der Tagesordnung. Es handelte sich um einen Unrechtsstaat, kontrolliert von der 
Sowjetunion, die mehr als 300.000 Soldaten in der DDR abgestellt hatte, vom KGB ganz zu 
schweigen. Die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hielt alles fest im Griff. Erst 
Walter Ulbricht, dann Erich Honecker (ab 1976) leiteten diese Diktatur im Auftrage der So-
wjets. 
Viele Bürger flohen, selbst die "Mauer" half nicht viel, der "antifaschistische Schutzwall", wie 
er offiziell genannt wurde. Das Recht wurde regelmäßig gebeugt. Menschen überall über-
wacht und Andersdenkende unterdrückt. 
Die Hypothek wog schwer: Bis zum Jahre 1945 wurden die Menschen in der DDR mit dem 
Nationalsozialismus traktiert, danach versuchte man. ihnen den Marxismus-Kommunismus 
einzuhämmern. ...<< 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik waren bis zum 
Abschluß des "Zwei-Plus-Vier-Vertrages" keine souveränen Staaten, weil das Deutsche Reich 
völkerrechtlich nie untergegangen ist. Es handelte sich lediglich um Besatzungskonstrukte der 
alliierten Siegermächte, aber um keine Staaten im völkerrechtlichen Sinn, denn sie verfügten 
nicht über die klassischen Merkmale eines Staates: Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. 
Weder die von den Siegermächten gegründete Bundesrepublik Deutschland noch die Deut-
sche Demokratische Republik waren völkerrechtlich politisch und ökonomisch unabhängige 
Staaten oder souveräne Staaten.  
In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) waren die freien, geheimen Wahlen zwar frei und 
geheim, aber die gewählten Parteien und Abgeordneten konnten die Interessen des deutschen 
Volkes nicht souverän vertreten. Aufgrund des Besatzungsstatutes, der geheimen Zusatzver-
träge (Ruhrstatut und Zwangsmitgliedschaft in den Folgegemeinschaften Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl bzw. Montanunion, EG und EU) sowie der zahlreichen ge-
heimen Vorbehaltsrechte handelten die gewählten Parteien und Abgeordneten seit Gründung 
der BRD im Auftrag und nach den Vorgaben der alliierten Siegermächte.  
Insofern waren alle bisher durchgeführten Wahlen in der BRD (wie auch in der DDR) über-
flüssige Pseudowahlen.  
Die Tageszeitung "Die Welt" berichtete später (am 8. Dezember 2011): >>EU am Scheide-
weg  
… Gemeint sind Ereignisse, von denen nur wenige Notiz nehmen und die einem, wenn man 
von ihnen erfährt, glatt die Sprache verschlagen, weil ihre Wirkung die demokratische Ver-
faßtheit der Bundesrepublik Deutschland in ihren Grundfesten erschüttert. 
Nehmen wir nur diesen Satz: Deutschland sei seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu 
keinem Zeitpunkt ein souveräner Staat gewesen. Das sagte nicht irgendein Extremist, son-
dern sagte kein geringerer als Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Ende November auf 
dem "European Banking Congress" in der Alten Oper in Frankfurt am Main. …<< 
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Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Spaltung und 
Wiedervereinigung" Deutschlands (x009/405-408): >>Auf der Konferenz in Teheran (Ende 
1943) vereinbarten Roosevelt, Churchill und Stalin die Spaltung Deutschlands. In Jalta (Fe-
bruar 1945) war dies ihre gemeinsame Forderung. Im März verzichtete Stalin gleich Churchill 
darauf, die Spaltung zu verlangen. Stalin ließ - dem Buchstaben nach - die Spaltung fallen, 
denn er befürchtete,  
1. seinen Anspruch auf Reparationen und Mitregierung des Ruhrgebietes,  
2. die langfristig geplante Bolschewisierung ganz Deutschlands zu gefährden. 
Das Potsdamer Abkommen forderte nur "Dezentralisation ... örtliche Selbstverwaltung (§ III, 
A 9), jedoch keine Spaltung. Immer wieder behauptet das Regime der SBZ, Deutschland sei 
nach 1945 von den Westmächten und politischen Kreisen Westdeutschlands gespalten wor-
den. Das ZK der SED behauptete zum "10. Jahrestag der Gründung der DDR! (7.10.1959), es 
hätten "die mit dem ausländischen Imperialismus verbündeten reaktionären imperialistischen 
Kreise in Westdeutschland die Spaltung Deutschlands" bewerkstelligt. 
Wie aber geschah Deutschlands Spaltung?  
Bereits am 25.7.1945 errichtete die SMAD 11 deutsche Zentralverwaltungen, die von Anfang 
an gewisse Weisungsrechte gegenüber den 5 Landesverwaltungen hatten und sich bald - natür-
lich als Instrument der SMAD - zu zentralen Regierungsstellen über die gesamte SBZ erho-
ben. Der im August 1946 eingesetzten "Deutschen Verwaltung des Innern" wurden die Poli-
zeien der 5 Länder untergeordnet. So begründete die SMAD die verwaltungsmäßige Spaltung 
Deutschlands schon im Herbst 1946. ... 
Noch schwerer wiegt die wirtschaftliche, soziale und allgemein politische Spaltung, die die 
Sowjets schon früh vollzogen: Sie zwangen der SBZ schon 1945/46 einen kommunistischen 
Gesellschaftszustand auf, der jenem der Westzonen entgegengesetzt war (Bodenreform, Ent-
eignung). Zögernd und spät, gegen den Willen Frankreichs, vereinigten die USA und England 
erst am 1.1.1947 ihre Zonen, und auch nur wirtschaftlich. ... 
Die SMAD gab am 14.6.1947 der Zentralverwaltung der SBZ die Bezeichnung DWK und die 
Vollmachten einer wirklichen Zentralregierung. Dieser DWK gehörten in Wirklichkeit auch 
die zentralen deutschen Verwaltungen für Inneres (Polizei), Justiz, Volksbildung und Ge-
sundheitswesen an, obwohl sie amtlich selbständig waren. –  
Im April 1947 scheiterte die Moskauer Viererkonferenz, weil die Westmächte der Sowjetuni-
on weder die "demokratisch-antifaschistische" Ausrichtung Westdeutschlands, Reparationen 
aus laufender Produktion noch Vier-Mächte-Kontrolle der Ruhr zubilligen konnten. ... 
Der nächste Schritt der Sowjetunion zur Spaltung war die Stärkung der DWK am 9.3.1948. 
Dies beantworteten die Westmächte mit Besprechungen über die Vorbereitung eines Dreizo-
nen-Notstaates (23.2. bis 3.6.1948). Diese Abwehrhandlung nahm die Sowjetunion als Vor-
wand, um den Kontrollrat zu verlassen (20.3.1948).  
Weiter weigerte sie sich, die schon allzu lange verzögerte Währungsunion mitzumachen 
(24.7.1948), richtete die Blockade gegen West-Berlin, daß die Westmark erhalten hatte, und 
organisierte die Spaltung Berlins (30.11.1948).  
Die Errichtung der Bundesrepublik am 8.5.1949 war eine Notwehrmaßnahme, die am 
14.8.1949 von 48 Millionen (d.h. von fast ¾ des deutschen Volkes) gebilligt wurde. Doch die 
auf Scheinwahlen beruhende Einsetzung eines Parlamentes der SBZ (des am 15. und 
16.5.1949 "gewählten" 3. Volkskongresses) war ein Schritt der Sowjetunion und der SED, der 
zur weiteren Spaltung Deutschlands beitrug.  
Die Ausrufung der "DDR" am 7.10.1949 erfolgte aus taktischen Gründen erst nach der Be-
gründung der Bundesrepublik: scheinbar als Antwort auf einen Schritt des Westens. Tatsäch-
lich aber war sie nur die formelle Bestätigung einer Spaltungspolitik, die die Sowjetunion und 
die SED seit Juli 1945 betrieben hatten. 
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Seit dem kommunistischen Schritt vom 7.10.1949 ist die Frage der Wiedervereinigung der 
Hauptgegenstand der innerdeutschen Auseinandersetzung.  
Die Bundesregierung, Deutschlands einzige, aus freien Wahlen hervorgegangene und rechts-
staatlich handelnde Regierung, beansprucht, für ganz Deutschland zu sprechen. Sie sieht freie 
gesamtdeutsche Wahlen als unabdingbare Voraussetzung der Wiedervereinigung an. Sie kann 
jedoch die Sowjetunion und die Westmächte von der Verantwortung für die Beseitigung der 
von ihnen verursachten Spaltung nicht entlasten. ... 
Jeder Schritt, mit dem die Bundesrepublik die Zusammenarbeit der europäischen Staaten un-
terstützte, und jeden ihrer Beiträge zur Abwehrrüstung der NATO, verdächtigten die Sowjet-
union und die SBZ als "Verrat" an der Wiedervereinigung. Sie verleumdeten die Bundesrepu-
blik, obschon z.B. der sogenannte "Generalvertrag" vom 23.10.1954 festlegte, es werde im 
Fall der Wiedervereinigung das Verhältnis Gesamtdeutschlands zur NATO neu vereinbart. ... 
So forderte auch das ZK der SED am 27.10.1955 ganz bewußt "Verhandlungen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung". 
... Im Beschluß des V. Parteitages der SED vom 16.7.1958 heißt es mit unverkennbarem Be-
zug auf die Wiedervereinigung: "Die DDR und ihre sozialistischen Errungenschaften werden 
niemals ein Objekt des Schachers sein. Fest verbunden mit der Sowjetunion und dem ganzen 
sozialistischen Lager sind die Arbeiter- und Bauernmacht des deutschen Volkes und ihre so-
zialistischen Errungenschaften für immer unantastbar." 
Bei all diesen Vorschlägen lehnen SED und Regierung der SBZ es ab, an den Anfang der 
Wiedervereinigung freie und geheime Wahlen zu setzen. Diese Vorschläge wiederholen sich 
in all den Äußerungen, die seit 1958 SED und Regierung der SBZ zur Wiedervereinigung ge-
tan haben. Dabei verbinden sie die Wiedervereinigung oft mit der Souveränität der SBZ, mit 
der Forderung nach Abrüstung und nach Ablösung der NATO und mit den Friedensvertrags-
entwürfen. ...<< 
Die Mehrheit der deutschen Bundestagsabgeordneten entschied sich am 3. November 1949 für 
den "provisorischen Regierungssitz" Bonn. 
Bundeskanzler Konrad Adenauer schrieb am 15. November 1950 (x095/114-119): >>... So-
wjetrußland hat sich seit 1945 die Herrschaft über Gebiete von zusammen 12 Millionen qkm 
verschafft. Es ist dabei in derselben Art und Weise vorgegangen: 5. Kolonne, Einschüchte-
rung der widerstandsbereiten Elemente in den zu unterwerfenden Staaten, Schaffung vollen-
deter Tatsachen auf dem Wege der Gewalt, Einheitspartei, Einheitswahlen, Sowjetrußland 
hörige Regierungen.  
Die Expansionstendenz Sowjetrußlands seit 1945 ist derartig eklatant, daß man nicht versteht, 
wie es möglich war, daß die Westalliierten dem so lange untätig zugesehen haben. Es spricht 
auch nichts dafür, daß diese Expansionspolitik nicht weiter verfolgt werden soll.  
Im Gegenteil, die Ansammlung sowjetrussischer Armeen in der Sowjetzone Deutschlands, die 
Schaffung des Satellitenstaates "Sowjetzone Deutschland" nach der oben geschilderten Me-
thode, die Schaffung der sogenannten Volkspolizei, die Wühlarbeit in der Bundesrepublik, in 
den kommunistischen Parteien Frankreichs und Italiens lassen völlig klar erkennen, daß So-
wjetrußland die Absicht hat, seine Herrschaft auch über Westeuropa auszudehnen.  
Das Verhalten der westdeutschen Staaten demgegenüber, insbesondere auch die Einstellung 
Frankreichs gegenüber der Schaffung einer Abwehrfront einschließlich der Bundesrepublik 
Deutschland, lassen den mangelnden Widerstandswillen und die mangelnde Einsicht in die 
Gefährlichkeit der Lage sehr deutlich erkennen. 
Die Behandlung der deutschen Wehrmacht und des deutschen Volkes nach dem Zusammen-
bruch durch die Westalliierten hat die Achtung vor allem, was mit Wehrmacht irgendwie zu-
sammenhängt, im deutschen Volke weitgehend vernichtet.  
Auch das Bewußtsein, abhängig und nicht frei zu sein, schränkt in der Bundesrepublik 
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Deutschland, insbesondere bei der jüngeren Generation, die Überzeugung, daß es notwendig 
sei, auch unter Opfern sich die Freiheit von Sowjetrußland zu bewahren, in starkem Maße ein.  
Man kann nur dann von einem Volk verlangen, für die Freiheit alles zu opfern, wenn es wirk-
lich frei ist und wenn es davon überzeugt ist.  
Hinzu kommt, daß die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht davon überzeugt 
sind, daß die Westalliierten wirklich bereit sind, alles, was in ihren Kräften steht, zu tun, um 
die Bundesrepublik vor einem Einbruch sowjetischer Truppen zu schützen. ... 
Diese defaitistische Stimmung, die von der Ostzone her aus tausend Quellen genährt wird, 
war besonders stark nach dem Angriff der Nordkoreaner auf Südkorea. Die Stimmung besser-
te sich, als die Nordkoreaner durch die UNO-Streitkräfte zurückgeschlagen wurden. ... 
... Ein Volk wird nur dann Opfer für seine Freiheit bringen, wenn es überzeugt ist, im Besitze 
dieser Freiheit zu sein. Diese Überzeugung besteht im deutschen Volke noch nicht und kann 
auch noch nicht bestehen. In einer sichtbaren und die breiten Massen überzeugenden Weise 
müssen, wenn das deutsche Volk Kontingente stellen soll, Beweise dafür gegeben werden, 
daß dem deutschen Volke seine Freiheit in kürzester Frist wiedergegeben wird. Sicher wird 
das nicht auf einmal möglich sein, aber es muß doch ein sehr starker Fortschritt für alle sicht-
bar eintreten.  
Die Auslieferung von Deutschen an Frankreich zur Aburteilung und die Verhaftung dieser 
Personen durch Organe der Besatzungsbehörden unter der Begründung, daß der Wille der Be-
satzungsbehörden über dem deutschen Grundgesetz stehe, und eine ganze Anzahl ähnlicher 
Dinge erzeugen sehr viel böses Blut ...<< 
Das deutsche Nachrichtenmagazin "COMPACT" berichtete später (im Juni 2017) im COM-
PACT-Spezial Nr. 14 über Konrad Adenauer (x343/12-15): >>Der Alte und der Pfälzer  
_ von Jürgen Elsässer 
Konrad Adenauer und Helmut Kohl ragen wie Riesen aus der Ahnengalerie der Unionspartei-
en heraus. Doch bei allen Leistungen haben beide auch gravierende Fehler zu verantworten, 
die die heutige Misere von Staat und Nation ermöglicht haben. 
Die Geschichte der CDU ist die Geschichte dreier herausragender Kanzler, die jeweils weit 
länger als ein Jahrzehnt die Geschicke des Landes bestimmten: Konrad Adenauer steht für 
Wirtschaftswunder und Westbindung, Helmut Kohl brachte die Einheit und den Euro, Angela 
Merkel setzte Grenzöffnung und Islamisierung durch. Unter den ersten beiden ist der 
Wohlstand für alle Volksschichten gewachsen, unter letzterer hat sich die Bundesrepublik als 
Sozialamt für die ganze Welt etabliert - zu Lasten von Mittelstand und Arbeiterschaft. 
Auf nach Westen 
Adenauer, nach seinem Wohnort in der Nähe der alten Bundeshauptstadt auch als "der Alte 
aus Rhöndorf" tituliert, brachte die Tradition der katholischen Zentrumspartei aus der Weima-
rer Republik als wichtige Erbschaft in die Gründung der CDU mit ein. Als Oberbürgermeister 
von Köln (1917 bis 1933) war er dezidiert antipreußisch gewesen - die Stadt und andere Ge-
biete des heutigen Bundeslandes NRW gehörten damals noch zum größten deutschen Teilstaat 
- und hatte nach dem Ersten Weltkrieg mit einer Separierung des Rheinlandes an der Seite 
Frankreichs geliebäugelt.  
Diese frühe Prägung ist der Politiker nie losgeworden: Zeitlebens fand er kein Verhältnis zu 
den Menschen und Mentalitäten östlich der Elbe, wo ab 1949 die "roten Preußen" der SED - 
so ein Bonmot des Publizisten Wolfgang Venohr - das Sagen hatten. Nach einer Anekdote hat 
Adenauer auf seinen Reisen durch den Osten immer die Rollos nach unten gezogen und ge-
schimpft: "Da draußen ist Sibirien." 
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Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 1946. Im Gegensatz zum katholischen Zentrum 
verstand sich die CDU an als überkonfessionelle christliche Partei. Foto: CDU/KAS, CC-BY-
SA 3.0 DE 
Sein rheinisches Naturell ermöglichte ihm aber auch große Leistungen: Die sprichwörtliche 
kölnische Umgänglichkeit machte ihn zum idealen Verhandlungsführer bei den schwierigen 
Gesprächen mit den Siegermächten und mit Israel. Frankophilie und Katholizismus erleichter-
ten insbesondere eine enge Freundschaft mit Charles de Gaulle und damit eine Aussöhnung 
mit dem alten Erbfeind jenseits des Rheins. Dabei strahlte er eine Ernsthaftigkeit und Fröm-
migkeit aus, die ihn in den turbulenten Nachkriegsjahren positiv abhoben von der klassen-
kämpferischen Linken - er war die charakterliche Identifikationsfigur für die große Mehrheit 
der leidgeprüften Deutschen. 
Ein Schuß Machiavellismus war freilich unverkennbar: Die Wahl zum Bundeskanzler am 15. 
September 1949 sicherte er sich mit einer einzigen Stimme Vorsprung - seiner eigenen. Und 
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in den Verhandlungen mit Moskau und Ostberlin folgte er der Devise: Lieber das halbe 
Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.  
Das machte den "Bundeskanzler der Alliierten" - so die Schmähung des SPD-Vorsitzenden 
Kurt Schumacher - für die amerikanische Besatzungsmacht zum idealen Statthalter in der Zeit 
des Kalten Krieges: Der Alte war, schon aus Eigeninteresse am Machterhalt, völlig unemp-
fänglich für alle Avancen aus dem Osten. Den von Washington geforderten Aufbau der Bun-
deswehr und den Eintritt in die NATO (1955) setzte Adenauer zuverlässig gegen die sozial-
demokratische Opposition durch, die Kommunistische Partei ließ er 1956 gleich ganz verbie-
ten. 
Diese Haltung stabilisierte zwar den Teilstaat, verhinderte aber die Einheit Deutschlands. Da-
bei hätte es diese Chance gegeben: 1951 schlug DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl einen 
Fahrplan zur Wiedervereinigung vor, den Adenauer ablehnte und mit einem Gegenvorschlag 
konterte. "Danach hätte der erste Schritt in freien gesamtdeutschen Wahlen zu einer National-
versammlung bestanden, zu der sämtliche Parteien zugelassen werden sollten. Zur großen 
Überraschung westlicher Beobachter ging Ost-Berlin auf diese Forderung ein", faßt der Histo-
riker Gregor Schöllgen in einer Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung 
zusammen. Doch paradoxerweise verweigerte sich Adenauer erneut. 
Der nächste Vorstoß kam direkt aus Moskau. Diktator Josef Stalin bot ihm April 1952 ein 
neutrales Deutschland an, alle fremden Truppen sollten abgezogen werden und dann freie 
Wahlen stattfinden. Auch dieser Vorschlag wurde von den Westmächten torpediert. Ihre List: 
Der Urnengang sollte von den Vereinten Nationen kontrolliert werden - was damals für die 
UdSSR unannehmbar war, da die USA unter formalem Kommando der UNO gerade einen 
Krieg gegen das sozialistische Nordkorea führten. 
Adenauers Entgegenkommen gegenüber den Besatzern ging sogar so weit, im Jahr 1954/55 
die Herauslösung des Saarlandes aus Deutschland und dessen Wirtschafts- und Währungsuni-
on mit Frankreich zu billigen. Das Vorhaben scheiterte nur an der Hybris in Paris: Dort wollte 
man das sogenannte Saarstatut durch eine Volksabstimmung bestätigen lassen und ging von 
einer sicheren Mehrheit bei den Saarländern aus. Doch die stimmten mit über zwei Dritteln 
für die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik - und ermöglichten damit eine erste kleine Wieder-
vereinigung. 
Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.  
Adenauers Devise 
Es spricht jedoch für Adenauer, daß er trotz aller Westverbundenheit auch weiter die Fühler 
nach Osten ausstreckte. Ein großartiges Resultat zeigte sein Moskau-Besuch im Jahr 1955 - 
dort konnte er die Freilassung der verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen aushandeln. 
Selbst Spuren zu einer "geheimen Ostpolitik" (Schöllgen) finden sich in den Akten.  
Bei einer Unterredung mit dem sowjetischen Botschafter Andrej A. Smirnow 1958 in Bonn 
fragte er unvermittelt, ob die Russen bereit wären, "der Sowjetzone den Status von Österreich 
zu geben", also die neutrale Eigenstaatlichkeit. Doch die Initiative verlief im Sande, wohl 
auch, weil Moskau mit SED-Chef Walter Ulbricht schon an Plänen zur Abriegelung der Zo-
nengrenze arbeitete. Adenauers Mut kam zu spät. 
Zwischen Washington und Paris 
Die Wiedervereinigung, die Adenauer 1952 als Geschenk Moskaus nicht akzeptieren wollte, 
erhoffte er sich durch eine Politik der Stärke an der Seite der NATO, die auch die Bereitschaft 
zur militärischen Konfrontation einschloß. Tatsächlich galt in den USA zu Anfang der 1950er 
die Doktrin des sogenannten Rollback - und im Koreakrieg gab es Planungen, dieses Zurück-
drängen des sowjetischen Einflusses auch mit Hilfe von Atomwaffen durchzusetzen. Doch der 
Sputnik-Schock kühlte die Gemüter ab: Mit dem weltweit ersten Start eines Satelliten demon-
strierten die Sowjets 1957, daß ihre Raketen auch den amerikanischen Kontinent erreichen 
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konnten. 
In der Folge nahm die Bereitschaft der USA rapide ab, für die Wiedervereinigung in einen 
Krieg zu ziehen, der auch ihr eigenes Territorium hätte verwüsten können. Adenauer war frei-
lich kein Hasardeur: Nach dem Mauerbau zeigte er sich zwar enttäuscht über die Zurückhal-
tung von Präsident John F. Kennedy - für ihn ein "Schaumschläger" -, aber goß selbst auch 
kein Öl ins Feuer und besuchte die "Frontstadt" in den heißen Tagen nach dem 13. August 
1961 nicht. Dennoch stellte die neue US-Politik die Union vor ein Dilemma. 

 
Nicht nur im Bundestagswahlkampf 1953 setzte die CDU auf harten Antikommunismus. Foto: 
CDU, KAS, CC-BY-SA 3.0 DE 
Zwei Fraktionen bildeten sich heraus: Die Atlantiker um Außenminister Gerhard Schröder 
(nicht zu verwechseln mit dem wesentlich jüngeren SPD-Politiker) und Wirtschaftsminister 
Ludwig Erhard standen gegen die Gaullisten um Strauß und Adenauer. Diese versuchten mit 
den Franzosen die Lücke zu schließen, die das amerikanische Desengagement in der deut-



 229 

schen Frage gelassen hatte. Besonders Strauß war eifrig und hatte schon 1957/58 mit Paris an 
einer Atomwaffenzusammenarbeit gebastelt. Es gibt Hinweise darauf, daß sein Sturz in der 
Spiegel-Affäre 1962 nicht ohne Hilfestellung der amerikanischen Geheimdienste zustande 
kam. 
Adenauer stellte es klüger an. Sein Besuch in Frankreich 1962 fand in der alten Krönungsstadt 
Reims ihren Höhepunkt bei einer deutsch-französischen Truppenparade - 17 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine ungeheure Symbolik! -, und die Gegenvisite De Gaulles im selben 
Jahr glich geradezu einem Triumphzug. Im Januar 1963 wurde ein deutsch-französischer Ver-
trag unterzeichnet, der eine privilegierte Zusammenarbeit beider Staaten vorsah und von Kri-
tikern als antiamerikanisch interpretiert wurde.  
Doch der Druck der Atlantiker, auch in der CDU, war so stark, daß der Vereinbarung in der 
deutschen Fassung eine Präambel vorangestellt wurde, die das Dokument weitgehend entwer-
tete. De Gaulle mußte seinen Weg, der ihn zum Austritt aus der Militärstruktur der NATO 
führen sollte, allein weitergehen - die BRD blieb an der Seite der USA. 
Ausländer rein! 
Die verhängnisvollste Entscheidung der Ära Adenauer war der Beginn des Gastarbeiter-
Imports. Verantwortlich dafür war Ludwig Erhard, der als Wirtschaftsminister von 1949 bis 
1963 für den Wiederaufbau verantwortlich war und deswegen großes Ansehen im Volk hatte, 
aber vor allem die Interessen der Großkonzerne vertrat. Diese kapitalistische Orientierung 
stand am Beginn der Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer ab Mitte der 1950er Jahre, 
wie der spätere SPD-Kanzler Helmut Schmidt im Rückblick feststellte: "Im Grunde genom-
men ging es ihm darum, durch Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte das Lohnniveau nied-
rig zu halten. Mir wäre statt dessen lieber gewesen, die deutschen Löhne wären gestiegen." 
1955 kam es zu einer wichtigen Weichenstellung: "Daß sich die deutsche Bundesregierung 
damals zur Anwerbung von Türken entschied - in deren Folge die Zahl der Ausländer in 
Deutschland von 700.000 (1961) auf drei Millionen (1971) stieg - ergab sich vor allem auf 
Drängen der deutschen Industrie.  
Und: Es war die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die die Bundesre-
gierung aufforderte, die im Anwerbeabkommen mit der Türkei festgelegte Befristung der 
Aufenthaltserlaubnis auf zwei Jahre, ein Rotationsprinzip, zu revidieren", faßt ein Artikel in 
der Tageszeitung Die Welt vom 5. Dezember 2006 zusammen. 
Die verhängnisvollste Entscheidung der Ära Adenauer war der Beginn des Gastarbei-
ter-Imports. 
Ein letztes Mal versuchte die Politik im Jahre 1973 gegenzusteuern - die Bundesregierung 
verfügte einen Anwerbestopp. Kanzler Willy Brandt (SPD) postulierte in der ARD: "Wir 
müssen an die eigenen Landsleute zuerst denken." Wieder intervenierten die Großkonzerne. 
"Damals", so schrieb der frühere Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl (CSU) 1983, 
"haben Herr Schleyer und mit ihm die meisten Arbeitgeber eine solche Politik der Rotation 
aber abgelehnt, weil er sagte, das kostet uns viel Geld, da müssen wir alle fünf Jahre neue 
Leute anlernen. Ich habe das für einen Fehler gehalten, und es zeigt sich jetzt, daß es ein Feh-
ler war". …<< 
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Gebiete des Deutsches Reich (Fläche in qkm, Bevölkerung per 31.12.1950:  
 

Deutsche Provinzen, Länder und 
Landesteile 

Fläche in qkm  
Stand: 1950 

Deutsche Bevölkerung  
Stand: 1950 

Einwohner je qkm 
Stand: 1950 

    
Westdeutschland (BRD) 245.275 47.589.300 194 
Berlin 890 3.325.200 3.736 
Saargebiet 2.559 948.700 371 
Sowjetische Besatzungszone (DDR) 107.173 17.600.000 164 
 355.897 69.463.200 195 
Deutsche Ostgebiete (sowjetisch ver-
waltete Gebiete im Nordteil Ost-
preußens) 

 
 

  13.200 

 
 
. 

. 

Deutsche Ostgebiete (polnisch ver-
waltete Gebiete in Ostpreußen, Ost-
brandenburg, Schlesien, Danzig und 
Ostpommern) 

 
 
 

101.448 

 
 
 
. 

 
 
 
. 

 470.545 . . 

Quellen: KNAURS LEXIKON, München 1953 (x038/295). 
Deutschland mußte nach dem Zweiten Weltkrieg 24,4 % seines Staatsgebietes (in den Gren-
zen von 1937) abtreten. 
Die Wochenzeitung "DIE ZEIT" berichtete am 12. Juli 1951: >>Blitzgesetz gegen Landes-
verrat  
Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die Verfassungsmäßige Ord-
nung zu ändern, das Bundesgebiet einem fremden Staat einzuverleiben oder einen Teil des 
Bundesgebietes loszureißen ..., wird wegen Hochverrats mit lebenslangem Zuchthaus oder mit 
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft ..."  
Der Hochverratsparagraph, den die Besatzungsmächte 1945 eiligst abgeschafft hatten, tritt 
jetzt in der Strafrechtsnovelle; die in dieser Woche im Bundestag behandelt wurde, wieder ins 
Leben. Sechs Jahre lang war Deutschland das einzige Land der Welt, in dem Hoch- und 
Landesverrat erlaubt waren. Seither hat man eingesehen, daß es dabei nicht bleiben kann.  
An den Hochverratsparagraphen schließen sich Bestimmungen an, die den Bundespräsidenten 
betreffen, den Schutz seines Lebens und den "Hochverräterischen Zwang", worunter die ge-
waltsame Verhinderung des Bundespräsidenten an der Ausübung seiner verfassungsmäßigen 
Befugnisse zu verstehen ist. Die Paragraphen über den Landesverrat schützen erstmalig in der 
Nachkriegszeit wieder das Staatsgeheimnis, anscheinend auch gegenüber den Besatzungs-
mächten, und stellen die Aufnahme von Beziehungen mit fremden Regierungen, Parteien und 
Vereinigungen unter Strafe, wenn sie in der Absicht erfolgen, einen Krieg oder Zwangs-
maßregeln gegen die Bundesrepublik herbeizuführen.  
Während die Tatbestände des Hoch- und Landesverrats traditionell sind, versucht die Novelle 
in dem Abschnitt "Staatsgefährdung" neue Tatbestände zu erfassen. Hier findet man das De-
likt des "Verfassungsverrats", der als ein Versuch definiert wird, "unter Mißbrauch oder An-
maßung von Hoheitsbefugnissen" den Bestand der Bundesrepublik zu beeinträchtigen oder die 
Verfassungsgrundsätze zu beseitigen.  
Da zumindest der Mißbrauch von Hoheitsbefugnissen nur von der Regierung und ihren Orga-
nen ausgeführt werden kann, scheint sich die Bestimmung in erster Linie gegen treulose Be-
auftragte des Staates selbst zu richten. Unter den Verfassungsgrundsätzen befindet sich das 
Recht auf freie Wahlen, die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit von Handlungen der Bundes-
organe und der Gerichte, der Schutz der verfassungsmäßigen Grundrechte gegen Beeinträchti-
gung durch Gewalt und Einschüchterung.  
Ein Delikt der Staatsgefährdung ist nach der Novelle bemerkenswerterweise auch die Aus-
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sperrung und der Streik in Verkehrs-, Nachrichten- und sonstigen lebenswichtigen Betrieben, 
falls die Absicht vorliegt, die Verfassungsgrundsätze zu beseitigen und zu untergraben; ein 
anderes ist die Durchführung eines Nachrichtendienstes zugunsten einer fremden Regierung, 
Partei oder Vereinigung, weiter der ungenehmigte Import und Vertrieb von Druckwerken, die 
gegen den Bestand der Bundesrepublik oder die Verfassungsgrundsätze gerichtet sind. Zur 
Staatsgefährdung gehört auch die Verächtlichmachung des Bundes, der Länder und ihrer Sym-
bole, sowie die Verunglimpfung der Regierungen, der Parlamente, der Obersten Gerichte und 
ihrer Mitglieder.  
Aus dieser knappen Inhaltsangabe sieht man, daß es sich um ein umfangreiches Staatsschutz-
gesetz handelt, das jetzt in das Strafgesetz eingebaut und ganz wesentliche Relationen des po-
litischen Lebens regeln wird. Man muß daher die Hast bedauern, mit der ein solches Gesetz, 
von dem man seit einem Jahr nichts mehr gehört hat, jetzt knapp vor den Parlamentsferien, 
innerhalb weniger Tage erledigt wird.  
Daß die Bundesrepublik die Handhaben erhält, die sie zur Selbstverteidigung gegen den Tota-
litarismus nach innen und außen braucht, ist gewiß dringlich, doch muß man sich fragen, ob 
hier nicht in aller Eile das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Zum Beispiel scheint es 
uns, daß die Bestimmungen über die Verächtlichmachung der Bundesorgane, mit denen man 
mangels einer genauen Definition des Terminus "Verunglimpfung" jede Kritik, die der Regie-
rung oder den Abgeordneten unangenehm ist, ja sogar jede kritische Karikatur unter Anklage 
stellen könnte, einer genauen Prüfung nicht nur durch den Rechtsausschuß des Parlaments, 
sondern auch durch die Öffentlichkeit bedürfen.  
Ähnlich steht es um manchen anderen Paragraphen, der auf einen bestimmten Tatbestand hin 
konzipiert sein mag, möglicherweise aber gleichzeitig auf andere Tatbestände anwendbar ist, 
die für strafbar zu erklären, sich als bedenklich herausstellen könnte. Geduld wäre auch 
deshalb am Platze, weil es hier um größere Dinge geht, als um ein Steuergesetz oder um neue 
Ausgaben. Diese Strafrechtnovelle kann sehr wohl ein Schicksalsgesetz der Bundesrepublik 
werden.<< 
Bundeskanzler Adenauer sprach am 9. Juli 1952 im Bundestag über die geplante Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft (x156/97-98): >>... Auch die Integration Westeuropas, meine 
Damen und Herren, schreitet fort.  
Sie begann mit dem Europarat, sie erhielt den ersten kräftigen Anstoß durch den Abschluß 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, den Schuman-Plan. 
... Er wird die Integration Europas in kräftiger Weise fördern. Der Vertrag über die Europäi-
sche Verteidigungsgemeinschaft wird, wie ich schon ausführte, die Integration Westeuropas 
ein großes Stück vorwärts bringen.  
Leider können wir infolge der gesamten internationalen Lage zur Zeit immer nur von der Inte-
gration Westeuropas sprechen. Aber alle diese Pakte, die die Integration fördern, und diejeni-
gen, die noch zu schließen sind, um sie zu vollenden, sehen den Beitrag auch der anderen eu-
ropäischen Länder vor und werden ihn vorsehen, so daß wir mit Bestimmtheit hoffen können, 
im Laufe der Zeit zu einer Integration ganz Europas zu kommen.  
(... Zuruf von der KPD: Bis zum Ural! ...) 
Lassen Sie mich jetzt noch die Lage der Bundesrepublik infolge der seit 1945 eingetretenen 
Entwicklung skizzieren.  
Die Bundesrepublik steht noch unter Besatzungsstatut. Sie ist unbewaffnet. Sie ist nicht in der 
Lage, sich zu verteidigen. Sie ist - und darauf lassen sie mich besonders hinweisen - zur Zeit 
rechtlich gesehen nur Objekt politischer und strategischer Überlegungen. ... 
Durch den Einbau in das größte Verteidigungssystem der Geschichte erhalten wir die denkbar 
größte Sicherheit, und, meine Damen und Herren, wir sind nicht mehr Objekt politischer und 
strategischer Überlegungen, sondern wir werden Mithandelnde. 
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... Solange wir besetztes Land sind, solange wir uns nicht in das westliche Verteidigungssy-
stem eingefügt haben, sind wir ein Niemandsland zwischen 2 großen Mächtegruppen. ... 
Wenn wir Mithandelnde werden, können wir auch unsere Kraft dafür einsetzen, daß die be-
stehenden Spannungen zwischen Ost und West auf friedlichem Wege gelöst werden.  
Bleiben wir Objekt, so haben wir diese Möglichkeit nicht. ...<< 
Während der "Pariser Konferenz" (19. bis 23. Oktober 1954) wurde der sog. "Deutschlandver-
trag" (Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA, 
Großbritannien und Frankreich) vom 26. Mai 1952 geändert.  
Das Pariser Protokoll vom 23. Oktober 1954 über die Beendigung des Besatzungsregimes in 
der Bundesrepublik Deutschland lautete wie folgt (x101/203-209):  
>>Vertrag  
über die Beziehungen  
zwischen der Bundesrepublik Deutschland  
und den Drei Mächten  
(in der gemäß Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die 
Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung.) 
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,  
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,  
DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND  
und  
DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK  
HABEN zur Festlegung der Grundlagen ihres neuen Verhältnisses den folgenden Vertrag ge-
schlossen: 
Artikel 1 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden die Vereinigten Staaten von Amerika, das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik (in 
diesem Vertrag und in den Zusatzverträgen auch als "Drei Mächte" bezeichnet) das Besat-
zungsregime in der Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und die Alliierte 
Hohe Kommission sowie die Dienststellen der Landeskommissare in der Bundesrepublik auf-
lösen. 
(2) Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über ihre 
inneren und äußeren Angelegenheiten haben. 
Artikel 2 
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung Deutschlands und 
den Abschluß eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei Mächte die bisher von 
ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und 
auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer 
friedensvertraglichen Regelung. Die von den Drei Mächten beibehaltenen Rechte und Ver-
antwortlichkeiten in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der 
Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Artikeln 4 und 5 dieses 
Vertrags. 
Artikel 3 
(1) Die Bundesrepublik wird ihre Politik in Einklang mit den Prinzipien der Satzung der Ver-
einten Nationen und mit den im Statut des Europarates aufgestellten Zielen halten. 
(2) Die Bundesrepublik bekräftigt ihre Absicht, sich durch ihre Mitgliedschaft in internationa-
len Organisationen, die zur Erreichung der gemeinsamen Ziele der freien Welt beitragen, mit 
der Gemeinschaft der freien Nationen völlig zu verbinden. Die Drei Mächte werden zu gege-
bener Zeit Anträge der Bundesrepublik unterstützen, die Mitgliedschaft in solchen Organisa-
tionen zu erlangen. 
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(3) Bei Verhandlungen mit Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine Beziehungen unter-
hält, werden die Drei Mächte die Bundesrepublik in Fragen konsultieren, die deren politische 
Interessen unmittelbar berühren. 
(4) Auf Ersuchen der Bundesregierung werden die Drei Mächte die erforderlichen Vorkeh-
rungen treffen, die Interessen der Bundesrepublik in ihren Beziehungen zu anderen Staaten 
und in gewissen internationalen Organisationen oder Konferenzen zu vertreten, soweit die 
Bundesrepublik dazu nicht selbst in der Lage ist. 
Artikel 4 
(1) Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag behalten 
die Drei Mächte weiterhin ihre bisher ausgeübten oder innegehabten Rechte in bezug auf die 
Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik.  
Die Aufgabe dieser Streitkräfte wird die Verteidigung der freien Welt sein, zu der die Bundes-
republik und Berlin gehören. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 5 Absatz (2) die-
ses Vertrags bestimmen sich die Rechte und Pflichten dieser Streitkräfte nach dem Vertrag 
über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesre-
publik Deutschland (im folgenden als "Truppenvertrag” bezeichnet), auf den in Artikel 8 Ab-
satz (1) dieses Vertrags Bezug genommen ist. 
(2) Die von den Drei Mächten bisher ausgeübten oder innegehabten und weiterhin beizubehal-
tenden Rechte in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland werden von 
den Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt, soweit sie für die Ausübung der im ersten 
Satz des Artikels 2 dieses Vertrags genannten Rechte erforderlich sind.  
Die Bundesrepublik ist damit einverstanden, daß vom Inkrafttreten der Abmachungen über 
den deutschen Verteidigungsbeitrag an Streitkräfte der gleichen Nationalität und Effektivstär-
ke wie zur Zeit dieses Inkrafttretens in der Bundesrepublik stationiert werden dürfen. Im Hin-
blick auf die in Artikel 1 Absatz (2) dieses Vertrags umschriebene Rechtsstellung der Bundes-
republik und im Hinblick darauf, daß die Drei Mächte gewillt sind, ihre Rechte betreffend die 
Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik, soweit diese betroffen ist, nur in vol-
lem Einvernehmen mit der Bundesrepublik auszuüben, wird diese Frage in einem besonderen 
Vertrag geregelt. 
Artikel 5 
(1) Für die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte gelten bis zum Inkrafttreten der 
Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag die folgenden Bestimmungen: 
(a) Die Drei Mächte werden die Bundesregierung in allen die Stationierung dieser Streitkräfte 
betreffenden Fragen konsultieren, soweit es die militärische Lage erlaubt. Die Bundesrepublik 
wird nach Maßgabe dieses Vertrags und der Zusatzverträge im Rahmen ihres Grundgesetzes 
mitwirken, um diesen Streitkräften ihre Aufgabe zu erleichtern. 
(b) Die Drei Mächte werden nur nach vorheriger Einwilligung der Bundesrepublik Truppen 
eines Staates, der zur Zeit keine Kontingente stellt, als Teil ihrer Streitkräfte im Bundesgebiet 
stationieren. Jedoch dürfen solche Kontingente im Falle eines Angriffs oder unmittelbar dro-
henden Angriffs ohne Einwilligung der Bundesrepublik in das Bundesgebiet gebracht werden, 
dürfen dagegen nach Beseitigung der Gefahr nur mit Einwilligung der Bundesrepublik dort 
verbleiben. 
(2) Die von den Drei Mächten bisher innegehabten oder ausgeübten Rechte in bezug auf den 
Schutz der Sicherheit von in der Bundesrepublik stationierten Streitkräften, die zeitweilig von 
den Drei Mächten beibehalten werden, erlöschen, sobald die zuständigen deutschen Behörden 
entsprechende Vollmachten durch die deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch in 
Stand gesetzt sind, wirksame Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte zu 
treffen, einschließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu begegnen.  
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Soweit diese Rechte weiterhin ausgeübt werden können, werden sie nur nach Konsultation mit 
der Bundesregierung ausgeübt werden, soweit die militärische Lage eine solche Konsultation 
nicht ausschließt, und wenn die Bundesregierung darin übereinstimmt, daß die Umstände die 
Ausübung derartiger Rechte erfordern. Im übrigen bestimmt sich der Schutz der Sicherheit 
dieser Streitkräfte nach den Vorschriften des Truppenvertrags oder den Vorschriften des Ver-
trags, welcher den Truppenvertrag ersetzt, und nach deutschem Recht, soweit nicht in einem 
anwendbaren Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
Artikel 6 
(1) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik hinsichtlich der Ausübung ihrer Rechte in 
bezug auf Berlin konsultieren. 
(2) Die Bundesrepublik ihrerseits wird mit den Drei Mächten zusammenwirken, um es ihnen 
zu erleichtern, ihren Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin zu genügen. 
Artikel 7 
(1) Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen 
Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedens-
vertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften 
Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, daß die endgültige Festlegung der Gren-
zen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muß. 
(2) Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten 
zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein 
wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie 
die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist. 
(3) (gestrichen) 
(4) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik in allen Angelegenheiten konsultieren, wel-
che die Ausübung ihrer Rechte in bezug auf Deutschland als Ganzes berühren. 
Artikel 8 
(1) (a) Die Unterzeichnerstaaten haben die folgenden Zusatzverträge geschlossen: 
Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der 
Bundesrepublik Deutschland; 
Finanzvertrag; 
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen. 
(b) Der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder 
in der Bundesrepublik Deutschland und das am 26. Mai 1952 in Bonn unterzeichnete Ab-
kommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der durch 
das Protokoll vom 26. Juli 1952 abgeänderten Fassung bleiben bis zum Inkrafttreten neuer 
Vereinbarungen über die Rechte und Pflichten der Streitkräfte der Drei Mächte und sonstiger 
Staaten, die Truppen auf dem Gebiet der Bundesrepublik unterhalten, in Kraft.  
Die neuen Vereinbarungen werden auf der Grundlage des in London am 19. Juni 1951 zwi-
schen den Parteien des Nordatlantikpakts über den Status ihrer Streitkräfte unterzeichneten 
Abkommens getroffen, ergänzt durch diejenigen Bestimmungen, die im Hinblick auf die be-
sonderen Verhältnisse in bezug auf die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte erfor-
derlich sind. 
(c) Der Finanzvertrag bleibt bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen in Kraft, über die 
gemäß Artikel 4 Absatz (4) jenes Vertrags mit anderen Mitgliedstaaten der Nordatlantikpakt-
Organisation verhandelt wird, die Truppen im Bundesgebiet stationiert haben. 
(2) Während der in Artikel 6 Absatz (4) des Ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg- 
und Besatzung entstandener Fragen vorgesehenen Übergangszeit bleiben die in jenem Absatz 
erwähnten Rechte der drei Unterzeichnerstaaten erhalten. 
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Artikel 9 
(1) Es wird ein Schiedsgericht errichtet werden, das gemäß den Bestimmungen der beigefüg-
ten Satzung tätig werden wird. 
(2) Das Schiedsgericht ist ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten, die sich zwischen 
der Bundesrepublik und den Drei Mächten aus den Bestimmungen dieses Vertrags oder der 
beigefügten Satzung oder eines der Zusatzverträge ergeben und welche die Parteien nicht 
durch Verhandlungen oder auf eine andere zwischen allen Unterzeichnerstaaten vereinbarte 
Weise beizulegen vermögen, soweit sich nicht aus Absatz (3) dieses Artikels oder aus der bei-
gefügten Satzung oder aus den Zusatzverträgen etwas anderes ergibt. 
(3) Streitigkeiten, welche die in Artikel 2, den ersten beiden Sätzen des Absatzes (1) des Arti-
kels 4, dem ersten Satz des Absatzes (2) des Artikels 4 und den ersten beiden Sätzen des Ab-
satzes (2) des Artikels 5 angeführten Rechte der Drei Mächte oder Maßnahmen auf Grund der 
Rechte berühren, unterliegen nicht der Gerichtsbarkeit des Schiedsgerichtes oder eines ande-
ren Gerichtes. 
Artikel 10 
Die Unterzeichnerstaaten überprüfen die Bestimmungen dieses Vertrags und der Zusatzver-
träge: 
(a) auf Ersuchen eines von ihnen im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands oder einer 
unter Beteiligung oder mit Zustimmung der Staaten, die Mitglieder dieses Vertrags sind, er-
zielten internationalen Verständigung über Maßnahmen zur Herbeiführung der Wiederverei-
nigung Deutschlands oder der Bildung einer europäischen Föderation, oder 
(b) in jeder Lage, die nach Auffassung aller Unterzeichnerstaaten aus einer Änderung grund-
legenden Charakters in den zur Zeit des Inkrafttretens des Vertrags bestehenden Verhältnissen 
entstanden ist. 
In beiden Fällen werden sie in gegenseitigem Einvernehmen diesen Vertrag und die Zusatz-
verträge in dem Umfang ändern, der durch die grundlegende Änderung der Lage erforderlich 
oder ratsam geworden ist. 
Artikel 11 
(1) (gestrichen) 
(2) (gestrichen) 
(3) Dieser Vertrag und die Zusatzverträge werden in den Archiven der Regierung der Bundes-
republik Deutschland hinterlegt; diese wird jedem Unterzeichnerstaat beglaubigte Ausferti-
gungen übermitteln und jeden Unterzeichnerstaat vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ver-
trags und der Zusatzverträge in Kenntnis setzen. 
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten von ihren Regierungen gehörig beglau-
bigten Vertreter diesen Vertrag unterschrieben. 
Geschehen zu BONN am sechsundzwanzigsten Tage des Monats Mai 1952 in deutscher, eng-
lischer und französischer Sprache, wobei alle drei Fassungen gleichermaßen authentisch sind. 
Für die Bundesrepublik Deutschland gezeichnet: 
Adenauer 
 
Für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland gezeichnet: 
Anthony Eden 
 
Für die Vereinigten Staaten von Amerika gezeichnet: 
Dean Acheson 
 
Für die Französische Republik gezeichnet: 
Robert Schuman<< 
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Die westlichen Siegermächte wandelten in den Pariser Verträgen auch den am 17.03.1948 
gegründeten Brüsseler Beistandspakt (zwischen Großbritannien, Frankreich, Niederlande, 
Belgien und Luxemburg) in die Westeuropäische Union (WEU) um.  
Die Bundesrepublik Deutschland und Italien wurden 1954 Mitglieder der WEU. Die Pariser 
Verträge regelten ferner auch die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO 
(Ermächtigung zur Aufstellung von Truppen im Rahmen der NATO). Der französische Mini-
sterpräsident Mendes-France und Bundeskanzler Adenauer unterzeichneten in Paris außerdem 
ein Abkommen über das sog. "Saarstatut" (politische Autonomie, aber völkerrechtliche Ver-
tretung durch die Westeuropäische Union und wirtschaftliche Bindung an Frankreich). 
Am 5. Mai 1955 traten die Pariser Verträge in Kraft: Die Bundesrepublik Deutschland erhielt 
endlich die zugesagte Souveränität und fast alle Hoheitsrechte. Das Besatzungsstatut entfiel.  
Es blieben jedoch weiterhin folgende Einschränkungen: Truppenstationierung, Berlin-Status, 
Wiedervereinigungs- und Friedensvertragsfrage. 
Die Bundesrepublik Deutschland trat am 7. Mai 1955 der Westeuropäischen Union (WEU) 
bei. 
Am 9. Mai 1955 wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Nordatlantischen Ver-
teidigungsgemeinschaft (NATO). Die geplante deutsche Bundeswehr wurde bereits in die 
NATO-Strukturen integriert. Die Bundesrepublik Deutschland erklärte sich bereit, auf die 
Entwicklung von ABC-Waffen zu verzichten. 
 
Zusammenfassung der Gründung eines west- und mitteldeutschen Staates 
Am 20. März 1948 fand die letzte Sitzung des Alliierten Kontrollrats statt. Marschall Wassili 
D. Sokolowski (1897-1968, ab 1946 Oberkommandierender der sowjetischen Truppen in der 
SBZ) protestierte gegen die antisowjetische Haltung der Westmächte und verließ vorzeitig die 
Sitzung des Alliierten Kontrollrats. Die Viermächte-Verwaltung Deutschlands wurde damit 
beendet, denn der Alliierte Kontrollrat nahm die Arbeit später nicht mehr auf. Danach begann 
der sog. "Kalte Krieg" mit scharfer Propaganda, Druckmitteln und Zwangsmaßnahmen aller 
Art.  
Dieser "Kalte Krieg" hatte für Deutschland verhängnisvolle Folgen, denn er besiegelte langfri-
stig die deutsche Spaltung. Er zwang die Mittel- und Westdeutschen, Partei zu ergreifen, so 
daß die Wiedervereinigung Deutschlands jahrzehntelang unmöglich wurde. Der wirtschaftli-
che und politische Aufbau Westdeutschlands und der militärische Schutz Westeuropas wur-
den nachweislich mit dem vorläufigen Verzicht auf die Wiederherstellung Deutschlands er-
kauft. 
Die Londoner Sechsmächte-Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) endete mit der Empfeh-
lung, eine Verfassung zu erstellen (x156/56): >>... Die Delegationen sind der Ansicht, daß die 
Bevölkerung in den Ländern die Ausarbeitung einer Verfassung wünscht, die Bestimmungen 
enthält, die von allen deutschen Ländern angenommen werden können, sobald die Umstände 
es zulassen.  
Die Delegationen sind daher übereingekommen, ihren Regierungen zu empfehlen, daß die 
Militärgouverneure eine gemeinsame Sitzung mit den Ministerpräsidenten der Westzonen 
Deutschlands abhalten sollen. Auf dieser Sitzung werden die Ministerpräsidenten Vollmacht 
erhalten, eine verfassunggebende Versammlung zur Ausarbeitung einer Verfassung einzube-
rufen, die von den Ländern zu genehmigen sein wird. 
Die Abgeordneten dieser verfassunggebenden Versammlung werden von den einzelnen Län-
dern nach Bestimmungen ernannt werden, die von den einzelnen Länderparlamenten selbst 
festgelegt werden. 
Diese Verfassung soll so beschaffen sein, daß sie es den Deutschen ermöglicht, ihren Teil da-
zu beizutragen, die augenblickliche Teilung Deutschlands wieder aufzuheben, allerdings nicht 
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durch die Wiedererrichtung eines zentralistischen Reiches, sondern mittels einer föderativen 
Regierungsform, die die Rechte der einzelnen Staaten angemessen schützt und gleichzeitig 
eine angemessene zentrale Gewalt vorsieht und die Rechte und Freiheiten des Individuums 
garantiert. 
Wenn die Verfassung, die von der verfassunggebenden Versammlung vorbereitet wird, nicht 
gegen diese allgemeinen Grundsätze verstößt, werden die Militärgouverneure die Bevölke-
rung in den betreffenden Staaten zur Ratifizierung ermächtigen. ...<< 
Der nordamerikanische Historiker John Gimbel (1922-1992) schrieb später über die Hinter-
gründe der "Londoner Empfehlung" (x156/54): >>Die Art, in der die Londoner Empfehlung 
zur Bildung einer westdeutschen Regierung erfüllt wurde, zeigt also, daß die demokratischen 
Ideen hinter alliierten Interessen zurückstehen mußten und daß die Alliierten auf bestimmten 
Bedingungen, Strukturen und Machtverhältnissen bestanden, die die Deutschen vielleicht aus 
freien Stücken akzeptiert hätten, vielleicht aber auch nicht.  
Diese Unnachgiebigkeit hat ihre besondere Bedeutung, weil sich daraus ersehen läßt, daß die 
alliierte Entscheidung, die Bonner Regierung zu errichten, nicht wesentlich von den bisher in 
der Besatzungspolitik geltenden Grundsätzen und Bemühungen abwich. Die Ereignisse der 
Jahre 1948 und 1949 sind daher die Fortführung einer bestimmten politischen Linie und nicht 
ein Bruch. Sie stellen in gewissem Sinne nur ein weiteres Experiment dar, einen weiteren 
pragmatischen Versuch, mit Hilfe einer deutschen Auftragsregierung fundamentale Ziele der 
Alliierten zu verwirklichen.  
Die Entscheidung, eine westdeutsche Regierung zu errichten, war nicht mit der Freigabe von 
Interessen verbunden. Es läßt sich vielmehr nachweisen, daß die Anstrengungen, bestimmte 
alliierte Ziele und Bemühungen weiter zu verfolgen, noch verstärkt wurden. ...<< 
Am 18. Juni 1948 verkündeten die westlichen Militärregierungen im Rundfunk, daß am 21. 
Juni die DM-Währung in den drei Westzonen eingeführt werden soll. 
Jack Bennett (oberster Finanzberater der US-Regierung) informierte über die bevorstehende 
Währungsreform (x112/529): >>Die neue Währung heißt "Deutsche Mark". ...<< 
Die westlichen Alliierten verkündeten am 19. Juni 1948 weitere Einzelheiten zur Währungsre-
form (x112/531): >>... Das erste Gesetz zur Neuordnung des deutschen Geldwesens ist von 
den Militärregierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs verkündet 
worden und tritt am 20. Juni in Kraft.  
Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen.  
Das neue Geld heißt "Deutsche Mark", jede Deutsche Mark hat 100 Deutsche Pfennige.  
Das alte Geld, die Reichsmark, die Rentenmark und die alliierte Militärmark, ist vom 21. Juni 
an ungültig.<<  
Marschall Wassili D. Sokolowski (1897-1968, 1946-48 Oberkommandierender der sowjeti-
schen Truppen in der SBZ) verbot am 19. Juni 1948 das Westgeld in Groß-Berlin sowie in der 
Ostzone und ordnete die völlige Schließung der Zonengrenzen für den Personenverkehr an. 
Am 20. Juni 1948 wurde in den Westzonen die Währungsreform durchgeführt.  
Jeder Westdeutsche erhielt ein "Kopfgeld" von 40 DM, das einen Monat später um 20 DM 
erhöht wurde. Sämtliche Forderungen wurden auf 10 % ihres Nennwertes abgewertet. Die 
Reichsmark-Geldkonten tauschte man im Verhältnis 100:6,5 in Deutsche Mark um (x069/-
214).  
Diese Währungsreform traf besonders die kleineren und mittleren Einkommensbezieher au-
ßerordentlich schwer. Die Besitzer von Sachwerten (Unternehmer, Kaufleute, Landwirte und 
andere) wurden durch die Währungsreform nachweislich bevorzugt und erhielten beträchtli-
che finanzielle Vorteile. Ihr Sachkapital wurde nicht reduziert und sie wurden gleichzeitig von 
90 % ihrer Verbindlichkeiten befreit. Die Währungsreform der Alliierten war für die große 
Mehrheit der Deutschen hart und ungerecht, aber sie schaffte trotz alledem eine solide Grund-
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lage für den deutschen Wiederaufbau und das spätere deutsche "Wirtschaftswunder".  
Am 23. Juni 1948 wurde gemäß SMAD-Befehl Nr. 111 die "Deutsche Mark der Deutschen 
Notenbank" in Ost-Berlin und in der SBZ eingeführt (das Umtauschverhältnis entsprach z.T. 
dem Tausch in den Westzonen).  
Am 24. Juni 1948 blockierten sowjetische Truppen sämtliche Land- und Wasserwege nach 
den Berliner Westsektoren und unterbrachen die Energieversorgung sowie Lebensmittel-
lieferungen aus der SBZ, um die West-Berliner Bevölkerung auszuhungern. Berlin konnte 
infolgedessen nur noch auf dem Luftweg versorgt werden. General Lucius Clay (1897-1978, 
von 1947-49 Militärgouverneur der US-Besatzungszone) erklärte am 24. Juni 1948 nach 
Rücksprache mit dem US-Präsidenten, daß man die Nordamerikaner nur durch einen Krieg 
aus Berlin vertreiben könnte (x116/235). 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erteilte am 26. Juni 1948 den Befehl, eine Luftbrük-
ke nach West-Berlin einzurichten ("Operation Vittels"). Im Verlauf der Aktion "Luftbrücke" 
flogen die Nordamerikaner und Briten bis zum Ende der Berliner Blockade (12. Mai 1949) in 
annähernd 200.000 Flügen rund 1,44 Millionen t Güter nach West-Berlin (x058/152). 
Der deutsche Historiker Michael Stürmer berichtete später über die Berlin-Blockade (x073/-
232): >>Die Blockade traf die USA fast ohne Panzertruppen und Infanterie in Europa. Gene-
ral Lucius D. Clay hat zwar für kurze Zeit erwogen, eine gepanzerte Kolonne von Hannover in 
Richtung Osten über die Autobahn rollen zu lassen und die russische Entschlossenheit hart zu 
testen. 
Die USA besaßen damals das Atomwaffenmonopol, und daß ihre Luftwaffe auch mit konven-
tionellen Waffen Städte auszuradieren vermochte, hatte der Zweite Weltkrieg erwiesen. Aber 
die Vereinigten Stabschefs in Washington winkten ab, zu hoch war das Kriegsrisiko, zu 
schwach die amerikanische Landmacht.  
Es gab damals militärische Studien der Amerikaner, wonach bei einem tatsächlichen bewaff-
neten Vordringen der Russen nichts bleiben würde als ein langer Rückzug auf die Pyrenäen. 
So kam es zur Luftbrücke, auf deren Höhepunkt alle 48 Sekunden ein "Rosinenbomber" auf 
den Berliner Flugfeldern landete. ...<< 
Die westlichen Militärgouverneure übergaben den 11 Ministerpräsidenten der 3 Westzonen 
am 1. Juli 1948 in Frankfurt die Richtlinien der Londoner Empfehlungen ("Frankfurter Do-
kumente") und beauftragten sie, einen Parlamentarischen Rat zu bilden, um eine Verfassung 
auszuarbeiten.  
Am 26. Juli 1948 einigten sich die westdeutschen Ministerpräsidenten und die westlichen Mi-
litärgouverneure in Frankfurt nach schwierigen Verhandlungen über die Annahme der Frank-
furter Dokumente. Die Militärgouverneure erlaubten danach die Erarbeitung und Aufstellung 
des deutschen Grundgesetzes. 
Der für die Erstellung von Richtlinien für ein "Grundgesetz" betraute Sachverständigen-Aus-
schuß überreichte am 24. August 1948 einen kommentierten Verfassungsentwurf (x063/630): 
>>(Nach Auffassung der meisten Sachverständigen) ... ist das Deutsche Reich als Staat und 
Rechtssubjekt nicht untergegangen, sondern lediglich desorganisiert und seiner Geschäftsfä-
higkeit beraubt worden.  
Es kann sich also nicht darum handeln, Deutschland staatlich neu zu konstituieren, sondern 
ausschließlich darum, es – wenn auch unter Beschränkung auf seine westlichen Gebiete – 
provisorisch neu zu organisieren, wie etwa Frankreich durch die Verfassung der Vierten Re-
publik nicht neu konstituiert, sondern nur neu organisiert worden ist. ... 
(Artikel 23 des Entwurfs bestimmte bereits:) Der Bund führt die schwarz-rot-goldene Flagge 
der Deutschen Republik. ... Die Flagge des Bundes kann nur Farben führen, die in der ge-
samtdeutschen Tradition begründet sind. Für die Wahl der Farben Schwarz-Rot-Gold war ent-
scheidend, daß diese Farben im alten Reichsschild geführt wurden und auch seit Beginn einer 
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deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung allgemein als Embleme der Deutschen Republik 
gegolten haben.<< 
Der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt (1896-1979, Prof. für Völkerrecht, 1949-66 und 1969-
72 Bundestagsvizepräsident) erklärte am 8. September 1948 während einer Sitzung im Parla-
mentarischen Rat (x156/61-63): >>Nunmehr hat man uns eine weitere Schicht der Volkssou-
veränität freigegeben. Wir müssen uns fragen: Ist das, was uns nunmehr freigegeben worden 
ist, der ganze verbliebene Rest der bisher gesperrten Volkssouveränität?  
Manche wollen die Frage bejahen; ich möchte sie energisch verneinen. Es ist nicht der ganze 
Rest freigegeben worden, sondern ein Teil dieses Restes. 
Zuerst räumlich betrachtet: Die Volkssouveränität ist, wo man von ihrer Fülle spricht, unteil-
bar. Sie ist auch räumlich nicht teilbar. Sollte man sie bei uns für räumlich teilbar halten, dann 
würde das bedeuten, daß man hier im Westen den Zwang zur Schaffung eines separaten 
Staatsvolkes setzt. Das will das deutsche Volk aber in den 3 Westzonen nicht sein! Es gibt 
kein westdeutsches Staatsvolk und wird keines geben! ...  
Nur das gesamte Volk kann "volkssouverän" handeln, und nicht eine Partikel davon. Ein Teil 
von ihm könnte es nur dann, wenn es legitimiert wäre, als Repräsentant der Gesamtnation zu 
handeln, oder wenn ein Teil des deutschen Volkes durch äußeren Zwang endgültig verhindert 
worden wäre, seine Freiheitsrechte auszuüben. Dann wäre ja nur noch der Rest, der bleibt, ein 
freies deutsches Volk, das deutsche Volkssouveränität ausüben könnte. 
Ist dieser Zustand heute schon eingetreten? Manche behaupten: Ja!  
Aber man sollte nicht vergessen: Noch wird verhandelt; noch ist man sich, zumindest offizi-
ell, darüber einig, in der Verschiedenheit der Zonenherrschaft ein Provisorium zu sehen, et-
was, das nach dem Willen aller, auch der Besatzungsmächte, vorübergehen soll. ... 
Eine gesamtdeutsche konstitutionelle Lösung wird erst möglich sein, wenn eines Tages eine 
deutsche Nationalversammlung in voller Freiheit wird gewählt werden können. Das setzt aber 
voraus, entweder die Einigung der 4 Besatzungsmächte über eine gemeinsame Deutschland-
Politik oder einen Akt der Gewalt nach der einen oder anderen Seite. ... 
Zu dieser räumlichen Einschränkung der Möglichkeit, Volkssouveränität auszuüben, kommt 
noch eine substantielle Einschränkung.  
Wenn man die Dokumente Nr. I und III liest, die die Militärbefehlshaber den Ministerpräsi-
denten übergeben haben, dann erkennt man, daß sich die Besatzungsmächte eine ganze Reihe 
von Sachgebieten und Befugnissen in eigener oder in konkurrierender Zuständigkeit vorbehal-
ten haben. Es gibt fast mehr Einschränkungen der deutschen Befugnisse in diesem Dokument 
Nr. I als Freigaben deutscher Befugnisse!  
Die erste Einschränkung ist, daß uns für das Grundgesetz bestimmte Inhalte auferlegt worden 
sind; weiter, daß wir das Grundgesetz, nachdem wir es hier beraten und beschlossen haben, 
den Besatzungsmächten zur Genehmigung werden vorlegen müssen.  
Dazu möchte ich sagen: Eine Verfassung, die ein anderer zu genehmigen hat, ist ein Stück der 
Genehmigungsberechtigten, aber kein reiner Ausfluß der Volkssouveränität der Genehmi-
gungspflichtigen! 
Die zweite Einschränkung ist, daß uns entscheidende Staatsfunktionen versagt sind: Auswär-
tige Beziehungen, freie Ausübung der Wirtschaftspolitik; eine Reihe anderer Sachgebiete sind 
vorbehalten. Legislative, Exekutive und sogar die Gerichtsbarkeit sind gewissen Einschrän-
kungen unterworfen. 
Die dritte Einschränkung: Die Besatzungsmächte haben sich das Recht vorbehalten, im Falle 
von Notständen die Fülle der Gewalt wieder an sich zu nehmen.  
Die Autonomie, die uns gewährt ist, soll also eine Autonomie auf Widerruf sein, wobei nach 
den bisherigen Texten die Besatzungsmächte es sind, die zu bestimmen haben, ob der Not-
stand eingetreten ist oder nicht. 
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Vierte Einschränkung: Verfassungsänderungen müssen genehmigt werden.  
Also: Auch die jetzt freigebende Schicht der ursprünglich voll gesperrten deutschen Volks-
souveränität ist nicht das Ganze, sondern nur ein Fragment. Daraus ergibt sich folgende prak-
tische Konsequenz:  
Um einen Staat im Vollsinne zu organisieren, muß die Volkssouveränität sich in ihrer ganzen 
Fülle auswirken können. Wo nur eine fragmentarische Ausübung möglich ist, kann auch nur 
ein Staatsfragment organisiert werden. Mehr können wir nicht zuwege bringen, es sei denn, 
daß wir den Besatzungsmächten gegenüber – was aber eine ernste politische Entscheidung 
voraussetzen würde – Rechte geltend machen, die sie uns heute noch nicht einräumen wollen. 
Das müßte dann ihnen gegenüber eben durchgekämpft werden.  
Solange das nicht geschehen ist, können wir, wenn Worte überhaupt einen Sinn haben sollen, 
keine Verfassung machen, auch keine vorläufige Verfassung, wenn "vorläufig" lediglich eine 
zeitliche Bestimmung sein soll. Sondern was wir machen können, ist ausschließlich das 
Grundgesetz für ein Staatsfragment.  
Die eigentliche Verfassung, die wir haben, ist auch heute noch das geschriebene oder unge-
schriebene Besatzungsstatut. Die Art und Weise, wie die Besatzungsmächte die Besatzungs-
hoheit ausüben, bestimmt darüber, wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschem Boden verteilt 
sein sollen. Sie bestimmt auch darüber, was an den Grundrechten unserer Länderverfassung 
effektiv und was nur Literatur ist. Diesem Besatzungsstatut gegenüber ist alles andere sekun-
där, solange man in Anerkennung seiner Wirklichkeit handelt.  
Nichts ist für diesen Zustand kennzeichnender als der Schlußsatz in Dokument Nr. III, worin 
ausdrücklich gesagt wird, daß nach dem Beschluß des Parlamentarischen Rates und vor der 
Ratifikation dieses Beschlusses in den Ländern die Besatzungsmächte das Besatzungsstatut 
verkünden werden, damit das deutsche Volk weiß, in welchem Rahmen seine "Verfassung" 
gilt. ... 
Damit glaube ich die Frage beantwortet zu haben, worum es sich bei unserem Tun denn ei-
gentlich handelt.  
Wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der 
heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu 
beraten und zu beschließen.  
Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben 
keinen Staat zu errichten. 
Wir haben etwas zu schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Verhältnisse Herr zu 
werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten.  
Auch ein Staatsfragment muß eine Organisation haben, die geeignet ist, den praktischen Be-
dürfnissen der inneren Ordnung eines Gebietes gerecht zu werden. Auch ein Staatsfragment 
braucht eine Legislative, braucht eine Exekutive und braucht eine Gerichtsbarkeit. ...<< 
Der SPD-Abgeordnete Carlo Schmid (1896-1979, Prof. für Völkerrecht, 1949-66 und 1969-72 
Bundestagsvizepräsident) erklärte am 8. September 1948 während einer Sitzung im Parlamen-
tarischen Rat (x919/…): >>… Meine Damen und Herren!  
Worum handelt es sich denn eigentlich bei dem Geschäft, das wir hier zu bewältigen haben? 
Was heißt denn: Parlamentarischer Rat? Was heißt denn: Grundgesetz? Wenn in einem sou-
veränen Staat das Volk eine verfassunggebende Nationalversammlung einberuft, ist deren 
Aufgabe klar und braucht nicht weiter diskutiert zu werden: Sie hat eine Verfassung zu schaf-
fen.  
Was heißt aber Verfassung? Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien Volkes 
über die Formen und die Inhalte seiner politischen Existenz. Eine solche Verfassung ist dann 
die Grundnorm des Staates. Sie bestimmt in letzter Instanz ohne auf einen Dritten zurückge-
führt zu werden, die Abgrenzung der Hoheitsverhältnisse auf dem Gebiet und dazu bestimmt 
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sie die Rechte der Individuen und die Grenzen der Staatsgewalt. Nichts steht über ihr, nie-
mand kann sie außer Kraft setzen, niemand kann sie ignorieren.  
Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung 
der Freiheit eines Volkes. Darin liegt ihr Pathos, und dafür sind die Völker auf die Barrika-
den gegangen. Wenn wir in solchen Verhältnissen zu wirken hätten, dann brauchten wir die 
Frage: worum handelt es sich denn eigentlich? nicht zu stellen. Dieser Begriff einer Verfas-
sung gilt in einer Welt, die demokratisch sein will, die also das Pathos der Demokratie als ihr 
Lebensgesetz anerkennen will, unabdingbar.  
Freilich weiß jeder von uns, daß man Ordnungsgesetze anderer Art auch schon Verfassung 
genannt hat, zum Beispiel die oktroyierten Verfassungen der Restaurationszeiten, etwa die 
Charte von 1814. Diese oktroyierten Verfassungen waren zweifellos gelegentlich technisch 
nicht schlecht, und die Fürsten, die sie gegeben haben, mochten dann und wann durchaus gute 
Absichten gehabt haben; aber das Volk hat diese Dinge nie als Verfassungen betrachtet, und 
die Revolutionen von 1830 sind nichts anderes gewesen als der Aufstand der Völker Europas 
gegen die oktroyierten Verfassungen, die nicht im Wege der Selbstbestimmung der Völker 
entstanden, sondern auferlegt worden sind.  
Es kam in diesen Revolutionen die Erkenntnis zum Ausdruck, daß eine Verfassung in einer 
demokratischen Welt etwas mehr sein muß als ein bloßes Reglement, als ein bloßes Organisa-
tionsstatut. Die Ordnung des Behördenaufbaus, die Ordnung der Staatsfunktionen, die Ab-
grenzung der Rechte der Individuen und der Obrigkeit sind durchaus vorstellbar und das hat 
es gegeben - im Bereich der organischen Artikel des absolutistischen Obrigkeitsstaates, ja 
auch im Bereich der Fremdherrschaft.  
Man wird aber da nicht von Verfassungen sprechen, wenn Worte ihren Sinn behalten sollen; 
denn es fehlt diesen Gebilden der Charakter des keinem fremden Willen unterworfenen 
Selbstbestimmtseins. Es handelt sich dabei um Organisation und nicht um Konstitution.  
Ob eine Organisation von den zu Organisierenden selber vorgenommen wird oder ob sie der 
Ausfluß eines fremden Willens ist, macht keinen prinzipiellen Unterschied; denn bei Organi-
sationen kommt es wesentlich und ausschließlich darauf an, ob sie gut oder schlecht funktio-
nieren. Bei einer Konstitution aber ist das anders. Dort macht es einen Wesensunterschied, ob 
sie eigenständig geschehen ist oder ob sie der Ausfluß fremden Willens ist; denn eine Konsti-
tution ist nichts anderes als das Ins-Leben-Treten eines Volkes als politischer Schicksalsträger 
aus eigenem Willen.  
Dies alles gilt auch von der Schaffung eines Staates. Sicher, Staaten können auf die verschie-
denste Weise entstehen. Sie können sogar durch äußeren Zwang geschaffen werden. Staat ist 
aber dann nichts anderes als ein Ausdruck für Herrschaftsapparat, so wie etwa die Staatstheo-
retiker der Frührenaissance von il stato sprachen. Il stato, das ist einfach der Herrschaftsappa-
rat gewesen, der in organisierter Weise Gewalt über ein Gebiet ausgeübt hat.  
Aber es ist ja gerade der große Fortschritt auf den Menschen hin gewesen, den die Demokratie 
getan hat, daß sie im Staat etwas mehr zu sehen begann als einen bloßen Herrschaftsapparat. 
Staat ist für sie immer gewesen das In-die-eigene-Hand-nehmen des Schicksals eines Volkes, 
Ausdruck der Entscheidung eines Volkes zu sich selbst.  
Man muß wissen, was man will, wenn man von Staat spricht, ob den bloßen Herrschaftsappa-
rat, der auch einem fremden Gebieter zur Verfügung stehen kann, oder eine lebendige Volks-
wirklichkeit, eine aus eigenem Willen in sich selber gefügte Demokratie. Ich glaube, daß man 
in einem demokratischen Zeitalter von einem Staat im legitimen Sinne des Wortes nur spre-
chen sollte, wo es sich um das Produkt eines frei erfolgten konstitutiven Gesamtaktes eines 
souveränen Volkes handelt.  
Wo das nicht der Fall ist, wo ein Volk sich unter Fremdherrschaft und unter deren Anerken-
nung zu organisieren hat, konstituiert es sich nicht - es sei denn gegen die Fremdherrschaft 
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selbst -, sondern es organisiert sich lediglich, vielleicht sehr staatsähnlich, aber nicht als Staat 
im demokratischen Sinn. Es ist, wenn Sie mir ein Bild aus dem römischen Recht gestatten 
wollen, so: wie man dort den Freien und den Sklaven und den Freigelassenen kannte, wäre ein 
in dieser Weise organisiertes Gemeinwesen nicht ein Staat, sondern stünde dem Staat im sel-
ben Verhältnis gegenüber wie der Freigelassene dem Freien.  
Diese Organisation als staatsähnliches Wesen kann freilich sehr weit gehen. Was aber das Ge-
bilde von echter demokratisch legitimierter Staatlichkeit unterscheidet, ist, daß es im Grunde 
nichts anderes ist als die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft; denn die 
trotz mangelnder voller Freiheit erfolgende Selbstorganisation setzt die Anerkennung der 
fremden Gewalt als übergeordneter und legitimierter Gewalt voraus. Nur wo der Wille des 
Volkes aus sich selber fließt, nur wo dieser Wille nicht durch Auflagen eingeengt ist 
durch einen fremden Willen, der Gehorsam fordert und dem Gehorsam geleistet wird, 
wird Staat im echten demokratischen Sinne des Wortes geboren.  
Wo das nicht der Fall ist, wo das Volk sich lediglich in Funktion des Willens einer frem-
den übergeordneten Gewalt organisiert, sogar unter dem Zwang, gewisse Direktiven dabei 
befolgen zu müssen, und mit der Auflage, sich sein Werk genehmigen zu lassen, entsteht le-
diglich ein Organismus mehr oder weniger administrativen Gepräges.  
Dieser Organismus mag alle normalen, ich möchte sagen, inneren Staatsfunktionen haben; 
wenn ihm die Möglichkeit genommen ist, sich die Formen seiner Wirksamkeit und die 
Grenzen seiner Entscheidungsgewalt selber zu bestimmen, fehlt ihm, was den Staat aus-
macht, nämlich die Kompetenz der Kompetenzen im tieferen Sinne des Wortes, das heißt die 
letzte Hoheit über sich selbst und damit die Möglichkeit zu letzter Verantwortung. Das 
alles hindert nicht, daß dieser Organismus nach innen in höchst wirksamer Weise obrigkeitli-
che Gewalt auszuüben vermag.  
Was ist nun die Lage Deutschlands heute? Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht be-
dingungslos kapituliert. An diesen Akt werden von den verschiedensten Seiten die verschie-
densten Wirkungen geknüpft. Wie steht es damit? Die bedingungslose Kapitulation hatte 
Rechtswirkungen ausschließlich auf militärischem Gebiet.  
Die Kapitulationsurkunde, die damals unterzeichnet wurde, hat nicht etwa bedeutet, daß damit 
das deutsche Volk durch legitimierte Vertreter zum Ausdruck bringen wollte, daß es als Staat 
nicht mehr existiert, sondern hatte lediglich die Bedeutung, daß den Alliierten das Recht nicht 
bestritten werden sollte, mit der deutschen Wehrmacht nach Gutdünken zu verfahren. Das ist 
der Sinn der bedingungslosen Kapitulation und kein anderer.  
Manche haben daran andere Rechtsfolgen geknüpft. Sie haben gesagt, auf Grund dieser be-
dingungslosen Kapitulation sei Deutschland als staatliches Gebilde untergegangen. Sie argu-
mentieren dabei mit dem völkerrechtlichen Begriff der debellatio, der kriegerischen Nieder-
werfung eines Gegners. Diese Ansicht ist schlechterdings falsch.  
Nach Völkerrecht wird ein Staat nicht vernichtet, wenn seine Streitkräfte und er selbst militä-
risch niedergeworfen sind. Die debellatio vernichtet für sich allein die Staatlichkeit nicht, sie 
gibt lediglich dem Sieger einen Rechtstitel auf Vernichtung der Staatlichkeit des Niederge-
worfenen durch nachträgliche Akte.  
Der Sieger muß also von dem Zustand der debellatio Gebrauch machen, wenn die Staatlich-
keit des Besiegten vernichtet werden soll. Hier gibt es nach Völkerrecht nur zwei praktische 
Möglichkeiten. Die eine ist die Annexion. Der Sieger muß das Gebiet des Besiegten annek-
tieren, seinem Gebiet einstücken. Geschieht dies, dann allerdings ist die Staatlichkeit vernich-
tet. Oder er muß zur sogenannten Subjugation schreiten, der Verknechtung des besiegten 
Volkes. Aber die Sieger haben nichts von dem getan. Sie haben in Potsdam ausdrücklich 
erklärt, erstens, daß kein deutsches Gebiet im Wege der Annexion weggenommen wer-
den soll, und zweitens, daß das deutsche Volk nicht versklavt werden soll.  
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Daraus ergibt sich, daß zum mindesten aus den Ereignissen von 1945 nicht der Schluß gezo-
gen werden kann, daß Deutschland als staatliches Gebilde zu existieren aufgehört hat. Aber es 
ist ja 1945 etwas geschehen, was ganz wesentlich in unsere staatlichen und politischen Ver-
hältnisse eingegriffen hat. Es ist etwas geschehen, aber eben nicht die Vernichtung der deut-
schen Staatlichkeit. 
Aber was ist denn nun geschehen? Erstens: Der Machtapparat der Diktatur wurde zerschlagen. 
Da dieser Machtapparat der Diktatur durch die Identität von Partei und Staat mit dem Staats-
apparat identisch gewesen ist, ist der deutsche Staat durch die Zerschlagung dieses Herr-
schaftsapparats desorganisiert worden. Desorganisation des Staatsapparats ist aber nicht die 
Vernichtung des Staates der Substanz nach.  
Wir dürfen nicht vergessen, daß in den ersten Monaten nach der Kapitulation im Sommer 
1945, als keinerlei Zentralgewalt zu sehen war, sondern als die Bürgermeister der Gemeinden 
als kleine Könige regierten - die Landräte auch und die ersten gebildeten Landesverwaltungen 
erst recht - , alle diese Leute und alle diese Stellen ihre Befugnisse nicht für sich ausübten, 
nicht für die Gemeinden und für das Land, sondern fast überall für das Deutsche Reich.  
Es war eine Art von Treuhänderschaft von unten, die sich dort geltend machte. Ich erinnere 
mich noch genau, wie es in diesen Monaten war, wie die Landräte die Steuern einzogen, nicht 
etwa, weil sie geglaubt hätten, sie stünden ihnen zu, sondern sie zogen sie ein, weil jemand 
dieses Geschäft stellvertretend für das Ganze besorgen mußte. Ähnlich machten es die Bür-
germeister und machten es auch die Landesverwaltungen.  
Als man z.B. in der französischen Zone die Länder veranlassen wollte, einen Vertrag zu 
schließen, in dem ihnen zugestanden war, das deutsche Eisenbahnvermögen auf sich selber zu 
übertragen, da haben diese Länder sich geweigert, dies zu tun, und haben gesagt: Aus techni-
schen Gründen mag der Vertrag nötig sein, wir übernehmen aber das Reichsbahnvermögen 
nur treuhändlerisch für Deutschland!  
Diese Auffassung, daß die Existenz Deutschlands als Staat nicht vernichtet und daß es als 
Rechtssubjekt erhalten worden ist, ist heute weitgehend Gemeingut der Rechtswissenschaft, 
auch im Ausland. Deutschland existiert als staatliches Gebilde weiter. Es ist rechtsfähig, es ist 
aber nicht mehr geschäftsfähig, noch nicht geschäftsfähig. Die Gesamtstaatsgewalt wird zum 
mindesten auf bestimmten Sachgebieten durch die Besatzungsmächte, durch den Kontrollrat 
im ganzen und durch die Militärbefehlshaber in den einzelnen Zonen ausgeübt. Durch diese 
Treuhänderschaft von oben wird der Zusammenhang aufrechterhalten.  
Die Hoheitsgewalt in Deutschland ist also nicht untergegangen; sie hat lediglich den Träger 
gewechselt, indem sie in Treuhänderschaft übergegangen ist. Das Gebiet Deutschlands ist 
zwar weitgehend versehrt, aber der Substanz nach ist es erhalten geblieben, und auch das 
deutsche Volk ist - und zwar als Staatsvolk - erhalten geblieben. 
Gestatten Sie mir hier ein Wort zum "Staatsvolk". Es hat sich in dieser Hälfte Deutschlands 
ungemein vermehrt durch die Flüchtlinge, durch Millionen Menschen, die ausgetrieben wur-
den aus Heimaten, in denen ihre Vorfahren schon seit Jahrhunderten ansässig gewesen sind. 
Man sollte in der Welt nicht so rasch vergessen, was damit geschehen ist! Denn wenn wir hier 
es zu schnell vergessen sollten, wenn wir dieses Wissen aus unserem Bewußtsein verdrängen 
sollten, könnte es geschehen, daß einige Generationen später das Verdrängte in böser Gestalt 
wieder aus dem Dunkel des Vergessens emporsteigen könnte!  
Man sollte gerade im Zeitalter der Nürnberger Prozesse von diesen Dingen sprechen! Freilich 
wissen wir genau, daß die Austreibung von Bevölkerungen nicht von den Siegern dieses Krie-
ges, sondern von den Nationalsozialisten erfunden worden ist und das, was bei uns geschah, 
lediglich das Zurückkommen des Bumerangs ist, der einst von hier ausgeworfen wurde. 
Trotzdem aber bleibt bestehen, daß, was nach dem Kriege geschehen ist, auch Unrecht ist! Es 
gibt ein französisches Sprichwort: "Man rechtfertigt das Böse nicht durch den Hinweis auf ein 
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noch Böseres".  
Damit, daß die drei Staatselemente erhalten geblieben sind, ist Deutschland als staatli-
che Wirklichkeit erhalten geblieben. Deutschland braucht nicht neu geschaffen zu wer-
den. Es muß aber neu organisiert werden. Diese Feststellung ist von einer rechtlichen Be-
trachtung aus unausweichlich Es ist aber an dieser Stelle noch kurz darauf einzugehen, ob 
nicht vielleicht durch politische Akte, die nach dem Mai 1945 in Deutschland selbst sich er-
eignet haben könnten, doch eine Auflösung Deutschlands als eines staatlichen Gebildes er-
folgt ist.  
Ich glaube aber, daß nichts von dem, was seit drei Jahren geschehen ist, uns berechtigt, anzu-
nehmen, daß das deutsche Volk oder erhebliche Teile des deutschen Volkes sich entschlossen 
hätten, Deutschland aufzulösen. Wenn wir uns ein Ereignis als Beispiel vorhalten, wo so et-
was in der Tat geschehen ist, dann sehen wir am besten, daß es falsch ist, in bezug auf 
Deutschland von so etwas zu sprechen: Österreich-Ungarn!  
Dieses ist nach 1918 nicht "juristisch" zerfallen, sondern durch den Entschluß der Völker-
schaften, die es einmal ausmachten, als staatliches Gebilde aufgelöst worden. An seine Stelle 
sind neue Staaten getreten, die sich nicht als Rechtsnachfolger der alten Doppelmonarchie zu 
betrachten brauchten. So etwas ist in Deutschland nicht geschehen.  
Nun ist die Frage, ob vielleicht da und dort in Deutschland einzelne Teile Deutschlands vom 
Ganzen abgefallen sind und sich separieren wollten. Kann man ein solches Vorhaben aus ge-
wissen Ereignissen schließen, die sich seit dem Sommer 45 bei uns begeben haben?  
Manche mögen dabei auf diese oder jene Bestimmung dieser oder jener Länderverfassung 
hinweisen, in denen es etwa heißt, daß das Land X/Y bereit ist, "einem neuen deutschen Bun-
desstaat" oder "einem neuen Deutschland" beizutreten. Ich glaube, man sollte aus solchen Sät-
zen keine allzu weitgehenden Folgerungen ziehen. Ich jedenfalls glaube nicht, daß die Land-
tage und die Bevölkerungen der Länder, in deren Verfassung dieser Satz steht, damit erklären 
wollten, daß sich das Land von Deutschland separieren wollte.  
Es handelt sich bei diesen Verfassungsartikeln um die Kodifikation eines Rechtsirrtums, der 
damals, als die Verfassung beraten wurde, entschuldbar und verständlich gewesen sein mag, 
aber nicht um mehr. Nun könnte man weiter die Frage aufwerfen, ob hier vielleicht nicht noch 
eine andere Betrachtung angefügt werden müsste.  
Erik Reger, dessen gallige Artikel zu lesen sich auch dann lohnt, wenn man sie nicht für der 
jeweiligen Situation voll angepaßt hält, hat jüngst geschrieben, daß es sich hier nicht um eine 
Rechtsfrage handle, sondern um die Bekundung des politischen Willens, die Zäsur in der poli-
tischen Kontinuität deutlich zu markieren.  
Nun, ich bin völlig damit einverstanden, daß man eine Zäsur zwischen gestern und heute und 
noch mehr zwischen gestern und morgen markiert. Aber bedingt denn der Wechsel in einem 
politischen System notwendig die Vernichtung des Staatswesens?  
Haben denn zum Beispiel die Franzosen, als sie 1870 vom zweiten Kaiserreich zur Dritten 
Republik übergingen, vorher den französischen Staat als staatliches Gebilde aufgelöst? Ein 
Systemwechsel ist doch gerade dadurch charakterisiert, daß das staatliche Gebilde, in dem der 
Systemwechsel erfolgt, erhalten bleibt.  
Der Rechtszustand, in dem Deutschland sich befindet, wird aber noch durch folgendes charak-
terisiert: Die Alliierten halten Deutschland nicht nur auf Grund der Haager Landkriegsord-
nung besetzt. Darüber hinaus trägt die Besetzung Deutschlands interventionistischen Charak-
ter. Was heißt denn Intervention? Es bedeutet, daß fremde Mächte innerdeutsche Verhältnisse, 
um die sich zu kümmern ihnen das Völkerrecht eigentlich verwehrt, auf deutschem Boden 
nach ihrem Willen gestalten wollen.  
Es hat keinen Sinn, darüber zu jammern, daß es so ist. daß es dazu kommen konnte, hat seine 
guten Gründe: man kann verstehen, daß unsere Nachbarn sich nach dem, was im deutschen 
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Namen in der Welt angerichtet worden ist, ihre Sicherheit selber verschaffen wollen! Ob sie 
sich dabei immer klug angestellt haben oder nicht, soll hier nicht diskutiert werden; das ist 
eine andere Geschichte.  
Aber Intervention vermag lediglich Tatsächlichkeiten zu schaffen; sie vermag nicht, Rechts-
wirkungen herbeizuführen. Völkerrechtlich muß eine interventionistische Maßnahme entwe-
der durch einen vorher geschlossenen Vertrag oder durch eine nachträgliche Vereinbarung 
legitimiert sein, um dauernde Rechtswirkungen herbeizuführen. Ein vorher geschlossener 
Vertrag liegt nun nicht vor: die Haager Landkriegsordnung verbietet ja geradezu interventio-
nistische Maßnahmen als Dauererscheinungen.  
So wird man für die Frage, ob interventionistische Maßnahmen von uns als Recht anerkannt 
werden müssen, spätere Vereinbarungen abzuwarten haben. Aber kein Zweifel kann darüber 
bestehen, daß diese interventionistischen Maßnahmen der Besatzungsmächte vorläufig legal 
sind aus dem einen Grunde, daß das deutsche Volk diesen Maßnahmen allgemein Gehorsam 
leistet.  
Es liegt hier ein Akt der Unterwerfung vor - drücken wir es doch aus, wie es ist -, eine Art von 
negativem Plebiszit, durch das das deutsche Volk zum Ausdruck bringt, daß es für Zeit auf die 
Geltendmachung seiner Volkssouveränität zu verzichten bereit ist.  
Man sollte sich doch darüber klar sein, was Volkssouveränität heißt: nicht jede Möglichkeit, 
sich nach seinem Willen in mehr oder weniger Beschränkung einzurichten, sondern zur 
Volkssouveränität gehört, wenn das Wort einen Sinn haben soll, auch die Entschlossenheit, 
sie zu verteidigen und sich zu widersetzen, wenn sie angegriffen wird!  
Solange das nicht geschieht - und es hat sehr gute Gründe, daß es nicht geschieht -, werden 
wir die Legalität der interventionistischen Maßnahmen zum mindesten für Zeit anerkennen 
müssen. Das ist ja gerade die juristische Bedeutung der Résistance in Frankreich gewesen, daß 
infolge des Sicht-Nicht-Unterwerfens die Maßnahmen der "Zwischenregierung" nicht als legal 
zu gelten brauchten.  
Zu den interventionistischen Maßnahmen, die die Besatzungsmächte in Deutschland 
vorgenommen haben, gehört unter anderem, daß sie die Ausübung der deutschen Volks-
souveränität blockiert haben. An und für sich ist die Volkssouveränität, in einem demokra-
tischen Zeitalter zum mindesten, der Substanz nach unvermeidbar und unverzichtbar.  
Ich glaube, sagen zu können, daß dies auch heute der Standpunkt der offiziellen amerikani-
schen Stellen ist. Aber man kann die Ausübung der Volkssouveränität ganz oder teilweise 
sperren. Das ist bei uns 1945 geschehen. Sie wurde ursprünglich völlig gesperrt. Dann wurde 
diese Sperrung stückweise von den Besatzungsmächten zurückgezogen, immer weitere 
Schichten der deutschen Volkssouveränität wurden zur Betätigung freigegeben.  
Zuerst die Schicht, aus der heraus die Selbstkonstituierung und Selbstverwaltung der Gemein-
den erfolgte, dann die Schicht, aus der heraus die politische und administrative Organisation 
von Gebietsteilen etwa in der Gestalt unserer Länder erfolgte. Die "regionale" Schicht der 
deutschen Volkssouveränität wurde hier unter Vorbehalt des Ganzen freigelegt.  
Aber geben wir uns keinem Irrtum hin: auch bei diesen konstitutiven Akten handelte es sich 
nicht um freie Ausübungen der Volkssouveränität. Denn auch da war immer die Entscheidung 
weithin vorgegeben, am weitestehenden dadurch, daß ja die Besatzungsmächte selber es ge-
wesen sind, die den größten Teil dieser Länder abgezirkelt und damit bestimmt haben.  
In der britischen Zone hatten die Länder bis heute noch keine Möglichkeit, sich auch nur for-
mell selbst zu konstituieren. Dort wird am besten deutlich, in welchem Umfang Existenz und 
Konfiguration unserer Länder im wesentlichen Ausfluß des Willens der Besatzungsmächte 
sind.  
Nunmehr hat man uns eine weitere Schicht der Volkssouveränität freigegeben. Wir müssen 
uns fragen: Ist das, was uns nunmehr freigegeben worden ist, der ganze verbliebene Rest der 
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bisher gesperrten Volkssouveränität?  
Manche wollen die Frage bejahen; ich möchte sie energisch verneinen. Es ist nicht der ganze 
Rest freigegeben worden, sondern ein Teil dieses Restes. 
Zuerst räumlich betrachtet: Die Volkssouveränität ist, wo man von ihrer Fülle spricht, unteil-
bar. Sie ist auch räumlich nicht teilbar. Sollte man sie bei uns für räumlich teilbar halten, dann 
würde das bedeuten, daß man hier im Westen den Zwang zur Schaffung eines separaten 
Staatsvolkes setzt. Das will das deutsche Volk aber in den 3 Westzonen nicht sein! Es gibt 
kein westdeutsches Staatsvolk und wird keines geben!  
Das französische Verfassungswort: La Nation une et indivisible - die eine und unteilbare Na-
tion - bedeutet nichts anderes, als daß die Volkssouveränität auch räumlich nicht teilbar ist.  
Nur das gesamte Volk kann "volkssouverän" handeln, und nicht eine Partikel davon. Ein Teil 
von ihm könnte es nur dann, wenn es legitimiert wäre, als Repräsentant der Gesamtnation zu 
handeln, oder wenn ein Teil des deutschen Volkes durch äußeren Zwang endgültig verhindert 
worden wäre, seine Freiheitsrechte auszuüben. Dann wäre ja nur noch der Rest, der bleibt, ein 
freies deutsches Volk, das deutsche Volkssouveränität ausüben könnte. 
Ist dieser Zustand heute schon eingetreten? Manche behaupten: Ja!  
Aber man sollte nicht vergessen: Noch wird verhandelt; noch ist man sich, zumindest offizi-
ell, darüber einig, in der Verschiedenheit der Zonenherrschaft ein Provisorium zu sehen, et-
was, das nach dem Willen aller, auch der Besatzungsmächte, vorübergehen soll. ... 
Eine gesamtdeutsche konstitutionelle Lösung wird erst möglich sein, wenn eines Tages eine 
deutsche Nationalversammlung in voller Freiheit wird gewählt werden können. Das setzt aber 
voraus, entweder die Einigung der 4 Besatzungsmächte über eine gemeinsame Deutschland-
Politik oder einen Akt der Gewalt nach der einen oder anderen Seite.  
Mag sein, daß mancher Mann mit diesem Gedanken spielt; es lohnt sich aber vielleicht, diesen 
Gedanken einmal zu meditieren. Was bedeutet denn Gewalt in diesem Zusammenhang? Ent-
weder die Vertreibung einer Besatzungsmacht, die einer gesamtdeutschen demokratischen 
Einigung widerstrebt. Könnte daraus etwas anderes werden als eine Katastrophe für die ganze 
Welt?  
Oder aber es bedeutet endgültige Abtrennung einer Zone durch Gewaltanwendung einer Be-
satzungsmacht mit gleichzeitiger politischer Entmannung des deutschen Volkes in dieser Zo-
ne und damit die endgültige Verminderung Deutschlands auf den Teil, der über sich noch in 
Freiheit bestimmen könnte. Auch das wäre eine Katastrophe; auch eine Weltkatastrophe, nicht 
nur eine deutsche. Man sollte daher nichts tun, was dazu beitragen könnte, eine solche Kata-
strophe wahrscheinlicher zu machen, als sie aus sich selber heraus vielleicht heute schon ist. 
Zu dieser räumlichen Einschränkung der Möglichkeit, Volkssouveränität auszuüben, kommt 
noch eine substantielle Einschränkung.  
Wenn man die Dokumente Nr. I und III liest, die die Militärbefehlshaber den Ministerpräsi-
denten übergeben haben, dann erkennt man, daß sich die Besatzungsmächte eine ganze Reihe 
von Sachgebieten und Befugnissen in eigener oder in konkurrierender Zuständigkeit vorbehal-
ten haben. Es gibt fast mehr Einschränkungen der deutschen Befugnisse in diesem Dokument 
Nr. I als Freigaben deutscher Befugnisse!  
Die erste Einschränkung ist, daß uns für das Grundgesetz bestimmte Inhalte auferlegt worden 
sind; weiter, daß wir das Grundgesetz, nachdem wir es hier beraten und beschlossen haben, 
den Besatzungsmächten zur Genehmigung werden vorlegen müssen.  
Dazu möchte ich sagen: Eine Verfassung, die ein anderer zu genehmigen hat, ist ein Stück 
der Genehmigungsberechtigten, aber kein reiner Ausfluß der Volkssouveränität der 
Genehmigungspflichtigen! 
Die zweite Einschränkung ist, daß uns entscheidende Staatsfunktionen versagt sind: Auswär-
tige Beziehungen, freie Ausübung der Wirtschaftspolitik; eine Reihe anderer Sachgebiete sind 
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vorbehalten. Legislative, Exekutive und sogar die Gerichtsbarkeit sind gewissen Einschrän-
kungen unterworfen. 
Die dritte Einschränkung: Die Besatzungsmächte haben sich das Recht vorbehalten, im Falle 
von Notständen die Fülle der Gewalt wieder an sich zu nehmen.  
Die Autonomie, die uns gewährt ist, soll also eine Autonomie auf Widerruf sein, wobei nach 
den bisherigen Texten die Besatzungsmächte es sind, die zu bestimmen haben, ob der Not-
stand eingetreten ist oder nicht. 
Vierte Einschränkung: Verfassungsänderungen müssen genehmigt werden.  
Also: Auch die jetzt freigebende Schicht der ursprünglich voll gesperrten deutschen Volks-
souveränität ist nicht das Ganze, sondern nur ein Fragment. Daraus ergibt sich folgende prak-
tische Konsequenz:  
Um einen Staat im Vollsinne zu organisieren, muß die Volkssouveränität sich in ihrer ganzen 
Fülle auswirken können. Wo nur eine fragmentarische Ausübung möglich ist, kann auch 
nur ein Staatsfragment organisiert werden. Mehr können wir nicht zuwege bringen, es sei 
denn, daß wir den Besatzungsmächten gegenüber – was aber eine ernste politische Entschei-
dung voraussetzen würde – Rechte geltend machen, die sie uns heute noch nicht einräumen 
wollen. Das müßte dann ihnen gegenüber eben durchgekämpft werden.  
Solange das nicht geschehen ist, können wir, wenn Worte überhaupt einen Sinn haben sollen, 
keine Verfassung machen, auch keine vorläufige Verfassung, wenn "vorläufig" lediglich eine 
zeitliche Bestimmung sein soll. Sondern was wir machen können, ist ausschließlich das 
Grundgesetz für ein Staatsfragment.  
Die eigentliche Verfassung, die wir haben, ist auch heute noch das geschriebene oder 
ungeschriebene Besatzungsstatut. Die Art und Weise, wie die Besatzungsmächte die Besat-
zungshoheit ausüben, bestimmt darüber, wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschem Boden ver-
teilt sein sollen. Sie bestimmt auch darüber, was an den Grundrechten unserer Länderverfas-
sung effektiv und was nur Literatur ist. Diesem Besatzungsstatut gegenüber ist alles andere 
sekundär, solange man in Anerkennung seiner Wirklichkeit handelt.  
Nichts ist für diesen Zustand kennzeichnender als der Schlußsatz in Dokument Nr. III, worin 
ausdrücklich gesagt wird, daß nach dem Beschluß des Parlamentarischen Rates und vor der 
Ratifikation dieses Beschlusses in den Ländern die Besatzungsmächte das Besatzungsstatut 
verkünden werden, damit das deutsche Volk weiß, in welchem Rahmen seine "Verfassung" 
gilt. Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muß man dagegen handeln wollen. 
Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst und nicht Sache staatlicher Organe, 
die ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen müssen. 
Damit glaube ich die Frage beantwortet zu haben, worum es sich bei unserem Tun denn ei-
gentlich handelt.  
Wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der 
heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu 
beraten und zu beschließen.  
Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir 
haben keinen Staat zu errichten. 
Wir haben etwas zu schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Verhältnisse Herr zu 
werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten.  
Auch ein Staatsfragment muß eine Organisation haben, die geeignet ist, den praktischen 
Bedürfnissen der inneren Ordnung eines Gebietes gerecht zu werden. Auch ein Staats-
fragment braucht eine Legislative, braucht eine Exekutive und braucht eine Gerichts-
barkeit.  
Wenn man nun fragt, wo dann die Grenze gegenüber dem Vollstaat, gegenüber der Vollver-
fassung liege: Nun, das ist eine Frage der praktischen Beurteilung im Einzelfall. Über folgen-
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de Gesichtspunkte aber sollte Einigkeit erzielt werden können:  
Erstens: Das Grundgesetz für das Staatsfragment muß gerade aus diesem seinen inneren 
Wesen heraus seine zeitliche Begrenzung in sich tragen. Die künftige Vollverfassung 
Deutschlands darf nicht durch Abänderung des Grundgesetzes dieses Staatsfragments 
entstehen müssen, sondern muß originär entstehen können.  
Aber das setzt voraus, daß das Grundgesetz eine Bestimmung enthält, wonach es automatisch 
außer Kraft tritt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Nun, ich glaube, über diesen 
Zeitpunkt kann kein Zweifel bestehen: an dem Tage, an dem eine vom deutschen Volke in 
freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt.  
Zweitens: Für das Gebiet eines echten, vollen Staates ist charakteristisch, daß es geschlossen 
ist, daß also nichts hineinragen und nichts über seine Grenzen hinausragen kann. Bei einem 
Staatsfragment kann dies anders sein. Hier ist räumliches Offensein möglich. Das wird sich in 
unserer Arbeit in einem doppelten Sinne niederschlagen können und, wie ich glaube, auch 
müssen.  
Dieses Grundgesetz muß eine Bestimmung enthalten, auf Grund derer jeder Teil deutschen 
Staatsgebietes, der die Aufnahme wünscht, auch aufgenommen werden muß; wobei die Frage 
noch zu klären sein wird, wie dies geschehen soll und ob Bedingungen aufgestellt werden sol-
len. Ich glaube, man sollte die Aufnahme so wenig als möglich erschweren.  
Schließlich bleibt die Frage, ob nicht die Teile Deutschlands, die außerhalb des Anwendungs-
gebietes des Grundgesetzes verbleiben müssen, die Möglichkeit sollen erhalten können, an 
den gesetzgebenden Organen sich zu beteiligen, die das Grundgesetz schaffen wird. Über das 
Wie und die Frage, ob sie es allgemein sollen tun können, wird hier noch zu sprechen sein. 
Aber eine Voraussetzung scheint mir dafür vorliegen zu müssen: Es müssen in diesem Gebiet 
freie Wahlen möglich sein; es muß die Möglichkeit bestehen, Vertreter hierher zu entsenden. 
Dies trifft heute schon auf Berlin zu, und deshalb sollte das Grundgesetz die Bestimmung vor-
sehen, daß Vertreter Berlins in die gesetzgebenden Körperschaften zu berufen sind.  
Ich weiß, man kann sagen, das sei nicht logisch, denn es sei nicht logisch, Vertreter von Ge-
bieten an der Gesetzgebung zu beteiligen, auf die von ihnen mitbeschlossene Gesetze keine 
Anwendung fänden. Ich gebe zu, daß es in der Tat nicht sehr logisch ist. Aber hier handelt es 
sich nicht so sehr darum, Logik zu treiben, als politisch zu sein. Ich meine, man könnte das 
nicht auf wirksamere Weise tun, als durch das Sichtbarmachen der Tatsache, daß nur äußere 
Gewalt verhindert, daß hier alle Deutschen vertreten sind!  
Das Dritte, in dem das Fragmentarische zum Ausdruck kommen muß, ist die innere Begren-
zung der Organe auf die durch äußeren Zwang heute noch eingeschränkten Möglichkeiten. Da 
stellt sich, um nur ein Beispiel zu nennen, das Problem des Aufbaus der Organe, z.B. die Fra-
ge: Soll ein Staatsoberhaupt, ein Bundespräsident vorgesehen werden? Braucht man in einem 
Staatsfragment - in Anbetracht der erforderlichen Dignität einer solchen Funktion - diese 
Funktion heute schon ins Leben zu rufen?  
Ist es nicht besser, statt des Präsidenten ein bescheideneres Organ mit den Aufgaben zu be-
trauen, die vernünftigerweise sonst ein Präsident zu erledigen hat? Soll das Amt nur ruhen? 
All das sind Fragen, die sich von dieser grundsätzlichen Betrachtung aus stellen müssen. Aber 
wenn auch die Ordnung, die wir gestalten sollen, nur die Ordnung eines Staatsfragmentes ist, 
so kann und sollte sie unserer Meinung nach doch so ausgestaltet werden, daß bei Ausweitung 
der heute gewährten Freiheitssphäre die geschaffene Organisation fähig ist, sie voll auszufül-
len.  
Und darüber hinaus möchte ich noch sagen: Man sollte diese Organisation so stark und voll-
ständig machen, daß sie fähig werden kann, durch ihr Wirken eine solche Ausweitung in Fluß 
zu bringen und durchzusetzen. 
Nun ergeben sich aus dem Wesen des Provisoriums eine Reihe praktischer Fragen für das 
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Grundgesetz. Da ist zunächst das Problem, ob darin der Weimarer Verfassung Erwähnung 
getan werden soll oder nicht.  
Sicher besteht die Weimarer Verfassung - das ist meine persönliche Meinung - als Ganzes 
nicht mehr. Die Desorganisation Deutschlands durch die Nazi-Herrschaft und durch die Be-
setzung hat ihr zum mindesten auf weiten Strecken den Garaus gemacht. Auf der anderen Sei-
te ist durch die bisherige Rechtsprechung herausgestellt worden, daß sie, wenigstens zum Teil, 
noch weiter gilt.  
Es besteht also auf diesem Gebiet zum mindesten eine Rechtsunsicherheit. Es ist die Frage, ob 
man dieser Rechtsunsicherheit nicht dadurch abhelfen sollte, daß das Grundgesetz der Wei-
marer Verfassung Erwähnung tut, etwa so, daß es ausspricht, daß sie, soweit ihre Bestimmun-
gen in Widerspruch zu diesem Grundgesetz stehen, ruht.  
Weiter werden Bestimmungen in das Grundgesetz aufgenommen werden müssen, die die Fra-
ge der Weitergeltung von Gesetzen und Verordnungen betreffen, welche vor dem Inkrafttreten 
des Grundgesetzes erlassen wurden, sei es von den Ländern aus Sachgebieten, die künftig 
nicht mehr den Ländern zustehen sollen, sei es von Zonenorganen, sei es vom Wirtschaftsrat. 
Schließlich werden wir noch Bestimmungen für die Überleitung gewisser Kompetenzen auf 
etwa neu zu schaffende Organe vorsehen müssen.  
Und nun, meine Damen und Herren, komme ich zu einem weiteren grundsätzlichen Kapitel: 
Wo liegen die Hoheitsbefugnisse, auf Grund derer wir dieses Grundgesetz beraten und be-
schließen? Wer wird dabei durch uns tätig? Wird durch uns tätig das deutsche Volk? Oder 
werden durch uns tätig die Länder als in sich geschlossene Gebietskörperschaften?  
Diese Frage zu beantworten ist nicht müßig. Ich glaube vielmehr, daß der Umstand, wie wir 
sie beantworten, entscheidend für das ganze Werk ist. Deutschland ist, das glaube ich be-
wiesen zu haben, als staatliches Gebilde nicht untergegangen. Damit, daß Deutschland 
weiter besteht, gibt es auch heute noch ein deutsches Staatsvolk. Es ist also auf dem Ge-
biet, das heute durch die drei Westzonen umschrieben wird, ein Gesamtakt dieses deutschen 
Staatsvolkes noch möglich. Ein solcher Gesamtakt kann auch durch Länderverfassungen nicht 
verboten werden. 
Das deutsche Volk ist aber keine amorphe Masse; es ist in Länder gegliedert, und es ist in sei-
ner Geschichte bisher noch immer in dieser Gliederung in Länder politisch aufgetreten. Das 
deutsche Volk handelt auch, wenn es als das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, 
Hessen usw. auftritt, als deutsches Gesamtvolk. Darum ist es sicher, daß das Grundgesetz un-
seres Staatsfragments nicht auf Grund einer Vereinbarung der deutschen Länder zu entstehen 
braucht, weil die Quelle der Hoheitsgewalt nicht bei den Ländern liegt, sondern beim deut-
schen Volk.  
Von dieser Auffassung scheinen auch die Besatzungsmächte auszugehen. Die Dokumente Nr. 
I und II sind in diesem Punkt ganz deutlich. Nach Dokument Nr. II sollen die deutschen Mini-
sterpräsidenten Vorschläge über die Änderung von Ländergrenzen machen; wohlgemerkt: alle 
Ministerpräsidenten für jeden beliebigen Teil des deutschen Staatsgebiets. Das ist nur mög-
lich, wenn man als Auffassung der Besatzungsmächte annimmt, daß die Ministerpräsidenten 
treuhänderisch in Wahrung gesamtdeutscher Interessen handeln sollen.  
Denn wie käme sonst etwa der Ministerpräsident von Württemberg-Baden dazu, zu erklären, 
er sei nicht damit einverstanden, daß die Grenzen zum Beispiel Schleswig-Holsteins so und 
nicht anders verlaufen. Dazu ermächtigt ihn doch seine Landesverfassung nicht; dazu ist er 
doch nur ermächtigt, wenn man davon ausgeht, daß eine Möglichkeit besteht, gesamtdeutsche 
Interessen heute schon unmittelbar zu repräsentieren. 
Weiter: Der Parlamentarische Rat ist fraglos ein gesamtdeutsches Organ. Wir hier, meine 
Damen und Herren, vertreten nicht bestimmte Länder, sondern wir vertreten die Gesamtheit 
des deutschen Volkes, soweit es sich vertreten lassen kann. Der Umstand, daß das deutsche 
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Volk in der Gliederung in Länder auftritt, kommt dadurch zum Ausdruck, daß die Wahl der 
Abgeordneten für dieses Hohe Haus durch die Landtage erfolgte, und darin, daß der Beschluß, 
zu dem wir kommen werden, in den Ländern zu ratifizieren ist. Notabene: Nur zu ratifizieren, 
und nicht etwa als Gesetz zu beschließen.  
Schließlich - und das scheint mir jeden Zweifel auszuschließen - weise ich auf die Bestim-
mung hin, daß das Grundgesetz für das ganze Gebiet der elf Länder auch dann gelten wird, 
wenn nur zwei Drittel der Länder zustimmen. … 
Noch eine weitere Frage: Soll das Gebilde, dessen Organisation wir hier zu schaffen haben, 
einen Namen erhalten oder nicht? Die Frage ist von höchster Bedeutung. … Namen bringen 
zum Ausdruck, was denn eigentlich entsteht oder entstehen soll.  
Nun ist die Frage die, ob sich ein Name überhaupt mit einem Provisorium verträgt, ob hier 
nicht statt eines Namens eine bloße Bezeichnung das Bessere wäre. Es wird hier von diesem 
Hohen Hause eine sehr politische Entscheidung getroffen werden müssen. Ich glaube nicht, 
daß es möglich ist, von irgendeiner Seite her den Beweis zu führen, daß diese oder daß jene 
Antwort auf die gestellte Frage die richtige ist.  
Man muß sich da eben entscheiden. Aber welcher Name auch immer gegeben werden mag 
und ob ein Name gegeben wird oder nicht: in dem Gebiet, für das das Grundgesetz gilt, wird 
nicht eine separate westdeutsche Gebietshoheit ausgeübt, sondern gesamtdeutsche Hoheits-
gewalt in Westdeutschland. Das sollte bei der Bezeichnung der Organe zum Ausdruck kom-
men. Denn was hier geschieht, ist zwar räumlich auf einen Teil Deutschlands beschränkt, aber 
wir sollten nie vergessen, daß es sich ableitet aus dem Rechte des gesamten deutschen Volkes! 
Wir werden uns überlegen müssen, ob wir dieses Grundgesetz mit einer Präambel einleiten 
sollen.  
Ich für meinen Teil halte es für notwendig; denn die Präambel charakterisiert das Wesen des 
Grundgesetzes. Sie sagt aus, was sein soll, und sie wird insbesondere aussagen müssen, was 
das Grundgesetz nicht sein soll. Die Präambel wird gewissermaßen die Tonart des Stückes 
angeben und sie wird darum alle konstitutiven Merkmale kennzeichnen und in sich enthalten 
müssen.  
Weitere Frage: Soll dieses Staatsfragment Symbole erhalten, Farben und Flaggen; sollen es 
allgemeine Symbole sein, die dem ganzen Volke eigen sind, oder soll man sich mit Zweck-
symbolen begnügen, etwa für die Schifffahrt, für Auslandsvertretungen usw.; oder soll man in 
das Grundgesetz überhaupt nichts über Symbole schreiben? Soll man sich auf ein künftiges 
Flaggengesetz verlassen, oder wie soll man sich sonst verhalten?  
Auch das wird eine politische Entscheidung erfordern. Aber eines scheint mir sicher zu sein: 
wenn sich dieses Hohe Haus für ein Symbol entscheiden sollte, dann kann es nur ein gemein-
deutsches Symbol sein, und ich glaube, daß hierfür nichts anderes in Betracht kommen kann 
als die schönen Farben der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung, die Farben Schwarz-
Rot-Gold!  
Meine Damen und Herren!  
Es ist uns aufgegeben worden, ein Grundgesetz zu machen, das demokratisch ist und ein Ge-
meinwesen des föderalistischen Typs errichtet. Was bedeutet das? Welche allgemeinen Inhalte 
muß danach das Grundgesetz haben, wenn diesen Auflagen Gerechtigkeit erwiesen werden 
soll? Was heißt denn eigentlich "demokratisch" wenn man von Verfassungen spricht? Gerade 
heute gefällt man sich darin, die Demokratie weiter zu entwickeln, indem man progressisti-
sche Demokratien erfindet. …  
Mir persönlich liegt es, wenn von Demokratie gesprochen wird, eher dabei an die klassische 
Demokratie zu denken, für die bisher die Völker Europas gekämpft haben. Wenn wir das so 
Erkämpfte betrachten, dann finden wir, daß offenbar einige Merkmale erfüllt sein müssen, 
wenn von einer demokratischen Verfassung soll gesprochen werden können.  



 251 

Das Erste ist, daß das Gemeinwesen auf die allgemeine Gleichheit und Freiheit der Bürger 
gestellt und gegründet sein muß, was in zwei Dingen zum Ausdruck kommt. Einmal im 
rechtsstaatlichen Postulat, daß jedes Gebot und jedes Verbot eines Gesetzes bedarf und daß 
dieses Gesetz für alle gleich sein muß; und zweitens durch das volksstaatliche Postulat, das 
verlangt, daß jeder Bürger in gleicher Weise an dem Zustandekommen des Gesetzes teilhaben 
muß.  
Ob das in der Form der plebiszitären unmittelbaren Demokratie erfolgt oder in der Form der 
repräsentativen Demokratie, wird im allgemeinen eine Zweckmäßigkeitsfrage sein, bei der das 
quantitative Element den Ausschlag wird geben müssen. Das Entscheidende ist, daß jeder 
Hoheitsträger mittelbar oder unmittelbar auf einen Wahlakt muß zurückgeführt werden kön-
nen. Der Beamte zum Beispiel muß durch einen Minister ernannt sein, der selber durch ein 
allgemein gewähltes Parlament bestätigt und eingesetzt worden ist. 
Nun erhebt sich die Frage: Soll diese Gleichheit und Freiheit völlig uneingeschränkt und abso-
lut sein, soll sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf ausgeht, 
nach der Ergreifung der Macht die Freiheit selbst auszurotten? Also: Soll man sich auch künf-
tig so verhalten, wie man sich zur Zeit der Weimarer Republik zum Beispiel den Nationalso-
zialisten gegenüber verhalten hat? Auch diese Frage wird in diesem Hohen Hause beraten und 
entschieden werden müssen.  
Ich für meinen Teil bin der Meinung, daß es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, daß sie 
selber die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. Ja, ich möchte weiter gehen. Ich 
möchte sagen: Demokratie ist nur dort mehr als ein Produkt einer bloßen Zweckmäßigkeits-
entscheidung, wo man den Mut hat, an sie als etwas für die Würde des Menschen Notwendi-
ges zu glauben. Wenn man aber diesen Mut hat, dann muß man auch den Mut zur Intoleranz 
denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie mißbrauchen wollen, um sie aufzuheben.  
Das Zweite, was verwirklicht sein muß, wenn man von demokratischer Verfassung im klassi-
schen Sinne des Wortes sprechen will, ist das Prinzip der Teilung der Gewalten.  
Sie wissen, daß die Verfassung von 1792 den Satz enthielt, daß ein Staat, der nicht auf 
dem Prinzip der Teilung der Gewalten aufgebaut sei, überhaupt keine Verfassung habe. 
Was bedeutet dieses Prinzip? Es bedeutet, daß die 3 Staatsfunktionen, Gesetzgebung, ausfüh-
rende Gewalt und Rechtsprechung in den Händen gleichgeordneter, in sich verschiedener Or-
gane liegen müßten, damit sie sich gegenseitig kontrollieren und die Waage halten können. 
Diese Lehre hat ihren Ursprung in der Erfahrung, daß, wo auch immer die gesamte Staatsge-
walt sich in den Händen eines Organs nur vereinigt, dieses Organ die Macht mißbrauchen 
wird.  
Freilich besteht auch die Möglichkeit, daß die einzelnen Gewalten oder daß eine von ihnen die 
Macht, die in ihrer Unabhängigkeit liegt, mißbrauchen. Sie wissen um die harte Kritik, die 
man während der Zeit der Weimarer Republik an der richterlichen Gewalt geübt hat, und, wie 
ich glaube, nicht immer mit Unrecht.  
Vielleicht wird es mit zu unseren Aufgaben gehören müssen, in dem Grundgesetz Vorsorge 
dafür zu treffen, daß die notwendige richterliche Unabhängigkeit nicht gegen die Demokratie 
mißbraucht werden kann.  
Heute ist es wieder nötig, von diesen alten Dingen zu sprechen, denn gerade die Demokratie, 
die sich als besonders progressistisch bezeichnet, will die Teilung der Gewalten aufgeben.  
In dem Entwurf für eine deutsche Verfassung, den der Deutsche Volksrat ausgearbeitet hat, 
finden sich zum Beispiel eine Reihe von Bestimmungen, die nichts anderes sind als der Aus-
druck dafür, daß das Prinzip der Teilung der Gewalten zugunsten der Allmacht des Parla-
ments nicht mehr gelten soll. Dort ist letzten Endes die gesamte Gewalt im Parlament konzen-
triert. Das Parlament soll letzten Endes nicht nur Gesetze erlassen und die Regierung politisch 
kontrollieren können, sondern es soll letzten Endes auch über die Rechtmäßigkeit eines Ge-
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schehens entscheiden können. 
Wenn man so vorgeht, dann hat man alle Voraussetzungen für die Installierung einer Diktatur 
verwirklicht, und darum sollte man in dem Grundgesetz, das wir zu beschließen haben, klar 
zum Ausdruck bringen, daß das Prinzip der Teilung der Gewalten realisiert werden muß. Als 
drittes Erfordernis für das Bestehen einer demokratischen Verfassung gilt im allgemeinen die 
Garantie der Grundrechte.  
In den modernen Verfassungen finden wir überall Kataloge von Grundrechten, in denen das 
Recht der Personen, der Individuen, gegen die Ansprüche der Staatsraison geschützt wird. Der 
Staat soll nicht alles tun können, was ihm gerade bequem ist, wenn er nur einen willfährigen 
Gesetzgeber findet, sondern der Mensch soll Rechte haben, über die auch der Staat nicht soll 
verfügen können.  
Die Grundrechte müssen das Grundgesetz regieren; sie dürfen nicht nur ein Anhängsel des 
Grundgesetzes sein, wie der Grundrechtskatalog von Weimar ein Anhängsel der Verfassung 
gewesen ist. Diese Grundrechte sollen nicht bloße Deklamationen, Deklarationen oder Direk-
tiven sein, nicht nur Anforderungen an die Länderverfassungen, nicht nur eine Garantie der 
Länder-Grundrechte, sondern unmittelbar geltendes Bundesrecht, auf Grund dessen jeder ein-
zelne Deutsche, jeder einzelne Bewohner unseres Landes vor den Gerichten soll Klage erhe-
ben können.  
Nun wird die Frage sein, wieweit man den Umfang dieses Grundrechtskatalogs ziehen will. 
Sollen lediglich die sogenannten "echten" Grundrechte aufgenommen werden, also die Rechte 
der Individualperson, oder auch die Rechtsbestimmungen über die sogenannten Lebensord-
nungen, die so zahlreich über unsere neuen Länderverfassungen hin verstreut sind: Wirtschaft, 
Kultur, Familie usw.?  
Vielleicht wird es sich bei einem Provisorium empfehlen, keine endgültige Gestaltung der 
Lebensordnungen zu versuchen und sich statt dessen zu begnügen, einen recht klaren und 
wirksamen Katalog von Individual-Grundrechten aufzustellen, so wie in den klassischen Bills 
of Rights der angelsächsischen Länder verfahren worden ist. Aber auf der anderen Seite sollte 
das Grundgesetz die Länder nicht daran hindern, von ihren weitergehenden Grundrechten und 
Ordnungsbestimmungen Gebrauch zu machen. 
Die Frage wird auch sein, ob diese Grundrechte betrachtet werden als Rechte, die der Staat 
verliehen hat, oder als vorstaatliche Rechte, als Rechte, die der Staat schon antrifft, wenn er 
entsteht, und die er lediglich zu gewährleisten und zu beachten hat. Auch das ist nicht nur von 
theoretischer, sondern von eminent praktischer Bedeutung, insbesondere für die Entscheidung 
der Frage, ob diese Grundrechte auch sollen auf Schranken stoßen können: Sollen sie 
schlechthin absolut unberührbar sein?  
Ich glaube, daß man bei den Grundrechten eine immanente Schranke wird anerkennen müs-
sen: es soll sich jener nicht auf die Grundrechte berufen dürfen, der von ihnen Gebrauch ma-
chen will zum Kampf gegen die Demokratie und die freiheitliche Grundordnung. Wir wollen 
nicht mehr, daß man sich auf das Grundrecht der Pressefreiheit berufen kann nur zu dem einen 
Zweck, eine Republik zu beseitigen, um an ihre Stelle eine Diktatur zu setzen, die keine Pres-
sefreiheit mehr kennen wird!  
Wir wollen auch nicht haben, daß man diese Grundrechte mit einem allgemeinen Gesetzes-
vorbehalt versieht, wie das etwa in den Verfassungsrichtlinien des Volksrats und in einigen 
Verfassungen der Länder der Ostzone der Fall ist. Wenn ich jedes Grundrecht durch Gesetz 
einschränken kann, dann ist es sinnlos, es durch die Verfassung zu garantieren, dann ist es 
eine bloße Deklamation und keine effektive Wirklichkeit. Der allgemeine Gesetzesvorbehalt 
entwertet das Grundrecht, reduziert es auf Null.  
Man wird aber bei einigen Grundrechten ohne einen beschränkten Gesetzesvorbehalt nicht 
auskommen können. Ich erinnere nur an alles, was sich aus der Notwendigkeit zum Beispiel 
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der Wohnungsbewirtschaftung ergibt, der Einquartierungen und anderem mehr. Aber man 
sollte von diesen beschränkten Vorbehalten nur einen äußerst sparsamen Gebrauch machen, 
und keinesfalls sollen die Möglichkeiten des Gesetzgebers so weit gehen, daß er das Grund-
recht in seiner Substanz kränken kann.  
Und nun das Entscheidende: soll der Staat den Grundrechten gegenüber vom Staatsnotstands-
recht Gebrauch machen können, so daß er, wenn er mit den ordentlichen Mitteln nicht fertig 
werden kann, die Grundrechte aufhebt, um Ruhe und Ordnung und Sicherheit wieder herzu-
stellen?  
Man wird sich diese Frage sehr genau überlegen müssen. Man wird sich fragen müssen, ob die 
Tatsache der Unberührbarkeit der Grundrechte in sich selber nicht ein so hohes Gut ist, daß 
der Staat auch in Zeiten des Notstands vor ihnen soll zurücktreten müssen. Vielleicht kann 
eine Untersuchung der möglichen Tatbestände zeigen, daß bei Notständen, wie sie bei uns 
denkbar sind, der Staat im allgemeinen mit den gewöhnlichen polizeilichen Mitteln wird fertig 
werden können.  
Vielleicht aber wird man auch zur Erkenntnis kommen, daß diese Mittel nicht genügen könn-
ten und daß dann das Individuum vor dem Notstand des Staates zurückstehen muß. Sollte man 
zu dieser Überzeugung kommen, wird man aber darauf bedacht sein müssen, daß auch im Fall 
des Notstands nur bestimmte Grundrechte sollen suspendiert werden dürfen und auch dann 
nur für Zeit und nur unter der Kontrolle demokratischer Institutionen. 
Meine Damen und Herren!  
Jede Verfassungswirklichkeit hängt letzten Endes von dem Wahlrecht ab, das in einem be-
stimmten Bereiche gilt. Ich glaube, daß man sich auch in diesem Hause mit dieser Frage des 
Wahlrechts wird beschäftigen müssen, und sei es nur, um sich darüber schlüssig zu werden, 
ob Bestimmungen über die Modalitäten eines Wahlgesetzes in dieses Grundgesetz aufge-
nommen werden sollen oder nicht.  
Notabene: bis heute scheint mir noch keine Klarheit darüber zu bestehen, wer das Wahlgesetz 
zur Wahl der ersten parlamentarischen Vertretung des deutschen Volkes erlassen soll, ob es 
von den Militärbefehlshabern erlassen werden soll oder von den Ministerpräsidenten. Bisher 
scheint mir nur das eine festzustehen, daß es nicht der Parlamentarische Rat sein soll, der die-
ses Wahlgesetz erläßt.  
Die Frage ist nun, ob nicht durch uns allgemeine Bestimmungen für ein solches Wahlgesetz in 
das Grundgesetz aufgenommen werden sollten. Ich für meinen Teil würde darin einen Nach-
teil sehen. Man soll Wahlgesetze nicht allzu sehr unter Verfassungsschutz stellen. Man sollte 
Wahlgesetze beweglich lassen, damit sich hier bestimmte Erfahrungen auswirken können und 
damit sich auch etwas wie ein Stilwandel im politischen Leben auswirken kann.  
Aber ich glaube, daß etwas anderes in den Kreis unserer Erwägungen mit einbezogen werden 
sollte, nämlich das Phänomen der politischen Partei. Ich habe es immer seltsam gefunden, daß 
auch die modernsten Verfassungen bis auf wenige unter ihnen von der Existenz politischer 
Parteien keine Notiz nehmen.  
Freilich ist es sicher: die politischen Parteien sind keine Staatsorgane; sie sind aber entschei-
dende Faktoren unseres staatlichen Lebens, und je nachdem, ob sie so oder anders organisiert 
sind, haben unsere Staatsorgane diesen oder einen anderen Sinn. Nun scheint es mir richtig zu 
sein, daß man sehr bald ein Parteiengesetz erläßt, und mir scheint weiter richtig zu sein, daß 
man in dieses Grundgesetz Mindestbestimmungen für ein solches Parteiengesetz aufnimmt, 
Bestimmungen, die für die politischen Parteien einen gewissen demokratischen Mindeststan-
dard vorsehen.  
Ich denke dabei nicht an Lizenzzwang. Ich halte es für eine schlechte Sache, politische Partei-
en unter Lizenzzwang zu stellen. Aber ich denke, man könnte vielleicht vorsehen, daß die po-
litischen Parteien über die Mittel, die ihnen zufließen, periodisch Rechnung legen müssen 
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oder daß sie ihre Kandidaten in Urwahlen aufstellen müssen oder daß sie einmal im Jahr in 
Mitgliederversammlungen über ihr Tun Rechnung legen müssen, und Ähnliches.  
Ich könnte mir vorstellen, daß sich auf diese Weise bei uns einiges zum Nutzen einer echten 
Demokratie ändern könnte! Vielleicht könnte man sogar daran denken, ob nicht in diesem 
Grundgesetz eine Bestimmung vorgesehen werden soll, die, wie ich glaube, voreilig in die 
Länderverfassungen aufgenommene Bestimmungen über das jeweilige Wahlsystem gegen-
standslos macht. Aber das ist nur ein Gedanke, den ich hier zur Erwägung geben möchte. 
Meine Damen und Herren!  
Zur Demokratie gehört weiter die Anerkennung des Satzes, daß Recht vor Macht geht, und ich 
glaube und möchte behaupten, daß ein Staat sich heute nur dann als volldemokratisch be-
zeichnen kann, wenn er diesem Prinzip im Verhältnis zu den anderen Staaten Ausdruck gibt.  
Ich brauche hier nicht an die großartigen Gedanken Immanuel Kants zu erinnern, dort in sei-
ner Schrift Vom Ewigen Frieden, wo er sagt, daß der Staat selber den Menschen nur dann ins 
Recht einzubetten vermöge, wenn er selber im Verhältnis zu den anderen Staaten in das Recht 
eingebettet sei.  
Ich glaube darum, daß das Grundgesetz eine Bestimmung enthalten sollte, die besagt, 
daß die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes unmittelbar geltendes Recht in diesem 
Lande sind, daß also das Völkerrecht von uns nicht ausschließlich als eine Rechtsordnung, 
die sich an die Staaten wendet, betrachtet wird, sondern auch als eine Rechtsordnung, die un-
mittelbar für das Individuum Rechte und Pflichten begründet.  
Weiter sollte man eine Bestimmung vorsehen, die es erlaubt, im Wege der Gesetzgebung Ho-
heitsbefugnisse auf internationale Organisationen zu übertragen. Ich glaube, daß dieses 
Grundgesetz durch eine solche Bestimmung lebendig zum Ausdruck bringen würde, daß das 
deutsche Volk zum mindesten entschlossen ist, aus der nationalstaatlichen Phase seiner Ge-
schichte in die übernationalstaatliche Phase einzutreten.  
Wenn wir eine solche Bestimmung nicht aufnehmen, dann wird in jedem einzelnen Falle ein 
verfassungsänderndes Gesetz erforderlich sein, und was das bedeutet, brauche ich hier wohl 
nicht zu sagen. Wir sollten uns statt dessen selber die Tore in eine neugegliederte überstaatli-
che politische Welt weit öffnen. Wir wollen uns doch nichts vormachen: in dieser Zeit gibt es 
kein Problem mehr, das ausschließlich mit nationalen Mitteln gelöst werden könnte. So wie 
die Ursache aller unserer Nöte eine übernationale Grundlage hat, so können wir auch die Mit-
tel, dieser Nöte Herr zu werden, nur auf übernationaler Grundlage finden.  
Freilich sollen die Internationalisierungen, die geschehen, echte Internationalisierungen wer-
den und nicht Hypotheken einseitig zu Lasten des deutschen Volkes. 
Und dann stellt sich ein weiteres Problem, das Problem der Sicherheit dieses Gebietes. Wir 
werden keine Wehrmacht mehr haben. Ich für meinen Teil begrüße es, daß das Zeitalter der 
nationalen Wehrmachten zu Ende zu gehen scheint und daß die Wehrhoheit mehr und mehr 
auf übernationale Instanzen überzugehen scheint. Das setzt aber voraus, daß sich die Staaten 
in einem System kollektiver Sicherheit zusammenschießen, wo die Sicherheit nicht mehr aus-
schließlich durch das nationale militärische und industrielle Machtpotential garantiert wird, 
sondern wo die Sicherheit des Einzelnen garantiert wird durch alle Anderen.  
Ich glaube darum, daß das Grundgesetz eine Bestimmung enthalten sollte, die es möglich 
macht, auf einfache Weise einem solchen System kollektiver Sicherheit auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit beizutreten. 
Manche meinen, es genüge, daß sich ein Staat durch seine Verfassung neutralisiert. Dieser 
Wunsch ist verständlich. Jeder blickt gern nach der Schweiz hinüber. Aber so einfach geht es 
nicht. Es gibt kein Institut der Neutralisierung, die man einseitig erklärt, es gibt nur Gebiete, 
die durch eine Reihe internationale Verträge neutralisiert sind.  
Und wenn ich einer Reihe von Nachbarstaaten die Pflicht auferlege, die Neutralität dieses Ge-



 255 

bietes zu garantieren, dann muß ich ihnen auch das Recht geben, sich um die Politik dieses 
Gebietes zu kümmern; denn wenn hier falsche Politik gemacht wird, engagiert das ja ihre 
Verpflichtungen. Man kann niemandem zumuten, Verpflichtungen zu übernehmen, ohne kor-
respondierende Rechte zu übertragen.  
Aus diesem Grunde sollte man nicht so leichtfertig nach Neutralisierung rufen! Ich glaube, 
daß das Grundgesetz weiter eine Bestimmung enthalten sollte, die jeden unter Strafe stellt, der 
das friedliche Zusammenleben der Völker stört und Handlungen in der Absicht vornimmt, die 
Führung eines Krieges vorzubereiten. Ich denke dabei nicht nur an die Fabrikation und den 
Handel mit Waffen, sondern auch an den Turnverein, in dem in Wirklichkeit Wehrsport ge-
trieben wird. Wohin diese Dinge uns geführt haben, wissen wir jetzt, und wir bezahlen heute 
die Rechnung für einen Unfug, den wir einmal leichtfertig duldeten.  
Ich glaube, daß das Grundgesetz weiter eine Bestimmung enthalten sollte, daß wir die 
Abtretung deutschen Gebietes ohne die Zustimmung der auf diesem Gebiet wohnenden 
Bevölkerung nicht anerkennen. Vielleicht können wir gezwungen werden, zu erleiden und 
zu ertragen, was uns bisher hier angetan worden ist. Aber man wird uns niemals zwingen 
können, das als Recht anzuerkennen! Weder im Westen noch im Osten! Das gehört zur Ehre 
eines Volkes und damit auch zur Demokratie. Eine Tyrannis kann es sich leisten, Menschen 
preiszugeben, eine Demokratie aber nicht!  
Wir lesen gegenwärtig wieder in den Zeitungen viel von Gebietsforderungen, die man auch im 
Westen an uns stellt. Wir müssen anerkennen, daß es überall an den Grenzen Probleme gibt, 
die gelöst werden müssen. Wir glauben aber nicht, daß man heute in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts solche Probleme unbedingt mit Methoden lösen muß, die 1814 vielleicht modern 
gewesen sind.  
Diese Probleme können nur auf internationaler Grundlage richtig gelöst werden. Man kann 
sich von Staat zu Staat über die Lösung der Schwierigkeiten einigen, die da und dort durch 
den Lauf der Grenzen begründet sein mögen, und braucht da nicht gleich Gebietsforderungen 
zu erheben. Wenn man entschlossen ist, sich in seinem eigenen Lande nationalistischen Re-
gungen entgegenzustellen, dann ist man auch verpflichtet, ein nationalistisches Verhalten auch 
dann Nationalismus zu heißen, wenn es anderswo geschieht. 
Wir müssen dieses Grundgesetz so gestalten, daß ein Gebilde föderalistischen Typs entsteht. 
Man hat uns das offensichtlich im Rahmen der Sicherheitspolitik auferlegt. Während überall 
sonst in der Welt Föderalismus Vereinigung von Getrenntem bedeutet, will man ihn bei uns 
offenbar einführen, um schon Geeintes wieder zu dissoziieren (trennen)!  
Also genau den umgekehrten Prozeß, den man im eigenen Lande gewählt hat. Ich glaube, es 
lohnt sich, darüber einige Worte zu verlieren. Glaubt man denn wirklich im Ernst, daß die 
Sicherheit unserer Nachbarn durch verfassungstechnische Kunststücke garantiert werden 
kann? Ich glaube nicht, daß die Föderalisierung Deutschlands als solche eine Sicherheitsga-
rantie für unsere Nachbarn ist.  
Ich glaube aber, daß Demokratisierung Deutschlands eine Sicherheit für unsere Nachbarn ab-
geben könnte. Hätten wir 1914 eine unter parlamentarischer Kontrolle stehende Regierung 
gehabt, dann wäre der Friede gesicherter gewesen, als er es in dem damaligen sehr föderali-
stisch aufgebauten Deutschland von damals gewesen ist. Der föderalistische Bundesrat hat 
den Krieg nicht verhindert, ein mächtiges Zentralparlament aber hätte ihn wahrscheinlich ver-
hindert. 
Was zur Frage des Föderalismus zu sagen ist, darüber nur einige Worte. Was heißt denn föde-
ralistische Ordnung? Ich glaube, daß sich darauf so viele Antworten geben lassen wie auf die 
Frage: Was heißt Demokratie?  
Es gibt eine Reihe von historischen Verfassungsmodellen, die man übereingekommen ist, fö-
deralistisch zu nennen. Sie differieren außerordentlich untereinander. Ich glaube aber doch, 
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daß einige Charakteristika festzustellen sind, die realisiert sein müssen, wenn irgendwo einer 
Verfassung das Prädikat föderalistisch gegeben werden soll. 
Das erste scheint mir zu sein, daß das Staatsgebiet in einer Reihe differenzierter Gebietskör-
perschaften eigener Ordnung gegliedert sein muß: zweitens, daß eine Bundesgewalt bestehen 
muß, die innerhalb ihrer Zuständigkeit der Gewalt der Glieder vorgeht; drittens, daß auf be-
stimmten Sachgebieten eine eigenständige ausschließliche oder konkurrierende Zuständigkeit 
der Glieder bestehen muß; viertens, daß die Glieder an den Organen zu beteiligen sind, die 
den gesetzgeberischen Willen des Bundes bilden; und schließlich fünftens, daß ein qualifizier-
ter Schutz gegen Änderungen der föderalistischen Struktur der Verfassung vorhanden ist.  
Es ist für uns kein Zweifel, daß die deutschen Länder die Grundlage des Gebietes sein müs-
sen, das wir jetzt organisieren, und daß sie eigene Verfassungshoheit und Organisationshoheit 
haben müssen, eigene Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung und eine vom Bunde 
getrennte Finanzwirtschaft - alles dies im Rahmen der Bestimmungen des Grundgesetzes. 
Weiter ist es für uns kein Zweifel, daß eine Bundesgewalt geschaffen werden muß, die nicht 
die Summe der Ländergewalten ist, sondern eine eigenständige Gewalt, die im Rahmen des 
Grundgesetzes den Vorrang vor den Ländergewalten haben muß. Bundesrecht soll Landes-
recht brechen.  
Schwieriger wird es sein, das Verhältnis zu bestimmen, in dem auf beiden Stufen die ausfüh-
renden Gewalten zueinander stehen sollen. Ich will hier aber nichts vorwegnehmen, was mor-
gen aus berufenerem Munde dazu ausgeführt werden soll. Lassen Sie mich hier nur noch eini-
ges Grundsätzliche andeuten. Es wird nötig sein, daß wir die Gesetzgebungskompetenz nach 
Sachgebieten abgrenzen.  
Die Frage ist, wie wir dabei verfahren sollen. Ich würde es bedauern, wenn man dabei auf 
Grund irgendwelcher formalistischer Standpunkte - auf Grund eines formalistischen Födera-
lismus oder eines formalistischen Unitarismus - verfahren würde. Wir sollten überhaupt bei 
diesen Dingen nicht deduktiv, sondern induktiv verfahren, d.h. nach dem Prinzip der sachli-
chen Zweckmäßigkeit.  
Ich glaube, daß es dafür zwei Grundsätze gibt, über die wir uns sollten einigen können. 
Der erste ist: Die Lebensinteressen des Ganzen dürfen nicht durch partikulare Egoismen ge-
fährdet werden.  
Der zweite Satz lautet: Was das Land ohne Schädigung des Ganzen tun kann, das soll es auch 
allein tun; denn es hat den Vorteil der Sachnähe. Aufbau von unten, aber Planung von oben! 
Nur wenn dieser zweite Satz auch mit ausgesprochen wird, ist der erste richtig. Zu der Frage, 
wie die Länder an der Bildung des Bundes zu beteiligen sind, wird wohl morgen referiert 
werden, wenn über den Aufbau der Organe gesprochen werden wird.  
Ich will hier nur noch über einen Sonderfall sprechen: die Frage der territorialen Gliederung 
des Bundesgebietes. Soll die Gliederung des Bundesgebietes unverrückbar so bleiben. wie sie 
heute ist? Soll das geschichtlich Gewordene als letztes Kriterium gelten, oder sollen rationelle 
Gesichtspunkte bei der Entscheidung dieser Frage walten?  
Ich bin der Meinung - und mit mir meine Freunde -, daß ein gesunder Föderalismus nur mög-
lich ist, wenn gegeneinander vernünftig ausgewogene Länder vorhanden sind und nicht pure 
Zufallsgebilde, die großenteils nicht älter sind als drei Jahre und ihre Entstehung dem Zufall 
der Demarkationslinie zwischen zwei Infanteriedivisionen verdanken.  
Jetzt sollen die Herren Ministerpräsidenten dieses Problem regeln. Sie sollen, bevor unsere 
Arbeiten abgeschlossen sind, die Neugliederung Deutschlands im Wege einer Änderung der 
Ländergrenzen vorgenommen haben. Werden sie Erfolg haben oder nicht? Wir können es nur 
ahnen, aber nicht wissen. Nehmen wir an, es würde ihnen nicht gelingen, sollen wir uns dann 
endgültig mit dem Zustand begnügen, mit dem die Ministerpräsidenten nicht fertig werden 
konnten?  
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Wir werden uns schlüssig werden müssen: Soll das Grundgesetz die Möglichkeit vorsehen, 
eine Neugliederung des Bundesgebietes vom Bunde her zu schaffen? Soll diese Neugliede-
rung durch die Länder selbst vorgenommen werden, etwa im Wege gegenseitiger Verträge 
und Vereinbarungen? Bei den bisher mit diesem System gemachten Erfahrungen werden, 
glaube ich, alle am bisherigen Zustand Interessierten ihren Schlaf weiter in Ruhe genießen 
können. Soll, wenn die Neugliederung durch Bundesgesetz vorgenommen werden soll, der 
Wille der beteiligten Bevölkerungen mit in Betracht gezogen werden? So oder anders?  
Alles das werden Fragen sein, um die man. sich hier wird bemühen müssen. Ich glaube jeden-
falls nicht, daß wir um diese Fragen herumkommen werden. Aber eines möchte ich sagen: 
Sollte es je einmal gelingen, die Gliederung Deutschlands nach vernünftigen Gesichtspunkten 
durchzuführen, dann sollte man es bei dem geschaffenen Zustand sein Bewenden haben las-
sen. Dann sollte man ruhig konservativ verfahren. 
Meine Damen und Herren!  
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Sie sind Ihnen vielleicht gelegentlich 
ein wenig theoretisch vorgekommen. Aber glauben Sie mir, es ist mir nicht um Spekulationen 
gegangen! Ich habe versucht, eine klare Definition der Wirklichkeit zu geben und sonst nichts. 
Denn nur auf einer klar definierten Wirklichkeit kann man eine Politik aufbauen, die ihren 
Namen verdient.  
Mit Illusionen und mit Fiktionen kann man sich etwas vormachen, eine Zeitlang vielleicht 
auch anderen. Man kann sich ihrer vielleicht eine Zeitlang sogar als Instrumente einer Politik 
bedienen, aber man kann Fiktionen nicht zu Fundamenten einer Politik machen, nicht einmal 
zu Ansatzpunkten für den Hebel einzelner politischer Aktionen.  
Mein Anliegen ist gewesen, klare Einsicht zu vermitteln und dabei nüchtern zu verfahren. 
Klare Einsicht und Nüchternheit und leidenschaftliche Liebe zum deutschen Volke und bren-
nende Sorge um den Frieden werden die Sozialdemokratische Partei bei ihrer Arbeit im Par-
lamentarischen Rate leiten. Einsicht und Nüchternheit gebieten, die Begrenzungen zu erken-
nen, denen unsere Möglichkeiten unterworfen sind. Je mehr wir bei voller Ausschöpfung die-
ser Möglichkeit dieser Realität Rechnung tragen, desto wirksamer wird das Instrument sein, 
das wir zu schmieden haben.  
Wofür schmieden wir dieses Instrument? Schmieden wir es, um Deutschland zu spalten? Wir 
schmieden es, weil wir es brauchen, um die erste Etappe auf dem Wege zur staatlichen Eini-
gung aller Deutschen zurückzulegen! Noch liegen die weiteren Etappen außerhalb unseres 
Vermögens. Möchten die Besatzungsmächte sich der Verantwortung bewußt sein, die sie 
übernommen haben, als sie sich zu Herren unseres Schicksals aufwarfen.  
Diese Verantwortung schließt die Pflicht ein, um des Friedens Europas willen Deutsch-
land endlich den Frieden zurückzugeben und damit dem deutschen Volk die Möglich-
keit, von seinem unvernichtbaren Recht auf eigene Gestaltung der Formen und Inhalte 
seiner politischen Existenz Gebrauch zu machen. Ein geeintes demokratisches Deutsch-
land, das seinen Sitz im Rate der Völker hat, wird ein besserer Garant des Friedens und 
der Wohlfahrt Europas sein als ein Deutschland, das man angeschmiedet hält wie einen 
bissigen Kettenhund! (Beifall)<< 
Der "Deutsche Volksrat" veröffentlichte am 22. Oktober 1948 den "Entwurf einer Verfassung 
für die Deutsche Demokratische Republik" (x156/64-65): >>Der deutsche Volksrat ist die 
einzige legitime Repräsentation des deutschen Volkes. Er fordert hiermit die Verwirklichung 
des Rechtsanspruchs des deutschen Volkes auf die Gestaltung seines staatlichen und gesell-
schaftlichen Lebens, die Schaffung einer freien, demokratischen Republik und den Abschluß 
eines Friedensvertrages.  
Er hat die konkreten Maßnahmen zur Beschreitung dieses Weges unternommen, legt hiermit 
dem deutschen Volk den Entwurf einer Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik 
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vor und stellt ihn zur freien Diskussion. Auf dem dritten Volkskongreß wird die Bilanz dieser 
Diskussion gezogen werden und diese Verfassung zur Beratung stehen. 
Im Gegensatz zu dieser Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes des deutschen Volkes zei-
gen die Verhandlungen des sogenannten Parlamentarischen Rates in Bonn, daß hier nicht nur 
die Einheit der deutschen Nation, sondern auch die Demokratie preisgegeben werden. Die in 
Bonn ausgearbeitete Verfassung für den westdeutschen Staat dient dem Versuch, das deutsche 
Volk unter die Macht zu beugen, die sich die westlichen Besatzungsmächte entgegen den 
Verpflichtungen von Jalta und Potsdam angeeignet haben. Das Bonner Statut nimmt sowohl 
den Zustand der Besatzung als auch die Usurpation des größten Teiles der deutschen Wirt-
schaft durch ausländische Machthaber bedingungslos hin. 
Die in ihm festgelegten Befugnisse deutscher Organe und Rechte deutscher Bürger widerspre-
chen den Interessen des deutschen Volkes. Das zu errichtende westdeutsche Staatswesen ist 
ein Vasallenstaat und der Willkür fremder Mächte unterworfen. Ein Besatzungsstatut kann 
weder die Freiheit Deutschlands noch die seiner Bürger herstellen. Es bestätigt und verewigt 
nur den Zustand der Besatzung. 
Die Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik kann nicht aus der Befehlsgewalt 
von Besatzungsmächten geboren werden, sondern sie muß dem eigenen und freien Willen des 
gesamten deutschen Volkes entspringen. Zu dieser Willensbildung ruft der Deutsche Volksrat 
das gesamte deutsche Volk auf.<< 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Verfassung" 
der DDR (x009/454-455): >>Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik hat als 
Staatsgrundgesetz eine völlig andere Bedeutung als die Verfassung demokratischer Staaten. ... 
1. Entstehungsgeschichte 
Die Verfassung ist nicht aus einer gewählten verfassunggebenden Versammlung hervorgegan-
gen. Diese Rolle maßte sich vielmehr ein aus dem Zweiten Volkskongreß ... hervorgegange-
ner "Deutscher Volksrat" an, dessen Mitglieder aus Delegierten der Parteien und Massenorga-
nisationen bestanden. Er ließ durch einen Verfassungsausschuß den "Entwurf einer Verfas-
sung für die Deutsche Demokratische Republik" ausarbeiten, der am 22.10.1948 veröffentlicht 
wurde. ... 
2. Inhalt 
Die Verfassung ist in ihrem Wortlaut weitgehend der Weimarer Reichsverfassung nachgebil-
det. So erscheint deren Art. 1 Abs. 2: "Die Staatsgewalt geht vom Volke aus" in der Fassung: 
"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" (Art. 3 Abs. 1). Auch das Bekenntnis zu dem Grund-
gesetz freier Wahlen ist in der Verfassung der DDR in fast die gleichen Worte gekleidet wie 
in Art. 22 der Weimarer Reichsverfassung: "Die Abgeordneten werden in allgemeiner, glei-
cher, unmittelbarer und geheimer Wahl ... gewählt (Art. 51 Abs. 2). 
Insbesondere haben die Vorschriften über die Grundrechtsartikel der Weimarer Verfassung als 
Vorbild gedient; sie stimmen z.T. fast wörtlich überein. Wie die entsprechenden Normen des 
Grundgesetzes sind diese Artikel unmittelbar geltendes Recht. Ihr Sinngehalt ist jedoch ein 
völlig anderer als der gleichlautender Formulierungen der Verfassung rechtsstaatlicher Demo-
kratien. Denn die volksdemokratische Ordnung kennt nur das Primat der Gemeinschaft, nicht 
dagegen die Freiheit des einzelnen um des einzelnen willen. So ist auch der Schutz der Grund-
rechte vor Maßnahmen der Staatsgewalt denkbar schwach ausgestaltet und bezeichnenderwei-
se jeder richterlichen Nachprüfung entzogen. ...  
Sämtliche Grundrechte stehen jedoch nur auf dem Papier und werden seit dem Inkrafttreten 
der Verfassung ständig und bewußt verletzt und sogar durch die Gesetzgebung in verfas-
sungsmäßig unzulässigerweise Weise eingeschränkt. 
... Scheint die Verfassung auf den ersten Blick wenigstens formal den Voraussetzungen eines 
demokratischen Staatsgrundgesetzes zu entsprechen, so genügt sie bei genauerer Betrachtung 
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selbst diesen Anforderungen nicht. Der angeblich die völlige Volkssouveränität verkörpern-
den Volkskammer fehlt seit der Verwaltungsneugliederung auch das ohnehin bescheidene 
Regulativ der Länderkammer. Insbesondere aber ist die in allen Demokratien unumgängliche 
"dritte Gewalt", die richterliche, schwach ausgebildet und effektiv wirkungslos. Es gibt neben 
der faktisch und gesetzlich nicht vorhandenen Unabhängigkeit der Richter nach dem Wortlaut 
der Verfassung kein Verfassungsgericht. ...<< 
Am 8. April 1949 beschlossen die Außenminister Acheson (USA), Bevin (England) und 
Schuman (Frankreich) während einer Konferenz in Washington (vom 5. bis zum 8. April 
1949) ein Besatzungsstatut für Westdeutschland und die Einsetzung einer Alliierten Hohen 
Kommission (Ersatz für den seit März 1948 entscheidungsunfähigen Alliierten Kontrollrat).  
Die westdeutschen Ministerpräsidenten akzeptierten am 12. April 1949 das Besatzungsstatut 
der westlichen Siegermächte.  
Am 25. April 1949 gab US-Militärgouverneur General Clay bekannt, daß der künftige west-
deutsche Staat "Bundesrepublik Deutschland" heißen wird.  
Der Parlamentarische Rat stimmte am 8. Mai 1949 dem Grundgesetz zu (53 Abgeordnete 
stimmen mit "Ja", während 12 Abgeordnete der CSU, des Zentrums, der Deutschen Partei und 
der KPD mit "Nein" stimmten).  
Am 12. Mai 1949 genehmigten die westlichen Militärgouverneure, General B. H. Robertson 
(britische Zone), General Pierre Koenig (französische Zone), General Lucius D. Clay (nord-
amerikanische Zone), das Grundgesetz und verkündeten gleichzeitig das Besatzungsstatut für 
die Bundesrepublik Deutschland (x101/198-199):  
>>Herrn Dr. Konrad Adenauer  
Präsident des Parlamentarischen Rates 
Bonn 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Adenauer! 
1. Das am 8. Mai vom Parlamentarischen Rat angenommene Grundgesetz ist hier mit beacht-
lichem Interesse zur Kenntnis genommen worden. Nach unserer Auffassung verbindet es sehr 
glücklich deutsche demokratische Überlieferung mit den Begriffen repräsentativer Regierung 
und einer Herrschaft des Rechts, wie sie in der Welt als Erfordernis für das Leben eines freien 
Volkes anerkannt worden sind. 
2. Indem wir diese Verfassung zwecks Ratifizierung durch das deutsche Volk in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des Artikels 144 (1) genehmigen, nehmen wir an, daß Sie 
verstehen werden, wenn wir verschiedene Vorbehalte machen müssen.  
In erster Linie sind die Vollmachten, die dem Bund durch das Grundgesetz übertragen werden 
sowie die Machtbefugnisse, die die Länder und örtlichen Regierungsstellen ausüben, den Vor-
schriften des Besatzungsstatuts unterworfen, das wir Ihnen schon übermittelt haben und das 
mit dem heutigen Datum verkündet wird. 
3. Zweitens versteht es sich, daß die Polizeibefugnisse, wie sie in Artikel 91 (2) enthalten 
sind, nicht ausgeübt werden dürfen, bis sie von den Besatzungsbehörden ausdrücklich gebil-
ligt sind. In gleicher Weise sollen die übrigen Polizeifunktionen des Bundes im Einklang mit 
dem in dieser Frage an Sie gerichteten Schreiben vom 14.4.1949 ausgeübt werden.  
4. Ein dritter Vorbehalt betrifft die Beteiligung Groß-Berlins am Bund. Wir interpretieren den 
Inhalt der Artikel 23 und Artikel 144 (2) dahin, daß er die Annahme unseres früheren Ersu-
chens darstellt, demzufolge Berlin keine abstimmungsstimmberechtigte Mitgliedschaft im 
Bundestag oder Bundesrat erhalten und auch nicht durch den Bund regiert werden wird, daß 
es jedoch eine beschränkte Anzahl Vertreter zur Teilnahme an den Sitzungen dieser gesetzge-
benden Körperschaften bestellen darf.  
5. Ein vierter Vorbehalt bezieht sich auf die Artikel 29 und 118 und die allgemeinen Fragen 
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der Neufestsetzung der Ländergrenzen. Abgesehen von Württemberg-Baden und Hohenzol-
lern hat sich unsere Haltung zu dieser Frage, seitdem wie die Angelegenheit mit Ihnen am 2. 
März besprochen haben, nicht geändert. Sofern nicht die Oberkommissare einstimmig eine 
Änderung dieser Haltung beschließen, sollen die in den genannten Artikeln festgelegten Befu-
gnisse nicht ausgeübt werden, und die Grenzen aller Länder, mit Ausnahme von Württem-
berg-Baden und Hohenzollern bis zum Zeitpunkt des Friedensvertrages, so wie sie jetzt fest-
gelegt sind, bestehen bleiben.  
6. Wir sind fünftens der Auffassung, daß Artikel 84, Absatz 5, und Artikel, 87 Absatz 3, dem 
Bund sehr weitgehende Befugnisse auf dem Gebiet der Verwaltung geben. Die Hohen Kom-
missare werden der Ausübung dieser Befugnisse sorgfältig Beachtung schenken müssen, um 
sicherzustellen, daß sie nicht zu einer übermäßigen Machtkonzentration führen.  
7. Bei unserer Zusammenkunft mit Ihnen am 25.4. unterbreiteten wir Ihnen eine Formel, in 
der auf englisch der Sinn des Artikels 72 (2), 3 wiedergegeben war. Diese Formel, die Sie an-
nahmen, da sie Ihre Auffassung wiedergebe, lautete wie folgt:  
"... weil die Wahrung der Rechts- oder wirtschaftlichen Einheit es erfordert, um die wirt-
schaftlichen Interessen des Bundes zu fördern oder eine angemessene Gleichheit wirtschaftli-
cher Möglichkeiten für Alle sicherzustellen." 
Wir möchten Sie davon zu unterrichten, daß die Hohen Kommissare diesen Artikel in Über-
einstimmung mit dem vorliegenden Text auslegen werden.  
8. Um die Möglichkeit zukünftiger Rechtsstreitigkeiten auszuschalten, möchten wir klarstel-
len, daß wir bei der Genehmigung der Verfassungen für die Länder bestimmten, daß nichts in 
diesen Verfassungen als Beschränkung der Bestimmungen der Bundesverfassung ausgelegt 
werden kann. Ein Konflikt zwischen den Länderverfassungen und der vorläufigen Bundesver-
fassung muß daher zugunsten der letztern entschieden werden.  
9. Wir möchten es auch klar verstanden wissen, daß nach Zusammentritt der gesetzgebenden 
Körperschaften, die das Grundgesetz vorsieht und nachdem entsprechend dem im Grundge-
setz festgelegten Verfahren die Wahl des Präsidenten sowie die Wahl und Ernennung des 
Kanzlers bzw. der Bundesminister erfolgt sind, die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land konstituiert ist und das Besatzungsstatut daraufhin in Kraft tritt. 
10. Nach Vollendung seiner letzten Aufgabe, wie sie in Artikel 145, Absatz 1, festgelegt ist, 
wird der Parlamentarische Rat aufgelöst. Wir möchten diese Gelegenheit benützen, um die 
Mitglieder des Parlamentarischen Rates zur erfolgreichen Vollendung ihrer unter kritischen 
Verhältnissen durchgeführten schwierigen Aufgabe sowie zu der offenkundigen Sorgfalt und 
Gründlichkeit, mit der sie ihre Arbeit geleistet haben und zu ihrer Hingabe an demokratische 
Ideale, nach deren Erreichung wir alle streben. zu beglückwünschen.  
B. H. ROBERTSON  
General 
Militärgouverneur  
Britische Zone  
 
PIERRE KOENIG  
General d'Armee 
Militärgouverneur 
Französische Zone  
 
LUCIUS D. CLAY  
General US Army 
Militärgouverneur 
Amerikanische Zone<<  
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Der Parlamentarische Rat stellte am 23. Mai 1949 in einer öffentlichen Sitzung fest, daß das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksver-
tretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten westdeutschen Länder (Ausnahme: Bay-
ern) angenommen und damit die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 144 GG als par-
lamentarischer Staat gegründet worden sei.  
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
Unterzeichnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (x063/634): >>Obgleich 
sich die tatsächliche Wirksamkeit des Grundgesetzes auf die ehemaligen 3 westlichen Besat-
zungszonen, die nunmehrige Bundesrepublik Deutschland beschränkte, so wurde doch in der 
Präambel gesagt, das Deutsche Volk in den, namentlich aufgeführten, Bundesländern habe 
"auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war". 
Das Grundgesetz und die Bundesrepublik sind ein Provisorium. Gemäß Artikel 146 verliert 
jenes seine Gültigkeit an dem Tage, da eine vom gesamten deutschen Volke frei beschlossene 
Verfassung in Kraft tritt. Darin ist der bindende und unabdingbare Auftrag enthalten, sowohl 
die Freiheit der Entscheidung zu bewahren als auch niemals das Ziel der Wiedervereinigung, 
gemäß demokratischen Grundsätzen und Menschenrechten, preiszugeben. ...<< 
Dr. Hans Joachim Berbig (1935-2013) schrieb später über die Verkündung des Grundgesetzes 
und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland (x287/193): >>Das "vorläufige" Grundge-
setz des westdeutschen Teilstaates wurde ohne direktes Mandat des deutschen Volkes im Auf-
trag der westlichen Besatzungsmächte erarbeitet und am 23. Mai 1949 im Sitzungssaal des 
Parlamentarischen Rates in Bonn in einem feierlichen Staatsakt verkündet. ...<< 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
völkerrechtliche Bedeutung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (x063/605): 
>>... Unbestritten ist heute, daß durch die militärische Kapitulation und durch die Besetzung 
des gesamten Staatsgebietes das Deutsche Reich als Staat, als Subjekt des Völkerrechts, nicht 
zu bestehen aufgehört hat. Es trat nur eine zeitweilige Handlungsunfähigkeit ein. 
Diese Handlungsfähigkeit wurde wieder hergestellt, als am 8. Mai 1949 das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland vom Parlamentarischen Rat verabschiedet und am 23. Mai in 
Kraft gesetzt wurde. Es kann demnach das Wort von Gerhard Anschütz, verwandt für das 
Deutsche Reich von 1871 und 1919, ... erneut zitiert werden: "Das neue und das alte Reich 
stehen nicht im Verhältnis der Rechtsnachfolge, sondern dem der Identität."<< 
Am 14. August 1949 fand in den 3 Westzonen die 1. Bundestagswahl der Bundesrepublik 
Deutschland statt (x089/82): >>CDU/CSU = 31 %, SPD = 29,2 %, FDP = 11,9 %, KPD = 5,7 
%, DP = 4 %, Sonstige = 19,2 %.<< 
Konrad Adenauer wurde am 15. September 1949 zum Bundeskanzler gewählt. Bundeskanzler 
Adenauer bildete daraufhin noch am selben Tag eine Koalitionsregierung aus CDU/CSU, FDP 
und DP. 
Der deutsche Historiker Alexander Demandt schrieb später über die Wahl Adenauers (x283/-
236): >>... Am 15. September wählte der Bundestag den 73jährigen Konrad Adenauer zum 
Kanzler. Die im ersten Wahlgang erforderliche Mehrheit für ihn hing an einer einzigen Stim-
me, seiner eigenen. 
Mit der Wahl Adenauers war eine außenpolitische Grundsatzentscheidung gefallen: die An-
lehnung der Bundesrepublik an Frankreich, England und die Vereinigten Staaten, die ja als 
Besatzungsmächte ohnehin kaum politischen Spielraum gestatteten.  
Die Parole hieß: Westbindung vor Wiedervereinigung. Als Sitz der Bundesregierung kam 
Berlin einstweilen nicht mehr in Betracht. Ein Trostpflaster war der Artikel 23 des Grundge-
setzes, der dieses auch für "Groß-Berlin" gültig erklärte, sodann die symbolische Anerken-
nung als deutsche Hauptstadt durch Beschluß des ersten Bundestags und die Vergabe der 
Postleitzahl 1 an die Stadt. ...<< 
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Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über Bundeskanzler Adenauer (x068/302): >>... Denn wie das ostdeutsche Marionettenen-
semble in Pankow Moskaus Direktiven erfüllte, so (erfüllte) im Westen, in Bonn, der katholi-
sche Kanzler (Adenauer) die Wünsche Washingtons, der USA, wo er übrigens, vielleicht als 
erster ausländischer Staatsmann, für sich eine Werbeagentur nutzte. ...<< 
Am 21. September 1949 trat das Besatzungsstatut der Alliierten in Kraft. Es schränkte die 
deutschen Souveränitätsrechte bis zum 5. Mai 1955 empfindlich ein. Das Besatzungsstatut 
wurde schließlich durch die Pariser Verträge (1955) aufgehoben (Deutschlandvertrag). 
Am 7. Oktober 1949 gründete die "Provisorische Volkskammer" die Deutsche Demokratische 
Republik. Die Ausrufung der "DDR" erfolgte aus taktischen Gründen erst nach der Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland; scheinbar als Antwort auf einen Schritt des Westens. Tat-
sächlich war dieser Schritt nur die formelle Bestätigung einer Spaltungspolitik, die die So-
wjetunion bereits seit Juli 1945 eingeleitet hatte (x009/406). Die von der Volkskammer ge-
wählte Regierung der DDR übernahm später nach dem sowjetischen Muster die Bezeichnung 
"Ministerrat".  
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Volkskammer" 
(x009/466): >>Volksvertretung der SBZ, deren verfassungsrechtliche Stellung entsprechend 
der Verneinung des Gewaltentrennungsgrundsatzes und der zentralstaatlichen Tendenz der 
Verfassung außerordentlich stark ausgestaltet ist ("höchstes Organ der Republik", Art. 50 der 
Verfassung).  
Infolge der tatsächlichen politischen Machtverhältnisse stellt sich die Volkskammer als 
Scheinparlament dar. 
... Die Volkskammer konstituierte sich ... nach der am 15.10.1950 auf Grund des verfassungs-
ändernden Gesetzes vom 9.8.1950 durchgeführten Abstimmung über die Einheitsliste der Na-
tionalen Front endgültig. Angeblich sollen 99,7 % der Stimmberechtigten für die Einheitsliste 
gestimmt haben. ...<< 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (x063/635): >>... Während in den West-
zonen der demokratische Aufbau von unten nach oben vor sich ging, wurde die staatliche und 
gesellschaftliche Form in der sowjetischen Besatzungszone von oben, durch die Besatzungs-
macht und durch die der kommunistischen Politik und Ideologie verpflichtete SED geprägt. ... 
Die Auflösung Preußens durch das Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947 – ein 
Willkürakt ohne Rechtsgültigkeit, da er weit über die Befugnisse hinausging, die die Haager 
Landkriegsordnung Besatzungsmächten einräumt – zerbrach eine wichtige Klammer zwischen 
West-, Mittel- und Ostdeutschland.  
... Eine Befragung des Volkes, ob es tatsächlich einen Staat, abgetrennt vom übrigen Deutsch-
land, bilden wolle, hat nie stattgefunden. Aus der Massenflucht der Bevölkerung aus dem so-
wjetischen Besatzungsgebiet, einem täglichen "Volksentscheid mit den Füßen", Menschen 
aller Klassen und Stände, die Mehrheit von ihnen unter 25 Jahre, ließ sich die Stimmung gut 
entnehmen. 
Eine Verfassung haben die Parteiinstanzen der Sowjetzone am 19. März 1949 verkündet. Auf 
dem Papier durchaus demokratisch, mit zahlreichen Bestimmungen, die nahezu wörtlich aus 
der Weimarer Verfassung übernommen wurden, bildeten sie in Wirklichkeit nur den Deck-
mantel für eine totale Willkürherrschaft. Die Einrichtung einer Geheimpolizei, des Staatssi-
cherheitsdienstes, eine politisierte Justiz, Säuberungsaktionen, Gleichschaltung der Jugend, in 
steigendem Maße eine atheistische, religionsfeindliche Propaganda und die nahezu völlige 
Absperrung nach außen sollten der SED-Regierung die Kontrolle über die Bevölkerung si-
chern. ...<< 
Dr. Hans Joachim Berbig (1935-2013) schrieb später über die Gründung der Deutschen De-
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mokratischen Republik (x287/193): >>Das "vorläufige" Grundgesetz des westdeutschen Teil-
staates wurde ohne direktes Mandat des deutschen Volkes im Auftrag der westlichen Besat-
zungsmächte erarbeitet und am 23. Mai 1949 im Sitzungssaal des Parlamentarischen Rates in 
Bonn in einem feierlichen Staatsakt verkündet. ...  
Der erstmals gebrauchte Staatsname im Titel soll auf die gesamtdeutsche Verpflichtung hin-
weisen. Unter Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Weimarer Verfassung und dem 
Nationalsozialismus entstand der rechts- und sozialstaatliche sowie das föderalistische und 
demokratische Prinzip. Der Grundrechtskatalog knüpft an die Vorarbeit der Paulskirchenver-
fassung von 1849 an. ... 
Die staatliche Organisation des zweiten deutschen Teilstaates beginnt bereits im Dezember 
1947 mit dem Deutschen Volkskongreß, der aus gewählten Delegierten vor allem aus der 
SBZ, aber auch den Westzonen bestand.  
Am 7. Oktober 1949 trat die erste der Serienverfassungen der Deutschen Demokratischen Re-
publik in Kraft. ...<<  
Erst nachdem die Bundesrepublik Deutschland sämtliche deutschen Auslandsschulden (ohne 
Verrechnung der nach Kriegsende beschlagnahmten Vermögenswerte im Ausland und der 
beschlagnahmten deutschen Patente) anerkannt hatte, erhielt sie im März 1951 eine begrenzte 
außenpolitische Souveränität (x128/266).  
Während der "Pariser Konferenz" (19. bis 23. Oktober 1954) wurde der sog. "Deutschlandver-
trag" (Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA, 
Großbritannien und Frankreich) vom 26. Mai 1952 geändert.  
Das Pariser Protokoll des sog. "Deutschlandvertrages" vom 23. Oktober 1954 über die Been-
digung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland lautete wie folgt (x101/-
203-206): >>... Artikel 1 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden die Vereinigten Staaten von Amerika, das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik (in 
diesem Vertrag und in den Zusatzverträgen auch als "Drei Mächte” bezeichnet) das Besat-
zungsregime in der Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und die Alliierte 
Hohe Kommission sowie die Dienststellen der Landeskommissare in der Bundesrepublik auf-
lösen. 
(2) Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über ihre 
inneren und äußeren Angelegenheiten haben. 
Artikel 2 
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung Deutschlands und 
den Abschluß eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei Mächte die bisher von 
ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und 
auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer 
friedensvertraglichen Regelung. Die von den Drei Mächten beibehaltenen Rechte und Ver-
antwortlichkeiten in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der 
Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Artikeln 4 und 5 dieses 
Vertrags. ... 
Artikel 7 
(1) Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen 
Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedens-
vertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften 
Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, daß die endgültige Festlegung der Gren-
zen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muß. 
(2) Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten 
zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein 
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wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie 
die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist. ...<< 
Das Pariser Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Oktober 1954 lautete wie folgt (x101/210-212): >>Die Bundesrepublik 
Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbri-
tannien und Nordirland und die Französische Republik kommen wie folgt überein: 
Artikel 1 
Der Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei 
Mächten, der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mit-
glieder in der Bundesrepublik Deutschland, der Finanzvertrag, der Vertrag zur Regelung aus 
Krieg und Besatzung entstandener Fragen, die am 26. Mai 1952 in Bonn unterzeichnet wur-
den, das am 27. Juni 1952 in Bonn unterzeichnete Protokoll zur Berichtigung einiger textli-
cher Unstimmigkeiten in den vorstehend bezeichneten Verträgen und das am 26. Mai 1952 in 
Bonn unterzeichnete Abkommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer 
Mitglieder in der durch das am 26. Juli 1952 in Bonn unterzeichnete Protokoll geänderten 
Fassung, werden nach Maßgabe der fünf Listen zu diesem Protokoll geändert und treten in der 
so geänderten Fassung zusammen mit den zwischen den Unterzeichnerstaaten vereinbarten 
ergänzenden Dokumenten bezüglich der vorstehend erwähnten Vertragstexte und gleichzeitig 
mit diesem Protokoll in Kraft. 
Artikel 2 
Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag gelten fol-
gende Bestimmungen: 
(1) Die bisher den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich von Groß-
britannien und Nordirland und der Französischen Republik zustehenden oder von ihnen aus-
geübten Rechte auf den Gebieten der Abrüstung und Entmilitarisierung stehen ihnen weiterhin 
zu und werden von ihnen ausgeübt, und keine Bestimmung in einem der in Artikel 1 dieses 
Protokolls erwähnten Vertragstexte gestattet den Erlaß, die Änderung, Aufhebung oder Au-
ßerkraftsetzung von Rechtsvorschriften oder, vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz (2) 
dieses Artikels, Verwaltungsmaßnahmen seitens einer anderen Behörde auf diesen Gebieten. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Protokolls wird das Militärische Sicherheitsamt aufgelöst 
(unbeschadet der Gültigkeit der von ihm getroffenen Maßnahmen oder Entscheidungen); die 
Kontrolle auf den Gebieten der Abrüstung und Entmilitarisierung wird in der Folge durch ei-
nen Gemeinsamen Viermächte-Ausschuß ausgeübt, in den jeder der Unterzeichnerstaaten ei-
nen Vertreter entsendet und der mit Stimmenmehrheit der vier Mitglieder entscheidet. 
(3) Die Regierungen der Unterzeichnerstaaten schließen ein Verwaltungsabkommen, das im 
Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels die Errichtung des Gemeinsamen Viermäch-
te-Ausschusses, die Ernennung seines Personals und die Organisation seiner Arbeit regelt. 
Artikel 3 
(1) Dieses Protokoll ist von den Unterzeichnerstaaten in Übereinstimmung mit ihren verfas-
sungsmäßigen Verfahren zu ratifizieren oder zu genehmigen. Die Ratifikations- oder Geneh-
migungsurkunden sind von den Unterzeichnerstaaten bei der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland zu hinterlegen. 
(2) Dieses Protokoll und die zwischen den Unterzeichnerstaaten vereinbarten ergänzenden 
Dokumente treten mit der gemäß Absatz 1 dieses Artikels erfolgten Hinterlegung der Ratifika-
tions- oder Genehmigungsurkunden aller Unterzeichnerstaaten in Kraft. 
(3) Dieses Protokoll wird in den Archiven der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
hinterlegt; diese übermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften und unterrich-
tet jeden Staat vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls. 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, gehörig bevollmächtigten Vertreter dieses 
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Protokoll unterschrieben. 
Geschehen zu PARIS am dreiundzwanzigsten Tage des Monats Oktober 1954 in deutscher, 
englischer und französischer Sprache, wobei alle drei Fassungen gleichermaßen verbindlich 
sind. 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
gezeichnet:  
Adenauer 
 
Für die Vereinigten Staaten von Amerika 
gezeichnet:  
John Foster Dulles 
 
Für das Vereinigte Königreich von  
Großbritannien und Nordirland 
gezeichnet:  
Anthony Eden 
 
Für die Französische Republik 
gezeichnet:  
Pierre Mendès-France ...<< 
Die westlichen Siegermächte wandelten in den Pariser Verträgen auch den am 17.03.1948 
gegründeten Brüsseler Beistandspakt (zwischen Großbritannien, Frankreich, Niederlande, 
Belgien und Luxemburg) in die Westeuropäische Union (WEU) um.  
Die Bundesrepublik Deutschland und Italien wurden 1954 Mitglieder der WEU. Die Pariser 
Verträge regelten ferner auch die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO 
(Ermächtigung zur Aufstellung von Truppen im Rahmen der NATO). Der französische Mini-
sterpräsident Mendes-France und Bundeskanzler Adenauer unterzeichneten in Paris außerdem 
ein Abkommen über das sog. "Saarstatut" (politische Autonomie, aber völkerrechtliche Ver-
tretung durch die Westeuropäische Union und wirtschaftliche Bindung an Frankreich). 
Am 5. Mai 1955 traten die Pariser Verträge in Kraft: Die Bundesrepublik Deutschland erhielt 
endlich die zugesagte Souveränität und fast alle Hoheitsrechte. Das Besatzungsstatut entfiel, 
aber einige Vorbehaltsrechte und geheime Zusatzverträge der alliierten Siegermächte blieben 
weiterhin bestehen (Stationierungskosten, Truppenstationierung, Berlin-Status, Wiederverei-
nigungs- und Friedensvertragsfrage, Medienkontrolle u.a.). 
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (20/1955) berichtete am 11. Mai 1955: >>SOUVE-
RÄNITÄT  
War das ein guter Griff?  
Dieser Tag", so sprach Westdeutschlands weißhaariges Staatsoberhaupt Theodor Heuss an der 
Abendtafel in der Villa Hammerschmidt, "hat historisches Gewicht." Es war Donnerstag, der 
5. Mai 1955.  
Der Tag, an dem die Westverträge in Kraft traten, die der Bundesrepublik Souveränität und 
Soldaten bescheren, hatte mit dem wenig feierlichen Begräbnis der Hohen Kommission be-
gonnen.  
"Das ist vielleicht der einzige Punkt, den wir mit Karl V. gemeinsam haben", meinte Frank-
reichs Hoher Kommissar, André Francois-Poncet, in dem hellgetäfelten Konferenzraum der 
amerikanischen Hohen Kommission in Bonn-Mehlem: "Wir haben unsere Trauerfeierlichkei-
ten selbst in Szene gesetzt und sind nun zugleich deren handelnde Personen und Zuschauer."  
Punkt 11 Uhr unterzeichneten die drei Hohen Kommissare im Blitzlichtfeuer die eine Stunde 
später in Kraft tretende Proklamation über die Aufhebung des Besatzungsstatuts. André Fran-
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cois-Poncet: "Noch eine Stunde haben wir die Macht."  
Wie alle Ereignisse des Tages ähnelte auch diese Szene angesichts der über Bänke und Leder-
sessel turnenden Wochenschauleute und Photoreporter eher dem Vertragsschluß für ein Box-
Championat als einem historischen Akt. Die Reporter schubsten und stießen sich, und die Ho-
hen Kommissare beugten sich ihren Befehlen.  
Als zum Schluß allerdings ein amerikanischer Kameramann "gemeinsames Händeschütteln" 
vor den etwa hundert Presseleuten erbat, fragte James B. Conant erstaunt: "Mit allen hier im 
Saal?" Erst nach einigen Versuchen kam ein geglücktes Bild der drei sich kreuzweise anfas-
senden Hohen Kommissare zustande. Dann verließen die alliierten Statthalter ihre letzte Kon-
ferenz. Ein paar dünne Aktenstöße erledigter Drucksachen blieben auf dem Beratungstisch 
zurück.  
Eine Stunde später, um 12 Uhr, rollten Poncets Cadillac und Sir Fredericks Rolls Royce mit 
der Nummer CCG (Control-Commission for Germany) 1300 vor das Palais Schaumburg, wo 
Frankreich und England nachholen sollten, was Amerika und Westdeutschland bereits vier-
zehn Tage vorher vollzogen hatten: die Hinterlegung des Deutschland- und des Truppenver-
trages.  
Unter dem Kristallüster des Kabinettssaales und dem Bild des Habsburger Kaisers Karl VI. 
strahlte Kanzler Konrad Adenauer: "Dieser historische Akt erfüllt mich mit großer Freude."  
Der italienische Korrespondent Enrico Altavilla flüsterte unterdessen hinter dem Rücken des 
Kanzlers: "Es erinnert mich an die Hochzeit eines Paares, das schon einige Kinder hat: Das 
Verhältnis wird nur legitimiert."  
Poncet und Hoyer Millar zogen aus ihren Taschen Grußbotschaften von Anthony Eden und 
Außenminister Pinay und überreichten sie dem Kanzler. Die westdeutsche Souveränität war 
da.  
Etwas Tröstliches zeigte sich im weiteren Ablauf des Tages: daß Bonn seinen provisorischen 
Charakter immer wieder mit einer Deutlichkeit beweist, die frappant ist. Der Tag machte klar, 
wie schwierig es für ein provisorisches Staatsgebilde ist, souverän zu sein.  
Als Konrad Adenauer um 12.40 Uhr an der Spitze seiner schwarzgekleideten Minister den 
Plenarsaal des Deutschen Bundestages betrat, um das Parlament an der großen Stunde teilha-
ben zu lassen, fand er das weite Rund fast leer. Einsam saß in einer der ersten Bankreihen 
Kanzlerfreund und Bankier Robert Pferdmenges im Straßenanzug und studierte Börsenberich-
te.  
Schon in der Wandelhalle hatte ein beflissener CDU-Abgeordneter versucht, den Kanzler vor 
diesem peinlichen Auftritt zu bewahren: "Wir sind noch nicht so weit, Herr Bundeskanzler." 
Aber Konrad Adenauer kanzelte ihn verärgert ab: "Wir sind aber so weit." Er wollte nicht 
glauben, was er nun mit eigenen Augen sehen mußte: Der Bundestag war noch nicht da.  
Über die Regierungstribüne vollzog sich der wenig feierliche Exodus des schwarzgekleideten 
Kabinetts durch die Hintertür. Verwirrt sah von der Diplomatentribüne Sir Frederick Hoyer 
Millar den Geschehnissen zu. Genau wie André Francois-Poncet war er eingeladen und ge-
kommen, um dem großen Augenblick beizuwohnen. Statt dessen wurde den beiden nun eröff-
net, wenn sie Zeuge des dritten historischen Aktes dieses Tages werden wollten, müßten sie 
noch eine Stunde warten. Sie zogen es vor, zum Essen zu fahren.  
Schuld an der Panne war, wie so oft in jenem Haus, die deutsche Zwietracht. Opposition, Ko-
alition und Parlamentspräsident hatten sich nicht einigen können, in welcher Form der Bun-
destag vom Inkrafttreten der Verträge unterrichtet werden sollte, ob gesprochen werden sollte 
oder nicht, ob der Präsident nur einen Brief des Kanzlers verlesen sollte und was in dem 
Schreiben stehen werde. Regierungsparteien und SPD fürchteten gegenseitig Propaganda-
Aktionen. Schließlich war der Beginn der Sitzung von Viertel vor eins, wie vorgesehen, auf 
Viertel vor zwei verschoben worden.  
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Wütend schaltete sich Konrad Adenauer in dieser unfreiwilligen Pause in die Verhandlungen 
ein. Aber sein geplanter Coup, die deutsche statt die bundesrepublikanische Souveränität zu 
verkünden, war gescheitert. Und erst wenige Minuten vor Ablauf der Frist wurde überhaupt 
eine Einigung über die Prozedur erzielt Das erste Souveränitätsdiner des Bundeskabinetts in 
einem Hinterzimmer des Bundeshauses fiel dementsprechend dürftig und eilig aus: Würstchen 
und Brötchen, aus der Hand gegessen.  
Um 13 Uhr 45 ertönte der Gong "Der Präsident!", rief der Bundestagsherold. Die Bankreihen 
der SPD waren leer. Erst als Präsident Eugen Gerstenmaier schon mit der Verlesung eines 
Fünf-Sätze-Briefes des Kanzlers begonnen hatte, strömte die Opposition herbei. "Das Besat-
zungsregime ist damit beendet", las Gerstenmaier gerade ab, als Erich Ollenhauer sich in sei-
nen Sessel fallen ließ.  
Die Sprecher der einzelnen Fraktionen gaben nun vorbereitete Erklärungen ab. CDU-
Fraktionschef und künftiger Außenminister Heinrich von Brentano hatte zu diesem Behuf 
(Zweck) in aller Eile seinen hellen Flanellanzug vom Vormittag mit einem dunkleren Gewand 
vertauscht. Doch sein Kernsatz blieb mißverständlich: "Mit dem heutigen Tage wird der Bun-
desrepublik Deutschland die souveräne Stellung eines freien und gleichberechtigten Staates 
zurückgegeben."  
Erich Ollenhauer: "Die der Bundesrepublik mit den Pariser Verträgen zuerkannte politische 
Bewegungsfreiheit ist schwerwiegend eingeschränkt durch die Verpflichtungen zur Leistung 
eines militärischen Beitrages im Rahmen des Nordatlantikpaktes und durch in Vertragsrecht 
umgewandeltes bisheriges Besatzungsrecht."  
Die Alterspräsidentin des Bundestages, Marie-Elisabeth Lüders von der FDP, erntete Beifall 
auf den hinteren SPD-Bänken, als sie in ihrer Erklärung die Teilung Deutschlands in den Vor-
dergrund schob. BHE-Sprecher Seiboth hielt mit vier Sätzen die kürzeste Rede des Tages.  
Für die DP qualifizierte sich Fraktionschef von Merkatz einmal mehr als geeigneter Bundes-
minister und Nachfolger Heinrich Hellweges.  
Sein Dank galt Gott und dem Koalitionsführer in einem Atemzug: "Die Beendigung des Be-
satzungsregimes gibt zwar keinen Anlaß zu festlichem Überschwang, wohl aber zur Besin-
nung und zur Dankbarkeit vor Gott ... Die Fraktion der Deutschen Partei würde es in dieser 
Stunde nicht für würdig halten, wenn wir nicht auch unseren Dank dem Regierungschef zum 
Ausdruck bringen würden."  
Als einziger Sprecher betrieb von Merkatz Parteipolitik: "Mit Befriedigung sieht die Fraktion 
der Deutschen Partei auf den erfolgreich beendeten ersten Abschnitt des deutschen Weges 
zurück, an dessen Richtungsbestimmung sie stets keinen geringen Anteil genommen hat."  
Zu einer klassischen Fehlleistung im Freudschen Sinne ließ sich Parlamentspräsident Eugen 
Gerstenmaier in seinem Schlußwort hinreißen:  
"Weil das deutsche Volk im Jahre 1933 seine Rechtssicherheit und seine innere Freiheit an 
eine totalitäre Diktatur verlor, hat es Jahre danach - am 8. Mai 1954 - auch seine äußere Frei-
heit verloren." Gerstenmaier hatte "1945" sagen wollen.  
Ein halb entsetztes, halb belustigtes Raunen strich durch das Hohe Haus.  
Eine halbe Stunde Pause folgte.  
Bundeskanzler Konrad Adenauer benutzte diese Pause zu einer Fraktionssitzung, in der er 
dem Sinne nach folgende würdigen Worte fand: Als ich gestern abend zu Bett ging, da habe 
ich mich sehr geärgert. Als ich heute morgen aufstand, habe ich mich auch geärgert. Und wis-
sen Sie, meine Damen und Herren, warum ich mich geärgert habe? Weil es so viele Leute 
gibt, die nicht einsehen wollen, was wir für Deutschland erreicht haben. Aber dann habe ich 
mich auch wieder gefreut. Weil doch nicht alle hinter Ollenhauer stehen, nicht einmal alle aus 
seiner eigenen Partei.  
Vor dem leeren Flaggenmast im Garten des Palais Schaumburg marschierten am Nachmittag 



 268 

eine Polizeikapelle und ein Ehrenzug des Bundesgrenzschutzes mit Stahlhelm und Karabiner 
auf.  
Sorgfältig hatten die Arrangeure darauf geachtet, daß die Zahl der Gewehre am Tag der Sou-
veränität noch haargenau mit der Zahl der Musikinstrumente übereinstimmte.  
Ein Grenzschutzoffizier gab dem Doppelposten an der Stange letzte Instruktionen: "Wenn der 
Befehl kommt: 'Heißt Flagge!' oder: 'Die Fahne hoch!' oder so ähnlich, dann zieht ihr das Ding 
hoch." Das "Ding" war eine mehrfach geflickte Bundesflagge.  
Nachdem ein Auftritt des Bundeskanzlers vor dem Parlament wegen der widrigen Verhältnis-
se nicht zustande gekommen war, wollte Konrad Adenauer wenigstens seinen Mitarbeitern im 
Bundeskanzleramt die Proklamation der Bundesregierung zum Tag der Souveränität vorlesen; 
gleiche Feiern sollten zur selben Stunde in allen Ministerien stattfinden. Unklarheiten hatte es 
nur zwischen den Sonderministern gegeben; telephonisch einigte man sich darauf, von einer 
Flaggenhissung etwa auf dem Schreibtisch abzusehen.  
Tiefliegende Wolkenfetzen hatten gerade den Petersberg allen Blicken entzogen, als Bundes-
kanzler Konrad Adenauer mit Souveränitäts-Verspätung zum erstenmal die Front abschritt. 
Der Grenzschutz präsentierte. Starreporter Sefton Delmer, der vom "Daily Express" nach 
Bonn geschickt worden war, um nach - nicht vorhandenen - tanzenden und jauchzenden sou-
veränen Deutschen auszuspähen, fragte, als die Grenzjäger ihre Gewehre von den Schultern 
geschwenkt und den Präsentiergriff ausgeführt hatten, zweifelnd: "War das ein guter Griff?"  
Als die Kameraleute, zwanglos wie stets, mit lautem Gebrüll eine Dame in buntem Mantel 
beiseite scheuchen wollten, die ihnen arglos vor die Objektive lief, wurden sie zum erstenmal 
an diesem Tag von Bundeskanzler Konrad Adenauer angeherrscht: "Nun seien Se mal still, 
ja!" Dann proklamierte er: "Wir sind ein freier und unabhängiger Staat."  
Auch Staatssekretär Hans Globke, der zu einer Dankesrede über die beseitigte Herrschaft 
"minderen Rechts" ansetzen wollte und gerade "Herr Bundeskanzler" herausgebracht hatte, 
fand diesmal keine Gnade: "Reden Se nachher", sagte Adenauer. Erst mußte die Fahne hoch.  
Der Ehrenzug präsentierte zum zweitenmal. Die Kapelle intonierte das Deutschlandlied. Bun-
despressechef in spe Edmund Forschbach versuchte als einziger die dritte Strophe anzustim-
men. Ein paar Regentropfen mischten sich mit den Rührungstränen eines ergriffenen CDU-
Freundes.  
Die Springbrunnenfontäne im Park der Villa Hammerschmidt sprühte, als drei Stunden später 
die abgedankten Hohen Kommissare im Frack mit Ordensschärpe ihre Akkreditierungsschrei-
ben bei Theodor Heuss als Botschafter der Großmächte abgaben. Nur der Amerikaner James 
B. Conant mußte sich mit einer Grußbotschaft seines Präsidenten Eisenhower begnügen; der 
Senat hatte - wie sich erst am Morgen jenes Tages endgültig herausstellte - noch keine Zeit 
gefunden, der Beglaubigung zuzustimmen, weil ihm das Dokument vom State Department zu 
spät zugeleitet worden war.  
Ein Abendempfang, den der Bundespräsident den neuen Botschaftern und ihren Damen gab, 
schloß den Reigen. Blumig gedachte Theodor Heuss seines stolzesten Gastes: "Für den Gärt-
ner Adenauer ... ist das ein großer Tag, da er hoffen darf, den von ihm umhegten Geschichts-
raum vor Geröll bewahrt, für Frucht und Ernte gerichtet zu haben."<<  
Die Bundesrepublik Deutschland trat am 7. Mai 1955 der Westeuropäischen Union (WEU) 
bei. 
Am 9. Mai 1955 wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Nordatlantischen Ver-
teidigungsgemeinschaft (NATO). Die geplante deutsche Bundeswehr wurde bereits in die 
NATO-Strukturen integriert. Die Bundesrepublik Deutschland erklärte sich bereit, auf die 
Entwicklung von ABC-Waffen zu verzichten. 
Der deutsche Schriftsteller Caspar Freiherr von Schrenck-Notzing (1927-2009) schrieb später 
in seinem Buch "Charakterwäsche. Die Re-education der Deutschen und ihre bleibenden 
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Auswirkungen" über die Deutschlandpolitik der Alliierten (x306/173-177): >>Bundesrepu-
blik im Abstieg 
... Die Nachkriegsgeschichte wird heute zum Problem. In Westdeutschland hat man sich über 
Fahrtrichtung und Stationen der Nachkriegsgeschichte bewußt wenig Gedanken gemacht, da 
man einer geschichtlichen Einordnung (die ja auch den eigenen Sitzplatz mitumfassen müßte) 
auszuweichen bestrebt war. Die "Zeitgeschichte", über die man soviel redete, blieb Geschichte 
des "Dritten Reiches".  
Die Grausamkeiten der Nationalsozialisten waren das Alibi, das einem 20 Jahre später das 
Nachdenken ersparen sollte. Was gefolgt war, interessierte nicht, es hatte keinen volkspäd-
agogischen Nutzwert. Die Periodisierung der Nachkriegsgeschichte wurde bei uns vom 
Volksmund vorgenommen. Er spricht von der Zeit vor und nach der "Währung". Der Stichtag 
der Währungsreform vom 21. Juni 1948 ist in der Tat ein einprägsames Datum, da er alle 
Westdeutschen gleichmäßig erreichte. ... 
So überdeutlich die Währungsreform ins Auge fällt, so sehr ist sie ein Glied in einer Kette von 
Ereignissen, die von der Schaffung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (1946), der Errich-
tung der Frankfurter Institutionen und Parlamente (1947), dem Auftrag zur Errichtung der 
Bundesrepublik (1948), der Aufnahme der Arbeit von Bundesregierung und Bundestag 
(1949), zur Revision des Besatzungsstaates (1951), dem Ende der Besatzung (1955), dem Bei-
tritt der Bundesregierung zur NATO (1955) und der Unterzeichnung der Römischen Verträge 
(1957) führt.  
Alle diese Ereignisse können auf einer ansteigenden Linie, die aus der Entmachtung und Dis-
kriminierung zur Selbstbehauptung, Souveränität und Gleichberechtigung, aus der Fremdherr-
schaft zur Selbstherrschaft führt, eingezeichnet werden. 
Auf diese ansteigende Linie der deutschen Politik fiel der Schatten der Teilung Deutschlands, 
ein Schatten, der nicht durch irgendwelche deutsche Politiker in Ost oder West, sondern durch 
die vom Kontrollrat am 30. Juni 1946 angeordnete Schließung der Zonengrenzen in die deut-
sche Geschichte eingezeichnet wurde. Den westdeutschen Politikern der Nachkriegsjahre ging 
es mit Recht um die Wiedererlangung des Grundrechts des Staates - der Souveränität - ohne 
die keine Politik, sondern nur Auftragsverwaltung durch schwächliche Protektoratsregierun-
gen möglich ist. 
Es waren zwei Wege denkbar, auf denen man zur Souveränität gelangen konnte. Den einen 
schlugen Konrad Adenauer und in der SPD Ernst Reuter ein. Es war der Weg der kleinen und 
der großen Schritte. Adenauer und Reuter gingen davon aus, daß die Souveränität in der Hand 
der Alliierten lag. Durch Ausnützen günstiger Momente und erhebliche Konzessionen für den 
Augenblick versuchten sie, sie Stück für Stück wiederzugewinnen. 
Der andere Weg war der Kurt Schumachers. Er ging davon aus, daß die Souveränität nach wie 
vor beim deutschen Volk lag und nur zeitweise von den Alliierten usurpiert worden war. Sie 
sei von den Alliierten einzufordern als ein Recht, an dem nicht herumgehandelt werden dürfe. 
Auf beiden Wegen war die deutsche Teilung ein Mittel, um später zur Souveränität des gan-
zen Deutschland zu kommen. Die Wiedervereinigung bildete den imaginären Schlußpunkt in 
Verlängerung des eingeschlagenen Weges. Für Adenauer und Reuter sollten sich der Souverä-
nitätszuwachs und die Stärkung der Bundesrepublik in einer wachsenden Handlungsfreiheit 
auszahlen, die unter Ausnutzung der gegebenen, schnell wechselnden Situationen auch einmal 
der deutschen Politik die Chance geben würde, ihr Ziel mit Erfolg zu vertreten.  
Für Schumacher war die deutsche Einheit ein unverlierbares staatliches Grundrecht, das so-
lange von den Alliierten einzufordern war, bis diese vom rechtswidrigen Vorenthalten der 
Einheit Abstand nahmen. Der Status quo der Kontrollratsherrschaft - das war allen klar - wür-
de sich nie zur deutschen Selbstherrschaft, sondern nur zu einer anderen Form der interalliier-
ten oder internationalen Fremdherrschaft weiterentwickeln. ... 
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Konnten die markanten Ereignisse in der Geschichte der Bundesrepublik bis etwa 1956 in 
eine ansteigende Kurve eingetragen werden, die auf volle Souveränität, auf Selbstbestimmung 
und Gleichberechtigung hinstrebte, so fehlen seit 1957 entsprechende Daten. Die Kurve 
scheint ihren Anstieg abzubrechen, sich zu wenden und in einer absteigenden Linie ihre Bahn 
fortzusetzen. Andere Ereignisse und andere Daten treten hervor, die Verzichte auf Souveräni-
tät, auf Selbstbestimmung und Gleichberechtigung einschließen und die auf ein Wiederein-
lenken in ein weltpolitisches System, wie es Franklin Delano Roosevelt vorschwebte, hindeu-
ten. 
Bei der Rückkehr in die Ära Roosevelt stellte sich heraus, daß eine Reihe völkerrechtlicher, 
staatsrechtlicher und politisch gesinnungsmäßiger Ausformungen dieser Ära durch den Ost 
West Konflikt zwar überlagert, aber nicht beseitigt worden waren. ...<< 
Schlußbemerkungen: Die westlichen Militärgouverneure übergaben den 11 Ministerpräsi-
denten der 3 Westzonen am 1. Juli 1948 in Frankfurt die Richtlinien der Londoner Empfeh-
lungen und beauftragten sie, einen Parlamentarischen Rat zu bilden, um eine Verfassung aus-
zuarbeiten.  
Die übergebenen Dokumente (sog. "Frankfurter Dokumente") vom 1. Juli 1948 enthielten den 
Gründungsauftrag für die Bundesrepublik Deutschland einschließlich Richtlinien für die Ver-
fassung, Aufforderung zur Überprüfung der Ländergrenzen und Grundsätze eines Besatzungs-
status (x156/56-58): >>... In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihrer Regierungen autori-
sieren die Militärgouverneure der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungs-
zone in Deutschland die Ministerpräsidenten der Länder ihrer Zonen, eine Verfassunggebende 
Versammlung einzuberufen, die spätestens am 1. September 1948 zusammentreten sollte.  
Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die 
für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am be-
sten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen 
und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentralinstanz schafft und 
Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält. ... 
Die Schaffung einer verfassungsmäßigen deutschen Regierung macht eine sorgfältige Defini-
tion der Beziehungen zwischen dieser Regierung und den alliierten Behörden notwendig. 
Nach Ansicht der Militärgouverneure sollten diese Beziehungen auf den folgenden allgemei-
nen Grundsätzen beruhen: 
1. Die Militärgouverneure werden den deutschen Regierungen Befugnisse der Gesetzgebung, 
der Verwaltung und der Rechtsprechung gewähren und sich solche Zuständigkeiten vorbehal-
ten, die nötig sind, um die Erfüllung des grundsätzlichen Zwecks der Besatzung sicherzustel-
len. Solche Zuständigkeiten sind diejenigen, welche nötig sind, um die Militärgouverneure in 
die Lage zu setzen: 
a) Deutschlands auswärtige Beziehungen vorläufig wahrzunehmen und zu leiten; 
b) das Mindestmaß der notwendigen Kontrollen über den deutschen Außenhandel und über 
die innerpolitischen Richtlinien und Maßnahmen die den Außenhandel nachteilig beeinflussen 
könnten, auszuüben, um zu gewährleisten, daß die Verpflichtungen, welche die Besatzungs-
mächte in bezug auf Deutschland eingegangen sind, geachtet werden und das die für Deutsch-
land verfügbar gemachten Mittel zweckmäßig verwendet werden; 
c) vereinbarte oder noch zu vereinbarende Kontrollen, wie z.B. in bezug auf die Internationale 
Ruhrbehörde, Reparationen, Stand der Industrie, Dekartellisierung, Abrüstung und Entmilita-
risierung und gewisse Formen wissenschaftlicher Forschung auszuüben; 
d) das Ansehen der Besatzungsstreitkräfte zu schützen und sowohl ihre Sicherheit als auch die 
Befriedigung ihrer Bedürfnisse innerhalb bestimmter, zwischen den Militärgouverneuren ver-
einbarten Grenzen zu gewährleisten; 
e) die Beachtung der von ihnen gebilligten Verfassung zu sichern. 
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2. Die Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse wieder auf-
nehmen, falls ein Notstand die Sicherheit bedroht und um nötigenfalls die Beachtung der Ver-
fassungen und des Besatzungsstatus zu sichern. 
3. Die Militärgouverneure werden die oben erwähnten Kontrollen nach folgendem Verfahren 
ausüben:  
a) Jede Verfassungsänderung ist den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorzulegen. 
b) Auf den in den Absätzen a) bis e) in § 1 oben erwähnten Gebieten werden die deutschen 
Behörden den Beschlüssen oder Anweisungen der Militärgouverneure Folge leisten. 
4. Sofern nicht anders bestimmt, insbesondere bezüglich der Anwendung des vorgehenden § 
2, treten alle Gesetze und Bestimmungen der föderativen Regierung ohne weiteres innerhalb 
von 21 Tagen in Kraft, wenn sie nicht von den Militärgouverneuren verworfen werden. ... 
Wenn die Militärgouverneure ihre Zustimmung zur Unterbreitung der Verfassung an die Län-
der ankündigen, werden sie gleichzeitig ein diese Grundsätze in ihrer endgültig abgeänderten 
Form enthaltenes Besatzungsstatut veröffentlichen, damit sich die Bevölkerung der Länder 
darüber im klaren ist, daß sie die Verfassung im Rahmen des Besatzungsstatuts annimmt. 
Beauftragte der Militärgouverneure werden bereit sein, die Ministerpräsidenten und die Ver-
fassunggebende Versammlung in allen Angelegenheiten, die diese vorzubringen wünschen, zu 
beraten und zu unterstützen.<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über die Nachkriegspolitik der westlichen Siegermächte (x068/279): >>... Zuletzt wollte Ei-
senhower "starke Alliierte". Man erkannte die Nützlichkeit der Besiegten, konnte sie zum Puf-
fer gegen die roten Teufel machen, zum "Bollwerk", so McCloy, "gegen die Sowjetunion": 
auch, wenn es denn sein mußte, zum Schlachtfeld. Die Deutschen hatten Erfahrung in derlei, 
und diese Erfahrung ließ sich nutzen. 
Ergo entstanden sowohl der "Eiserne Vorhang" wie die "Bundesrepublik Deutschland" zuerst 
in amerikanischen Köpfen. Das eine wie das andere ist ihr Erzeugnis.  
Die Amerikaner befahlen, die Deutschen führten aus: die "Währungsreform" im Sommer 
1948, die Konstituierung des "Parlamentarischen Rates" im Herbst desselben Jahres, das 
"Grundgesetz" am 23. Mai 1949. Nichts geschah ohne Billigung der Sieger. Und Kurt Schu-
macher sagte selbstverständlich die Wahrheit, als er Adenauer den "Kanzler der Alliierten" 
nannte, worauf sich ein Sturm der Entrüstung erhob, wie immer nach dem Aussprechen einer 
unangenehmen Tatsache. ...<< 
Während einer Konferenz in Rüdesheim einigten sich die deutschen Ministerpräsidenten am 
22. Juli 1948 auf folgende Grundsätze (x024/226): >>Die Schaffung eines westdeutschen 
Staates, wie diese von den westlichen Besatzungsmächten nahegelegt wurde, dürfe eine späte-
re Reichseinheit nicht blockieren.  
Die Gründung sei vielmehr nur ein "Provisorium", "eine Etappe zur Wiederherstellung 
Deutschlands in den Grenzen von 1937". ...<< 
Am 26. Juli 1948 einigten sich die westdeutschen Ministerpräsidenten und die westlichen Mi-
litärgouverneure in Frankfurt nach schwierigen Verhandlungen über die Annahme der Frank-
furter Dokumente. Die Militärgouverneure erlaubten danach die Erarbeitung und Aufstellung 
des deutschen Grundgesetzes. 
Am 8. April 1949 beschlossen die Außenminister Acheson (USA), Bevin (England) und 
Schuman (Frankreich) während einer Konferenz in Washington (vom 5. bis zum 8. April 
1949) ein Besatzungsstatut für Westdeutschland und die Einsetzung einer Alliierten Hohen 
Kommission (Ersatz für den seit März 1948 entscheidungsunfähigen Alliierten Kontrollrat). 
Im Besatzungsstatut für die Bundesrepublik Deutschland hieß es (x156/71-72, x101/200-201): 
>>In Ausübung der obersten Gewalt, die bei den Regierungen Frankreichs, der Vereinigten 
Staaten und des Vereinigten Königreichs verbleibt, erlassen wir ... hierdurch gemeinsam das 



 272 

folgende Besatzungsstatut:  
I. Während des Zeitraumes, in dem die Beatzung noch fortdauern muß, wünschen und beab-
sichtigen die Regierungen Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten König-
reichs, daß dem deutschen Volke Selbstregierung in dem höchstmöglichen Maße, das mit die-
ser Besatzung vereinbar ist, zuteil werden soll. Der Bundesstaat und die an ihm beteiligten 
Länder sollen, lediglich durch die Bestimmungen dieses Statuts beschränkt, die volle gesetz-
gebende vollziehende und rechtsprechende Gewalt gemäß dem Grundgesetz bzw. ihren Ver-
fassungen haben. 
II. Um die Verwirklichung der grundlegenden Besatzungszwecke sicherzustellen, bleiben 
Sonderbefugnisse, einschließlich des Rechts, die von den Besatzungsbehörden benötigten 
Auskünfte und statistischen Angaben anzufordern und zu prüfen, auf folgenden Gebieten vor-
behalten: 
a) Abrüstung und Entmilitarisierung einschließlich der damit zusammenhängenden naturwis-
senschaftlichen Forschungsgebiete, der Verbote und Beschränkungen für die Industrie und 
zivile Luftfahrt, 
b) Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Ruhr, Rückerstattungen, Reparationen, Dekartellisie-
rung, Entflechtung, Diskriminierung im Geschäftsverkehr, ausländische Vermögenswerte in 
Deutschland und vermögensrechtliche Ansprüche gegen Deutschland,  
c) auswärtige Angelegenheiten, einschließlich völkerrechtlicher Abkommen, die von Deutsch-
land oder mit Wirkung für Deutschland abgeschlossen werden, 
d) Verschleppte und die Zulassung von Flüchtlingen, 
e) Schutz, Ansehen und Sicherheit der alliierten Streitkräfte, Familienangehörigen, Arbeit-
nehmern und Vertreter, ihrer Immunitätsrechte, sowie die Deckung der Besatzungskosten und 
ihrer sonstigen Bedürfnisse, 
f) Beachtung des Grundgesetzes und der Landesverfassungen, 
g) Kontrolle über Außenhandel und Devisenwirtschaft, 
h) Kontrolle über innenpolitische Maßnahmen, jedoch nur in dem Mindestmaß, das notwen-
dig ist, um eine Verwendung von Geldern, Nahrungsmitteln und anderen Gütern in der Weise 
zu gewährleisten, daß die Notwendigkeit ausländischer Unterstützung für Deutschland auf ein 
Mindestmaß herabgesetzt wird, 
i) Kontrolle der Verwahrung und Behandlung derjenigen Personen in deutschen Gefängnissen, 
die vor den Gerichten der Besatzungsmächten oder Besatzungsbehörden angeklagt oder von 
ihnen verurteilt worden sind, sowie Kontrolle über die Vollstreckung der gegen sie verhängten 
Strafen und über Fragen ihrer Amnestierung, Begnadigung und Freilassung. 
III. Die Regierungen Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs 
hoffen und erwarten, daß die Besatzungsbehörden keine Veranlassung haben werden, auf an-
deren Gebieten als den oben besonders vorbehaltenen Maßnahmen zu treffen.  
Die Besatzungsbehörden behalten sich jedoch das Recht vor, auf Anweisung ihrer Regierung 
die Ausübung der vollen Regierungsgewalt ganz oder teilweise wiederaufzunehmen, wenn sie 
der Ansicht sind, daß dies aus Sicherheitsgründen oder zur Aufrechterhaltung der demokrati-
schen Regierungsform in Deutschland oder in Verfolg (Fortgang) der internationalen Ver-
pflichtungen ihrer Regierungen unumgänglich ist. Bevor sie dies tun, werden sie die zuständi-
gen deutschen Behörden von ihrem Entschluß und seinen Gründen offiziell unterrichten. ...<< 
>>... IV. Die deutsche Bundesregierung und die Regierungen der Länder werden befugt sein, 
nach ordnungsmäßiger Benachrichtigung der Besatzungsbehörden auf den diesen Behörden 
vorbehaltenen Gebieten Gesetze zu erlassen und Maßnahmen zu treffen, es sei denn, daß die 
Besatzungsbehörden etwas anderes besonders anordnen, oder daß die Gesetze oder Maßnah-
men mit den eigenen Entscheidungen oder Maßnahmen der Besatzungsbehörden unvereinbar 
sein würden.  
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V. Jede Änderung des Grundgesetzes bedarf vor Inkrafttreten der ausdrücklichen Genehmi-
gung der Besatzungsbehörden. Länderverfassungen, Änderungen dieser Verfassungen, sowie 
alle anderen Gesetze und alle Abkommen, die zwischen der Bundesregierung und auswärtigen 
Regierungen getroffen werden, treten 21 Tage nach ihrem amtlichen Eingang bei den Besat-
zungsbehörden in Kraft, falls sie nicht vorher vorläufig oder endgültig beanstandet worden 
sind.  
Die Besatzungsbehörden werden Gesetze nicht beanstanden, es sei denn, daß diese nach ihrer 
Auffassung mit dem Grundgesetz, einer Länderverfassung mit Rechtsvorschriften oder sonsti-
gen Anordnungen der Besatzungsbehörden selbst oder mit Bestimmungen dieses Statuts un-
vereinbar sind, oder daß sie eine schwere Bedrohung für die grundlegenden Zwecke der Be-
setzung darstellen.  
VI. Mit der alleinigen Einschränkung, die sich aus den Erfordernissen ihrer Sicherheit ergibt, 
verbürgen sich die Besatzungsbehörden dafür, daß alle Besatzungsdienststellen die Grund-
rechte jeden Staatsbürgers auf Schutz gegen willkürliche Verhaftung, Haussuchung oder Be-
schlagnahme, auf anwaltliche Vertretung, auf Haftentlassung gegen Sicherheitsleistung, wenn 
die Umstände das rechtfertigen, auf Verkehr mit den Angehörigen und auf eine unparteiische 
und unverzügliche Gerichtsverhandlung achten werden.  
VII. Rechtsvorschriften, die von der Besatzungsbehörde vor dem Inkrafttreten des Grundge-
setzes erlassen sind, bleiben in Kraft, bis sie von den Besatzungsbehörden gemäß den folgen-
den Bestimmungen aufgehoben und abgeändert werden:  
a) Rechtsvorschriften, die mit den vorstehenden Bestimmungen unvereinbar sind, werden auf-
gehoben oder durch Abänderung mit ihnen in Übereinstimmung gebracht;  
b) Rechtsvorschriften, die auf den vorbehaltenen vorstehend in Art. 2 angeführten Befugnis-
sen beruhen, werden kodifiziert;  
c) Rechtsvorschriften, die nicht unter (a) oder (b) fallen, werden von den Besatzungsbehörden 
auf Ersuchen zuständiger deutscher Stellen aufgehoben.  
VIII. Jede Maßnahme ist als ein Akt der Besatzungsbehörden gemäß den hier vorbehaltenen 
Befugnissen anzusehen und ist als solcher gemäß dem Besatzerstatut wirksam, falls sie in ir-
gendeiner durch Vereinbarung zwischen ihnen vorgesehenen Form getroffen oder verlautbart 
worden ist. Die Besatzungsbehörden können nach ihrem Ermessen ihre Entscheidungen ent-
weder unmittelbar oder durch Weisungen an die zuständigen deutschen Behörden bewirken. 
IX. Nach 12 Monaten, mindestens aber innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Status werden die Besatzungsbehörden eine Überprüfung seiner Bestimmungen unter Berück-
sichtigung der bei seiner Anwendung gemachten Erfahrungen vornehmen mit dem Ziel, die 
Zuständigkeit der deutschen Behörden auf dem Gebiet der Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung zu erweitern.<< 
Die westdeutschen Ministerpräsidenten akzeptierten am 12. April 1949 das Besatzungsstatut 
der westlichen Siegermächte. Das "neue Besatzungsstatut" trat am 21. September 1949 in 
Kraft. Dieses Besatzungsstatut reduzierte zwar die geplanten Demontagen, aber die Souverä-
nität der "neuen" Bundesrepublik Deutschland wurde nach wie vor bis zum 4. Mai 1955 durch 
die große Autorität der westlichen Besatzungsmächte erheblich eingeschränkt.  
Die Oberaufsicht der Alliierten über Reparationen, Entmilitarisierung, Außenpolitik der Bun-
desrepublik Deutschland sowie die Ruhrkontrolle änderte sich ebenfalls nicht und die "Alliier-
te Hohe Kommission" kontrollierte weiterhin die deutschen Landesregierungen und die zu-
künftige deutsche Bundesregierung. 
Der Parlamentarische Rat stimmte am 8. Mai 1949 dem Grundgesetz zu (53 Abgeordnete 
stimmen mit "Ja", während 12 Abgeordnete der CSU, des Zentrums, der Deutschen Partei und 
der KPD mit "Nein" stimmten).  
Am 12. Mai 1949 genehmigten die westlichen Militärgouverneure, General B. H. Robertson 
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(britische Zone), General Pierre Koenig (französische Zone), General Lucius D. Clay (nord-
amerikanische Zone), das Grundgesetz und verkündeten gleichzeitig das Besatzungsstatut für 
die Bundesrepublik Deutschland (x101/198-199). 
Der Parlamentarische Rat stellte am 23. Mai 1949 in einer öffentlichen Sitzung fest, daß das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksver-
tretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten westdeutschen Länder (Ausnahme: Bay-
ern) angenommen und damit die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 144 GG als par-
lamentarischer Staat gegründet worden sei.  
Die Präambel (feierliche Einleitung) des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lau-
tete (x067/226): >>Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von 
dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtig-
tes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in 
den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-
Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, 
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossen.  
Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte deut-
sche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands zu vollenden.<< 
Eine Volksabstimmung über die Annahme des Grundgesetzes erfolgte damals nicht, so daß 
das Grundgesetz am 23. Mai 1949 ohne die direkte demokratische Beteiligung des deutschen 
Volkes in Kraft trat. 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht aufgrund des Selbstbestim-
mungsrechtes des deutschen Volkes erlassen, wie es in der Präambel hieß, sondern das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde formalrechtlich infolge eines gemeinsa-
men Aktes der Militärgouverneure der drei Westmächte - als oberste Befehlshaber und Inha-
ber der obersten Gewalt in ihren Besatzungszonen - in Kraft gesetzt. 
 
Das Schicksal der deutschen Vertriebenen (1950-2012) 
 

Ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe, da kam schon wieder ein Ungemach! 
Hiob 3, 26 

Waldemar Kraft (1898-1977), Theodor Oberländer (1905-1998) und weitere Anhänger der 
deutschen Vertriebenenorganisationen gründeten am 8. Januar 1950 in Kiel die Blockpartei 
der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE), um vor allem die Interessen der deutschen 
Flüchtlinge und Vertriebenen zu vertreten. 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 4. März 1950 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/106-110): >>4. März 1950. Die Menschlichkeit hat gestern wieder einmal an der 
Zonengrenze einen Sieg errungen. ...  
Nach den zwischen Polen, der Tschechoslowakei und den westlichen Besatzungsmächten ge-
troffenen Vereinbarungen sollen zunächst weitere 45.000 Deutsche, die noch in diesen Län-
dern wohnen und Angehörige in Westdeutschland haben, nach hier umgesiedelt werden. Ge-
stern traf der erste Transport Männer, Frauen und Kinder auf dem noch im sowjetischen Be-
satzungsgebiet liegenden Bahnhof Arenshausen ein. ... Aber der britische Hohe Kommissar, 
General Robertson, wollte plötzlich nicht mehr. 
... Die Engländer und Amerikaner wollen damit verhindern, daß Menschen in ihre Gebiete 
abgeschoben werden, die man in den bisherigen Ländern offenbar nicht "gebrauchen kann". 
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Außerdem soll diese Umsiedlungsaktion, so heißt es in den Kommentaren der Alliierten, nicht 
dazu benutzt werden, um alle Deutschen ostwärts der Oder-Neiße-Linie auszuweisen. Sondern 
man will nur diejenigen Deutschen im Westen aufnehmen, die Verwandte hier haben und für 
die auch ein Unterkommen garantiert ist. ... 
Währenddessen warteten auf dem Bahnhof Arenshausen, nur wenige Kilometer von Friedland 
entfernt, aber durch 2 Schlagbäume mitten in Deutschland schlimmer als durch eine interna-
tionale Grenze getrennt, die vielen, von der langen Fahrt übermüdeten Menschen, froren, 
bangten, hofften. Wird man uns aufnehmen? Dürfen wir in den Westen? Geben die Briten 
nach? Oder müssen wir wieder zurück? ... 
Auf der westlichen Seite wurde weiter beratschlagt. Der niedersächsische Flüchtlingsminister, 
Pastor Albertz, fuhr an die Grenze, verhandelte am Schlagbaum mit den britischen Offizieren, 
versuchte sie umzustimmen, appellierte an die Vernunft und die Menschlichkeit. Er erklärte, 
daß es keinem Deutschen verwehrt werden könne, nach Deutschland zu wollen. ... 
Seit dem frühen Morgen warteten Friedländer Omnibusse darauf, endlich nach Arenshausen 
fahren zu können. Jetzt fuhren sie einfach los. Entgegen der Anweisung. Ohne Befehl. Und 
dann kamen sie wieder zurück. Mit den ersten Umsiedlern. ... 
Die da ankamen, zu Fuß das Niemandsland zwischen den Schlagbäumen durchschreiten muß-
ten, während die Omnibusse das umfangreiche Gepäck brachten, waren Deutsche. ...  
Aber sie hatten seit langer Zeit "offiziell" nicht mehr in ihrer Muttersprache gesprochen. Es 
kamen Kinder an der Hand der Eltern, die nicht ein Wort deutsch verstanden und von der 
Heilsarmee verschenkte Apfelsinen für "schöne bunte Kartoffeln" hielten. Die Mütter mußten 
übersetzen. Es war erschütternd ...  
Wie eng waren Glück und Schmerz gestern beisammen. Einer der Männer des Transportes 
hatte seit mehr als 4 Jahren zum letzten Mal etwas von seinen Angehörigen vernommen. 
Kaum einige Stunden im Lager, hielt er vor Rührung weinend die genauen Adressen in Hän-
den ... Nicht mehr lange, dann war er wieder bei der Familie. 
Zu sehr gefreut hatte sich der alte Herr, der kurze Zeit nach dem Überschreiten der Zonen-
grenze tot zusammenbrach. Die Aufregungen der letzten Wochen waren zu viel für ihn. Ver-
gebens wird irgendwo im Westen jemand warten. Dieser alte Mann hat ausgelitten. Für die 
letzte Ruhestätte braucht niemand eine Einreisegenehmigung. Der Flüchtlingsfriedhof beim 
Lager Friedland wird ihn aufnehmen. 
Nach einer Mitteilung der Lagerleitung sind diesem ersten Transport aus Polen auffällig viele 
alte und alleinstehende Leute angegliedert worden. Facharbeiter hält man gern zurück. ... 
... 35 % der Kinder leiden an schweren Mangelschäden, mindestens 5 % an schwerer Dystro-
phie. Bei 58 Männern und Frauen wurden Herz- und Lungenerkrankungen festgestellt. ... 
Im übrigen wurden sämtliche Umsiedler in "Fälle" aufgeteilt. ... "A-Fälle" sind solche Leute, 
die beim Ehepartner oder Verwandten gerader Linie Aufnahme und Unterkunft finden kön-
nen. Zu "B-Fällen" werden Umsiedler gezählt, die bei Verwandten einen Unterschlupf erhal-
ten. Schlechter sind die "C-Fälle" dran. Sie haben niemanden hier in den Westzonen oder wis-
sen nicht, wo ihre Verwandten oder Familien leben. Diese Umsiedler müssen "irgendwo ein-
gewiesen werden". 
Wie man hört, werden Hamburg und Schleswig-Holstein keine B- und C-Fälle aufnehmen. 
Denn alle westdeutschen Bundesländer haben Vertreter nach Friedland geschickt, die die Um-
siedler "übernehmen" sollen. ...<< 
Der Deutsche Bundestag beschloß am 4. Mai 1950, weitere 900.000 deutsche Flüchtlinge und 
Vertriebene aus den Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in andere west-
deutsche Länder umzusiedeln (x182/218). 
Im sog. Görlitzer Abkommen erklärten Polen und die DDR am 6. Juni 1950 die Oder-Neiße-
Linie zur unantastbaren und endgültigen Grenze (x155/63). 
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Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Oder-Neiße-
Linie" (x009/313): >>Die Demarkationslinie zwischen der SBZ und den unter polnischer 
Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten verläuft von der Ostsee unmittelbar westlich 
Swinemünde an der Oder entlang bis zur Mündung der Lausitzer Neiße und folgt dem Lauf 
der Neiße bis zur tschechoslowakischen Grenze.  
Im Februar 1945 wurde auf der Krim-Konferenz von Roosevelt, Churchill und Stalin eine 
Entschädigung Polens für die von der Sowjetunion annektierten polnischen Ostgebiete auf 
Kosten Deutschlands anerkannt, ohne das Vereinbarungen über den Umfang des Gebietes ge-
troffen worden wären.  
Nach Abschnitt IX des Potsdamer Abkommens wurde die diesbezügliche Meinung der Provi-
sorischen Polnischen Regierung lediglich "geprüft", doch "bekräftigten die Häupter der 3 Re-
gierungen die Auffassung, daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens bis zur Frie-
denskonferenz zurückgestellt werden solle". Ferner ergab die Potsdamer Konferenz darin 
Übereinstimmung, daß die in Frage stehenden deutschen Gebiete "unter die Verwaltung des 
polnischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Besat-
zungszone in Deutschland betrachtet werden sollen".  
In der Folgezeit wurde von seiten der Westmächte bei jedem diplomatischen Anlaß der vor-
läufige Charakter der Oder-Neiße-Linie betont, während Polen und die Sowjetunion die Ver-
einbarungen des Potsdamer Abkommens als endgültige Regelung betrachteten.  
Polen paßte den Verwaltungs- und Wirtschaftsaufbau den polnischen Verhältnissen an und 
begann mit einer (bis heute allerdings erst teilweise durchgeführten) polnischen Besiedlung 
der deutschen Gebiete.  
Die Haltung der SED wandelte sich gegenüber der Oder-Neiße-Linie im Laufe der Zeit nach 
den sowjetischen Wünschen bis zur Anerkennung als endgültige "Staatsgrenze".<< 
Die Bundesregierung erklärte am 9. Juni 1950, daß die Regierung der SBZ kein Recht besit-
zen würde, für das deutsche Volk zu sprechen und Vereinbarungen zu treffen. 
Der deutsche Historiker Georg Bluhm berichtete später über das Görlitzer Abkommen (x125/-
112): >>In der Rechtstheorie gilt diese Anerkennung als wirkungslos: die Versuche, die 
staatsrechtliche Situation Deutschlands in seiner gegenwärtigen Gespaltenheit rechtstheore-
tisch zu erfassen, ergeben, je nach dem zugrunde liegenden Staatsbegriff, entweder eine Kon-
tinuität oder eine Diskontinuität der deutschen Staatlichkeit über die Zeit hinweg, da die deut-
sche Staatsgewalt suspendiert war und als "oberste Gewalt" von den Besatzungsmächten aus-
geübt wurde.  
Nach der Kontinuitätstheorie kann entweder die Bundesrepublik als identisch mit dem ehema-
ligen Deutschen Reich angesehen werden auf Grund der hier praktizierten Selbstbestimmung 
der Deutschen, dann ist die gewaltsam separierte DDR auch für Territorialfragen nicht zu-
ständig.  
Oder unter dem "fortexistierenden Reichsdach" bestehen zwei Teilstaaten – Bundesrepublik 
und DDR, dann kann "ein Teilgebilde nicht auf ein nur dem Gesamtstaat zustehendes Recht 
verzichten". 
Oder die Rechtstheorie hält die deutsche Staatlichkeit für im Jahre 1945 – oder 1949 - unter-
gegangen (Diskontinuitätstheorie oder Zwei-Staaten-Theorie). Diese Theorie gilt zur Zeit im 
Ostblock und im Selbstverständnis der DDR, die sich als einen neuen Staat betrachtet. Jedoch 
"dann kann sie nur in ihren heutigen Grenzen entstanden sein, so daß sie die Ostgebiete weder 
einschloß noch zu Recht beanspruchen konnte. ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete im Juli 1950 über das Grenzdurchgangslager Friedland 
(x123/110-112): >>... Wer behauptet, daß in unseren Breiten im "fortschrittlichen" 20. Jahr-
hundert der Handel mit Menschen verboten sei, muß sich irren. Denn ich habe heute mit eige-
nen Augen gesehen, wie Menschen verschachert wurden. Allerdings nicht gegen bares Geld, 
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das von einer schmutzigen Hand in die andere wandert, sondern ich erlebte die wertmäßige 
Abschätzung der Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind und doch zunächst die 
manchmal überhohe Barriere der sog. Ländervertreter überspringen müssen. ...  
Männer, vor allem junge Männer, die arbeiten können oder noch im Besitz ihrer Kräfte sind, 
haben kaum Schwierigkeiten, von einem Land die "Einreisegenehmigung" zu erhalten. Aber 
wenn es dann bereits um Familien geht, die ja mehr Wohnraum beanspruchen, oder wenn kein 
verdienendes Familienmitglied mehr vorhanden ist, sondern es sich vielleicht um alte Leute 
oder um Schwache oder Kranke handelt - um Arbeitsunfähige also - dann geht das Feilschen 
und Handeln los.  
Dann beginnt der Krieg gegen die Menschen, die vor den Barrieren der Vertreter stehen. Dann 
fängt der Kampf mit den Behörden an. Denn jedes Land möchte sich vor diesem Flüchtlings-
ansturm schützen, so wenig wie möglich Leute aufnehmen und die öffentlichen Kassen in 
Form von Unterstützungen mancherlei Art nicht noch mehr belasten.  
Und dann stehen in dieser jämmerlichen Wellblechbaracke die eingeschüchterten, seelisch 
und körperlich mitgenommenen, unsicheren, bangenden, hoffenden, oft genug aber verzwei-
felten Menschen, die aus dem Osten unseres Vaterlandes oder aus anderen Gebieten Europas 
und auch aus Übersee hierher getrieben wurden ... 
Männer, auch mit Familien, die Berufe haben wie Schlosser, Klempner oder andere Handwer-
ker, sind besser dran. Aber zum Beispiel die Geistesarbeiter – für die ist es viel schwerer, ir-
gendwo unterzukommen. 
Und wenn man sich dann wieder einmal über ein Häuflein Menschen, die zu einer Familie 
gehören, die nicht auseinander möchte, nicht einigen konnte, und der "Fall" zurückgestellt 
wurde, dann kommen die armen geplagten, gequälten und geprüften Leute zu mir, und ich soll 
ihnen helfen. Obwohl ich es nicht kann. 
Aber ich spreche dann doch mit diesem und jenem, und dann gelingt es auch meistens, die 
Familie irgendwie auf eine Liste zu schmuggeln. 
Ist es nicht scheußlich, in unserer Zeit einen offiziell nicht nur gestatteten, sondern sogar ein-
gesetzten "Handelsbetrieb mit Menschen" täglich beobachten zu müssen und auch Hilfsdien-
ste dafür zu leisten? 
Als ich in der Baracke war, wurde gerade der Fall der Witwe S. mit ihren 2 Kindern, Flücht-
linge aus dem Osten, behandelt. Sie befand sich bereits über 3 Wochen im Lager, hatte alles in 
Bewegung gesetzt, um mit einem der Züge in die neue, immer noch so ferne und doch so nahe 
Heimat zu kommen und stand nun vor denen, die über ihr ferneres Schicksal entscheiden soll-
ten. 
Die Gesichter der Beamten ... verrieten nicht mit einer Miene, was sie dachten.  
Niemand sagte ein Wort. Nicht Nordrhein-Westfalen. Nicht Hessen. Nicht Niedersachsen - 
keiner wollte die Frau und ihre 2 Kinder. 
Mag es daran gelegen haben, daß die Mutter wie verzweifelt von einem zum anderen sah und 
ihr Blick durch Zufall auf dem niedersächsischen Vertreter hängen blieb. ... 
Jedenfalls, nach einer eisigen, unheimlichen Stille, die jedermann als unwirklich empfand, 
sagte der Behördenvertreter Niedersachsens: "Ich übernehme Sie."  
Den dankbaren Blick dieser Frau kann man nicht vergessen. Sie nahm ihre beiden Kinder 
wieder an die Hand, ging zur Barackentür, drehte sich noch einmal um und sagte dann: "Dan-
ke."  
"Danke" - wofür eigentlich? ...<< 
Zur Erinnerung an das verhängnisvolle "Potsdamer Abkommen" veranstalteten die deutschen 
Vertriebenen am 5. August 1950 zum ersten Mal im gesamten Bundesgebiet den "Tag der 
Heimat".  
Während dieser ersten gemeinsamen Großkundgebung der Vertriebenenorganisationen ver-
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kündete man in Stuttgart vor etwa 150.000 Vertriebenen die "Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen" (x161/15): >>Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
im Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis, im Bewußt-
sein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis der gemeinsamen Aufgaben aller euro-
päischen Völker haben wir, die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen, nach 
reiflicher Überlegung und nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen Volk 
und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche Erklärung abzugeben, die die Pflichten 
und Rechte festlegt, welche die deutschen Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als 
unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas anse-
hen. 
1. Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß ist uns 
ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im besonderen das letzte Jahr-
hundert über die Menschheit gebracht hat. 
2. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines ge-
einten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. 
3. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands 
und Europas. 
Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Welt. Gott hat die 
Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu 
trennen, bedeutet, ihn im Geiste zu töten. 
Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, 
daß das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit 
anerkannt und verwirklicht wird. 
Solange dieses Recht für uns nicht verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit ver-
urteilt beiseite stehen, sondern in neuen, geläuterten Formen verständnisvollen und brüderli-
chen Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Volkes schaffen und wirken. 
Darum fordern und verlangen wir heute wie gestern:  
1. Gleiches Recht als Staatsbürger, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in Wirklichkeit 
des Alltags. 
2. Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges auf das ganze deutsche 
Volk und eine ehrliche Durchführung dieses Grundsatzes. 
3. Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das Leben des deutschen 
Volkes. 
4. Tätige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau Europas. 
Die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen als 
der vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden.  
Die Völker sollen handeln, wie es ihren christlichen Pflichten und ihrem Gewissen entspricht. 
Die Völker müssen erkennen, daß das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen, wie aller 
Flüchtlinge, ein Weltproblem ist, dessen Lösung sittliche Verantwortung und Verpflichtung 
zu gewaltiger Leistung fordert. 
Wir rufen Völker und Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen ans Werk, damit 
aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zukunft 
gefunden wird.<<  
Walter Müller-Bringmann berichtete am 12. November 1950 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/114): >>12. November 1950. Aus Italien trafen 21 Frauen, 15 Kinder und 11 
Männer ein, die bisher in einem großen Internierungslager bei Rom festgehalten wurden. Die 
Deutschen beklagen sich über schlechte Behandlung und minderwertiges Essen. Dafür durften 
sie als Elendsstatisten in einem Film mitwirken, den der italienische Regisseur Rosselini dreh-
te. ... Der Filmstar Ingrid Bergmann verschenkte Schokolade an die Kinder.  
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Auch Deutsche aus Spanien kamen zurück. Außerdem aus vielen Ländern des ganzen Erd-
balls.  
Friedland nimmt sie alle auf.<< 
"Bild-Extra" berichtete am 17. November 1950 über den Prozeß gegen Rudolf Pleil (x305/-
11): >>Der Massenmörder von der Zonengrenze 
"Erst hab' ich sie mit dem Hammer umgehauen, dann habe ich sie bearbeitet."  
Lächelnd gesteht Rudolf Pleil im sogenannten "Braunschweiger Prozeß" zahlreiche Morde. 
Der Mann, der sich selbst als "Totmacher" bezeichnet, hat 1946/47 im Grenzgebiet zwischen 
Ost- und Westdeutschland mindestens 11 Flüchtlinge (meist) Frauen erschlagen und anschlie-
ßend ausgeraubt.  
Pleil selbst prahlt von 40 Morden, ist beleidigt als Ärzte und Richter ihm dies nicht glauben 
wollen. Zum Beweis, daß er "gut und schnell totmachen kann", nennt er Orte, an denen man 
weibliche Leichen findet. Pleil wird zu lebenslanger Haft verurteilt. ...<< 
Der Massenmörder erhängte sich schließlich am 17. Februar 1958 in seiner Zelle. 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 26. November 1950 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/114-117): >>26. November 1950. Es gibt viele Kinder in Friedland, Kinder, 
die bisher das Leben nur in der Sicht irgendeines Lagers kennen. Kinder, die nicht deutsch 
sprechen. Kinder, die weder schreiben noch lesen können. 
... Deshalb gründete Friedland einen Kindergarten und auch eine Lagerschule. ... 
Für die größeren ist die Lagerschule eingerichtet worden. Der Lehrer hat es nicht leicht, denn 
die da vor ihm sitzen, Kinder vom 5. bis 14. Lebensjahr, haben die unterschiedlichste Schul-
bildung hinter sich, können oft kaum schreiben, noch schlechter lesen, manchmal auch über-
haupt nicht deutsch. ...  
Hier heißt es, ganz von vorn anfangen. Mit dem Nachsprechen von Worten der einfachen 
Umgangssprache beginnt es, dann kommen die Buchstaben an die Reihe ... und alle soll so ein 
12jähriger, der noch nie eine deutsche Schule sah, nicht nur auswendig lernen, sondern auch 
schreiben können. Aber sie sind alle dabei, Bruno, Fritz und Günther, sie wollen deutsch ler-
nen, denn, das haben ihnen die Eltern gesagt: Deutschland ist ihre Heimat. ...<< 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 31. Dezember 1950 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/117): >>31. Dezember 1950. Über 400 Deutsche aus China trafen überra-
schend zum Jahresende in Friedland ein. Es sind in der Mehrzahl Kaufleute, die seit vielen 
Jahren mit ihren Familien in China lebten und nun ausgewiesen wurden.  
Sie haben alles verloren, besitzen nichts als den Anzug auf dem Leibe, das Kleid, den Mantel. 
Und doch habe ich kaum jemand gefunden, der mutlos war. Man wird sehen. Man wird von 
vorn anfangen. Irgendwo in Deutschland. ... Keiner ließ sich gehen. So, als gehöre sich das 
nicht.<< 
Nach einer Flüchtlings-Sondererhebung lebten am 31. Dezember 1950 in Schleswig-Holstein 
noch etwa 14,5 % der Vertriebenen in behelfsmäßigen Massenunterkünften (x153/25). 
Der CDU-Politiker Hans Lukaschek (1885-1960, 1949-53 Minister für Vertriebene) beauf-
tragte im Jahre 1950 bekannte deutsche Historiker, die Flucht und Vertreibung der Reichs- 
und Volksdeutschen wahrheitsgemäß und ausführlich für die Nachwelt aufzuarbeiten.  
Am 27. Januar 1951 wurde die Blockpartei der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) 
auf Bundesebene gegründet, so daß eine eigenständige überregionale Partei der deutschen 
Vertriebenen entstand. 
Dr. Kather (1893-1983, 1949-58 Vorsitzender des Zentralverbandes der vertriebenen Deut-
schen) erklärte am 8. Februar 1951 während einer Verteidigungsdebatte des Deutschen Bun-
destages (x155/29): >>... Bei der Frage, die wir in diesen Tagen hier behandeln und die wir in 
einigen Monaten zu entscheiden haben werden, spielt die Hauptrolle die Gefahr aus dem 
Osten. ... 
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Ich glaube, daß die aus dem Osten vertriebene Bevölkerung der Bundesrepublik dabei ein 
Wort mitzusprechen hat. Schon die Tatsache, daß 15 Millionen Deutsche aus ihrer ange-
stammten Heimat vertrieben worden sind, zeigt eindeutig die Größe und Furchtbarkeit dieser 
Gefahr.  
Von diesen 15 Millionen sind nur 12 Millionen wieder zum Vorschein gekommen. 3 Millio-
nen sind verschleppt, verhungert, ermordet worden; allein eine Million bei der Vertreibung. 
Jede deutsche Frau, die in die Hände der Russen gefallen ist, ist geschändet worden. Selbst 
Priestermord in großem Umfang ist begangen worden.  
Ich halte es für erforderlich, das einmal auch bei dieser Gelegenheit ganz offen auszusprechen; 
denn es ist doch wohl so, daß die Größe dieser Gefahr bei uns in der Bundesrepublik – und 
ganz besonders gilt das auch für Frankreich - noch immer nicht erkannt worden ist. ...<< 
Am 8. April 1951 wurde der Jugendbund "Deutsche Jugend des Ostens" (DJO) gegründet. 
Diesen Jugendbund bezichtigte man seit Ende der 60er Jahre regelmäßig des Revanchismus 
und der Rechtsradikalität. 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 30. April 1951 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/117-118): >>Während sich in einigen Teilen Deutschlands ein etwas stürmischer 
Wirtschaftsaufschwung bemerkbar macht, während viele Menschen sich ganz der unaufhörli-
chen Jagd nach der D-Mark ergeben haben, während eine Sucht nach dem Amüsement ausge-
brochen ist und eine vordergründige Scheinwohlhabenheit vorgetäuscht wird - während das 
Leben wieder so einigermaßen normal zu werden scheint, ist in Friedland die Zeit stehenge-
blieben. Hier, in der Barackenstadt, hat sich nichts verändert. ...  
Jeder Tag schwemmte Menschen nach Friedland. ... Die "Operation Link" führte bis zum 
April 43.879 Menschen nach Friedland. Dazu kamen 10.147 Deutsche aus dem Ausland. Ge-
stern trafen 33 Kinder aus Jugoslawien ein. Kinder, die ihre Eltern oder nächsten Verwandten 
in Westdeutschland haben. Alle sprachen perfekt serbisch, die überwiegende Zahl jedoch 
nicht ein Wort ihrer Muttersprache. Viele konnten auch kyrillische Schriftzeichen malen. Je-
dem, der es mochte, führten sie ihre Schreibkenntnisse mit kindlichem Stolz vor. 
Mit dem Gesundheitszustand dieser deutschen Kinder aus Jugoslawien ist der Lagerarzt sehr 
zufrieden. Alle waren in staatlichen Kinderheimen untergebracht, offenbar an Ordnung ge-
wohnt, gut erzogen und auch einigermaßen in Kleidung. In Friedland waren sie wohlgemut 
und fröhlich. 
Das große Problem hat jedes dieser Kinder noch vor sich. Es ist das Problem des Zurechtfin-
dens in den neuen Verhältnissen. Was haben sie alles nachzuholen, Sprechen, Lesen, Schrei-
benlernen, sich in eine Familie einfügen und auch bereits auf einen Beruf vorbereiten. Denn es 
gibt 14jährige darunter, deren Eltern sich bald um eine Lehrstelle kümmern müssen. Aber 
welcher Meister nimmt einen Jungen, der nicht diese elementarsten Voraussetzungen mit-
bringt? ...<< 
Die Bundesregierung beschloß am 22. Mai 1951, weitere 300.000 deutsche Flüchtlinge und 
Vertriebene aus den Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in andere west-
deutsche Länder umzusiedeln, um die Gemeinden zu entlasten und die Eingliederung der Ver-
triebenen zu fördern (x182/218). 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 15. Mai 1952 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/120-123): >>Mitte Mai 1952. Über sechzig Gräber zählt nun bereits der Flücht-
lingsfriedhof, ein schmaler Streifen Land, unmittelbar neben dem Friedhof der Gemeinde ge-
legen, Hier liegen sie begraben, alte Menschen und Kinder, Flüchtlinge, Kriegsgefangene, 
Vertriebene. Auf Friedland hatten sie ihre Hoffnungen gesetzt, alle Kräfte wurden noch ein-
mal zusammengerafft, um diesen Ort zu erreichen. Friedland wurde ihnen zur letzten Ruhe-
stätte. 
Grab reiht sich an Grab. Schlichte Holzkreuze künden davon, daß hier Menschen von der gro-
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ßen Erdenwanderung ausruhen. Namen sind eingeritzt, die nach der ostdeutschen Heimat 
klingen. ... 
Doch wie verdüsterte sich das Bild, als ich dann in den Grabreihen stand und die Inschrift auf 
einem der Holzkreuze las: "Hier liegt eine unbekannte alte Frau." Nichts weiter. ...  
Nicht einmal der Namen der Toten wurde der Nachwelt überliefert. Irgendwo haben Ver-
wandte gebangt und gehofft, haben gesucht und gefragt – aber niemals wird eine Antwort ein-
treffen. Niemals wird diese Familie erfahren, wo die Mutter oder Großmutter blieb. Sie ruht 
unbekannt, ohne Namen, in Friedland. 
Ich ging langsam weiter. ... 
Da stand wieder auf einem Holzkreuz: "Unbekannte weibliche Leiche". Dort: "Hier liegt eine 
unbekannte Frau".  
Sie liegen hier in der Reihe, so wie sie über den Streifen des Niemandlandes kamen, ein klei-
nes Holzkreuz mit weißer Schrift sagt dem nachdenklichen Besucher, daß hier Menschen ru-
hen, die der Krieg noch schlug, als die "Feindseligkeiten" eigentlich schon längst vorbei wa-
ren. 
Ich sah noch einmal die Reihen entlang, sah Kreuz an Kreuz und nahm die Ruhe und den 
Frieden dieses Todesackers in mich auf ... 
Vor allem kleine Kinder und ältere Leute starben in Friedland. Sie konnten nicht mehr weiter, 
waren durch Flucht und Strapazen völlig ausgepumpt, überanstrengt, überfordert.  
Sie blieben hier. ...<< 
Um die großen wirtschaftlichen Probleme der Vertriebenen zu lösen, wurde am 17. August 
1952 das sog. Lastenausgleichsgesetz erlassen. Wegen ungelöster Finanzierungsprobleme er-
folgte die Auszahlung der Hauptentschädigungen jedoch erst ab 1959.  
Walter Müller-Bringmann berichtete am 3. Juni 1953 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/127-128): >>3. Juni 1953 ... Friedland ist schöner geworden. Wenn der Ausdruck 
"schön" für ein Lager überhaupt gebraucht werden kann.  
Aber Lagerleiter Dr. Freßen hat es durchgesetzt, daß endlich die alten Nissenhütten zum gro-
ßen Teil verschwinden und Holzbaracken an deren Stelle treten. Wege werden angelegt oder 
befestigt, Grünflächen geschaffen und Bänke mit Sonnenschirmen aufgestellt, Kinderspiel-
plätze warten auf kleine Besucher und an allen Ecken und Enden wurde und wird gestrichen. 
...  
Aber die Um- und Neubauten deuten auch darauf hin, daß dieses Lager weiter bestehen wird. 
Noch lange. Denn es warten noch so viele Deutsche ... darauf, heimkehren zu dürfen. ...  
"Fliehen müssen und sich heimatlos fühlen ist das schlimmste Los, das einem Menschen zu-
teil werden kann", sagte gestern Lagerpfarrer Krahe.  
"Es ist ein Verbrechen gegen das Naturrecht, Menschen die Heimat zu nehmen, sie einfach 
davonzujagen, sie für vogelfrei zu erklären. Kein Mensch dieser Erde hat das Recht, einem 
anderen die Heimat streitig zu machen und ihn mit Gewalt von seiner Scholle zu vertreiben." 
...<< 
Die Landsmannschaft Westpreußen veranstaltete vom 25. bis zum 26. Juli 1953 in Hannover 
ihr Bundestreffen (x155/42): >>... 8 Jahre nach dem verhängnisvollsten Kriege sind Europa 
und die Welt nicht zur Ruhe gekommen, weil eines der grundlegenden Menschenrechte, das 
angeborene Recht auf Heimat, nach wie vor verletzt wird. ... 
Westpreußen, seit über 700 Jahren deutscher Kulturboden, kann die Brücke zwischen 2 Völ-
kern im Rahmen einer europäischen Neuordnung werden ... 
Wir fordern unsere Heimat Westpreußen für uns in einem Europa des Friedens und der Frei-
heit.<< 
Der Zentralverband der vertriebenen Deutschen kritisierte am 15. Dezember 1953 die franzö-
sische Außenpolitik (x155/43): >>Französische Parlamentarier, die in der letzten Woche unter 
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Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Daladier eine mehrtägige Reise durch Polen und 
die von Polen besetzten deutschen Ostgebiete machten, haben erklärt:  
"Die Oder-Neiße-Linie stelle eine natürliche Grenze des Landes dar. Sie sei eine echte De-
markationslinie des Friedens. Alle Bemühungen um eine Entspannung der Beziehungen zwi-
schen Ost und West seien zum Scheitern verurteilt, solange sich der Westen nicht entschlie-
ßen könne, die Unantastbarkeit der Oder-Neiße-Linie anzuerkennen. Falls die Deutschen die 
Oder überschreiten würden, bedeute dies den Krieg."  
Die Vertriebenen haben im Sinne ihrer Charta immer wieder betont, daß sie einen Krieg zur 
Wiedereroberung ihrer Heimat nicht wollen. Unantastbar ist für die Vertriebenen jedoch das 
Recht auf die angestammte Heimat. Es gehört zu den Grundrechten der Menschen, zu deren 
Hütern sich gerade die französische Nation berufen fühlt. 
Jede Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als sog. Friedensgrenze ist deshalb gleichbedeutend 
mit der Anerkennung von Unrecht und Gewalt.  
Niemals werden die Vertriebenen einer Festlegung der ostdeutschen Grenze zustimmen, die 
ohne Rücksicht auf den völkerrechtlich gültigen Gebietsstand einer Regelung im künftigen 
Friedensvertrag vorgreift. ... 
Auch für die Lösung des deutsch-polnischen Problems gilt das Wort Abraham Lincolns: 
"Nichts ist geregelt, solange es nicht geregelt ist."<< 
Im Jahre 1953 wurden noch immer 200.000 deutsche Flüchtlinge und Vertriebene in Lagern 
untergebracht. Weitere 750.000 lebten in Notwohnungen. Die restlichen 7 Millionen Vertrie-
benen besaßen "Normalwohnungen", 2/3 von ihnen waren Untermieter (x038/481-482). 
Die Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung der sudetendeutschen Interessen berichtete am 28. Ja-
nuar 1954, daß bei der Vertreibung über 300.000 Sudetendeutsche umkamen. Von den über-
lebenden 3 Millionen Sudetendeutschen lebten etwa 1,9 Millionen in der Bundesrepublik 
Deutschland (x159/35). 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 4. Februar 1956 über das Grenzdurchgangslager 
Friedland (x123/150-152): >>4. Februar 1956. ... Die Umsiedlung deutscher Menschen aus 
den polnisch besetzten deutschen Ostgebieten geht nun wieder weiter.  
Heute traf ein Transport ein. Auch diesmal wurden die Umsiedler wieder, wie in den vergan-
genen Wochen, in polnischen Schnellzugwagen II. Klasse mit Schlafwagenabteil befördert. In 
versiegelten Güterwagen durften sie außerdem ihren gesamten Hausrat mitnehmen. Welcher 
Unterschied zu den Jahren nach dem Kriege ... 
Ich sprach gestern mit Lagerleiter Dr. Freßen. 
"Was meinen Sie, wie lange Friedland noch bestehen wird?" 
"Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Die Aussiedlungen gehen ja immer noch wei-
ter. Und wer weiß, welche Aufgaben Friedland in den nächsten Jahren zugeteilt bekommt." ... 
In Friedland wurde die Liebe der Menschen zueinander wieder deutlich. Hier feierte die Brü-
derlichkeit und Solidarität Auferstehung. Tausendfach sah Friedland die guten Werke von 
Schwestern, von Helfern, von Menschen aller Kreise. 
Friedland ist in diesen langen Jahren ein Symbol unserer Zeit geworden. Ein Ausdruck dessen, 
was Menschen unserer Tage durch sinnlose Taten anrichten, aber auch durch die Macht des 
guten Herzens wieder gutzumachen versuchen. ...<< 
Premierminister Michel Debré (1912-1996) verkündete am 12. Oktober 1959 vor der franzö-
sischen Nationalversammlung, daß die französische Regierung unter Aufrechterhaltung des 
Status quo auch die Respektierung der Grenzen einschließlich der Oder-Neiße-Linie verstehe 
(x155/75). 
Premierminister Michel Debré (1912-1996) erklärte damals zur deutsch-polnischen Grenz-
festsetzung (x125/144): >>... Die Grundbedingung für eine Einigung (mit der Sowjetunion) ist 
die Bekräftigung des Status quo.  
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Darunter verstehen wir nicht nur das Berliner Statut, sondern auch das gegenwärtige Regime 
der deutschen Bundesrepublik, von der man nicht behaupten kann, daß sie eine Revanchepoli-
tik begünstige.  
Dazu gehört auch die Respektierung der Grenzen, und zwar aller Grenzen mit Einschluß der 
sogenannten Oder-Neiße-Linie. ...<< 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Revanchepoli-
tik" in der SBZ (x009/369): >>Als Revanchepolitik, häufig auch als Revanchismus verleum-
det das Regime alle Bemühungen, die 1945 offengebliebenen Gebietsfragen zu erörtern, um 
sie auf dem Verhandlungswege zu lösen.  
Jede Erörterung vor allem der deutschen Ostgebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie lehnt das 
Regime der SBZ scharf ab, weil sie angeblich zum Kriege gegen den Sowjetblock führe. Re-
vanchepolitik wird vielen führenden Politikern aller Parteien der Bundesrepublik vorgewor-
fen.  
Als Revanchepolitik stellt die SED auch die völlig rechtmäßigen Bemühungen weitester de-
mokratischer Kreise und der Reichskabinette zwischen 1919 und 1932 hin, einschneidende 
Bestimmungen der Versailler Regelung von 1919 friedlich zu revidieren.  
Mit ihren Behauptungen über die "Revanchepolitik in Westdeutschland" versucht das Regime 
der SBZ, die Bundesrepublik als einen Kriegstreiber hinzustellen.<< 
Das BdV-Präsidium kritisierte am 19. Oktober 1959 die französische Stellungnahme zur 
Oder-Neiße-Linie (x155/75): >>Die Erklärungen des französischen Ministerpräsidenten De-
bré zugunsten der von der kommunistischen Regierung Polens angestrebten Oder-Neiße-
Grenze stellt einen Affront gegen legitime deutsche Interessen dar.  
Es ist eine Zumutung, von der Bundesrepublik Deutschland zu verlangen, daß sie auf eine 
friedensvertragliche Regelung der deutschen Ostgrenze verzichtet. Dies Verlangen würde die 
Preisgabe einer völkerrechtlichen Position bedeuten, welche die Signatarmächte des Potsda-
mer Abkommens einem wiedervereinigten Deutschland eingeräumt haben und das ... anläß-
lich der letzten Genfer Konferenz ausdrücklich bestätigt wurde. 
Gerade wenn man die deutsch-französische Verständigung vertritt, muß man derartige Aus-
führungen von französischer Seite bedauern. Diese Erklärung widerspricht den wesentlichen 
Grundsätzen von Freiheit und Selbstbestimmung. Die deutschen Vertriebenen lehnen sie 
ab.<< 
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Die "Statistischen Berichte" des Bundesamtes Wiesbaden veröffentlichen am 4. November 
1959 die reichs- und volksdeutschen Nachkriegsverluste in Ost-Mitteleuropa: 
Reichs- und volksdeutsche Nachkriegsverluste in den Ostgebieten des Deutschen Reiches 
(Stand: 31.12.1937), in den deutschen Siedlungsgebieten im Ausland und in der sowjeti-
schen Besatzungszone in Mitteldeutschland (ohne Wehrmachtssterbefälle und zivile 
Kriegsopfer): 
 

 Verluste der 
einheimischen 
deutschen Zi-

vilbevölkerung 

 Verluste der 
reichsdeutschen 

Zivilisten 2) 

 % Nachkriegsver-
luste; insgesamt 

Ostpreußen   277.400    5.500 14,4   282.900 
Ostpommern   328.900    10.800 23,5   339.700 
Ostbrandenburg   172.500    13.800 40,8   186.300 
Schlesien     446.100     20.400 14,2     466.500 
Deutsche Ostprovinzen  1.224.900     50.500 -  1.275.400 
Memelland       28.100          300 21,0       28.400 
Danzig    89.900    1.600 31,7    91.500 
Polnische Gebiete des Reichsgaues Dan-
zig-Westpreußen  

 
   43.000 

 
 

 
  6.900 

 
27,5 

 
   49.900 

Reichsgau Wartheland, Ostoberschlesien 
und Generalgouvernement 

 
    142.000 

  
   40.100 

 
27,5 

 
    182.100 

Polnische Gebiete     274.900     48.600 -     323.500 
Reichsgau Sudetenland, Protektorat 
Böhmen und Mähren sowie Slowakei 

 
    266.600 

 
 

 
   53.000 

 
9,1 

 
    319.600 

Estland, Lettland und Litauen    22.500      . .    22.500 
Jugoslawien   135.800      . .   135.800 
Rumänien   101.000      . .   101.000 
Ungarn       57.000  . .       57.000 
Baltikum und Balkan     316.300     . .     316.300 
Deutsche Siedlungsgebiete im Ausland     885.900   101.900 -     987.800 
Ost-Mitteleuropa  2.110.800 1)  152.400 -  2.263.200 
Sowjetunion   350.000 3)     - -   350.000 
Mitteldeutschland (SBZ)     188.800 4)             - -     188.800 
Insgesamt  2.649.600   152.400 -  2.802.000 
Zivile Kriegsverluste   (11.500) 5)  (430.000) -   (441.500) 

 
Quellen: l) "Statistische Berichte" des Bundesamtes Wiesbaden vom 4.11.1959, S. 20 (x026/-
30). 
2) Von der Flucht und Vertreibung direkt betroffene Bombenevakuierte und Dienstverpflich-
tete, die aus den westlichen Reichsgebieten stammten. Diese Nachkriegsverluste wurden auf-
grund der durchschnittlichen ostdeutschen Verlustquoten errechnet (2,5 % der direkt Betrof-
fenen - x016/79). 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) ermittelte später, daß die Ver-
luste der zugezogenen Reichsdeutschen mit mindestens 220.000 Opfern anzusetzen sind 
(x025/75).  
3) Zwangsverschleppung innerhalb der Sowjetunion (Verluste während des Zweiten Welt-
krieges = ca. 239.000 Rußland-Deutsche - x026/31), Verschleppung von Zwangsrepatriierten 
aus dem Deutschen Reich in die UdSSR (Verluste = ca. 111.000 Rußland-Deutsche - 
x026/91). Nach Angaben der rußland-deutschen Volksgruppe starben sogar über 400.000 
Rußland-Deutsche (x026/31). 
4) Im Jahre 1945 kamen in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) etwa 115.000 Mittel-
deutsche um. Von 1945-50 ereigneten sich in den SBZ-Konzentrationslagern außerdem über 
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65.000 Sterbefälle (x009/228). Weitere 8.800 mitteldeutsche Verschleppungsopfer ("Strafge-
fangene" und andere Zwangsarbeiter) starben in sowjetischen Deportationslagern 
(x026/63,91). 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil schätzte, daß der sowjetische Einmarsch in 
Westpommern, Westbrandenburg und Berlin bereits etwa 240.000 Menschenleben forderte 
(x026/56). 
5) Nach offiziellen Angaben starben in den Jahren 1939-45 im Deutschen Reich "nur" 
441.500 deutsche Zivilisten durch Kriegseinwirkungen (x016/78).  
Der deutsche Historiker Gerhard Hümmelchen ermittelte jedoch später, daß allein während 
der anglo-amerikanischen Luftangriffe ca. 609.000 Deutsche getötet und 917.000 verletzt 
wurden (x051/364). 
Die Verluste der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen wurden nach langjähriger For-
schungs- und Untersuchungsarbeit durch Wissenschaftler und Experten des Statistischen 
Bundesamtes ermittelt. Diese Statistiken, die man erst im Jahre 1959 veröffentlichte, gehören 
sicherlich zu dem bestgesicherten Zahlenmaterial der zeitgeschichtlichen deutschen For-
schung. 
Bei diesen Ermittlungen setzte man bewußt nur Mindestverluste an, die nach Abschluß der 
Kampfhandlungen entstanden. Tausende von Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach der 
Ankunft im besetzten Mittel- und Westdeutschland an den Folgen der erlittenen Mißhandlun-
gen und Strapazen, an Hunger und Seuchen starben, wurden nicht berücksichtigt.  
In den amtlichen Statistiken blieben auch die ungezählten Vergewaltigungsopfer (mindestens 
2,0 Millionen Frauen und Mädchen), deren Leben durch die Sexualverbrechen lebenslänglich 
schwer belastet bzw. zerstört wurde, unberücksichtigt. 
"KNAURS Lexikon" (1953; S. 481) notierte, daß während der Flucht und Ausweisung etwa 
2,5 Millionen Deutsche zugrunde gingen (x038/481). 
Der Kirchliche Suchdienst München ermittelte im Jahre 1965 (sog. "Gesamterhebung zur Klä-
rung des Schicksals des deutschen Volkes in den Vertreibungsgebieten") für Ost-Mitteleuropa 
(außer UdSSR und ohne reichsdeutsche Bombenevakuierte und Dienstverpflichtete) rd. 2,3 
Millionen Tote und ungeklärte Fälle (Verschollene). Da seit dem Kriegsende bereits Jahr-
zehnte vergangen sind, müssen die Verschollenen als umgekommen gelten (x025/248). 
Das Bundesarchiv Koblenz berichtet im Jahre 1974 über die sog. "Deutschen Vertreibungs-
verluste" (x010/18,54): >>Der Begriff Vertreibung ... umfaßt nicht allein die Ausweisung der 
ostdeutschen Bevölkerung, sondern den Gesamtvorgang ihrer Entwurzelung. Dieser begann 
durch Fluchtbewegungen in der Endphase der Kriegshandlungen, durch Ausplünderung, Ver-
elendung, Mißhandlung, Deportierung und Tötung verbliebener Bevölkerungsteile in der Zeit 
der Besetzung der deutschen Siedlungsgebiete und vollendete sich schließlich durch deren 
Ausweisung. ...<< 
>>... Bei den Schätzungen des Statistischen Bundesamtes zur Ermittlung der Vertreibungsver-
luste ... ergeben sich nach Abzug geschätzter Kriegsverluste und nach Ermittlung der in der 
Bundesrepublik Deutschland und Schätzung der in der DDR sowie in Heimatgebieten im Jah-
re 1950 lebenden Personen eine Gesamtzahl von ca. 2,2 Millionen "ungeklärter Fälle" in 
sämtlichen Vertreibungsgebieten (außer UdSSR). Sie werden auch als "Nachkriegsverluste" 
bezeichnet. ...  
Nur bei einer weitgehenden Auslegung des Begriffs "Vertreibungsverbrechen" kann vorsichtig 
davon ausgegangen werden, daß es sich bei der Mehrzahl der o.a. "ungeklärten Fälle" um 
Verbrechensopfer handelt. Dann wären aber die Todesfälle unter der Zivilbevölkerung infolge 
von Entkräftung und Erschöpfung wegen mangelhafter oder fehlender Lebensmittelzuteilun-
gen ebenso als Vertreibungsverbrechen zu bezeichnen wie auch die hohe Zahl der Selbst-
mordfälle - Ausdruck der totalen Hoffnungslosigkeit unter der Zivilbevölkerung. 
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... Das Ergebnis darf jedoch nicht vergessen lassen, daß eine weitaus höhere Zahl von Deut-
schen Opfer von Gewalttaten wie Vergewaltigungen und Mißhandlungen geworden ist, die 
nicht unmittelbar zum Tode führten.<< 
Dr. Gerhard Reichling (langjähriger Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes) errechnete für 
die Vertreibungsgebiete in Ost-Mitteleuropa (ohne reichsdeutsche Bombenevakuierte und 
Dienstverpflichtete) insgesamt 2.220.000 Todesopfer (x037/60). 
Im "dtv-Atlas zur Weltgeschichte" (1989; Band 2, S. 499) wurden die deutschen Vertrei-
bungsverluste mit über 3,0 Millionen angegeben (x061/499). 
Wieviel deutsche Zivilisten auf der Flucht, durch Kampfhandlungen, Befreiungsverbrechen, 
Selbstmorde, Zwangsverschleppungen, Vertreibungsmaßnahmen oder langjährige Zwangsar-
beit tatsächlich umkamen, wird man verständlicherweise niemals genau feststellen können. 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 9.08.2008) über 
die Kriegs- und Nachkriegsverluste der Deutschen (x887/...): >>Klassiker aktualisiert 
Opferzahlen und mehr 
Heinz Nawratil, bayrischer Notar sudetendeutscher Herkunft, sehr erfolgreicher Autor juristi-
scher Taschenbücher, setzt sich seit fast 30 Jahren vehement für Wahrheit und Gerechtigkeit 
in der deutschen Geschichte ein, indem er die Tatsachen über die Verbrechen an Deutschen 
dokumentiert ("Schwarzbuch der Vertreibung", 14. Aufl. 2007) und den "Kult mit der Schuld" 
ad absurdum führt.  
Dabei will er als Jurist naturgemäß nicht aufrechnen, aber Geschehenes gerecht einordnen, 
wie es bei jedem ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren geschehen muß.  
"Die deutschen Nachkriegsverluste", erstmals 1986 erschienen, hat er völlig überarbeitet und 
um neuere Erkenntnisse erweitert. Damit liegt jetzt eine umfassende, nachvollziehbare Do-
kumentation dieses grauenvollen Kapitels der Weltkriegsgeschichte vor. 
Der Autor berichtet im einzelnen von den verschiedenen Opferkategorien und wägt divergie-
rende Zahlenangaben seiner Quellen sorgfältig ab, wobei er große Über- und Untertreibungen 
besonders anspricht. Es gelingt ihm in aller Knappheit, unterstützt durch Dokumente und Bil-
der, die unermeßlichen Leiden spürbar zu machen, die hinter jeder Zahl stehen. Die sachliche 
Darstellung ist bar anklagender Zusätze.  
Der Leser erkennt selbst: Die Opfer sind nicht nur einfach Getötete, sondern fast immer direkt 
oder indirekt bestialisch zu Tode Gequälte: unter sowjetischer, polnischer, tschechoslowaki-
scher und jugoslawischer Herrschaft mehr handgreiflich, unter angloamerikanischer und fran-
zösischer Herrschaft mehr, auch an Umfang, durch Versagen des Lebensnotwendigen.  
Nawratil zählt 8,8 Millionen Nachkriegstote, davon 4,0 Opfer der Hungerpolitik, 2,8 Opfer 
der Vertreibungen, 1,6 tote Kriegsgefangene, 0,3 Opfer der Sowjetarmee in Mitteldeutschland 
und Österreich plus 0,1 Tote in sowjetischen KZ und Gefängnissen in Deutschland. Zum Ver-
gleich stellt er daneben: Krieg und Diktatur verursachten in Millionen 5,1 Opfer, davon etwa 
4,25 Militärverluste, etwa 0,6 Bombenopfer, 0,17 deutsche Juden, 0,125 sonstige KZ-Opfer 
und 0,1 Euthanasieopfer. 
Die Dokumentation ist so klar und kompakt, daß jeder Interessierte sich ohne nennenswerten 
Aufwand ein Bild der Greuel machen kann und Beschönigen sich nicht mehr mit unschuldiger 
Unwissenheit entschuldigen läßt. 
Solch eine Entschuldigung gilt tatsächlich allerdings schon lange nicht mehr, denn das Grund-
legende über die Vertreibungen war spätestens 1960, über die Kriegsgefangenen 1974 amtlich 
veröffentlicht, wie das Buch ausweist.  
Daß ein Bundespräsident dennoch 1985 den 8. Mai 1945 als "Tag der Befreiung" deklarierte, 
kann man nur zynisch gegenüber den Opfern und beschämend würdelos nennen.  
Heinz Nawratil: "Die deutschen Nachkriegsverluste - Vertreibung, Zwangsarbeit, Kriegsge-
fangenschaft, Hunger, Stalins deutsche KZs", ... Graz 2008 ...<< 
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Die "dpa" (Deutsche Presse-Agentur) meldete am 9. November 1959 (x028/239): >>... Die 
französische Regierung hat der Bundesregierung auf Anfrage versichert, daß sie die Oder-
Neiße-Linie nach wie vor als eine provisorische polnische Verwaltungsgrenze ansehe.  
Sie betonte gleichzeitig, daß eine endgültige Regelung der deutschen Ostgrenzen einem Frie-
densvertrag mit Gesamtdeutschland vorbehalten bleiben müsse.<< 
Der Sudetendeutsche Rat beschloß am 15. Januar 1961 zwanzig Punkte zur Sudetenfrage 
(x155/83-84): >>... 8. Der expansive tschechische Nationalismus benützte 1945 im Bunde mit 
dem sowjetischen Imperialismus den Zusammenbruch des Deutschen Reiches, um die Sude-
tendeutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet zu vertreiben und sie ihres Volksver-
mögens zu berauben. Dieser Vorgang ist - ganz abgesehen von den dabei vorgekommenen 
Grausamkeiten und Morden - eine millionenfache Verletzung der menschlichen Grund- und 
Freiheitsrechte. 
9. Heute leben über 2 Millionen Sudetendeutsche in der Bundesrepublik Deutschland, davon 
eine Million in Bayern. Etwa 800.000 Sudetendeutsche leben in der Sowjetzone Deutsch-
lands, 140.000 in Österreich, 24.000 in anderen europäischen und überseeischen Ländern und 
rund 200.000 in der Tschechoslowakei. Rund 240.000 Sudetendeutsche kamen bei der Ver-
treibung ums Leben. ... 
11. Nicht nur die Sudetendeutschen, sondern das deutsche Volk in seiner Gesamtheit werden 
sich niemals mit der Vertreibung der Sudetendeutschen aus ihrer jahrhundertealten Heimat 
abfinden. ...  
12. ... Wir kennen keine Kollektivschuld des tschechischen Volkes an unserer Vertreibung 
und beurteilen alle Personen danach, wie sie heute über die Vertreibung denken und wofür sie 
sich heute aufrichtig einsetzen. Den Vorwurf des "Revanchismus" können wir daher guten 
Gewissens zurückweisen. 
Auf Wiederherstellung des durch die Vertreibung verletzten Rechtes und die Wiedergutma-
chung der erlittenen Schäden werden wir hingegen nicht verzichten. 
13. Von der Bundesregierung erwarten wir, daß sie niemals die Vertreibung und Enteignung 
von mehr als 3 Millionen deutschen Staatsbürgern in Böhmen, Mähren und Schlesien hin-
nimmt, sondern daß sie deren Rechte in jeder Beziehung wirksam vertritt. ...<< 
Der Kongreß der ostdeutschen Landesvertretungen beschloß am 22. März 1964 Grundlagen 
einer europäischen Friedensordnung (x155/105-106): >>... 2. Die Gefahren der Welt gebieten 
das Streben nach einem dauerhaften Frieden. ... 
3. Frieden und Recht sind untrennbar; sie gemeinsam erst sichern gute Nachbarschaft zwi-
schen Staaten, Völkern und Menschen. 
4. Das Ziel eines einigen, auf Freiheit begründeten Europas ist nur auf einer rechtmäßigen, das 
Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf die Heimat gewährleisteten Ordnung unter den 
Staaten und Völkern, nicht aber Duldung oder gar Billigung rechtswidriger Gewalt zu errei-
chen. 
5. Auch Freundschaft und Vertrauen zwischen den Staaten erwachsen nur aus gegenseitiger 
Anerkennung des Rechts, niemals aus Okkupation und Aufrechterhaltung von Massenvertrei-
bungen. ... 
7. Deutschland ist in seinen Grenzen vom 31. Dezember 1937 von den Unterzeichnermächten 
der Berliner Deklaration vom 5. Juni 1945 - einschließlich der Sowjetunion - anerkannt. An-
nexionswille und Mißachtung der Selbstbestimmung halten es rechtswidrig geteilt. ... 
10. Deutschlands Außenpolitik muß für Recht und Gerechtigkeit als politisches Prinzip eintre-
ten, gerade weil sie unter der Last der entsetzlichen Verbrechen einer totalitären Zwischen-
herrschaft steht. Die anderen Völker sollten nicht vergessen, daß in einer chaotischen Zeit der 
Gewalt auch an Millionen Deutschen Verbrechen begangen wurden. 
11. Es gibt jedoch keine Kollektivschuld, auch keine deutsche. Rechtmäßig darf keine Sühne 
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von einer Gesamtheit und für Deutschland etwa stellvertretend von den Ostdeutschen gefor-
dert werden. 
12. Die Folgen von Verbrechen sind im Rahmen des Menschenmöglichen zu beseitigen. Eine 
Hinnahme des fortbestehenden Unrechts an deutschen Staatsbürgern widerspricht diesem 
Grundsatz. ... 
13. Die Wahrung der Menschenwürde ist Inhalt und Ziel irdischen Rechts. Die Wiederherstel-
lung verletzten Rechts muß daher selbst Unmenschlichkeiten ausschließen. Dies gilt in den 
von der Sowjetunion und Polen verwalteten deutschen Gebieten auch gegenüber den Men-
schen, die von fremden Mächten dort angesiedelt worden sind. Dem einzelnen gebührt die 
Freiheit, im Lande zu bleiben oder in seinen Staat zurückzukehren.<< 
Das BdV-Präsidium berichtete am 26. Oktober 1964 während einer Klausurtagung (x155/109-
110): >>... Im Jahre 1965 werden zwei Jahrzehnte seit der Tragödie Ostdeutschlands verflos-
sen sein, die auch die Sudetendeutschen, Donauschwaben und die übrigen ostdeutschen 
Volksgruppen in den Strudel wahlloser Vergeltung hineinriß.  
Die traurigen Jubiläen der bedingungslosen Kapitulation des Dritten Reiches und des Potsda-
mer Abkommens werden auch die Entscheidungen in Erinnerung rufen, die mit einigen Fe-
derstrichen 15 Millionen Deutsche für vogelfrei erklärten, ihnen das Heimatrecht nahmen und 
mehr als zwei Millionen Vertreibungstote verursachten. ... 
1. Die Rückbesinnung auf die Vertreibungstragödie sollte auch die anderen Völker, deren Re-
gierungen an diesen Maßnahmen mittelbar oder unmittelbar beteiligt waren, zur Selbstbesin-
nung einladen. 
2. Wir meinen, daß die deutsche Außenpolitik den Mut aufbringen muß, auch von den deut-
schen Opfern des Nationalsozialismus zu sprechen und die unmenschlichen Handlungen der 
Siegermächte von 1945 (Bombardierung von Dresden, Massenvertreibungen und Massenver-
schleppungen, Auslieferungen von Kriegsgefangenen an die Sowjets und Jugoslawien) zur 
Diskussion zu stellen, wenn deutsche Selbstkritik von anderen Völkern nicht als Waffe der 
Selbstgerechtigkeit mißbraucht werden soll. 
3. Wir meinen, daß nicht zugelassen werden darf, daß jene tendenziöse deutsche Geschichts-
schreibung die Oberhand gewinnt, welche die tragischen Verstrickungen der europäischen 
Völkerschicksale und damit die objektiven Ursachen der Kriege und Revolutionen der Ge-
genwart unterschlägt und eine deutsche Alleinschuld konstruiert. 
4. Wir meinen, daß deutsche Schüler und Hochschüler wieder in einem gesunden deutschen 
Nationalgefühl erzogen werden sollten, wie es in den Ideen des Jahres 1848 überliefert, in der 
Verständigungspolitik der Weimarer Republik wirksam gefordert und von den Opfern des 
deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und Stalinismus vorgelebt worden ist. 
5. Wir meinen, daß diese Erziehungsaufgabe auch die Verpflichtung umfaßt, den fundamenta-
len Unterschied zwischen unserer aus freien Wahlen geborenen parlamentarischen Demokra-
tie und der sowjetischen Fremdherrschaft in Mitteldeutschland dem Bewußtsein der deutschen 
Jugend einzuprägen.  
Den Versuchen, den Tatbestand der Dreiteilung Deutschlands durch die Bezeichnung Mittel-
deutschlands als "Ostdeutschland" zu verschleiern, muß auf allen Ebenen entgegengetreten 
werden. Ostdeutschland – das ist das deutsche Reichsgebiet jenseits von Oder-Neiße. 
6. Wir meinen, daß tendenziöse und deshalb wahrheitswidrige Darstellungen westdeutscher 
Massenmedien über die unter fremder Verwaltung stehenden Ostgebiete und die sonstigen 
Vertreibungsgebiete als subversive (zerstörende) Propaganda zu brandmarken sind. ... 
8. Wir meinen, daß die Wahrung des Rechts auf die Heimat und des Rechts auf Selbstbe-
stimmung, die für alle Völker und Volksgruppen, für die Ostdeutschen ebenso wie für die Su-
detendeutschen gelten, unverzichtbare Voraussetzungen bei allen Schritten und Verhandlun-
gen der deutschen Politik sein muß. ...<< 
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Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt erklärte in seiner Rede auf dem Karlsruher SPD-Parteitag 
vom 23. bis 27. November 1964 (x155/142): >>... Die Heimatvertriebenen können sich wei-
terhin darauf verlassen, daß wir zum Unterschied von anderen keine Politik hinter ihrem Rük-
ken machen.<< 
Vertreter des BdV verkündeten am 5. September 1965 die Berliner Erschließung (x155/117-
118): >>... Deutschland ist unteilbar. 
... Mitteldeutschland - die sowjetisch besetzte Zone - gehört unmittelbar zum einigen Deutsch-
land. Nur das durch die sowjetische Besatzungsmacht gestützte kommunistische Regime hält 
mit nackter Gewalt die Spaltung unseres Landes aufrecht und 17 Millionen Deutsche hinter 
Mauer und Stacheldraht in Unfreiheit. 
Ostdeutschland - die deutschen Provinzen ostwärts von Oder und Neiße - bleiben Teil 
Deutschlands, nach geschichtlichem, Natur- und Völkerrecht. Selbst die Siegermächte haben 
(dies) in der Kapitulationsdeklaration vom 5. Juni 1945 bestätigt und anerkannt. 
Deutschland besteht in seinen Grenzen von 1937 fort.  
Das vereinte, freie, demokratische Deutschland wird in der Gemeinschaft der europäischen 
Nationen - auch der osteuropäischen Völker - mit aller Kraft für den Frieden Europas und der 
Welt wirken. ... Partner eines gerechten Friedensvertrages kann nur das ungeteilte Deutsch-
land sein, dessen Bevölkerung sich seine politische und soziale Ordnung durch die Ausübung 
des Selbstbestimmungsrechtes in voller Freiheit selbst geben muß. ...<< 
Der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard (1897-1977) berichtete während der Regierungs-
erklärung vom 18. Oktober 1965 (x353/74): >>… Wir sind uns alle darüber klar, daß auf dem 
Wege zur Wiederherstellung der deutschen Einheit große Schwierigkeiten zu überwinden 
sind.  
Der Weg mag lang und dornenvoll sein. Am Ende dieses Weges muß nach der Überzeugung 
der Bundesregierung ein Friedensvertrag stehen, der von einer in freien Wahlen gebildeten 
gesamtdeutschen Regierung frei verhandelt und geschlossen wird. In diesem Vertrag - und nur 
in ihm - können und müssen die endgültigen Grenzen Deutschlands, das nach gültiger 
Rechtsauffassung in seinen Grenzen vom 31.12.1937 fortbesteht, festgelegt werden.<< 
Der polnische Episkopat schrieb am 18. November 1965 an die deutschen Bischöfe (x056/54, 
x064/48): >>... Jene Preußen (brachten) alles Deutsche in polnischen Landen in allgemeinen 
Verruf. Sie sind in der geschichtlichen Entwicklung repräsentiert durch folgende Namen: ... 
Friedrich der sogenannte Große, Bismarck und schließlich Hitler ... Und trotz dieser fast hoff-
nungslos mit Vergangenheit belasteten Geschichte ... versuchen wir zu vergessen. ... Wir ... 
gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. ...<< 
>>... Seid uns wegen dieser Aufzählung dessen, was im letzten Abschnitt unserer 1.000 Jahre 
geschehen ist, liebe deutsche Brüder, nicht gram! Es soll weniger eine Anklage als vielmehr 
eine eigene Rechtfertigung sein! ...  
In diesem allerchristlichen und zugleich sehr menschlichen Geist strecken wir unsere Hände 
zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren Vergebung und bitten 
um Vergebung.  
Und wenn Sie, deutsche Bischöfe und Konzilsväter, unsere ausgestreckten Hände brüderlich 
erfassen, dann erst können wir wohl mit ruhigem Gewissen in Polen auf ganz christliche Art 
unser Millennium (Tausendjahr-Feier) feiern. Wir laden sie herzlichst nach Polen ein.<< 
Der polnische Episkopat widerrief am 15. Februar 1966 seine Vergebungsbitte an die deut-
schen Bischöfe vom 18.11.1965 (x309/12): >>... Worte der Vergebung haben wir an jene ge-
richtet, die ihre Schuld ernst nehmen; ... an jene, die verstehen, daß diese Gebiete ... unser al-
tes piastisches Vaterland sind. ... Wir haben vergeben, wie Christus (!) am Kreuz vergeben 
hat. ...  
Wir sind überzeugt, daß wir als Volk dem deutschen Volk über Jahrhunderte keinen politi-
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schen, wirtschaftlichen und kulturellen Schaden zugefügt haben. ...<< 
Die BdV-Bundesversammlung kritisierte am 15. Mai 1966 die Anerkennung der Oder-Neiße-
Grenze durch die israelische Regierung (x155/125): >>Die Bundesversammlung des Bundes 
der Vertriebenen bringt ihr tiefes Befremden über die Erklärungen der Israelischen Regierung 
zur Oder-Neiße-Frage zum Ausdruck.  
Keine ausländische Macht hat das Recht, Entscheidungen über die deutschen Ostgrenzen 
vorwegzunehmen, die selbst nach dem Wortlaut der Potsdamer Protokolle der drei Sieger-
mächte einer Friedenskonferenz vorbehalten sind. ...<< 
Die deutschen Vertriebenenverbände störten angeblich die Entspannungspolitik zwischen der 
Sowjetunion und Nordamerika. Sie wurden deshalb von den westdeutschen Massenmedien 
verstärkt als "nationalistische Revanchisten" diffamiert.  
Das BdV-Präsidium kritisierte am 9. Juli 1966 die Verzichtsforderungen der deutschen Mas-
senmedien (x155/128): >>... Es wurde festgestellt, daß die EKD-Denkschrift eine Welle der 
Verzichtspropaganda in Bewegung setzte, die bereits in offener Bejahung des Status quo eines 
dreigeteilten Deutschland gipfelt. Parallel zu dieser Entwicklung läuft die Propagandaoffensi-
ve des Ostblocks in der gleichen Zielsetzung. 
Das Präsidium erblickt in den von einzelnen Massenmedien immer hemmungsloser wieder-
holten Angriffen gegen die Vertriebenenverbände, gegen die Pflege des ostdeutschen Kultur-
gutes und die heimatpolitischen Ziele der Landsmannschaften einen Teilaspekt der Gesamtof-
fensive gegen die erklärte Deutschlandpolitik der Bundesregierung und der politischen Partei-
en. ...<< 
Im Verlauf eines Staatsbesuches betonte der französische Staatspräsident General de Gaulle 
am 9. September 1967 in der Stadt Hindenburg den polnischen Charakter der ehemals ost-
deutschen Städte (x155/136): >>... (Hindenburg sei) die schlesischste aller schlesischen, die 
polnischste aller polnischen Städte. ... (Danzig bezeichnete de Gaulle als) polnisch, tief und 
hervorragend polnisch. ...<< 
BdV-Präsident Rehs (1901-1971) kritisierte am 16. September 1967 die Äußerungen des fran-
zösischen Staatspräsidenten General de Gaulle vom 9.09.1967 in Ostdeutschland (x155/135-
136): >>Die Äußerungen des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle während sei-
nes Aufenthaltes in Polen und in den deutschen Ostgebieten sind weit über das Maß hinaus-
gegangen, womit gerechnet werden konnte.  
Unbeschadet seiner bekannten Einstellung zur Oder-Neiße-Frage durfte davon ausgegangen 
werden, daß er auf die Interessen und Auffassungen seines deutschen Bündnispartners mehr 
Rücksicht nehmen würde. 
Die geschichtlichen und ethnographischen Tatsachen sind in seinen Äußerungen insbesondere 
in Hindenburg und Danzig auf den Kopf gestellt worden. Die dabei gebrauchten Bilder und 
Formeln sind falsch.  
Der General, der in allen Dingen der französischen Nation so überaus empfindlich ist, der das 
Selbstbestimmungsrecht der Franzosen in Kanada vertritt, ist über das Unrecht der Vertrei-
bung von 16 Millionen Deutschen, über die Rechte und Gefühle von 10,5 Millionen Heimat-
vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland hinweggegangen, als ob sie nicht existierten. 
Er erweckt damit den Anschein, als ob er Massenvertreibungen als zulässiges Prinzip der in-
ternationalen Politik zu sanktionieren bereit ist. Das ist ein schwerer Verstoß gegen das Ver-
trauen auf den Gerechtigkeitssinn und eine schwer zu verwindende Kränkung. ...<< 
Das BdV-Präsidium kritisierte am 15. März 1968 Bundeskanzler Kiesinger (x155/139): 
>>Der Bund der Vertriebenen vermißt im Bericht der Bundesregierung über die Lage der Na-
tion eine angemessene und konkrete Behandlung der zunehmend wirksamen Tendenzen zur 
Zersetzung der demokratischen Ordnung und zur Demoralisierung der staatserhaltenden Kräf-
te.  
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Ein bevorzugtes Ziel dieser systematischen Kampagne sind die Vertriebenen. Obwohl sie mit 
am schwersten von den Folgen des Krieges betroffen sind, obwohl sie ihre berechtigten For-
derungen und Erwartungen in maßvoller Form vorbringen; obwohl sie mit aller Kraft am 
Wiederaufbau von Wirtschaft und Staat mitgearbeitet haben und mitarbeiten; obwohl sie als 
Opfer von Revanche und Gewalt ihrerseits einer gewaltsamen Durchsetzung ihrer Forderun-
gen abgesagt haben, werden sie im Gleichklang mit der kommunistischen Hetze als Revanchi-
sten und Unruhestifter diffamiert und als unbequeme Mahner des am deutschen Volk began-
genen Unrechts beiseitegeschoben.  
Selbst qualifizierte Vertreter des geistigen und gesellschaftlichen Lebens gehen in Memoran-
den, Denkschriften und Studien leichtfertig über die von den Vertriebenen vertretenen deut-
schen Interessen hinweg, anstatt Seite an Seite mit ihnen den rechtmäßigen nationalen Besitz-
stand zu wahren. ...<< 
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung. - Die deutschen Vertriebenen." (x024/339): >>... Dieses Buch hat die Geschichte 
jenes Teils unseres deutschen Volkes beschrieben, der das härteste Schicksal nach dem Kriege 
zu erleiden hatte: der deutschen Vertriebenen.  
Es soll an dieses trübe Kapitel der Geschichte erinnern, das viele der Jüngeren nicht kennen 
und viele der Älteren verdrängt haben. Was mit bitterem Leid anfing, gerät zu einer besonde-
ren Chance, Mahner und Vermittler in der Verständigung zwischen Ost und West zu sein. ... 
Heute sind bei uns und im Osten neue Generationen herangewachsen, die das, was die älteren 
erlebt haben, oft kaum begreifen können.  
Die Erinnerung an das Vergangene soll zwischen den Völkern nicht alte Wunden aufreißen. 
Erinnerung soll heute Ansporn zu Verständigung und Versöhnung sein. 
Wer heute – bei uns oder im Ausland – noch immer versucht, aus der Masse der deutschen 
Vertriebenen oder deren Nachkommen "kalte Krieger" zu machen, der hat Vergangenheit und 
Gegenwart falsch gedeutet.  
Die deutschen Vertriebenen haben insgesamt bewiesen, daß sie ihre Lektion aus der Geschich-
te gelernt haben. Sie und ihre Kinder haben sich aus Leid zu Leistung anspornen lassen. Sie 
haben die Bundesrepublik Deutschland und die DDR mitaufgebaut, in einem Maße, das Be-
wunderung verdient.<< 
Das BdV-Präsidium erklärte am 4. April 1969 in Bonn (x155/156): >>... 1. Das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet Parteien, Staatsführung und Bürger, in freier 
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Dieses verfassungs-
rechtliche Gebot legt die politische Aufgabe fest, nach Widerherstellung des Staates in seinen 
rechtmäßigen Grenzen zu streben. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil 
des Bundesrechts. Damit ist die Beachtung der allgemeinen Menschenrechte, des Selbstbe-
stimmungsrechts, des Rechts auf die Heimat, des Annexionsverbotes verfassungsrechtliche 
Pflicht für Staat und Gesellschaft gemeint. 
2. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Obhutspflicht gegenüber allen Vertriebenen über-
nommen. Diese schließt die Sorge für die in der angestammten Heimat verbliebenen Deut-
schen ein. 
3. Die Deutschlandpolitik muß im Hinblick auf die friedensvertragliche Regelung von der 
Tatsache ausgehen, daß das Deutsche Reich in seinen völkerrechtlich anerkannten Grenzen 
fortbesteht. Einen Friedensvertrag kann nur eine gesamtdeutsche Regierung schließen. Verträ-
ge über die deutschen Ostgebiete und das Sudetenland können nur mit Zustimmung der Deut-
schen aus diesen Gebieten geschlossen werden. ...<< 
Die BdV-Bundesversammlung erklärte am 26. April 1969 zur Verjährung von Kriegsverbre-
chen (x155/151-152): >>... Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfordern eine gerechte 
Sühne in geordnetem Rechtsgang, also nach ausreichender Beweisführung und freier Vertei-
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digung. Um Recht geht es nur, wenn gleiche Straftaten gleicherweise verfolgt werden. 
Die Vertriebenen fordern im Zusammenhang mit der Verjährungsdebatte endlich die wirksa-
me Beweissicherung auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die an Deutschen began-
gen wurden. Sie wollen damit weder Verbrechen von Deutschen verschleiern, noch Verbre-
chen gegeneinander aufrechnen.  
Sie wehren sich aber gegen zweierlei Recht und gegen den Versuch, durch einseitige Feststel-
lungen über das Ausmaß solcher Verbrechen dem Unrecht der Vertreibung von Millionen an 
diesen Verbrechen nicht beteiligten Deutschen eine moralische Scheinbegründung zu geben. 
... Der BdV verweist ausdrücklich darauf, daß die Vorbereitung der Vertreibung ganzer 
Volksgruppen aus ihren Wohnsitzen, die Zerstörung ihrer gesellschaftlichen Ordnung und 
ihrer kulturellen und geschichtlichen Bindung, die Gefährdung des Lebens vieler Angehöriger 
deutscher Volksgruppen bei der Vertreibung und die Unterbrechung der Entfaltung der Volks-
gruppen zu ihren angestammten Wohnsitzen zu den Tatbeständen des Völkermordes zählt. 
... Man kann sich nicht zum Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen bekennen, dennoch 
aber Unrechtstatbestände, die Millionen Deutschen dies Recht verweigern, stillschweigend 
übergehen oder in das Gegenteil umwandeln. ...<< 
Das BdV-Präsidium berichtete am 12. Juli 1969 über die Erstellung und Auswertung einer 
zusammengefaßten Dokumentation der Vertreibungsverbrechen (x155/161): >>... Die Ver-
triebenen gehen bei ihrem Petitum (Gesuch) davon aus, daß die Verfolgung nicht nur von 
Deutschen, sondern auch an Deutschen verübten Verbrechen im Interesse der historischen 
Wahrheit und der Unteilbarkeit des Rechtes erforderlich ist und daß ein Verschweigen dieser 
verbrecherischen Tatbestände durch die Opfer weder moralisch noch politisch zu rechtfertigen 
ist. 
"Verbrechen gegen die Menschlichkeit", so heißt es in einer am 27. April dieses Jahres von 
der Bundesversammlung des BdV verabschiedeten Entschließung zur Verjährungsfrage, "er-
fordern eine gerechte Sühne in geordnetem Rechtsgang, also nach ausreichender Beweisfüh-
rung unter freier Verteidigung. Um Recht geht es nur, wenn gleiche Straftaten gleicherweise 
verfolgt werden." Der Gesamtprozeß der Vertreibung ganzer Volksgruppen stelle den Tatbe-
stand des Völkermordes dar. ...<< 
Am 22. Oktober 1969 bildete Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992) eine Koalitionsregie-
rung aus SPD und FDP. Im Rahmen seiner "neuen Ostpolitik" verzichtete Bundeskanzler 
Brandt auf den Bundesminister für deutsche Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 3.10.2009) über 
die "neue Ostpolitik" (x887/...): >>Die erste "Wende" 
Erstmals seit der Weimarer Zeit kann die SPD mit Brandt wieder den Kanzler stellen 
Die Wahl zum 6. Deutschen Bundestag am 28. September 1969 brachte die Bundesrepublik 
Deutschland auf einen neuen Kurs. Erstmals in ihrer Geschichte stellte die CDU/CSU nicht 
mehr den Bundeskanzler.  
Zwar ging die Union, der in Umfragen eine absolute Mehrheit vorausgesagt worden war, mit 
46,1 Prozent der Stimmen und 242 Parlamentssitzen wieder als stärkste Kraft aus dem Urnen-
gang hervor, doch konnte die SPD mit 42,7 Prozent erstmals die 40-Prozent-Marke über-
schreiten. Die FDP dagegen mußte mit nur noch 5,8 Prozent der Stimmen herbe Verluste hin-
nehmen. Der Wahl vorausgegangen waren der Bruch der Koalition aus CDU/CSU und FDP, 
der Rücktritt Ludwig Erhards als Bundeskanzler im Jahre 1966 und die Bildung einer Großen 
Koalition aus CDU/CSU und SPD, die im Laufe der Zeit immer brüchiger geworden war. 
Nach der Wahl reklamierte der Fraktionsvorsitzende der Union, Rainer Barzel, den Führungs-
anspruch für seine Partei, doch auch die SPD hoffte auf eine Regierungsbeteiligung. Tatsäch-
lich hatte jedoch keine der drei im Bundestag vertretenen Parteien eine entscheidende Mehr-
heit erringen können. Die NPD fiel als Mehrheitsbeschaffer aus, da sie nach einer Serie von 
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Wahlerfolgen wider Erwarten knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Zünglein an 
der Waage wurde Walter Scheel, der Erich Mende als FDP-Parteivorsitzender abgelöst, die 
Partei reformiert und die Wende von der national- zur linksliberalen Orientierung eingeleitet 
hatte. Bereits drei Tage vor der Wahl hatte er signalisiert, zu einer Koalition mit der SPD be-
reit zu sein. ... 
Nach der Bekanntgabe der ersten zuverlässigen Hochrechnungen trat der SPD-Parteivor-
sitzende und Kanzlerkandidat Willy Brandt vor die Presse und erklärte, die SPD sei "die größ-
te und stärkste Partei" und er habe die FDP wissen lassen, daß er zu Verhandlungen über eine 
Regierungsbildung bereit sei. Noch in der Nacht begannen die Koalitionsgespräche. Obwohl 
das Wählervotum ein anderes Ergebnis nahelegte und die Union die stärkste Fraktion im Bun-
destag blieb, mußte sie nach 20 Jahren die Macht abgeben und in die Opposition gehen. 
Am 21. Oktober wählte der Bundestag Willy Brandt mit den Stimmen von SPD und FDP zum 
Bundeskanzler. Damit stand 39 Jahre nach dem Kabinett Hermann Müller wieder ein Sozial-
demokrat an der Spitze einer deutschen Regierung. Seinem Kabinett gehörten elf SPD-
Minister, drei von der FDP und ein Parteiloser an. Walter Scheel wurde Vizekanzler und Au-
ßenminister. 
Die sozialliberale Koalition läutete einen innen- und außenpolitischen Politikwechsel ein, der 
tiefe Einschnitte brachte. Unter dem Motto "Mehr Demokratie wagen" kündigte Brandt in sei-
ner Regierungserklärung mehr Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger an. In 
der Deutschland- und Ostpolitik verfolgte er einen umstrittenen "Wandel durch Annäherung", 
um "über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen".  
Diese Politik führte zur weitestgehenden Erfüllung der Forderungen des Ostblocks mit der 
Konsequenz der Anerkennung der DDR, dem Viermächteabkommen über Berlin und der 
(wenn auch nicht völkerrechtlich endgültigen) Anerkennung der Oder-Neiße-Linie in den Ver-
trägen von Moskau und Warschau. Nichts illustriert diesen außenpolitischen Kurswechsel 
deutlicher als der berühmt-berüchtigte Kniefall des Bundeskanzlers vor einem Ehrenmahl in 
der polnischen Hauptstadt. ...<< 
Die BdV-Bundesvertretung veröffentlichte am 17. Januar 1970 die "Bremer Entschließung" 
(x155/173-174): >>... II. Unser Grundgesetz verbietet die Anerkennung von Verstößen gegen 
die Normen des Völkerrechts, also auch die Aufteilung Deutschlands ohne freie Selbstbe-
stimmung, die Anerkennung von Annexionen ohne (Friedens-)Vertrag ...  
Maßnahmen dieser Art bedürfen nicht nur einer verfassungsändernden Mehrheit, sondern ver-
letzen auch die Kernvorschriften des Grundgesetzes. ... 
Verträge zur Beseitigung völkerrechtswidriger Annexionen zu schließen, ist Sache einer dazu 
legitimierten freien Vertretung von ganz Deutschland in einem Friedensvertrag. ... 
Das Recht auf die Heimat, auf Freizügigkeit zu den angestammten Wohnsitzen und zur freien 
selbstbestimmten Entfaltung daselbst ist ein unabdingbares Menschen- und Gruppenrecht. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur durch das Grundgesetz, sondern auch durch das 
Vertragsrecht der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet, in allen Verhandlun-
gen und Gesprächen für diese Rechte einzutreten. Über Menschen- und Gruppenrechte der 
Betroffenen dürfen sich auch keine Mehrheiten hinwegsetzen. ...<< 
BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja (1914-1997) verdeutlichte in seiner Antrittsrede vom 15. 
März 1970 die künftige Verbandspolitik (x155/176-179): >>... Die verantwortlichen Organe 
des BdV sind und werden weiterhin für die Freiheit wie für einen gerechten Frieden eintreten. 
Ich könnte meine Pflicht nicht mehr wahrnehmen, wenn das Gegenteil der Fall wäre. Aber 
wahrer Friede ist nicht dort, wo sich eine Seite aller, auch der vor dem Gemeinwohl der Völ-
ker vertretbaren eigenen Interessen entledigen soll.  
Friede ist nicht dort, wo die Menschen- und Gruppenrechte der Besiegten achtlos überrollt 
werden. 
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Jene, die uns nicht wohl wollen, behaupten, wir müßten das Unrecht, das uns widerfahren ist, 
hinnehmen, ja legalisieren, weil in deutschem Namen ungeheure Untaten vollzogen wurden. 
Wir sprechen nicht der Verschleierung von Untaten das Wort. Es ist aber ein dialektischer 
Trugschluß, daß deshalb ein neues Unrecht an einem Teil der Nation und an Millionen von 
Unschuldigen, das Unrecht der Deportation, der Vertreibung hingenommen, ja legalisiert wer-
den soll, ohne letzte friedliche Bemühungen um eine zeitgemäße Form in der Wiederherstel-
lung von Recht und Gerechtigkeit, von neuen Formen der Zusammenarbeit auf der Grundlage 
der Menschen- und Gruppenrechte. 
Wir distanzieren uns deshalb von der dem Völkerrecht unbekannten, bei nüchterner Betrach-
tung auch moralisch anrüchigen Begründung, daß wegen der in deutschem Namen begange-
nen Untaten die Annexionen und Vertreibungen von Deutschen widerspruchslos hinzunehmen 
sind.  
Untaten erfordern gerechte Sühne in einem geordneten Rechtsgang. ... Taten und Grausamkei-
ten gegenüber Menschen sind nicht verrechenbar. Wer aber aus solchen Untaten eine einseiti-
ge, politisch gezielte Diffamierung zur Scheinbegründung von Annexionen und Deportationen 
ableitet, den müssen wir darauf aufmerksam machen, daß es nicht angeht, die auch an Deut-
schen begangenen Verbrechen ständig zu verschweigen und das Wissen darüber zu unterbin-
den.  
Wir sprechen nicht für Haß und Vergeltung. Wir wissen, daß die tiefen Ursachen solcher Un-
taten eine überhebliche Übersteigerung des notwendigen nationalen Selbstverständnisses und 
der notwendigen nationalen Selbstbehauptung ist. Hier haben aber nicht nur die Deutschen 
geirrt, sondern lange vor 1930 hat es dort, wo andere Völker Macht über die Deutschen hatten, 
auch an Exzessen gegenüber unseren Landsleuten nicht gefehlt.  
Nur ein gemeinsamer, neuer, geläuterter Anfang kann uns nach diesen geschichtlichen Gegen-
sätzen weiterhelfen. 
Die Meinung, man schaffe Frieden, wenn man sich seiner Rechte entledigt und seine berech-
tigten Aufgaben preisgibt, setzen wir entgegen die Liebe auch zum eigenen Volk, ebenso die 
Achtung vor der Würde des Nachbarn und das ständige Bemühen um einen gerechten Aus-
gleich. Angesichts der vielen extremen Meinungen und radikalen Flügel tut uns bitter not die 
feste Mitte in einem selbstverständlichen, gesunden nüchternen und klaren Verhältnis zu 
Staat, Nation und Nachbarn!  
... Wir lassen es uns nicht verbieten, mit friedlichen Mitteln zu versuchen, die Folgen von 
Faustrecht und Gewalt durch eine gesunde, erträgliche, gerechte Ordnung zu ersetzen. 
Das natürliche und das positive Recht, aber auch das Völkerrecht, sind uns darum auch keine 
Zwirnsfäden, sondern unerläßliche Regeln des Zusammenlebens, die wir zu wahren verpflich-
tet sind und in deren Schutz wir uns begeben.  
Die für unser Volk politisch Verantwortlichen sollten gelernt haben, wie gefährlich es ist, 
Gewaltakte, eigene und fremde, zu legalisieren! ... 
Absprachen und Verträge, die über die freie politische Entscheidung der besonders betroffe-
nen Menschen und Gruppen hinweggehen oder sie gar ausklammern, haben schwerste Män-
gel! Sie haben weder Dauerhaftigkeit noch geschichtliche Bedeutung. Wir werden solche Ab-
sprachen - auch über die Oder-Neiße-Linie - nicht anerkennen, wir werden ihre Geltung 
bestreiten und mit allen verfassungsmäßigen, im Rechtsstaat zulässigen Mitteln uns dagegen 
zur Wehr setzen!  
Nur gerechte Abkommen und Verträge haben Bestand in der Geschichte und machen Ge-
schichte! Annexionen mit Formeln zu heilen, widerspricht den Normen des Völkerrechts und 
daher auch dem Grundgesetz. Politisch beseitigen solche Formeln weder Mißtrauen noch 
Angst, sie schaffen kein Vertrauen und keine Glaubwürdigkeit, sondern sind Anlaß zu Aus-
einandersetzungen und Interventionen im passenden Augenblick. Sie sind also auch kein An-
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satzpunkt zur wirklichen Entspannung. ... 
Vielen in unserem Volk und bei unseren Nachbarn ist es auch zu wenig präsent, daß die Ver-
treibung vieler Millionen von Menschen keineswegs wesensnotwenig mit Annexion und Ok-
kupation zusammenhängt, sondern daß sie ein zusätzlicher Bruch der Menschen- und Grup-
penrechte und der gemeinsamen Völkerordnung ist. Menschen- und Gruppenrechte sind aber 
unabdingbar. Weder politische Mehrheiten noch Entscheidungen von Machthabern vermögen 
sie auszulöschen. Oft dauerte es lange Zeit, bis sie wieder hergestellt werden. ...<< 
BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja (1914-1997) erinnerte am 1. August 1970 an "20 Jahre 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen" (x155/195-196): >>... Einen dauerhaften Frieden 
und echtes Vertrauen kann man nicht mit kunstvollen Formeln, sondern nur durch einen ge-
rechten Ausgleich stiften. 
... Frieden ist noch nicht dort, wo die Menschen- und Gruppenrechte der Besiegten überrollt 
werden. Es hat vollends nichts mit Versöhnung und nichts mit Moral zu tun, wenn wegen der 
auch von uns nicht geleugneten, im deutschen Namen begangenen Grausamkeiten und den 
Taten nationaler Überheblichkeit konstant andererseits das vielfache Unrecht, das auch an 
Deutschen von anderen begangen wurde, verschwiegen, dafür aber die widerspruchslose Hin-
nahme des Unrechts der Vertreibung von Millionen Unschuldiger wegen der deutschen Unta-
ten gefordert wird.  
Wir rechnen nicht auf, können und dürfen es nicht. Aber wir werden uns gegen jede Verant-
wortung der Person zerstörende Kollektivschuldbegründung und gegen völkerrechtlich un-
haltbare Bestrafungsthesen wenden. 
... Kein normaler Mensch wird, statt die Gesundheit mit vernünftigen Mitteln anzustreben, 
Krankheit und Unordnung als eine dauernde Realität hinnehmen oder geradezu anpreisen. ... 
Wir wiederholen mit Punkt 7 des Memorandums der Deutschen Bundesregierung vom 
29.5.1953 an Präsident Eisenhower, einem Memorandum bei Beginn der Erörterungen über 
die Beendigung des Kriegszustandes mit Deutschland: "Keine deutsche Regierung wird je in 
der Lage sein, die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen. ..."  
Kurt Schumacher hat das wiederholt noch schärfer formuliert. 
Unser Grundgesetz spricht in Art. 116 klar von Deutschland in den Grenzen von 1937, darauf 
gründen die Artikel 23 und viele andere Artikel des Grundgesetzes. ...<< 
BdV-Präsident Dr. Czaja (1914-1997) berichtete am 5. September 1970 in Berlin über die 
Lage der Vertriebenen nach "25 Jahren Vertreibung aus der Heimat" (x155/205-208): >>... 
Wenn wir für das Recht auf die Heimat eintreten, sind wir keine Romantiker. ... Die allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom Dezember 1948 ist aus der Erfahrung der bitteren Leiden von Millionen von Menschen 
und nicht aus romantischen Illusionen heraus verfaßt worden. ... Nach Artikel 9 darf niemand 
seines Landes und seiner Heimat willkürlich verwiesen werden. ... 
Wir wissen, daß um die Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit mit friedlichen Mitteln 
gerungen werden muß. ... 
Wir sind nicht die ewig Gestrigen. Gerade deshalb sind wir der Meinung, daß man nicht mit 
Formeln, mit Papieren, mit der Verschleierung von Unrecht und Gegensätzen einen dauerhaf-
ten Frieden schaffen kann. 
... Das Grauen der Vergangenheit muß uns alle geläutert haben. Mann kann nicht nur von 
Verbrechen der Deutschen sprechen und über die Verbrechen an Deutschen eine Verschwö-
rung des Schweigens breiten. Wir werden unsere Rechte und die Freiheit der Deutschen wie 
der Europäer mit allen legalen politischen Mitteln verteidigen und für die Wahrung des 
Grundgesetzes wie des Völkerrechts alle legalen Mittel ausschöpfen. ...<< 
Die Außenminister Scheel und Jendrychowski paraphierten am 18. November 1970 in War-
schau den deutsch-polnischen Vertrag.  
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BdV-Präsident Dr. Czaja (1914-1997) berichtete am 29. August 1971 während seiner Rede 
zum "Tag der Heimat" (x155/237-242): >>... Ein wirklich dauerhafter Friede setzt einen trag-
baren, halbwegs gerechten Ausgleich voraus. Die Anerkennung Ostpreußens, Westpreußens, 
und von Teilen der Mark Brandenburg, Pommern, Schlesiens und Oberschlesien als Ausland, 
die Preisgabe von über 100.000 qkm Territorium von Deutschland und der Menschenrechte 
von Millionen Deutschen, die selbst an Unrechtstaten nicht schuldig waren, dazu noch die 
Teilung Restdeutschlands, das ist kein tragbarer und halbwegs gerechter Ausgleich!  
Dies dient nicht einem dauerhaften und wirklichen Frieden! Weder für uns, noch für unsere 
unmittelbaren östlichen Nachbarn. Für die Osteuropäer ist eine solche deutsche Einstellung 
unglaubwürdig. Dies gibt ihnen nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Mißtrauen! ... 
Gleichzeitig aber wachsen die östlichen Interventionsansprüche gegen unsere freiheitliche 
Rechtsordnung ... 
Der stellvertretende polnische Außenminister Willmann verlangt die Änderung zahlreicher 
deutscher Gesetze, die Änderung unseres Bildungssystems und die Eliminierung der Vertrie-
benenorganisationen nach der Ratifikation des Warschauer Vertrages. ... 
Weder ist die schrittweise Wiederherstellung der Menschen- und Gruppenrechte vertraglich 
vereinbart, noch wird das Recht auf Freizügigkeit und auf die angestammte Heimat gesichert. 
Die Anerkennung aller Annexionen in Europa nach 1945, gerade durch die Deutschen und das 
völlige Ausklammern der Regelung aller personalen Rechte kann unmöglich dem Frieden 
dienen. ... Eine Entschädigung für die betroffenen Deutschen ist weder vereinbart, noch wird 
sie ins Auge gefaßt; umgekehrt drohen uns nach einer eventuellen Ratifikation ungeheure 
Schadenersatzforderungen. 
... Wir haben nie das grauenhafte Unrecht verschwiegen, das Deutsche anderen zugefügt ha-
ben. Wir bedauern aber tief, daß man konstant das Unrecht, das an Deutschen begangen wur-
de, verschweigt. Das Unrecht vieler Deutscher rechtfertigt nicht die Massenvertreibung von 
Millionen unschuldiger Menschen. ... 
Wir können auch nicht schweigen zu dem sich anbahnenden stillen und stillschweigend voll-
zogenen Verfassungswandel bei uns. Der Deutschlandbegriff, auf dem das Grundgesetz grün-
det, das Verbot des Grundgesetzes in Artikel 23, daß die Bundesrepublik Verpflichtungen 
eingeht, die den Beitritt der anderen Teile Deutschlands in den Grenzen von 1937 zum 
Grundgesetz oder aber die Schaffung einer neuen freiheitlichen Ordnung durch freie Selbstbe-
stimmung des ganzen deutschen Volkes unmöglich machen, werden immer mehr ausgehöhlt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Bestrebungen, wenn sie evident (offenbar) sind und 
die genannten Wege auf Dauer vertraglich zu verbauen drohen, wiederholt als verfassungs-
widrig bezeichnet. ... 
Für uns ist das Grundgesetz kein juristischer Formelkram. Die staatliche und die internationa-
le Rechtsordnung werden leider oft gebrochen, es gibt nur geringe Ansätze für ihren interna-
tionalen Schutz; aber wir selbst haben es erlebt, daß dann, wenn der Kern des staatlichen oder 
internationalen Rechts erheblich verletzt wird, die Folgen katastrophal sind. Wir widerspre-
chen daher mit Entschiedenheit jedem stillen Verfassungswandel! ... Dies hat schon einmal 
zur Zerstörung der Rechtsordnung in Deutschland, und zwar am Ende der Weimarer Repu-
blik, geführt! ... 
Gerade weil wir nicht die ewig Gestrigen sind, wissen wir, daß man mit Formeln, mit Papie-
ren und Verschleierung von Gegensätzen keinen dauerhaften Frieden stiften kann. ... 
... 800 Jahre deutsche Präsenz im Guten und im Bösen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa sind 
nicht unbedingt nach 25 und 30 Jahren endgültig beendet. ...  
Dafür trotz der Düsternis der Zeit ein herzliches Glückauf!<< 
Der ständige Rat der ostdeutschen Landesvertretungen berichtete am 3. September 1971 über 
die "neue Ostpolitik" (x155/243-244): >>... Normalisierung, Entspannung, Versöhnung oder 
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selbst Friede sind so lange nur betörende Schlagworte, wie sie allein Verzichte begründen sol-
len, Rechte von Staat und Menschen aber verschweigen. ... 
3. Sind "die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und die Berliner Interessen" für den 
frei gewählten Bundestag und die Regierung nicht mehr identisch mit den rechtmäßigen Inter-
essen ganz Deutschlands und aller seiner Bürger, ist also das Verfassungsgebot, "die Einheit 
und Freiheit Deutschlands zu vollenden", nicht mehr bindend? 
4. ... Soll die Hinnahme von Massenvertreibungen als Achtung vor einer Selbstbestimmung 
der betroffenen Mitbürger gelten? ... 
6. Können "menschliche Erleichterungen" auf dem Boden von Gewalttat und von Nichtach-
tung der Menschenrechte gedeihen, auf denen überlegene Macht beharrt? ...<< 
BdV-Präsident Dr. Czaja (1914-1997) verurteilte am 22. April 1972 den Abschluß der Ostver-
träge (x155/258-261): >>Auch einem besiegten Volk stehen das Selbstbestimmungsrecht, die 
Menschenrechte und ein tragbarer Ausgleich und Frieden zu. Von den Deutschen begangenes 
Unrecht kann nicht durch Gebietsabtretung und Massenvertreibung Unschuldiger gesühnt 
werden. Einen Straffrieden kennt das Völkerrecht nicht. ... 
Wer Unrecht sühnen will, kann dies durch eigene Leistung, aber nicht durch Verzicht auf die 
unabdingbaren Menschen- und Freiheitsrechte Dritter, die ihn nicht dazu beauftragt haben. 
... Mit moralischen Scheingründen darf man sich nicht über die zumutbare Wiederherstellung 
von Recht und Gerechtigkeit hinwegsetzen. Die Vertriebenen sagen Ja zu Frieden und Frei-
heit, aber ebenso eindeutig Nein zu jeder Unfreiheit und zum Festschreiben des Unrechts. ... 
Aus all diesen Erwägungen lehnen die deutschen Heimatvertriebenen die Ostverträge ab; denn 
diese Verträge drohen zu bewirken: ... 
die Legalisierung der Folgen der Massenvertreibung und des Faustrechts; 
die Gefahr, daß das freie Eintreten für die gemeinsame Selbstbestimmung des ganzen deut-
schen Volkes, für das Offensein der deutschen Frage, einschließlich des Status unserer Heimat 
und für die Rechte auf die Heimat, als Friedensstörung und Verletzung des Vertrages abge-
stempelt wird; 
die Gefahr, daß man durch politischen Druck, unter Berufung auf das notwendige Wohlver-
halten im Sinne der Verträge und die Feindstaatenklausel der UN-Charta, schrittweise unsere 
Meinungsfreiheit, unsere innerstaatliche Grundordnung abzubauen versucht, in einer gesamt-
europäischen Sicherheitskonferenz die Aufgabe der Friedensvertragsvorbehalte unserer west-
lichen Verbündeten und damit Ersatzfriedensverträge anstrebt; 
nach solchen fast friedensvertraglichen Regelungen gewaltige Reparationen erzwingen wird. 
... 
Wir brauchen wieder Regierungen, die die Menschenrechte, die Freiheit und die grundgesetz-
liche Ordnung mit Entschiedenheit gegenüber Verbündeten und Gegnern vertreten. ...<< 
Am 27. April 1972 beantragte die CDU/CSU (Kanzlerkandidat: Rainer Barzel) erstmals im 
deutschen Bundestag ein konstruktives Mißtrauensvotum, um Bundeskanzler Willy Brandt 
(SPD) zu stürzen. Das konstruktive Mißtrauensvotum scheiterte jedoch, weil der CDU/CSU-
Opposition 2 Stimmen fehlten. 
Die "BILD-Zeitung" berichtete am 10. Mai 1972: >>Heftige Debatten um Ostverträge ... 
Freiherr von und zu Guttenberg (CSU): "Es heißt den Frieden gefährden, wenn man den For-
derungen derer nachgibt, die die Menschen unterdrücken. Wer den Frieden will, muß für die 
Freiheit streiten - offen, ohne Vorbehalte und Umwege." 
Rainer Barzel (CDU): "Der Bundeskanzler sagt, durch die Verträge wird nichts verschenkt. 
Wer die deutschen Vorleistungen dieses Vertrags als nichts bezeichnet, hat zu Aussöhnung 
und Geschichte ein anderes Verhältnis als wir." ...<< 
BdV-Präsident Dr. Czaja (1914-1997) kritisierte am 11. September 1972 während seiner Rede 
zum "Tag der Heimat" die Ratifizierung der "Ostverträge" wie folgt (x155/280-283): >>... 
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Ungerechte Verträge sind nicht der Schluß der Geschichte ... 
Uns verurteilen Leute, die die Europäische Menschenrechtskonvention nicht gelesen haben 
und nicht wissen, daß auch nach freiheitlichem Völker- und Menschenrecht Massenvertrei-
bungen ein den Frieden bedrohendes, in zumutbarer Weise wieder gutzumachendes Unrecht 
sind ... 
Zu viele wollen nur Verbrechen der Deutschen an Angehörigen anderer Völker, was wir kei-
neswegs verschleiern wollen, sehen, aber konstant Verbrechen, die auch an Deutschen began-
gen worden sind, verschweigen.  
Wir wollen nicht gegeneinander aufrechnen, aber wir wehren uns entschieden dagegen, daß 
man bei berechtigter Verurteilung von Verbrechen neues Unrecht an Unschuldigen zu recht-
fertigen sucht, und es ist pharisäisches Gehabe, wenn man die Ostdeutschen die Zeche für die 
schweren politischen Fehler des ganzen Volkes allein bezahlen lassen möchte. ... 
Deutsches Unrecht kann nicht durch Gebietsabtretung und Massenvertreibung Unschuldiger 
gesühnt werden. Persönliche Schuld ist im geordneten Rechtsgang zu sühnen. Dies wurde bei 
uns versucht, im Ostblock gibt es aber nicht ein einziges Urteil wegen der an Deutschen be-
gangenen Grausamkeiten.  
Einen Straffrieden kennt das Völkerrecht nicht, und der Ostblock hat auch keine moralische 
Legitimation, ihn zu fordern. ...<< 
Ministerpräsident Jaroszewicz (1909-1992) berichtete im Jahre 1972 über das polnische Ver-
hältnis zur Bundesrepublik Deutschland (x148/158-159): >>Weitere Festlegungen im Prozeß 
der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen werden schrittweise vorgenommen wer-
den ... 
Den ersten Platz nehmen in diesem Zusammenhang einige Rechtsakte der Deutschen Bundes-
republik ein, die von der Voraussetzung der Existenz Deutschlands in den Grenzen von 1937 
ausgehen. Ein besonderes Beispiel für den revisionistischen Charakter dieser Akte ist das Ge-
setz über die deutsche Staatsbürgerschaft. ...  
Ganz und gar im Widerspruch zu Buchstaben und Geist des Vertrages steht auch die bisherige 
Tätigkeit der revisionistischen Organisationen, der sog. Landsmannschaften, zumal sie von 
Regierungsinstitutionen finanziert werden. 
Eine wichtige Frage für die Gegenwart, aber noch mehr für die Zukunft ist die Beseitigung 
von Informationen aus den Schulbüchern der Deutschen Bundesrepublik, die die Geschichte 
Polens und das heutige Gesicht des Landes entstellen. Diese Schulbücher pflegen - in vielen 
Fällen - nationalistische und revisionistische Traditionen. Ein positives Element ist die Tatsa-
che, daß eine eigens dazu einberufene Gruppe polnischer und westdeutscher Fachleute, die 
unter der Schirmherrschaft der nationalen Komitees der UNESCO arbeitet, bereits mit ent-
sprechenden Arbeiten begonnen hat. ... 
Ein weiteres Problem, das der Regelung bedarf, ist die Frage der Entschädigung, insbesondere 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit und Einkerkerung in den hitlerischen Konzentrationsla-
gern. Wir sind der Ansicht, daß eine elementare Entschädigung für die vom Hitlerismus ver-
übten Verbrechen und das von ihm begangene Unrecht eine moralische Pflicht der Deutschen 
Bundesrepublik ist. 
Ein geschicktes Vorgehen von unserer Seite werden die kulturelle Zusammenarbeit und die 
Entwicklung von persönlichen Kontakten erfordern. ... Dies erlegt allen zuständigen Institu-
tionen die wichtige Verpflichtung auf, die Kontakte sorgsam auszuwählen und die Richtungen 
der künftigen kulturellen Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesrepublik zu bestimmen. 
...<< 
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigte am 31. Juli 1973 die Zulässigkeit des 
Grundlagenvertrages mit der DDR vom 21.12.1972 (x070/168).  
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 lautete wie folgt (x101/254): 
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>>III.  
Der Vertrag regelt die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik. Seine Beurteilung macht erforderlich, sich 
mit den Aussagen des Grundgesetzes über den Rechtsstatus Deutschlands auseinander zu set-
zen: 
Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! - 
geht davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und 
weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland 
durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt sich 
aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält.  
Das Deutsche Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 (277); 3, 288 (319 f.); 5, 85 (126); 6, 309 
(336, 363), besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels 
Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungs-
fähig. Im Grundgesetz ist auch die Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der 
gesamtdeutschen Staatsgewalt "verankert" (BVerfGE 2, 266 (277). Verantwortung für 
"Deutschland als Ganzes" tragen - auch - die vier Mächte (BVerfGE 1, 351 (362 f., 367). 
Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher 
Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. 
Sitzung des Parlamentarischen Rates - StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik Deutschland ist 
also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit 
dem Staat "Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teil-
identisch", so daß insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht.  
Die Bundesrepublik umfaßt also, was ihr Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das 
ganze Deutschland, unbeschadet dessen, daß sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechts-
subjekts "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer 
Teil gehört, und ein einheitliches Staatsgebiet "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem ihr 
eigenes Staatsgebiet als ebenfalls nicht abtrennbarer Teil gehört, anerkennt. Sie beschränkt 
staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den "Geltungsbereich des Grundgesetzes" (vgl. 
BVerfGE 3, 288 (319 f.); 6, 309 (338, 363), fühlt sich aber auch verantwortlich für das ganze 
Deutschland (vgl. Präambel des Grundgesetzes).  
Derzeit besteht die Bundesrepublik aus den in Art. 23 GG genannten Ländern, ein-
schließlich Berlin; der Status des Landes Berlin der Bundesrepublik Deutschland ist nur ge-
mindert und belastet durch den sog. Vorbehalt der Gouverneure der Westmächte (BVerfGE 7, 
1 (7 ff.); 19, 377 (388); 20, 257 (266). Die Deutsche Demokratische Republik gehört zu 
Deutschland und kann im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland nicht als Ausland ange-
sehen werden (BVerfGE 11, 150 (158)). Deshalb war z.B. der Interzonenhandel und ist der 
ihm entsprechende innerdeutsche Handel nicht Außenhandel (BVerfGE 18, 353 (354). 
2. Zum Wiedervereinigungsgebot und Selbstbestimmungsrecht, das im Grundgesetz enthalten 
ist, hat das Bundesverfassungsgericht bisher erkannt und daran hält der Senat fest: Dem Vor-
spruch des Grundgesetzes kommt nicht nur politische Bedeutung zu, er hat auch rechtlichen 
Gehalt. Die Wiedervereinigung ist ein verfassungsrechtliches Gebot. Es muß jedoch den 
zu politischem Handeln berufenen Organen der Bundesrepublik überlassen bleiben zu ent-
scheiden, welche Wege sie zur Herbeiführung der Wiedervereinigung als politisch richtig und 
zweckmäßig ansehen.  
Die Verfassungsorgane, denen im Grundgesetz auch der Schutz der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung und ihrer Institutionen zur Pflicht gemacht ist, haben zu entscheiden, 
ob eine bestimmte, sonst verfassungsmäßige Maßnahme die Wiedervereinigung rechtlich hin-
dern oder faktisch unmöglich machen würde und aus diesem Grunde unterbleiben müßte. Ein 
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breiter Raum politischen Ermessens besteht hier besonders für die Gesetzgebungsorgane. Das 
Bundesverfassungsgericht kann dem Gesetzgeber erst entgegentreten, wenn er die Grenzen 
dieses Ermessens eindeutig überschreitet, wenn seine Maßnahme also rechtlich oder tatsäch-
lich einer Wiedervereinigung in Freiheit offensichtlich entgegensteht (BVerfGE 5, 85, 126 ff.; 
12, 45, 51 ff.). 
Das bedarf in folgender Richtung hier noch einer näheren Präzisierung: Aus dem Wiederver-
einigungsgebot folgt zunächst: Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben, alle 
Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles 
hinzuwirken - das schließt die Forderung ein, den Wiedervereinigungsanspruch im In-
nern wach zu halten und nach außen beharrlich zu vertreten - und alles zu unterlassen, 
was die Wiedervereinigung vereiteln würde. ...<< 
Am 6. Mai 1974 trat Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992) infolge der "Spionageaffäre 
Guillaume" zurück.  
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 30.11.2013) über 
Willy Brandt (x887/...): >>Nicht nur sein Kniefall polarisierte 
Kein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland war zeitlebens umstrittener als Willy Brandt 
... Nach der Bundestagswahl 1969 entschied sich Brandt für eine Koalition mit der FDP. Meh-
rere bis heute wirkende Schlagworte und Zielsetzungen prägten Brandts Amtszeit in der sozi-
alliberalen Koalition: "Wir wollen mehr Demokratie wagen", "Neue Ostpolitik", "Wandel 
durch Annäherung".  
Willy Brandts Kniefall am Mahnmal des Ghetto-Aufstandes in Warschau setzte im Dezember 
1970 ein weltweit beachtetes Zeichen. Er war Ausdruck einer Politik gegenüber den Ost-
blockstaaten, die 1970 die Ostverträge mit der Sowjetunion und Polen zum ersten Ergebnis 
hatte.  
In beiden Verträgen wurde die Oder-Neiße-Linie faktisch als Westgrenze Polens anerkannt 
und auf jegliche Besitzansprüche aus der Vergangenheit verzichtet. 1971 erhielt Willy Brandt 
für diese gegen den entschiedenen Widerstand von CDU und CSU durchgesetzte Politik den 
Friedensnobelpreis. 1972 folgte der Grundlagenvertrag mit der DDR. Darin wurde der Allein-
vertretungsanspruch der Bundesrepublik aufgegeben. Am Ende stand zwar nicht die völker-
rechtliche Anerkennung der DDR, wie von dieser angestrebt, sondern die abgestufte staats-
rechtliche Anerkennung, doch mit diesem Schritt galt die DDR letztendlich als souverän.  
Erst sehr viel später wurde bekannt, in welchem Maße die Stasi der DDR jenseits der Ver-
handlungstische mitmischte. Als der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel 1972 ver-
suchte, Brandt über ein konstruktives Mißtrauensvotum zu stürzen, da scheiterte er an zwei 
fehlenden Stimmen aus dem eigenen Lager. Jeweils ein Abgeordneter der CDU und der CSU 
waren von der Stasi gekauft worden. Der Verrat kostete pro Stimme 50.000 Mark.  
Die dem Mißtrauensvotum noch im selben Jahr folgende vorgezogene Bundestagswahl brach-
te beiden Regierungsparteien Stimmengewinne. Um so überraschender war für die Öffentlich-
keit das rasche Ende der Regierung Brandt.  
Über den Hang "Weinbrand-Willys" zum Alkohol und seine überdurchschnittliche Zuwen-
dung zum weiblichen Geschlecht gab es massive Gerüchte. 1974 kursierte ein Geheimdossier 
des Bundeskriminalamtes, das akribisch auflistete, welche erotischen "Zuführungen" wann 
und wo stattgefunden hatten. In dieser - etwas längeren - Liste war nachzulesen, welche Da-
men dem Kanzler außerhalb des Ehebetts zu Diensten gewesen waren. Das Papier hatte Horst 
Herold, Präsident des Bundeskriminalamtes, veranlaßt, es war also amtlich. Das war schon 
pikant genug. 
Sehr viel schlimmer aber war der Umstand, daß der Referent des Kanzlers, der die Damen 
seinem Herrn auf den letzten Metern "zuführte", der enttarnte DDR-Spion Günter Guillaume 
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war. Schlimmer noch: Brandt hatte dessen spezielle Dienste noch lange weiter in Anspruch 
genommen, nachdem der Hauptmann der Nationalen Volksarmee bereits in Verdacht geraten 
war. Die Stasi hatte weiter ungestört mithorchen können. 
Am 6. Mai 1974 erklärte Bundeskanzler Willy Brandt seinen Rücktritt. Er blieb aber weiter 
politisch aktiv. So behielt er den 1964 von Erich Ollenhauer übernommenen Parteivorsitz bis 
1987. Ein halbes Jahrzehnt später, am 8. Oktober 1992, starb er an den Folgen einer Krebser-
krankung. Auf dem Waldfriedhof in Berlin wurde er beigesetzt.<<  
Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (24/1978) berichtete am 12. Juni 1978 über das Buch 
"Kudenow oder An fremden Wassern weinen" des deutschen Journalisten und Schriftstellers 
Arno Surminski: >>Chronik aus dem Stall 
Sibirisch kalt war der Winter 1946, als Kurtchen Marenke, vom selben Jahrgang 34 wie sein 
Autor, nach langer Wanderung im holsteinischen Kaff Kudenow Mutter und Schwester wie-
derfand. Nun haust und hungert er mit ihnen im Hühnerstall des reichen Bauern Fiete Kock, 
gleich neben der Scheune, wo die vielen anderen "Beutegermanen" kampieren -- Flüchtlings-
los nach dem großen Krieg, als "im Osten die Dämme brachen, und die riesige Menschenflut 
hereinquoll ins "Land zwischen den Meeren". 
Der in Hamburg lebende Wirtschaftsjournalist Arno Surminski, der vor vier Jahren in seinem 
autobiographischen Erstlingsroman "Jokehnen" eine ostpreußisch-ländliche Kindheit der Hit-
ler-Ära bis zum Schreckensfinale beschrieb (Untertitel: "Wie lange fährt man von Ostpreußen 
nach Deutschland?"), kann sich auch dieser endlosen Null-Stunde gut noch erinnern: der Not-
aufnahmelager, Bahnhofsmissionen und Züge voll verdreckter Gestalten, der Schleichpfade 
über die Zonengrenze, der Schieber, Schwarzhändler und Kartoffelfechter, der Zigarettenwäh-
rung und der 1.300 Kalorien pro Tag. 
In den Dörfern verfluchten die Einheimischen, wohlgenährt von Wurst und Speck, die Millio-
nen fremder Hungerleider, diese verlauste "Mischung aus Polen und Deutschen mit asiati-
schem Einschlag", die ihren Frieden störte: "Geht doch hin, wo ihr hergekommen seid!"  
Und während viele Mutter Marenkes der masurischen Heimat nachtrauerten und dem Mann, 
den die Russen vor ihren Augen erschossen, und dem älteren Sohn, der auch nicht mehr zu-
rückkam, besang Rudi Schuricke im Radio die "Capri-Fischer". 
Hiobs-Tage, aber Kurtchen nimmt sie nicht allzu tragisch. Er klaut den harten Dörflern Äpfel 
und Eier, steckt ihnen auch mal ungestraft eine Scheuer in Brand. Am liebsten hockt er zwi-
schen Spinnweben im Halbdunkel des Stallboden-Verstecks, träumt von der handlichen Ma-
schinenpistole des jungen Pjotr aus Nowgorod und spielt mit der Kollektion von Kriegsorden, 
inklusive Ritterkreuz, die er auf seinen Irrfahrten erbeutet hat. Und ganz allmählich wächst er 
dabei satteren, besseren, normalen Zeiten entgegen: der Währungsreform, ... dem Honigmond 
der Bundesrepublik. 
Surminski ist gewiß kein Autor von hochliterarischen Finessen. Unbefangen und ohne Pathos. 
in einfachen Sätzen und schlichter Psychologie entsinnt er sich des Kurtchens, das er selbst 
wohl einmal war. 
Doch das Garn ist solide. Seine holsteinische Flüchtlings-Pastorale voller Lindenblüten-Duft 
und Kuhstall-Dunst, mittlerweile auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, liefert, für jeden halbwegs 
beteiligten Zeitgenossen deutlich erkennbar, die ziemlich exakte Chronik der noch einmal 
Davongekommenen.<<  
Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken stellte am 23. Mai 1980 in der sog. "Bonner 
Erklärung" fest (x025/224): >>... (daß sich die Bundesrepublik Deutschland) kein Stillhalten 
und auch nicht den Versuch des Wegduckens unter den Stürmen der Weltauseinandersetzung 
leisten kann. Friede und Freiheit sind nicht dadurch zu bewahren, daß man andere handeln 
läßt.<< 
Die schlesische Vertriebene Bärbel Koppetz berichtete im Jahre 1985 im ZDF-Film "Das 
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deutsche Nachkriegswunder – Leid und Leistung der Vertriebenen" (x024/7-8): >>Als ich 
jung war, habe ich die ganzen Erlebnisse verdrängt. Erstens mal, weil ich jung war, und dann 
waren die Kinder. – Aber jetzt, seit ich älter geworden bin, denke ich doch oft darüber nach, 
vor allen Dingen auch, seit viel in den Medien zum vierzigsten Jahrestag berichtet wird und 
dabei stelle ich immer wieder fest, daß heute von "Aufrechnen" oder "Revanchismus" gespro-
chen wird, aber ich finde das völlig verkehrt. 
Von Aufrechnung ist überhaupt nicht die Rede, denn es läßt sich nicht leugnen, daß Deutsche 
sehr viel Schuld auf sich geladen haben. Man muß aber auch von der Schuld an Deutschen 
reden. Das sind beides historische Tatsachen, und man kann nicht das eine erwähnen und das 
andere verschweigen. 
Das bringt auf Dauer nichts. 
Es ist ja auch in der Politik ähnlich. Man hat versucht, diese Realität der Vertreibung irgend-
wo zu verschweigen oder nicht darüber zu sprechen, weil es politisch opportun war, weil man 
sich mit dem Osten aussöhnen wollte. Mein Mann und ich, der ebenso Vertriebener ist wie 
ich, wir waren damals, als die Aussöhnung mit dem Osten begann, eigentlich auch der glei-
chen Meinung: Man muß da eine Aussöhnung herbeiführen. 
Aber man kann nicht immer nur die Deutschen als Verbrecher hinstellen und von der Schuld 
der anderen nicht sprechen, denn es gibt in jedem Volk Gute und Böse, so war es schon, seit 
der Mensch besteht. 
Und darum finde ich es ganz wichtig, daß man auch über die Wahrheit der Vertreibung an 
Deutschen spricht – auch wenn es vielen nicht paßt. ...<< 
Die neue Zeitung "Akzent" berichtete im Januar 1986 über eine Gespräch mit dem BdV-
Präsident Herbert Czaja (x024/316-318): >>... Frage: Kann man heute von "Vertriebenen" 
überhaupt noch sprechen? Empfinden sich die hier seit 40 Jahren lebenden Ostdeutschen noch 
als solche? 
Czaja: Ja. Das umfassende Unrecht der Massenvertreibung und deren Folgen sind nicht auf-
gearbeitet, eine friedensvertragliche Regelung über die Gebiete und die personellen Rechte der 
vertriebenen Deutschen steht aus. Der geistige Vertreibungsdruck gegen die in der ange-
stammten Heimat lebenden Deutschen dauert an. Ebenso der Strom der Aussiedler. 
Frage: Sind die Vertriebenverbände nicht "absterbende Organisationen", weil die hier gebore-
nen und aufgewachsenen Kinder und Enkel der Heimatvertriebenen Bayern, das Rheinland 
und Hamburg, nicht aber Schlesien oder Ostpreußen als ihre Heimat empfinden und mit der 
Heimat ihrer Eltern und Großeltern "nichts mehr am Hut haben"? 
Czaja: Immer mehr Nachkommen fragen auch nach dem Woher und Wohin der Eltern; auch 
westdeutsche junge Menschen beginnen sich für die Vertriebenen zu interessieren. Die natio-
nale Frage ist wieder lebendig. ... 
Frage: Immer wieder hört man: "Von denen will ja sowieso keiner zurück! Ist das so? Und ist 
es dann nicht sinnlos, am Recht auf die ostdeutsche Heimat festzuhalten? 
Czaja: In die Unterdrückung und Unfreiheit will niemand zurück. ... Die Bäume der Diktatur 
sind noch nie auf Dauer in den Himmel gewachsen. 
Frage: 40 Jahre nach Kriegsende, 40 Jahre Vertreibung – ist es nicht Zeit, das "Geschehene 
geschehen sein zu lassen", von Heimat und Vertreibung nicht mehr zu reden und den "Verlust 
des Ostens endlich zu akzeptieren?" 
Czaja: Gravierendes Unrecht erledigt sich nicht durch Zeitablauf. Im Gegenteil: Unerledigte 
geschichtliche Gegensätze schaffen neues Leid. Wir brauchen die enge Zusammenarbeit im 
Alltag mit den Nachbarn. Damit wird man einmal die Trennung und alte Untaten aufarbeiten 
müssen. ... 
Frage: Ist der Verlust Ostdeutschlands nicht eine "gerechte Strafe für die nationalsozialisti-
schen Verbrechen", die die Deutschen verdient und darum hinzunehmen haben? 
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Czaja: Nein, so einen Strafprozeß gibt es im Völkerrecht nicht. Die Deutschen und andere 
Völker tragen die Verantwortung für falsche Regierungsentscheidungen und deren Aufarbei-
tung. Dafür kann man aber nicht als "Strafe" ein Sonderopfer nur einem Teil des Volkes auf-
bürden.  
Oft könnte man diejenigen, die so viel nach gerechter Aufarbeitung auf Kosten anderer rufen, 
bitten, selbst zu prüfen, ob sie nicht Anlaß haben, dafür einen größeren persönlichen Beitrag 
selbst zu leisten. Wenn die Deutschen acht Jahrhunderte der Mitgestaltung ihrer Heimatge-
meinden ersatzlos preisgeben, schaden sie auch den Nachbarn; es wäre ein Versagen der 
Deutschen, nicht eine "Strafe". ...<< 
Der deutsche Völkerrechtler und Jurist Otto Kimminich (1932-1997) schrieb im Jahre 1986 
über die öffentliche Diffamierung der Sudetendeutschen (x024/326-327): >>... Wenn diejeni-
gen, die Unrecht getan haben, Angst vor jeder Berufung auf das Recht haben, so ist das durch-
aus verständlich. Ob ihnen die Angst durch den beharrliche Hinweis auf die mit der Friedens-
funktion des Rechtes verbundene Bereitschaft zum Ausgleich und zur Verständigung genom-
men werden kann, muß immer wieder geprüft werden.  
Unverständlich aber ist es, wenn das Vertrauen auf die friedensschaffende Kraft der Gerech-
tigkeit als hinterhältig, rückwärtsgewandt oder gar revanchistisch gebrandmarkt wird. Es ge-
hört viel Seelenstärke dazu, solche Verteufelungen zu ertragen. ...<< 
Der deutsche Moraltheologe Johannes Bökmann (1926-1998) berichtet im Mai 1988 in der 
katholischen Monatsschrift "THEOLOGISCHES" Nr. 5 - 1988 (x853/...): >>Kardinal Hlond 
und die Tragödie der ostdeutschen Diözesen 
Zwischen Staatsräson und Evangelium 
Dieses in vielfacher Hinsicht außerordentlich bedeutsame Buch (Verlag Josef Knecht, Frank-
furt/M. 1988) des Moraltheologen Prof. Franz Scholz (79), Priester der Erzdiözese Breslau, 
habe ich mit hoher Spannung und seltener Anteilnahme in drei bis vier Nächten gelesen. Die 
Wirkung war wie eine Befreiung aus dem Bann eines bedrückenden Nichtwissens, eines quä-
lenden Nichtverstehens, dem unbefriedigten Verlangen nach Wahrheit und Rechtlichkeit.  
Ohne Zögern nenne ich diese mit großer sachlicher Kenntnis, persönlich-christlichem Enga-
gement und ethischem Ernst geschriebene Arbeit eine höchst dringliche Tabu-Auflösung. 
Nämlich die unter dem Schleier von Geheimhaltung, Entstellung und Verharmlosung der 
Wirklichkeiten bisher erschwerte Erhellung der "Tatsachen, Hintergründe, Anfragen" im Zu-
sammenhang mit der Vertreibung von 10 bis 12 Millionen Deutschen aus ihrer ostdeutschen 
Heimat - im Hinblick auf die umstrittenen kirchenpolitischen Aktivitäten des damaligen pol-
nischen Primas Kardinal Hlond. 
1. Zunächst einige Informationen über dies Buch und seinen Verfasser. Franz Scholz ist schon 
bekannt geworden durch sein in bisher drei Auflagen erschienenes Buch "Wächter, wie tief ist 
die Nacht? Görlitzer Tagebuch 1946", Eltville 1986. Der damalige Görlitzer Pfarrer schildert 
die erschütternden Vorkommnisse jener Zeit mit der Dichte des Betroffenen. 
Seine Kenntnis der polnischen Sprache, Verhältnisse, Mentalität, Geschichte, seine auch 
freundschaftlichen Beziehungen zu nicht wenigen Polen, seine priesterlichen Erfahrungen, 
seine Zeitzeugenschaft in den entscheidenden Monaten 1945 gaben seltene Voraussetzungen, 
um mit besonderer Kompetenz die extraordinären Vorgänge zu erhellen. Eigene Forschungen, 
genaue Literatur- und Quellenkenntnisse (auch der polnischen) kommen hinzu.  
Die 165 Textseiten bieten deshalb komprimiert dramatische Geschichte und – darin sehe ich 
den besonderen Vorzug - ethisch-christliche Reflexion darüber. Mit welcher Sorgfalt gearbei-
tet und belegt wird, zeigen die 282 Anmerkungen (auf die Kapitel in 31 Seiten verteilt), die 
z.T. erstmalig publizierte Informationen enthalten. 
Auf neun Seiten findet sich ein Quellen- und Literaturverzeichnis. Hinzu kommt eine Zeittafel 
"Leben und Wirken des Kardinal Hlond" sowie ein Namensregister. Der durch sieben Exkurse 
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(z.B. Die polnischen Ostgebiete; Der Mißbrauch von Predigt und Gottesdienst für nationalisti-
sche Ausschreitungen; Warum wurde das Tischtuch radikal zerschnitten?) durchsetzte Text ist 
in fünf Abschnitte gegliedert.  
Unter I: "Die militärisch-politischen Voraussetzungen für die Polonisierung der ostdeutschen 
katholischen Kirche durch Kardinal Hlond". II: "Die kirchliche Amtsgewalt in Ostdeutschland 
kommt in polnische Hände." Für uns am eindringlichsten - erscheinen die Abschnitte III: "Die 
Vollmachten des polnischen Primas" und IV: "Reaktionen auf das Vorgehen Kardinal 
Hlonds". Die ethische Durchleuchtung dieser Tragödie, von der polnischen Kirche als Sieg 
und Wiedergewinnung angeblich urpolnischen Landes umjubelt, geschieht dann im Abschnitt 
V: "Die Frage nach Unrecht und Schuld beim Rückschlag 1945." 
2. Zum erstenmal finden sich die soviel genannten "schicksalhaften Vollmachten für Kardinal 
Hlond", auf die dieser sich - als angeblichen Willen des HI. Vaters – gegenüber den rechtmä-
ßigen deutschen kirchlichen Amtsinhabern berief, in diesem Buch in deutscher Sprache publi-
ziert. 
Sie datieren vom 8.7.1945 als Brief von Monsignore Domenico Tardini von der Kongregation 
für die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten. Wie überaus bezeichnend, daß dies 
Dokument, bislang nie formell und wörtlich veröffentlicht, gerade von denen so lange unpu-
bliziert blieb, die sich unablässig zur Legitimierung ihres fragwürdigen Vorgehens darauf be-
riefen! Scholz hat es mit Hilfe polnischer Freunde im italienischen Urtext in die Hand be-
kommen. Prof. Puza (Tübingen) hat es ins Deutsche übersetzt. 
Was geben nun diese Vollmachten her? Keinesfalls das von Kardinal Hlond behauptete Recht, 
"die kanonisch bestehende Territorialorganisation eines Landes zu unterminieren." Die Voll-
machten, deutlich von den vom Kardinal erbetenen unterschieden, bezogen sich 'in tutto il 
territorio polacco'. "Am 8. Juli 1945, als das Reskript ausgefertigt worden ist, kann damit nur 
Altpolen ohne Einbeziehung des Oder-Neiße-Gebietes gemeint gewesen sein." (S. 99) 
"Obwohl die Verdrängung der deutschen Ordinarien wie die Einsetzung diözesanfremder 
Priester als ‚Apostolische' Administratoren gegen den Willen des Papstes erfolgt sind, sehen 
Dr. Kominek und die polnische Hierarchie keine Probleme. Die Ursprungslinie für die neue 
polnische Wirklichkeit klingt an: ‚Apostolische' Administratoren, Kardinal Hlond, der Papst 
und dahinter Gott selbst, der die 'uralten polnischen Gebiete' durch seinen Stellvertreter wie-
der an Polen zurückgebracht hat." (S. 103) 
3. Es mag als das besonders Aufklärende dieses im tiefen Sinne packenden Buches gelten, daß 
der hier berührte "polnische Messianismus", ein heißes Eisen, in seiner Vorgeschichte, Eigen-
art und Wirkung dargestellt wird. Dabei ist der leitende ethische Gesichtspunkt der allein wei-
terführende. 
"Diese Ursprungslinie schneidet schnell alle möglichen Gewissensregungen ab: Gott hätte 
eben dahintergestanden und die polnische Hierarchie sei - von Rom gleichsam angestoßen - 
nur dem von Gott kommenden 'Ruf der Stunde' ‚gehorsam' gewesen. Dabei könne dann auch 
kein Unrecht geschehen sein.  
In dieser Überzeugung ist das polnische Kirchenvolk belehrt worden." (S. 103) Daß auf diese 
Weise die Millionen Umgekommener, Vertriebener, Geschändeter, Gedemütigter einfach ver-
drängt und unterschlagen werden, ist eine Tragödie kirchlichen Handelns, an der die polnische 
Kirche wird leiden müssen, solange sie nicht zu Klarheit, Wahrheit und Einsicht in begange-
nes Unrecht - wie nun schon unsererseits seit Jahrzehnten und chronisch - bereit ist. 
Welche Qualität könnte politische und innerkirchliche Versöhnung haben, die um den Preis 
der Verheimlichung, Faktenunterschlagung (man denke an die Tausende ermordeter Deutsche 
alleine im fürchterlichen polnischen KZ Lamsdorf und in vielen anderen), chauvinistischer 
Geschichtsklitterung und Amtsanmaßung zustande kam? 
Das Buch von Scholz, der zum Schluß die wenigen "Pioniere" auf den echten Wegen der Ver-
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söhnung nicht verschweigt, hält der Vermischung von Religion und Staatsräson, wie sie dem 
polnischen Katholizismus eignet, den Anspruch natürlicher Ethik (die "Goldene Regel", Recht 
und seelsorgliche Zuwendung zu allen Menschen) sowie das Evangelium, das Glaubensbrüder 
mit Verweigerung elementarer Rechte und Verfolgung zu behandeln ausschließt, entgegen. 
Auch wir sind gehalten, in demütiger Betroffenheit Verletzungen zu heilen, Nationalismus zu 
übersteigen, aber auch Naivität und geschichtliche Ignoranz zu überwinden, wenn nach dem 
Fürchterlichen der Segen des gelebten Evangeliums uns zuteil werden soll. Dies Buch könnte 
Katharsis bewirken.<< 
Der deutsche Jesuit und Publizist Lothar Groppe berichtete im Juni 1990 in der katholischen 
Monatsschrift "THEOLOGISCHES" Nr. 6 - 1990 (x853/...): >>Diktat- oder Verständi-
gungsfrieden? 
Thukydides, der Vater der politischen Geschichtswissenschaft, schreibt: "Nach unserer Über-
zeugung lassen sich die großen Feindschaften auf die Dauer nicht dadurch beilegen, daß man 
den Gegner nach einem siegreichen Krieg zur Annahme eines unbilligen Friedens zwingt, 
sondern weit eher dadurch, daß man ihn womöglich noch durch Edelmut besiegt und ihm 
günstigere Bedingungen gewährt, als er selbst erwartete" (Peloponnesischer Krieg). 
Diese Weisheit scheint heute vergessen. Dabei sollte doch Versailles daran erinnern, daß Frie-
densdiktate, die einem Volk seine Würde rauben und ihm unerträgliche Bedingungen auferle-
gen, Unversöhnlichkeit und Haß säen. Man spricht von einer polnischen Westgrenze, als gin-
ge diese nicht mitten durch deutsches Land. Kein Pole würde auch nur auf einen Quadratmeter 
polnischen Heimatbodens verzichten. 
Und das deutsche Volk sollte sich tatsächlich auf Dauer damit abfinden, nahezu ein Drittel 
unseres Territoriums preiszugeben? Der Bund der Vertriebenen hat bereits 1950 jeglicher 
Gewalt, Rache und Vergeltung eine klare Absage erteilt. Er fordert aber "Frieden durch freie 
Abstimmung". Es geht ihm um einen gerechten Ausgleich, der dem deutschen wie dem polni-
schen Volk eine gemeinsame friedliche Zukunft in einem freiheitlichen Europa sichert.  
Wenn selbst Versailles in mehreren Fällen Abstimmungen der betroffenen Bevölkerung vor-
sah, erscheint im Zeichen eines geeinten Europa die Forderung nach einer freien Abstimmung 
aller Betroffenen über die Zukunft der Gebiete östlich von Oder und Neiße vernünftiger und 
gerechter als der "freiwillige" Verzicht eines Großteils von Deutschland in den Grenzen von 
1937.  
Nach den Vorstellungen des Bundes der Vertriebenen sollten die Betroffenen in den deut-
schen Ostgebieten darüber abstimmen, ob diese Gebiete künftig zu Deutschland, zu Polen 
bzw. der Sowjetunion oder zu einem neuen europäischen Territorium gehören sollen.  
Auf jeden Fall müsse allen Volksgruppen eine umfassende Selbstverwaltung und allen Men-
schen das Recht auf die Heimat gewährleistet werden. Nie wieder dürfe es Unterdrückung und 
Vertreibung geben. Wenn die Menschen in den deutschen Ostgebieten in gesicherter Freiheit 
leben sollen, könne dies nur durch einen gerechten Interessenausgleich, die Überwindung der 
Unrechtsfolgen und einen völkerverbindenden Wiederaufbau geschehen. Die Politiker, die so 
großzügig nahezu ein Drittel urdeutschen Landes abtreten wollen, sollten sich den deutsch-
französischen Friedensvertrag von 1871 vor Augen halten. Die einschlägigen Passagen lauten 
folgendermaßen: 
Artikel I, Absatz 1: "Frankreich verzichtet zu Gunsten des Deutschen Reiches auf alle seine 
Rechte und Ansprüche auf diejenigen Gebiete, welche östlich von der nachstehend verzeich-
neten Grenze gelegen sind." 
Artikel I, Absatz 3, Satz 1: "Das Deutsche Reich wird diese Gebiete für immer mit vollen 
Souveränitäts- und Eigentumsrechten besitzen" (Reichsgesetzblatt 1871, S. 215). Frankreich 
mußte nur ein Dreißigstel seines Gebietes mit überwiegend deutschsprachiger Bevölkerung 
abtreten, das dazu jahrhundertelang zu Deutschland gehört hatte. Doch schon nach 2 Jahren 
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setzte eine hemmungslose Revanchepolitik ein. Sollten wir aus der Geschichte nichts gelernt 
haben?<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 7. September 1992: >>Vertriebene 
dringen auf Entschädigung auch in ehemaliger DDR 
... Die mehr als 100.000 Mitglieder des Bundes der Vertriebenen (BdV) in den neuen Bundes-
ländern fühlten sich zu "Menschen zweiter Klasse degradiert", sagte der stellvertretende Bun-
des- und thüringische Landesvorsitzende der Organisation, Paul Latussek, am Wochenende in 
Dresden beim "Tag der Heimat", einer Großveranstaltung des sächsischen Landesverbandes. 
Nach seinen Worten ist der BdV "schwer enttäuscht" von Bonner Politikern aller Parteien, 
weil noch immer keine angemessene Form des Lastenausgleichs für die Vertriebenen in der 
ehemaligen DDR gefunden worden sei. ... 
Während die Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach 1949 in der Bun-
desrepublik eine differenzierte Entschädigung für ihren verlorenen Besitz in der Heimat erhal-
ten hatten, wurde ihren Leidensgenossen in der DDR eine Erfassung oder gar Wiedergutma-
chung verweigert. Der Einigungsvertrag von 1990 klammerte das Thema aus. Der BdV ver-
lange "keine Almosen, sondern eine Korrektur des Unrechts", meinte Latussek in Dresden. ... 
Angesichts des hohen Alters der Anspruchsberechtigten sei eine weitere Verzögerung unzu-
mutbar ... 
Die Haltung der BdV-Führung zur Anerkennung der deutschen Ostgrenze an der Oder und 
Neiße bleibt undurchsichtig. Latussek sagte in Dresden, sein Verband nehme die Ostverträge 
zur Kenntnis, "gibt aber die Mühe um eine Verbesserung nicht auf". Gleichzeitig warnte er 
davor, "die Rechtsposition des BdV aufzugeben". Die Vertriebenenorganisation beharrt bis-
lang darauf, die an Oder und Neiße gezogene Grenze entspreche nicht einwandfreiem Völker-
recht und sei deshalb auch nicht hinzunehmen. "Wir müssen diese Haltung wahren, bis unter 
Beteiligung der Vertriebenen als Betroffenen neues Recht geschaffen wurde", meinte Latus-
sek. 
Herbert Hupka, seit langem Sprecher der Schlesischen Landsmannschaft wurde in Dresden 
deutlicher: "Die Oder-Neiße-Grenze ist eine von Stalin gewaltsam gezogene Linie. Jetzt ist 
das Sowjetimperium zusammengebrochen - warum muß die Grenze jetzt fortbestehen?" Bis-
her sei noch nicht in Freiheit über die Zukunft der Ostdeutschen jenseits von Oder und Neiße 
entschieden worden, betonte der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, der 1972 aus Pro-
test gegen die Ost- und Deutschlandpolitik der Regierung Brandt/Scheel von der SPD zur 
CDU gewechselt war.  
Hupka bemängelte das Verhalten vieler deutscher Politiker, die heute zwar die Vertreibung 
von Bosniern durch die Serben anprangerten, jedoch "nach wie vor zur Vertreibung der Deut-
schen schweigen".  
In Polen, wo in den oberschlesischen Gebieten nun auch wieder deutsch als Muttersprache 
zugelassen werden soll, gebe es eine "Kampagne gegen eine drohende Germanisierung". An-
ders als in der sächsischen und brandenburgischen Oberlausitz, wo der Minderheit der Sorben 
die Zweisprachigkeit auf Ortsschildern zugestanden werde, fehle so etwas für die 800.000 
Deutschen in Oberschlesien noch immer.  
Vom "Recht auf Heimat und auf Eigentum" hätten auch die Repräsentanten der Tschechoslo-
wakei noch nicht gesprochen, obwohl die Vertreibung der Sudetendeutschen nach 1945 dort 
inzwischen immerhin beim Namen genannt werde, meinte Hupka.<< 
Während der polnisch-deutschen Konferenz "Zwangsaussiedlung, Deportation und Aussied-
lung als gemeinsame Erfahrung" meinte die polnische Historikerin Prof. Krystyna Kersten im 
Dezember 1993 in Posen (x152/31): >>... In Anbetracht der Naziverbrechen, Konzentrations-
lager, Gaskammern und Hinrichtungen müsse die Aussiedlung der Deutschen als fast humani-
täre Aktion gewirkt haben ...<<  
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Vaclav Klaus (von 1993-1997 Ministerpräsident der Tschechischen Republik) hielt am 24. 
Februar 1995 in Hamburg eine Rede über die tschechisch-deutsche Vergangenheitsbewälti-
gung (x154/20): >>... Ich bin der Meinung, daß bittere historische Erfahrungen oder Mißver-
ständnisse in Folge eines einfachen Rezepts oder Schrittes verschwinden können. Für deren 
Beseitigung ist es vor allem erforderlich, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, sich mehr ken-
nenzulernen und in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit zu schauen.  
Gerade das hat unser Präsident Václav Havel in seiner Rede in Prag vor einer Woche betont: 
"Die Vergangenheit kann nicht unser Programm sein. ... Es ist erforderlich, ein für allemal 
klar zu sagen, was in die Geschichte gehört und als Geschichte behandelt werden sollte. ... 
Das Einzige, was wir tun können und auch tun wollen, ist uns zu bemühen, diese Geschichte 
zu begreifen und alles dafür zu tun, daß sie sich nie mehr wiederholt".<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die 
tschechische Vergangenheitsbewältigung (x309/130): >>Auch nach dem Ende der Diktatur ist 
in den Vertreiberstaaten Osteuropas von einem Sinneswandel nicht allzu viel zu spüren. Dazu 
ein tschechisches Beispiel. 
Auf einem Feld im südmährischen Pohrlitz zum Beispiel konnte man an der unterschiedlichen 
Farbe der jungen Saat die Lage von Massengräbern erkennen, in denen Opfer des Todesmar-
sches der Brünner Deutschen vom Frühjahr 1945 liegen. Über einem Teil der Gräber errichte-
te man in den 70er-Jahren landwirtschaftliche Gebäude – dem Vernehmen nach Kuhställe. 
1994 mußten die letzten Gräber einer Schnellstraße weichen; die Toten wurden auf Kosten 
des österreichischen Schwarzen Kreuzes nach Drasenhofen/Niederösterreich verfrachtet. Und 
so folgte der Vertreibung der Lebenden die Vertreibung der Toten. ...<<  
Der tschechische Verfassungsgerichtshof in Brünn verwarf am 8. März 1995 die Verfassungs-
beschwerde eines tschechischen Staatsbürgers deutscher Nationalität. In der Urteilsbegrün-
dung hieß es u.a., daß die kollektive Bestrafung (Benesch-Dekret Nr. 108; Konfiskation feind-
lichen Vermögens) der Sudetendeutschen aufrecht erhalten werden müsse.  
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 27. März 1995: >>Es bleibt das Ge-
fühl des Verrats 
... Der Landesverband rief - und sie kamen zu Tausenden zur Großkundgebung des Bundes 
der Vertriebenen (BdV), ... um an "50 Jahre Flucht und Vertreibung" zu erinnern. Die Fahnen 
der Landsmannschaften in den Händen, mit Chören und Gesang gedachten die überwiegend 
alten Menschen dem Verlust ihrer Heimat und dem erlittenen Unrecht während der Flucht und 
Vertreibung am Ende des zweiten Weltkrieges. Der BdV forderte, Vertreibungen nicht als 
Mittel der Politik zuzulassen und zu ächten. ...<<  
Die katholische Monatsschrift "THEOLOGISCHES" Nr. 7/8 – 1995 berichtete im Juli 1995 
über das Buch "Kollektivschuld und Vertreibung" des deutschen Moraltheologen Franz 
Scholz (1909-1998) (x853/...): >>Kollektivschuld und Vertreibung 
... Scholz vergleicht das Verhalten der spanischen Konquistadoren in Lateinamerika mit der 
Haltung der Sieger von 1945 und kommt zum Ergebnis, daß letztere sich derselben verbreche-
rischen Machenschaften bedienten wie einst die Spanier. 
Thukydides, der Vater der politischen Geschichtswissenschaft, schrieb im "Peloponnesischen 
Krieg": 
"Nach unserer Überzeugung lassen sich die großen Feindschaften auf die Dauer nicht dadurch 
beilegen, daß man den Gegner zur Annahme eines unbilligen Friedens zwingt, sondern weit 
eher dadurch, daß man ihn womöglich noch durch Edelmut besiegt und ihm günstigere Be-
dingungen gewährt, als er selber erwartet." (4, 19). 
- Leider hielten sich die Sieger vor 1945 nicht an diesen für eine gerechte Friedensordnung 
zukunftsweisenden Rat, sondern überboten die unsinnige Rachejustiz von Versailles durch 
noch weit ungerechtere Bedingungen als 1919. ... 
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Die Deutschen waren 1945 - ähnlich den von Kolumbus entdeckten Indios - der Willkür und 
Grausamkeit der Sieger wehrlos ausgeliefert. Erstere waren rechtlos, weil sie noch nicht ge-
tauft waren, letztere, weil sie Deutsche waren. Die ungesühnten Verbrechen gegenüber den 
besiegten Deutschen setzen sich mit derselben "Berechtigung" im ehemaligen Jugoslawien 
fort. 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik verstand im Artikel 23 Deutschland in den Grenzen von 
1937. Den "Enkeln" Adenauers seien die Worte ihres "Großvaters" in Erinnerung gerufen, der 
am 20.9.49 erklärte: 
"Wir können uns daher unter keinen Umständen mit einer von Sowjetrußland und Polen spä-
ter einseitig vorgenommenen Abtrennung dieser Gebiete abfinden. ... (sie) widerspricht nicht 
nur dem Potsdamer Abkommen, sie widerspricht auch der Atlantik-Charta vom Jahre 1941, 
der sich die Sowjetunion ausdrücklich angeschlossen hat." 
Und der Alterspräsident des Bundestages Paul Löbe von der SPD sagte am 13.6.50: 
"Niemand hat das Recht, aus eigener Machtvollkommenheit Land und Leute preiszugeben 
und eine Politik des Verzichts zu betreiben." 
Nur 3 Monate später erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Herbert Weh-
ner: "Das deutsche Volk sieht in der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ... in der Mißachtung 
des Schicksals und des Heimatrechts der Vertriebenen, Verbrechen an Deutschland und gegen 
die Menschlichkeit."  
Am 20.10.53 bekräftigte Bundeskanzler Adenauer, daß "das deutsche Volk die sogenannte 
Oder-Neiße-Grenze niemals anerkennen (wird)." 
Haben die "Enkel" dies schon alles vergessen?  
Und wenn binnen knapp 40 Jahren ein so radikaler Gesinnungswandel möglich ist, wie wir 
ihn bei den verantwortlichen Politikern hinsichtlich der östlichen "Friedensgrenze" erleben, 
warum sollte dann nicht in absehbarer Zeit eine erneute Schwenkung vorgenommen werden, 
zumal wenn sie begründete Aussicht auf einen stabilen Frieden in Europa verspricht? 
- Im Aufruf der SPD zum Schlesiertreffen am 20.10.53 hieß es: "Breslau - Oppeln - Gleiwitz - 
Hirschberg - Glogau - Grünberg: das sind nicht nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen. 
... Verzicht ist Verrat, wer sollte das bestreiten?"  
Am 22.3.64 sagte Herbert Wehner zutreffend: "Was aber gewönne die Welt, wenn die Deut-
schen sich dazu überreden oder übertölpeln ließen, zu heucheln und anzugeben, daß geraub-
tes, vorenthaltenes oder mißhandeltes Recht nicht mehr sogenannt werden soll? ... Sie gewön-
ne vielleicht oder höchstens eine zeitweilige Betäubung, aber sie wäre damit Opfer einer Täu-
schung." 
Auf demselben Kongreß sagte Bundeskanzler Erhard, was unbestreitbar heute genauso gültig 
ist wie damals:  
"Wir verzichten nicht - und können angesichts der Verantwortung vor dem deutschen Volk, 
dem Recht und der Geschichte auch nicht verzichten auf Gebiete, die die angestammte Heimat 
so vieler unserer Brüder und Schwestern sind ... Das Recht kann nicht nur für eine bestimmte 
Gruppe von Völkern, es muß für alle gelten. Die Vertreibung von Millionen Deutschen aus 
ihrer seit Jahrhunderten angestammten Heimat hat keine neuen Rechtsrealitäten geschaffen. 
Aus Unrecht kann niemals Recht werden." 
Das Genfer Abkommen vom 12.8.1949 bestimmt unmißverständlich: 
"Zwangsweise Einzel- oder Massenaussiedlung sowie Deportation sind ohne Rücksicht auf 
den Beweggrund untersagt. Die evakuierte Bevölkerung ist unmittelbar, nachdem die Feindse-
ligkeiten innerhalb des fraglichen Gebietes ihr Ende gefunden haben, zu ihren Heimatstätten 
zurückzuführen. Die Besatzungsmacht darf Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das 
von ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln." 
Die zynische Mißachtung dieses Genfer Abkommens nach dem Krieg ermuntert heute die 
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Serben, nach dem Beispiel der Siegermächte des Weltkrieges mit nicht minder verbrecheri-
schen Methoden "ethnische Säuberungen" vorzunehmen. Hier bewahrheitet sich das Wort 
Friedrichs v. Schiller: "Das eben ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß 
gebären." 
- Der einstimmige Beschluß des Weltsicherheitsrates vom 22.11.67: "Niemand kann durch 
Krieg Gebiete erwerben. Der Eroberer muß die besetzten Gebiete räumen, und die vertriebene 
Bevölkerung hat ein Recht auf Rückkehr" wurde hinsichtlich der Deutschen mit Füßen getre-
ten. Die Nazis prägten einst das Wort: "Recht ist, was dem deutschen Volke nützt."  
Feiert ihr Geist bei den Völkern nicht fröhliche Urständ, wenn es gegen die Deutschen geht? 
Immerhin erhielten diese das "Privileg", zum Zahlmeister Europas und der UNO zu avancie-
ren. 
Niemand dürfte bestreiten können, was Franz Scholz auf S. 191 schreibt:  
"Die meisten der in der deutschen Heimat unangefochten Verbliebenen vermögen nicht zu 
erahnen, was Heimatvertriebene seelisch durchzustehen hatten, als die Mehrheit des Bundes-
tages 1990 Ostdeutschland endgültig preisgab. Was das menschlich-konkret bedeutet, zeigt 
das unmenschliche Vorgehen Serbiens in Bosnien. Aber Serbien folgt nur dem lockenden 
Beispiel der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die soeben Deutschland veranlaßt haben, 
die Vertreibung von acht Millionen Ostdeutschen jenseits von Oder und Neiße "völkerrecht-
lich" durch die "Bestätigung der Grenze" hinzunehmen."  
Bischof Nossol von Oppeln sagte in seinem Fastenhirtenbrief 1991: "Die Zwangsumsiedlung 
der einen wie der anderen dürfen Christen nicht mit der lapidaren Feststellung quittieren, daß 
auf diese Weise der geschichtlichen Wahrheit Genüge getan würde." 
- Wenn Bundeskanzler Kohl dagegen 1990 erklärte: "Was zwischen Deutschen und Franzosen 
möglich war, kann und muß auch endlich zwischen Deutschen und Polen möglich sein", of-
fenbart er ein für einen studierten Historiker merkwürdiges Verständnis historisch völlig un-
vergleichbarer Tatbestände. Frankreich hat nicht nur keine Deutschen vertrieben, sondern ist 
auch nicht für den Mord an hunderttausenden unschuldigen deutschen Männern, Frauen und 
Kindern verantwortlich.  
Durch die Zustimmung zur Rückkehr des Saargebietes zu Deutschland hat es die Prinzipien 
beachtet, auf die es sich gemäß den Statuten der UNO verpflichtete. Dagegen ist Polen nicht 
nur hauptverantwortlich für die Vertreibung von Millionen Deutschen mit all den Massen-
verbrechen, sondern weigert sich nach wie vor hartnäckig, diese Verbrechen, die schwerste 
Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen, als solche anzuerkennen. 
Zahllose Polen haben genau das getan, wofür mehrere Angeklagte in Nürnberg zum Tode ver-
urteilt und durch den Strang hingerichtet wurden. 
"Ob Grenzen in Zweifel gezogen werden dürfen, hängt durchaus von den Umständen ab, näm-
lich ob sie gerecht oder ungerecht, sinnvoll oder störend sind, ob sie Jahrhunderte hindurch 
friedlich durchgehalten haben oder kriegerisch von Siegern vor kurzem willkürlich festgelegt 
worden sind." (S. 194) "Nicht alle faktischen Grenzen sind von sich aus ethisch und völker-
rechtlich unantastbar, sondern nur die in etwa gerecht gezogenen." (Seite 195) Schließlich hält 
das Schlußprotokoll von Helsinki 1975 eine friedliche Änderung von Grenzen für möglich. 
Die "bestätigte Grenze", mittels derer Stalin ewige Feindschaft zwischen Deutschen und Polen 
zementieren wollte, sollte den Frieden in Europa garantieren? Ist "Väterchen Stalin", einer der 
größten Massenmörder der Weltgeschichte, also ein Friedensstifter? Sollte man ihn nicht po-
stum für den Nobelpreis vorschlagen? 
Bundeskanzler und Regierung schweigen sich hartnäckig darüber aus, warum ausgerechnet 
die Ostdeutschen ihre Heimat verlieren sollen. Sind sie vielleicht die Hauptschuldigen am 
Krieg und den Verbrechen der Nazis? "Der Krieg ist offensichtlich sehr verschieden verloren 
worden", bemerkt Professor Scholz bitter (S. 200). 
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- Wenn das Münchner Abkommen von 1938 "von Anfang an nichtig war", wie jetzt behauptet 
wird - waren England, Frankreich und Italien eigentlich Vasallen Hitlers? - dann ist beim be-
sten Willen nicht einzusehen, warum für den Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12.9.90 etwas an-
deres gelten sollte, zumal die Hauptbetroffenen, nämlich die Bewohner Ostdeutschlands, zum 
großzügigen "Verzicht" auf ihre Heimat nicht einmal gehört wurden. Mit fremdem Eigentum 
läßt sich leicht großzügig verfahren. Vom hl. Krispin wird überliefert, daß er den Armen 
Schuhe gemacht und das Leder hierfür gestohlen habe. 
Das deutsche Volk soll angeblich "in freier Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes sei-
nen Willen bekundet haben" auf die deutschen Ostgebiete zu verzichten. Während der dama-
lige Außenminister Genscher behauptete, wir hätten aus freien Stücken auf 104.000 qkm ural-
ten deutschen Lands verzichtet - ist dieses eigentlich Privateigentum des "besten Außenmini-
sters, den die Polen je hatten"? - war Bundeskanzler Kohl ehrlicher, wenn er sagte: "Entweder 
wir bestätigen die bestehende Grenze, oder wir verspielen heute für jetzt unsere Chance zur 
deutschen Einheit." 
Sämtliche "Freunde" Deutschlands, Amerikaner, Franzosen, Sowjets, Engländer, Nieder-
länder, Dänen, Tschechen, Italiener und das Europäische Parlament forderten, die "bestehende 
Grenze" an Oder und Neiße unzweideutig anzuerkennen, ein in der Geschichte einmaliger 
Vorgang. Genauer gesagt, muß man einräumen, daß sich ein ähnlicher Vorfall bei der zweiten 
Teilung Polens 1793 ereignete. Rußland bestand auf einer formalen Zustimmung des Sejm, 
des polnischen Parlaments zu dieser Amputation. Sein Argument lautete, der Verzicht auf 
polnisches Land sei das unvermeidlich geringere Übel, sonst würde Rußland ganz Polen be-
setzen. 
Da die Russen mit Druck und Bestechung arbeiteten - sind unsere politischen Erfül-
lungsgehilfen vielleicht auch nicht ganz leer ausgegangen? - hat der Sejm in Grodno die Hälf-
te des Reststaates Polen an Rußland abgetreten. 
Der amerikanische Präsident Wilson sagte am 7.4.1919: "Das einzige wahre Interesse Frank-
reichs an Polen besteht in der Schwächung Deutschlands, indem Polen Gebiete zugesprochen 
werden, auf die es kein Anrecht besitzt."  
Gelten diese Worte nicht auch für alle "Freunde" Deutschlands, die kategorisch die Abtretung 
eines Viertels unseres nach dem Versailler Diktat noch verbliebenen Landes fordern? ...<< 
Die polnische Schriftstellerin Maria Podlasek schrieb am 4. August 1995 in der Wochenzei-
tung "Das Parlament" über die Vertreibung der Deutschen (x309/96): >>... Polen war nicht 
Subjekt der in Jalta und Potsdam gefaßten Beschlüsse über Grenzverschiebungen im Nach-
kriegspolen. Es wurde selbst zum Objekt, zum Opfer der Beschlüsse.<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die polni-
sche Sicht der Vertreibung (x309/96-97): >>Das Gleiche, nur mit anderen Worten, betonte der 
polnische Ministerpräsident Leszek Miller am 24. Juni 2002 in Bromberg. 
Dieses Argument taucht auch in zahllosen anderen Veröffentlichungen auf, ist aber gleich-
wohl leicht zu wieder legen; denn nicht zu übersehen ist die jahrzehntelange Vorarbeit politi-
scher Ideologen, Politiker und Diplomaten und ihr Drängen bei den Regierungen der Groß-
mächte. 
Noch vor der Potsdamer Konferenz forderte der Vordenker des polnischen Drangs nach We-
sten und Direktor des Posener Westinstituts, Wojciechowski, in Ostdeutschland möglichst 
schnell vollendete Tatsachen zu schaffen, um eine etwaige Rückgabe dieser Gebiete einen 
Riegel vorzuschieben. Aufgrund der hastigen Durchführung wird diese erste "wilde Vertrei-
bung" als besonders brutal geschildert. ... 
Einer der wenigen, der eine ehrliche Aussage wagte, war der nationaldemokratische polnische 
Politiker und Publizist Jedrzej Giertych, Großvater des bis 2007 amtierenden polnischen stell-
vertretenden Ministerpräsidenten Roman Giertych:  
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"Das Postulat (unbeweisbare Forderung) der Westgrenze an Oder und Neiße ist keine sowjeti-
sche Erfindung aus dem Jahre 1945, sondern ein seit langem formuliertes Postulat der polni-
schen Politik. Schon in der Vorkriegszeit wurde es laut von der Nationaldemokratischen Par-
tei erhoben. ... Man muß feststellen, daß die Angliederung der Gebiete bis zur Oder und Neiße 
keine Polen aufgezwungene sowjetische Lösung war, sondern die Verwirklichung von altbe-
kannten polnischen Nationalpostulaten. ..." 
Ein polnisches Standardargument ist auch, daß Vertreibungsverbrechen fast nur, jedenfalls 
ganz überwiegend, von der Roten Armee und nicht von Polen begangen wurden. So heißt es 
zum Beispiel in einem für ein Strafverfahren in Schlesien bestimmten Gutachten dreier polni-
scher Professoren vom 30. November 2004:  
"Gewalttaten und Raub wurden hauptsächlich durch sowjetische Soldaten begangen, die sämt-
liche materiellen Güter als Kriegsbeute und die dort angetroffenen Menschen meist als Reprä-
sentanten des besiegten und verbrecherischen Hitlerregimes betrachteten." ...<< 
Der tschechische Journalist Jiri Loewy (1930-2004) schrieb im Jahre 1995 über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen (x154/34): >>... Meine feste und unabänderliche Überzeugung 
lautet, daß kein einziger Staat auf dieser Welt das Recht beanspruchen darf, seine Bürger ihres 
Lebens, ihrer Heimat und ihres rechtmäßigen Besitzes zu berauben. Die Staaten und Regie-
rungen haben einst wir Menschen geschaffen, damit sie uns schützen und uns dienen. Der 
Staat ist unsere Institution, und er ist angewiesen auf unsere, zumindest passive - Loyalität. 
Nie hätten wir zulassen dürfen, daß sich ein guter Diener zu einem bösen Herren aufwirft, der 
sich über uns alle erhebt und darüber entscheidet, wer von uns leben kann oder sein Leben 
lassen muß, wer von dort ansässig sein darf, wo er geboren wurde und wo die Gräber seiner 
Ahnen liegen. 
Wir sollten die auf den Kopf gestellte Problematik wieder auf die Beine stellen. Wenn es uns 
gelingt, die künstlichen Gedankenkonstruktionen fallen zu lassen, die uns nach und nach von 
den Lakaien des vergötterten Staates aufgezwungen worden sind, kehren wir dereinst zum 
natürlichen Recht Gottes und der Menschen zurück. Und dann wird es keinen Zweifel mehr 
geben, daß kein Regierungsprogramm irgendeines Staates, keine Institution dieser Welt dem 
Sittengesetz übergeordnet sein darf, daß wir in uns tragen. Kein staatliches Gesetz irgendeiner 
Art kann die Zehn Gebote Gottes außer Kraft setzen.<< 
Rudolf Ströbinger (Publizist) kritisierte im Jahre 1995 die Vertreibung der Sudetendeutschen 
(x154/40): >>... Es ist unbestritten, daß von der Vertreibung nicht nur diejenigen, die sich 
schuldig gemacht hatten, betroffen waren, sondern auch hunderttausende von Bewohnern, die 
keine andere Schuld hatten, als die, daß sie anderer Volkszugehörigkeit waren als die Sieger. 
Diese Tatsache kann man nicht beschönigen. Man muß sie offen zugeben und der Wahrheit 
ins Auge schauen. Und das auch, wenn es oft schmerzhaft ist und den Mut verlangt, seinen 
eigenen Schatten der Schuld zu überspringen. Nur so - und das gilt natürlich auch für die an-
dere Seite - kann man neue Beziehungen, neue Auffassungen vom Zusammenleben in Europa 
schaffen.<< 
Der tschechische Schriftsteller Pavel Verner schrieb im Jahre 1995 über die Vertreibung der 
Sudetendeutschen (x154/41): >>... Die Außenpolitik der gegenwärtigen tschechischen Regie-
rung, die nicht fähig ist, sich ehrlich und mannhaft mit dem Trauma der Vertreibung ausein-
anderzusetzen, mit dem fatalen Versagen der Demokratie von Benes, eine Regierung, die 
durch den Mund ihrer Vertreter leider Gottes auch durch den Mund des Staatspräsidenten 
konstruierte Entschuldigungen für an unschuldigen Menschen begangene Bestialitäten sucht, 
solch eine Politik ist sittenlos, populistisch, und für die Zukunft stiftet sie neues Unrecht.<<  
Jose Ayala Lasso (von 1994-1997 erster Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte) erinnerte im Jahre 1995 an den 50. Jahrestag der Vertreibung der Reichs- und 
Volksdeutschen (x268/98): >>Wenn die Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr 
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über die Vertreibung der Deutschen nachgedacht hätten, dann wären die heutigen Katastro-
phen und Vertreibungen, die vor allem als ethnische Säuberungen bezeichnet werden, viel-
leicht nicht in diesem Umfang vorgekommen. ...<< 
Der tschechische Schriftsteller Petr Prihoda (1939-2014) berichtete im "Forum für Kultur und 
Politik" (Heft 14) im Februar 1996 über das "sudetendeutsche Thema" (x154/5): >>Das 'sude-
tendeutsche Thema' einschließlich der Vertreibung war in der tschechischen Gesellschaft volle 
40 Jahre tabuisiert. Sicherlich wußte die ältere Generation etwas davon, aber sie schwieg sich 
darüber aus. Die jüngere Generation erfuhr von der Vertreibung kaum etwas. Diese Lücke 
wurde von der folgenden offiziellen Interpretation ausgefüllt: die Sudetendeutschen verbünde-
ten sich mit Hitler und beteiligten sich somit nicht nur an der Zerschlagung der Tschechoslo-
wakischen Republik vor dem Krieg im Jahre 1938, sondern auch an der Okkupation des rest-
lichen Staates im Jahre 1939.  
Folglich ging auch der nationalsozialistische Terror der Jahre 1939-1945 auf ihr Konto. Aus 
diesem Grunde war die Vertreibung nach dem Krieg eine gerechte Strafe und die einzig ver-
nünftige Prävention. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 20. Mai 1996 über ein "Schlesiertref-
fen" in Görlitz und Erfurt: >>Schlesier fordern Niederlassungsfreiheit  
Ein Beitritt Polens zur Europäischen Union sollte nach Ansicht der Schlesischen Landsmann-
schaften an Bedingungen geknüpft werden. ... 
Auch der Bund der Vertriebenen forderte bei einem Schlesiertreffen in Erfurt vor rund 1.500 
Teilnehmern, Polen und Tschechien die eine Mitgliedschaft in die EU anstrebten, sollten zu-
vor das Unrecht der Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg anerkennen und sich für ein Über-
winden der Folgen einsetzen. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 28. Mai 1996 über ein Pfingsttreffen 
der Sudetendeutschen in Nürnberg: >>Prag entrüstet über Theo Waigel ...  
Prags Ministerpräsident Vaclav Klaus zeigte sich entrüstet über CSU-Chef Theo Waigel. 
Bundesfinanzminister Waigel und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) 
hatten Prag aufgefordert, die Vertreibung von mehr als 3 Millionen Sudetendeutschen als ei-
nen Verstoß gegen das Völkerrecht anzuerkennen. Zudem verlangten sie, die Vertriebenen an 
den Gesprächen über die deutsch-tschechische Erklärung zur Aussöhnung zu beteiligen, der 
EU-Beitritt sei "nicht um jeden Preis zu haben". ...<< 
Der deutsche Staats- und Völkerrechtler Gilbert Gornig schrieb in der Zeitschrift "Deutsch-
land und seine Nachbarn – Forum für Kultur und Politik" im Mai 1996 über die Völker-
rechtswidrigkeit von Vertreibungen und die entschädigungslosen Enteignungen in der Tsche-
choslowakei (x151/5-41): >>... B. Völkerrechtswidrigkeit von Vertreibung und entschä-
digungsloser Enteignung 
I. Vertreibung  
1. Vorbemerkung  
Man braucht sicherlich keine völkerrechtlichen Kenntnisse, um zu erkennen, daß die Vertrei-
bung von Völkern und Volksgruppen Unrecht ist. Jeder Versuch, Vertreibung zu rechtferti-
gen, widerspräche unserem Rechtsgefühl, bedeutete eine Billigung der Vertreibung doch auch 
die Anerkennung von Gewaltpolitik, Rassenwahn, Menschenverachtung und Kollektivschuld. 
Das Bemühen eine internationale Friedensordnung aufzubauen, würde bereits im Keim er-
stickt. ... 
b. Haager Landkriegsordnung 
Im Falle des Kriegszustands läßt sich das Vertreibungsverbot aus der Haager Landkriegsord-
nung vom 18. Oktober 1907 ableiten. ... So hat gemäß Art. 43 HLKO der Besetzende "nach 
Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und auf-
rechtzuerhalten und zwar ... unter Beachtung der Landesgesetze".  
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Die öffentliche Ordnung unter Beachtung der Landesgesetze stellt man aber nicht wieder her, 
wenn man die eingesessene Bevölkerung vertreibt.  
Neben Art. 46 und 47 HLKO, die die Rechte der Familie, das Leben und das Privateigentum 
schützen, spricht auch Art. 55 HLKO für den Geist, in welchem besetzte Gebiete verwaltet 
werden sollen. So hat sich der Besetzer "nur als Verwalter und Nutznießer der öffentlichen 
Gebäude, Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen Betriebe", die sich im besetzten 
Gebiet befinden, zu betrachten.  
Zu erwähnen ist schließlich auch die sog. Martens'sche Formel, die in Absatz 5 der Präambel 
zur HLKO Aufnahme gefunden hat. Danach verbleiben bei einer Besetzung "die Bevölkerung 
und die Kriegsführenden unter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des Völker-
rechts ...", wie sie sich "aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den 
Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens" ergeben. 
... 4. Keine Rechtfertigung der Vertreibung 
a. Potsdamer Abkommen 
Der im Potsdamer Abkommen Abschnitt XIII über die "Ordnungsgemäße Überführung deut-
scher Bevölkerungsteile" kann nicht als Rechtfertigung der Vertreibung betrachtet werden. 
Unabhängig von der Frage der Rechtsnatur des Potsdamer Abkommens ist dem Abschnitt XIII 
kein Umsiedlungsvertrag zu entnehmen.  
Ein solcher verlangt nämlich die Einigung zweier Staaten, von denen einer die Personen los-
werden will oder bereit ist, sie ziehen zu lassen, der andere bereit ist, diese aufzunehmen. 
Deutschland und die Tschechoslowakei waren aber am Potsdamer Abkommen nicht beteiligt, 
so daß sie schon deswegen nicht Partner eines Umsiedlungsvertrages sein konnten. Das Pots-
damer Abkommen hatte auch nicht bezweckt, Austreibungen zu initiieren oder anzuordnen. 
Vielmehr mag es in der Absicht der Konferenzmächte gelegen haben, die bereits laufenden 
Vertreibungen zukünftig in humaner Weise durchzuführen.  
Sollte man allerdings das Potsdamer Abkommen so verstehen, daß damit eine Vertreibung 
angewiesen werde, so wäre das Abkommen jedenfalls insoweit mit dem schon damals gelten-
den Völkerrecht nicht im Einklang.  
b. "tu quoque" 
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung läßt sich nicht mit den von den Nationalsoziali-
sten durchgeführten Vertreibungsmaßnahmen rechtfertigen. Das Völkerrecht kennt nicht den 
Grundsatz "tu quoque". 
c. Repressalie 
Unter Repressalie versteht man ein vom Völkerrecht zugelassenes Mittel zur Selbsthilfe, kraft 
dessen eine von einem Völkerrechtssubjekt begangene Völkerrechtsverletzung mit Maßnah-
men beantwortet werden darf, die an sich eben völkerrechtswidrig wären. 
Das Völkerrecht erlaubt lediglich eine Repressalie, um den Rechtsbrecher zur Aufgabe seines 
rechtswidrigen Verhaltens zu veranlassen. Die deutschen Rechtsverletzungen gegenüber dem 
Tschechoslowakischen Staat waren aber 1945 bereits beendet, so daß eine Repressalie nicht 
mehr statthaft war. Auch fehlte es an dem erforderlichen Versuch, die Probleme friedlich zu 
lösen sowie an der notwendigen Androhung der Repressalie. Im Übrigen ist eine Verletzung 
von Leib und Leben, also auch eine Vertreibung mit schweren Eingriffen in die körperliche 
Unversehrtheit, als Repressalie unzulässig.  
5. Resümee 
Es zeigt sich also, daß die Vertreibung - auch als Folge eines Krieges - völkerrechtswidrig ist. 
Völkerrechtliche Rechtfertigungsgründe sind nicht denkbar. 
 
 
II. Enteignung 
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1. Allgemein 
Mit der Vertreibung eng verbunden ist in der Regel die Enteignung. Auch hier stellt sich die 
Frage der Rechtmäßigkeit einer Enteignung, der Haftung und der Wiedergutmachung der be-
troffenen Bevölkerungsteile. 
Es gehört zu den Rechten des Souveräns, die Eigentumsverhältnisse in seinem Staatsgebiet 
grundsätzlich nach eigenem Ermessen zu ordnen. So kann er etwa auch Verstaatlichungen 
durchführen. Soweit diese Maßnahmen Inländer betreffen, sind diese grundsätzlich ohne völ-
kerrechtlichen Belang, die Frage der Rechtmäßigkeit der Umgestaltung der Eigentumsordnung 
ist ein rein innerstaatliches Problem, so daß allein das nationale Recht des Staates über die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme entscheidet. Lediglich die international anerkannten funda-
mentalen Menschenrechte hat der Nachfolgestaat zu respektieren. 
Betrifft die Änderung der Eigentumsordnung jedoch auch das Privatvermögen von Personen 
einer anderen Staatsangehörigkeit als die des enteignenden Staats, so ist diese Änderung auch 
von internationalem Belang und daher dem Maßstab des Völkerrechts unterworfen. Der Staat 
hat das völkerrechtliche Fremdenrecht und die fundamentalen Menschenrechte zu beachten.  
2. Verbot der entschädigungslosen Enteignung 
a. Völkerrechtliches Fremdenrecht 
aa. Anwendbarkeit des völkerrechtlichen Fremdenrechts 
Völkerrecht ist anzuwenden, wenn sich die Hoheitsakte gegen das Eigentum von Fremden 
richten. ... 
... Die Sudetendeutschen waren ... zum Zeitpunkt der Enteignung und Vertreibung als deut-
sche Staatsangehörige zu betrachten. 
bb. Zulässigkeit der Enteignung nach völkerrechtlichem Fremdenrecht 
(1) Allgemein 
Völkerrecht ist hier relevant, da die enteignenden Maßnahmen Ausländer betreffen. In bezug 
auf das Vermögen von Fremden gelten die Regeln des völkerrechtlichen Fremdenrechts, nach 
denen die gegenüber Ausländern bestehende völkerrechtliche Verpflichtung nicht allein durch 
eine Gleichbehandlung mit Inländern erfüllt werden kann, sondern darüber hinaus die Beach-
tung eines internationalen Mindeststandards erforderlich ist.  
Ein prinzipielles Verbot der Enteignung von Ausländern besteht nicht. Der internationale 
Mindeststandard verlangt aber, daß die Enteignungen überwiegend im öffentlichen Interesse 
liegen, und verbietet diskriminierende, willkürliche Enteignungen sowie entschädigungslose 
Enteignungen, sog. Konfiskationen. 
Für eine völkerrechtsgemäße Enteignung gilt also der Grundsatz der Entschädigungspflicht. 
Es ist an den Enteigneten eine "prompte, adäquate und effektive Entschädigung" zu zahlen. 
Diese sog. "Hull-Formel" geht davon aus, daß eine Entschädigung sofort, also unmittelbar 
zum Zeitpunkt der Enteignung oder nur unwesentlich später zu zahlen ist. Adäquat ist sie nur 
dann, wenn sie den vollen Wert oder dem Marktwert des enteigneten Gegenstandes entspricht. 
... Diese Regeln hatten auch schon im Jahre 1945 Bestand. So stammt die Hull-Formel aus 
dem Jahre 1938. Im übrigen hat sogar die Tschechoslowakei mit Österreich ein Globalent-
schädigungsabkommen geschlossen. 
Als Ergebnis ist festzustellen, daß Enteignungen, die nicht im öffentlichen Interesse liegen, 
gegen das Diskriminierungsverbot und die Entschädigungspflicht verstoßen, dem völkerrecht-
lichen Fremdenrecht widersprechen und deshalb völkerrechtswidrig sind. 
(2) Völkerrechtliche Zulässigkeit der Enteignung der Sudetendeutschen 
... Völkerrechtswidrige Ziele dürfen jedoch mit den Enteignungsmaßnahmen nicht angestrebt 
werden. Da die Vertreibungsmaßnahmen durch die Tschechoslowakei völkerrechtswidrig wa-
ren, konnten die Enteignungsmaßnahmen nicht dem öffentlichen Nutzen dienen und waren 
schon deswegen völkerrechtswidrig.  



 315 

b) Diskriminierungsverbot 
... Die Enteignungen der Deutschen waren Teil der Vertreibungs- und Verfolgungsmaßnah-
men gegen die deutsche Bevölkerung. Ziel der Politik war die "Lösung der Minderheitenfrage 
durch Vertreibung". Deshalb liegt hier im Bereich der Enteignungen eine Diskriminierung der 
Deutschen aus ethnischen Gründen vor. Sie sollten als Minderheit beseitigt werden. Die Ag-
gression Deutschlands im Zweiten Weltkrieg rechtfertigt nach dem Völkerrecht keine Diskri-
minierung der deutschen Zivilbevölkerung durch Enteignungsmaßnahmen. Damit waren die 
Enteignungsakte des tschechoslowakischen Staates, bejaht man das Kriterium des Diskrimi-
nierungsverbots, auch aus diesem Grund völkerrechtswidrig. 
c) Entschädigung 
(aa) Allgemein  
Im innerstaatlichen Recht hatte sich im 19. Jahrhundert der Grundsatz durchgesetzt, daß der 
enteignende Staat bei einer Enteignung zur Entschädigung verpflichtet sei. Dieser allgemeine 
Rechtsgrundsatz gilt seitdem auch im Völkerrecht und wurde in der Praxis respektiert. So ka-
men insbesondere Ostblockstaaten nach dem Übergang zum sozialistischen System fast aus-
nahmslos der Verpflichtung, die betroffenen ausländischen Eigentümer zu entschädigen, in 
Globalentschädigungsabkommen nach. 
Die Enteignungen der Deutschen erfolgten hingegen ohne jegliche Entschädigung der Betrof-
fenen. Die Enteignungsakte des tschechoslowakischen Staates waren damit auch wegen feh-
lender Entschädigungsleistung mit den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts unverein-
bar. ... 
c. Tschechoslowakische Rechtfertigungsversuche 
aa. Kriegsbeute 
Die Tschechoslowakei trägt zur Rechtfertigung der Konfiskationen vor, daß es sich bei dem 
Eigentum der Flüchtlinge um Kriegsbeute gehandelt habe, die entschädigungslos habe kassiert 
werden können. 
Dieser Rechtfertigungsgrund greift nicht. Es handelt sich beim Kriegsbeuterecht um ein Insti-
tut des Kriegsvölkerrechts vergangener Jahrhunderte. Nach der bereits vor dem Zweiten 
Weltkrieg geltenden Haager Landkriegsordnung hat privates Eigentum im Landkrieg grund-
sätzlich unberührt zu bleiben. Es besteht daran kein Beuterecht. Diese Bestimmung hat auch 
völkergewohnheitsrechtliche Geltung. Das Verbot galt auch nach der bedingungslosen Kapi-
tulation vom 7. und 8. Mai 1945, da mit der Einstellung der Feindseligkeiten nicht der Kriegs-
zustand im rechtstechnischen Sinne beendet war.  
bb. Potsdamer Abkommen 
Die Tschechoslowakei beruft sich zur Rechtfertigung der entschädigungslosen Enteignungen 
auch auf das Potsdamer Abkommen. Zum einen konnte das Potsdamer Abkommen als "res 
inter alios gesta" für die Tschechoslowakei und Deutschland keine Bindungswirkung erzeu-
gen. Es galten somit die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung fort. Zum anderen 
trifft das Potsdamer Abkommen weder in Abschnitt XIII, der die Vertreibungsmaßnahmen 
anspricht, noch in Abschnitt IV, der die von Deutschland zu erbringenden Reparationen be-
handelt, eine Regelung zu vermögensrechtlichen Folgen der Vertreibung. ... 
d. Völkerrechtlich Konsequenzen 
Die Tschechoslowakei hat völkerrechtswidrig gehandelt und konnte durch seine Enteignungs-
maßnahmen nicht Privateigentum seiner Bürger an sich reißen. Die von den deutschen Staats-
angehörigen im Sudetenland zurückgelassenen Eigentumsprojekte befinden sich also nach 
dem Völkerrecht weiterhin im Eigentum dieser Personen. ... 
Zum einen ist bei der auch von den Westmächten vertretenen Gültigkeit des Münchner Ab-
kommens durchaus zweifelhaft, ob es sich bei den sudetendeutschen Gebieten tatsächlich be-
reits wieder um tschechoslowakisches Gebiet handelte. Durch welchen Akt sollte denn die 
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territoriale Souveränität auf die Tschechoslowakei übertragen worden sein? ... 
(1) Art. 25 GG 
Durch Art. 25 GG erlangen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts eine unmittelbare inner-
staatliche Wirkung. Art. 25 GG verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland, sich nicht völ-
kerrechtswidrig zu verhalten. Die Bestimmung trifft aber keine Aussage darüber, wie sich die 
Bundesrepublik gegenüber völkerrechtswidrigem Handeln anderer Staaten verhalten soll. Et-
was anderes gilt jedoch bei ius cogens (zwingendem Recht), aber auch bei völkerrechtlichen 
Verbrechen kann anderes gelten. Die Beachtung eines dem ius cogens widersprechenden aus-
ländischen Rechtssatzes ist untersagt. Der Staat, der ius cogens verstoßende Rechtsakte ande-
rer Staaten respektiert, würde selbst gegen ius cogens verstoßen. 
Nun verstoßen allerdings entschädigungslose Enteignungen für sich nicht gegen ius cogens. 
Da aber eine menschenrechtswidrige Diskriminierung der Deutschen verbunden mit Vertrei-
bungsmaßnahmen zu bejahen ist, ist eine Verletzung von ius cogens zu bejahen. soweit ein 
Verstoß gegen ius cogens vorliegt, dürfen deutsche Behörden und Gerichte gemäß Art. 25 GG 
die entsprechenden tschechoslowakischen Hoheitsakte nicht anerkennen.  
Wie oben ausgeführt ist auch das Vorliegen eines völkerrechtlichen Verbrechens zu bejahen. 
Auch diese Tatsache verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland zur Nichtanerkennung der 
Vertreibungs- und Enteignungsmaßnahmen des tschechoslowakischen Staates. ... 
(2) Art. 6 EGBGB 
Die Völkerrechtswidrigkeit ausländischer Hoheitsakte ist auch im Rahmen des Art. 6 EGBGB 
zu berücksichtigen. Zu den "wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts" im Sinne von 
Art. 6 EGBGB gehören gemäß Art. 25 GG auch die allgemeinen Regeln des Völkerrechts. ... 
Da diskriminierende, entschädigungslose Enteignungen mit dem allgemeinen Völkerrecht 
nicht vereinbar sind, verstoßen sie auch gegen den ordre public (öffentliche Ordnung).  
In seinem Völkerrechtslehrbuch schreibt (der deutsche Völkerrechtler Christof) Dahm ... "Die 
deutschen Gerichte und Gerichte anderer Saaten sind nicht gehalten, die Enteignungen deut-
scher Vermögen in Polen, der Tschechoslowakei und anderen europäischen Staaten nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Bereiche ihrer Zuständigkeit als rechtswirksam zu behandeln. Die dort 
vorgenommenen Massenvertreibungen und -Enteignungen enthalten einen so großen Verstoß 
gegen den internationalen ordre public, daß sie nicht anerkannt werden müssen, ja nicht ein-
mal anerkannt werden dürfen." 
Entschädigungslose Enteignungen sind aber auch mit dem nationalen ordre public nicht in 
Einklang stehend, da sie mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts unvereinbar 
sind. ... 
(3) Zwischenergebnis 
Für den deutschen Rechtskreis ist damit die Nichtanerkennung der völkerrechtswidrigen 
Maßnahmen gemäß Art. 25 GG und Art. 6 EGBGB geboten, die ursprünglichen Eigentumsti-
tel sind weiterhin als existent zu betrachten. ... 
C. Völkerrechtliche Haftung 
I. Einleitung 
Wie jede Rechtsordnung enthält auch das Völkerrecht den Grundsatz, daß seine Subjekte für 
die ihnen zuzurechnenden rechtswidrigen Handlungen, die völkerrechtlichen Delikte, einzu-
stehen haben. Sie sind dabei dem oder den unmittelbar verletzten Völkerrechtssubjekten ge-
genüber verantwortlich. Die Rechtsverletzung ist wiedergutzumachen. Der Staat haftet. 
II. Subjekt und Objekt völkerrechtlichen Unrechts 
1. Subjekt 
a. Allgemein 
Subjekt völkerrechtlichen Unrechts ist das Völkerrechtssubjekt, also in erster Linie der Staat. 
Infolge der weitgehenden Mediatisierung des Menschen im Völkerrecht wird ein völkerrecht-
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liches Unrecht in der Regel von Staaten begangen. Nur im Falle des Bestehens eines Kriegs-
verbrechens wird das Unrecht dem Menschen zugerechnet, der die verbotene Tat gesetzt hat 
und der dann auch persönlich haften muß. 
b. Haftung des Staates für das Handeln seiner Organe 
Da die Völkerrechtssubjekte stets durch ihre Organe handeln, die sie handlungsfähig machen, 
haften sie auch für das Handeln ihrer Organe. Bei den wichtigsten Völkerrechtssubjekten, den 
souveränen Staaten, sind es Organe der Legislative, der Exekutive und der Judikative, die für 
eine solche Haftung in Frage kommen, soweit diese international tätig geworden sind und ein 
anderes Völkerrechtssubjekt geschädigt haben.  
Dies kann geschehen durch völkerrechtswidrige Gesetze, aber auch durch völkerrechtswidrige 
Maßnahmen der Exekutive und der Rechtsprechung. Die völkerrechtswidrige Enteignung er-
folgte hier durch die beiden Konfiskationsdekrete vom 21. Juni und 25. Oktober 1945, also 
durch hoheitliche Maßnahmen des tschechoslowakischen Staates. Der Staat kann sich bei der 
Haftung für seine Rechtsprechung nicht auf die Unabhängigkeit seiner Gerichte berufen. 
Zur Wiedergutmachung sind die Vertreiberländer, also die Staaten, deren Organe bzw. deren 
Privatpersonen die Bevölkerung aus ihrer angestammten Heimat vertrieben haben, verpflich-
tet. Es spielt keine Rolle, daß unterdessen die Regime, die zur Zeit der Vertreibung regierten, 
heute nicht mehr an der Macht sind. Haftungssubjekt ist das Völkerrechtssubjekt unabhängig 
von seiner jeweiligen Verfaßtheit. 
Die Vertreiberstaaten sind für alle Völkerrechtswidrigkeiten wie Mord, Mißhandlung, Verge-
waltigung usw. der ortsansässigen Bevölkerung verantwortlich. Die Vertreiberstaaten haben 
sich auch das völkerrechtswidrige Verhalten von Individuen zurechnen zu lassen, wenn diese 
im Rahmen einer staatlichen Organisation tätig waren. 
c. Haftung des Staates für die Handlungen Privater 
... Auch für die Ausschreitungen von privaten Personen tragen die Vertreiberstaaten die völ-
kerrechtliche Verantwortlichkeit, soweit sie nicht hinreichend Vorsorge zur Verhinderung 
solcher Handlungen getroffen haben oder die Privatpersonen sogar ermunterten, rechtswidrige 
Handlungen an Privatpersonen vorzunehmen. 
2. Objekt 
Der Staat ist auf der anderen Seite auch Objekt eines völkerrechtlichen Unrechts. Viele völ-
kerrechtliche Unrechtstatbestände beziehen sich auf Schäden, die dem Menschen zugefügt 
werden, gleichwohl ist infolge der Mediatisierung des Menschen Objekt dieses Unrechts nicht 
der geschädigte Mensch selbst. Es wird vielmehr fingiert, daß in der Person des Geschädigten 
dessen Heimatstaat, hier also der deutsche Staat, geschädigt wurde. Es steht daher dem tat-
sächlich geschädigten Menschen in der Regel nicht das Recht zu, völkerrechtliche Schritte zur 
Ahndung oder Beseitigung der Folgen eines völkerrechtlichen Unrechts zu unternehmen. 
III. Völkerrechtswidrigkeit 
Eine Haftung für eine Völkerrechtsverletzung tritt grundsätzlich nur ein, wenn die Handlung 
rechtswidrig war. Bei Handlungsdelikten ist in der Regel aber die bloße objektive Verletzung 
einer Völkerrechtsnorm entscheidend. Bestimmte Umstände können ausnahmsweise die 
Rechtswidrigkeit – und damit die Haftung – ausschließen.  
Als Rechtfertigungsgründe gelten etwa Höhere Gewalt, Notstand, Notwehr und Repressalie 
sowie die Einwilligung. Die genannten Gründe kommen aber als Rechtfertigungsgründe bei 
Vertreibung und Enteignung nicht in Betracht. Auch die Repressalie kann eine Vertreibung 
und Enteignung nicht rechtfertigen. ... 
V. Wiedergutmachungspflicht 
1. Allgemein 
Ein Staat, dem ein völkerrechtswidriger Unrechtstatbestand zugerechnet wird, ist dem verletz-
ten Staat gegenüber zur Wiedergutmachung verpflichtet. Die Wiedergutmachung hat soweit 
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wie möglich alle Folgen des Unrechtstatbestandes zu beseitigen. ... 
3. Materielle Schäden 
a. Naturalrestitution  
Bei materiellen Schäden ist grundsätzlich der frühere Zustand wiederherzustellen. Dieser 
Grundsatz der Naturalrestitution gehört zu den "von den Kulturvölkern anerkannten allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen" im Sinne des Art. 38 Abs. 1 lit. c des Status des Internationalen Ge-
richtshofs. 
Das völkerrechtswidrige, deliktische Verhalten der Vertreiberstaaten sieht als Rechtsfolge also 
die Pflicht zur Wiedergutmachung der Schädigungen vor. Die Wiedergutmachung erfolgt 
durch Naturalrestitution. Naturalrestitution bedeutet, die Rücknahme des Ausweisungsbefehls, 
die Rückgabe des konfiszierten Eigentums, die Aufhebung des rechtswidrigen Gesetzes. Natu-
ralrestitution heißt, daß die angestammte Bevölkerung wieder in ihre Heimat zurückkehren 
und ihre Häuser neu beziehen darf. Es ist also insgesamt der frühere Zustand wiederherzustel-
len. ... 
b. Schadensersatz 
Ist die volle Beseitigung des Schadens nicht möglich, nicht zumutbar, unbillig, demütigend 
oder gar rechtsmißbräuchlich, so ist Schadensersatz zu leisten. Die Ersatzleistung muß insge-
samt die vollständige Wiedergutmachung des erlittenen Schadens gewährleisten. Sie umfaßt 
auch den entgangenen Gewinn, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten ge-
wesen wäre. Auch die entgangene Nutzung widerrechtlich entzogenen Eigentums wird als 
entgangener Gewinn entschädigt. ... 
4. Immaterielle Schäden 
Auch immaterielle Schäden sind wiedergutzumachen und zwar sowohl diejenigen, die dem 
verletzten Staat selbst zugefügt worden sind, als auch diejenigen, die die verletzten Staatsan-
gehörigen erlitten haben. Ein solches immaterielles Gut des Staates, das durch die Rechtsver-
letzung beeinträchtigt werden kann, ist etwa die Ehre des Staates, seine Unabhängigkeit und 
seine territoriale Integrität. Immaterielle Schäden, die Privatpersonen zugefügt werden kön-
nen, sind beispielsweise die Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder die Zufügung seeli-
schen Leidens, ausgelöst etwa durch die Vertreibung und Enteignung. 
Für völkerrechtswidrige ideelle Schäden ist Genugtuung zu leisten. Diese Genugtuung kann 
durch eine feierliche Entschuldigung erfolgen, aber auch in der angemessenen Bestrafung der 
Schuldigen bestehen. Als Genugtuung ist auch die bloße Feststellung der begangenen Völker-
rechtsverletzungen durch ein Schiedsgericht oder den internationalen Gerichtshof denkbar. ... 
V. Fortdauer der Haftung für Staatsorgane 
Die Haftung des Staates dauert auch dann fort, wenn das Regime, das das völkerrechtliche 
Unrecht begangen hat, beseitigt worden ist. Die Haftung erlischt erst, wenn der Staat unter-
geht. Sie geht nicht auf den oder die Gebietsnachfolger über. Die Tschechoslowakei ist nicht 
untergegangen, sie lebt in der Tschechischen Republik fort, so daß weiterhin ein Haftungsträ-
ger vorhanden ist. ... 
VII. Verjährung 
Die Haftung kann unter Umständen kraft Verjährung enden. Allerdings kennt das Völkerrecht 
keine festen Verjährungsfristen. ... Handelt es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
so wird eine Verjährung auch des Wiedergutmachungsanspruchs analog der UN-Konvention 
über die Nichtverjährbarkeit von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
ausgeschlossen sein... 
VIII. Resümee 
Die Tschechische Republik ist für sein völkerrechtswidriges Handeln im übrigen völkerrecht-
lich verantwortlich und hat den verschuldeten Schaden wiedergutzumachen. 
Wegen der gegen das Völkerrecht verstoßenden Enteignungsmaßnahmen ist das Eigentum 
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zurückzugeben und soweit dies nicht möglich ist, ein Ausgleich zu leisten. Dieser Anspruch 
ist völkerrechtlich nicht dadurch ausgeschlossen, daß dritte Personen private Rechte an dem 
Eigentum aufgrund des tschechoslowakischen Zivilrechts erworben haben. ...<< 
Die katholische Monatsschrift "THEOLOGISCHES" 9 – 1996 veröffentlichte im September 
1996 eine Predigt zum Tag der Heimat (x853/...): >>Wir dürfen den Anspruch auf unsere 
Heimat nicht aufgeben  
Predigt zum Tag der Heimat (am 7.9.96 in Berlin) 
Meine lieben Christen! 
Im vergangenen Jahr veröffentlichten schlesische Heimatvertriebene zum 50. Jahrestag der 
Vertreibung eine Anzeige, in der es hieß: 
"Wir gedenken in tiefer Trauer des Untergangs Schlesiens und seiner 700jährigen Geschichte. 
Wir gedenken in großer Trauer des qualvollen Leidens und Sterbens hunderttausender Un-
schuldiger während der Vertreibung und wir gedenken des aufopferungsvollen Abwehrkamp-
fes unserer tapferen Soldaten an der Ostfront. 
Betet für sie." ... 
- Man hat argumentiert, der Verlust eines Viertels unseres Vaterlandes - und wenn man die 
Gebietsverluste nach dem Ersten Weltkrieg hinzunimmt - eines Drittels Deutschlands seit 
1918 - sei der Preis für den von uns begonnenen Krieg.  
Mit derselben Logik und Konsequenz müßte man - um von den USA ganz zu schweigen - 
England, Frankreich, Rußland und Polen große Teile ihres Landes wegnehmen, denn sie alle 
haben seit 1800 weit mehr Kriege geführt als Deutschland. Von den 287 seit 1800 geführten 
Kriegen liegt England mit 80 Kriegen an der Spitze, dicht gefolgt von Frankreich mit 75 Krie-
gen. Rußland führte in dieser Zeit 63 und Polen 32 Kriege. Das angeblich so kriegslüsterne 
Deutschland liegt mit 23 Kriegen merklich dahinter. 
- Politiker und Medienleute mahnen uns seit nunmehr 50 Jahren, den Massenmord von 
Auschwitz stets im Gedächtnis zu behalten, ihn nicht aus der Erinnerung zu streichen. Nicht 
weniger darf dies aber von der brutalen millionenfachen Massenvertreibung von Menschen 
aus ihrer angestammten Heimat gelten, die seit 700 bis 800 Jahren unangefochten deutsches 
Land war. Nicht weniger einmalig als Auschwitz ist das Massenvertreibungsverbrechen. 
Und wenn immer wieder an den Massenmord in Auschwitz erinnert wird, dürfen wir nicht 
verschweigen, daß die Zahl der Opfer bei der Vertreibung nach amtlichen, meist verschwiege-
nen Angaben, mehr als doppelt so hoch war wie in Auschwitz. Wir dürfen und wollen nicht 
Verbrechen gegen Verbrechen aufrechnen, aber es dient nicht der Wahrheit und Verständi-
gung, wenn geschichtliche Tatsachen verschwiegen oder gar geleugnet werden.  
Das Wort der Schrift: "Die Wahrheit wird euch freimachen" (Johannes 8, 32) gilt auch für die 
Geschichtsschreibung. 
Wir gedenken jedoch nicht nur unserer Toten, sondern auch unserer verlorenen Heimat. Wenn 
der Psalmist betet: "Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand ver-
dorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke. ..." (137, 
5 f.), können wir diese Worte sinngemäß auf unsere verlorene Heimat im Osten anwenden. 
Die Heimat im Osten - Mitteldeutschland ist nicht Ostdeutschland - und Südosten Europas, 
wohin Deutsche vor Jahrhunderten gerufen wurden, um das Land zu kultivieren, mußten wir 
nach dem Willen der Siegermächte in krassem Gegensatz zu geltendem Völkerrecht abtreten. 
Hier bewahrheitete sich wieder einmal das Wort: Wehe den Besiegten! 
Es war ein erschreckender Höhepunkt nationaler Würdelosigkeit und zugleich tiefsten 
Schmerzes für alle Heimatvertriebenen, als unsere Politiker und Parlamentarier die Abtretung 
uralten deutschen Landes mehrheitlich mit Beifall bedachten.  
Ein derartig schmähliches Verhalten wäre in keinem anderen Land auch nur vorstellbar, am 
wenigsten in den beiden Ländern, die weit mehr Angriffskriege geführt haben als Deutschland 
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und die Hauptnutznießer unserer Niederlage waren, Polen und Rußland. So wurde unser ver-
stümmeltes Vaterland zum Rumpfdeutschland, wie es Churchill in seinen Memoiren selber 
nannte, zum kleinsten Deutschland unserer Geschichte mit der größten Bevölkerungsdichte. 
Wenn dann Politiker behaupten, unser Land sei noch niemals in seiner Geschichte von so vie-
len befreundeten Ländern umgeben gewesen wie heute, mag dies der heute üblichen political 
correctness entsprechen, hat aber mit der Wahrheit und Wirklichkeit nichts zu tun.  
Der damalige deutsche Außenminister behauptete, wir hätten freiwillig auf ein Viertel deut-
schen Landes verzichtet, so als wäre es sein privates Eigentum, über das er nach Belieben ver-
fügen könne. In schroffem Gegensatz zu ihm erklärte der Bundeskanzler, ohne den Verzicht 
auf die Oder-Neiße-Gebiete hätten die europäischen Länder und die USA der deutschen Teil-
Wiedervereinigung nicht zugestimmt. Ist eine solche Nötigung die Handlungsweise von 
Freunden? 
Polen behauptet, ohne die deutschen Ostgebiete könne es nicht existieren. Dabei hatte Polen 
nach 1945 ohnehin nichts verloren, was es vor seinem Angriffskrieg gegen das geschwächte 
Rußland 1921 besessen hatte.  
Ein Blick in die Statistik von 1996 zeigt uns, daß auf jetzigem polnischen Gebiet 123,2 und in 
Rußland, das den nördlichen Teil Ostpreußens an sich gerissen hat, ganze 8,7 Menschen auf 
einem Quadratkilometer leben, während sich im verstümmelten Rumpfdeutschland 228 Men-
schen auf einem Quadratkilometer drängen. Zudem strömen seit Jahr und Tag Millionen Aus-
länder mit fremder Kultur und Religion in unser Land, das inzwischen zu einem multirassi-
schen, multiethnischen Schmelztiegel mit gewaltigem sozialen Sprengstoff wurde.  
Die "Welt am Sonntag" - gewiß kein Naziblatt - schrieb am 8.4.95: 
"Nicht mehr die Ausländer werden - ob gewollt oder nicht – 'integriert' - sondern umgekehrt. 
In immer mehr Städten sind die Ausländer gegenüber den deutschen Kindern längst in der 
Überzahl. Viele unserer Landsleute fragen sich, ob wir noch Herr im eigenen Haus sind." ... 
Da die Vertreibung gegen jegliches Völkerrecht verstieß, zutiefst unmenschlich ist und keine 
echte Versöhnung zustande kommen läßt, dürfen wir den Anspruch auf unsere verlorengegan-
gene Heimat nicht aufgeben. 
- Schon sehr bald nach dem furchtbaren Verbrechen der Massenvertreibung sagte Papst Pius 
XII., der große Freund der Deutschen, die Menschen, die zu Unrecht aus ihrer Heimat vertrie-
ben wurden, sollten wieder in ihre Heimat zurückkehren dürfen. 
- Die deutschen katholischen Bischöfe erklärten in ihrem Pastoralbrief an die heimatvertriebe-
nen Katholiken anläßlich der 40jährigen Wiederkehr der Charta der Heimatvertriebenen am 5. 
August 1990: 
"(Eine) alte jüdische Weisheit sagt: Das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung. Ver-
söhnung ist nicht durch Verdrängung historischer Fakten möglich. Gerade wir Deutschen sind 
dazu aufgerufen, alles zu tun, damit niemals wieder Unrecht zu Recht erklärt wird. Vertrei-
bung der alteingesessenen Bevölkerung ist eine Verletzung elementarer Menschenrechte, die 
nicht zu rechtfertigen ist, gleichgültig von wem oder wann sie geschieht. Heimatvertriebene 
wirken mit der Forderung nach Anerkennung der völkerrechtlichen Gegebenheiten dem Ein-
druck entgegen, daß sich Verbrechen lohne: wenn man nur lange genug wartet, werde dieses 
Unrecht schon zu Recht erklärt." 
Die grauenhaften Verbrechen bei den "ethnischen Säuberungen" im ehemaligen Jugoslawien, 
bei denen sich die Greuel in ähnlicher Weise wiederholten wie einst an den Deutschen im 
Osten und Südosten Europas, legen nahe, daß durch unübersehbare Zeichen die Völker nach-
denklich werden und gemeinsam zu Rate gehen, wie die größten Massenvertreibungen der 
Weltgeschichte wenigstens einigermaßen wiedergutgemacht werden können. 
- Papst Johannes Paul II. sagte über das schwere Schicksal der Heimatvertriebenen:  
"Sie haben ein Recht darauf, zu ihren Wurzeln zurückzukehren, heimzukehren in ihr Geburts-
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land mit seiner nationalen Souveränität, seinem Recht auf Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung. Sie haben ein Recht auf die kulturellen und geistlichen Beziehungen, die sie in ihrem 
Menschsein nähren und aufrecht erhalten. ..." 
Und darum, meine lieben Christen, sollen und dürfen wir kämpfen - nicht wie einst Korfanty 
mit seinen Terrorbanden in Oberschlesien - aber mit zäher Geduld, nicht um Zwietracht zu 
säen, sondern damit Wahrheit und Recht siegen, daß es zu einer gerechten Lösung im deut-
schen Osten kommt, damit wir mit den Völkern Osteuropas einen gerechten, dauerhaften 
Frieden erlangen. ... 
Immer wieder müssen wir daran erinnern, daß der völkerrechtswidrige Landraub keinen ehrli-
chen, dauerhaften Frieden möglich macht. So besteht hinsichtlich des Münchner Abkommens 
von 1938 seltene Einmütigkeit darüber, daß dieses von Anfang an nichtig sei. Gilt für den 
"freiwilligen" Verzicht auf den deutschen Osten etwas anderes?  
Dabei geht es keineswegs darum, die im deutschen Osten lebenden Polen und Russen zu ver-
treiben. Es ist genügend Platz dort für Deutsche, Polen und Russen. Wir können gemeinsam 
in unserer alten Heimat leben und bei allseits guten Willen könnte sich dieses Zusammenleben 
segensreich auswirken. Mir scheint, nur dann wird ein dauerhafter Friede in Europa möglich 
sein. 
In der Erklärung der deutschen Bischöfe zur Charta der Heimatvertriebenen heißt es: "Ver-
söhnung kann nicht durch Verdrängung historischer Fakten erreicht werden."  
Kein Volk dieser Erde hat jemals so nachhaltig und so unzählige Male seine Schuld aus ver-
gangenen Tagen bekannt wie das deutsche. So kam es, daß im vergangenen Jahr der estnische 
Präsident Lennart Meri am Tag der Heimat Deutschland als Canossa-Republik bezeichnete. 
Erst kürzlich äußerten sich hochrangige englische Politiker besorgt über den deutschen Natio-
nalmasochismus. So sagte Lord Marsh vor dem Oberhaus:  
"Es ist eine Tatsache, daß die deutsche Paranoia, d.h. Geistesgestörtheit, und das Schuldgefühl 
über die zwölf fürchterlichen Jahre zwischen 1933 und 1945 bereits übertrieben sind und ei-
nen unheilvollen Einfluß auf eine bestimmte Generation gehabt haben. Die Art und Weise, 
wie manche Deutsche diese Bürde tragen, ja - ich möchte dies nicht als beleidigend aufgefaßt 
wissen - sich in ihr suhlen, ist nicht gut für Deutschland und somit nicht gut für Europa." 
Es geht nicht um Leugnung und Verdrängung vergangener Schuld. Allerdings erfordert die 
Wahrheit, die eine echte Versöhnung erst möglich macht, daß auch Polen, Russen, Tschechen, 
Jugoslawen und wer auch immer in die zahllosen Verbrechen an deutschen Menschen ver-
strickt ist, vor aller Welt sich zur eigenen Schuld bekennt und gesteht. 
Auch von unserer Seite wurde himmelschreiendes Unrecht, wurden unvorstellbare Verbre-
chen begangen. Wir bitten unsere Opfer wir bitten das deutsche Volk um Vergebung. Dieses 
Eingeständnis kann und soll uns befähigen, einander die Hände zu reichen und miteinander in 
eine bessere Zukunft zu gehen.  
Gemeinsam wollen wir zu unserem himmlischen Vater beten: Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Amen.<<  
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 4. Juli 1998: >>Sejm verurteilt Ver-
triebenenerklärung des Bundestages  
... In ungewöhnlich scharfer Form hat das polnische Parlament am Freitag die Erklärung des 
Bundestages kritisiert. Die Resolution enthalte "Zweideutigkeiten" und "gefährliche Tenden-
zen", die nicht unwidersprochen bleiben dürften, heißt es in der nahezu einstimmig ange-
nommenen Entschließung des Sejm weiter. Die Resolution diene "nicht der sich gut entwik-
kelnden Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern". 
In seiner mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP angenommenen Erklärung hatte der Bun-
destag am 29. Mai bekräftigt, daß die Vertreibung von Deutschen nach dem Zweiten Welt-
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krieg aus Bonner Sicht völkerrechtswidrig war. ... 
Die Entschließung der polnischen Abgeordnetenkammer spiegelt die wachsende Unruhe in 
Polen über etwaige deutsche Forderungen nach Rückgabe ihres ehemaligen Immobilienbesit-
zes wider. Polen sieht die Vertreibung nicht als völkerrechtswidrig, sondern als Resultat der 
Potsdamer Konferenz der Siegermächte von 1945 an. Die polnischen Grenze und Eigentums-
rechte dürften auch bei einem Beitritt des Landes zur EU nicht angetastet werden. ... 
In einer ersten Reaktion wies der Bund der Vertriebenen (BdV) die polnische Kritik zurück. 
Damit habe der Sejm die Vertriebenen praktisch aus dem Versöhnungsprozeß ausgeschlossen, 
erklärte die BdV-Vorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach. Bundesau-
ßenminister Klaus Kinkel müsse jetzt dazu Stellung nehmen. "Auf diese Weise wird Polen 
den Weg nach Europa nicht gehen können." Steinbach hatte gegenüber der polnischen Nach-
richtenagentur PAP die Entschädigung von Heimatvertriebenen verlangt. ...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über den Be-
griff "Versöhnung" (x309/169): >>Was ist Versöhnung? 
Beim Verhör Jesu fragte Pilatus: Was ist Wahrheit? (Johannes 18,38). 
Nicht leichter zu beantworten ist die Frage: Was ist Versöhnung? 
Im Eingangkapitel wurde schon Paps Benedikt XVI. mit der Aussage zitiert, daß ohne der 
Kenntnis der Wahrheit Versöhnung nicht möglich sei. 
Auch Professor Alfred de Zayas, Historiker und Völkerrechtler, bestätigt aus seiner Sicht die 
Erkenntnis des Papstes: "Die Erörterung der Vertreibung der Deutschen hat eine eminente 
Bedeutung für die Gegenwart. Sie ist kein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte, wie nicht 
zuletzt die unverändert belasteten deutsch-polnischen Beziehungen zeigen.  
Ein bis zur Selbstverleugnung reichendes Entgegenkommen Deutschlands hat es nicht ver-
mocht, das unaufgearbeitete Trauma der Vertreibung, Enteignung und Grenzverschiebung als 
beherrschendes Thema der deutsch-polnischen Beziehungen zu überwinden. Diese Erfahrun-
gen der letzten Jahre bestätigt nur, was in den 90er-Jahren auch im deutsch-tschechischen 
Verhältnis zu beobachten war und dort latent weiterschwärt:  
Ohne eine wahrhaftige und völkerrechtlich saubere Aufarbeitung der Vertreibung gibt es nur 
Verdrängung, aber keine Versöhnung, die diesen Namen verdient." ...<<  
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 9. März 1999: >>Bonn und Prag 
wollen einen Schlußstrich 
Bundeskanzler Gerhard Schröder und der tschechische Ministerpräsident Milos Zeman wollen 
das Verhältnis beider Staaten "zukunftsorientiert ausbauen" und einen Schlußstrich unter die 
Ereignisse nach dem Kriegsende ziehen.  
Beide kamen am Montag in Bonn überein, daß die Vertreibung der sudentendeutschen die 
Beziehungen nicht mehr belasten solle. 
Schröder sagte, die Sudetendeutschen hätten das Recht, ihre kulturellen Eigenarten zu pflegen, 
aber keinen Einfluß auf die deutsche Außenpolitik. Daraufhin warf die CSU Schröder vor, er 
habe "das Schicksal von Millionen Heimatvertriebenen zu den Akten gelegt". ... 
Der Kanzler befürwortete "ohne Einschränkung" die Aufnahme Prags in die EU, ohne sich auf 
einen Termin festzulegen. Damit könne nach dem NATO-Beitritt eine dauerhafte Stabilisie-
rung in Richtung Osteuropa erreicht werden.<< 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Alfred M. de Zayas erklärte später (am 
22.08.2004) während einer Rede ("Tag der Danziger") in Lübeck (x851/...): >>... Der UNO-
Menschenrechts-Ausschuß, dessen Sekretär ich mehrere Jahre war, hat die Diskriminierung in 
der Gesetzgebung und in der Praxis der Wiedergutmachung in Tschechien wiederholte Male 
festgestellt - Diskriminierung gegenüber Tschechen, Juden, aber auch gegenüber Sudetendeut-
schen. ... 
Liegt es vielleicht daran, daß die deutsche Regierung dies nicht will, und so - anstatt das Völ-
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kerrecht zu behaupten, es eigentlich durch Diskriminierung korrumpiert - und den eigenen 
Landsleuten in den Rücken fällt? Diese Diskriminierung kann justiziabel sein - sowohl in 
Straßburg als auch in Genf.  
Zwar geschahen die Konfiskationen meistens 1945 - also lange vor der Erschaffung der Straß-
burger und Genfer Tribunale, was bedeuten würde, daß die Konfiskationen ratione temporis 
(erst ab ihrem Inkrafttreten) außerhalb der Kompetenz von diesen Organen liegen würden, der 
Tatbestand der Diskriminierung aber beinhaltet eine separate Handlung, eine neue Verletzung 
des Völkerrechts, die nach dem Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonvention 
und des UNO-Paktes über bürgerliche und politische Rechte geschehen ist und noch ge-
schieht. ... 
In der Tat, nimmer endet die Vertreibung, denn zur Zeit wird versucht den Vertriebenen, ihren 
Kindern und Enkelkindern ihrer Identität und Ihrer Ehre zu berauben. Nicht nur sind es die 
eigentlichen Täter, nämlich die Vertreiber-Staaten, sondern ist es auch die eigene deutsche 
Regierung, die den Vertriebenen den diplomatischen Schutz verweigert und der historischen 
Wahrheit für kurzfristige politische Strategien opfert, oder gar - so banal wie dies klingen mag 
- die Ehre und die Geschichte im Namen des Kapitals und des Geschäftes opfert. 
... Ich bezweifle, daß Frieden und Freundschaft in Europa auf der Basis von Verlogenheit auf-
gebaut werden können. Aber, wie Günther Grass einen anderen seiner Romane betitelte - das 
ist wohl "Ein weites Feld". ...<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 22. Mai 1999 (x887/...): >>Die un-
bewältigte Vergangenheit 
Heinz Nawratils "Schwarzbuch der Vertreibung" schließt eine peinliche Wissenslücke der 
Deutschen 
Obwohl hierzulande gleichsam eine Erinnerungswelle der anderen auf dem Fuße folgt, klafft 
doch bei den meisten deutschen Zeitgenossen über ein bestimmtes geschichtliches Ereignis 
eine schier unglaubliche Kenntnislücke: über die Vertreibung von über 15 Millionen Lands-
leuten zwischen 1945 und 1947. Die dabei zu Tode gekommenen Millionen finden auch nur 
selten historiographische Würdigung und verschwinden immer mehr in der Summe der "Opfer 
von Krieg und Verfolgung", der man pauschal am Volkstrauertag gedenkt.  
Die staatlichen politischen Treuhänder zeigen nicht nur Desinteresse an solcher Vergangen-
heitspflege, sie koppeln diesen geschichtlichen Zeitraum geradezu von der Gegenwart ab und 
ziehen den ansonsten streng verpönten "Schlußstrich". 
Gegen solche Geschichtsvergessenheit und nationale Indifferenz stellt sich das hier anzuzei-
gende Buch von Heinz Nawratil; ein fast hoffnungsloses Unterfangen, möchte man meinen. 
Der Autor, renommierter Jurist sudetendeutscher Herkunft und durch profunde zeitgeschicht-
liche Arbeiten in der Fachwelt anerkannt, bringt das Kunststück fertig, diese Herkulesaufgabe 
zu bewältigen. Klug bereitet er den Stoff auf und gliedert das "letzte Kapitel unbewältigter 
Vergangenheit", wie er die Deutschen-Vertreibung nach Kriegsende zutreffend nennt, in drei 
Hauptteile: "Tatbestand", "Motive" und "Bewältigung". 
Die Vertreibung geschah nach jahrhundertelanger Nachbarschaft in Mittel- und Osteuropa und 
hehren Versicherungen der Alliierten vor der Welt, daß die "Umsiedlung der deutschen Be-
völkerung" in "humaner Weise" durchgeführt werde. Massendeportationen, blutige Ausschrei-
tungen und Todesmärsche waren die Wirklichkeit und bestimmten das Geschehen zwischen 
Ostpreußen und der Batschka. 
Was die Sieger nachmalig vor ihrem Nürnberger Tribunal als Verbrechen anprangerten und 
hart bestraften, begingen Angehörige ihrer Verbündeten zur gleichen Zeit an den wehrlosen 
Deutschen auf dem Balkan, in der Tschechoslowakei und jenseits von Oder und westlicher 
Neiße. Die Namen Nemmersdorf, Lamsdorf, Aussig, Brünn und Kikinda sind den Überleben-
den Synonyme für grauenhafte Untaten - den nachgeborenen Zeitgenossen für gewöhnlich 
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aber nicht einmal als geographische Orte ein Begriff. Nawratil ruft sie in Gestalt von doku-
mentierten Berichten in Erinnerung und überläßt es der Seelenkraft des Lesers, sich die ge-
schilderten Scheußlichkeiten bis zum Ende zu vergegenwärtigen. Die Dokumente 12 bis 15 a 
stehen für diese Singularität im besonderen Maße. 
Daß sich der Autor aber in solchen Schilderungen nicht erschöpft, sondern um die Aufhellung 
der Motive müht, merkt man nach jedem seiner wiedergegebenen Berichte. Auch widerstrebt 
es ihm, durch die Beschreibung menschlicher Sadismen Eindruck zu machen.  
Schon gar nicht will er mit seinem "Schwarzbuch" irgendein Land anschwärzen oder be-
stimmte Völker stigmatisieren - der öffentliche Umgang mit und unter seinen Landsleuten ist 
ihm ein warnendes Beispiel - vielmehr geht es ihm erklärtermaßen darum, durch die doku-
mentierte Vergegenwärtigung der Deutschen-Vertreibung das folgenschwere Fehlverhalten 
der damals Verantwortlichen aufzuzeigen und zugleich deutlich zu machen, daß ein "Schluß-
strich" unter dieses "letzte Kapitel unbewältigter Vergangenheit" nur weitere Gewaltpolitiker 
dazu verführen muß, ethnische Probleme ähnlich blutig zu lösen. Eine Sorge, die durch die 
jüngsten Vorgänge auf dem Balkan mehr als berechtigt erscheint und keine opportunistische 
Abkehr von diesem Zeitabschnitt der jüngsten Geschichte duldet. 
Heinz Nawratil trieb noch ein weiteres Anliegen ans Schreibpult. Er verdeutlicht es mittelbar 
durch die Wiedergabe erschütternder Tagebuchnotizen des Geistlichen eines kommunisti-
schen Konzentrationslagers. Diese überliefern nach dem Eintrag des 4.500. Todesfalles, daß 
die auf den Gräbern der umgekommenen Deutschen aufgestellten Kreuze herausgerissen und 
zum Brennholz geworfen und die Grabhügel dem Erdboden gleichgemacht worden seien. In 
diesem pietätlosen Tun eine Parallele zum verbreiteten Verdrängen der Deutschen-
Vertreibung erblickend, möchte er mit seinem Buch "dazu beitragen, die Grabkreuze wieder 
aufzurichten und den Toten endlich die verdiente letzte Ehre zu erweisen". 
Nawratil geht den Ursachen für das große Informationsdefizit nach, das hierzulande - immer-
hin das Land der Opfer! - über die Vertreibung von über 15 Millionen Deutschen herrscht. Er 
stößt dabei auf unterschiedliche Gründe und Umstände. Sie reichen vom öffentlichen Desin-
teresse der deutschen Massenmedien bis zu offiziösen Distanzierungen der politischen Gewal-
tenträger von der moralisch-rechtlichen Aufarbeitung der Vertreibungsverbrechen. 
Heinz Nawratil führt deprimierende Beispiele für diese entsolidarisierenden Nachlässigkeiten 
der Regierenden an; etwa die Ablehnung von amtlicher Rechtshilfe bei der Verfolgung vom 
Vertreibungsverbrechen oder die jahrelange Nichtveröffentlichung einer einschlägigen Do-
kumentation des Bundesarchivs. Neuerdings wäre - gleichsam als Gipfel solcher Obhutsver-
letzung - noch die jüngste "Schlußstrich"-Bemerkung des amtierenden Bundeskanzlers hinzu-
gekommen und hätte das Maß der Vernachlässigungen voll gemacht.  
Denn mit der Erklärung, daß die "aktuellen gegenseitigen Beziehungen nicht durch Forderun-
gen aus der Vergangenheit belastet werden" sollen, läßt man die Vertriebenen mit dem Ver-
langen nach Wiedergutmachung des ihnen angetanen Unrechts allein stehen. Private Klagen 
um Erstattung des konfiszierten Eigentums stünden den Vertriebenen schließlich frei, sucht 
man sich nachträglich von Schuld freizusprechen.  
Als ob man nicht wüßte, daß Prag die totale Enteignung der Sudetendeutschen als "legitimen 
Akt" betrachtet und mit der deutschen "Kollektivverantwortung" begründet. Und das alles vor 
dem Hintergrund der vielgepriesenen "Deutsch-tschechischen Versöhnungserklärung" von 
1997/98, in welcher die deutsche Seite die tschechische "Rechtsauffassung" ausdrücklich "re-
spektiert". 
Der promovierte Jurist Nawratil nimmt auf diese Tatsachen und Unzumutbarkeiten Bezug und 
weist mit bitterer Ironie auf die Tatsache hin, "daß sich zur gleichen Zeit in Den Haag Serben 
vor Gericht verantworten müssen, die 1992 bis 1995 in Bosnien Gleiches getan haben wie 
viele Tschechen 1945 und 1946 in Böhmen", um mit dem biblischen Spruch zu kommentie-
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ren: "Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, beides ist dem Herrn ein Greuel". 
Bei solcherlei "Aufarbeitung" der Geschichte verwundert es nicht, daß man mit Nawratil die 
Deutschen-Vertreibung auch über 50 Jahre danach noch einen "unbekannten Völkermord" 
nennen muß. 
Auf der Spurensuche nach den Hintergründen derartiger geschichtlicher Selbstvergessenheit 
der Deutschen fördert der Autor so manche Besonderheit zutage, die der Zeitgenosse fast nur 
hierzulande antreffen konnte. Sie beginnen bei der Ausnahme-Situation der totalen Niederlage 
1945 und reichen bis zur nationalen Verinnerlichung schier aller erhobenen Anklagen und 
Schuldzuweisungen der einstigen Gegner.  
Sie gehen mittlerweile so weit, daß man sogar Ausländer zurechtweist, wenn sie die Deut-
schen von einem übertriebenen Schuldkomplex lösen wollen. Nawratil erinnert in diesem Zu-
sammenhang an US-Präsident Reagans Ermunterung an die Deutschen, sich nicht von Kollek-
tivschuldtönen niederdrücken zu lassen, zumal sich "die Mehrheit nicht mehr an den Welt-
krieg entsinnen könne". 
Prompt fuhr ihm ein leitender Bediensteter des "Deutschen Informationszentrums" über den 
Mund und spielte den Appell Reagans mit der Bemerkung herunter, "der Präsident habe sich 
von Emotionen hinreißen lassen". Als ob der amerikanische Staatschef eines deutschen Vor-
munds bedurft und nicht gewußt hätte, was er gesagt habe. Deutsche Reaktionen auf ausländi-
sche Fairneß, die für viele krankhaft starre Züge annehmen. Im britischen Oberhaus sprach 
man angesichts solchen Verhaltens der Deutschen von der "Sucht, sich in Selbstbeschuldi-
gungen zu suhlen".  
Die gerade laufende Fernsehserie über "Unser Jahrhundert" liefert geradezu ein Paradebeispiel 
für diesen absonderlichen Hang zur nationalen Selbstbezichtigung. Dächte man noch in über-
holten Propaganda-Kategorien, hätten sich die einstigen Kriegsgegner keine besseren Exkul-
patoren (Schuldbefreier) für ihre Fehler und Kriegsrechtsverletzungen wünschen können.  
Da wurde selbst der Terrorangriff auf Dresden zur menschenfreundlichen "Kriegsverkür-
zungsaktion" und erschien die ausgebombte Zivilbevölkerung am Schluß fast selbst schuld am 
erlittenen Schicksal. Nawratil macht einen "Wegbegleiter" dieser wunderlichen "Vergangen-
heitsbewältiger" aus, die auch die Nachkriegsverbrechen noch dem Volk der Opfer zurechnen: 
den Redner zum 8. Mai 1985, der seinen Landsleuten am 40. Jahrestag des Kriegsendes klar-
machte: "… wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und 
Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jeder Gewaltherrschaft, 
die zum Kriege führte."  
Der Autor konstatiert scharfsichtig, daß diese Geschichtsdeutung ganz bestimmten Ideologen 
hierzulande auffallend gut gefiel und als epochale Erkenntnis alsbald kanonisiert wurde. Daß 
der damalige bayerische Ministerpräsident Strauß eine ungleich bemerkenswertere Rede zum 
gleichen Anlaß hielt, ging im allgemeinen Zeitgeiststrom unter. 
Bleibt die Frage, ob es gleichsam "deutsches Schicksal" ist, Zerknirschungsmentalität zu ha-
ben und jede politische Chance als von vornherein verbotene Versuchung ablehnen zu müs-
sen. 
Heinz Nawratil greift sie in seinem abschließenden "Ausblick" auf und exemplifiziert seine 
Antwort an Schicksal und gebotenen Möglichkeiten Ostpreußens, die sich in den frühen neun-
ziger Jahren erschlossen hatten. Da stand nach seinen Informationen der Rückkauf des nördli-
chen Ostpreußens für Deutschland im Bereich des Machbaren; und zwar gegen eine "Summe 
in doppelter Höhe des späteren deutschen Golfkriegsbeitrags". 
Nawratils Bilanz: "Der Rückkauf Ostpreußens hätte niemandem geschadet und allen Beteilig-
ten genützt", nämlich: "Bonn spart gewaltige Summen für die Aufnahme der rußlanddeut-
schen Spätaussiedler; Moskau erhält die willkommene Soforthilfe; die Rußlanddeutschen be-
kommen wieder eine lebenswerte Umwelt und die überfällige Wiedergutmachung; den ver-
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triebenen Ostpreußen wird ihr Opferstatus bescheinigt, und sie haben die Chance, im Land 
ihrer Väter beim Aufbau mitzuhelfen; die Balten gewinnen an Sicherheit; die Deutschen ge-
winnen die kostbarste Ressource, die ein Volk hat, nämlich Grund und Boden und: die Welt 
sieht an diesem Beispiel, daß Völkervertreibung und Völkermord nicht das letzte Wort der 
Geschichte sein müssen." 
Bekanntlich wurde nichts daraus, und die Akten darüber sind noch unter Verschluß. Die da-
mals agierenden Verantwortungsträger leben noch und könnten Licht in das Dunkel der Mut-
maßungen bringen. Man darf gespannt sein, ob sie es tun werden. 
Der wahrheitsgetreuen Erhellung der Vergangenheit wegen wäre es sehr zu wünschen; auch 
um den möglichen Preis eines politischen Eingeständnisses, auf daß sich nicht ein weiteres 
Mal eines von Parkinsons Gesetzen erfüllt, nach dem sich "ein Vakuum, geschaffen durch 
fehlende Kommunikation, in kürzester Zeit mit falscher Darstellung und Gerücht füllt". 
Heinz Nawratil tat sein Bestes, dieses Gesetz mit seinem "Schwarzbuch" außer Kraft zu set-
zen. Es liegt jetzt an den Zeitgenossen, die ihnen damit gebotene Gelegenheit einer ehrlichen 
Aufarbeitung der Vergangenheit zu nutzen und nach dem Buch zu greifen. ... 
Heinz Nawratil: "Schwarzbuch der Vertreibung 1945 bis 1948. Das letzte Kapitel unbewältig-
ter Vergangenheit", ... München 1999 ...<< 
Dr. Wolfgang Thüne (stellvertretender Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen) schrieb 
anläßlich des Tages der Heimat 1999 in der Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" am 4. Sep-
tember 1999 (x887/...): >>Menschenrechte sind unteilbar 
50 Jahre Rechtsstaat oder: Grundgesetz, was haben sie mit dir gemacht? ... 
Wer außer den direkt Betroffenen, den deutschen Heimatvertriebenen, ist besser in der Lage, 
die "Erfolgsgeschichte Rechtsstaat" objektiv und unabhängig von parteipolitischen Präferen-
zen kritisch zu hinterfragen? Sie begann mit dem Auftrag der drei westalliierten Militärgou-
verneure, eine föderale Verfassung zu entwerfen. Hierzu wurde der vom 10. bis 23. August 
1948 tagende Herrenchiemseer Verfassungskonvent einberufen.  
Unter dem frischen Eindruck der massiven Verletzungen der "Würde des Menschen" wurde 
das Gebot der Unantastbarkeit der Menschenwürde an den Anfang des Grundgesetzes gestellt: 
"Die Würde des Menschen ist unantastbar!" Damit war es dem Staat grundsätzlich verboten, 
den Menschen wieder zum Objekt staatlichen Handelns zu machen, und zwar durch eine Be-
handlung, die Ausdruck der Verächtlichmachung der Person ist. Damit wurde aber auch zum 
Ausdruck gebracht, daß die "Verfassung" wie der Staat um des Menschen willen da ist und 
nicht umgekehrt. 
In den Artikeln 2 bis 17 des Grundgesetzes sind weitere Grundrechte aufgezählt, darunter das 
Grundrecht auf Eigentum und Erbe. Auch dieses ist unantastbar und vom Staat zu achten und 
zu schützen. Gerade das Grundrecht auf Eigentum und Erbe ist aufs engste gekoppelt mit der 
Menschenwürde, weil mit ihm auch die Grundrechte auf Freiheit und Selbstbestimmung un-
trennbar verbunden sind.  
Schützt der Staat die Grundrechte seiner Bürger nicht, klammert er sie aus politischer Oppor-
tunität aus (weil, wie oft gesagt wird, man die Zukunft nicht mit den Problemen der Vergan-
genheit belasten will), dann unterminiert er seinen Anspruch, ein Rechtsstaat zu sein. Er ver-
letzt aktiv das Rechtsgut "Menschenwürde". Er verletzt ebenso das "Friedensgebot", indem er 
gewissen Volksgruppen den Rechtsschutz versagt, denn der innergesellschaftliche Frieden 
beruht auf dem Grundsatz "iustitia fiat pax", Gerechtigkeit schafft Frieden. 
Die Grundrechte sind etwas völlig anderes als "Grundwerte" oder "Staatsziele". Diese passen 
sich dem mehrheitlich-demokratischen Zeitklima an. Die Stärke der Grundrechte liegt in ihrer 
Unveränderlichkeit. Es sind Naturrechte oder von Gott gegebene Rechte, in die der Mensch 
nicht eingreifen darf, wenn er im Menschen nicht das Humanum verletzen will.  
Günter Düring schreibt zu Recht zu Artikel 1 des Grundgesetzes: "Jeder Mensch ist Mensch 
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kraft seines Geistes, der ihn abhebt von der unpersönlichen Natur und ihn aus eigener Ent-
scheidung dazu befähigt, seiner selbst bewußt zu werden, sich selbst zu bestimmen und sich 
und die Umwelt zu gestalten." Die Menschenwürde ist immer dann getroffen, wenn der kon-
krete Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren und vertreibbaren Größe 
herabgewürdigt wird.  
Die Ost- und Sudetendeutschen wurden von fremden Staaten vertrieben, und vom eigenen 
"Rechtsstaat" wird ihnen das die Menschenwürde begründende Recht auf Selbstbestimmung 
verwehrt. Beim Versuch, ihre Eigentums- und Erbrechte gegenüber den Vertreibern einzufor-
dern, wird aus politischer Berechnung der "diplomatische Schutz" verwehrt. Man wendet sich 
von der unbequemen Wahrheit ab, richtet den Blick in politisch-ideologische Traumwelten. 
Des Rechtsstaatsprinzips völlig unwürdig bezeichnete der Außenminister Joseph (genannt 
"Joschka") Fischer (Grüne) bei seinem ersten Auslandsbesuch im Oktober 1998 in Warschau 
die Forderung der Vertriebenen nach Entschädigung für das 1945 willkürlich enteignete und 
konfiszierte Privateigentum. Dies sei "anachronistisch und absurd". Gegenüber der tschechi-
schen Regierung erklärte der damalige Staatsminister Günter Verheugen (SPD) am 5. Dezem-
ber 1998, daß die Bundesregierung "gegenüber der tschechischen Regierung keine Vermö-
gensansprüche geltend machen" werde.  
Dazu ist zu sagen: Wenn der Staat auf "seinen" Staatsbesitz verzichtet, ist das seine Sache, 
obgleich er damit dem Wohl des Volkes nicht unbedingt dient, aber der Staat darf sich auf 
keinen Fall der Schutzpflicht der Grundrechte seiner Bürger entziehen, ihnen den diplomati-
schen Schutz verwehren. Auch der Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) erklärte gegen-
über dem tschechischen Ministerpräsident Zeman, daß man aus Vertreibung und Enteignung 
keine Ansprüche mehr stellen werde. 
Nur der heftige Protest der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB 
(CDU), und die Drohung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, "Sammel-Entschädigungs-
klagen" nach jüdischem Vorbild gegen tschechische Besitznehmer und Unternehmen anzu-
strengen, aber auch gegen die Bundesrepublik Deutschland, führten zu einem Einlenken.  
Man besann sich des Rechts und erklärte seitens der rotgrünen Bundesregierung am 2. Februar 
1999: "Die Bundesregierung sieht die Vertreibung der Deutschen und die entschädigungslose 
Einziehung deutschen Vermögens als völkerrechtswidrig an. Sie vertritt diesen Standpunkt 
auch gegenüber Polen und der CSFR. Bei den Verhandlungen mit der Republik Polen über 
den Vertrag vom 17. Juli 1991 sowie mit der CSFR über den Vertrag vom 27. Februar 1992 
hat die Bundesregierung diese Auffassung deutlich gemacht. ...  
Hieraus folgt, daß die Bundesregierung auch nicht auf vermögensrechtliche Ansprüche Deut-
scher gegenüber den genannten Staaten verzichtet hat."  
Damit hat sich Berlin zwar formal den geltenden Grund-, Menschen- und Völkerrechtsnormen 
gebeugt, sich dem direkten Entschädigungszugriff durch die Betroffenen aber juristisch ge-
schickt entzogen und jegliches Handeln in ihr staatliches Ermessen gestellt. Faktisch tut sich 
absolut nichts, die Vermögensfragen werden weiterhin für "offen" erklärt. 
Diese Diskussion läßt einem aufmerksamen Beobachter deutlich werden, auf welch schwan-
kendem Boden unser "Rechtsstaat" steht und wie gefährdet er ist. Wie so oft in der Geschichte 
läuft er Gefahr, die Würde des Menschen auf dem Altar vermeintlicher staatlicher Interessen 
zu opfern und sich an der "Verfassung" zu versündigen.  
Seit 2.000 Jahren gilt sowohl für den Staat als auch den Privatmann der hehre Satz des römi-
schen Rechts: Niemand kann mehr Rechte übertragen als ihm selbst gehören. Umgekehrt: 
Niemand kann auf etwas verzichten, das ihm gar nicht gehört. Die Grundrechte sind Individu-
alrechte, über die der Staat nicht verfügen darf. Er hat sie zu achten und zu schützen, das ist 
der Auftrag des Bürgers an "seinen" Staat. Wenn der Staat aufgrund seiner Machthoheit ab-
sichtlich gegen die eine ihm obliegende Sorgfaltspflicht verstößt, dann macht er sich einer 
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regulären Amtspflichtverletzung seinen Bürgern gegenüber schuldig und ist zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet. 
Bei allen "Ostverträgen" wurde Artikel 25 des Grundgesetzes ignoriert, der besagt, daß das 
Völkerrecht nicht nur Bestandteil des Bundesrechts ist, sondern ihm sogar im Range vorgeht. 
Das Recht auf die angestammte Heimat ist ebenso wie das daraus resultierende Recht auf 
Rückkehr oder das Recht auf Restitution anerkanntes Völkerrecht. Die Haager Landkriegs-
ordnung aus dem Jahre 1907 verbietet es dem Besatzer, das Privateigentum einzuziehen und 
die Menschen kollektiv aus der Heimat zu vertreiben.  
Das Nürnberger Militärtribunal kennzeichnete 1945 Deportationen und Vertreibungen nicht 
nur als Kriegsverbrechen, sondern als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen bezeichnete die "Prinzipien von Nürnberg" als allgemein-
gültig und erklärte Vertreibungen generell zu unverjährbaren Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit. Auch Zwangsumsiedlungen sind Vertreibungen, auch wenn, wie im Potsdamer Ab-
kommen vom August 1945 gefordert wird, sie "human" erfolgen sollten. Es gibt keine "hu-
mane" Vertreibung, keinen "humanen" Völkermord (Genozid)! 
Der bei den Vereinten Nationen in Genf tätige amerikanische Völkerrechtler Prof. Alfred de 
Zayas schrieb im Ostpreußenblatt vom 6. September 1991: "Völkerrechtlich gesehen verjäh-
ren weder Verbrechen gegen die Menschlichkeit noch Völkermord. Auch wenn die meisten 
Täter bereits verstorben sind: Ihre Verbrechen sind nicht verjährt. Was die staatliche Verant-
wortung bzw. Haftung betrifft, so ist sie keineswegs erloschen. Ferner sind die Menschenrech-
te der Opfer zu berücksichtigen. Ubi ius, ibi remedium (wo Recht gilt, da ist auch Abhilfe zu 
schaffen ...). Es muß eine Reparation für die Opfer geben."  
In der Paulskirche rief der UN-Hochkommissar für das Flüchtlingswesen den Heimatvertrie-
benen zu: "Ihnen, also den Betroffenen, möchte ich sagen: Beharren und bestehen Sie auf Ih-
ren Menschenrechten, denn sie werden anerkannt."  
Ein zentrales Menschenrecht ist das Recht auf Eigentum und Erbe, das gekoppelt ist mit dem 
Recht des Menschen auf die Früchte seiner Arbeit. Hierzu äußerte sich Papst Leo XIII. in der 
Enzyklika Rerum Novarum, Nr. 7:  
"Warum plagt sich denn der Arbeiter? Doch wohl, um Wirtschaftsgüter zu erringen und dar-
über nach seinem Willen zu verfügen. Weswegen stellt er denn Geist und Hände einem ande-
ren zur Verfügung? Er will dadurch Güter erwirtschaften, die er braucht, um ein menschen-
würdiges Dasein zu führen ... Lebt ein Arbeiter karg und erspart sich dadurch ein Sümmchen, 
um damit ein Grundstück zu kaufen, in der Absicht, seinem Arbeitsertrag eine gesicherte 
Form zu geben, so ist eben dieses Grundstück nichts anderes als der Lohn in veränderter 
Form. Dieses Grundstück ist also genau so in seinem Besitzrecht wie der unmittelbare Ar-
beitslohn." 
Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Antje Vollmer (Grüne), mahnt die Heimat-
vertriebenen hingegen, nicht länger die "Rächer der Enterbten" zu spielen. Rechtsstaatlich 
gesinnte Zeitgenossen können hier nur ein abgrundtiefes Defizit an Rechtskenntnis und Ach-
tung vor der Menschenwürde feststellen. Dagegen erklärte der Europäische Rat der Staats- 
und Regierungschefs am 22. Juni 1993 in Kopenhagen: "Als Voraussetzung für die Mitglied-
schaft (in der EU, die Redaktion) muß der Beitrittskandidat eine institutionelle Stabilität als 
Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschen-
rechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten verwirklicht haben."  
Das Europäische Parlament fordert folgerichtig die Aufhebung der Benesch-Dekrete. Der 
Deutsche Bundestag aber bringt hierzu nicht den Mut auf. In diesem Punkt war es klug und 
weise, schon in der "Charta der Heimatvertriebenen" von 1950 auf "Europa" zu setzen.  
Aber nicht nur die Benesch-Dekrete sind unerträglicher Rechtsbruch, dies gilt auch für die 
Bierut-Dekrete! Am 5. März 1945 wurde das in "Polen" zurückgelassene bewegliche und un-
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bewegliche Vermögen einfach entschädigungslos unter bewußter Verletzung des 7. Gebots 
beschlagnahmt. Und schon am 14. März 1945 übernimmt das Bierut-Polen die Gebietshoheit 
über die besetzten deutschen Ostgebiete. Diese Annexion erfolgte, obgleich die Siegermächte 
erklärten, daß das Deutsche Reich nicht untergegangen sei, lediglich in seinen Grenzen vom 
31. Dezember 1937 in Besatzungszonen aufgeteilt werde. 
Die Heimatvertriebenen brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, sie sollten sich dies 
auch nicht einreden lassen, wenn sie redlich ihr Recht auf Eigentum und Erbe einfordern und 
einklagen. Vertreibungen hören nämlich dann - und erst dann - auf, wenn sich die Vertreiber 
nicht länger an den Früchten fremder Arbeit bereichern können, wenn sich Vertreibung er-
stens nicht lohnt und zweitens vor Menschenrechtstribunalen geahndet und bestraft wird.  
Die Landsmannschaft Ostpreußen wird überleben, wenn sie sich weiterhin und verstärkt als 
Menschenrechtsorganisation versteht und gegen Völkermord jedweder Art unerschrocken an-
geht. Für diese Aufgabe ist sicher auch unsere Jugend zu begeistern und zu gewinnen. Die 
Ostpreußen brauchen wahrlich nicht den Blick auf die Wahrheit zu scheuen, denn das Recht 
steht unverbrüchlich auf ihrer Seite.<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 22. Mai 2000: >>Vertriebene for-
dern eine Entschädigung  
Die Forderung von Vertriebenen nach Entschädigung für "sudetendeutsche Opfer tschechi-
scher Gewalt" droht das deutsch-tschechische Verhältnis zu belasten. ...  
Der Bund der Vertriebenen (BdV) hat in Berlin zur Diskussion über die Entschädigung von 
deutschen Vertriebenen aufgefordert. Polen, Tschechien und Slowenien müssen sich "den ma-
teriellen Folgen der völkerrechtswidrigen Vertreibung und Enteignung" von Millionen Deut-
schen nach 1945 stellen, verlangte BdV-Präsidentin Erika Steinbach auf der Bundesversamm-
lung. Unterdessen forderte die Sudetendeutsche Landsmannschaft von dem deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds eine Entschädigung für erlittenes Unrecht. ... 
Edmund Stoiber sagte ...: "Ich halte das Anliegen für gerechtfertigt." Die "barsche Haltung" 
Außenminister Joschka Fischers sei ihm völlig unverständlich. Fischer hatte gegenüber der 
"Süddeutschen Zeitung" gesagt, der Vorstoß der Sudetendeutschen verletze "massiv" deutsche 
Interessen und sei "kontraproduktiv". 
Der Referatsleiter im tschechischen Außenministerium, Jiri Sitler, sagte: "Tschechien über-
schätzt den Vorstoß nicht." Er wisse aber nicht, "ob es gerade jetzt klug ist, aus Deutschland 
Forderungen zu stellen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben".<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 8. Juli 2000 (x887/...): >>Bundes-
tag debattierte über Benesch-Dekrete und Wiedergutmachung / Vollmer attackiert Ver-
triebene  
Die Abgeordnete Petra Ernstberger (SPD) nahm zu den Benesch-Dekreten Stellung: "Natür-
lich sind die Passagen in diesen Dekreten, die die Vertreibung betreffen, ein Punkt, der zu Kri-
tik Anlaß gibt. Die Dekrete, die sich auf Vertreibung, Ausbürgerung und Enteignung von 
Deutschen in der ehemaligen Tschechoslowakei beziehen, sind nach wie vor völkerrechtswid-
rig. Dies ist gegenüber der tschechischen Regierung stets deutlich gemacht worden. Es handelt 
sich um unterschiedliche Rechtsordnungen, zu denen es unterschiedliche Rechtsauffassungen 
gibt." 
Zur Aufnahme Tschechiens in die EU sagte sie: "Dabei werden wir Tschechien ohne Ein-
schränkungen und ohne bilaterale Vorbedingungen unterstützen." 
Zu den Vertriebenen als Opfer eventueller Entschädigungen: "Im Schatten der Entschädi-
gungsforderungen für die NS-Zwangsarbeiter, die die nationalen Emotionen bei uns ohnehin 
zum Kochen bringen, unterstützen bayerische Politiker, um ein bestimmtes Klientel zu befrie-
digen, eine Forderung, die die Integration in Europa gefährdet. 
So fordert der Bayerische Landtag die Bundesregierung auf, die offenen Fragen des Vermö-
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gens in einem rechtlichen Verfahren zu lösen. Dies werden wir nicht unterstützen." 
Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenenabgeordneten in der CDU/CSU, Hartmut Ko-
schyk, begründete den Antrag mit dem Hinweis auf die menschenrechtlichen Aspekte noch 
fortgeltender Vertreibungsdekrete, die in einer europäischen Rechts- und Wertegemeinschaft 
keinen Platz mehr haben dürften: 
"Wir verkennen nicht, daß es bei unseren östlichen Nachbarländern sehr hoffnungsvolle An-
sätze gibt, sich auch dem schwierigsten Kapitel der eigenen Geschichte, nämlich der Vertrei-
bung der Deutschen, ehrlich zu stellen. Der Berater des ehemaligen tschechischen Minister-
präsidenten Klaus, Bohumil Dolezal, hat an die tschechische Seite appelliert, gegenüber den 
deutschen Vertriebenen einen Akt der Entschuldigung und des aufeinander Zugehens zu un-
ternehmen und einen Versöhnungsfonds zur Entschädigung der deutschen Vertriebenen einzu-
richten. 
Aber wir können und dürfen die Augen nicht davor verschließen, daß die diskriminierenden 
Unrechtsdekrete bei unseren Nachbarländern auch von ranghohen Rechtspersönlichkeiten als 
nach wie vor in Kraft betrachtet werden." 
Die Abgeordnete Antje Vollmer (Grüne) vertrat heftig Positionen zugunsten Tschechiens und 
gegen die Sudetendeutschen. Sie griff auch die Präsidentin des BdV, Erika Steinbach, an, so 
daß diese sich zu einer Kurzintervention veranlaßt sah. Antje Vollmer sagte: 
"Die Deutsch-Tschechische Erklärung war ein Versprechen, den Tschechen den Weg nach 
Europa nicht zu versperren. Dieses Versprechen - das hat Gerhard Schröder, noch einmal aus-
drücklich gesagt - werden wir durch keine Frage belasten lassen, welche Frage auch immer." 
Zur Entschädigung sudetendeutscher Opfer meinte Vollmer: 
"Ich weiß aber, daß es in diesem Fall eine direkte Initiative für diesen Antrag durch den Mini-
sterpräsidenten Stoiber gegeben hat. Aber nicht nur das, sondern er hat seit dem Jahre 1998 in 
verschiedenen Gruppen der Landsmannschaft darum geworben, daß Anträge von sudetendeut-
schen Opfern tschechischer Gewalt organisiert gesammelt werden. Es waren keine einzelnen 
Menschen, die sich an den Zukunftsfonds gewandt haben, sondern es war eine organisierte 
politische Aktion. Diese Bildung von Kollektiven von Opfern finde ich in diesem Verhältnis 
nicht mehr statthaft. 
Ebenso maßlos, unverständlich und nicht mehr statthaft finde ich die Begründung dieser Akti-
on, nämlich sich an die öffentliche Debatte über die Zwangsarbeiterentschädigung anzuhän-
gen. 
Wir wissen doch, wie schwer es ist, die Zwangsarbeiterentschädigung durchzubringen. Wir 
wissen, wie schwer es ist, dafür die Zustimmung der Bevölkerung zu bekommen. Da wird 
gesagt: Es sollen nicht nur immer die anderen an die Deutschen herantreten; vielmehr hätten 
auch wir Deutschen etwas zu fordern! Das ist innenpolitisch sehr gefährlich. 
Ich möchte eine dringende Bitte an die Vertriebenenverbände richten. Ich finde, daß der Be-
griff "Vertreibung" nach 50 Jahren gelungener Demokratie für eine Gruppe nicht mehr identi-
tätsstiftend ist. 
Das Thema der Vertreibung gehört in das Museum der deutschen Geschichte, in das Museum 
der Zeitgeschichte; das gehört in die Hände von Wissenschaftlern, Forschern und Museums-
leuten. Da gehört es hin. 
Das ist auch eine Antwort an Sie, Frau Steinbach. Wir werden Sie nicht unterstützen, wenn 
Sie diese gigantische zentrale Gedächtnisstätte in Berlin haben wollen." 
Erika Steinbach, CDU/CSU: 
"Wir können miteinander feststellen, daß sich zwischen den Staaten östlich und südöstlich 
unserer Grenzen und unserem eigenen Land innerhalb eines Jahrzehnts unendlich vieles zum 
Positiven gewandelt hat. Es gibt inzwischen auf allen Ebenen sehr viel mehr Gemeinsamkei-
ten als Trennendes, auch zwischen den vertriebenen Deutschen und denen, aus deren Ländern 
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sie vertrieben worden sind. 
Ich füge ausdrücklich hinzu: Die heutigen Regierungen in Polen, in Tschechien, in Ungarn 
und in anderen Ländern sind keine Regierungen, die dafür verantwortlich sind, daß es Vertrei-
bungen gegeben hat. Aber es gibt schon eine Verantwortung, Dinge aus den Gesetzeswerken 
zu eliminieren, die Vertreibung im Grunde genommen heute noch absegnen. 
Eine Demokratie kann doch nicht leben und fruchtbar in der Zukunft wirken, wenn in ihren 
Gesetzeswerken Passagen enthalten sind, die Völkerrechtswidrigkeiten begründet haben und 
auch bis heute noch abdecken. Wenn es bis zum heutigen Tage in der Tschechischen Republik 
ein Amnestiegesetz gibt, das ausdrücklich Täter straffrei stellt, die Frauen und Kinder erschla-
gen haben, dann ist dessen Abschaffung eine Hausaufgabe, die in einem solchen Land erledigt 
werden muß. 
Ich habe in Gesprächen in Prag und in Warschau festgestellt, daß die junge Generation in die-
sen Ländern sehr offen mit dieser Thematik umgeht. Mir hat ein junger tschechischer Student 
gesagt: Ich möchte, daß meine Kinder wissen, daß hier Deutsche gelebt haben, ich möchte, 
daß meine Kinder wissen, daß wir sie vertrieben haben, und ich möchte, daß wir dann mitein-
ander in Frieden leben. 
So wie es zwingend zu unserer deutschen Geschichte gehört, unsere eigene finstere Vergan-
genheit aufzuarbeiten, so ist es auch eine Aufgabe in unseren östlichen Nachbarländern, sich 
mit der eigenen Vergangenheit so auseinanderzusetzen, daß daraus am Ende ein Friedenspo-
tential geschaffen werden kann. 
Frau Kollegin Vollmer, Sie haben die Forderungen der Sudetendeutschen an den deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds eindringlich angesprochen. Es war doch eine Aufforderung des 
Außenministers Fischer, daß die sudetendeutschen Sozialwerke Anträge stellen mögen. Wenn 
dieser Aufforderung nachgekommen wird, dann kann man doch eine Landsmannschaft nicht 
dafür verurteilen, daß ein solcher Appell umgesetzt wird. Da verstehe ich die Welt dann doch 
nicht mehr. Wir sollten miteinander sehen, daß wir natürlicherweise die positiven Elemente, 
die es gibt, mehr hervorheben als das, was uns trennt. 
Aber das, was uns trennt, ist bei gutem Willen miteinander zu überwinden, auch mit den Ver-
triebenen. Die Vertriebenen wollen das ja auch gemeinsam mit den Nachbarstaaten überwin-
den." 
Die Abgeordnete Vollmer warf Erika Steinbach in ihrer Erwiderung vor, keine Lösung zu 
wollen, sondern das Thema in der Diskussion zu halten. Dann kritisierte sie, daß sich die 
BdV-Präsidentin um Unterstützung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für das Zen-
trum gegen Vertreibungen bemüht hatte: 
"Die Art und Weise, wie Sie immer wieder andere Menschen für Ihre Aktionen in Anspruch 
nehmen, ist unmöglich. Ich finde es unglaublich, daß Sie jemanden wie György Konrad für 
dieses gigantische Unternehmen eines Hauses der Vertriebenen mitten im Zentrum von Berlin 
- am liebsten noch im Staatsratsgebäude - in Anspruch nehmen wollen." 
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Zöpel erklärte, daß die Versöhnung zwischen Tsche-
chien und Deutschen aus vielfältigen Gründen eindeutig schwieriger sei als die mit anderen 
Nachbarn in Osteuropa, zum Beispiel Polen. 
In einem sensiblen Verhältnis sei es wichtig, die in den Reaktionen zum Ausdruck gebrachten 
Ängste aufzunehmen, die für die weitere Entwicklung schädlich sein könnten, und keine noch 
so klugen und nach dem Maßstab des Völkerrechts nicht von vornherein falschen Überlegun-
gen in aktuelle Bundestagsresolutionen zu gießen: 
"Unsere Bewertung lautet: Sie hätten länger nachdenken sollen, bevor Sie einen solchen An-
trag einbringen. Sie wissen, daß er in Tschechien keine Wirkung erzielen wird; statt dessen 
hat er dort Ängste und Schwierigkeiten ausgelöst. 
Das alles geschieht - daran sollten Sie sich erinnern - nach den Wellen, die ein entsprechender 
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Antrag in der letzten Legislaturperiode in Polen ausgelöst hat. Mit welchem Engagement 
mußte die hochverehrte Präsidentin der letzten Legislaturperiode, Frau Professor Süssmuth, in 
Polen die Ängste und die Gefühle besänftigen, die ein solcher Antrag ausgelöst hatte. Hierin 
liegt das Problem. 
Wir sind in jeder Beziehung bemüht, das weiterzuentwickeln, was die vorige Bundesregierung 
mit der Deutsch-Tschechischen Erklärung erreicht hat. 
Wir verfolgen das Ziel, das Verhältnis zwischen Tschechien und Deutschland auf eine breitere 
Basis zu stellen. Das ist besser, als den Fokus sehr stark auf das Verhältnis von Tschechen 
und ehemals in Tschechien lebenden Menschen, die heute überwiegend in Bayern leben und 
sich Sudetendeutsche nennen, zu lenken." 
Zur Entschädigung für sudetendeutsche Opfer zitiert Zöpel Außenminister Fischer, der gesagt 
habe: 
"Ich habe mich auch mit Repräsentanten unseres politischen Systems außerhalb der Bundesre-
gierung beraten, die mir darin zugestimmt haben, daß dieser Antrag nicht nützlich ist. Das 
haben wir dem Verwaltungsrat des Fonds gegenüber zum Ausdruck gebracht und den Fonds 
gebeten, diesen Antrag nicht zu behandeln und ihm nicht zuzustimmen. Der Fonds ist dieser 
Bitte der beteiligten Regierungen nachgekommen." 
Der Abgeordnete Karl Lamers (CDU/CSU) unterstrich die Nützlichkeit der Debatte, die erst 
durch den Antrag der CDU/CSU hervorgerufen wurde. Zur Entschädigung der Sudetendeut-
schen sagte Lamers: 
"Es geht, wie Sie alle wissen, um das verletzte Rechtsgefühl. Das haben auch Sie, Frau 
Ernstberger, sinngemäß gesagt. Frau Kollegin Steinbach hat nicht nur heute hier, sondern auch 
bei vielen anderen Gelegenheiten - beispielsweise auch in Polen in diesem Sinne gesprochen. 
Wenn das unsere gemeinsame Auffassung ist, dann hätten wir aus dieser Debatte großen Nut-
zen gezogen." 
Auf die Zwischenfrage der Abgeordneten Vollmer, ob man dann endlich Ruhe vor weiteren 
Forderungen habe, antwortete Lamers: 
"Wenn es um symbolische, zeichenhafte Wiedergutmachung geht, spielt die Höhe des Betrags 
keine Rolle. Wenn die Betroffenen selber das für angemessen halten, dann meinen sie ja ganz 
offensichtlich, daß der Betrag angemessen, hoch genug sei. Natürlich ist es keine eigentliche 
Wiedergutmachung; in der Frage der Vertreibung kann es auch gar keine Wiedergutmachung 
im Sinne einer Wiederherstellung des früheren Zustandes geben." 
Auf die Abgeordnete Vollmer weiter eingehend sagte Lamers: 
"Frau Kollegin Vollmer, lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich seinerzeit Ihr 
Engagement und Bemühen, Ihr Verhältnis und das Ihrer Partei zu den Vertriebenen auf eine 
bessere Grundlage zu stellen, sehr geschätzt und unterstützt habe. Aber heute habe ich den 
Eindruck, daß Sie das eigentlich nur taten, um die Vertriebenen gewissermaßen ruhig zu stel-
len und nicht, um ihrem Anliegen wirklich zu entsprechen." 
Zur Aufnahme Tschechiens unterstrich Lamers: 
"Aber für das Zusammenwachsen der Völker ist es natürlich erforderlich, daß man beispiels-
weise eine gesetzliche Regelung, in der von "gerechter Vergeltung" die Rede ist - das ist das 
sogenannte, berühmte Amnestiegesetz -, eliminiert. Ich darf daran erinnern, daß niemand an-
ders als der aus Ihren Reihen stammende ehemalige Kollege Verheugen den Tschechen den, 
wie ich finde, guten Rat gegeben hat, so etwas zu eliminieren, weil es in der Tat mit den 
Rechts- und Wertvorstellungen der Europäischen Union nicht übereinstimmt." 
Der Antrag der CDU/CSU "Versöhnung durch Ächtung von Vertreibung" wurde mit den 
Stimmen des Hauses gegen die Stimmen der CDU/CSU abgelehnt.<< 
Der deutsche Journalist und Historiker Klaus Rainer Röhl schrieb am 9. September 2000 in 
der Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" (x887/...): >>Gegen das Vergessen 
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Ethnische Säuberung heißt, einen Landstrich oder ein ganzes Land von Angehörigen eines 
bestimmten Volkes (einer Ethnie) zu "säubern" wie eine Wohnung von Kakerlaken oder einen 
Keller von Ratten. Alle Bewohner des Landes, die sich durch Sprache und ihre Kultur von den 
anderen unterscheiden, werden vertrieben, viele getötet. Das Ergebnis ist ein Landstrich oder 
ein Land, in dem nur noch Angehörige eines Volkes leben. Das Land ist jetzt ethnisch "sau-
ber". 
Vertreibungsverbrechen meint sowohl die Verbrechen, die während der Vertreibung der Be-
wohner des Landes begangen werden: Raub, Brandstiftung, Folter, Verstümmelung, massen-
hafte Vergewaltigung und Mord als auch das völkerrechtliche Verbrechen der Vertreibung 
selbst. 
Vertreibung und ethnische Säuberung sind ein Bruch des Völkerrechts und ein schweres 
Verbrechen. So steht es in der Resolution der Uno-Menschenrechtskommission und auch im 
Bundestagsbeschluß vom 13. April 1994. Das gilt für alle Völker, jedenfalls für Kurden, Tibe-
ter, Äthiopier, Hutus und Tutus, Serben, Bosnier und Albaner aus dem Kosovo. 
Gilt es auch für Deutsche? 
13 Millionen Deutsche wurden nach 1945 aus ihrer Heimat vertrieben, viele Hunderttausende 
deutscher Frauen vergewaltigt. 2,2 Millionen Deutsche in ganz Europa fanden bei den ethni-
schen Säuberungen den Tod. Die Zahlen werden inzwischen von niemandem mehr bestritten. 
Eigentum wurde zerstört oder enteignet, Milliardenwerte. Die Länder Polen und Tschechei 
sind seitdem, was die Deutschen anbetrifft, ethnisch sauber. 
Doch die Millionen Toten, Vergewaltigten, aus ihrer Heimat Vertriebenen und Enteigneten 
wurden von grünen und sozialdemokratischen Politikern, auch von der Mehrheit der linkslibe-
ralen Medien bisher als eine Art Sühneopfer für die einmaligen Verbrechen Hitlers angesehen. 
Warum gerade sie? Ja - Pech gehabt. 
Vertreibungsverbrechen sind zu verdammen. Gut so, Rudolf Scharping und Joschka Fischer. 
Aber wo ist die Empörung über die ethnische Säuberung von Pommern, Ostpreußen, Danzig, 
Schlesien und dem Sudetenland, der Vertreibung - und Ermordung von Millionen Landsleu-
ten. Die Vergewaltigungen von rund zwei Millionen deutscher Frauen und Mädchen - zum 
Teil noch Kindern - war kein einmaliger spontaner Akt unmittelbar nach der Hitze des Ge-
fechts, sie wurde von den Propagandisten wie dem Dichter Ilja Ehrenburg ausdrücklich gefor-
dert, von den Militärbehörden geduldet. Über ein halbes Jahr lang wurden Hunderttausende 
Frauen Tag für Tag und Nacht für Nacht vergewaltigt! 
Und dennoch reichten die deutschen Vertriebenen die Hand zur Versöhnung. Zuerst waren es 
kirchliche Gruppen, Katholiken aus meiner Heimatstadt Danzig. 
Und dennoch haben die deutschen Vertriebenen, vertreten durch ihre Organisationen, fünf 
Jahre nach dem Krieg, am 5. August 1950, die Charta der Vertriebenen veröffentlicht. 
Doch in den Augen der Ostblockstaaten, ebenso wie in den Augen der deutschen Linken und 
Liberalen, blieben die Vertriebenen Revanchisten und Kriegshetzer, wenn nicht Schlimmeres. 
Heute, mehr als 50 Jahre nach der Charta, fragen sich manche Vertriebene, haben wir damals 
etwas falsch gemacht, waren wir zu schüchtern, haben wir uns vielleicht nicht deutlich genug 
ausgedrückt?  
War der "Verzicht auf Rache und Vergeltung" gleichbedeutend mit dem Verzicht auf das Ge-
dächtnis?  
Vergessen? Vergessen das Leid, die Todesopfer und die erlittenen Demütigungen, der Le-
benszeit und der erlittenen materiellen Verluste?  
Wird nicht nahezu an jedem Tag, unaufhörlich in allen Medien das deutsche Volk gemahnt, 
das maßlose Leid der unschuldigen Opfer des Hitler-Regimes nicht zu vergessen?  
Sind die Millionen ostpreußischer, pommerscher, schlesischer und sudetendeutscher Frauen 
und Kinder weniger unschuldig, nur weil sie Deutsche waren?  
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Gibt es zweierlei Sorten von unschuldig Ermordeten und Zwangsarbeitern?  
Wird es nicht Zeit, daß auch von seiten der Tschechen und Polen ein Wort des Bedauerns 
fällt, die Menschenwürde der Vertriebenen und ihr Recht auf Heimat anerkannt wird?  
Gegen das Vergessen: Ist es nicht langsam Zeit, an die deutschen Vertriebenen zu denken, die 
Ermordeten, die Gequälten und Geschundenen, die oft in Lagern jahrelang Zwangsarbeit lei-
steten, von denen die meisten krank und gebrechlich geworden sind, viele schon gestorben 
sind und in den nächsten Jahren sterben werden, ohne daß auch nur ein Wort des Bedauerns 
fällt, auch nur eine Geste der Wiedergutmachung, geschweige denn eine Entschädigung über-
haupt zur Diskussion gestellt wird? –  
Oder sollen nur jene Opfer entschädigt werden, die von New Yorker Anwälten wie Ed Fagan 
vertreten werden? 
Ist nicht allmählich auch für die deutschen Opfer der Gewalt das Ende der Bescheidenheit 
angesagt? 
Die Forderungen der Vertriebenen, die sich der Ministerpräsident von Bayern und die promi-
nente CDU-Politikerin Erika Steinbach zu eigen gemacht haben, lauten: Anerkennung ihres 
Rechts auf Heimat, einschließlich des Anspruchs auf Entschädigung für die erlittenen Enteig-
nungen. Und - das ist der neueste, praktische Schritt der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
in diesen Tagen des Mai, die Entschädigung der deutschen Zwangsarbeiter aus dem Zukunfts-
fonds, einem Gemeinschaftsfonds der deutschen und tschechischen Regierung.  
Die Landsmannschaft hat 2.000 Härtefälle ermittelt, die mit je 4.000 Mark entschädigt werden 
sollen, eine symbolische Geste, nicht mehr, das fordern auch Frau Steinbach und der bayeri-
sche Ministerpräsident Stoiber. 
Selbst die tschechische Zeitung "Mlada fronta" unterstützt die Forderung der Landsmann-
schaft, den deutschen Opfern tschechischer Gewalt eine symbolische Entschädigung zukom-
men zu lassen, aber die Linken und die Grünen befürchten eine schwere Verärgerung der 
Tschechen, und die Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer (Grüne) behauptet (frech), Ziel 
des Antrages sei das "Hervorrufen schwerer außenpolitischer Verstimmung zwischen Berlin 
und Prag". ("FAZ" 20. Mai 2000). 
Vielleicht hätten die deutschen Heimatvertriebenen 1950 und in den vielen Jahren danach sich 
nicht immer nur entschuldigen sollen. Sondern auch um Entschuldigung der anderen Seite 
bitten. Die andere Seite, das waren damals Kommunisten, Anhänger eines Terrorregimes, Sta-
linisten.  
Warum sollten sich die heute in der Tschechei und Polen herrschenden Demokraten nicht ent-
schuldigen für die Verbrechen bei der Vertreibung? Für die 2,2 Millionen Toten. Wäre das nur 
eine symbolische Geste ohne Bedeutung?  
Warum denn war der Kniefall Willy Brandts vor den Opfern deutscher Gewalt von solcher 
herausragenden Bedeutung? Wäre nicht nach diesem vielbewunderten Kniefall auch ein klei-
ner, verschämter Knicks vor den Millionen ermordeter deutscher Zivilisten angebracht?  
"Wer eine friedliche und auch freundschaftliche Nachbarschaft will, muß die Wunden säu-
bern", sagt Frau Steinbach und fordert die Bundesregierung auf, darüber zu verhandeln. 
Ein sehr realistischer Gedanke, mit großer Aussicht auf Erfolg, wenn die gewichtige Stimme 
Deutschlands in der Europäischen Union in die Waagschale geworfen wird. Denn der Wunsch 
der osteuropäischen Staaten, Mitglied im gelobten Euroland zu werden, ist außerordentlich, 
ihr Interesse daran, eines Tages am westeuropäischen Wirtschaftswunder und seiner neuen 
Währung (an die sie womöglich übertriebene Hoffnungen knüpfen!) teilzunehmen, schier un-
ermeßlich.  
Ungarn hat auch bereits bescheidene Entschädigungsleistungen für die vertriebenen Ungarn-
deutschen beschlossen und damit ein Signal gesetzt, übrigens auch Rumänien und vor allem 
die baltischen Staaten Lettland und Estland, die sogar die Ansiedlung der ehemals deutschen 
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Bewohner nicht nur erlauben, sondern auch fördern.  
Polen und die Tschechei aber mauern.  
Frau Steinbach: "Die Osterweiterung der EU ist eine nicht wiederkehrende Möglichkeit, Ver-
treibungsunrecht zu heilen." 
Doch bei manchen bundesdeutschen Politikern heißt es frisch-fröhlich und darwinistisch, das 
Problem löse sich bald von selber. Die Alten sterben ja weg. Ihre Kinder und Erben sollten, 
dank 68er Schulreformern, von Ostpreußen und Schlesien eigentlich gar nichts mehr wissen, 
und auch vom Sudetenland nichts.  
Ewiggestrige, Opas, die langsam aussterben, werden die Vertriebenen gern von ihren politi-
schen Gegnern genannt. Doch das biologische Argument schlägt längst zurück. Alle werden 
alt. Eigentlich machen die sudetendeutschen Opas und Omas und die Oldies aus Ostpreußen 
vom Jahrgang 1928/29 im Fernsehen immer einen ganz passablen Eindruck - im Vergleich zu 
den medizinisch stark vorgealterten 68ern, meist mit Stirnglatze und wenigen strähnig-grauen 
Haarresten, die hinten einen Zopf andeuten sollen. Trau keinem über dreißig! Erst mit dem 
Molotow-Cocktail in der Hand und dann mit dem Cocktailglas in der Regierung.  
Noch kürzlich zeigte sich Ministerpräsident Schröder im Gespräch mit seinem tschechischen 
Ministerpräsidenten Zeman betont gelassen, wenn nicht unempfindlich gegenüber den Forde-
rungen der Sudetendeutschen. Alles halb so wild, beruhigte er seine Gesprächspartner. 
Doch niemand ist wild. Ihr sollt nicht gut sein, sondern nur vernünftig, liebe Rot-Grüne! 
Vertreibungsverbrechen und ethnische Säuberung eines ganzen Landes durch die Soldaten 
und Söldner des serbischen Diktators Milosevic haben in unserem Land Erkenntnisse und 
Einsichten gefördert, für die früher dreißig Jahre benötigt wurden. 
Vielleicht sehen unsere rot-grünen Regierenden, die in wenigen Tagen gelernt haben, was sie 
seit 1968 verdrängen wollten, nun, nachdem sie so unendlich viel Leid der Opfer einer ethni-
schen Säuberung mitangesehen haben, am Ende auch das Schicksal von 13 Millionen vertrie-
benen Deutschen mit anderen Augen: Greise, Frauen und Kinder, die nach 1945 Opfer einer 
ethnischen Säuberung, also Verbrechen unvorstellbaren Ausmaßes wurden. Vielleicht sollten 
diese Opfer auch durch ein Mahnmal geehrt werden, wie das Holocaust-Denkmal. 
Da die Auslober des großen Berliner Denkmals alle nichtjüdischen Opfer des Nationalsozia-
lismus von ihrem Mahnmal ausschlossen, fordern die anderen Opfer jetzt eigene Mahnmale. 
Wenn möglich ebenfalls riesengroß und in der Nähe des Reichstages. Neben dem Mahnmal 
für Sinti und Roma (6.000 Quadratmeter im Tiergarten) hätten auch die Opfergruppen wie die 
Homosexuellen oder die Wehrmachtsdeserteure Anspruch auf eine eigene Gedenkstätte, sagte 
der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Volker Beck. Bald will er ein Stiftungs-
konzept vorlegen.  
Sogar für den anarchistischen Reichstags-Brandstifter van der Lubbe soll ein Denkmal gebaut 
werden - am Reichstag! Weitere Mahnmale sind denkbar. Der Phantasie - und der großflächi-
gen Bebauung sind keine Grenzen gesetzt. 
Wo aber soll das Denkmal für die 2,2 Millionen, durch die Vertreibung ermordeten Ostpreu-
ßen, Danziger, Pommern, Schlesier und Sudetendeutschen stehen, Frauen, Kinder und Greise, 
unschuldig auch sie? 
Werden deutsche Opfer beim Bundestag die Errichtung eines Mahnmals für die ermordeten 
Vertriebenen beantragen? Die Gruppe um Lea Rosh wird es nicht tun. In einer Fernsehdiskus-
sion des Bayerischen Rundfunks stellte ich Frau Rosh die Frage: "Würden Sie auch ein 
Mahnmal für die mehr als zwei Millionen toten Vertriebenen unterstützen?" Die Antwort kam 
kurz und wie aus der Pistole geschossen: Nein. 
Glücklicherweise gibt es auch andere Stellungnahmen. Unter dem Eindruck, der massenhaften 
ethnischen Vertreibung der Kosovo-Albaner ist auch bei den Linken das Verständnis für das 
millionenfache Unrecht gewachsen, das die deutschen Vertriebenen erlitten haben. So erklärte 
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Innenminister Otto Schily sich kürzlich bereit, den Plan Erika Steinbachs zu unterstützen, in 
Berlin ein "Haus der Vertreibung" zu errichten. 
Nehmen wir ihn beim Wort. Ein Mahnmal für 2,2 Millionen ermordeter deutscher Flüchtlin-
ge. Nicht noch eine gigantomanische Bebauung auf dem Reichstagsgelände. Keine Aufrech-
nung von Millionen Toten gegen andere Millionen. Eine würdige Stätte der Erinnerung, des 
Gedenkens - und der Forschung - als die bessere Alternative zu den zementenen und stähler-
nen Monstern, Mahnmalen und Brandmalen. ...<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 16. Dezember 2000 (x887/...): 
>>Schröder als Anwalt Polens  
Kanzler-Besuch in Warschau 
Wo bleibt der Kniefall vor den deutschen Vertriebenen?  
Am 7. Dezember 1970 kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau vor den 
jüdischen Toten des Warschauer Ghetto-Aufstandes nieder. Eine Geste, die angeblich wesent-
lich, so will es jedenfalls die offizielle Geschichtsschreibung, zur Rehabilitierung Deutsch-
lands in der Welt beigetragen haben soll. Willy Brandt damals wörtlich:  
"Die Last der jüngsten deutschen Geschichte ist enorm. Hiermit tue ich, was Menschen tun, 
wenn Worte versagen. So gedenke ich der Millionen Ermordeter." 
Dieses denkwürdige Ereignis liegt inzwischen 30 Jahre zurück. Bundeskanzler Schröder nahm 
diesen Jahrestag zum Anlaß, nach Polen zu reisen, um zusammen mit dem derzeitigen polni-
schen Ministerpräsidenten Buzek ein Denkmal für den Kniefall des ehemaligen deutschen 
Bundeskanzlers einzuweihen. Mit seinem Kniefall vor dem Warschauer Ghetto-Denkmal ha-
be sich Brandt, so Schröder, zur Verantwortung für die von Deutschen begangenen Verbre-
chen bekannt. "Dieses Bild des knienden Willy Brandt ist zum Symbol geworden", betonte 
Schröder. "Zum Symbol dafür, die Vergangenheit anzunehmen und sie als Verpflichtung zur 
Versöhnung zu begreifen."  
Der Bundeskanzler erinnerte in seiner Rede an das Leid der polnischen Bevölkerung unter der 
nationalsozialistischen Besatzung, aber auch an das Leid der Deutschen, die nach 1945 Opfer 
von Flucht und Vertreibung wurden. Mit Brandts Politik der Entspannung und der Anerken-
nung der Oder-Neiße-Grenze als der Westgrenze Polens habe dieser, so Schröder weiter, den 
kommunistischen Diktatoren jeden Vorwand entrissen, mit dem Schreckensbild eines deut-
schen Revanchismus "die Unterdrückung ihrer eigenen Völker zu rechtfertigen". 
Weiter sagte Schröder die deutsche Unterstützung der polnischen Interessen und die der ande-
ren Beitrittskandidaten bei der EU-Osterweiterung zu. Deutschland werde, so Schröder wört-
lich, als "Anwalt der Beitrittskandidaten" auftreten. Der EU-Beitritt Polens sei ein "Gebot hi-
storischer Gerechtigkeit". 
Die Bundesrepublik Deutschland trat also in Nizza als Sachwalter der Interessen eines Staates 
auf, dessen Repräsentanten sich bis heute weigern, sich klar und unmißverständlich für eines 
der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte zu entschuldigen: für die Austreibung 
und Ermordung von Millionen von Deutschen aus dem Osten Deutschlands. Auch dies gehör-
te zwingend zum "Gebot der historischen Gerechtigkeit", von dem Bundeskanzler Schröder 
gesprochen hat.  
Diese "Gerechtigkeit" geböte es weiter, nicht nur die deutsche, sondern auch die polnische 
Verantwortung für begangene Verbrechen beim Namen zu nennen. Viele dieser Verbrechen, 
und dies verdient besondere Erwähnung, sind überdies nach Kriegsende begangen worden. So 
schrieb z.B. der britische Philosoph Bertrand Russell im Oktober 1945 in der Londoner Zei-
tung "Times":  
"In Osteuropa werden jetzt von unseren Verbündeten Massendeportationen in einem ungeheu-
ren Ausmaß durchgeführt, und man hat ganz offensichtlich die Absicht, viele Millionen Deut-
sche auszulöschen ... Das gilt nicht als Kriegsakt, sondern als Teil einer bewußten Friedenspo-
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litik." 
Es waren insbesondere polnische Milizen, die sich bei den Vertreibungsverbrechen gegen 
Deutsche ganz besonders "hervorgetan" haben. Eine von der Bundesregierung eingesetzte 
wissenschaftliche Kommission stellte zu diesen Milizen fest, daß diese den Deutschen mit 
"einem ausgeprägten Deutschenhaß" begegneten. Kennzeichen dieser Milizen war "ein wahrer 
Sadismus in der Erfindung von Grausamkeiten und sonstigen Erniedrigungen".  
Beim Namen genannt werden muß auch der polnische staatliche Sicherheitsdienst, der Kon-
zentrationslager für Deutsche errichtete. Von diesen erfuhr eine breitere deutsche Öffentlich-
keit erst im Jahre 1995, als die deutsche Ausgabe des 1993 in den USA erschienenen Buches 
"One Eye for one Eye" des jüdischen Autors und ehemaligen Kriegskorrespondenten der CBS, 
John Sack, zur Debatte stand.  
Bezeichnend ist, daß alle gedruckten Exemplare dieses Buches, das der Piper-Verlag in Mün-
chen veröffentlichen wollte, eine Woche vor Druckbeginn vernichtet wurden. Rund 1.250 La-
ger unterhielt nach Sack der staatliche polnische Sicherheitsdienst. Zwanzig bis fünfzig oder 
mehr Prozent der Insassen starben an Krankheit, Hunger oder unfaßbaren Greueltaten. Ihr 
"Verbrechen": Sie waren Deutsche.  
Verbrechen wie diese belegen, daß es sich bei der Austreibung der Deutschen nicht nur um 
eine "Vertreibung" handelte, sondern um einen Völkermord, der systematisch betrieben wur-
de. Bis heute ist von den damaligen polnischen Tätern niemand zur Rechenschaft gezogen 
worden. Trotzdem soll Polen ohne weitere Vorbehalte nach dem Willen der deutschen Bun-
desregierung Mitglied der Europäischen Union werden, die ihrem eigenen Verständnis nach 
eine "Wertegemeinschaft" darstellen soll.<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 23. August 2003 (x887/...): 
>>Skandalöser Artikel über Vertriebene in polnischem Magazin 
... Ein alarmierender Fall aus jüngster Zeit ist ein Artikel in der Zeitschrift Wprost vom 3. Au-
gust. Man könnte über diesen polemischen und nicht selten böswilligen Beitrag einer gewis-
sen Krystyna Grzybowska über die bundesdeutsche Politik und die Vertriebenen hinwegge-
hen, wäre er nicht im vielbeachteten Wochenmagazin Wprost (Direkt) erschienen - einer Art 
polnischem Spiegel mit Elementen von Focus und Bild. ... 
Zu dem von der Verfasserin wörtlich erhobenen Vorwurf, die deutsche Seite würde die Unter-
schiede zwischen Evakuierungen, zwangsweisen Umzügen, Flucht und Vertreibung "verwi-
schen", sei mit dem amerikanischen Völkerrechtler und Historiker de Zayas darauf hingewie-
sen, daß praktisch alle Betroffenen nach dem Ende der Kämpfe heimkehren wollten. Daran 
wurden sie dann von den polnischen, tschechischen oder sowjetischen Behörden gehindert 
und so zu Vertriebenen gemacht. 
Besonders abwegig ist die folgende Passage: "Die Vertreibung" wurde "niemals rücksichtslos 
und konsequent umgesetzt. Wenn es so wäre, gäbe es heute keine deutsche Minderheit in Po-
len sowie deren Vertretung im Sejm. Weder die Flüchtlinge und Aussiedler noch die falschen 
Deutschen, die in der Zeit des Kommunismus in die Bundesrepublik Deutschland gelangten, 
... sind Vertriebene." 
In aller Kürze sei zu diesen Behauptungen, die einem schier die Sprache verschlagen, Folgen-
des angemerkt: Die Warschauer Kommunisten setzten die ethnischen Säuberungen nur dort 
nicht konsequent durch, wo sie Deutsche als Fachkräfte für die Wirtschaft brauchten (etwa bei 
Waldenburg) oder wo sie - wie in Oberschlesien und Masuren - in Anwendung der "Auto-
chthonen"-Theorie auf eine rasche Polonisierung hofften. ... 
Gegen Ende des Wprost-Artikels schwadroniert die Verfasserin darüber, daß die angebliche 
neue deutsche Interpretation des Krieges und seiner Folgen einen "Verlust an Sensibilität" 
beweise, da die "Leiden des Verursachers und das Leiden des Opfers ... niemals moralisch 
gleichgestellt werden" könnten. 
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Damit redet die Wprost-Autorin einer Kollektivschuld-Mentalität und der Zweiteilung in gute 
und böse Opfer das Wort, deren ethische Fragwürdigkeit den Keim für neuen Völkerhaß le-
gen. 
Statt dessen sollte sie sich an Sätze aus einem Memorandum erinnern, das Robert Murphy, 
Berater der US-Militärregierung in Berlin, am 12. Oktober 1945 angesichts der zahllosen Ver-
triebenen verfaßte: "Sieht man das Elend und die Verzweiflung dieser Unglücklichen, spürt 
man den Gestank des Schmutzes, der sie umgibt, stellt sich sofort die Erinnerung an Dachau 
und Buchenwald ein. Dies ist Strafe im Übermaß - aber nicht für die Parteibonzen, sondern 
für Frauen und Kinder, die Armen, die Kranken. ..."<< 
Der nordamerikanische Völkerrechtler und Historiker Alfred M. de Zayas erklärte am 22. Au-
gust 2004 während einer Rede ("Tag der Danziger") in Lübeck über das Heimatrecht der deut-
schen Vertriebenen (x851/...): >>... HEIMATRECHT IST MENSCHENRECHT . ...  
Bekenntnis zur Heimat ist kein Chauvinismus, es ist eins der fundamentalsten Menschenrech-
te, die den Genuß von anderen Menschenrechten erst ermöglichen. Denn, wie Sie wissen, 
können die Menschenrechte nicht im Leerraum ausgeübt werden, sondern sie werden vor-
nehmlich dort ausgeübt, wo man zu Hause ist, wo man geboren und aufgewachsen ist. 
Oft zitiere ich die Worte des ersten UNO-Hochkommissars für Menschenrechte Jose Ayala 
Lasso in der Paulskirche zu Frankfurt anläßlich der Feierstunde vom 28. Mai 1995, "Fünfzig 
Jahre Vertreibung": "Das Recht, aus der angestammten Heimat nicht vertrieben zu werden, ist 
ein fundamentales Menschenrecht".  
Leider ist diese klare Norm des Völkerrechtes nicht mit ihrer Verwirklichung identisch.  
Die Menschenrechte, das allgemeine Völkerrecht, sogar auch das nationale Recht werden oft 
nicht verwirklicht. Manchmal werden sie grob verletzt bei völliger Strafffreiheit der Täter." ... 
Dies bedeutet aber nicht, daß die Normen nicht existieren, daß das Recht belanglos ist. Es 
vergegenwärtigt nur die Tatsache, daß die Umsetzungsmechanismen verbesserungsbedürftig 
sind.  
Auch die Vereinten Nationen können das Völkerrecht oft gar nicht durchsetzen. ... 
"Vertreibungen und sog. ethnische Säuberungen sind leider keine Seltenheit. ... 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal Ayala Lasso zitieren: "In bin der Auffas-
sung, daß hätten die Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr über die Implika-
tionen der Flucht, der Vertreibung und der Umsiedlung der Deutschen nachgedacht, die heuti-
gen demographischen Katastrophen, die vor allem als ethnische Säuberungen bezeichnet wer-
den, vielleicht nicht in dem Ausmaß vorgekommen wären.  
Nach dem furchtbaren Leiden des Zweiten Weltkrieges, …nach dem Bombenkrieg gegen die 
Zivilbevölkerung, nach der Zerstörung Warschaus, Lübecks, Hamburgs, Dresdens, Königs-
bergs, Danzigs, Hiroshima und Nagasaki, nach der Vertreibung der Ostpreußen, Pommern, 
Schlesier, Sudetendeutschen, hätten wir vielleicht erhofft, ein Ende des Völkermords und der 
Vertreibungen in der Welt zu sehen. Jedoch nein. Leider haben wir nach dem zweiten Welt-
krieg noch das Elend von Kambodscha, von Ruanda, von Darfur (Region im Westen des Su-
dan) erlebt." ...<< 
Die deutschen Historiker Jörg-Dieter Gauger (1947-2015) und Günter Buchstab berichteten 
während dieser Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Instituts für Zeitgeschichte in 
Berlin über die "Schule als gesellschaftlicher und politischer Seismograph" (x879/85-107): 
>>... Ernest Renan hat einmal formuliert, eine Nation als Geschichtsgemeinschaft lebe von 
der Teilhabe an "Ruhm und Reue": Beides verbinden zu können und zu wollen, ist Zeichen 
von Normalität in Deutschland.  
Daher ist es auch ein Zeichen von Normalität, wenn heute, 50 Jahre später, sich ein Thema 
wieder Bahn bricht, das man "entsorgt" zu haben glaubte, das Thema von Flucht und Vertrei-
bung und des Verlustes der ehemals deutschen Ostprovinzen.  
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Der Streit um das "Zentrum gegen Vertreibungen" zeigt nur, daß das "Entsorgen" nicht funk-
tioniert, auf beiden Seiten nicht; denn es ist kein Streit der Argumente, es ist ein Streit der Ge-
fühle. Auf der einen Seite wird unterstellt, die Deutschen wollten Geschichte umschreiben, 
wollten endlich die Täter- mit der "Opferrolle" vertauschen, und auf der anderen Seite, man 
wolle ihnen das Trauern um sich selbst verbieten, wolle die "Unfähigkeit zu trauern" durch 
die moralische "Unmöglichkeit zu trauern" ersetzen. Das sind Konsequenzen des Schweigens. 
Schweigen führt zu Verkrümmungen, zu Ängsten, zu Ritual und Formelkompromiß. 
"Zwar kann die Gerechtigkeit nicht durch einen Akt des Rechts erwirkt werden, denn so viel 
Unrecht läßt sich konkret gar nicht sühnen, aber schon seine Aufdeckung, seine Benennung, 
das Sprechen darüber führt zu einer Entsühnung und damit Versöhnung" (Karol Sauerland). In 
diesen Dialog müssen die Vertriebenen selbstverständlich einbezogen werden. ... 
Ein sehr viel genauerer Seismograph für den Stellenwert historischer Themen sind Schule und 
Unterricht, Lehrpläne und Schulbücher: Was sie thematisieren oder was nicht und wie sie 
thematisieren, zeigt an, wie ein Thema gesamtgesellschaftlich und politisch gewertet und be-
urteilt werden soll: 
Denn die Schule ist der einzige Ort in jeder Gesellschaft, dem bekanntlich keiner entkommt, 
und in dem es um systematische Wissensvermittlung geht; sie ist jene Übergangsinstitution, in 
der die Erwachsenengeneration der nachwachsenden Generation auf den Weg gibt, was sie 
wissen soll und wovon die Erwachsenengeneration überzeugt ist, daß es wertvoll sei, wenn es 
vermittelt werde. Der Auftrag der Schule ist verankert in Gesetzen und Erlassen, die ihren 
Rahmen setzen und das spiegeln, was bildungspolitisch für richtig und daher vermittelnswert 
angesehen wird.  
Dabei liegt der Akzent auf "politisch", daher folgt die Schule sich verändernden politischen 
und gesellschaftlichen Vorgaben, die sich an Mehrheiten orientieren und das dominante poli-
tische Klima verkörpern; daher gibt sie Auskunft über den jeweiligen "Zeitgeist". ... 
2. Die Marginalisierung des Themas seit Ende der 1960er Jahre 
Generell läßt sich dreierlei feststellen: 
1. Das Thema wird seit Ende der 60er Jahre und dann im Gefolge der sozialliberalen Ostpoli-
tik marginalisiert oder teilweise sogar verdrängt. 
2. Es wird seit Ende der 70er Jahre v.a. die polnische Sicht immer wieder miteinbezogen 
("Multiperspektivität", das betrifft insbesondere die Ostsiedlung). 
3. Durch intensive Schilderung der NS-Verbrechen an und in Polen, in der Sek. I und wieder-
holt in der Sek. II, wird das chronologische und kausale Prius, also die vorhergehenden deut-
schen Verbrechen und die Folgen und daher der Zusammenhang von Schuld und Sühne - 
wenn nicht immer ausdrücklich thematisiert -, so doch zumindest durch den Kontext unmit-
telbar nahegelegt. 
Nur als eindrucksvolles Beispiel zitiert seien die Richtlinien und Lehrpläne Geschichte Sek. II 
Gymnasium/Gesamtschule NRW (1999, Jg.-St. 13,1). 
"Polenpolitik: Der Versuch, eine Nation zu vernichten: Ideologie des deutschen 'Lebensraums' 
und Herrschaftssystems in Osteuropa; Der Hitler-Stalin-Pakt: die vierte Teilung Polens; Deut-
sche Besatzungspolitik, Fallanalyse: die 'Aktion Zamosc' 1942/43; National-polnischer und 
polnisch-jüdischer Widerstand: Ghetto-Aufstand 1943 und Warschauer Aufstand 1944. 
Die Nachkriegszeit und die Last der Vergangenheit: Kriegsende: Entscheidungen der Alliier-
ten, Flucht und Vertreibung, Entnazifizierung durch die Besatzungsmächte ... Deutschland 
und Polen: Die Frage der Oder-Neiße-Grenze, von der sozialliberalen Ostpolitik 1970/72 zu 
einer neuen Nachbarschaft 1990/91 ... 
- Alternativen oder Ergänzungen (Beispiele):  
Lernort Auschwitz (Studienfahrt) ...  
Polnische 'Fremdarbeiter' im Deutschen Reich (Lokalgeschichte);  
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Die Teilungen Polens im 18. Jahrhundert ...  
Der Versailler Vertrag und die Auseinandersetzungen in den Abstimmungsgebieten ...  
DDR und Volksrepublik Polen: eine verordnete Freundschaft. 
- Gegenstandsbereiche für Facharbeiten (Beispiele):  
Der polnische Aufstand 
1830/31 und die Reaktionen der deutschen Nationalbewegung; 
Deutschland und Polen in der Zwischenkriegszeit;  
Die preußische 'Ostmarkenpolitik' im Deutschen Kaiserreich;  
Die Rolle der Kirchen bei der deutsch-polnischen Aussöhnung ..."  
Bemerkenswert ist hier, daß der 1998 noch vorgesehene Hinweis auf die Ostsiedlung wegge-
fallen ist. 
3. Allgemeine Tendenzen in Richtlinien und Schulbüchern 
Selbstverständlich kommen Joseph von Eichendorff oder Gerhart Hauptmann immer noch aus 
Schlesien, findet die preußische Königskrönung immer noch in Königsberg/Ostpreußen statt, 
hat Immanuel Kant dort gewirkt und hat Friedrich II. Schlesische Kriege geführt.  
Was aber heute nirgends mehr zur Sprache kommt, ist der historische deutsche Osten als sol-
cher, in Form eines Rückblicks, Exkurses mit Hinweis auf die Kulturleistungen und den histo-
rischen Beitrag dieser Regionen zur deutschen National- und europäischen Geschichte, zur 
Bildung von Neustämmen etc. Das betrifft auch die Schulbücher, die höchstens einmal eine 
allgemeine resümierende Bemerkung dazu fallen lassen (z.B. 1996:  
"Ein Viertel der Fläche des Deutschen Reiches von 1937 ging verloren; die jahrhundertealte 
deutsche Siedlungs- und Kulturtätigkeit fand in diesem Raum ein abruptes Ende ...").  
Ebenso wenig spielen die Vertriebenen, die Charta von 1950 usf. eine besondere Rolle; in den 
Schulbüchern wird da und dort noch die Integrationsleistung der Bundesrepublik nach 1945 
positiv gewürdigt, oder es werden - ebenfalls sporadisch - auch die Probleme des Zusammen-
lebens angesprochen (z.B. 1995:  
"Das Wort 'Flüchtling' wurde über Jahre hinweg fast ein Schimpfwort und zum Symbol für 
'unerwünscht'").  
Oder es wird die Parallele zur Gastarbeitersituation gezogen ("Die deutschen Flüchtlinge 
wurden in Notunterkünften untergebracht. Nicht selten waren es die Baracken, in denen zuvor 
die unter der nationalsozialistischen Herrschaft verschleppten Arbeitskräfte gelebt hatten ... 
Für die 'Gastarbeiter', die bereits ab 1955 zum Gelingen des deutschen 'Wirtschaftswunders' 
beitrugen, waren vielfach die Barackenlager wieder gut genug.").  
Ansonsten fungieren sie höchstens noch und ganz vereinzelt als Oppositionselement gegen die 
sozialliberale Ostpolitik (vgl. 1985: "Besonders die Vertriebenen und die ältere Generation ... 
brachten gegenüber den Vertragsformulierungen erhebliche Bedenken vor."  
Oder 1996:  
"Wer nur an das eigene Recht dachte, mußte die Sicherheit der Grenzen der Nachbarn ge-
fährden. Wer die Unversehrtheit des Reiches von 1937 betonte, schien die Folgen des II. 
Weltkrieges vergessen zu haben. Wer sich nur noch auf einen Rechtstitel berief, zu dem es 
keine realistische Basis mehr gab, geriet in Gefahr, verlorenen Wunschbildern nachzuhän-
gen"). 
Der Zusammenhang von deutscher Schuld und Reaktion (Vergeltung/Sühneleistung) wird in 
den Richtlinien weithin nur durch den vorgegebenen historischen Kontext: NS-Verbrechen 
(insbesondere in Polen) - Niederlage - Vertreibung hergestellt; diesen Zusammenhang formu-
lieren dann Schulbücher deutlicher, z.B. 1995:  
"Was Deutsche unter nationalsozialistischer Führung anderen Völkern zugefügt hatten, erlit-
ten bei Kriegsende und nach der Kapitulation viele Deutsche, die im Machtbereich der vorher 
unterdrückten Völker lebten";  
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oder 1994:  
"1945 wurden die Deutschen in Osteuropa mitverantwortlich für die Verbrechen Hitlers ge-
macht und millionenfach aus ihren Siedlungsgebieten (Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, 
Schlesien, Sudetenland u.a.) in das besiegte und zerstörte Deutschland (sic!) vertrieben."  
Ein historisches Verständnis für die Aussiedlerproblematik wird nicht geweckt. 
Bemerkenswert ist schließlich, daß die deutsch-polnischen Schulbuchkonferenzen offenbar 
nur in NRW Einfluß auf die Richtlinien der 70er Jahre ausgeübt haben, die sich expressis ver-
bis darauf beziehen. In den Schulbüchern der 90er Jahre spielen diese Gespräche keine Rolle 
mehr, in denen der 80er Jahre sind sie da und dort im Rahmen der Ostsiedlung berücksichtigt. 
Auch bei den genannten vier Fixpunkten − Flucht und Vertreibung 1945 ff., den Ostverträgen, 
den 2+4-Verhandlungen und schließlich der Ostsiedlung vom 12. bis 14. Jahrhundert - lassen 
sich diese Tendenzen im einzelnen nachweisen.  
Der Hinweis auf "Flucht und Vertreibung" erscheint entweder im chronologischen Kontext 
von 1945 (das bleibt das Übliche) oder er wird abgelöst vom chronologischen Zusammenhang 
unter "Migration" bzw. unter ein Oberthema gestellt, das die Beziehungen zwischen Deut-
schen und Polen, Deutschen und Tschechen, im Längsschnitt aufgreift, dies mit wachsender 
Tendenz (s.u.).  
Auch der Hinweis auf das Potsdamer Abkommen ist durchgängig vorhanden, hingegen wird 
die Konsequenz des Geschehens, der Verlust der Ostprovinzen, nur noch selten hervorgeho-
ben. Das Thema erscheint in der Darstellung der Ereignisgeschichte nach 1945 im Kontext zu 
anderen vom Krieg betroffenen Personen, deren Schicksal zu den unmittelbaren Kriegsfolgen 
zu rechnen ist (Trümmerfrauen/Kriegsgefangene/Schwarzmarkt/Fremdarbeiter/Displaced Per-
sons usf.); NRW machte (1993) dabei ausdrücklich darauf aufmerksam, daß eben nicht nur 
Deutsche vertrieben wurden. Oder es wird zu modernen Phänomenen in Bezug gesetzt (Gast-
arbeiter, Aussiedler, Asylbewerber).  
Zeitzeugenbefragungen sahen nur noch Baden-Württemberg (1994), Bayern (1992) und Sach-
sen (1992) vor.  
Die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen wird nur in einzelnen Bundesländern thema-
tisiert. Die Schulbücher setzten hier keine besonderen Akzente, sie beschreiben und illustrie-
ren. Zahlen, Vorgänge etc. werden geschildert, vereinzelt wird die Brutalität des Geschehens 
kritisiert, wie es der historischen Wahrheit entspricht. 
Insgesamt läßt sich aber auch schon für die 70er und 80er Jahre feststellen, daß das Thema nur 
mehr marginal behandelt wird - und auch hier akzentuiert im Kontext von Schuld und Sühne: 
"Den von Deutschland verursachten Zweiten Weltkrieg als eine entscheidende Ursache für die 
Teilung Deutschlands und den Verlust der deutschen Ostgebiete verstehen" (Hamburg 1987). 
Die deutschlandpolitischen Positionen der 50er und 60er Jahre zur Vorläufigkeit der Oder-
Neiße-Linie werden schon in den 70/80er Jahren nirgends mehr thematisiert; damit wird auch 
hier deutlich, daß es sich seit dem 1978er Beschluß der KMK nur mehr um eine antiquarische 
Facette handelt. 
Dies zeigt, daß damit ein deutlicher Bruch zu den 50er und 60er Jahren vollzogen worden ist: 
Damals wurde die Wiedervereinigungsproblematik noch expressis verbis auf das "dreigeteilte 
Deutschland" (Bayern, 1966) bzw. auf "Ostdeutschland" (Hessen, 1952) bezogen: Der Un-
rechtscharakter der Potsdamer Beschlüsse wird betont (NRW, 1955).  
Daraus wird die Offenheit der deutschen Frage auch hinsichtlich der Ostgebiete deutlich, ihre 
Zugehörigkeit zu Deutschland, ihr aktueller Status als fremdverwaltetes Gebiet wird betont: 
"die zur Zeit unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete und unserer Verhält-
nis zu den östlichen Nachbarn" (Niedersachsen, 1964 u.ä.a.m.), mit der Schuldfrage will 
NRW auseinandersetzen lassen, wobei zugleich das Recht auf Heimat betont und die Oder-
Neiße-Linie zu den "ungelösten nationalen Fragen" gerechnet wird; Rheinland-Pfalz wollte 
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(1957) wie das Saarland (1959) die Zusammengehörigkeit mit den mittel- und ostdeutschen 
Landschaften erhalten und stärken. 
Der Verlust für Europa/das Abendland/die abendländische Kultur wird betont ("Europa ver-
liert den deutschen Osten"; Hessen, 1952); die Ostgebiete werden als eigens und ausdrücklich 
zu behandelnde geographische und historische Gebiete ausgewiesen. 
Die Auseinandersetzungen um die Ostverträge werden heute nicht mehr in allen Lehrplänen 
thematisiert, oder sie werden nur als historisches Faktum aufgeführt. Nach Vollendung der 
Einheit haben sie einen besonderen Stellenwert nur noch in SPD-geführten Ländern, die auf 
diese Weise den Beitrag der SPD/FDP-Koalition zum Einigungsprozeß betonen wollen und 
damit in einer aktuellen politischen Diskussion Stellung beziehen.  
Dieses hier nur kurz skizzierte Bild war durch die Lehrpläne der späten 70er und 80er Jahre 
bereits vorbereitet. Auch Schulbücher setzen hier einen verstärkenden Akzent, z.B. 1996:  
"Eine ausschließlich deutsche Sicht der Landkarte wurde der europäischen und ideologischen 
Dimension des Problems nicht gerecht ... Das pauschale Blockdenken war damit schon längst 
nicht mehr angemessen ..."  
Dieser Akzent zeigt sich schon 1973:  
"So stand 1945 ein Berg von Haß und Leid zwischen den Menschen beider Völker. Aber auch 
hier haben Männer und Frauen auf beiden Seiten geduldig daran gearbeitet, nun endlich ei-
nen Schluß-Strich unter die leidvolle Vergangenheit zu ziehen. 25 Jahre später bildete der 
Warschauer Vertrag die Chance eines neuen Anfangs ..."  
Die Anerkennung der historischen Schuld besiegelt der immer wieder (auch nach 2000) abge-
bildete Kniefall Willy Brandts in Warschau vor dem Denkmal zum Aufstand im jüdischen 
Ghetto. 
Das Thema "2+4" wird allgemein in allen Lehrplänen nach 1990 genannt; in zwei Lehrbü-
chern wird betont, daß die CDU sich mit der Anerkennung Westgrenze Polens schwergetan 
habe. 
Der größte Einbruch ist zweifellos bei der Darstellung der Ostsiedlung zu beobachten: In eini-
gen Ländern war das Thema in der Sek. I nicht mehr explizit präsent oder wird in den inte-
grierten Fächern (Sek. I) aus dem chronologischen Kontext herausgelöst und unter die 
deutsch-polnischen Beziehungen im Rückblick subsumiert.  
In der Oberstufe hat auch NRW (1999, s.o.) keinen Hinweis. Im chronologischen Kontext 
präsent ist es in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (wo es einen deutlich höheren Stellen-
wert gewann), Mecklenburg-Vorpommern (u.a.: Sich mit unterschiedlicher Bewertung der 
Ostsiedlung auseinandersetzen) und jetzt in Hessen, ausführlich in Sachsen (2001) und in 
Thüringen (Erschließung neuer Siedlungsräume, Binnenkolonisation, Ostsiedlungsbewegung, 
Deutscher Orden, Ordensstaat, Städtegründungen).  
Eine bemerkenswerte Wandlung zeigte Sachsen-Anhalt: Während in den Rahmenrichtlinien 
Sekundarschule Geschichte (1994) noch "Kreuzzüge und Ostexpansion" ausdrücklich erwähnt 
sind, fehlt dieser Hinweis in den das Mittelalter abdeckenden 1997 vorgelegten RR Sekundar-
schule Förderstufe Geschichte. 
In einigen Ländern wird die Gelegenheit genutzt, in diesem Kontext das generelle Verhältnis 
Deutsche/Slawen oder Deutsche/Polen zu akzentuieren, und zwar unter dem Aspekt schon 
mittelalterlicher Gemeinsamkeit. 
Auf die Habsburger Siedlungspolitik ("z.B. Banater Schwaben, Siebenbürger Sachsen; Ver-
gleich mit der mittelalterlichen Ostsiedlung") ging Bayern (RS), auf die Frage deutscher 
Sprachinseln inkl. der Wolgadeutschen Sachsen ein. Die Rahmenrichtlinien Gymnasium/-
Fachgymnasium Grundkurs Geschichte in Sachsen-Anhalt von 1999 haben unter zeitlicher 
Zuordnung zur "Aufklärung" und als "Wahlpflicht" den Hinweis:  
"Deutsche in Rußland; Ansiedlung von Deutschen an der Wolga unter Katharina II./Mutter-
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kolonien gründen Tochterkolonien/Stalins Politik gegenüber den Rußlanddeutschen/Rußland-
deutsche als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler." 
Bemerkenswert war, daß der neue Lehrplan für die Sek. II Gymnasium, Gesamtschule Ge-
schichte (Anhörungsfassung) von Schleswig-Holstein unter "Projektlernen" als Beispiel eine 
Einheit "Schwierige Nachbarn: Deutsche und Polen" vorschlug, mit "Die unterdrückte Nati-
on; die polnischen Teilungen", über "Migration und Integration" im 19. Jahrhundert, "Min-
derheiten und Minderheitsrechte" bis zu "Deutsche und Polen in Geschichtsbüchern"; über 
die Ostsiedlung wird allerdings kein Wort verloren. 
Die Tatsache, daß die Ostsiedlung (o.ä.) aus vielen Lehrplänen schon verschwunden ist, be-
deutet schlichtweg, daß die Ereignisse der Jahre nach 1945 und auch die Aussiedlerproblema-
tik dem Schüler gar nicht klar werden können. Allerdings war die Ostsiedlung auch schon in 
den 70er und 80er Jahren nicht in allen Lehrplänen mehr explizit vorgesehen. Ihre multiper-
spektivische Darstellung aus deutscher wie aus polnischer Sicht sah Baden-Württemberg vor 
(1980:  
"Erkennen, warum die Ostsiedlung von Deutschen und Polen unterschiedlich bewertet wird"), 
zumal es sich nicht um eine "nationale" Angelegenheit handle ("wissen, daß die Ostsiedlung 
sich nicht als nationale deutsche Ausdehnung, sondern als Landesausbau vollzieht"). 
Das Saarland verknüpfte (1980) damit die gesamte Folgethematik ("Ergebnis: Eindeutschung 
weiter Gebiete zwischen Elbe und Memel/Transfer: Verlust der Ostgebiete/Vertrag zwischen 
Deutschland und Polen/Abtrennung der deutschen Ostgebiete und Vertreibung der Deut-
schen" mit Hinweis auf den KMK-Beschluß zur Deutschen Frage im Unterricht).  
Die eher zurückhaltende Behandlung in den Lehrplänen seit den 70er Jahren, die auf Aus-
gleich, Europäisierung und Multiperspektivität angelegt ist, unterscheidet sich deutlich von 
jenem Ton, der noch in den 50er und 60er Jahren angeschlagen wurde: 
- betont wurde damals die kulturelle Mission ("Ausstrahlungen deutscher Kultur nach Osten 
und Norden"), 
- die damit verbundene "Pionierleistung", die, so wird ebenfalls unisono hervorgehoben, 
"durch den Ruf slawischer Fürsten" ausgelöst wurde. 
Damit wird eine deutliche kulturelle Überlegenheit unterstellt, wie sie etwa Schleswig-
Holstein noch 1968 unterstreicht ("Die kulturelle Bedeutung der mittelalterlichen Kolonisati-
on"), das 1959 sogar noch darauf hinwies: 
"Durch die gemeinsame Anstrengung aller deutschen Stände wird germanischer Volksboden 
wiedergewonnen. Die östliche Landnahme führt zu einer Erweiterung des deutschen Stam-
mesgefüges und weist Deutschland zu, das östliche Grenzland Europas zu sein." 
In den Schulbüchern der 80er Jahre stand - teilweise unter Bezug auf die deutsch-polnischen 
Schulbuch-Konferenzen - dann eher das Problem der multiperspektivischen, kontroversen 
Deutung im Mittelpunkt, z.B. 1985: 
"Vier Jahre lang bemühten sich deutsche und polnische Experten um gemeinsame Empfeh-
lungen für die Darstellung der deutsch-polnischen Geschichte in Schulbüchern. Zum Thema 
'Polen und der Deutsche Orden' konnte der Abschlußbericht von 1977 nur den völligen Fehl-
schlag feststellen: In den polnischen Schulbüchern werde, so hieß es da, vor allem die Rolle 
des Deutschen Ordens als Herrschaftsträger und die Geschichte der Ausdehnung des Ordens-
landes durch Kriege und Waffengewalt aufgezeigt. Die westdeutschen Schulbücher würden 
die Missionsarbeit des Ordens und seine Leistung für die Verbesserung der Lebensverhältnis-
se betonen.  
Dieser Problemkreis bedarf trotz gewisser Fortschritte, die auf der Konferenz in Thorn im 
September 1974 erzielt werden konnten, noch weiterer gründlicher Behandlung."  
Für die 50er/60er Jahre − einmal abgesehen von der üblicherweise sehr viel ausführlicheren 
Darstellung der Fakten − mag folgende Einschätzung genügen. 
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1952 - "Die Deutschen hatten weite Gebiete, die von den Germanen während der Völkerwan-
derung preisgegeben worden waren, wiedergewonnen. Die Elbe, die seit Jahrhunderten die 
deutsche Ostgrenze gebildet hatte, rückte in die Mitte des Reiches. Deutsche Kolonisten 
brachten fremden Völkern (Polen, Böhmen und Ungarn) den wertvollsten Teil ihrer Kultur. 
Sprache, Recht und Lebensart der Deutschen wirkten noch weiter nach Osten ..." 
1962 - "... Es wirkte also starkes west-östliches Kulturgefälle. Die Hebung dieser rückständi-
gen Gebiete auf den kulturellen und wirtschaftlichen Stand des Abendlandes war damals nur 
mit Hilfe deutscher Zuwanderer möglich." 
In Schulbüchern der 90er Jahre werden weithin die Aspekte: Miteinander, Multikulturalität, 
Multiperspektivität, Europäisierung und Gegenwartsbezug, weiter ausgemalt z.B. 1995:  
"Kulturen treffen aufeinander"/Photo: "Die Marienburg in Ostpreußen, ehemaliges Herr-
schaftszentrum des Deutschen Ritterordens, wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 
vom polnischen Staat wiederaufgebaut".  
Daneben stehen Photos einer Moschee und einer Kirche in Rüdesheim und ein Bild über Sor-
bisch-Unterricht in Brandenburg/"Siedlung und Völkerbegegnung im Osten"/"Fremde helfen 
bei der Entwicklung des Landes".  
Oder (1992):  
"Der Landesausbau im östlichen Mitteleuropa war wie überall eine herausragende kulturelle 
Leistung der Menschen des Hochmittelalters." Es finden sich allerdings auch Hinweise auf 
frühere geschichtspolitische Kontroversen, etwa 1994:  
"So wurde von deutscher Seite betont, daß die Siedlungsgebiete der Polen zwischen Oder und 
Weichsel von germanischen Stämmen bewohnt gewesen seien ... Die Polen dagegen verwiesen 
auf Funde, die belegen, daß schon vorher slawische Siedlungen im heutigen Polen entstanden 
seien." 
Mit den Lehrplanrevisionen seit den späteren 60er Jahren und der 70er Jahre ist ein deutlich 
verändertes Verhältnis zu den historischen deutschen Ostgebieten und den damit verbundenen 
Fragen und Problemkomplexen zu konstatieren. Dabei unterscheidet sich die Behandlung et-
wa in Bayern, Baden-Württemberg und jetzt Sachsen und Thüringen von der in NRW, Nie-
dersachsen oder Brandenburg, um auch parteipolitische Nuancen zu kennzeichnen. 
Grundsätzlich aber gilt: Der Weg führt weg von einer eindeutig deutschzentrierten Sicht, die - 
sofern überhaupt -, auf Polen (die Tschechoslowakei/Tschechien ist gar nicht weiter berück-
sichtigt) nur unter dem Eindruck der offenen Grenzregelung eingeht, den polnischen Stand-
punkt nicht berücksichtigt, im Zusammenhang mit der Ostkolonisation ein deutliches kulturel-
les Überlegenheitsgefühl propagiert (was sich naturgemäß auf die Einschätzung der Gegen-
wart auswirkt) weg zu einer deutlich auf Verständigung, Gemeinsamkeit, Symbiose (auch in 
der Rückprojektion auf das Mittelalter) zielenden Grundlinie, die auf Gleichrangigkeit der 
Partner abstellt und den Wiedervereinigungsgedanken nur mehr auf die DDR beschränkt. 
Daher verschwindet seit den 70er Jahren auch der im Zusammenhang mit der Ostsiedlung 
deutliche Kulturüberlegenheit signalisierende Ton der Nachkriegsrichtlinien (er wird in den 
70er/80er Jahren nur mehr höchst zurückhaltend angedeutet); damit verbindet sich aber auch 
der Ansatz, Reizthemen entweder auszublenden oder zu reduzieren (das betrifft seit den 80er 
Jahren eher die Ostkolonisation) oder in der Kontroverse zwischen Polen und Deutschland zu 
spiegeln und damit die Relativität des eigenen Standpunktes deutlich zu machen. 
Darüber hinaus lassen sich noch zwei weitere Varianten beobachten, die beide ebenfalls an-
steigende Trends in der Lehrplanentwicklung spiegeln. Die erste klang bereits kurz an: die 
Behandlung des Themas unter dem Leitbegriff: "Migration". 
In Berlin ("Inhaltsbereich Migrationen/Ostsiedlung im Mittelalter/und: Auswanderung - Ein-
wanderung - Vertreibung im 19. und 20. Jahrhundert", 1996), dann v.a. in Brandenburg 
(1991), Saarland (1992), Nordrhein-Westfalen (1994), Hessen (1995), Niedersachsen (1995), 
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Rheinland-Pfalz (1999) und in Sachsen-Anhalt (1999) war die Tendenz v.a. in den integriert 
geführten Fächern unverkennbar, das Thema aus dem chronologischen und nationalen Zu-
sammenhang zu lösen und es als einen historischen Beleg unter anderen allgemein unter die-
ses Oberthema zu stellen.  
Vergleichsmomente werden dann z.B. die Völkerwanderung, die Wanderung der Turk-
Völker, die Hugenotten, die Salzburger Exilanten (letztere in Brandenburg), Deutsche in 
Amerika, Polen im Ruhrgebiet, aktuelle Arbeits- und Armutsmigration.  
Damit wird verdeutlicht, daß es sich um einen periodisch immer wieder eintretenden histori-
schen Prozeß von "Wanderungen" unter verschiedenen historischen Rahmenbedingungen 
handelt, der daher auch nicht aus dem Rahmen des Üblichen fällt und der das humanitäre Ge-
wissen ganz allgemein zu beschäftigen hat, also das Verständnis für Zuwanderung, Asylanten 
etc. wecken soll. 
Allerdings ist bei diesem Ansatz immer zu würdigen, ob der ereignisgeschichtliche Kontext 
dadurch ersetzt wird oder ein solcher Ansatz nur komplementär vorliegt. Die Gefahr bleibt 
dabei, daß die Vergangenheit für aktuelle Kontroversen instrumentalisiert wird. ...<< 
Die deutsche Journalistin Helga Hirsch berichtete während dieser Tagung der Konrad-
Adenauer-Stiftung und des Instituts für Zeitgeschichte in Berlin über die "Erinnerung an die 
Flucht und Vertreibung der Deutschen" (x879/114-121): >>... Insgesamt sind etwa 14 Millio-
nen Deutsche von 1944 bis 1950 aus den deutschen Ostgebieten und den ehemals deutschen 
Siedlungsgebieten im Osten und Südosten geflohen oder vertrieben worden; knapp zwei Mil-
lionen von ihnen kamen um. Fast jede fünfte Familie in Nachkriegsdeutschland hatte somit 
ihre Heimat verloren. Wie hat sich unsere Gesellschaft der Entwurzelung gestellt, und wie 
sind die Entwurzelten selbst mit sich umgegangen? 
Die Erinnerungen an Flucht und Vertreibung haben im Westen Deutschlands mehrere Phasen 
durchlaufen. Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren sie in Familiengeschich-
ten, Filmen, Romanen und Dokumentationen allgegenwärtig als Ausdruck des authentischen 
Schocks, der die Menschen in ihren Alpträumen verfolgte, sie sich hilflos, ohnmächtig und 
abhängig fühlen ließ und sehr häufig in die soziale Deklassierung stieß. 
Gleichzeitig aber wurden die dramatischen Erlebnisse jener, die von der Roten Armee über-
rollt, von Sowjetsoldaten vergewaltigt oder von Polen und Tschechen zur Zwangsarbeit einge-
setzt worden waren, in der politischen Propaganda eingesetzt, da sich im beginnenden Kalten 
Krieg mit den Greueltaten eindringlich begründen ließ, warum sich das christliche Europa 
gegen "barbarische Rotarmisten" und die "bolschewistische Gefahr" schlechthin zusammen-
zuschließen und zu rüsten habe. 
In den sechziger Jahren änderte sich die Situation radikal. Hatten sich die Vertriebenen wie 
der Rest der Nation bis dahin unter weitgehender Ausblendung der NS-Verbrechen fast aus-
schließlich als Opfer der Alliierten gesehen, nahmen die Nachgeborenen sie nur noch verächt-
lich als Täter und Mitläufer wahr. Der Verlust der Ostgebiete galt nun als gerechte Strafe für 
die Verbrechen des NS-Regimes; schon wer sentimentalen Kindheitserinnerungen nachhing, 
stand im Verdacht des Revanchismus. ... 
Hinzu kommt ein anderer Faktor. Jahrzehntelang hatten sich die alte Bundesrepublik und die 
DDR gerühmt, die Vertriebenen in vorbildlicher Weise integriert zu haben. Die DDR hatte 
schon nach wenigen Jahren verkündet, die vier Millionen "Umsiedler" hätten sich mit der ein-
heimischen Bevölkerung verschmolzen - das Problem sei also nicht mehr existent.  
Im Westen hatte man geglaubt, die Unterschiede zwischen Einheimischen und Zugereisten 
spätestens Ende der 60er Jahre behoben zu haben. Dem Stolz von Politikern - "Wir haben sie 
integriert!" - entsprach der Stolz der Betroffenen: "Wir haben es geschafft!" Doch mit der An-
gleichung der Lebensverhältnisse waren die seelischen Verwundungen noch keineswegs ge-
heilt. 
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Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs galten Flucht und Vertreibung als "normal". 
"Das war nichts Besonderes", sagen einige Betroffene bis heute. Auch ausgebombte Familien 
standen vor dem Nichts und waren zum Neuanfang gezwungen. Also verdrängten Flüchtlinge 
und Vertriebene ihre Verzweiflung, ihre Trauer und die Gefühle von Hilflosigkeit und Ohn-
macht und konzentrierten sich mit aller Kraft auf die Gründung einer neuen Existenz.  
... Allerdings drängten sie, auch wenn sie aufstiegen in Beruf und Politik, nur selten in die 
erste Reihe, da, wer auffällt, Neid und Aggression auf sich zieht. 
Daß Vertriebene und ihre Kinder, obwohl äußerlich seit langem auffällig unauffällig, innerlich 
häufig noch geprägt sind von Flucht und Heimatverlust, gerät erst seit einigen Jahren ins 
Blickfeld. Bei einer Umfrage des Psychologischen Instituts der Universität Hamburg aus dem 
Jahre 1999 ergab sich beispielsweise, daß noch 62 Prozent der Befragten unter belastenden 
Erinnerungsbildern und dem Wiedererleben traumatischer Situationen litten.  
Ermutigt durch die Berichte über die massenhaften Demütigungen der Frauen im zerfallenden 
Jugoslawien brachen seit Anfang der neunziger Jahre auch viele Frauen ihr Schweigen und 
berichteten erstmals über ihre eigenen Vergewaltigungen fünfzig Jahre zuvor. Ein "abgesun-
kenes Stück kollektiver Leidensgeschichte des Zweiten Weltkriegs", so formulierte es der Hi-
storiker Hans-Ulrich Wehler, könne endlich "ruhig besprochen werden". 
All dies, was uns als positiv erscheint, weil es uns also reifer, souveräner, berechenbarer ma-
chen könnte, wenn es die Einseitigkeiten der Vergangenheit überwindet und Verdrängtes be-
wußt macht und damit unserer Einflußnahme unterstellt - all dies macht unseren Nachbarn 
Angst. 
Vor allem die Polen befürchten eine Geschichtsrevision, da die Deutschen, so der durchgängi-
ge Vorwurf, den Zusammenhang von Ursache und Wirkung zerreißen und die Vertreibung 
1945 losgelöst vom Überfall 1939 darstellen würden. Außerdem, so eine weitere Kritik, woll-
ten sich die Deutschen nun nach den Juden als die größten Opfer des Zweiten Weltkriegs stili-
sieren und andere Opfergruppen (weiter) aus dem öffentlichen Gedächtnis verbannen. 
Mögen derartige Befürchtungen bei Menschen wie Wladyslaw Bartoszewski, Marek Edelman 
oder Bronislaw Geremek aufgrund ihren traumatischen Erfahrungen im Konzentrationslager, 
im Warschauer- und im Getto-Aufstand bzw. im Leben unter falscher Identität verständlich 
erscheinen, so dient die Re-Aktivierung des alten deutschen Feindbildes konservativnationali-
stischen und teilweise auch liberalen Politiker und Publizisten als bewußtes Ablenkungsma-
növer in der aktuellen politischen Auseinandersetzung. Das Böse wird auf das Außen proji-
ziert, damit die Schattenseiten des Eigenen nicht ins Blickfeld geraten und das mythologisier-
te, gute Selbstbildnis erhalten bleibt. 
Wenn nämlich Deutsche nicht nur Täter und böse sind, sondern durch die Vertreibung auch 
gelitten haben, stellt sich die Frage nach dem Anteil der Polen an diesem Vorgang. Polen ist 
nicht nur der gezwungene Vollstrecker der Politik der alliierten Siegermächte gewesen, Polen 
hat auch von sich aus die ethnische Homogenisierung seines Staatsgebiets betrieben, mit den 
"wilden Vertreibungen" der Deutschen und der verwaltungsmäßigen Übernahme der deut-
schen Ostgebiete noch vor der Potsdamer Konferenz vollendete Tatsachen geschaffen und 
eigenständig Internierungslager für die verbliebenen Angehörigen der deutschen Minderheit 
eingerichtet.  
Zwar haben polnische Historiker und Publizisten bereits einige Mal eingeräumt, das "kleinere 
Übel" der Vertreibung der Deutschen sei nicht durch das "größere Übel" der deutschen 
Verbrechen zu rechtfertigen. In der Zeit der augenblicklichen ökonomischen, politischen und 
vor allem moralischen Verunsicherung aber pochen nationalistische Politiker auf die uneinge-
schränkte Opferrolle Polens als Fundament des nationalen Selbstverständnisses: 
Für sie sind alle Behauptungen über eine Mitschuld von Polen am Holocaust oder an der Ver-
treibung der Deutschen Verleumdungen, und alle Deutschen sind "Hitleristen", mit denen sich 
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Empathie selbstverständlich verbietet. 
Es ist offenkundig eine Eigenschaft des Menschen, daß er auch als Opfer zu einem Konkur-
renzdenken tendiert. Wie könnten Deutsche es wagen - so sinngemäß der polnische Schrift-
steller Stefan Chwin - über ihre Vertreibung zu reden, wo Polen mit KZ-Haft, Zwangsarbeit 
und ebenfalls mit Vertreibung viel Schlimmeres erlebt hätten und nach dem Krieg nicht in 
einer "zivilisierten Welt" wie die Westdeutschen, sondern in der "roten (kommunistischen) 
Zone" gelandet seien? 
Diese Art der Fragestellung führt allerdings in eine Sackgasse, da das Leiden des Individuums 
nicht meßbar ist und zudem nicht abhängt von der Schuld oder Unschuld seiner Nation. Erin-
nerung ist immer subjektiv und damit singulär. Sie ist gebunden an die spezifischen histori-
schen Umstände eines Landes und kann ihre integrierende, heilende Wirkung nur dann entfal-
ten, wenn diesem besonderen Charakter Rechnung getragen wird.  
Erfahren die Menschen aber für ihre spezifischen Erfahrungen kein Verständnis, dann kann 
Trauer in Bitterkeit und Ressentiment umschlagen - wie etwa bei jenen Vertriebenen, die nun 
mit Forderungen nach Entschädigungen für ihr verlorenes Eigentum von Polen und Tschechen 
eine Anerkennung für ihr Leiden erpressen wollen, die sie politisch und menschlich nicht oder 
ihrer Meinung nach zu wenig erhalten haben. ...<< 
Der deutsche Journalist und Historiker Klaus Rainer Röhl schrieb am 22. April 2006 in der 
Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" (x887/...): >>Vergewaltigungen deutscher 
Frauen kein Thema 
Ende April wird die erste deutsche Ausstellung über Flucht und Vertreibung im Bonner "Haus 
der Geschichte" geschlossen. Über die Ausstellung haben wir bei ihrer Eröffnung berichtet. 
Wie alle Vertriebenen, die entgegen fester Versprechungen immer noch kein eigenes Zentrum 
gegen Vertreibungen besitzen, haben wir uns darüber gefreut, daß 60 Jahre nach der völker-
rechtswidrigen Vertreibung von 15 Millionen Deutschen aus ihrer Heimat ihr Schicksal in 
dem zentralen deutschen Geschichtsmuseum Thema wurde. 
Die Ausstellung geht jetzt nach Berlin und Leipzig. Hoffentlich nicht in unveränderter Form. 
Denn hinter den Kulissen wird seit einem Jahr ein Konflikt verborgen gehalten, der seit Eröff-
nung der Ausstellung zwischen dem Ausstellungskurator und seinen Kritikern schwelt.  
Dabei geht es nicht darum, was Gutes und Lobendes über die Ausstellung "Flucht, Vertrei-
bung, Integration" zu sagen, sondern darum, was in dieser Ausstellung fehlt, so auffällig fehlt, 
daß man getrost davon sprechen kann, daß dieses Thema bewußt ausgeblendet werden sollte: 
Daß viele Hunderttausende deutscher Frauen und Mädchen, viele von ihnen noch Kinder, 
während der Flucht oft wochenlang vergewaltigt wurden, von russischen Soldaten und auch 
von Angehörigen der polnischen und tschechischen Milizen. Viele der Frauen und Mädchen 
haben die Folgen der massenhaften Vergewaltigungen nicht überstanden, Tausende gaben sich 
auch selbst den Tod.  
Wer dennoch überlebte, war oft für immer traumatisiert, ebenso wie die Kinder, die die barba-
rischen Akte mit ansehen mußten. Längst sind die Morde, schweren Körperverletzungen und 
Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen geächtet, und überall auf der Welt werden sie heute 
als solche gebrandmarkt, ob sie in Bosnien, in Albanien, in Afrika oder in Asien verübt wer-
den, und fast jeden Tag wird über Vergewaltigungen berichtet und die Täter werden, wenn 
möglich vor dem Kriegsverbrecher-Tribunal angeklagt, gleich, ob es um Frauen und Mädchen 
in Sudan, in Uganda, oder, wie in diesen Tagen im Kongo geht. 
Nur für deutsche Opfer schien bisher kein Interesse zu bestehen - dabei handelt sich bei den 
gezielten Massen-Vergewaltigungen der Roten Armee um das größte Gewaltverbrechen der 
Nachkriegszeit. 
Deutsche Gutmenschen, bei denen die Umerziehung in der dritten Generation schon ins Gro-
teske umgeschlagen ist, haben im Jahr 2006 auch dafür noch eine Entschuldigung zur Hand. 
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Und viel Verständnis. 
Diese jungen Soldaten, sagen uns manche unserer nach 1945 geborenen Gutmenschen, morde-
ten und vergewaltigten deutsche Mädchen und Frauen, weil nach vielen Monaten der gnaden-
losen Kämpfe mit den deutschen Soldaten - Gefangene wurden auf beiden Seiten kaum noch 
gemacht - nur noch Haß gegen die Deutschen kannten und diesen Haß auf die deutschen Frau-
en übertrugen. Und ihn an ihnen ausließen. 
Außerdem hätten die jungen Soldaten bei ihrem Vormarsch überall die von Deutschen zer-
störten Dörfer und Städte und ihre getöteten Landsleute gesehen, und so aus Rache die Ge-
walttaten an Frauen begangen. Diese These wird uns immer wieder aufgetischt, wenn von den 
Vergewaltigungen der Roten Armee die Rede ist, auch in Guido Knopps Fernsehserie "Die 
große Flucht".  
Die sich im Wortlaut gleichenden, fast stereotypen Erklärungen, vorgetragen von wohlmei-
nenden, letzten Endes aber voreingenommen Publizisten und Wissenschaftlern, sogar von 
Augenzeugen und Opfern selbst (!) sollen Kriegsverbrechen entschuldigen, die auch gern ab-
schwächend "Übergriffe" genannt werden. 
Auffallend oft, meist erst auf bohrende Nachfragen der Reporter, kommt der Hinweis auf die 
Verbrechen der Nazis, an deren Schuld ohnehin niemand der Zuschauer gezweifelt hat. Viel-
leicht steckt keine Absicht dahinter, aber die Wirkung ist eindeutig. Die Kriegsverbrechen der 
Russen, Polen oder Tschechen werden relativiert. Sie sollen gegen deutsche Geiselmorde und 
andere Kriegsverbrechen aufgerechnet werden. 
Aber man kann Völkermord und Kriegsverbrechen nicht relativieren und die Toten nicht ge-
geneinander aufrechnen. Das genau ist ja die Methode der Rechtsextremisten. Und der Stalin-
Anhänger, von denen es in Deutschland weit mehr bekennende Anhänger gibt als NPD-Leute. 
Außerdem sprechen die heute bekannten Tatsachen gegen die Rache-These. Die kämpfende, 
kampfgewohnte Truppe, vor allem die Besatzungen der Panzer und Sturmgeschütze, das be-
stätigen alle Augenzeugen, vergewaltigte im allgemeinen nicht, griff vielleicht nach Uhren 
und Schnaps und zog rasch weiter.  
Die nachrückenden Reserven junger Rekruten aber hatten in ihrer Heimat, in der Mongolei 
keine Toten oder verbrannte Häuser zurücklassen müssen, die sie jetzt an halbwüchsigen 
Mädchen oder alten Frauen hätten rächen wollen. Sie hatten gerade, einige Wochen zuvor, bei 
ihrem Einmarsch ins Baltikum, auch die Frauen und Kinder der Letten, Esten und Litauer ver-
gewaltigt und getötet. Sie wurden mit der gleichen Brutalität behandelt, wie später die jungen 
Mädchen und Frauen aus Ostpreußen. 
Die jungen Männer aus der Mongolei, die im Raum Königsberg und in Danzig, in Pommern 
und in Schlesien besonders barbarisch wüteten, waren nicht grausamer geboren als andere 
Männer. Der Grund für die an allen Frontabschnitten auftretenden Gewalttaten und Morde 
war ein anderer: Sie begingen die Verbrechen, weil sie es durften. Weil das Gewaltverbot, das 
seit Kain und Abels Zeiten gilt, für sie aufgehoben war. 
Den angeblichen "Rassestolz" der deutschen Frauen sollten die russischen Soldaten nach ei-
nem Aufruf des Schriftstellers Ilja Ehrenburg durch massenhafte Vergewaltigungen "bre-
chen". Wörtlich heißt es in einem Flugblatt aus dem November 1944: "Folgt der Weisung des 
Genossen Stalin und zerstampft für immer das faschistische Tier in seiner Höhle. Brecht mit 
Gewalt den Rassehochmut der germanischen Frauen! Nehmt sie als rechtmäßige Beute!"  
Die Urheberschaft des berühmten Schriftstellers an diesem Text ist nicht zweifelsfrei nachzu-
weisen, aber seine rund 3.000 veröffentlichten Flugblatt-Texte und Aufrufe atmen den glei-
chen Geist des Hasses. 
Der Ermunterungen durch solche Flugblätter bedurften die jungen Soldaten aus den asiati-
schen Provinzen der Sowjetunion nicht - sie wußten schon, was sie mit den Frauen und Mäd-
chen tun wollten - und taten. Das, was sie in ihren verborgensten Träumen und Phantasien 
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schon immer gewollt hatten, das gleiche, was sich alle potentiellen Sexualtäter und Mörder 
überall auf der Welt auch heute in ihren gar nicht so seltenen Gewaltträumen wünschen, was 
aber in allen Kulturstaaten mit lebenslangem Gefängnis oder der Todesstrafe bedroht ist: Das 
junge Mädchen, die Frau demütigen, mit Gewalt nehmen, dem Opfer Schmerz zufügen und es 
am Ende sogar ermorden. 
Tatsächlich wurden die bis zur Bewußtlosigkeit mißbrauchten deutschen Frauen und halb-
wüchsigen Mädchen von den russischen Soldaten nicht selten nach der Vergewaltigung getö-
tet. Viele empfanden es als Erlösung. 
Seit Eröffnung der Ausstellung "Flucht, Vertreibung, Integration" fordert eine Kölner Frauen-
hilfsorganisation "medica mondiale" in Gesprächen mit dem Ausstellungsleiter Hans-Joachim 
Westholt eine "angemessene Würdigung des Themas". 
Aber nicht einmal, als Prominente wie die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich oder ihr 
Kollege Horst Eberhard Richter Protestbriefe schrieben, wurde eine Ergänzung der Ausstel-
lung ins Auge gefaßt. 
Es war offenkundig, daß der Kurator während der ganzen Zeit das Thema blockierte. Angeb-
lich sei das Thema Vergewaltigung nicht ins Bild zu setzen. Obwohl die Ausstellung zahlrei-
che Tonbanddokumente anbietet, in der Betroffene über ihre Erlebnisse erzählen, und Presse-
ausschnitte, Filme, Akten und wissenschaftliche Dokumentationen über Einzelheiten der Ver-
treibung sonst ausführlich berichten. Selbst als "medica mondiale" dem Kurator das Buch ei-
nes Opfers für die Ausstellung anbot, blockte Westholt ab. Dabei gibt es nicht nur ein Buch 
einer Frau über ihre Vergewaltigung. ... 
Möglichkeiten, nun auch das Thema der Massenvergewaltigungen angemessen in der Ausstel-
lung zu realisieren, gäbe es viele. Die Sprecherin der Frauenhilfsorganisation, Margret Meyer, 
bezweifelt allerdings den guten Willen des Ausstellungskurators: "Herr Westholt wollte das 
Thema einfach nicht, weil es ein Tabu berührt", vermutet sie. ...<< 
Wilhelm von Gottberg (ehemaliger Lehrer an einer Polizeifachschule) schrieb am 23. Dezem-
ber 2006 in der Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" (x887/...): >>Bis heute un-
gelöst 
Die "Preußische Treuhand" hat ihre Entschädigungsklagen auf den Weg gebracht 
Die "Preußische Treuhand" - eine Vereinigung von Vertriebenen zur Durchsetzung von Ent-
schädigungsansprüchen für zurückgelassenes Eigentum in den früheren Ostprovinzen des 
Deutschen Reiches - hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
Individualbeschwerden gegen die Republik Polen eingereicht. 
Damit hat die Organisation nun realisiert, was seit drei Jahren recht häufig angekündigt wur-
de. Die politische Klasse in Polen von ganz rechts bis links ist empört. Die Kommentare in 
den polnischen Zeitungen zu dem Vorgang haben fast durchgängig einen antideutschen Tenor 
und sind von dem zur Staatsräson erhobenen Vorwurf geprägt, daß die Täter (Deutsche) sich 
zu Opfern stilisieren wollen. Eine sachliche Diskussion über die berechtigte oder unberechtig-
te Forderung von Entschädigungsansprüchen kann in Polen im Jahr 2006 noch nicht geführt 
werden. 
Die Bundesregierung hat sich, wie auch schon die rot-grüne Vorgängerregierung, von der 
"Preußischen Treuhand" scharf distanziert und deren Handeln verurteilt. Tatsächlich ist aber 
durch Versäumnisse der Bundesregierungen seit 1990 bei der Regelung der Kriegsfolgelasten 
und bei den Vertragswerken mit den Nachbarstaaten im Osten die Situation geschaffen wor-
den, die zur Gründung der Treuhand geführt haben. Durch Aussitzen und "unter den Teppich 
kehren" wollte die deutsche Politik die ungelösten Entschädigungsfragen vom Tisch bekom-
men. Diese Strategie ist zusammengebrochen. 
Länger als ein Jahrzehnt haben die betroffenen Ostdeutschen auf eine Initiative der deutschen, 
beziehungsweise der polnischen Regierung für die Regelung der offenen Vermögensfrage ge-
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wartet. Es hat sich nichts getan. Die Kohl-Regierung hatte 1990 versprochen, dieses Problem 
in absehbarer Zeit einer Lösung zuzuführen. Später ist sie, wie auch die Nachfolgeregierungen 
davon abgerückt. Heute heißt es lapidar, man wolle das nachbarschaftliche Verhältnis zu Po-
len nicht mit Fragen aus der Vergangenheit belasten. 
Die Passivität der Regierungen bei der Regelung der offenen Vermögensfragen hat dazu ge-
führt, daß die "Preußische Treuhand" als Selbsthilfeorganisation der Betroffenen gegründet 
wurde. Mit Klagen vor nationalen und internationalen Gerichten will man Eigentumsrechte 
geltend machen und eine wie auch immer geartete Entschädigung durchsetzen. ... 
Wenn die Bundesregierung nicht in Verhandlungen mit den Nachbarstaaten über die Lösung 
der Entschädigungsfrage eintreten will - nach vielen amtlichen Verlautbarungen will sie das 
nicht, obwohl es geboten wäre - bleibt nur noch ein Weg, die Treuhand und deren Aktivitäten 
gegenstandslos zu machen. Die Bundesregierung muß eine nationale Lösung anstreben und 
die berechtigten Ansprüche aus eigenen Mitteln entschädigen. Dies würde Deutschland kei-
neswegs überfordern, denn vor dem Hintergrund der noch immer praktizierten deutschen 
Scheckbuchdiplomatie würden wenige hundert Millionen Euro den deutschen Staat nicht zah-
lungsunfähig machen. 
Diesen Weg ist auch Polen gegangen. Einzelklagen von zwangsumgesiedelten Ostpolen aus 
den heute zur Ukraine gehörenden früheren ostpolnischen Gebieten, sind durch polnische Ge-
richte positiv beschieden worden. Der polnische Staat hat im Einzelfall entschädigt. 
Die Entschädigungsproblematik für zurückgelassenes Eigentum bei Vertreibungen und 
Zwangsumsiedelungen ist durchaus nicht nur eine spezifisch deutsch-polnische Angelegen-
heit. Dieser Tage erst hat ein zypriotisches Gericht die berechtigten Eigentumsansprüche ver-
triebener Zyprioten anerkannt. ... 
Die Entschädigungsfrage bleibt auf der Tagesordnung nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
ungelösten Entscheidungsproblematik in Mitteldeutschland aufgrund der Enteignungen durch 
die Sowjets und des Regimes der "Sowjetischen Besatzungszone" am Ende des Zweiten 
Weltkrieges.<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete am 9. August 2008 
(x887/...): >>"50 Thesen zur Vertreibung" 
Interview der Preußischen Allgemeinen Zeitung mit Prof. Dr. Alfred de Zayas über sein neu-
stes Buch 
PAZ: Was bezwecken Sie mit diesen Thesen? 
Alfred de Zayas: Erstens habe ich darin das Wesentliche aus meinen Büchern "Die Nemesis 
von Potsdam", "Die deutschen Vertriebenen" und "Heimatrecht ist Menschenrecht" kurz und 
prägnant zusammengefaßt. Damit sind die Thesen für den Geschichts- und Politikunterricht 
besonders geeignet. Zweitens möchte ich zur Diskussion über das geplante Dokumentations- 
und Forschungszentrum über Vertreibungen beitragen. 
PAZ: Was halten Sie von diesem "sichtbaren Zeichen" in Berlin? 
De Zayas: Ich bin dafür. Allerdings muß man darauf achten, daß diese Einrichtung unabhän-
gig ist und bleibt, und daß sie wissenschaftlich und nicht politisch arbeitet. Außerdem finde 
ich diese Wort-Schöpfung "sichtbares Zeichen" sehr merkwürdig - falls das denn der endgül-
tige Name sein sollte. Man sollte einen Namen wählen, der nüchtern die Aufgabe dieser Ein-
richtung beschreibt, etwa: Forschungs- und Dokumentationsstelle über Vertreibungen. Man 
muß die Dinge beim Namen nennen. Im Mittelpunkt muß der Mensch stehen - nicht Politik 
oder Ideologie.  
PAZ: Geht das ohne Beteiligung der Betroffenen?  
De Zayas: Natürlich nicht! Es liegt auf der Hand, daß die Opfer und ihre wichtigste Organisa-
tion, der Bund der Vertriebenen, dabei sein müssen. Es wäre doch undenkbar, etwa eine Ge-
denkstätte für die Opfer der ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien zu schaffen, 
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ohne die Opfer intensiv mit einzubeziehen.  
PAZ: Ihr neues Buch "50 Thesen zur Vertreibung" wurde in weniger als zehn Wochen ohne 
Werbung über 3.200mal verkauft. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? 
De Zayas: Die Resonanz der Leser ist in der Tat überaus positiv, offenbar hat die Veröffentli-
chung eine Bedarfslücke getroffen. Es gibt kaum Bücher, die so klar und knapp über die Ver-
treibung informieren. Dazu kommen der aktuelle Anlaß der Debatte um das Zentrum in Berlin 
und nicht zuletzt ein sehr clever agierender, junger Verlag.  
PAZ: Sie zitieren in den 50 Thesen recht ausführlich den ersten Uno-Hochkommissar für 
Menschenrechte José Ayala Lasso. Warum? 
De Zayas: Dr. Ayala Lasso aus Ecuador ist ein Mensch, der sich ohne jede Diskriminierung 
für alle Opfer von Menschenrechtsverletzungen einsetzt. Es war bedeutend, daß er die deut-
schen Vertriebenen als Opfer anerkannte und ihnen 1995 als amtierender Uno-Hochkommis-
sar ein Grußwort schickte. Zehn Jahre später kam er persönlich nach Berlin und sprach vor 
6.000 Vertriebenen auf dem Tag der Heimat anläßlich "60 Jahre Vertreibung". Er hat sich für 
das Recht auf die Heimat unterschiedslos aller Flüchtlinge und Vertriebenen eingesetzt - auch 
der deutschen. 
PAZ: Die deutschen Medien haben über beide Vorgänge kaum berichtet. 
De Zayas: In der Tat, und ich halte das für ein unverständliches Versagen. Es kann ja nicht 
unwichtig sein, wenn sich der amtierende Uno-Hochkommissar in dieser Weise für die Anlie-
gen und auch für die Ehre von Millionen Deutschen einsetzt und exponiert. Es sagt einiges 
aus über die geistig-moralische Situation in Deutschland. 
PAZ: Ihre Bücher sind auch schon kritisiert worden. 
De Zayas: Natürlich, aber kein Kritiker hat bisher behauptet, daß meine Quellen nicht stimm-
ten oder meine wissenschaftliche Methodik falsch wäre. Der Dissens liegt anderswo: Manche 
haben einfach ein Problem mit meiner Prämisse, daß das allgemeine Völkerrecht immer und 
für alle gilt - also auch zwischen 1945 und 1948 für die Deutschen - und mit den Schlußfolge-
rungen, zu denen diese Prämisse unvermeidlich führt. Mehrere der vielen exzellenten Rezen-
sionen, die meine Bücher bekommen haben, sind erst in den letzten zwei oder drei Jahren ge-
schrieben worden. In den 70er und 80er Jahren wurden meine Bücher noch im "Spiegel", in 
der "Süddeutschen Zeitung" und im WDR glänzend besprochen, ja geradezu gefeiert - wenn 
das heute anders ist, dann deswegen, weil diese Medien sich geändert haben, meine Position 
ist die gleiche geblieben. 
PAZ: Was ist an Ihren Büchern besonders? 
De Zayas: Ich behandle die Thematik der Vertreibung der Deutschen als Völkerrechtler und 
Historiker interdisziplinär. Dabei stelle ich die historischen Fakten in einen größeren histori-
schen Kontext und beurteile sie nach völkerrechtlichen Normen und Prinzipien. Das haben 
andere Wissenschaftler bisher nicht getan. Entweder haben wir es mit Historikern zu tun, die 
oft wenig vom Völkerrecht verstehen, oder mit Völkerrechtlern, die die Historie nur unvoll-
ständig kennen. Außerdem habe ich Hunderte Vertriebene persönlich interviewt, um mir ein 
eigenes Bild zu verschaffen, 
PAZ: Das Leiden der von Nazi-Deutschland besetzten Länder nimmt in Ihren Veröffentli-
chungen heute einen breiteren Raum ein als früher, dennoch werden Ihre Arbeiten und auch 
Sie als Person von linken Medien heute kritischer gesehen … 
De Zayas: Ja, und ich nehme es entsprechend zur Kenntnis. Es gibt in Deutschland inzwi-
schen viele, die ein Buch über Flucht und Vertreibung erst dann positiv aufnehmen würden, 
wenn es mit dem Satz beginnt, daß die Nazi-Verbrechen die Vertreibung quasi rechtfertigen, 
und wenn es damit schließt, daß jede Wiedergutmachung für die Vertriebenen ausgeschlossen 
sein muß. Genau diese politisch-ideologische Linie werden Sie bei mir niemals finden, weil 
das Völkerrecht es eben anders will. 
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PAZ: Was halten Sie von der sogenannten Opfer-Täter-Schablone? 
De Zayas: Die ist wissenschaftlich völlig unhaltbar und verletzt fundamentale menschen-
rechtliche Prinzipien. Schuld ist immer individuell, nie kollektiv. Die Nazis haben das anders 
gesehen und auch Stalin, der ganze Völker wegen angeblicher Kollaboration deportiert hat. Es 
ist schon bedrückend, daß solche Kategorien jetzt in der deutschen öffentlichen Diskussion 
mit umgekehrten Vorzeichen wieder auftauchen. Der Gedanke an die Kollektivschuld muß 
aus menschenrechtlichen Gründen endgültig abgelehnt werden.  
PAZ: Hitler war aber zweifelsohne der Hauptschuldige. 
De Zayas: Am Zweiten Weltkrieg ja, aber nicht an der Vertreibung. Um ihm auch noch die 
Schuld an diesem Verbrechen anlasten und jede Wiedergutmachung ablehnen zu können, 
spricht man dann vom "kausalen Nexus" zwischen beiden Ereignissen. Ein kleines Gedanken-
experiment zeigt schon, wie heikel das ist: Sicher wäre die Vertreibung ohne Hitler und den 
Zweiten Weltkrieg nicht möglich gewesen.  
Aber Hitlers Machtergreifung wäre ihrerseits ohne das Unrecht der Verträge von Versailles 
und St. Germain von 1919 völlig undenkbar gewesen. So öffnet dieses Argument Tür und Tor 
dafür, je nach dem willkürlich gewählten Ausgangspunkt jedes Unrecht auf der Welt zu ex-
kulpieren. Ein etwas makabres Wort für diesen Umgang mit Wahrheit und Recht heißt "Ge-
schichtspolitik". Aber das Völkerrecht funktioniert anders: Es gibt Dinge, die sind absolut 
verboten und zudem unverjährbar. Geschehen sie trotzdem, müssen sie wieder gutgemacht 
werden - egal welche Nationalität Täter und Opfer haben.  
PAZ: Welche der 50 Thesen ist für Sie am wichtigsten? 
De Zayas: Vielleicht die letzte: "Es gilt, Vertreibungen überzeugend zu ächten und damit 
künftige 'ethnische Säuberungen' zu verhindern. Eine gründlichere Auseinandersetzung mit 
allen Aspekten der Vertreibung der Deutschen in ihrem gesamteuropäischen und menschen-
rechtlichen Kontext und sinnvolle, für alle Seiten tragbare Anstrengungen zur Überwindung 
der Unrechtsfolgen würden eine solche Prävention fördern. Die Stiftung Zentrum gegen Ver-
treibungen und das geplante 'sichtbare Zeichen' in Berlin können dazu einen wichtigen Beitrag 
leisten, wenn sie sich strikt an der historischen Wahrheit und am Völkerrecht orientieren." 
Alfred de Zayas: "50 Thesen zur Vertreibung", ... London/Hamburg 2008 ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete am 25. Februar 2012 
(x887/...): >>Im Grunde selber Schuld 
Tagung fragt "War die 'Vertreibung' Unrecht?" - Relativierung mit staatlicher Förderung 
Während das Zentrum gegen Vertreibungen nicht so richtig vom Fleck kommt, formieren sich 
die Kräfte in Deutschland, die das Verbrechen der Vertreibung relativieren und verdrängen 
wollen. Dies geschieht sogar mit finanzieller Unterstützung vom Staat und unter dem Mantel 
staatlicher Förderung. Dabei kommen Vereinigungen zum Tragen, die ganz offen verfassungs-
feindliche Ziele verfolgen. 
So richteten am vergangenen Sonnabend in Berlin in den Räumlichkeiten der Freien Universi-
tät die Aktion Sühnezeichen, die Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft e.V., die 
Deutsch-Polnischen Akademischen Gesellschaft e.V., die Deutsch Polnischen Gesellschaft 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. und die wegen ihrer verfassungsfeindlichen Bestrebun-
gen im Verfassungsschutzbericht gelistete "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/-
Bund der Antifaschistinnen" (VVN) eine Tagung aus.  
Das Motto lautete: "War die 'Vertreibung' Unrecht? Die Umsiedlungsbeschlüsse des Potsda-
mer Abkommens und ihre Umsetzung in ihrem völkerrechtlichen und historischen Kontext." 
In der Einladung hieß es: "Bitte haben Sie Verständnis, daß wir wegen der erforderlichen För-
dermittel eine Teilnehmerliste mit Anschrift und Unterschrift benötigen." Also wurde die 
Veranstaltung mit dem gesponsert, was in linken Kreisen "Staatsknete" heißt. Was also beka-
men die Steuerbürger von der Veranstaltung, bei der kein Vertreter der Betroffenen geladen 
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worden war, geboten? 
Die einführenden Worte von Christoph Koch von der Freien Universität gaben der Veranstal-
tung die inhaltliche "Marschrichtung" vor. Zwar bekannte er, daß kein Unrecht (der Zweite 
Weltkrieg) ein anderes (also die Vertreibung der Deutschen aus ihren Siedlungsgebieten) 
rechtfertigen würde, doch mit einem Schwall von Relativierungen und Rechtfertigungen ver-
suchte er sich selbst zu widerlegen, um schließlich vor Geschichtsrevisionismus zu warnen. 
Die Deutschen hätten sich selbst vertrieben, so das Fazit seiner Ausführungen. Was das Ganze 
mit dem Vertreibungsunrecht beziehungsweise dessen Widerlegung zu tun habe, erklärte 
Koch jedoch nicht.  
Die Teilnehmer der Veranstaltung - meist aus dem ergrauten Antifa-Umfeld rekrutiert - nah-
men daran keinen Anstoß. Auch der in die Jahre gekommene, 1932 in Pommern geborene 
Rudolf von Thadden versuchte die Vertreibungen zu verniedlichen und philosophierte über 
den Unterschied der Vertreibung eines Arbeiters und eines Professors, stellte den Teilnehmern 
schließlich die Vorteile der Küche seiner polnischen Freunde dar, die nun an seinem Geburts-
ort Wohnsitz genommen hätten, um sich mit der Warnung vor "nationalistischen Rechten" 
dem Schlußwort seines Vorredners anzuschließen.  
Ex-Uni-Chef Professor Uwe Wesel war zwar nicht in Persona erschienen, kritisierte aber in 
seinem Grußwort die Merkelsche "Euro-Verzögerungspolitik", um der Hoffnung Ausdruck zu 
verleihen, Polen könne recht bald auch zur Euro-Zone gehören. Dem Professor scheint ent-
gangen zu sein, daß die meisten Polen derweil ganz froh sind, nicht zur Euro-Zone zu gehö-
ren. Während der Vertreter der polnischen Botschaft eine positive Entwicklung der deutsch-
polnischen Beziehungen zog, klagte sein tschechischer Kollege unversöhnlich über die "Nazi-
herrschaft".  
Die Vertreterin der Deutsch-Polnischen Akademischen Gesellschaft kritisierte pauschal die 
Charta der Heimatvertriebenen und befand, die Vertreibung sei das Resultat deutscher 
Verbrechen gewesen und schließlich habe es ja einen sehr großzügigen Lastenausgleich gege-
ben. Der Vertreter der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft beschwerte sich in sei-
nem Grußwort über die ungenügende staatliche Alimentierung dieser Veranstaltung.  
Der in Gießen lehrende Völkerrechtler Thilo Marauhn gelangte allerdings in seinem Vortrag 
zu dem Endergebnis, daß der Menschentransfer völkerrechtswidrig gewesen sei. Von einer 
Sonderregelung zu Lasten der Deutschen hält er nichts. Er hatte das Recht von heute rückblik-
kend betrachtet, die Römischen Statuten, das Genfer Abkommen von 1949, die Nürnberger 
Prozesse, die Potsdamer Beschlüsse und schließlich die Haager Landkriegsordnung, und die-
sen Schluß gezogen. Aufgeregt echauffierte sich darauf Professor Koch, die Antifa-Rentner 
grummelten, während der stasi-belastete Professor Fink vom VVN unwillig und heftig sein 
graues Haupt schüttelte.  
Die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) legitimierte sich durch ihre 
Geburtsstadt Preßburg als "Vertriebene", um dann ihren verstorbenen Parteikollegen Peter 
Glotz für sein Engagement für das Zentrum gegen Vertreibungen zu kritisieren. Dann sprach 
sie über das Heimatrecht der wegen des Braunkohletagebaus umzusiedelnden brandenburgi-
schen Dorfbewohner. 
Waren am ersten Tag noch etwa 60 Teilnehmer zu verzeichnen, kamen am zweiten Tag deut-
lich weniger. Hervorzuheben war hier der Beitrag von Anja Mihr, die die Auffassung vertrat, 
alle Parteien hätten gleich behandelt werden müssen, um einen dauerhaften Frieden, Versöh-
nung und Ausgleich zu erreichen.<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete am 21. Juli 2012 (x887/...): 
>>Westalliierte tragen Mitschuld 
US-Historiker über die brutale Vertreibung der Deutschen und die Heuchelei seiner Landsleu-
te 
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Nach verlorenen Kriegen setzen die Siegermächte das Recht und schreiben die Geschichte in 
ihrem Sinne. Die Wahrheit ist das erste Opfer vor, aber auch nach einem Krieg! Wenn mehr 
als 60 Jahre nach einem Krieg ein "Sieger" sich die Mühe macht, die Wahrheit ans Licht zu 
befördern und die Geschichtsschreibung einer Revision zu unterziehen, dann ist das schon 
eine Sensation, auch wenn dies für die überwiegende Mehrheit der Betroffenen zu spät 
kommt. In einem akribischen Quellenstudium hat der US-Historiker R. M. Douglas vor allen 
den Siegermächten in Ost und West den Spiegel ihres ambivalenten und unrechtmäßigen Tuns 
vorgehalten. 
Um so mehr ist die Lektüre des Buches "Ordnungsgemäße Überführung: Die Vertreibung der 
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg" ein Muß für die nachfolgenden Generationen, insbe-
sondere für die handelnden Politiker, damit sie sich der Dimensionen ihrer Entscheidungen 
bewußt werden und weitere Fehler vermeiden.  
Das Buch ist extrem faktenreich, anspruchsvoll, ja anstrengend. Vor allem erfordert es Cha-
rakter- und Nervenstärke, um die Wallungen der Gefühle angesichts der Grausamkeiten wie 
der Verbrechen an den Heimatvertriebenen unter Kontrolle zu behalten. Der Stempel auf der 
Titelseite "Ordnungsgemäße Überführung" ist eine Ironie, die ein Ereignis formal-büro-
kratisch abschließt. Die Vertreibungen waren brutal und völkerrechtswidrig, zogen die Würde 
des Menschen in den Dreck. Ob "wild" oder "organisiert", Vertreibungen als "Kollektivbestra-
fung" sind immer ein Willkürakt und nie "ordnungsgemäß". 
Das Buch ist gegliedert in 13 Kapitel und umfaßt 460 Seiten. Es folgen fast 80 Seiten Anmer-
kungen und ein Literaturverzeichnis von 24 Seiten. Das Werk ist eine Fundgrube an Fakten, 
vor allem für historisch Interessierte.  
Douglas: "Ich habe bestimmte Elemente betont, die meiner Meinung nach besondere Auf-
merksamkeit verdienen: die Durchführung der Massenvertreibungen, das Archipel von Kon-
zentrations-, Internierungs- und Sammellagern, das in ganz Mitteleuropa nach dem Krieg ent-
stand, die Implikationen der Vertreibungen für die Entwicklung des Völkerrechts und die 
(viel) zu wenig beachtete Mitwirkung der Westalliierten bei der Operation, die (sehr) weit 
über bloße Zustimmung hinausging."  
Erstaunlich ist die Bereitschaft, mit der vor allem Historiker aus Polen und Tschechien zum 
Gelingen dieses Werkes beigetragen haben. Das Buch beginnt 1938 mit "Der Planer" und 
zeigt auf, welch zentrale Rolle Präsident Edward Benesch spielte, der zwar 1918 den Alliier-
ten einen "multinationalen Musterstaat" Tschechoslowakei versprach, doch genau das Gegen-
teil schuf. Er betrieb zielstrebig die Vertreibung der Sudetendeutschen und "Ende 1943 hatte 
das Vertreibungsprojekt aber eine solche Eigendynamik gewonnen, daß nur ein eindeutiges 
Veto der Großen Drei es noch aufgehalten hätte". 
Aufschlußreich ist das Kapitel "Der Plan": "Die Vertreibung unerwünschter Völker ist fast so 
alt wie die dokumentierte Menschheitsgeschichte." Und dann: "In vieler Hinsicht war der Er-
ste Weltkrieg eine Generalprobe für die Bevölkerungsverschiebungen im 20. Jahrhundert." 
Wenig bekannt ist die "épuration" (Säuberung) der Franzosen in Elsaß-Lothringen zwischen 
1918 und 1921, der zirka 100.000 Deutsche zum Opfer fielen.  
Interessant das Spiel von Stalin mit der Mehrdeutigkeit "Oder-Neiße-Linie", denn es gab eine 
"östliche" und eine 200 Kilometer westlich davon verlaufende "westliche" Neiße. Dazu: "Sta-
lin versicherte den Lubliner Polen sarkastisch, Churchill werde den Unterschied gar nicht 
merken." Und so war es dann auch, obgleich der polnische Exil-Premier T. Arciszewski der 
Presse sagte: "Polen hat nicht den Wunsch, Breslau und Stettin zu annektieren, es wolle höch-
stens ein von der deutschen Bevölkerung geräumtes Ostpreußen."  
Während die Briten und Amerikaner die Schuld an den zu "hohen" Verlusten und dem 
"schrecklichen" Leid nun den Vertreibungsländern und der Sowjetunion gaben, kommt Dou-
glas zu dem Schluß: "Das war und ist eine völlig unaufrichtige Interpretation." Die Westalli-
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ierten "hatten ihre Verbündeten zu Handlungen ermutigt und ihre Mitarbeit dabei verspro-
chen, die sie bei ihren Feinden später als Kriegsverbrechen anklagten".  
Die Kapitel "Die wilden Vertreibungen" und "Die Lager" offenbaren die ganze Bestialität und 
Brutalität, zu der Menschen aller Völker selbst gegenüber wehrlosen Kindern, Frauen und 
Greisen fähig sind. Die Zustände in den Internierungslagern müssen so schrecklich gewesen 
sein, daß die Polen, Tschechen, Rumänen und Jugoslawen selbst der Internationalen Kommis-
sion des Roten Kreuzes den Zugang verweigerten.  
Wie es im gewonnenen "Wilden Westen" zuging, faßt Douglas wie folgt zusammen: "Die 
Aussage ist nicht übertrieben, daß "Goldgräber-Stimmung" die gesamte tschechoslowakische 
und polnische Gesellschaft von ganz unten bis ganz oben durchdrang. Nach seiner Rückkehr 
aus dem Londoner Exil verschaffte sich beispielsweise Hubert Ripka, der neu ernannte Au-
ßenhandelsminister, eine große Villa mit 17 Zimmern, die deportierten deutschen Besitzern 
gehört hatte. Der Minister stattete das Haus bald mit besten Möbeln aus gleicher Quelle aus. 
Für ein paar eifrige Pioniere war das "Goldgräbertum" nichts weiter als die Fortsetzung eines 
Profitstrebens, das während des Holocaust begonnen hatte.  
Wie der "Economist" im Juli 1946 verächtlich feststellte, hatte sich "in Mitteleuropa während 
des Krieges eine neue Lumpenbourgeoisie ausgebreitet, die zuerst den Besitz ermordeter Ju-
den und dann vertriebener Deutscher plünderte". Im Kapitel "Der Neubeginn" schreibt Dou-
glas: "Rational betrachtet, war das 'Abladen' einer riesigen verarmten und traumatisierten Be-
völkerungsgruppe in einem zerbombten Land, das sie nicht haben wollte und wo keine Vorbe-
reitungen für ihre Aufnahme getroffen waren, ein Rezept für eine Katastrophe."  
Daß es dazu nicht kam, ist kein Verdienst der Besatzungsmächte, sondern einzig und allein 
ein Verdienst der Heimatvertriebenen, die sozial degradiert sich in ihr Leid wie ihr grauenvol-
les Schicksal fügten, es aber zugleich wendeten, um sich diszipliniert und fleißig am Wieder-
aufbau zu beteiligen.  
Wenn auch Ende 1947 der "Alliierte Kontrollrat" als Deutschlands provisorische Viermächte-
regierung die Vertreibung aus "Gründen wirtschaftlicher, sozialer und religiöser Ungerechtig-
keiten" verurteilt, so ist dies auf juristisch-völkerrechtlicher Ebene bis heute unterblieben und 
wird es ohne "Friedensvertrag" auch bleiben.  
R. M. Douglas: "Ordnungsgemäße Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem 
Zweiten Weltkrieg", ... München 2012 ...<< 
 
Zusammenfassung des Schicksals der deutschen Vertriebenen (1950-2012) 
Waldemar Kraft (1898-1977), Theodor Oberländer (1905-1998) und weitere Anhänger der 
deutschen Vertriebenenorganisationen gründeten am 8. Januar 1950 in Kiel die Blockpartei 
der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE), um vor allem die Interessen der deutschen 
Flüchtlinge und Vertriebenen zu vertreten. 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 2. April 1950 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/110): >>2. April 1950. Die Transporte aus den polnisch besetzten Gebieten rollen. 
Menschen, Menschen kommen in Friedland an. ... 
Aber wo sollen sie wohnen? Wer vermag sie zu kleiden? Wie werden sie ihren Unterhalt ver-
dienen? 
Und die vielen alten Leute ... Wer wird für sie sorgen?  
Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen sind bereits in den Westzonen aufgenommen 
worden.  
Und immer weiter fließt der große Strom von Ost nach West.<< 
Der Deutsche Bundestag beschloß am 4. Mai 1950, weitere 900.000 deutsche Flüchtlinge und 
Vertriebene aus den Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in andere west-
deutsche Länder umzusiedeln (x182/218). 
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Im sog. Görlitzer Abkommen erklärten Polen und die DDR am 6. Juni 1950 die Oder-Neiße-
Linie zur unantastbaren und endgültigen Grenze (x155/63): >>Die Regierung der Republik 
Polen und die Delegation der provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Repu-
blik ... haben gemeinsam festgestellt, daß es im Interesse einer weiteren Entwicklung und Fe-
stigung der gutnachbarlichen Verhältnisse und der Freundschaft zwischen dem polnischen und 
dem deutschen Volke liege, die festgesetzte und zwischen beiden Staaten bestehende Frie-
dens- und Freundschaftsgrenze an der Oder und der Lausitzer Neiße als unantastbare Grenze 
endgültig zu ziehen ...<< 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Oder-Neiße-
Linie" (x009/314): >>Durch die Erklärung des Bundeskabinetts vom 9.6.1950 wird der SBZ-
Regierung jedes Recht bestritten, für das deutsche Volk zu sprechen, und alle von ihr getrof-
fenen Vereinbarungen werden für null und nichtig erklärt. ...<< 
Der Alterspräsident Paul Löbe (1875-1967) erklärte am 13. Juni 1950 im Namen des Deut-
schen Bundestages (außer KPD) zur umstrittenen Oder-Neiße-Linie (x243/197): >>... Gemäß 
dem Potsdamer Abkommen ist das Gebiet östlich von Oder und Neiße ... der Republik Polen 
nur zur einstweiligen Verwaltung übergeben worden. ... Niemand hat das Recht, aus eigener 
Machtvollkommenheit Land und Leute preiszugeben und eine Politik des Verzichtes zu trei-
ben.  
Die Regelung aller Grenzfragen Deutschlands ... kann nur durch einen Friedensvertrag erfol-
gen, der von einer demokratisch gewählten deutschen Regierung ... geschlossen werden 
muß.<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete später (am 3.06.2000) über die Festle-
gung der Oder-Neiße-Linie (x887/...): >>Die Karriere des Görlitzer Abkommens über die 
"Oder-Neiße-Friedensgrenze" 
Als "null und nichtig" bezeichnete am 9. Juni 1950 die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland das drei Tage zuvor in Warschau von Vertretern der DDR und Polens unter-
zeichnete Regierungsabkommen, das am 6. Juli 1950 in Görlitz, genauer in dessen rechts der 
Neiße gelegenem Teil, förmlich geschlossen werden sollte.  
Unwirksam seien die dort getroffenen Vereinbarungen über die Festlegung der Oder-Neiße-
Linie als endgültige Grenze zwischen Deutschland und Polen, niemals werde sich die Bundes-
regierung als Sprecherin des gesamten deutschen Volkes mit "der allen Grundsätzen des 
Rechts und der Menschlichkeit widersprechenden Wegnahme dieser rein deutschen Gebiete 
abfinden". 
Vierzig Jahre später. In Artikel 1 des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Polen über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze vom 14. 
November 1990 wird ausgeführt: Der Verlauf der Grenze bestimmt sich nach dem Görlitzer 
Abkommen und seinen Ergänzungsvereinbarungen sowie dem Warschauer Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen vom 7. Dezember 1970. Der 
zunächst als "null und nichtig" qualifizierte Inhalt des Görlitzer Vertrags wird damit von einer 
späteren Bundesregierung in einem völkerrechtlichen Vertrag rezipiert und als verbindlich 
betrachtet. ... 
In der SBZ wurde die Oder-Neiße-Grenze zunächst ebenfalls nicht akzeptiert - eine Haltung, 
die man so lange vertrat, wie die Sowjetunion einen Revisionismus in der SBZ als nützlich für 
den Ausbau der kommunistischen Positionen betrachtete. Ab Mitte 1947 erfolgte wie in Polen 
ein Abrücken hiervon. Der Widerstand der bürgerlichen Parteien (CDU und LDP) gegen eine 
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie wurde energisch gebrochen. So setzte die Sowjetische 
Militäradministratur den Vorsitzenden der Ost-CDU, Jakob Kaiser, der den Kurswechsel nicht 
mitzuvollziehen bereit war, kurzerhand ab. Die SED-Presse gebrauchte Mitte 1948 erstmals 
den Begriff "Friedensgrenze": Jeder, der diese Grenze ablehnte, mußte fortan als ein Feind des 
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Friedens gelten. ...<< 
Die Bundesregierung erklärte am 9. Juni 1950, daß die Regierung der SBZ kein Recht besit-
zen würde, für das deutsche Volk zu sprechen und Vereinbarungen zu treffen. 
Zur Erinnerung an das verhängnisvolle "Potsdamer Abkommen" veranstalteten die deutschen 
Vertriebenen am 5. August 1950 zum ersten Mal im gesamten Bundesgebiet den "Tag der 
Heimat".  
Während dieser ersten gemeinsamen Großkundgebung der Vertriebenenorganisationen ver-
kündete man in Stuttgart vor etwa 150.000 Vertriebenen die "Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen" (x161/15): >>Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
im Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis, im Bewußt-
sein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis der gemeinsamen Aufgaben aller euro-
päischen Völker haben wir, die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen, nach 
reiflicher Überlegung und nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen Volk 
und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche Erklärung abzugeben, die die Pflichten 
und Rechte festlegt, welche die deutschen Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als 
unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas anse-
hen. 
1. Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß ist uns 
ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im besonderen das letzte Jahr-
hundert über die Menschheit gebracht hat. 
2. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines ge-
einten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. 
3. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands 
und Europas. 
Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Welt. Gott hat die 
Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu 
trennen, bedeutet, ihn im Geiste zu töten. 
Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, 
daß das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit 
anerkannt und verwirklicht wird. ...<<  
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über die "Charta der deutschen Heimatvertriebenen" (x024/205): >>... Daß die 
Vertriebenen gegen alle ... Diskriminierungen nicht revoltierten, sondern Ruhe und Würde 
bewahrten, ist aus heutiger Sicht vielleicht damit zu erklären, daß sie durch ihr schlimmes Los 
so eingeschüchtert waren, daß sie nicht zu protestieren wagten.  
Auch das Bewußtsein, daß die Deutschen den Krieg und seine Folgen selbst verantwortet hat-
ten, mag zu der Einsicht verholfen haben – zumal auch keinerlei Machtmittel zur Verfügung 
standen -, auf Revanche für das an ihnen begangene Unrecht zu verzichten. Rache und Ver-
geltung waren nicht die Mittel, auf die die deutschen Vertriebenen zurückgreifen wollten. 
Auch wenn diese Haltung erst 1950 offiziell in der "Charta der Heimatvertriebenen" verkün-
det wurde, war sie so doch schon lange vorher von den deutschen Vertriebenen praktiziert 
worden.<< 
"Bild-Extra" berichtete am 31. Dezember 1950 über das Elend der deutschen Heimatvertrie-
benen (x305/12-13): >>13 Millionen suchen eine Heimat ... 
Alles, was die Menschen haben, steckt in Koffern oder Kartons. Drei Quadratmeter Freiheit 
für jeden Flüchtling, einem Häftling stehen sechs zu. 
Der Zweite Weltkrieg bescherte Deutschland die größte Völkerwanderung seiner Geschichte. 
13 Millionen Menschen sind seit Kriegsende gen Westen gezogen. Sie alle suchen eine neue 
Heimat. 
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In der Bundesrepublik ist jeder fünfte Bürger ein Vertriebener. Jeder zehnte ein DDR-
Flüchtling. Dazu kommen die Zwangsausgesiedelten und die Heimkehrer. Die meisten müs-
sen in Sammelbaracken, ehemaligen Arbeitslagern und Wehrmachtsbunkern leben. Täglich 
passieren 15.000 neue Flüchtlinge die Grenze.  
Zu der Wohnungsnot kommt die soziale Armut. Zwei Drittel der Vertriebenen und Flüchtlin-
ge erhalten "Soforthilfe" (rund 45 Mark). Die Not schweißt die Vertriebenen zusammen. Die 
verschiedenen Landsmannschaften organisieren sich, helfen einander, machen Heimattreffen. 
...<< 
Nach einer Flüchtlings-Sondererhebung lebten am 31. Dezember 1950 in Schleswig-Holstein 
noch etwa 14,5 % der Vertriebenen in behelfsmäßigen Massenunterkünften (x153/25). 
Der CDU-Politiker Hans Lukaschek (1885-1960, 1949-53 Minister für Vertriebene) beauf-
tragte im Jahre 1950 bekannte deutsche Historiker, die Flucht und Vertreibung der Reichs- 
und Volksdeutschen wahrheitsgemäß und ausführlich für die Nachwelt aufzuarbeiten.  
Am 27. Januar 1951 wurde die Blockpartei der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) 
auf Bundesebene gegründet, so daß eine eigenständige überregionale Partei der deutschen 
Vertriebenen entstand. 
Walter Müller-Bringmann berichtete am 1. April 1952 über das Grenzdurchgangslager Fried-
land (x123/118-119): >>1. April 1952. Gestern ging die britische Kommandogewalt im Lager 
zu Ende.  
Friedland hörte auf, englisches Territorium zu sein. Der Union Jack wurde an der Fahnenstan-
ge heruntergeholt und dafür die schwarz-rot-goldene Flagge hochgezogen. Entlassungsscheine 
für Kriegsgefangene werden in Zukunft von deutschen Stellen ausgefertigt. Der englische 
Kommandant und seine Gehilfen verabschiedeten sich.  
Als erste Maßnahmen ordnete der deutsche Lagerleiter an, daß die Schlagbäume an der Zu-
fahrtsstraße zum Lager entfernt werden. Bisher standen an diesen Barrieren Posten, die jeden 
Besucher und jedes Fahrzeug anhielten. Ohne Passierschein und Registrierung konnte nie-
mand das Lager betreten.  
Diese Formalität wird in Zukunft wegfallen. Friedland ist keine britische Enklave mehr.<<  
Um die großen wirtschaftlichen Probleme der Vertriebenen zu lösen, wurde am 17. August 
1952 das sog. Lastenausgleichsgesetz erlassen. Wegen ungelöster Finanzierungsprobleme er-
folgte die Auszahlung der Hauptentschädigungen jedoch erst ab 1959. Hilfen aus dem Lasten-
ausgleich erhielten nur diejenigen, die in der Lage waren, ihren verlorenen Besitz nachzuwei-
sen. Die Empfangsberechtigten mußten gewöhnlich jahrelang auf eine Entschädigung warten. 
Die finanziellen Hilfen konnten die verlorenen Vermögenswerte zwar nur zu einem geringen 
Teil ersetzen, aber sie gaben vielen Ost- und Volksdeutschen wenigstens die Möglichkeit, eine 
neue Existenz aufzubauen.  
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über das Lastenausgleichsgesetz (x024/242-244): >>... Im Mittelpunkt des La-
stenausgleichsgesetzes stand die Hauptentschädigung.  
Für nachgewiesene Vermögensschäden sollten die Vertriebenen eine prozentuale Entschädi-
gung erhalten.  
Für geringe Schäden war der prozentuale Anteil verhältnismäßig hoch, z.B. für Schäden unter 
5.000 Reichsmark 95 %. Für hohe Vermögensverluste wurde eine verhältnismäßig geringe 
Entschädigung gewährt. So sollten etwa Schäden über eine Million Reichsmark nur noch mit 
6,5 % abgegolten werden.  
Die Auszahlung der Hauptentschädigung erfolgte aber erst ab 1959, weil zuvor noch Finan-
zierungsprobleme zu lösen waren. 
Da aber für die Feststellung der Vermögensschäden bei Immobilien der Einheitswert zugrunde 
gelegt wurde und nicht der Verkehrswert, fiel die Entschädigung noch niedriger aus, weil der 
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Einheitswert viel zu niedrig angesetzt wurde. ...<< 
Im Jahre 1953 wurden noch immer 200.000 deutsche Flüchtlinge und Vertriebene in Lagern 
untergebracht. Weitere 750.000 lebten in Notwohnungen. Die restlichen 7 Millionen Vertrie-
benen besaßen "Normalwohnungen", 2/3 von ihnen waren Untermieter (x038/481-482). 
Die Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung der sudetendeutschen Interessen berichtete am 28. Ja-
nuar 1954, daß bei der Vertreibung über 300.000 Sudetendeutsche umkamen. Von den über-
lebenden 3 Millionen Sudetendeutschen lebten etwa 1,9 Millionen in der Bundesrepublik 
Deutschland (x159/35). 
In Bonn billigten die Delegierten der Vertriebenenverbände die gemeinsame Satzung für den 
Zusammenschluß ihrer Verbände und gründeten am 27. Oktober 1957 den "Bund der Vertrie-
benen (BdV) - Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände".  
Der deutsche Journalist Ekkehard Kuhn schrieb später in seinem Buch "Nicht Rache, nicht 
Vergeltung ..." über den "Bund der Vertriebenen" (x024/313-314): >>Das sich die deutschen 
Vertriebenen als Schicksalsgemeinschaft bei erster Gelegenheit in Organisationen zusammen-
schlossen, war selbstverständlich. Daß es ihnen jahrelang von den alliierten Siegermächten 
verboten worden war, kennzeichnet das schlechte Gewissen der Sieger, die bei dem Unrecht 
der Vertreibung mitgewirkt hatten.  
Die Westmächte fürchteten die Vertriebenen als politische Kraft. Eine Organisation, so glaub-
ten sie, würde ihre Eingliederung in die westdeutsche Gesellschaft verhindern oder zumindest 
verzögern. Eine schnelle Integration aber lag im Interesse der Alliierten, um einen möglichen 
Unruheherd zu beseitigen. 
Die Organisationen der deutschen Vertriebenen bestehen auch heute noch ... 
Natürlich wäre es für alle, die die Vertreibung der Deutschen vergessen machen wollen, be-
quem, wenn es die Organisationen der Vertriebenen nicht mehr gäbe. Ihr ständiges Mahnen, 
die Teilung Deutschlands zu überwinden, ihr Hinweis auf die "offene deutsche Frage" ist ih-
nen jedenfalls lästig. 
Für diejenigen, die glauben, daß die Entspannung mit dem Osten auch um den Preis weitge-
hender Zugeständnisse erkauft werden müsse, wirken die Vertriebenenorganisationen mit ih-
rem starren Festhalten an jahrzehntealten Prinzipien natürlich als "Störenfriede". ...<< 
Die "BILD-Zeitung" berichtete am 29. Oktober 1957 über das Schicksal der Vertriebenen: 
>>"DREIGETEILT - NIEMALS"  
Vertriebene fordern Recht auf Heimat 
Der Bund der Vertriebenen (BvD) und 14 Landsmannschaften sprechen fortan mit einer 
Stimme. Beide Organisationen schließen sich zum Bund der Vertriebenen – Vereinigte 
Landsmannschaften und Landesverbände (BdV) zusammen. Schon in ihrer Charta von 1950 
haben die Vertriebenenverbände feierlich auf Rache und Vergeltung verzichtet und gleichzei-
tig das Recht auf Heimat verteidigt ("dreigeteilt – niemals").  
In der Nichtanerkennung der Nachkriegsgrenzen sind sie sich einig mit dem größten Teil der 
westdeutschen Bevölkerung und der offiziellen Bonner Politik. ... 
Wurden noch bei der Volkszählung 1950 fast 8 Millionen Vertriebene in der Bundesrepublik 
und in West-Berlin gezählt, so sind es 1957 mehr als 10 Millionen. 400.000 von ihnen müssen 
noch in mehr als 3.000 Lagern leben. Die meisten dieser Baracken-Lager stehen in Nieder-
sachsen. ...<< 
Der BdV-Mitarbeiterkongreß legte am 2. Mai 1959 Grundsätze für einen gerechten Friedens-
vertrag fest (x155/69-70): >>Wahrer Friede wurzelt in Gerechtigkeit. ...  
Ein gerechter Friede muß auf Grundsätzen beruhen, die in der von 30 Staaten unterzeichneten 
Atlantik-Charta, in der Satzung der UNO und in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte niedergelegt sind. ... 
1. Ein gerechter und dauerhafter Friede muß aus Verhandlungen hervorgehen. Partner eines 
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Friedensvertrages kann nur das ungeteilte Deutschland sein. ... 
3. Das Selbstbestimmungsrecht, festgelegt in der Satzung der Vereinten Nationen, und der 
Anspruch auf die Heimat müssen gewährleistet sein. ... 
4. Gewaltsame Vertreibungen sind, gleichgültig von wem und wem gegenüber begangen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Millionen von Menschen ist durch die Vertreibung die Heimat geraubt worden. Die durch die 
Massenvertreibungen geschaffenen Zustände dürfen durch einen Friedensvertrag nicht sank-
tioniert werden. Sie bedürfen einer einvernehmlichen Regelung. ... 
6. ... Die an Friedensverhandlungen beteiligten Mächte stehen vor der Entscheidung: Verhand-
lungsfriede oder Diktatfriede - Rechtsfriede oder Gewaltfriede. ...<< 
Der "Evangelische Pressedienst veröffentlichte am 24. Februar 1962 das "Memorandum der 
Acht" (x155/94): >>... Wir sagen nichts Neues, wenn wir die Ansicht aussprechen, daß zwar 
die Freiheit der in Berlin lebenden Menschen ein von der ganzen Welt anerkanntes Recht ist, 
daß aber das nationale Anliegen der Wiedervereinigung in Freiheit heute nicht durchgesetzt 
werden kann, und daß wir den Souveränitätsanspruch auf die Gebiete jenseits der Oder-Neiße-
Linie werden verlorengeben müssen. ... 
Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie mag in vergangenen Jahren außenpolitisch ein denk-
bares Handelsobjekt gewesen sein.  
Heute schließen wir uns der Meinung jener Sachverständigen an, die glauben, daß die öffent-
liche Anerkennung dieser Grenze ... unsere Beziehungen zu Polen entscheidend entlasten, 
unseren westlichen Verbündeten das Eintreten für unsere übrigen Anliegen erleichtern und der 
Sowjetunion die Möglichkeit nehmen würde, Deutschland und Polen gegeneinander auszu-
spielen.<< 
Das BdV-Präsidium kritisierte am 2. April 1962 das "Memorandum der Acht", eine Erklärung 
von 8 bekannten Protestanten – darunter waren u.a. Joachim Beckmann, Klaus von Bismarck, 
Werner Heisenberg, Ludwig Raiser und Carl Friedrich von Weizsäcker - (x155/92-94): >>... 
3. Die Verfasser des Memorandums wollen die völkerrechtswidrige Annexion deutschen 
Staatsgebietes gutheißen; sie wollen die schwere Verletzung des Völkerrechts, nämlich die 
unmenschliche Vertreibung Millionen Deutscher legalisieren und damit zugleich einen dau-
ernden Unrechtstatbestand schaffen. 
Wir meinen: Wo Unrecht herrscht, kann kein dauerhafter Friede begründet werden. Wer die 
Vertreibung von Menschen aus ihrer seit Jahrhunderten angestammten Heimat nicht verurteilt, 
wer den Vertriebenen das Selbstbestimmungsrecht vorenthält, entzieht sich selbst die morali-
sche Grundlage, zukünftig gleichartige Rechtsbrüche zu verurteilen, und leistet weiteren 
Rechtsbrüchen Vorschub. 
Wer solches Unrecht im deutschen Osten sanktioniert, kann nicht beanspruchen, am Aufbau 
einer freien demokratischen Welt und eines friedlichen Europa mitzuarbeiten. ... 
"Wer als Christ politisch zu handeln hat, weiß um die Undurchschaubarkeit der Wege Gottes 
und beugt sich seinem jeweiligen Walten in Demut und Vertrauen; das entbindet ihn jedoch 
nicht der Pflicht, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten, wo immer es von ihm gefordert 
wird."<< 
Die BdV-Bundesversammlung kritisierte am 8. Juli 1963 die Voreingenommenheit sowie ein-
seitige Berichterstattung in den westdeutschen Rundfunk- und Fernsehsendungen (x155/99-
100): >>Die Bundesversammlung des Bundes der Vertriebenen wendet sich mit allem Ernst 
gegen Tendenzen in einem Teil der öffentlichen meinungsbildenden Organe, den deutschen 
Rechtsstandpunkt in der Frage der Wiederherstellung der deutschen Einheit, der Vertretung 
des Rechts auf die Heimat und des Selbstbestimmungsrechts für alle Deutschen abzuwerten. 
Solche Tendenzen verstoßen gegen das Grundgesetz, das jedem Bürger die Verpflichtung auf-
erlegt, die deutsche Einheit in Freiheit zu vollenden. Sie untergraben den Willen des deut-
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schen Volkes zur Selbstbehauptung. Sie widersprechen der von allen staatstragenden Kräften 
der Bundesrepublik klar und einheitlich vertretenen Politik. 
Die Bundesverwaltung warnt die deutsche Öffentlichkeit, gedankenlos einem Verhalten zuzu-
sehen, das eine den deutschen Lebensinteressen entgegengesetzte Politik propagiert und auf 
eine Nebenregierung hinausläuft. 
Die Bundesverwaltung bekennt sich zum Recht auf Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt 
aber nicht Meinungsmonopol. Der Anspruch auf ungeschmälerte und unverfälschte Gegenäu-
ßerung muß auch gegen Rundfunk- und Fernsehanstalten gelten. 
Die Bundesverwaltung legt den verantwortlichen Landesregierungen nahe, Staatsverträge und 
die Satzungen dieser Anstalten daraufhin zu überprüfen, ob die Respektierung des Grundge-
setzes durch sie gewährleistet wird.<< 
Bundeskanzler Ludwig Erhard erklärte am 22. März 1964 während seiner Rede vor dem Kon-
greß der Ostdeutschen (x155/107): >>Wir erheben gewiß keine Forderungen auf fremdes 
Staatsgebiet. Aber wir verzichten nicht - und können angesichts der Verantwortung vor dem 
deutschen Volk, dem Recht und der Geschichte auch nicht verzichten - auf Gebiete, die die 
angestammte Heimat so vieler unserer deutschen Brüder und Schwestern sind. ...<< 
Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt erklärte in seiner Rede auf dem Karlsruher SPD-Parteitag 
vom 23. bis 27. November 1964 (x155/142): >>... Die Heimatvertriebenen können sich wei-
terhin darauf verlassen, daß wir zum Unterschied von anderen keine Politik hinter ihrem Rük-
ken machen.<< 
Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) veröffentlichte am 14. Oktober 1965 eine 
Denkschrift über "Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu sei-
nen östlichen Nachbarn" (x155/120): >>... Das Erbe einer bösen Vergangenheit erlegt dem 
deutschen Volk eine besondere Verpflichtung auf, in der Zukunft das Lebensrecht des polni-
schen Staates zu respektieren und ihm Raum zu lassen, dessen es zu seiner Entfaltung bedarf. 
...  
Eine deutsche Regierung muß heute zögern, einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe von Ge-
bieten zu erheben, deren Besitz wegen des Verlustes von Ostpolen zu einer wirtschaftlichen 
Lebensnotwendigkeit für Polen geworden ist. ... Eine Wiederherstellung des alten Besitzstan-
des, die in den ersten Jahren nach 1945 noch möglich gewesen wäre, ist 20 Jahre später un-
möglich, wenn sie Polen jetzt in seiner Existenz bedrohen würde, die Deutschland nach dem 
Gesagten zu respektieren hat. ...  
Die rechtlichen Positionen begrenzen sich gegenseitig: Recht steht gegen Recht oder - noch 
deutlicher - Unrecht gegen Unrecht.  
In solcher Lage wird das Beharren auf gegensätzlichen Rechtsbehauptungen, mit denen jede 
Partei nur ihre Interessen verfolgt, unfruchtbar, ja zu einer Gefahr für den Frieden zwischen 
beiden Völkern. ... Daher gilt es, einen Ausgleich zu suchen, der eine neue Ordnung zwischen 
Deutschen und Polen herstellt. ...  
Das deutsche Volk muß auf die notwendigen Schritte vorbereitet werden, damit eine Regie-
rung sich ermächtigt fühlen kann, zu handeln, wenn es nottut.<< 
Das BdV-Präsidium kritisierte am 22. Oktober 1965 die EKD-Denkschrift vom 14.10.1965 
(x155/119-120): >>... Jeder Verzicht auf die deutschen Ostgebiete bedeutet daher den Ver-
zicht auf eine friedensvertragliche Gesamtregelung schlechthin und führt in seiner Konse-
quenz zur Anerkennung des Status quo in einem dreigeteilten Deutschland. 
Die Empfehlungen, die in dieser Richtung vom Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands in 
Umlauf gesetzt werden, beeinträchtigen nicht allein die Rechtsansprüche der vertriebenen 
Deutschen, sondern sie gefährden die Lebensinteressen des ganzen deutschen Volkes. 
Nach dem Wortlaut des Amtseides des Bundeskanzlers ist es in erster Linie Sache der Bun-
desregierung, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Die gleiche Verpflichtung obliegt 
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auch den gewählten Vertretern des deutschen Volkes.  
... Einseitige Schuldzuweisungen von deutscher Seite dienen dieser Verständigung nicht. Sie 
tragen nur dazu bei, die Einseitigkeit kommunistischer Anklagen gegen die Bundesrepublik 
vor der Weltöffentlichkeit zu bekräftigen.  
Es ist von deutscher Seite politischer Selbstmord, eine Kollektivschuld aller Deutschen anzu-
erkennen und zu verkünden, während verbündete Staatsmänner im Gespräch mit offiziellen 
Stellen des Ostblocks diese Kollektivschuld verneinen und für das Selbstbestimmungsrecht 
unseres Volkes eintreten.  
Der Bund der Vertriebenen begrüßt daher den Schritt des evangelischen Flüchtlingsbischofs 
Dr. Reinhard Wester (Schleswig), der im Bewußtsein seiner Verantwortung für das Rechts-
empfinden und die Glaubenstreue seiner evangelischen Landsleute von seinem hohen Amt 
zurückgetreten ist. 
Der Bund der Vertriebenen erwartet, daß sich die Generalsynode der EKD von dieser Ten-
denzschrift einer Minderheit distanziert. ...<< 
Der polnische Episkopat widerrief am 15. Februar 1966 seine Vergebungsbitte an die deut-
schen Bischöfe vom 18.11.1965 (x309/12): >>... Worte der Vergebung haben wir an jene ge-
richtet, die ihre Schuld ernst nehmen; ... an jene, die verstehen, daß diese Gebiete ... unser al-
tes piastisches Vaterland sind. ... Wir haben vergeben, wie Christus (!) am Kreuz vergeben 
hat. ...  
Wir sind überzeugt, daß wir als Volk dem deutschen Volk über Jahrhunderte keinen politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Schaden zugefügt haben. ...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die 
Leugnung der polnischen Vertreibungsverbrechen in Polen und Ostdeutschland (x309/12-13): 
>>Deportationen und Vertreibungen, die vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg sei-
nerzeit als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" eingestuft wurden und vom Internationalen 
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag heute als "Völkermord" abgeurteilt werden, erscheinen 
im zitierten Hirtenbrief (wie in zahlreichen anderen kirchlichen Dokumenten) als göttliche 
Gerechtigkeit, die kein Mensch anzuzweifeln habe.  
Andererseits wird Polen seit Jahren von deutschen Linken gegen das Vertreibungszentrum 
aufgestachelt, sei es von Markus Meckel und Wolfgang Thierse (je SPD) oder von Claudia 
Roth (Die Grünen). Hinzu kommt, daß naive Deutsche aller Parteien in eine Art Versöhnungs-
falle getappt sind. Um sich das Wohlwollen Warschaus zu erkaufen, sind sie bereit, fast jeden 
Preis zu zahlen: Geld, Menschenrechte, historische Wahrheit. 
Zum Thema Menschenrechte mußte Frau Steinbach konstatieren: "Wenn ich mir dann von 
Grünen-Politikern wie Claudia Roth anhören muß, die bereit sind, eigenhändig Kröten über 
die Straße zu tragen und deren Leben zu retten, aber erbarmungslos über das Schicksal von 
Millionen vergewaltigter Frauen und Vertreibungsopfer hinwegzusehen, dann ist das unerträg-
lich. ...<< 
Das BdV-Präsidium kritisierte am 9. Juli 1966 die Verzichtsforderungen der deutschen Mas-
senmedien (x155/128): >>... Es wurde festgestellt, daß die EKD-Denkschrift eine Welle der 
Verzichtspropaganda in Bewegung setzte, die bereits in offener Bejahung des Status quo eines 
dreigeteilten Deutschland gipfelt. Parallel zu dieser Entwicklung läuft die Propagandaoffensi-
ve des Ostblocks in der gleichen Zielsetzung. ...<< 
Die BdV-Bundesvertretung kritisierte am 30. März 1968 den Nürnberger SPD-Beschluß und 
die Voreingenommenheit sowie einseitige Berichterstattung in Rundfunk- und Fernsehsen-
dungen (x155/143-144): >>Der Beschluß des SPD-Parteitages in Nürnberg zur Oder-Neiße-
Frage zielt auf eine Anerkennung des gegenwärtigen Unrechtstatbestandes ab. ... Anerken-
nung von Vertreibung und Annexion ist Kapitulation vor der brutalen Gewalt. 
Der Beschluß des SPD-Parteitages ist ein Wortbruch gegenüber der Zusicherung, daß "nichts 
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hinter dem Rücken der Vertriebenen geschehen darf". ... 
Keine Partei und kein Parteitag, kein Politiker und keine Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland ist legitimiert, Vorleistungen zu erbringen und auf deutschen Boden zu verzich-
ten. ... 
Der Bund der Vertriebenen wendet sich entschieden gegen Voreingenommenheit und Einsei-
tigkeit weiter Bereiche von Rundfunk und Fernsehen bei der Berichterstattung und Kommen-
tierung über die Vertriebenen und die Vertreibungsgebiete. 
Die Vertriebenen als die Opfer eines Verbrechens der Unmenschlichkeit werden geschmäht, 
die Vertreiber hingegen entschuldigt und deren gewaltsame Annexion zum Recht erklärt. 
Wenn Denkschriften und deren Verzichtsofferten wohlwollend und ausführlich geradegestellt 
und erläutert werden, dann muß auch der Standpunkt des Rechts, der historischen Kontinuität 
und der politischen Ziele der Vertriebenen der Öffentlichkeit vermittelt werden. Chancen-
gleichheit für alle demokratischen Kräfte in unserem Volk ist ein Gebot, dem auch Rundfunk- 
und Fernsehanstalten verpflichtet sind. ...<< 
Am 22. Oktober 1969 bildete Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992) eine Koalitionsregie-
rung aus SPD und FDP. Im Rahmen seiner "neuen Ostpolitik" verzichtete Bundeskanzler 
Brandt auf den Bundesminister für deutsche Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. 
Die Tageszeitung "Süddeutsche Zeitung" berichtete später (am 10.06.2016) über Willy 
Brandt: >>Willy Brandt und die geheimen Zahlungen der USA  
... Die US-Besatzungsmacht soll in den 50er Jahren den späteren SPD-Kanzler unterstützt 
haben - mit 200.000 Mark. Damit förderten sie die Westorientierung, berichtet der "Spiegel".  
Die USA sollen Willy Brandt in den Fünfzigerjahren mit geheimen Zahlungen unterstützt ha-
ben. Der spätere Kanzler und SPD-Vorsitzende wurde damit im innerparteilichen Macht-
kampf für die Westintegration unterstützt, berichtet das Nachrichtenmagazin Der "Spiegel". 
So sollen die Amerikaner Brandt, der damals Westberliner Bundestagsabgeordneter war, 
200.000 Mark zukommen haben lassen. Damals eine sehr hohe Summe, sie entsprach etwa 
einem Drittel der jährlichen SPD-Mitgliedsbeiträge in Berlin.  
Später sei noch mehr Geld geflossen, schreibt der "Spiegel". Schon in den 70er Jahren kursier-
ten Gerüchte um geheime Zahlungen der USA an Brandt - er wies dies als "lügenhafte Kam-
pagne" zurück. Nun sei laut dem Magazin belegt, daß tatsächlich Geld floß. Das gehe aus Ar-
chivunterlagen hervor. 
Die US-Besatzungsmacht förderte Brandt finanziell, weil er in der SPD die Westintegration 
und damit die Orientierung der jungen Bundesrepublik hin zur USA befürwortete. Er gehörte 
damit einer Gruppe Berliner Sozialdemokraten um den Bürgermeister Ernst Reuter an. Die 
Westintegration, also die politische und militärische Eingliederung Deutschlands in die Alli-
anz westeuropäischer Staaten mit den USA, wurde damals von CDU-Bundeskanzler Konrad 
Adenauer forciert. ...<< 
Die Außenminister Scheel und Jendrychowski paraphierten am 18. November 1970 in War-
schau den deutsch-polnischen Vertrag.  
Die Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg verurteilte am 22. November 1970 die Para-
phierung des Warschauer Vertrages (x155/218): >>... Die Vertreibung von Millionen Men-
schen und die Annexion eines Viertels des deutschen Bodens werden nicht nur von deutscher 
Seite juristisch legitimiert, sondern - was schwerer wiegt - Vertreibung und Annexion werden 
im Gegensatz zu allen geltenden Grundsätzen des Völkerrechts für die Zukunft als Mittel der 
Politik politisch und historisch gerechtfertigt. ...<< 
Das BdV-Präsidium erinnerte am 13. Januar 1971 an den 100. Jahrestag der Gründung des 
Deutschen Reiches vom 18.01.1871 (x155/222): >>Das Deutsche Reich ist derzeit politisch 
zwar nicht handlungsfähig, aber es besteht nach dem Grundgesetz und auch nach völkerrecht-
licher und unbestrittener internationaler Auffassung in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 
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weiter. ... 
Es ist Pflicht der Deutschen, insbesondere derer, die noch in Freiheit leben, Schaden von 
Deutschland zu wenden.  
... Es war über Jahrhunderte der Wille der Deutschen, gemeinsam in Freiheit zu leben, und 
dies ist er auch heute. ...<< 
"Das große Lexikon des Dritten Reiches" berichtete später über das Deutsche Reich (x051/-
121-122): >>Deutsches Reich, amtliche Bezeichnung des deutschen Staates 1871-1945, ent-
standen nach Ausrufung des preußischen Königs Wilhelm am 18.1.1871 in Versailles zum 
deutschen Kaiser und Verkündung einer Reichsverfassung am 16.4.1871 für einen konstitu-
tionell monarchischen Bundesstaat.  
Die Bezeichnung Deutsches Reich wurde auch in der Weimarer Verfassung vom 11.8.19 bei-
behalten, obwohl die namengebende Monarchie (Reich = König- oder Kaiserreich) abge-
schafft wurde. Die föderalistische Organisation wurde dagegen auch im nun demokratischen 
Deutschen Reich beibehalten und wie die Verfassung bis 1945 nie formell außer Kraft gesetzt. 
De facto bedeutete jedoch die nationalsozialistische Machtergreifung 1933/34 die Suspendie-
rung sämtlicher Verfassungsgarantien durch Gleichschaltung in einem zentralistischen Einpar-
teienstaat. Deutsches Reich wurde identisch mit dem totalitären Führerstaat Hitlers und dehnte 
sich territorial zu einem Großdeutschen Reich aus. Es erlag im Zweiten Weltkrieg der sich 
dagegen bildenden gegnerischen Koalition und endete mit der Bedingungslosen Kapitulation 
am 7./8.5.45.  
Das formelle Ende des Deutschen Reiches kam nach Verhaftung der Regierung Dönitz 
(23.5.45) mit der Junideklaration vom 5.6.45. Während sich die Bundesrepublik Deutschland 
als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches betrachtet, sah es die DDR durch Bildung der 
beiden deutschen Staaten als endgültig erloschen an.<<  
Dr. Hans Joachim Berbig (1935-2013) schrieb später über das Deutsche Reich (x287/181-
182): >>... Während die völkerrechtliche Identität des Deutschen Reiches über die Ereignisse 
des Zweiten Weltkriegs hinweg bis zu dessen Ende unzweifelhaft feststeht, entzündete sich 
die geschichts- und rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung daran, ob und wann das 
Reich untergegangen sei.  
Wie Hans-Jörg Bücking betont, bedeutet die "Unconditional Surrender" noch keine politische 
Kapitulation Deutschlands als Ganzes; die militärischen Ereignisse tangierten die deutsche 
Staatlichkeit nicht. Auch die Verhaftung der "Regierung Dönitz" begründete noch nicht den 
Untergang des Deutschen Reiches; vielmehr bestand das Völkerrechtssubjekt trotz der militä-
rischen Niederlage fort, da die alliierten Mächte in ihrer ... Erklärung vom 5. Juni 1945 anläß-
lich der Übernahme der "Supreme Authority" ("Obersten Bundesbehörde") eine Einverleibung 
Deutschlands von sich wiesen. ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete später (am 22.03.2008) über 
das Deutsche Reich (x887/...): >>Wann war das Dritte Reich? 
... Anders als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde das Deutsche Reich nie 
durch irgendeinen Formalakt für beendet erklärt - nicht durch die Kapitulation, nicht durch die 
Besatzungsmächte, nicht durch Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik, ja nicht einmal durch den "Zwei-Plus-Vier-Vertrag". So wurde die 
Bundesrepublik zwar Rechtsnachfolgerin des nie für tot erklärten Reiches - mit allen daraus 
erwachsenen Nachteilen. Friedensvertrag gibt es aber keinen. Und auch Österreich hat nur 
einen "Staatsvertrag" mit Einschränkungen der Souveränität, darunter das "Anschlußver-
bot".<<  
BdV-Präsident Dr. Czaja (1914-1997) verurteilte am 22. April 1972 den Abschluß der Ostver-
träge (x155/258-260): >>Auch einem besiegten Volk stehen das Selbstbestimmungsrecht, die 
Menschenrechte und ein tragbarer Ausgleich und Frieden zu. Von den Deutschen begangenes 
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Unrecht kann nicht durch Gebietsabtretung und Massenvertreibung Unschuldiger gesühnt 
werden. Einen Straffrieden kennt das Völkerrecht nicht. ... 
Wer Unrecht sühnen will, kann dies durch eigene Leistung, aber nicht durch Verzicht auf die 
unabdingbaren Menschen- und Freiheitsrechte Dritter, die ihn nicht dazu beauftragt haben. 
... Mit moralischen Scheingründen darf man sich nicht über die zumutbare Wiederherstellung 
von Recht und Gerechtigkeit hinwegsetzen. Die Vertriebenen sagen Ja zu Frieden und Frei-
heit, aber ebenso eindeutig Nein zu jeder Unfreiheit und zum Festschreiben des Unrechts. ... 
Aus all diesen Erwägungen lehnen die deutschen Heimatvertriebenen die Ostverträge ab; denn 
diese Verträge drohen zu bewirken: ... 
die Legalisierung der Folgen der Massenvertreibung und des Faustrechts; 
die Gefahr, daß das freie Eintreten für die gemeinsame Selbstbestimmung des ganzen deut-
schen Volkes, für das Offensein der deutschen Frage, einschließlich des Status unserer Heimat 
und für die Rechte auf die Heimat, als Friedensstörung und Verletzung des Vertrages abge-
stempelt wird ...<< 
Am 27. April 1972 beantragte die CDU/CSU (Kanzlerkandidat: Rainer Barzel) erstmals im 
deutschen Bundestag ein konstruktives Mißtrauensvotum, um Bundeskanzler Willy Brandt 
(SPD) zu stürzen. Das konstruktive Mißtrauensvotum scheiterte jedoch, weil der CDU/CSU-
Opposition 2 Stimmen fehlten. 
Die Tageszeitung "Die Welt" berichtete später (am 3.08.2006) über das gescheiterte konstruk-
tive Mißtrauensvotum: >>... Wie die Stasi Brandt vor Barzel rettete  
Nie hatte die Stasi so viel Einfluß auf die bundesdeutsche Politik wie am 27. April 1972. An 
diesem Donnerstag erlebt der Bundestag in Bonn eine Premiere: Erstmals soll ein amtierender 
Bundeskanzler gestürzt werden: Willy Brandt hat, so scheint es, seine knappe Mehrheit verlo-
ren, und CDU-Chef Rainer Barzel will sich mit einem konstruktiven Mißtrauensvotum zu 
seinem Nachfolger wählen lassen. ... 
Heute steht fest: Das Ministerium für Staatssicherheit hatte bei dieser Abstimmung seine 
Hände im Spiel. Zwei CDU-Abgeordnete waren mit Geld aus Ost-Berlin bestochen worden, 
gegen ihren Vorsitzenden zu stimmen. Julius Steiner aus Baden-Württemberg bezichtigte sich 
bereits 1973 selbst, seine Stimme für 50.000 Mark verkauft zu haben; das haben ehemalige 
Stasi-Offiziere und Akten des MfS nach 1990 bestätigt. Wer der andere Abweichler war, ist 
dagegen nie geklärt worden. Die Bundesanwaltschaft vermutete im Jahr 2000, der damalige 
Parlamentarische Geschäftsführer von CDU/CSU, Leo Wagner, sei der andere gewesen - was 
Wagner jedoch bestritt. ...<< 
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigte am 31. Juli 1973 die Zulässigkeit des 
Grundlagenvertrages mit der DDR vom 21.12.1972 (x070/168).  
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 lautete wie folgt (x101/254): 
>>III.  
Der Vertrag regelt die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik. Seine Beurteilung macht erforderlich, sich 
mit den Aussagen des Grundgesetzes über den Rechtsstatus Deutschlands auseinander zu set-
zen: 
Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! - 
geht davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und 
weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland 
durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt sich 
aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält.  
Das Deutsche Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 (277); 3, 288 (319 f.); 5, 85 (126); 6, 309 
(336, 363)), besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels 
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Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungs-
fähig. Im Grundgesetz ist auch die Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der 
gesamtdeutschen Staatsgewalt "verankert" (BVerfGE 2, 266 (277)). Verantwortung für 
"Deutschland als Ganzes" tragen - auch - die vier Mächte (BVerfGE 1, 351 (362 f., 367). 
Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher 
Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. 
Sitzung des Parlamentarischen Rates - StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik Deutschland ist 
also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit 
dem Staat "Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teil-
identisch", so daß insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. ...<< 
Der Bund der Vertriebenen wies am 10. Dezember 1973 in einer Petition an die UNO auf die 
noch immer ungesühnten Vertreibungsverbrechen an den Reichs- und Volksdeutschen hin 
(x077/133): >>Petition vom Dezember 1973, unterzeichnet von 144.000 Personen, darunter 4 
Ministerpräsidenten der Länder und 2 ehemalige Bundeskanzler. 
Millionen deutscher Vertriebener, 
durch sowjetrussische, polnische, tschechoslowakische, ungarische, rumänische und jugosla-
wische Behörden in den Jahren 1944 bis 1948 aus ihrer seit Jahrhunderten angestammten 
Heimat vertrieben, ausgewiesen oder zur Flucht genötigt, wobei ein Fünftel den Tod gefunden 
hat und Werte in Höhe von 350 Milliarden DM widerrechtlich entzogen oder vernichtet wor-
den sind, 
gedenken am 10. Dezember 1973 der 25. Wiederkehr des Tages, an dem die Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten feierlich verabschiedet hat. 
Sie erinnern daran, daß bei der Vertreibung ihre fundamentalen Menschenrechte verletzt wur-
den: 
Das Recht auf Freiheit, Gleichheit und Achtung ihrer Würde ohne Rücksicht auf Sprache oder 
nationale Herkunft, 
das Recht vor willkürlichem Entzug der Staatsangehörigkeit sowie vor unmenschlicher sowie 
erniedrigender Behandlung, vor willkürlicher Festnahme und Haft sowie willkürlichem Ent-
zug des Eigentums geschützt zu sein, 
das Recht, seinen Wohnsitz frei zu wählen und in sein Land zurückzukehren, 
das Recht auf freie Berufswahl, soziale Sicherheit und die zur Entwicklung der Persönlichkeit 
unentbehrlichen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte, 
das Recht auf Unterlassung unterschiedlicher Behandlung und auf Schutz vor Diskriminierung 
und Handlungen, die die Grundrechte verletzen. 
Diese grundlegenden Rechte sind für die Millionen aus ihren Wohnsitzen vertriebenen Deut-
schen in ihrer angestammten Heimat bisher nicht wiederhergestellt worden und werden auch 
heute noch aktuell und fortwährend unter Bruch der Menschenrechte Hunderttausenden Deut-
schen gegenüber verletzt, die in der Heimat zurückgeblieben sind. ...<< 
Radio Prag" dementierte am 5. August 1974 angebliche Nachkriegsverbrechen an Deutschen 
(x025/71): >>... Man braucht nicht viel Phantasie, um zur Erkenntnis zu kommen, daß die 
rund um die sog. "Dokumentation" entfesselte Kampagne über an Deutschen begangene 
Verbrechen eine schamlose Geschichtsfälschung bedeutet.<< 
Die "BILD-Zeitung" berichtete am 9. Oktober 1975: >>2,3 Milliarden - Polen läßt Deutsch-
stämmige raus  
Verträge mit Polen: Kredit der Bundesrepublik von 1 Milliarde Mark und 1,3 Milliarden Pau-
schale für in ehemals deutschen Gebieten Lebende mit Ansprüchen an die deutsche Renten-
versicherung. Dafür sollen weitere 125.000 Deutschstämmige in die Bundesrepublik ausreisen 
dürfen.<< 
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Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über das 
deutsch-polnische Rentenabkommen (x268/215): >>Polen kassierte aufgrund des Rentenab-
kommens vom 9. Oktober 1975 1,3 Milliarden DM und zugleich einen "Jumbo-Kredit" von 
über einer Milliarde, der später weitgehend erlassen wurde. Weitere Milliardenkredite folgten 
nach 1990, und der Erlaß ist auch hier wohl nur eine Frage der Zeit. ...<< 
Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (1925-2012) versprach am 29. Januar 1983 in 
München (x024/350): >>Tendenzen, die deutsche Frage auf die Bundesrepublik Deutschland 
und die DDR zu beschränken und die ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße nicht 
einzubeziehen, wird es bei der neuen Bundesregierung nicht geben.  
Wir werden auch keinen Zweifel daran aufkommen lassen, daß die Vertreibung von Deut-
schen und die entschädigungslose Enteignung ihres Grundeigentums sowie anderer Entschä-
digungswerte völkerrechtswidrig ist. ...<< 
Der deutsche Historiker Alfred Schickel (1933-2015) berichtete im August 1989 in der katho-
lischen Monatsschrift "THEOLOGISCHES" Nr. 8 – 1989 über "das Deutsche Reich und seine 
völkerrechtlichen Grenzen" (x853/...): >>... Klarstellungen zu einem aktuellen Streit 
Seit der CSU-Vorsitzende Theo Waigel auf dem Schlesiertreffen von der offenen deutschen 
Frage sprach, zu welcher auch das endgültige Schicksal der Ostgebiete des Deutschen Reiches 
gehöre, ist hierzulande ein erbitterter Streit entbrannt. 
Politische Gegner und aufgebrachte Kommentatoren werfen Waigel im Verein mit der kom-
munistischen Warschauer Regierung "revanchistische Gesinnung" und Anpassung an die "Re-
publikaner" vor und forderten Bundeskanzler Kohl zu einer klärenden Stellungnahme auf. 
Dieser kam im Rahmen seiner Möglichkeiten dieser Aufforderung nach und warnte vor einer 
unersprießlichen Grenzdiskussion.  
Mehr konnte Helmut Kohl auch nicht tun. Denn als Verfassungsorgan ist der Bundeskanzler 
an die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts gebunden. Und dieses hat in insgesamt 6 Ur-
teilen (vom 23. Oktober 1952, 7. Mai 1953, 26. Februar 1954, 17. August 1956, 26. März 
1957 und 31. Juli 1973) den Fortbestand des Deutschen Reiches über den Zeitpunkt der be-
dingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht hinaus festgestellt.  
Dabei ging es in Anlehnung an den Grundgesetz-Artikel 116 von "dem Gebiete des Deutschen 
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937" aus. Zu diesem "Gebiete" gehörten im 
Osten Schlesien und Pommern ebenso wie Ost- und Westpreußen und sind daher nach der 
Aussage des Bundesverfassungsgerichts Bestandteile des Deutschen Reiches. 
- Da nach der eigenmächtigen Inbesitznahme dieser Gebiete durch die Sowjets und die Polen 
im Jahre 1945 die tatsächliche Hoheitsgewalt dort seit Jahrzehnten aber nicht mehr vom Deut-
schen Reich wahrgenommen werden kann, andererseits jedoch auch noch kein rechtsverbind-
licher Friedensvertrag abgeschlossen worden ist, befindet sich die endgültige Zugehörigkeit 
der deutschen Ostgebiete in der Tat noch in der Schwebe und gehört mithin zur offenen deut-
schen Frage. ...<< 
Der deutsche Moraltheologe Franz Scholz (1909-1998) berichtete im Juni 1990 in der katholi-
schen Monatsschrift "THEOLOGISCHES" Nr. 6 – 1990 (x853/...): >>... Durch Gewalt und 
Verbrechen geschaffene Fakten als Recht anerkennen? 
Werden vorstaatliche Rechte, sittliche Ordnung, christlicher Rechtschutz bei der Preisgabe 
Ostdeutschlands mißachtet? 
Die unbewiesene Behauptung, die Vereinigung der bisher durch die Berliner Schandmauer 
und durch die Todesstreifen-Grenze quer durch Deutschland getrennten Teile Deutschlands 
sei nur um den Preis der völkerrechtlichen Anerkennung der letzten Stalin-Grenze, der Oder-
Neiße-Linie, zu erreichen, läßt bei vielen die geschichtliche Tiefe, die völkerrechtliche Krise 
sowie die grundgesetzliche Problematik solcher seltsamen "Anerkennung" vergessen. 
Ganz zu schweigen von der menschlichen Tragödie von ca. 15 Millionen Menschen, die - ent-
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eignet, verachtet, gehaßt, ausgeplündert, von Haus und Hof unmenschlich vertrieben - nun 
auch noch das Recht auf Heimat aberkannt bekommen sollen. Aus manchen Briefen, die mir 
im Gefolge von Veröffentlichungen zu diesen Fragen zugingen, spricht abgründige Trauer, 
manchmal fassungslose Verzweiflung, tiefe Bitterkeit, brennende Sorge. Man reagiert damit 
auf verbreitete Ignoranz, Leichtfertigkeit, ja Gleichgültigkeit jener Internationalisten, denen 
die Massen von Asylschwindlern, die sich bequem ins bundesdeutsche Sozialnest fallen las-
sen, "heiliger" (= tabu) sind, als die eigenen Landsleute sowie die Geschicke Ostdeutschlands 
und die Tragödie seiner deutschen Bewohner.  
Hinzu kommt ein wegwischender politischer Erledigungswille, sowie jener schnöde National-
Masochismus, der alles, was man Deutschen antat, für recht und billig hält und für immer Bu-
ße (meist = Geld der Deutschen) für die geheimen Untaten einer kleinen Machtclique fordert. 
2. Was bei alledem schockiert, ist die Entleerung des ethischen Rechtsgedankens, und zwar in 
Ost und West, ja selbst im Raum der Kirche. Dem Prozeß der Entethisierung des Rechts, die 
es zu einem rein pragmatischen Regelungs-Formalismus aushöhlt, korrespondiert die Ideolo-
gisierung und Politisierung des Rechts. Es wird zur abhängigen Variablen von Mehrheitsmei-
nungen und jeweiligem Minimalkonsens. Es ist nicht mehr unabhängige Säule. Es verkommt 
zum bloßen Positivismus. 
Damit wird seine vorstaatliche substantielle Gegebenheit und insofern Unantastbarkeit, 
Nichtverfügbarkeit und Würde verloren und verdorben. Der eigentliche Quellgrund seiner 
Verpflichtung, seine ethische, allseits und immer fordernde Bindung und Gültigkeit ist bewußt 
ausgeschaltet. Die Trennung von Recht und Moral verletzt und zerstört schließlich beide. ... 
4. Aber auch die deutsche Kirche erkennt nicht die ethische, völkerrechtliche, verfassungs-
rechtliche, staatspolitische und grundrechtsbezogene Tiefe, Brisanz und menschliche Drama-
tik der Frage. Die vielen Besuche mit allerlei Nettigkeiten, die Milliardenhilfen von seiten der 
Deutschen, das Preisgeben eines Drittels von Deutschland (seit 800 Jahren bebaut und blü-
hend gemacht), das alles löst nicht den ethischen Ur-Grund der Frage: dürfen durch brutale 
Gewalt und die Massenverbrechen der Vertreibung (etwa 2 Millionen Tote) erzwungene, völ-
kerrechtswidrig zustande gekommene Fakten als Recht anerkannt werden? 
Was in dieser dunklen Welt denkbar ist: Unter dem Druck einer Macht- und Zwangslage, an-
gesichts des rechtsenthobenen chauvinistischen Durchsetzungswillens Polens (und der 
UdSSR) sowie derjenigen (auch bei uns), die diese Interessen (aus unterschiedlichen o.a. Mo-
tiven) mit-vertreten, könnte man unter Protest gegen das Unrecht, die Unrechtsfakten hinneh-
men. 
Keineswegs aber und nie als Recht anerkennen. Die ohnehin inflationär verschlissene Vokabel 
"Versöhnung" könnte sonst zum unverbindlichen Zudecken der Tragödie einer Kirche, in der 
ein katholisches Volk Katholiken und Christen des Nachbarvolkes derart vergeltungsartig und 
tödlich behandelt, mißbraucht werden.  
Sieht man nicht, wie unglaubwürdig und peinlich eine derartige Kirche, ein solches Volk wer-
den, wenn "eines der größten Verbrechen der Geschichte" (Pius XII.) mit Duldung, Billigung, 
sophistischer und geschichtsfälschender Scheinlegitimierung, ja sogar mit dem Segen und 
unter Berufung auf den angeblichen göttlichen Willen von Bischöfen für gutes und hohes 
Recht erklärt wird? 
Wenn hier keine Einsicht in Mitschuld erfolgt, Rechtsbeugung nicht bedauernd zugegeben, 
auch nicht nur individuell privatisiert wird, dann bleiben alle Gesten, Freundlichkeiten, Hil-
fen; ja auch Umarmungen, Messen nebst Konzelebrationen (gemeinsame liturgische Feiern), 
Predigten und Papiere nur entwertete Billig- und Falschmünzen statt der mit dem Gewissen, 
dem Recht und dem Herzen gedeckten "harten" christlichen Währung der Wahrheit und 
Schuldeinsicht und Wiedergutmachung. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 9. April 1992 über ungarische Ent-



 369 

schädigungen für enteignete Deutsche: >>Ungarn entschädigt Deutsche 
... Wiedergutmachungsleistungen für die nach 1945 enteigneten Angehörigen der heute rund 
200.000köpfigen deutschen Minderheit in Ungarn hat das Budapester Parlament beschlossen.  
Mit der Verabschiedung des zweiten Entschädigungsgesetzes wurden nicht nur die Ansprüche 
der Deutschen, sondern auch der jüdischen Gemeinde anerkannt, weil es die Zeit vom 1. Mai 
1939 bis 8. Juni 1949 erfaßt. ...<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete später über die Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa (x309/102-103): >>... Nach im Jahr 1996 durch-
geführten Meinungsumfragen wußte die Hälfte der Befragten – bei den unter 24-Jährigen so-
gar 59 Prozent – überhaupt nichts von einer Vertreibung der Deutschen. Eine Hälfte der "wis-
senden" Befragten sah in der Vertreibung "eine gerechte Strafe", die andere Hälfte hielt sie 
jedoch für ein "Unrecht an der deutschen Zivilbevölkerung, die dieses Land seit Jahrhunderten 
bewohnte. 
Bei Politikern und Publizisten dürfte der Glaube an eine "gerechte Strafe" noch viel weiter 
verbreitet sein. 
Georg W. Strobel vermerkt: Durch die in Polen vier Jahrzehnte praktizierte "außerordentlich 
geschickte, politisch effiziente, von Teilen der Historiker sowie Publizisten vor allem in popu-
lären Darstellungen zweckvoll verfälschende Manipulation von Generationen, deren Wirkung 
verständlicherweise noch heute anhält", habe in der polnischen Bevölkerung ein tiefgreifender 
Tabuisierungs- und Verdrängungsprozeß gegriffen. 
Andere Staaten dagegen haben die Vertreibung als Verbrechen anerkannt und sich entschul-
digt, einige haben sogar eine – mehr oder minder symbolische – Entschädigung bezüglich des 
enteigneten Vermögens beschlossen.  
Vorreiter war Ungarn, wo das Parlament am 7. April 1992 das "Zweite Gesetz über die teil-
weise Entschädigung von zu Unrecht vom Staat den Staatsbürgern zugefügte Eigentumsschä-
den" verabschiedete. In diesem Zusammenhang sind noch zu nennen: Rumänien, Kroatien, 
Estland und Lettland.<< 
Der tschechische Verfassungsgerichtshof in Brünn verwarf am 8. März 1995 die Verfassungs-
beschwerde eines tschechischen Staatsbürgers deutscher Nationalität. In der Urteilsbegrün-
dung hieß es u.a., daß die kollektive Bestrafung (Benesch-Dekret Nr. 108; Konfiskation feind-
lichen Vermögens) der Sudetendeutschen aufrecht erhalten werden müsse.  
Dieses Gerichtsurteil des tschechischen Verfassungsgerichtshofes bestätigte, daß Entrechtung 
und Abschub der deutschen Bevölkerung auf der Grundlage des sog Benesch-Dekrets in Ein-
klang mit den "Rechtsprinzipien der zivilisierten Gesellschaften Europas" standen (x151/50).  
Das Gericht sah im Benesch-Dekret 108 "nicht nur einen legalen, sondern auch einen legiti-
men Akt", weil die verjagte Bevölkerung "der Demokratie und ihrer Wertordnung feindlich 
gegenüberstand und in der Folge einen Angriffskrieg unterstützte" (x151/67). 
Der deutsche Staats- und Völkerrechtler Gilbert Gornig schrieb später über dieses Urteil des 
tschechischen Verfassungsgerichtshofes in Brünn vom 8. März 1995 (x151/44): >>... Die 
Brünner Entscheidung spiegelt die Unversöhnlichkeit wider, die in der tschechischen Gesell-
schaft vorzuherrschen scheint. Die Entscheidung des Brünner Gerichts sowie die Reaktionen 
der tschechischen Bevölkerung zeigen, daß Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, wozu auch der 
Respekt vor dem Völkerrecht gehört, in der Tschechischen Republik noch nicht ausreichend 
verankert sind.  
Der tschechische Staat muß die Kraft aufbringen, sich in politischen Äußerungen vom Un-
recht der Vertreibung zu distanzieren und in den Entscheidungen seiner Gerichte Konsequen-
zen aus der Rechtswidrigkeit der Vertreibungen und Enteignungen zu ziehen. Ansonsten wird 
man der Tschechischen Republik die Reife absprechen müssen, Mitglied in der europäischen 
Union zu werden. 
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Ein Staat, der Vertreibungen und Enteignungen ganzer Volksgruppen als legitim betrachtet 
sowie kollektive Schuldzuweisungen und kollektive Bestrafungen billigt, hat keinen Platz in 
einem Staatenverbund, der sich "zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit" bekennt.<< 
Der deutsche Völkerrechtler und Jurist Otto Kimminich (1932-1997) berichtete am 3. Juni 
1995 während einer Tagung der Sudetendeutschen über das Unrecht der Vertreibung der 
Deutschen in völkerrechtlicher Bedeutung (x150/36-45): >>... Die welthistorische Bedeutung 
dieses Gesamtvorgangs wird erst jetzt auch von Nichtbetroffenen erkannt. Eine neue interdis-
ziplinäre Wissenschaft, die sogenannte Migrationsforschung, die sich im Hinblick auf die im 
21. Jahrhundert zu erwartenden weiträumigen und umfangreichen Wanderungsbewegungen zu 
entfalten beginnt, untersucht die Wanderungsbewegungen früherer Zeiten, und dabei stellt 
sich heraus, daß 1945/46 im Herzen Europas die gewaltigste Bevölkerungsverschiebung der 
Weltgeschichte stattgefunden hat.  
In den Gebieten, die in der trockenen Gesetzessprache als Vertreibungsgebiete bezeichnet 
werden, lebten 17 Millionen Deutsche. 12 Millionen von ihnen gelangten in den Westen, 2 ¼ 
Millionen fanden den Tod, die übrigen erlebten unterschiedliche Schicksale, die durch die 
Begriffe Deportation, Assimilierung, Denationalisierung, Untertauchen, Familienzusammen-
führung, Spätaussiedlung gekennzeichnet werden. ... 
Die Vertreiberstaaten – und diejenigen, die deren Politik zu rechtfertigen suchen, worunter 
sich allerdings keine Völkerrechtler befinden - haben immer wieder auf die Umsiedlungsver-
träge hingewiesen, um ihre Maßnahmen völkerrechtlich zu rechtfertigen. ... 
Nun ist aber gerade das Potsdamer Abkommen schon wegen seines Inhalts nicht als Umsied-
lungsvertrag zu betrachten. Hinzu kommt, daß es auch deshalb kein Umsiedlungsvertrag sein 
kann, weil es nicht zwischen dem die Bevölkerung abgebenden und dem die Bevölkerung 
aufnehmenden Staat abgeschlossen worden ist. Rechtlich ist es nichts anderes als das Schluß-
kommunique einer Konferenz von drei Siegermächten am Ende des Zweiten Weltkriegs.  
Darüber hinaus ordnet es keineswegs Zwangsumsiedlungen an, sondern fordert in seinem Ar-
tikel XIII – dem einzigen Artikel, in dem überhaupt von einem Bevölkerungstransfer die Rede 
ist – die tschechische und polnische Regierung und den Alliierten Kontrollrat in Ungarn auf, 
von weiteren Vertreibungen abzusehen, bis das Gespräch durch alliierte Gespräche geklärt sei.  
So ist es nicht verwunderlich, daß das Argument Winiarskis, das Potsdamer Abkommen sei 
ein Umsiedlungsvertrag, der ausnahmsweise zulässig sei, bei den anderen Völkerrechtlern 
keinen Anklang gefunden hat.  
Mehrere Mitglieder der Weltvereinigung haben ausdrücklich erklärt, daß die im Potsdamer 
Abkommen enthaltenen Passagen über die Ausweisung der Deutschen – obwohl sie diese 
Ausweisung nicht anordnen, sondern nur die bereits erfolgten sogenannten wilden Austrei-
bungen zur Kenntnis nehmen und die Debatte über das gesamte Problem in Aussicht stellen – 
völkerrechtswidrig sind. 
Es sind insbesondere deutsche und österreichische Völkerrechtler gewesen, die sich schon 
bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit dieser Problematik beschäftigt und dabei 
nachgewiesen haben, daß das bereits 1945 geltende Völkerrecht ein Vertreibungsverbot ent-
hielt. Die Tatsache, daß es damals keine Konvention über die Verhütung und Bestrafung von 
Vertreibungen gab – ein Defizit, das heute noch besteht -, ändert an der Geltung des völker-
rechtlichen Vertreibungsverbotes nichts.  
Trotz der stetig wachsenden Zahl von internationalen Konventionen besteht das Völkerrecht 
heute wie damals überwiegend aus Völkergewohnheitsrecht. Gerade das Vertreibungsverbot 
läßt sich, wie schon erwähnt, aus Völkerrechtsnormen ableiten, die seit Jahrhunderten gelten. 
... 
Über die verzweifelten Versuche des Internationalen Roten Kreuzes, im Sommer 1945 auf die 
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Vertreiberstaaten einzuwirken, berichtet auch der amerikanische Völkerrechtler Alfred Mau-
rice de Zayas. ... 
... Sein großes Buch "Nemesis at Potsdam" ist sofort ins Deutsche übersetzt worden. Andere 
Bücher und zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze folgten. Vor zwei Jahren veranstaltete de 
Zayas als Gastprofessor an der Universität Chicago dort eine Ausstellung über die Vertreibung 
der Deutschen, die vielen Tausend Amerikanern die Augen öffnete. Daß dieser gerechte und 
tapfere Mann, nachdem er sich intensiv dem Völkerrecht zugewandt hatte, schließlich im 
Menschenrechtszentrum der Vereinten Nationen arbeitete und heute eine führende Position im 
Beamtenstab der UNO einnimmt, ist ein Lichtblick in unserer dunklen Zeit. 
Aber es ist doch kein Einzelfall. Bereits vor einigen Jahren hatte ich das Buch eines anderen 
amerikanischen Völkerrechtlers über die Oder-Neiße-Linie zu rezensieren. ... 
Auch er ging als Völkerrechtler der Frage nach und war erschüttert. So entstand das Buch, an 
dessen Schluß die Sätze stehen, die Oder-Neiße-Linie sei die ungerechteste Grenze der ganzen 
Welt und dürfe niemals Bestand haben. Das konnte und kann nur ein amerikanischer Völker-
rechtler schreiben. Ein Deutscher darf das natürlich nicht, und zwar deshalb, weil die Bundes-
republik Deutschland in mehreren Verträgen die Endgültigkeit dieser Grenze feierlich aner-
kannt hat. Wir wissen das und halten uns daran. Aber es ist natürlich erlaubt, einen Amerika-
ner zu zitieren. ... 
... Warum fährt man fort, die Parolen des Hasses zu verkünden? Warum sieht man nicht ein, 
daß es hier um Frieden und Menschenrechte geht? Warum weigert man sich, die Gerechtigkeit 
als Grundlage eines dauernden Friedens anzuerkennen? 
Wenn es darum ist, weil man die Redlichkeit der Friedliebenden anzweifelt und ihren Moti-
ven mißtraut, so kann uns das nicht entmutigen, sondern im Gegenteil: Es spornt uns an, be-
harrlich fortzufahren, Beweise unseres guten Willens zu zeigen und den Weg der Rechtlich-
keit zu verfolgen. Wenn es aber darum ist, weil das böse Gewissen die Angst vor der Vergel-
tung nicht einschlafen läßt, oder weil eine völlige Rechtsblindheit die völkerrechtskonforme 
Beurteilung unmöglich macht, so werden die Beweise unserer Friedensliebe wenig nützen. 
In dieser Situation ist es verständlich, daß viele Vertriebene - und viele von der großen Zahl 
derer, die mit ihnen fühlen, obwohl sie nicht selbst vertrieben worden sind – gerade jetzt ver-
zweifeln. Es ist sicher nicht leicht, ihnen wieder Mut zu machen, und die Erinnerung daran, 
daß die völkerrechtliche Beurteilung der Ereignisse von 1945/46 eindeutig ist, mag gerade in 
diesem Zusammenhang als geringfügig erscheinen. Aber sie ist doch ein nicht hinwegzuden-
kender Teil des sudetendeutschen Selbstverständnisses, das immer mit dem Vertrauen auf 
Recht und Gerechtigkeit verbunden war.  
Das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit wurde bereits Ende des Jahres 1918 abgelegt, als die ge-
waltsame Besetzung der Sudetengebiete begann. Es wurde auch nach dem 4. März 1919 wie-
derholt, und unermüdlich nach der Vertreibung, nicht nur in der Charta der Heimatvertriebe-
nen vom 5. August 1950, die auch die Unterschrift der Repräsentanten der sudetendeutschen 
Volksgruppe trägt. ... 
Wer den Sudetendeutschen – und den anderen Vertriebenen – unterstellt, es gehe ihnen um 
die Erlangung von Reichtümern in den Vertreibungsländern, hat überhaupt nichts verstanden. 
Es ging und geht um diejenigen Werte, die Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika "Pacem 
in terris" als Voraussetzungen des Friedens beschrieben hat. Der Untertitel zählt sie auf.  
Er lautet: "Über den Frieden unter den Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Frei-
heit."  
Der uralte Zusammenhang zwischen Recht und Frieden, den schon der Prophet Isaias (Jesaja) 
im Alten Testament so präzise beschrieben hat ("Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede 
sein"), wird in der Enzyklika des Jahres 1963 aufgefächert.  
Alle einzelnen Komponenten des Friedens hängen miteinander zusammen. An erster Stelle 



 372 

aber wird mit Recht die Wahrheit genannt. Und es ist bedeutsam, daß gerade von kirchlicher 
Seite die fundamentale Bedeutung der historischen Wahrheit für die Schaffung und Erhaltung 
des Friedens hervorgehoben wird. Als Christen sind wir verpflichtet zu vergeben, aber wir 
sind nicht verpflichtet, zu vergessen. Das kann jeder Theologe bestätigen, und das weiß wohl 
auch jeder, der im Religionsunterricht aufmerksam zugehört hat. Eine Christenpflicht zum 
Vergessen gibt es nicht. 
Der Jurist kann sich der moralischen Aufforderung zur Versöhnung anschließen; denn sie be-
einträchtigt das in die Zukunft gerichtete Vertreibungsverbot nicht. Aber er muß hinzufügen: 
Um des Friedens und des Rechtes willen sind wir nicht nur nicht verpflichtet zu vergessen, 
sondern wir sind verpflichtet, nicht zu vergessen. Anders läßt sich die Wahrheit als Grundlage 
des Friedens zusammen mit der Gerechtigkeit, der Liebe und der Freiheit, nicht erhalten. Die 
Arbeiten der Völkerrechtler zu den Fragen der Vertreibung haben dies deutlich gezeigt. 
Die Pflicht nicht zu vergessen, bezieht sich nicht nur auf das Denken im stillen Kämmerlein. 
Sie beinhaltet die Pflicht, die Kenntnis der historischen Wahrheit zu verbreiten, damit die 
künftige Generation sie zur Erhaltung von Recht und Frieden verwenden können.  
Es geht also um viel mehr als nur um das Erinnern. Es geht tatsächlich um die Gestaltung der 
Zukunft. Freilich erwächst die Verpflichtung auch aus dem Andenken an die Gemordeten und 
Gequälten. Doch darüber hinaus ist es eine im Schicksal der Vertreibung begründete Pflicht, 
deren Erfüllung das Ziel hat, künftigen Generationen vor ähnlichem Schicksal zu bewahren. 
Deshalb kommt auch die völkerrechtliche Beurteilung zu dem Schluß: vergeben ja, vergessen 
niemals.<< 
Der deutsche Staats- und Völkerrechtler Dieter Blumenwitz berichtete am 13. März 1996 
während einer völkerrechtlichen Fachtagung über die völkerrechtswidrige Vertreibung der 
Reichs- und Volksdeutschen (x151/66-68): >>... 3. Der Wiedergutmachungsanspruch 
Die Vertreibung der Deutschen ist weiterhin eine ungelöste Frage des Völkerrechts.  
a) Zur Rechtfertigung der Vertreibung der Deutschen 
Zur Rechtfertigung der Vertreibung der Deutschen werden im wesentlichen 4 Argumente vor-
getragen: 
- die "debellatio", also der völlige Untergang Deutschlands durch die Kriegsereignisse im Jah-
re 1945 und damit die - angebliche – völlige Freizeichnung der Siegermächte von der Einhal-
tung des Völkerrechts 
- die Deutung des Potsdamer Abkommens als Umsiedlungsvertrag 
- die Deutung der Vertreibung als Repressalie für die deutscherseits vorgenommenen Vertrei-
bungs- und Deportationsmaßnahmen 
- die Kollektivhaftung und Bestrafung des deutschen Volkes. 
Keines der genannten Argumente ist stichhaltig: 
(1) Debellatio (völlige Vernichtung der Staatsgewalt) 
Aus der Berliner Erklärung vom 5.6.1945 ergibt sich eindeutig, daß Deutschland nach dem 
Willen der Siegermächte als Völkerrechtssubjekt nicht untergehen sollte. Eine "debellatio" 
(völliger Untergang des Staates) wäre ihrerseits ein Völkerrechtsdelikt gewesen, daß der Be-
satzungsmacht keine weitergehenden Rechte vermittelt hätte. Auf alle Fälle wäre der Bevölke-
rung gegenüber ein menschenrechtlicher Minimumstandard einzuhalten gewesen, der das Ver-
treibungsverbot mit einschließt.  
(2) Potsdamer Abkommen als Umsiedlungsvertrag 
Das Potsdamer Abkommen ist kein Umsiedlungsvertrag. Es fehlt nicht nur die Einwilligung 
des betreffenden Staates, sondern auch die Zustimmung der umzusiedelnden Bevölkerungstei-
le. Seinem Wortlaut nach nimmt Art. XIII des "Abschlußberichts der Dreimächte-Konferenz" 
von der Tatsache der Massenausweisung nur Kenntnis und fordert deren humane Durchfüh-
rung.  
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(3) Recht auf Repressalien 
Die Kriegsrepressalie (Vergeltungsmaßnahme) darf nicht mit Rache an Unschuldigen ver-
wechselt werden. Auch im Kriegsvölkerrecht ist der menschenrechtliche Minimumstandard 
(und damit das Vertreibungsverbot) der Repressalie entzogen. Im übrigen war mit der bedin-
gungslosen Kapitulation der Wehrmacht jeder Rechtsgrund für die Durchführung einer 
Kriegsrepressalie entfallen. 
(4) Kollektivhaftung der Vertriebenen 
Auch wenn Deutschland die alleinige Schuld am Zweiten Weltkrieg trifft, läßt sich damit 
nicht die Kollektivhaftung aller Deutschen im In- und Ausland begründen. Schuld ist stets 
individuell und persönlich. Bis zum gerichtlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß 
der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist. 
b) Das Recht auf die Heimat 
Die Vertreibung der Deutschen erfüllt nach wie vor den Tatbestand eines völkerrechtlichen 
Delikts. Die Vertreiberstaaten sind, da eine Verwirkung oder Verjährung zwischenzeitlich 
nicht eingetreten ist, nach wie vor zur Wiedergutmachung verpflichtet. 
(1) Das Prinzip der Naturalrestitution 
Der völkerrechtliche Wiedergutmachungsanspruch verlangt mehr als nur Genugtuung im Sin-
ne einer förmlichen Entschuldigung; er richtet sich zunächst auf die "Naturalrestitution", d.h. 
Rückführung der völkerrechtswidrig vertriebenen oder zwangsweise umgesiedelten Menschen 
zur alten Heimstätte und zu ihrem Besitz ("return to their homes and property"). Die Rückkehr 
hat freiwillig zu erfolgen. Der Heimatvertriebene, der seinen neuen Aufenthaltsort der alten 
Heimat vorzieht, hat Anspruch auf Schadensersatz in Geld. 
(2) Kollidierende Heimatrechte 
... Auch wenn die Rücksiedlung faktisch scheitern muß, bleiben alle vermögensrechtlichen 
Ansprüche auf privaten Besitz und Eigentum, die aus Anlaß der Vertreibung von den Vertrei-
berstaaten eingezogen wurden, erhalten. 
(3) Freie Wahl zwischen Rückkehr und Entschädigung  
... Auch im Falle der Begründung einer "neuen" Heimat im Aufenthaltsstaat bleiben alle in der 
alten Heimat konfiszierten Vermögenswerte ausgleichspflichtig. ...<< 
Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete am 9. September 1996: >>Eklat bei Ver-
triebenen: "Herzog ein Verräter" 
Bundespräsident Roman Herzog ist am Sonntag bei einer Festrede vor Vertriebenen in Berlin 
von einem Zuhörer als "Vaterlandsverräter" beschimpft worden. ...  
Zuvor hatte der Bundespräsident allen Ansprüchen auf ehemalige deutsche Gebiete eine Ab-
sage erteilt: "So schmerzhaft dies für Menschen ist, die in Hinterpommern, in Ostpreußen 
oder Oberschlesien als Deutsche in Deutschland geboren worden sind: Richtig ist - und das 
werden wir nicht mehr ändern können - diese Gebiete sind heute völkerrechtlich unbestritten 
polnisches bzw. russisches Staatsgebiet."<<  
Dr. Wolfgang Thüne (stellvertretender Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen) schrieb 
anläßlich des Tages der Heimat 1999 in der Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" am 4. Sep-
tember 1999 (x887/...): >>Menschenrechte sind unteilbar 
50 Jahre Rechtsstaat oder: Grundgesetz, was haben sie mit dir gemacht? ... 
Wer außer den direkt Betroffenen, den deutschen Heimatvertriebenen, ist besser in der Lage, 
die "Erfolgsgeschichte Rechtsstaat" objektiv und unabhängig von parteipolitischen Präferen-
zen kritisch zu hinterfragen? ... 
Die Ost- und Sudetendeutschen wurden von fremden Staaten vertrieben, und vom eigenen 
"Rechtsstaat" wird ihnen das die Menschenwürde begründende Recht auf Selbstbestimmung 
verwehrt. Beim Versuch, ihre Eigentums- und Erbrechte gegenüber den Vertreibern einzufor-
dern, wird aus politischer Berechnung der "diplomatische Schutz" verwehrt. Man wendet sich 
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von der unbequemen Wahrheit ab, richtet den Blick in politisch-ideologische Traumwelten. 
Des Rechtsstaatsprinzips völlig unwürdig bezeichnete der Außenminister Joseph (genannt 
"Joschka") Fischer (Grüne) bei seinem ersten Auslandsbesuch im Oktober 1998 in Warschau 
die Forderung der Vertriebenen nach Entschädigung für das 1945 willkürlich enteignete und 
konfiszierte Privateigentum. Dies sei "anachronistisch und absurd". Gegenüber der tschechi-
schen Regierung erklärte der damalige Staatsminister Günter Verheugen (SPD) am 5. Dezem-
ber 1998, daß die Bundesregierung "gegenüber der tschechischen Regierung keine Vermö-
gensansprüche geltend machen" werde.  
Dazu ist zu sagen: Wenn der Staat auf "seinen" Staatsbesitz verzichtet, ist das seine Sache, 
obgleich er damit dem Wohl des Volkes nicht unbedingt dient, aber der Staat darf sich auf 
keinen Fall der Schutzpflicht der Grundrechte seiner Bürger entziehen, ihnen den diplomati-
schen Schutz verwehren. Auch der Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) erklärte gegen-
über dem tschechischen Ministerpräsident Zeman, daß man aus Vertreibung und Enteignung 
keine Ansprüche mehr stellen werde. 
Nur der heftige Protest der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB 
(CDU), und die Drohung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, "Sammel-Entschädigungs-
klagen" nach jüdischem Vorbild gegen tschechische Besitznehmer und Unternehmen anzu-
strengen, aber auch gegen die Bundesrepublik Deutschland, führten zu einem Einlenken.  
Man besann sich des Rechts und erklärte seitens der rotgrünen Bundesregierung am 2. Februar 
1999: "Die Bundesregierung sieht die Vertreibung der Deutschen und die entschädigungslose 
Einziehung deutschen Vermögens als völkerrechtswidrig an. Sie vertritt diesen Standpunkt 
auch gegenüber Polen und der CSFR. Bei den Verhandlungen mit der Republik Polen über 
den Vertrag vom 17. Juli 1991 sowie mit der CSFR über den Vertrag vom 27. Februar 1992 
hat die Bundesregierung diese Auffassung deutlich gemacht. ...  
Hieraus folgt, daß die Bundesregierung auch nicht auf vermögensrechtliche Ansprüche Deut-
scher gegenüber den genannten Staaten verzichtet hat."  
Damit hat sich Berlin zwar formal den geltenden Grund-, Menschen- und Völkerrechtsnormen 
gebeugt, sich dem direkten Entschädigungszugriff durch die Betroffenen aber juristisch ge-
schickt entzogen und jegliches Handeln in ihr staatliches Ermessen gestellt. Faktisch tut sich 
absolut nichts, die Vermögensfragen werden weiterhin für "offen" erklärt. 
Diese Diskussion läßt einem aufmerksamen Beobachter deutlich werden, auf welch schwan-
kendem Boden unser "Rechtsstaat" steht und wie gefährdet er ist. Wie so oft in der Geschichte 
läuft er Gefahr, die Würde des Menschen auf dem Altar vermeintlicher staatlicher Interessen 
zu opfern und sich an der "Verfassung" zu versündigen.  
Seit 2.000 Jahren gilt sowohl für den Staat als auch den Privatmann der hehre Satz des römi-
schen Rechts: Niemand kann mehr Rechte übertragen als ihm selbst gehören. Umgekehrt: 
Niemand kann auf etwas verzichten, das ihm gar nicht gehört. Die Grundrechte sind Individu-
alrechte, über die der Staat nicht verfügen darf. Er hat sie zu achten und zu schützen, das ist 
der Auftrag des Bürgers an "seinen" Staat. Wenn der Staat aufgrund seiner Machthoheit ab-
sichtlich gegen die eine ihm obliegende Sorgfaltspflicht verstößt, dann macht er sich einer 
regulären Amtspflichtverletzung seinen Bürgern gegenüber schuldig und ist zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet. 
Bei allen "Ostverträgen" wurde Artikel 25 des Grundgesetzes ignoriert, der besagt, daß das 
Völkerrecht nicht nur Bestandteil des Bundesrechts ist, sondern ihm sogar im Range vorgeht. 
Das Recht auf die angestammte Heimat ist ebenso wie das daraus resultierende Recht auf 
Rückkehr oder das Recht auf Restitution anerkanntes Völkerrecht. Die Haager Landkriegs-
ordnung aus dem Jahre 1907 verbietet es dem Besatzer, das Privateigentum einzuziehen und 
die Menschen kollektiv aus der Heimat zu vertreiben.  
Das Nürnberger Militärtribunal kennzeichnete 1945 Deportationen und Vertreibungen nicht 
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nur als Kriegsverbrechen, sondern als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen bezeichnete die "Prinzipien von Nürnberg" als allgemein-
gültig und erklärte Vertreibungen generell zu unverjährbaren Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit. Auch Zwangsumsiedlungen sind Vertreibungen, auch wenn, wie im Potsdamer Ab-
kommen vom August 1945 gefordert wird, sie "human" erfolgen sollten. Es gibt keine "hu-
mane" Vertreibung, keinen "humanen" Völkermord (Genozid)! 
Der bei den Vereinten Nationen in Genf tätige amerikanische Völkerrechtler Prof. Alfred de 
Zayas schrieb im Ostpreußenblatt vom 6. September 1991: "Völkerrechtlich gesehen verjäh-
ren weder Verbrechen gegen die Menschlichkeit noch Völkermord. Auch wenn die meisten 
Täter bereits verstorben sind: Ihre Verbrechen sind nicht verjährt. Was die staatliche Verant-
wortung bzw. Haftung betrifft, so ist sie keineswegs erloschen. Ferner sind die Menschenrech-
te der Opfer zu berücksichtigen. Ubi ius, ibi remedium (wo Recht gilt, da ist auch Abhilfe zu 
schaffen ...). Es muß eine Reparation für die Opfer geben." ...<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 8. Juli 2000 (x887/...): >>Bundes-
tag debattierte über Benesch-Dekrete und Wiedergutmachung / Vollmer attackiert Ver-
triebene  
... Die Abgeordnete Antje Vollmer (Grüne) vertrat heftig Positionen zugunsten Tschechiens 
und gegen die Sudetendeutschen. Sie griff auch die Präsidentin des BdV, Erika Steinbach, an, 
so daß diese sich zu einer Kurzintervention veranlaßt sah. Antje Vollmer sagte: 
... Ich möchte eine dringende Bitte an die Vertriebenenverbände richten. Ich finde, daß der 
Begriff "Vertreibung" nach 50 Jahren gelungener Demokratie für eine Gruppe nicht mehr 
identitätsstiftend ist. 
Das Thema der Vertreibung gehört in das Museum der deutschen Geschichte, in das Museum 
der Zeitgeschichte; das gehört in die Hände von Wissenschaftlern, Forschern und Museums-
leuten. Da gehört es hin. 
Das ist auch eine Antwort an Sie, Frau Steinbach. Wir werden Sie nicht unterstützen, wenn 
Sie diese gigantische zentrale Gedächtnisstätte in Berlin haben wollen." 
Erika Steinbach, CDU/CSU: 
Die heutigen Regierungen in Polen, in Tschechien, in Ungarn und in anderen Ländern sind 
keine Regierungen, die dafür verantwortlich sind, daß es Vertreibungen gegeben hat. Aber es 
gibt schon eine Verantwortung, Dinge aus den Gesetzeswerken zu eliminieren, die Vertrei-
bung im Grunde genommen heute noch absegnen. 
Eine Demokratie kann doch nicht leben und fruchtbar in der Zukunft wirken, wenn in ihren 
Gesetzeswerken Passagen enthalten sind, die Völkerrechtswidrigkeiten begründet haben und 
auch bis heute noch abdecken. Wenn es bis zum heutigen Tage in der Tschechischen Republik 
ein Amnestiegesetz gibt, das ausdrücklich Täter straffrei stellt, die Frauen und Kinder erschla-
gen haben, dann ist dessen Abschaffung eine Hausaufgabe, die in einem solchen Land erledigt 
werden muß. 
Ich habe in Gesprächen in Prag und in Warschau festgestellt, daß die junge Generation in die-
sen Ländern sehr offen mit dieser Thematik umgeht. Mir hat ein junger tschechischer Student 
gesagt: Ich möchte, daß meine Kinder wissen, daß hier Deutsche gelebt haben, ich möchte, 
daß meine Kinder wissen, daß wir sie vertrieben haben, und ich möchte, daß wir dann mitein-
ander in Frieden leben. 
So wie es zwingend zu unserer deutschen Geschichte gehört, unsere eigene finstere Vergan-
genheit aufzuarbeiten, so ist es auch eine Aufgabe in unseren östlichen Nachbarländern, sich 
mit der eigenen Vergangenheit so auseinanderzusetzen, daß daraus am Ende ein Friedenspo-
tential geschaffen werden kann. ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete am 9. August 2008 
(x887/...): >>Klassiker aktualisiert 
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Opferzahlen und mehr 
Heinz Nawratil, bayrischer Notar sudetendeutscher Herkunft, sehr erfolgreicher Autor juristi-
scher Taschenbücher, setzt sich seit fast 30 Jahren vehement für Wahrheit und Gerechtigkeit 
in der deutschen Geschichte ein, indem er die Tatsachen über die Verbrechen an Deutschen 
dokumentiert ("Schwarzbuch der Vertreibung", 14. Aufl. 2007) und den "Kult mit der Schuld" 
ad absurdum führt. Dabei will er als Jurist naturgemäß nicht aufrechnen, aber Geschehenes 
gerecht einordnen, wie es bei jedem ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren geschehen muß.  
"Die deutschen Nachkriegsverluste", erstmals 1986 erschienen, hat er völlig überarbeitet und 
um neuere Erkenntnisse erweitert. Damit liegt jetzt eine umfassende, nachvollziehbare Do-
kumentation dieses grauenvollen Kapitels der Weltkriegsgeschichte vor. 
Der Autor berichtet im einzelnen von den verschiedenen Opferkategorien und wägt divergie-
rende Zahlenangaben seiner Quellen sorgfältig ab, wobei er große Über- und Untertreibungen 
besonders anspricht. Es gelingt ihm in aller Knappheit, unterstützt durch Dokumente und Bil-
der, die unermeßlichen Leiden spürbar zu machen, die hinter jeder Zahl stehen. Die sachliche 
Darstellung ist bar anklagender Zusätze.  
Der Leser erkennt selbst: Die Opfer sind nicht nur einfach Getötete, sondern fast immer direkt 
oder indirekt bestialisch zu Tode Gequälte: unter sowjetischer, polnischer, tschechoslowaki-
scher und jugoslawischer Herrschaft mehr handgreiflich, unter angloamerikanischer und fran-
zösischer Herrschaft mehr, auch an Umfang, durch Versagen des Lebensnotwendigen.  
Nawratil zählt 8,8 Millionen Nachkriegstote, davon 4,0 Opfer der Hungerpolitik, 2,8 Opfer 
der Vertreibungen, 1,6 tote Kriegsgefangene, 0,3 Opfer der Sowjetarmee in Mitteldeutschland 
und Österreich plus 0,1 Tote in sowjetischen KZ und Gefängnissen in Deutschland. Zum Ver-
gleich stellt er daneben: Krieg und Diktatur verursachten in Millionen 5,1 Opfer, davon 
etwa 4,25 Militärverluste, etwa 0,6 Bombenopfer, 0,17 deutsche Juden, 0,125 sonstige KZ-
Opfer und 0,1 Euthanasieopfer. 
Die Dokumentation ist so klar und kompakt, daß jeder Interessierte sich ohne nennenswerten 
Aufwand ein Bild der Greuel machen kann und Beschönigen sich nicht mehr mit unschuldiger 
Unwissenheit entschuldigen läßt. 
Solch eine Entschuldigung gilt tatsächlich allerdings schon lange nicht mehr, denn das Grund-
legende über die Vertreibungen war spätestens 1960, über die Kriegsgefangenen 1974 amtlich 
veröffentlicht, wie das Buch ausweist.  
Daß ein Bundespräsident dennoch 1985 den 8. Mai 1945 als "Tag der Befreiung" deklarierte, 
kann man nur zynisch gegenüber den Opfern und beschämend würdelos nennen.  
Heinz Nawratil: "Die deutschen Nachkriegsverluste - Vertreibung, Zwangsarbeit, Kriegsge-
fangenschaft, Hunger, Stalins deutsche KZs", ... Graz 2008 ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete am 18. Oktober 2008 
(x887/...): >>"Völkerrecht à la carte" 
Straßburger Menschenrechtsgerichtshof weist Beschwerde von Vertriebenen zurück 
Der Menschenrechtsgerichtshof hat die Klage von 23 Vertriebenen aus dem Gebiet des heuti-
gen Polen abgewiesen. ... 
Auch 19 Jahre nach dem Ende des Kommunismus scheinen Polen und Deutsche in unter-
schiedlichen Welten zu leben. Ein von Deutschen angestrengtes Gerichtsverfahren, das den 
östlichen Nachbarn jahrelang in Atem gehalten hat und potentiell über 12 Millionen Deutsche 
betrifft, ist den meisten deutschen Medien kaum der Erwähnung wert. Selbst das Urteil, das 
Ende vergangener Woche in Polen zu einem Ausbruch nationaler Emotionen führte, ist ihnen 
kaum eine Meldung wert, sowenig wie das Echo in Polen selbst. ... 
Die Fakten: 23 Kläger, vereint in der "Preußischen Treuhand" unter Leitung von Rudi Pawel-
ka, dem Vorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, hatten nach langer Vorbereitung im 
November 2006 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine 
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Eingabe eingereicht, die die Republik Polen zur Wiedergutmachung insbesondere der Enteig-
nungen verpflichten sollte. Diese Eingabe hat der siebenköpfige Senat nun "ratione temporis" 
(aus Zeitgründen) als unzulässig abgewiesen. Das Gericht nimmt in dem 21-seitigen Urteil zur 
ursprünglichen Enteignung oder zur Vertreibung nicht Stellung, sondern argumentiert über-
wiegend formal, daß diese Vorgänge vor dem Inkrafttreten der Europäischen Menschen-
rechtskonvention im Jahre 1950 (in Polen erst 1994) geschehen seien.  
Allerdings haben die Kläger geltend gemacht, daß ihre Enteignung im Zuge eines unverjähr-
baren Verbrechens gegen die Menschlichkeit geschehen sei und schon deswegen ein andau-
erndes Unrecht (Dauerdelikt) darstelle, das auch heute noch Wiedergutmachung verlange. 
Dieses Argument war für das Gericht nicht ganz leicht zu widerlegen, zumal der offenbar ähn-
lich gelagerte Präzedenzfall einer aus Nordzypern vertriebenen Griechin vorliegt. Hier hat das 
Straßburger Gericht die Türkei zu Rückgabe bzw. Entschädigung nach dem Eigentumsentzug 
im Jahre 1974 verpflichtet. 
Und so hat das Gericht es doch nicht bei dem bloßen Terminhinweis "die Enteignungen ge-
schahen vor 1950" belassen können, sondern sich auf mehreren Seiten mit den damaligen 
Vorgängen rechtlicher und tatsächlicher Art befassen müssen. Genau hier ist das Urteil in etli-
chen Punkten fragwürdig. So wird - um nur ein Beispiel zu nennen - die Abschlußerklärung 
der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 als "Potsdamer Abkommen" bezeichnet und 
wie ein völkerrechtlicher Vertrag bewertet.  
"Das Straßburger Gericht hätte ohne weiteres zugunsten der Beschwerdeführer entscheiden 
können", bedauert der US-amerikanische Völkerrechtler Alfred de Zayas den Richterspruch. 
"Wie so oft hat der Gerichtshof aber politisch geurteilt." Das sei "Völkerrecht à la carte. Das 
Völkerrecht nimmt mit jedem Urteil Schaden, in dem die Opfer eines derartigen Verbrechens 
leer ausgehen", bedauert der langjährige UNO-Jurist. "Eine mögliche Konsequenz wäre, daß 
die Treuhand nun mit in den USA lebenden Vertriebenen eine Sammelklage nach US-Recht 
anstrengt", erläutert de Zayas.  
Es sei bezeichnend, daß mit der Straßburger Entscheidung auch das Recht einer jüdischen 
Alteigentümerin (Irene Zieboldt aus Breslau) unter die Räder gekommen sei. Dies belege aber 
nur die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Für unerträglich hält de Zayas den Hinweis des 
polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, den er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor der Presse gab: "Das ist das Ende (ge-
meint: der Treuhand-Klage) auf das wir zusammen seit dem Jahr 2004 hingewirkt haben."  
De Zayas: "Es muß geprüft werden, ob diese Aussage zutrifft und wenn ja, mit welchen Me-
thoden hier zwei Regierungen auf ein zur Unabhängigkeit verpflichtetes Gericht Einfluß ge-
nommen haben", erinnert er an das Prinzip der Gewaltenteilung.<< 
Der deutsche Jurist und Publizist Heinz Nawratil (1937-2015) berichtete im Jahre 2011 über 
die "Polonisierung Ostdeutschlands (x309/126-127): >>... Nach der Vertreibung tat man alles, 
um möglichst alle Spuren der Landesbewohner zu beseitigen. Eine Sektion des Posener 
"Westinstituts" und staatliche Ortsnamenskommissionen machten sich daran, polnische Orts-
namen zu erfinden; auch Vornamen und Familiennamen der verbliebenen Deutschen wurden 
polonisiert; aus Schulz wurde Szulz, aus Georg wurde Jerzy und so weiter. Viele deutsche 
Friedhöfe wurden verwüstet oder ganz nivelliert und deutsche Inschriften in Kirchen, Schulen 
und Privathäusern entfernt. 
Erscheinungen dieser Art hat Alexander Solschenizyn in seiner Dankrede für den Literaturno-
belpreis 1970 angesprochen:  
Dreist und siegreich schreitet die Gewalt auf der ganzen Welt voran, sich immer weniger um 
den Rahmen der jahrhundertealten Gesetze kümmernd, ohne sich darüber Gedanken zu ma-
chen, daß die Fruchtlosigkeit der Gewalt in der Geschichte bereits vielfach aufgezeigt und 
erwiesen ward. Und es triumphiert nicht einmal die simple, rohe Gewalt, sondern der Posau-
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nenchor ihrer Verteidiger; die Welt wird von der dreisten Behauptung überrumpelt, daß die 
Gewalt alles kann, das Recht aber nichts. 
Doch vergessen wir nicht, daß die Gewalt nicht allein leben und weiter bestehen kann; - sie ist 
unweigerlich mit der Lüge verflochten. Zwischen den beiden besteht die natürlichste, die tief-
ste Verwandtschaft und Bindung; ... Jeder, der einmal die Gewalt zu seiner Methode erklärt 
hat, muß unweigerlich die Lüge zu seinem Prinzip erklären. 
Alles in allem beweisen Planung und Durchführung der Deutschenvertreibung aus dem polni-
schen Machtbereich, daß hier ein Fall von Völkermord (Genozid) vorliegt; denn es ging der 
Regierung und den Tätern darum, durch Terror die ethnischen Gruppen der Schlesier und 
Ostpreußen ganz und die der Pommern und Brandenburger zum Teil zu zerstören. Dies ist 
auch die Ansicht führender Völkerrechtslehrer wie Felix Ermacora, Dieter Blumenwitz, Otto 
Kimminich und Alfred M. de Zayas.<< 
Schlußbemerkungen: Vor dem nordamerikanischen Repräsentantenhaus erklärte der US-
Abgeordnete Carroll Reece am 16. Mai 1957, daß Vorgänge bei der Vertreibung der Ostdeut-
schen als Völkermord eingestuft werden müssen (x028/230, x150/44): >>Während die UN-
Konvention über Verhinderung und Bestrafung von Völkermord die Umsiedlung einer Bevöl-
kerung nicht als Form des Völkermords erfaßt, würden dennoch Umsiedlungen, die zu Ver-
treibungen führen und mit dem Tod von Millionen enden, in die Kategorie des Völkermords 
fallen. ...<< 
>>... Die Vertreibung war ein Unrecht, eine schwere Verletzung der Regeln des Völkerrechts, 
der Gesetze der Humanität, der Prinzipien der internationalen Moral.<< 
Die BdV-Vertretung berichtete am 24. August 1959 über die Lage der deutschen Heimatver-
triebenen (x155/71): >>... In der Bundesrepublik Deutschland leben mehr als 12 Millionen 
Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus Mitteldeutschland. Unter den 17 Millionen versklavten 
Bewohnern der Sowjetzone befinden sich weitere 3 Millionen Vertriebene. Insgesamt sind 14 
Millionen Deutsche nach Beendigung der Kriegshandlung ihres Eigentums beraubt und aus 
ihren Heimen deportiert worden.  
Bei diesen Volksdeportationen sind mehr Deutsche zugrunde gegangen, als Deutschland im 
Ersten Weltkrieg Männer verloren hat. Von dem Heer der 3 Millionen Vertreibungstoten 
spricht niemand. ...<< 
Der deutsche Jurist Philipp von Bismarck (1913-2006) kritisierte am 12. November 1965 in 
der Wochenzeitung "DIE ZEIT" die Denkschrift der EKD zur Lage der Vertriebenen und der 
deutschen Ostpolitik (x064/39): >>... Die Notwendigkeit, auf die deutschen Ostgebiete zu 
verzichten, wird damit begründet, daß Polen seine Besitzungen östlich der Curzon-Linie 1945 
an die Sowjetunion abtreten mußte. Nicht erwähnt aber wurde, das Marschall Pilsudski den 
größten Teil dieser Gebiete erst in den Jahren 1920/21 der damals schwachen Sowjetunion mit 
Gewalt, also in einem Krieg entrissen hatte, obgleich nur eine polnische Minderheit dort an-
sässig war. 
Für den unbefangenen Leser der Denkschrift wird die 1945 von der Sowjetunion erzwungene 
Rückgabe der polnischen Kriegsbeute von 1921 bei der Abgabe von Quadratmetern und stati-
stischen Zahlen sachlich gleichgestellt mit den zum Teil über 700 Jahre von Deutschen besie-
delten Ostprovinzen. Wer aber die geschichtlichen und politischen Tatbestände klärend aufar-
beiten will, dürfte diesen bedeutsamen geschichtlichen Unterschied nicht verschweigen. 
Die Denkschrift ruft für den Unkundigen den unzutreffenden Eindruck hervor, als hätten wirt-
schaftliche oder bevölkerungspolitische Gründe die sog. "Westverschiebung" Polens notwen-
dig gemacht. Der abgefeimte Plan Stalins, auf diese Weise eine Streitaxt zwischen die Deut-
schen und die Polen zu legen, wird nicht erwähnt. ... 
Allgemein bedenklich erscheint es, wenn das Völkerrecht bagatellisiert wird. Dem Laien kann 
man leicht einreden, daß das Völkerrecht nicht viel bedeutet. ...<< 
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Die Bundesverfassungsrichter stellten im "Grundlagenvertragsurteil" vom 31. Juli 1973 klar, 
daß das Deutsche Reich völkerrechtlich weiterhin fortbesteht und mit der Bundesrepublik 
(teil)identisch ist (x028/169): >>... Das Deutsche Reich existiert fort, ... besitzt nach wie vor 
Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels 
institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. ...<< 
Die Bundesrepublik Deutschland ist demnach völkerrechtlich nicht Rechtsnachfolger des 
Deutschen Reiches, weil das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 weiterhin existiert! 
Der deutsche Journalist Alfred Theisen berichtete am 10. Februar 1995 in einer Beilage der 
Wochenzeitung "DAS PARLAMENT" über "Die Vertreibung der Deutschen – Ein unbewäl-
tigtes Kapitel europäischer Zeitgeschichte" (x163/1-2,17-18): >>I. Ein verdrängtes Thema 
... Die Bilder des Schreckens von Vertreibung, Massentötungen, systematischen Vergewalti-
gungen und anderen Gewaltverbrechen gegen die Zivilbevölkerung rufen bei Millionen ver-
triebenen Deutschen traumatische Erinnerungen wach. Sie denken dabei nicht nur an persön-
lich erlittenes Leid, sondern auch an die tiefen kulturhistorischen und zivilisatorischen Wun-
den, die Deutschland und Europa mit der Vertreibung von Deutschen zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges zugefügt worden sind. 
Daß dies oft aus Gleichgültigkeit vielen West- und Mitteldeutschen unbekannt ist, verletzt 
deutsche Heimatvertriebene. Was weiß man eigentlich über das Schicksal der über zwölf Mil-
lionen geflüchteten und vertriebenen Deutschen, was will man überhaupt noch wissen? Waren 
es damals tatsächlich nur Flucht und Evakuierung, wie die deutsch-polnischen Schulbuchemp-
fehlungen der siebziger Jahre es beschreiben? Handelte es sich bei den Grausamkeiten nur um 
gelegentliche, fast entschuldbar spontane Vergeltungsmaßnahmen der Vertreiber? 
Die Unwissenheit über die Verbrechen an Millionen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen 
offenbart die Versäumnisse von Lehrern, Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten, die es 
unterlassen haben, dies, aber auch Leistung und Schicksal des geschichtlichen Ostdeutsch-
lands, des Sudetenlandes und anderer Vertreibungsregionen zu vermitteln. 
Ein für die Situation bezeichnendes Urteil über den Umgang mit dem Thema "Vertreibung in 
Film und Literatur" enthält ein Gutachten, das Heinz Nawratil in seinem Buch "Vertreibungs-
verbrechen an Deutschen" in folgendem Auszug veröffentlichte:  
"Man fragt sich unwillkürliche, weshalb ein so dramatisches, einschneidendes und so viele 
betreffendes historisches Ereignis wie der Verlust der ehemals deutschen Ostgebiete weder in 
der ernstzunehmenden deutschen Literatur noch in deutschen Filmen – unter welchen politi-
schen und unpolitischen Aspekten auch immer – ein irgendwie bemerkenswertes Echo gefun-
den hat.  
Gesetzt den Fall, ein ähnliches Schicksal hätte Frankreich, Italien oder England getroffen – 
wäre es da denkbar, daß französische, italienische oder englische Filmemacher einen derartig 
spektakulären und sozial äußerst folgenschweren Vorgang in ihrem Land jahrzehntelang ein-
fach ignorierten oder sich gar durch opportunistische Selbstzensur (was wird wohl das Aus-
land dazu sagen?) an einer freimütigen Behandlung dieses so ungemein reichhaltigen Stoffge-
bietes hindern ließen?"...<< 
>>... VII. Ausblick 
Zu einer zukünftigen deutschen Friedensordnung, die diesen Namen verdient, muß es gehö-
ren, daß auch mit den deutschen Vertriebenen und den in deren Heimat verbliebenen Lands-
leuten nach den Grundsätzen von Recht und Wahrheit umgegangen wird. Gerade die über 
Jahrzehnte hinweg in ihrer Existenz bedrohten ostdeutschen Volksgruppen müssen einen zen-
tralen Bestandteil des Fundamentes des vielbeschworenen gemeinsamen europäischen Hauses 
ausmachen, wenn dieses Europa nicht auf dem Sand von Geschichtslügen und Unrecht gebaut 
werden soll. ... 
Das Bemühen um historische Wahrheit als Grundlage einer realistischen Verständigungspoli-
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tik, aber auch die Würde der Opfer und ihr Vermächtnis, Vertreibungen für alle Zeit als Mittel 
der Politik zu ächten, sollten Deutsche und ihre östlichen Nachbarvölker dazu anhalten, sich 
sachlich mit dem lange verdrängten Kapitel der Vertreibung der Deutschen zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges auseinanderzusetzen. 
Zu Recht fragt Johan Georg Reißmüller in einem Leitartikel der "Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung" vom 23. Januar 1995: "Wie kann man behaupten, das Verhältnis der Deutschen zu 
ihrer Nation sei normal, da die große Mehrheit des Volkes, angeführt von der großen Mehrheit 
der politisch wirkenden, von allen Opfern der Staats-Unmenschlichkeit auf unserem Konti-
nent im 20. Jahrhundert eine Kategorie nicht einmal zur Kenntnis nehmen will: Diejenigen 
Deutschen, die in der östlichen Hälfte Europas in den Jahren 1944, 1945, 1946 völkermordar-
tigen Vernichtungsaktionen anheimfielen?" 
Reißmüller weiter: "Wer an sie erinnert, dem schlägt in Deutschland sogleich der Vorwurf 
entgegen, er wolle 'aufrechnen'. Das ist eine als Anspruch ans Gewissen zurechtgemachte 
Unwahrheit.  
Den Völkermord an den Juden, die von Deutschen verübten Massenmorde an Polen, Tsche-
chen, Russen bemäntelt nicht und die Schuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg verkleinert 
nicht ... (Es ist ein unsägliches Armutszeugnis), daß ... die ungezählten Deutschen, die am 
Ende des Krieges und nach dem Krieg von massenmordender Hand starben, ... im Gedächtnis 
der Nation (keinen) Platz haben. Doch es sind wenige unter unseren Politikern, die zu solchen 
Gedanken aufrufen." 
Die Vertreibung und die damit zusammenhängenden Probleme können heute nicht mehr so 
verdrängt werden, wie es noch vor wenigen Jahren zu Zeiten der kommunistischen Diktaturen 
im ehemaligen Ostblock der Fall war. Auch mit Blick auf das aktuelle Vertreibungsgeschehen 
auf dem Balkan haben die deutsche und europäische Politik allen Grund, ihre bisherige Hal-
tung gegenüber den berechtigten Forderungen vertriebener Deutscher zu überdenken. 
Dies gilt ganz besonders für die östlichen Nachbarstaaten, wo die Offenlegung der eigenen 
Schuldverstrickung in die damalige Vertreibung der Deutschen jetzt erst möglich geworden 
ist. Prag und Warschau sollten die historische Chance nutzen, nach dem Überwinden der 
kommunistischen Diktatur sich endlich einem freien und versöhnenden Dialog sowie einem in 
die Zukunft gerichteten Miteinander mit den vertriebenen Ost- und Sudetendeutschen zu öff-
nen. ...<< 
Die Wochenzeitung "Das Ostpreußenblatt" berichtete am 13. Mai 2000 (x887/...): >>Vertrei-
bung ist ein unverjährbares Verbrechen 
Resolution des BdV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz 
... Wir Heimatvertriebenen fordern alle Staaten und Völker guten Willens dieser Welt auf, das 
Recht auf die angestammte Heimat als Grundrecht von Menschen und Volksgruppen zu wah-
ren und Verstöße dagegen rigoros zu ahnden. Dabei darf es keinen Unterschied zwischen Sie-
gern und Besiegten geben, zumal wir aus tiefster christlicher Überzeugung jegliche Kollektiv-
schuld oder Kollektivhaftung strikt ablehnen. Nach verbindlicher Rechtsauffassung der ver-
einten Nationen ist jede Vertreibung ein unverjährbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und erfüllt den Tatbestand des Völkermordes. Dieser ist als Delikt grundsätzlich zu ahnden 
und hat keinen Anspruch auf Nachsicht oder "Toleranz". ... 
Aber nicht nur materielle Entschädigung in bezug auf Eigentumsdelikte ist zu leisten. Viel 
gravierender sind die bisher völlig unberücksichtigten Schäden an Leib und Seele. Die Okku-
pation der deutschen Ostprovinzen wie der deutschen Siedlungsgebiete außerhalb der völker-
rechtlich gültigen Grenzen des Deutschen Reiches ging mit einer unvorstellbar unmenschli-
chen Brutalität vor sich. Durch Mord, Vergewaltigung, Verschleppung und Zwangsarbeit ver-
loren nahezu drei Millionen Menschen ihr Leben. Ein Großteil dieser Delikte geschah nach 
der Kapitulation der Wehrmacht am 7. und 8. Mai 1945 und vollzog sich bis in das Jahr 1949 
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hinein. Auch hier fordert das Recht Sühne, Bestrafung der Täter und Verantwortlichen sowie 
Wiedergutmachung. ... 
Wir Heimatvertriebenen waren stets für "Europa", aber unser erhofftes "Europa" war stets ein 
Europa der Völker, des Selbstbestimmungsrechts, des Friedens und des Rechts. Wahrer Frie-
den kann aber nur eintreten, wenn sich alle Völker zum Prinzip von Wahrheit und Wahrhaf-
tigkeit bekennen, die historische Wahrheit nicht manipuliert und unterdrückt wird, das Recht 
herrscht. Wir sind überzeugt von der alten Weisheit "justitia fiat pax", d.h., nur "Gerechtigkeit 
schafft Frieden". ...<< 
Der deutsche Historiker Horst Möller berichtete am 25. November 2004 während einer Ta-
gung der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Instituts für Zeitgeschichte in Berlin über "Die 
Vertreibung der Deutschen aus dem Osten in der Erinnerungskultur" (x879/10-16): >>... War-
um sind Vertreibungen im 20. Jahrhundert nicht nur ein deutsches, nicht nur ein europäisches, 
sondern ein welthistorisches Schicksal? ... 
Wenn wir heute über diese Fragen diskutieren, dann wird oft gesagt: Wie könnt ihr über die 
Vertreibung reden? Ihr müßt über den Nationalsozialismus reden! Nun versteht es sich ge-
schichtswissenschaftlich von selbst, Vorgeschichte und Ursachen historischer Phänomene 
einzubeziehen, und man braucht Historikern nicht zu sagen, daß auch das Jahr 1945 nicht oh-
ne das Jahr 1933 und nicht ohne das Jahr 1939 zu erklären ist, d.h. selbstverständlich steht die 
Vertreibung der Deutschen aus ihren angestammten Siedlungsgebieten im historischen Kon-
text der nationalsozialistischen Diktatur und der Massenverbrechen gegen die unter deutscher 
Besatzung stehenden Völker im Osten Europas.  
Allerdings muß auch gesagt werden: Die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion im Sep-
tember 1939 - und damit die historische Voraussetzung der "Westverschiebung" Polens 1945 - 
konnte weder chronologisch noch kausal eine Reaktion auf deutsche Verbrechen sein, sondern 
war ihrerseits aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes vom August 1939 eine brutale Annexion 
fremden Staatsgebiets. Auch die historische Vorgeschichte der Vertreibung der Deutschen 
1945 ist also komplizierter, als daß sie ausschließlich als Reaktion auf Vertreibungen und 
Verbrechen angesehen werden kann, die die deutsche Besatzungsmacht zwischen 1939 und 
1945 zweifellos begangen hat. 
Keinesfalls aber kann die historische Erklärung als Legitimation, als Rechtfertigung für ande-
re Verbrechen akzeptiert werden. Kein Verbrechen legitimiert ein anderes, auch wenn es zur 
Erklärung beitragen kann. Unter den deutschen Vertriebenen waren Millionen Unschuldige, 
die buchstäblich für die Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht in "Sippenhaft" genom-
men wurden. ... 
Ohne historisches Erinnern gibt es keine politische Kultur, und leider sehen wir in Politik und 
Gesellschaft immer wieder, daß die Abwesenheit der historischen Perspektive, auch die Ab-
wesenheit der historischen Bildung, sehr kurzfristig angelegte politische Entscheidungen be-
wirkt. ... 
Man sollte jedoch meines Erachtens nicht Konkurrenzen zwischen verschiedenen Erinne-
rungsfeldern, verschiedenen historischen Schichten oder gar verschiedenen Opfergruppen 
aufbauen: "Nur das Wahre ist das Ganze" hat der Philosoph Hegel einmal gesagt, und das gilt 
auch hier. Das heißt also: Zu unserer historisch-politischen Kultur muß selbstverständlich 
auch die Realität der Vertreibung nach 1945 gehören, und zwar in dreifacher Perspektive: 
Zum einen darf, muß und soll sich auch jedes Volk, jede Nation ihrer eigenen Opfer erinnern, 
zum zweiten muß sie natürlich nach den Ursachen fragen und zum dritten muß sie selbstver-
ständlich die Frage miteinbeziehen, welchen Anteil an historischer Verantwortung, ja an hi-
storischer Schuld, sie selbst an dieser Entwicklung trägt. ... 
Wir dürfen als Historiker diesen Erinnerungen nicht ausweichen, auch dann nicht, wenn sie 
schmerzhaft sind. Wir könnten natürlich mit Friedrich Nietzsche sagen: "Gesund ist, wer ver-
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gißt." Wir können aber auch mit Sigmund Freud sagen: "Wer verdrängt, wird krank." Die Hi-
storiker halten es natürlich mit letzterem. Die Verdrängung historischer Tatbestände wirft auf 
die Dauer Probleme auf, die historische Legendenbildung - wir haben das in der Geschichte 
(nicht nur der deutschen) immer wieder gesehen - führt zu politischen Belastungen und Ver-
giftungen, manchmal extremen Ausmaßes. Deshalb muß dagegen immer wieder die histori-
sche Aufklärung gesetzt werden. ...<< 
Die Wochenzeitung "Preußische Allgemeine Zeitung" berichtete am 25. März 2006 (x887/...): 
>>Thesen zur Vertreibung 
Neuauflagen der Standardwerke von Prof. Alfred M. de Zayas 
Zu den Standardwerken über Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem Osten zählen seit 
Jahrzehnten die Werke des Völkerrechtlers Prof. Dr. Alfred M. de Zayas ("Die Anglo-
Amerikaner und die Vertreibung", 1977, sowie "Anmerkungen zur Vertreibung", 1986). ... 
Vorab dokumentieren wir hier Auszüge aus diesen "Thesen zur Vertreibung": 
- Heimatrecht ist Menschenrecht. 
- Die Vertreibung der Deutschen war völkerrechtswidrig. 
- Die Haager Landkriegsordnung von 1907 war im Zweiten Weltkrieg anwendbar. Artikel 42 
bis 56 beschränken die Befugnisse von Okkupanten in besetzten Gebieten und gewähren der 
Bevölkerung Schutz, insbesondere der Ehre und der Rechte der Familie, des Lebens der Bür-
ger und des Privateigentums (Artikel 46), und verbieten Kollektivstrafen (Artikel 50). Eine 
Massenvertreibung ist mit der Haager Landkriegsordnung in keiner Weise in Einklang zu 
bringen ... 
- Vertreibungen waren im Jahre 1945 völkerrechtswidrig, auch in Friedenszeiten, denn sie 
verletzen die Minderheitenschutzverträge, die Polen und die Tschechoslowakei verpflichteten. 
- Die Rechtsprechung des Internationalen Militär-Tribunals in Nürnberg verurteilte die Ver-
treibungen, die von den Nationalsozialisten durchgeführt worden waren, als Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschheit. Das Völkerrecht hat per definitionem universale Gel-
tung, und darum stellten die Vertreibungsaktionen gegen die Deutschen, gemessen an densel-
ben Prinzipien, ebenfalls Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit dar. 
- Artikel XIII des Potsdamer Protokolls hat keine Legalisierung der Vertreibung der Deut-
schen bewirkt und konnte es auch gar nicht. Die Alliierten hatten keine unbeschränkte Verfü-
gungsgewalt über das Leben der Ostdeutschen. Auch wenn es ein "Interalliiertes Transferab-
kommen" gegeben hätte (und Artikel XIII stellt kein solches Abkommen dar), müßte es nach 
völkerrechtlichen Prinzipien beurteilt werden. 
- Vertreibung und Verschleppung können sehr wohl als Völkermord bezeichnet werden, wenn 
die Absicht des Vertreiberstaates nachweislich ist, eine Volksgruppe auch nur teilweise zu 
vernichten. Dies war zweifelsohne die Absicht Beneschs, wie in seinen Reden und in den Be-
nesch-Dekreten ausreichend belegt. 
- Flüchtlinge und Vertriebene haben ein Recht auf Rückkehr sowie ein Recht auf Restitution 
(siehe Uno-Unterkommission für Menschenrechte, Resolutionen 2002/30 und 2005/21, sowie 
den Schlußbericht der Unterkommission über Vertreibung und die Menschenrechte, UN Doc 
E/CN. 4/Sub. 2/1997/23).<< 
 


